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Die Kunstgilde der Töpfer
in der abteilichen Stadt Siegbnrg nnd ihre Fabricate.

Von

I. B. Dornbusch,

Eapln» an St> Ursula in Köln.

Hierzu drei Tafeln Abbildungen.

Einleitung.

Einer der bedeutendsten und blühendsten Zweige des Knnsthand-
mkes am Niederrheinewar im 16. und 17. Jahrhunderte die Steiu-
gutfabrication. Nirgends wurde dieselbe in so großer Alisdehnung
betrieben als am Niederrheine, hier hat sie in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts sowohl bezüglich der Bearbeitung des Stoffes
als auch hinsichtlich der künstlerischen Ausschmückung ihre höchste Aus¬
bildung erlangt. Die in den Rheinlanden blühenden Zunftstätten der
Steingut fabricirenden Töpfer übertrafen damals an Zahl nnd Be¬
deutung die der anderen Länder, nnd ihre Fabricate. waren im 16.
und 17. Jahrhunderte ein gesuchter Handelsartikel, der in bedeutender
Menge nach den verschiedensten Ländern allsgeführt wurde. Was von

. älterem ornamentirten Steingute heute noch in den öffentlichen und
Prirat-Kunstsammlungen Deutschlands, Frankreichs, Englands
und der Niederlande aufbewahrt wird, erweist sich für den Kenner bei
weitem zum größten Theile als unzweifelhaftes Fabricat niederrheinischer
Werkstätten. Stoff, Lasur und Forin der Gefäße, Inhalt und Styli-
siruug der Ornamente, zumal der Wappenbilder, sowie die sprachlichen

! Eigenthümlichkeiten der Inschriften geben für eine solche Annahme die
nöthigen Anhaltspnncte. Die aus den Werkstätten der mederrheinischen

Annalen des HIst. Vereins Heft L5 1
-
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Töpfer in der Blüthezeit ihres künstlerischen Schaffens hervorgegangen
Fabrikate gehören, was Form nnd Ausschmückung betrifft, zu dem
Besten, was in erhaben ornamentirtenTöpferarbeiten jemals ist ge¬
leistet worden, nnd sind in künstlerischer nnd archäologischer Beziehung
von hohem Interesse. Die auf ihnen in größter Menge nnd Mannig¬
faltigkeit angebrachten bildlichen Darstellungen und Inschriften zeige»
in Bezug auf Zeichnung nnd Modellirnng vielfach große Schönheit und
geben reiche Ausbeute für Sittcnges chichte, Volkspvesie, C o stü m -
knnde, Heraldik und Genealogie.

Auffallen muß es unter diesen Umständen, daß Kunsthistorikernnd
Archäologen dem einst so blühenden Zweige rheinischer Kunstindusinc
bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wenigstens ist von den
Forschern dieses Gebiet in so fern fast gänzlich vernachlässigt worden,
als man weder die Geschichte der niederrheinischen Töpfergilden im
Ganzen oder in Bezug auf einzelne bedeutende Kunstwerkstättenzum
GegenstandewissenschaftlicherUntersuchunggemacht, noch auch die bild
lichen Darstellungen und Inschriften ans den Fabrikaten einer befände
ren Beachtung gewürdigt nnd für die bezüglichen wissenschaftlichen
Disciplinen ausgebeutet hat. Und doch verdienen einzelne dieser In¬
nungen wegen ihrer eigenthümlichen, von der anderer rheinischen Zünfte
mannigfach verschiedenen, originellenVerfassung und wegen ihrer Jahr
hnnderte andauernden Blüthe die Aufmerksamkeit des Geschichtsforschers
in eben so hohem Grade, wie die trefflichen, kunstschönenFabricate die
Beachtung des Archäologen.Das Dunkel, welches die Geschichte der
einzelnen niederrheinischen Töpfergilden umgibt, ist so groß, daß manche
bedeutende Zunftstätten auch denjenigen, welche die Töpfertünstder
alten Zeit zum Gegenstande besonderer Studien machten, nicht einmal
dem Namen nach bekannt sind. So hat August Dem min in seinem
verdienstvollen Führer in das Gebiet der ceramischen Kunst anßcr
anderen drei der bedeutendstenniederrheinischen Töpferniederlassnngen,
Siegburg, Raeren und Frechen, nicht aufgeführt; er kannte ihre
Existenz nicht. Vergebens sucht man in den rheinischen Urkunden
büchern und Geschichtswerken2) Nachrichten über diese Innungen, welche

1) Dvinmiu, Auids äe l'ainateui' cle laienees et poreelamo«,
poteries, terres euitss ete. 2 Bde. III. Auflage. Paris 1867.

2) Ma» mühte denn die dürftigen nnd mehrfach unrichtigen Notizen, die sMi

in PH. E. Schwaben's „Geschichte der Stadt, Festung und Abtei Siegburg" über



Jahrhunderte hindurch allenthalbenam Rheine ihr blühendes GeWerk
betrieben und wegen ihrer künstlerischen Leistungen unter den übrigen

; tüuften eine hervorragende Stell,mg einnahmen. Weder die Geschichts-
uoch die Alterthnmsvereine der Rheinlande haben in ihren Publicationen
auch »nr irgend etwas Bemerkenswerthes über die niederrheinische
Zteingntfabrication an das Tageslicht gezogen.

Bei der stiefmütterlichen Behandlung also, welche dieser Gegenstand
erfahren hat, ist es denn auch nicht auffallend, daß den noch erhaltenen
Stmigntfabricatenans alter Zeit von den Archäologenbisher wenig
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Die in. Anfange dieses Jahr¬
hunderts am Rheine noch reichlich vorhandenen ornamentirten Stein¬
gutgefäße heimischer Fabrication sind in den zwanziger und dreißiger
Jahren, als die Sammelwuth, zumal in England, erwachte, von
Händlern allenthalben aufgekauft und zum größten Theile in die Fremde
ausgeführt worden. Doch werden in der Umgebung der alten Znnft-
slättcn noch immer Gefäße und Gefäßfragmente in reicher Anzahl auf¬
gefunden, die als untrügliche Beweisstücke für die Art des künstlerischen
Schaffens der verschiedenen Innungen dienen könnten; aber auch diese
llcberbleibsel pflegt man heute nur in so weit zu beachten, als sie in

! den Trödelläden sich verwerthen lassen, — auch die minder gnt er-
i haltenm Gefäße und Scherben mit genauer Angabe des Fundortes zu

sammeln und als Material zum Zwecke der Feststellung der Beschaffen
heit der von den verschiedenen Zunftstätten fabricirten Waaren zu be¬
nutzen, ist bisher den Vorstehern und Besitzern von öffentlichen und
Privat-Kunstsammlnngen am Rheine kann, in den Sinn gekommen.
Wie wenig Beachtung die kostbaren Thonarbeiten heimischen Kunst¬
fleißes gerade bei den der Kunst und Archäologiedienenden Instituten
des Niederrheines finden, dafür legt unter anderen auch das Kölnische

die dortigen Töpfer finden, in Anschlag bringen. Verschiedene Gattungen von
Ürügen niederrheinischerFabrication haben bezüglich ihres Schmuckes Besprechung
gefunden in den Jahrbüchern des Vereins von Alterthunisfreunden im Rheinlande
V n. VI, 242 ff,, vill, 149 sf„ XIX, 147 sf„ XXII, 126 ff„ 134 ff. lieber die
aopferinnnngenselbst, sowie über deren Niederlassungen ist jedoch dort mit Aus¬
nahme einer kleinen Notiz, Raeren betreffend <XXII, 129), nichts Näheres
mitgetheilt,

i> Eine rühmliche Ausnahme macht das unter der Obhut des verdienstvollen
dmn Di>, Lindenschmit stehende römisch-germanischeCentralmnseumin Mainz.



Museum Zeugniß ab. Dieses Museum, welches es als eine seiner
wichtigsten Aufgaben betrachten sollte, die noch erhalteneu Beweisstücke
des ehemaligen künstlerischen Schaffens unserer Heimathlandeniü
emsiger Sorgfalt zu sammeln und vor dem Untergänge und dem Vw
triebe nach dem Auslande zu bewahren, besitzt von ornamentirten G
säßen der niederrheinischen Steingutfabrication weit weniger als mmch
Privatsammlungenin Frankreich und England. Vergebens sieht
man sich in den weiten Hallen dieses prächtigen Knnsttempelsnach den
in und um Köln und zumal in Siegbnrg und Frechen in großer
Menge bei Grundarbeiten alljährlich zu Tage kommenden, meist db
schädigten Steingutgefäßenmit Verzierungen in erhabener Arbeit m»,
die hier so bequem und passend vor dem Zngrundegehen könnten be
hütet werden. Während die in den letzten Jahrzehenten in Köln ab
gehaltenen großen Kunstauctionen viele kostbare Krüge des lt>. Jallr
bunderts aus den Kunstwerkstätten der Siegbnrg er und Frechener
Töpfer, also ans der nächsten Umgebung Kölns, zum Verlause
brachten, hat das Kölnische Museum seine wenigen Kunstobjecie
dieser Gattung nicht vermehrt. Die Gründe für diese und andere
ähnliche auffallende Thatsachen gehören nicht hieher; jedoch mnß er
wähnt werden, daß dieselben nicht in der Thätigkeit des verdienstvollen
Konservators jenes Museums zu suchen sind.

August Demmin hat das Verdienst, daß er in seinem eben er
wähnten Buche unter den anderen auch die Zunftstätten der nieder
rheinischen Töpfer wenigstens theilweise übersichtlich zusammengestellt
und ihre Fabricate, soweit er diese zu bestimmen im Stande war, einer
Beschreibungund Beurtheilung unterzogen hat. Er ist der erste nniei
den Archäologen, welcher auf den hohen künstlerischen und archäole
gischen Werth der Erzeugnisse der rheinischen Steingutfabrication,dir
er unter der Bezeichnung „rheinische Schule" classificirt, binge
wiesen und den Beweis erbracht hat, daß jenes kostbare Steingni,
welches bis zum Erscheinen seines Werkes in Frankreich allgemein
und durch M. Brogniart's Publicationen auch anderswo vielfack
unter dem Namen „flandrisches Steingut" bekannt war, nicht i»
Flandern sondern am Rheine von deutschen Künstlern fabriciit
worden ist. Jedoch sind die Ergebnisseseiner Forschungen über die

1) Demmin, a. a. O. I. tgg. 240.



medelnheinischen Töpfereien und deren Fabricate nur dürstig und mehr¬
fach unrichtig, sowohl wegen des spärlichen Materials, das sich ihm
nur in den Sammlungen darbot, als auch wegen seiner llukenutniß
der localen Verhältnisse. So z. B. hat er nur von einer einzigen
älterm rheinischen Töpferniederlassung,nämlich von Grenzhausen
die Fabricate richtig bestimmt, während er über die Fabrieationsorte
der weit kostbareren Gefäße mit scenischen Bildern nichts anzugeben
weiß. Diese Unkenntniß in der Bestimmung der verschiedenen Gattun¬
gen von Steingutgefäßen älterer Fabrieation ist aber eine allgemeine.
Zchwerlich wird irgend ein Conservatoreines Museums im Stande
sein, auch nur von einem einzigen der seiner Obhut anvertrauten orna-
mutirten Kriige von Steingutmasse den Fabrieationsortmit Sicherheit
anzugeben. Man weiß höchstens, daß es rheinische Fabricate sind. Eine
der wissenschaftlichenKritik genügende Zusammenstellung der nieder-
rheinischen Töpfereien und eine zuverlässige Beurtheilung ihrer Fabricate
>st aber auch bei dem beinahe gänzlichenMangel an Vorarbeiten für
ich noch nnntöglich.Eine Geschichte der niederrheinischen Steingut-
fabricalion wird man erst dann zu schreiben im Stande seilt, wenn die
noch iu den Archiven begrabenen urkundlichen Nachrichten über die ein¬
zelnen Gilden an das Tageslicht gefördert sind, und umfangreiche Aus¬
grabungen in den Scherbenlagern, welche allenthalben die Zunftstätten
der Töpfer umgeben, zuverlässigesMaterial für die Beurtheilung der
Fabricate darbieten.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Geschichte, Verfassung und
die Fabricate einer der bedeutendsten niederrheinischen Töpferinnungen,
nämlich der Sieg bürg er Ulnerzunft. Sie hat vor Allem den
Zweck, die Aufmerksamkeit unserer Historiker und Archäologenauf diesen
Gegenstand hinzulenken, indem sie den Beweis liefert, daß die Geschichte
und Verfassung dieser Innungen für die Culturgeschichle von besonderem
Interesse sind, und daß das bisher so weitig beachtete ornamenlirte
niederrheinische Steingut unter den Prodncten heimischen Knnstfleißes
in künstlerischer und archäologischer Beziehung eine hebvorragende
Stelle einnimmt. Bei dem gänzlichen Mangel an Vorarbeiten waren
die Aufsuchung und Zusammenstellung des urkundlichen und ander-

t) Demmin, a. a. O. I, 251.



weitigen Materials für die Abfassung dieser Arbeit mit nicht geringer
Mühe und Schwierigkeitverbunden. Seit vielen Jahren habe ich die
in und nur Siegburg bei Grundarbeitenin reicher Menge zu Tage
kommenden Gefäße und Gefäßfragmcnte gesammelt, oder doch wenige
stens über ihre Beschaffenheit, namentlichbezüglich der Bilder, In
schristen und Jahreszahlen, mir Kenntniß verschafft, und zur Vervollstäir
dignng des so Erlangten umfangreicheAusgrabungenin den große»
Scherbenlagern, in denen die Siegbnrger Töpfer Jahrhunderte hindurch
die beim Brennen verunglücktenWaaren aufgeschüttet haben, verair
staltet. Dadurch erhielt ich für die Beurtheilungder Fabrikate der
Siegbnrger Zunft ein reiches Material, welches mit den in den Saum
langen befindlicheil Gefäßen Siegbnrger Arbeit ein ziemlich vollständiges
Bild der Fabrication von der ältesten Zeit bis zum Untergange der
Zunft darbietet. Was das urkundliche Material für die Bearbeitung
der Geschichte und Verfassung der genannten Innung betrifft, so isi
dasselbe trotz sorgfältiger und allseitiger Nachforschungen in mehrfacher
Beziehung unvollständig. So z. B. habe ich über die Künstler, welche
die zur Verzierungder Gefäße benutzten Formen angefertigt haben,
keine Nachrichten auffinden können. Von beinahe erschöpfenderVoll
ständigkeit sind dagegen die Nachrichten, welche sich über die Verfaß
sungsverhältnisse der Zunft in den Urknnden vorfinden. Das Staats¬
archiv zu Düsseldorf, das zum größten Theile noch unbenutzte,
viele Tausend Urkunden enthaltende Kirchenarchiv zu Siegbnrg,
sowie verschiedene in meinem Besitze befindlichen Perganientbriese
der bezüglichen Znnftlade bieten einen umfangreichenStoff für die
Verfafsungsgeschichte der genannten Innung dar. Ueber die Gcschichtk
der Zunft geben die im Kirchenarchivezu Siegburg aufbewahrte»
Stadtrechnnngen, Rathsprotocolle, Gerichtsacten und andere Documcnti
viele interessante und bcmerkenswerthe Aufschlüsse. Unter den Urkunde»
sind die noch erhalteilen Znnftreglementsvoll besonderem Jntercsst
Es sind deren fünf, welche verschiedener Zeit angehören :

1. Die auf die Töpfer bezüglichen Statuten des Straf-Gc-
fetzbuches (Kuhrbnch) der Stadt Siegburg, mindestens dem A»
fange des 16. Jahrhunderts angehörig.

1) I» einer Handschrift ans dem Ende des kti. Jahrhunderts im Kirche»
archive zu Siegburg.



u.

3, Statuten vom Jahre 1516, genehmigt von dem Abte Gerhard
von Plettenberg.

3. Statuten vom Jahre 1531, 13. December, genehmigt von dein
Abte Johann von Fürstenberg.

4. Statuten vom Jahre 1552, 31. Mai, genehmigt von dem
Abte Hermann von Wachtendonck.

5. Statuten vom Jahre 1706, 30. October, genehmigt von dem
Abte Franz Bernard von Westrem.

Von diesen für die vorliegende Arbeit besonders wichtigen Urkunden
sind Nr. 1, 4 und 5 in den Beilagen wortgetreu mitgetheilt. Der
Abdruck der unter Nr. 2 und 3 genannten Reglements schien über¬
flüssig, weil die in ihnen enthaltenen Statuten beinahe vollständig und
»»verändert in den Zunftbrief vom Jahre 1552 aufgenommen sind.
?ic wenigen Abweichungen der Bestimmungen dieser Briefe von denen
des in den Beilagen mitgetheilten werden im Texte Erwähnung finden.
Ans zwei der besprochenen Urkunden, nämlich aus dein Reglement von
1552 nnd aus den auf die Töpfer bezüglichen Statuten des städtischen
.linhrbnches hat PH. E. Schwaben in seiner „Geschichte der Stadt,
Festung und Abtei Siegburg" Einiges mitgetheilt. 5) Wie er
aber überhaupt bei Benutzung ungedruckter archivalischer Quellen in
Mtnrlichster Weise verfahren ist, nnd sehr häufig die Urkunden auf
Wen der geschichtlichen Wahrheit verstümmelt und verändert, so sind
auch die von ihm aus den genannten Urkunden anscheinend dein Wort¬
laute nach erbrachten Bruchstücke der Art verdorben und umgemodelt,
daß mehrfach nicht einmal der Sinn der Originale wiedergegeben ist. 's)

t) Gleichzeitige,unvollständige Copie im Staatsarchive zu Düsseldorf.
2) Gleichzeitige Copie im Staatsarchive zu Düsseldorf.
3) Original-Urkunde i» meinem Besitze; zwei gleichzeitigeCopien im Staats¬

archive zu Düsseldorf.
4j Original-Urkunde in meinem Besitze.
S> Schwaben, a. a. O. 252 ff.
6) Mit welcher Oberflächlichkeit Schwaben Geschichte geschrieben hat, ergibt

der Vergleich des von ihm aus dein Zunftbriefe von 1552 Erbrachten mit dem
Wortlaute dieser unter Nr. Il der Beilagen genau abgedruckteninteressanten
Urkunde. Da er die alte Sprache und Schreibweise zum Theil beibehaltenhat,
so glaubt man den Wortlaut des Originals vor sich zu haben; er hat jedoch
ans den ersten 24 Paragraphen nur einzelne Sätze, mehrfach ohne Rücksicht auf
d'n Zusammenhang, ausgeschrieben und unter 12 Nummern gruppirt, von denen
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Aegidius Müller thut in seinem Weck „ Siegburg und der
Sieg kr eis" der Töpferzmift keine Erwähnung,

Was die der vorliegenden Abhandlung beigefügten Abbildungen be-
trifft, so geben dieselben nur ein sehr unvollständiges Bild von dein
künstlerischen Schaffen der Siegburger Innung, Das in den Scherbe»
lagern aufgefundene reiche und mannigfaltige Material ist für die
Wiedergabe im Bilde deßhalb wenig geeignet, weil es meist nur ze>
brochene oder anderweitig lädirte Gefäße darbietet. Guterhaltene, kost¬
bare Steingutfabricatevon unzweifelhaft SiegburgerArbeit habe ich
aber in den rheinischen öffentlichen und Privat-Kunstsammlunge»nur
in geringer Anzahl auffinden können. Die Benutzungenglischer
Mirseen, welche Siegburger Krüge von seltener Form und hervor¬
ragendem Kunstwerthe enthalten, war mir aus nahe liegenden Gründe»
unmöglich. Was die Auswahl der Gegenstände für die Abbildungen
noch besonders erschwerte, war der Umstand, daß ich nur solche in
Sammlungen befindliche Gefäße glaubte dazu benutzen zu dürfen, vo»
denen mir der Vergleich mit den in den Scherbenlagern sich vorfinde»
den nicht bloß bezüglich des Stoffes, der Farbe und Forin, sondern
auch besonders hinsichtlich des Styls und des Inhaltes der Ornamente
und der auf denselben vorkommenden Initialen der Formschneiderdie
unzweifelhafte Gewißheit gab, daß sie von Siegburger Töpfern fabriem
worden seien. Von den in den Zunftbriefen des 111, Jahrhundert»
aufgeführten zahlreichen Gattungen von Gefäßen sind daher nur einige
wenige in den Tafeln im Bilde wiedergegeben;— am vollständigste»
habe ich die Serie der kleinen Becher mit Aufsatz zusammenstelle»

Nr. ö, 7, 9, tt) und 11 offenbare Unrichtigkeiten enthalten. Weit sorgfältiger als

die eben besprochene Urkunde hat er die auf die Töpfer bezüglichen Statuten des

Kuhrbuches der Stadt mitgetheilt, und doch enthalten diese in 13 Zeilen ungefähr

40 willkürliche Auslassungen, Aenderungen in der Orthographie und Entstellungen

des Sinnes. In derselben Weise sind die meisten von ihm mitgetheilten Urkun¬

den zugerichtet, Bei der Durchforschung des Kirchenarchives zu Siegburg hatte

ich Gelegenheit, viele der von ihm benutzten Dokumente mit seinen daraus ge¬

gebenen Nachrichten zu vergleichen; von denen, die er dem Wortlaute nach mit

theilt, ist auch nicht eine ohne Verstümmelung wiedergegeben, andere hat er nur

oberflächlich durchgesehen und mitunter das Gegentheil von dem herausgelesen,

was wirklich darin enthalten ist. Vgl, meinen Beitrag zur Verfassungsgeschichte

der Bogtei und Stadt Siegburg, Annalen XXIII, 71, 74, 83, 37, 90, 102, M



tonnen. >) Diese gibt ein ziemlich genaues Bild der Entwicklung der
Siegburger Steingutfabrication von der ältesten Zeit bis zum Verfalle
der Zunft,

Die vorliegende Arbeit zerfällt in zwei Theile; der eine behandelt
die Geschichte und Verfassung der Zunft, der andere die Fabri¬
kate. Bezüglich des zweiten Theiles glaubte ich die Untersuchungen
nicht auf die Siegburger Fabrication allein beschränken zu dürfen; ich
habe, um die Art des in Siegburg angefertigten Steingutes möglichst
genau und allseitig bestimmen zu können, die Nachforschungen auch aus
andere bedeutendeTöpfernicderlassungen,und zwar besonders auf Ra eren,
Freche» und das sogenannte Kann enbäcker-Ländchen im ehe-
mligen Herzogthum Nassau ausgedehnt. Die bezüglich der Fabricate
dieser Zunftstättenerbrachten Nachrichteil dürften den Archäologenund
Sammlern aus dem Grunde besonders willkommen sein, weil sie mehr¬
fache auf localen Nachforschungen fußende Anhaltspunctezur Bestimmung
verschiedenerGattungeil rheinischen Steingutes au die Hand geben.

Bei der Sammlung des für die vorliegende Arbeit erforderlichen
großen Materials habe ich die Hülfe verschiedenerGeschichtsforscher
>md Archäologen in Anspruch nehmen müssen. Besonders bin ich ver¬
pflichtet den Herren Director Essenwein in Nürnberg, Dr. Ennen
in Köln, Archivrath vr. Harleß in Düsseldorf, Dr. Linden-
schmit in Mainz und Dombildhaner Prof. Mohr in Köln, Für
ihre gütige Beihülfe spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus.

1) Tafel I, 3—Ib. T. II, s. 6. T. III, 3. 6.



Geschichte und Verfassnmj.

Unter den zahlreichen Niederlassungen der Töpfer am Rieden
r Heine und seinen Nebenflüssen von Rüdes heim an bis in dp
Niederlande war Siegbnrg eine der ältesten nnd bedcutendstcir
Die großen Lager trefflichen Thones in der nächsten Nähe der Stadt
sind schon früh, jedenfalls nur 1300, zur Fabrication von Gefäße»
benutzt worden. Die Töpfer hatten sich in Mitte dieser Thonlager
angesiedelt, und ihre Niederlassungwar nachweislich schon im Anfange
des 15. Jahrhunderts zu einem ansehnlichen Dorfe angewachsen,den
durch den Namen Anlgasse, plattdeutsch:Ulgasse, den es lmitc
noch führt, seinen Ursprung deutlich verräth. Die Siegbierger Töpfer
hießen Ulner von dem altdeutschen ul, dein lateinischen ollu Topf, h

1) Der Name des im Burgbanne von Siegburg am Uggerflussc eine
halbe Stunde Weges von der Aulgasse entfernt liegenden Hofes Aulrath (Platt
deutsch: Ulerott) scheint, obgleich dort um 1KVV Töpfereien in Betrieb gewesen
sind, nicht von dem oben genannten ul (Topf) herzustammen. Der Hof stand zur
Töpfergilde und deren Niederlassung vor dein Jahre 1533 in keiner Beziehung,
führte jenen Namen aber schon im 15. Jahrhunderte. Aulrath dürfte wie auch
andere im Aggerthale gelegene Ortschaften und Gehöfte z. B. Aueler Hof,
Jngersauel, Schachenauel, Haus-Auel von au, auel (Umgebung der Bächi
und kleinen Flüsse) herzuleiten sein. (Vgl. F. W. Oligschläger's Deutungen altn
Ortsnamen am Mittel- und Niederrheine,Annalen XXI u. XXII, 17t>) Gcmös
einer Urkunde vom 12. Februar 1533 im Kirchenarchive zu Siegvurg war das
Gut Eigenthum der Herren von Edelkirchen, welche damals sich über den Bw
kauf des zu Gunsten der Töpfer Johann und Hermann Flach mit M
Goldgld. und 300 Thlr. belastetenHofes einigten. Er scheint darauf in da
Besitz der genannten Töpfermeisterübergegangenzu sein. Wahrscheinlichwar»
es auch diese, welche dort Töpferwerkstättenund Oefen errichteten; denn daß die
Krugbäckerci bei jenem Hofe, in dessen Nähe sich ein guter Thon vorfindet, »
16vl> in ziemlicher Ausdehnung ist betrieben worden, beweisen die in der Ua>
gebung zahlreich sich vorfindendenScherben. Vor etwa 5l) Jahren ist dort m>
größerer Scherbenberg abgetragen und einige hundert Schritte weiter auf do»



^er Ausdruck Ulncr, der in den ältesten Urkunden vorkommt und im

Mksiuuude noch gebräuchlich ist, hat im Laufe der Zeit mannigfache

Veränderungen erfahren, bevor er in das hochdeutsche „Aulner" über¬

ging. In den Urkunden des 15. Jahrhunderts und bis um 1530

findet man nlnor, uzcknsr, von da bis 1600 oilnsr, oslnsr, oulusr,

euluer, eulsr, suolsr, uuslsr, krulnsr, nach 1600 oulnor ilnd unlnor.

Die Aulgasse liegt im Nordosten der Stadt Siegburg, gegen¬

wärtig 5 Minuten vorr der alten Festungsmaner entfernt, und gehörte

cliemals, wie jetzt, zur Stadtgemeinde Siegburg. Sie muß vor den

für Siegburg verhängnißvollen Kriegsdrangsalen des 17. Jahrhunderts

eine größere Ausdehnung gehabt haben als heute; denn in den sie

»mgebendeu Wiesen und Gärten, zumal nach dem Driesche und nach

der Stadt zu, kommen jetzt noch häufig bei Grnndarbeiten Spuren ehe¬

maliger Bauten zu Tage. Alls den Stenerlisten und anderen Urkun¬

de» des 16. Jahrhunderts ergibt sich, daß ihre Hänser damals sich bis

mm Holzthore der Stadt ausdehnten. Gemäß dem in den Bei

lagen unter Nr. IV mitgetheilten Verzeichnisse der Aulgasser Rott-

leutc mit ihren Waffen vom Jahre 1583 hatte sie damals 38 Hausbe-

Brückbcrge mitten im flachen Felde aufgeschüttetworden. Der dadurch ent¬
standene, heute mit Buschwerk bewachsene Hügel heißt im Volksmundeder Gal-
gcnberg, und es wird von ihm allgemein behauptet, daß er vormals als Richt-
stiitte gedient habe. Dieser Ueberlieferung vertrauend, habe ich in meiner Ver-
sassungsgcschichte der Vogtei und Stadt Siegburg (Annalen XXIII,

jenen Hügel als die Stelle bezeichnet, wo das in den Urkundenöfters ge¬
nannte, der Abtei Sicgburg gehörige „Hochgericht auf dein Brückberge" sich
befunden habe. Diese aus der Tradition des Volkes geschöpfte Angabe ist jedoch
unrichtig. Wie mir von älteren Bewohnern der Stadt Siegburg später ist mit¬
getheilt worden, verdankt der als Galgenberg bezeichnete Hügel seine Entstehung
der erwähnten Uebcrtragungdes Schcrbonberges, und meine Gewährsmänner er¬
innern sich der Zeit, wo er noch gar nicht vorhanden war. Das Hochgericht, be¬
richten ebendieselben,habe eine bedeutende Strecke weiter auf die Stadt zu in der
Nähe des Dricsch gestanden, und sie wüßten den Ort noch zu bezeichnen, wo
die zwei aus Steinen ausgemauertenPfeiler sich befundenhätten, die das Quer¬
holz des Galgens trugen, und die noch zu ihrer Zeit wären abgebrochen worden.
Damals hätte dieser Ort der Galgenberg geheißen, und erst später, nachdem
der Pflug die letzten Spuren der alten Richtstätte verwischt, sei der Name Gal-
geuberg vom Volke auf jenen Scherbcnhügel übertragen worden. Ich erwähne
diese Thatsache, theils um meine frühere irrige Angabe zu berichtigen, theils um
damit zu constatiren, wie wenig zuverlässig die durch den Volksmund überlieferten
lachrichteu über historische Orte und Ereignisse bisweilen sind, und mit welcher
Vorsicht dieselben vom Geschichtsforscher müssen aufgenommen werden.



sitzer. Ein Schluß auf die Zahl der Häuser läßt sich aber aus diese,
Notiz deßhalb nicht macheu, weil in der genannten Liste nur Eigenthümer
aufgeführt sind, einzelne reiche Töpfermeister aber nachweislichaußer
ihrer Wohnung noch andere Häuser besaßen, in denen ihre verheiratlp
ten Werkleute untergebracht waren.

In der Aulgasse erhob die Stadt einen Zoll auf der aus dem
Aggerthale nach Siegburg führenden Hauptstraße. Diese war daher
dort bereits im 15. Jahrhunderte durch ein Thor gesperrt. Z Das
„Aulgasser Wegegeld" wurde alljährlich zugleich mit den Accise»
verpachtet und in der Regel von einem Töpfer angesteigert.")

Am Eingänge der Aulgasse, an der Stelle des Herwigen Kirchhofe-
lag ehemals die zur Abtei Siegburg gehörige Propstei „zur Kr richt"
über deren Geschichte äußerst dürftige Nachrichten erhalten sind. Mai,
weiß nicht einmal, wann dieselbe aufgehoben worden ist. In Zeile«
allgemeiner Noth und Bedrängniß wurden von Siegburg aus Procef
sionen mit dem h. Sacramenre oder dem St. Benignusschreiue
nach der zur genannten Propstei gehörigen Kirche veranstaltet.

Zwischen dem Driesch und dem nordwestlichen Theile der Aul
gasse liegt ein Terrain, welches heute noch den Namen Dakarrlsi
führt. Die umfangreichenThonlager in der Umgebung der Aulgasse
scheinen am frühesten in diesem der Niederlassung der Töpfer zunächst
gelegenen Bezirke ausgebeutet worden zu sein; daher der Name, welcher
heute noch gebräuchlich ist. Die tiefe Lage der Wiesen und Grund
stücke der Dakaul im Vergleiche mit dem angrenzendenTerritorium
beweist, daß hier eine bedeutendeMenge Thon dem Schooße der Erde
entnommen worden ist. Gemäß einer Urkunde vom Jahre 1322°)
stand schon damals dort ein Hof, der den Namen „zur Dakaule"
führte. Ein Scheffe des adeligen Gerichtes zu Siegburg, Gottschall
von Wyle, schenkt in dem genannten Jahre diesen Hof an den Altar
der h. Dreifaltigkeit in der Abteikirche zu Siegburg. Der heute noch
vorhandene Häusercomplexbezeichnet den Ort, wo dieser Hof bis in
das vorige Jahrhundert gestanden hat. Es dürste nicht nnwahrschein-

t) Stadtrechnung von 1452: Itsm 20 äor xortWN in äsr vxlgasssn Inm
5?ir ASAöusn XVtt ini'L,

2) Stadtrechnungen.
3) Stadtrechnungen.
4) Dakaul — Thongrube: äa, äus Thon.
5) Urkunde im Staatsarchive zu Düsseldorf.



lich sein, daß die dortigen Thongruben schon vor der Erbauung jenes
Zofcs ausgebeutet waren, und der letztere erst nachher, als die Grund¬
stücke bereits wieder zu Zwecken des Ackerbaues hergerichtet waren, auf- ,
geführt wurde. Wie dein auch sein mag, jedenfalls beweist die Urkunde,
deß vor dein Jahre 1322 in nächster Nähe der Aulgasse Thon in grö¬
sserer Menge gegraben worden ist, unzweifelhaft zum Zwecke der Fabri¬
kation von Gefäßen. Ob damals schon jene Töpfercolonie,die Aul-

en hat, läßt sich aus den zu Gebote stehenden Urkunden

Die älteste Urkunde, welche der Aulgasse Erwähnung thut, gehört den:
Jahre 1384 anU) In ihr wird eine „bsrsctitms, situ intsr liAulos"
aiifgefnhrt. In einer anderen lateinischenUrkunde aus dem Anfange,
des 15. Jahrhunderts werden Zinsen von Häusern und Grundstücken er¬
mähnt, die gelegen waren Zu vioo kiAuIoruru äioto vxlßsussön."

In der Umgebung der Aulgasse, zumal in den Grundstücken zwischen
Aulgasse und Dakaul und am Tönnisberge, werden mitunter
Gesäße und Gefäßfragmente ans Steingutmasse von geschmackloser Form,
rohestcr Arbeit und schmutziger Farbe (T. I, 1.2) aufgefunden. Ob¬
gleich mm im Allgemeinen die Steiugutarbeiten, deren Anfertigung
über das Jahr 1500 hinausgeht,für die Bestimmung der Zeit keine
zuverlässigen Anhaltspunctedarbieten, weil auffallender Weise die Töpfer-
kunst mit den übrigen Kleinkünsten nicht gleichmäßig v.orangeschritteu
ist, sondern erst gegen 1500 angefangen hat, sich in künstlerischer Be¬
ziehung zu entwickeln, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß jene
Gefäße einer Zeit angehören, in der die Steingutfabrication am Rheine
ihre ersten Anfänge genommen hat. Daß in Siegburg die Steingut¬
fabrication auch vor ihrer Blüthezeit bereits im 15. Jahrhunderte in
großer Ausdehnung betrieben worden ist, beweisen die in den soge¬
nannten Klinkenberger Marken und auf dem Stallberge gele¬
genen, in den letzten Jahrzehentenmehrfach ausgetrockneten zahlreichen
Weiher, von denen viele schon im 15. Jahrhunderte vorhanden waren
und damals, wie auch später noch, zur Fischzucht benutzt wurden. Diese
Weiher waren beinahe alle nach dem Urtheile von Sachverständigen

t> Notarielle Urkunde vom 4. März 141t, betreffend die Einkünfte der beiden

Bicare der Pfarrkirche zu Siegburgs welche ein anderes Docnment vom oben ge¬

rannten Datum wörtlich auführt. Original-Urkunde im Kirchenarchive zu Siegburg.

2) Die Siegburger Töpfer haben nur Steingut fabricirt. Ngl. den II Theil

dieser Abhandlung.
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ehemalige Thongruben, Ein Copialbuch der Frühmessenstiftmigen der
Pfarrkirche zu Siegburg aus der Zeit von 1439 bis 1495 führt eine
große Zahl von Weihern auf, die, in den Klinkenberger Marken gc
legen, dem der Aebtissin von Vilich gehörigen Klinkenberger Hofe
zinspflichtigwaren. H

Ueber die Verfassung und Geschichte der Siegburger Töpfer-
genossenschaft in der Zeit vor dem Jahre 1500 geben die noch erhal-
tencn Documente nur sehr dürftige Auskunft, Genauere Nachrichten
enthalten erst die Urkunden des 16. Jahrhunderts, jener Zeit, in wel¬
cher die Zunft zur eigentlichen Kunstgilde emporblühte und nnter
den Handwerken der Stadt Siegburg die erste Stelle einnahm. Der
älteste noch vorhandene Zunftbrief gehört, wie bereits erwähnt, dein
Jahre 1516 an. Die in ihm verzeichneten Statuten, welche über die
wichtigeren Zustände und Vorkommnisse genane Bestimmungenenthalten,
tragen offenbar den Charakter einer langjährigen Entwicklung und Aus¬
bildung. Die Verfassimg, wie sie in diesem Zunftbriefe festgesetzt ist,
hat sich daher auch in den wichtigerenSatzungen beinahe unverändert
bis in die Zeit des Verfalles der Gilde in der 3. Hälfte des 17. Jahr¬
hunderts erhalten. Wenig verschieden von dem genannten Zunftbriefe
ist das Reglementvom Jahre 1531. Die ausführlichsten und ein
geheudsten Bestimmungen enthalten die unter Nr. II der Beilage»
mitgetheilten Statuten von 1552. In sie sind die Satzungen der
früheren Briefe beinahe vollständig und unverändert aufgenommen.
Diese interessante Urkunde gibt über alle Verhältnisse der Zunft, über
Lehre und Meisterschaft, über Handel und Wandel, über Beschaffenheil
und Preise der verschiedenen Arten von Fabricaten, sowie über die po¬
lizeiliche Ordnung genaue und ausführliche Nachrichten.

Das Siegburger Töpfergewerkwar, wie alle Handwerke der Stadt,
zünftig. So weit die Stadtrechnungen zurückreichen — bis 1429 —
werden die Ulner im Verzeichnisse der Acciseneinnahmen als Zünftler
aufgeführt. Die Töpferinnuug war, wie die übrigen Gilden, vom Abte
abhängig; dieser gab ihr Statuten und änderte dieselben ans ihren
Wunsch nach eingeholtem Gutachten des Magistrats und des Schnltheißes
des adeligen Schöffengerichtes.2) Sie war eine gesperrte Zunft;
nur die ehelich geborenen Söhne ihrer eigenen Meister konnten das

1) Urkunde 1, 4, 11, 12, 13, 14, 29 des genannten Copiallmches im Kirchen
archive zu Siegburg.

2) Vgl. Annalen XXIII, 114 ff.
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.sMdwerk lernen und gebrauchen. Kein Meister dürfte einen Aus¬
wärtigen als Werkmann annehmen, weil, wie es in einer wegen Ueber-
tretnng dieser Bestimmung angestrengten Klage heißt, dadurch die Kunst
des Euelwerks, die nirgend so. wie in Siegbnrg gebraucht würde,
anderswohin könnte übertragen werdend) Diese strenge Bestimmung
über das Fernhalten aller Fremden aus dem Verbände der Gilde findet
sich nicht bloß in sämmtlichen Znnftreglements,sondern sie war auch
als ständiges Gesetz in das Kuhrbuch der Stadt Siegbnrg aufgenom¬
men. 2) Die Abtei und die Stadt waren stolz ans die weithin berühmte
Tvpfcrgilde, deren knnstschvne Fabricate als gesuchte Waare zu dem
Emporblühen und Gedeihen des Handels in der abteilichen Stadt nicht
wenig beitrugen. Alle Aebte suchten durch Ertheilung von Privilegien
»nd Freiheiten dein Töpfergewerke emporzuhelfen und vor Allem die
in Siegbnrg in besonderer, anderswo unbekannter Art betriebene
Fabrication gegen die Uebertragung nach fremden Werkstätten zu schützen.
Während daher in dem Gesetzbuche -der Stadt aus den Reglements der
Zünfte sonst nur diejenigen Statuten Aufnahme fanden, welche sich auf
Verletzung der polizeilichen Ordnung und Schädigung der Käufer be¬
zogen, war ans den Zunftbriefen der Töpfer ausnahmsweise auch jene
Bestimmung über die Ausschließlichkeit aufgenommen, und dadurch deren
sorgsame Wahrung und Beobachtung nicht bloß der Aufsicht der Znnft-
vorsteher anheimgegeben, sondern auch der Controlle der abteilichenund
städtischen Beamten unterstellt.

Von der in dem besprochenen Statute enthaltenen Bestimmung, daß
imr die Söhne der Meister zur Erlernung und Ausübung des Hand¬
werks zugelassen werden sollten, scheint man mitunter, durch die Ver¬
hältnisse gezwungen. Abstand genommen zu haben. Es mag vorge¬
kommen sein, daß Meister, die keine Kinder oder doch keine Söhne
hatten, ihr großes Anwesen nicht auf Fremde übergehen lassen mochten,
mid deßhalb unter Zustimmung des Abtes und der Zunft die Söhne
ihrer Geschwister oder andere Verwandte als Lehrlinge und Erben an¬
nahmen. Nur so läßt sich erklären, daß in den noch vorhandenenVer¬
zeichnissen der Töpfer zu verschiedener Zeit neue, früher unbekannte

t) Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, Z. 1 (Nr. II der Beilagen — Zunftbrief
w» ISS2, §. 1).

2) Schwaben, a. a. O. 252.
Nr. I d. B.
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Namen auftauchen. Mit größter Strenge wurde aber allzeit daraus !
gehalten, daß kein Fremder als Lehrling oder Werkmann in den !
Verband der Zunft eintrat. Nur ein Fall wird in den Urkunden er¬
wähnt, in welchein einem auswärtigen Töpfer der Eintritt in die Sieg I
bnrger Gilde gestattet wurde. Als nach der Einnahme und Zerstörn»,
Siegburgs durch die Schweden mit den übrigen GeWerken auch die
Töpferinnungdem Untergangenahe war und ans Mangel an An¬
gliedern einzugehen drohte, nahm der Abt Johann Werner W I
Bock zu Pattern, um das Aussterben der alten, berühmten K»M-
gilde zu verhüten, durch Urkunde vom 1. September 1654 den ehr- I
baren und frommen Töpfer Eberhard Lutz aus dem Amte Ehre» I
breitstein unter Bedingungen in die Siegburger Zunft auf. Z Dabei m
blieb jedoch die gesetzliche Bestimmung über den Ausschluß aller nick» »
von den Töpfern abstammenden Personen unverändert; denn nur dnrck I
Decret des Abtes als Landesherrn wurde die Zulassung des Genannte» I
bewirkt, und dieser hatte bei seinen: Eintritts zu geloben, daß er sick I
der Stadt und des Eulerhaudwerks Ordnung und Statuten gemäß ver- I
halten werde. Wie streng damals noch auf die Beobachtung des er¬
wähnten Statutes gehalten wurde, ergibt sich aus verschiedenen Klagen,
welche die Zunftmeister wegen seiner Verletzung beim Abte einbrachten. '
Im Jahre 1656 klagen die Töpfer, daß ihr Mitnachbar Emnndt >
Duppeubecker sich thätlich unterstehe, nicht allein ihrem uralten
Handwerksbriefe und Siegel, sondern auch der Stadt Siegburg Kubr-
bnche direct zuwider in ihr Handwerk einzugreifen, indem er eine Zeit lang !
Kannen und Pött gebacken habe. Sie bitten den Abt, den: Verklagte»
das Pött- und Kransenmachen ernstlich zu untersagen und ihn an¬
zuhalten, daß er wegen verwirkter Strafe dem Handwerke gebührende
Abtracht thue. 2) Als in: Jahre 1675 sich die Amtsmeister der Töpfer
beim Administrator der Abtei, dem Cardinale Bernard Gustav, Mark¬
grafen von Baden-Durlach, beschwerten, daß ihr MitmeisterPeter
Zander einen Auswärtigen als Knecht angenommen habe, wurde der
Verklagte gezwungen,eine Kaution von 100 Goldgnlden zu stellen, und
der Knecht mußte schwören, daß, wenn er von Siegburg wegziebe»
sollte, er nichts zum Nachtheile der Zunft vornehmen wolle. Nur
unter diesen Bedingungenwurde den: Zander gestattet, den Knecht

t) Copie im Staatsarchive zu Düsseldorf.
2) Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.



ferner zu behalten, ft Auch im 18. Jahrhunderte hielt die Siegburger
Zunft ihre strenge Abgeschlossenheit gegen alle fremden Handwcrks-
genosscn aufrecht. Der vorn Abte Bernard von We st r e m confirmirte
Zunftbrief vom 30. October 1706 bestimmt, wie alle früheren, daß
nur die Söhne der Meister als Lehrlinge dürfen aufgenommen werden,
und würden diese nach erlangter Meisterschaftdas Handwerk verlassen,
mn sich anderswo niederzulassen, oder ein anderes Gewerbe zu beginnen,
so sollen sie aller Privilegien und Freiheiten verlustig und es ihnen
nicht gestattet sein, forthin das Töpfergewerk noch auszuüben. Der
Zlbt behält sich jedoch vor, nach Gutdünken„einen zünftig Gelernten
in das Handwerk zn schenken", der aber dann mit einem leib¬
lichen Eide schwören muß, als Mitglied der Siegburger Zunft zu leben
und zu sterben. 2)

Die höchsten Beamten waren „die vier gekorenen Meister
des Handwerks," von denen jährlich zwei austraten und neue an ihre
Stelle gewählt wurden. Von 1706 an waren ihrer zwei, die den
Name» Siegclmeister führten und alljährlich neu gekürt wurden.I
Die vier Gekorenen vertraten die Zunft in allen Nechtshändeln nach
außen hin, sie überwachten die pünctliche Befolgung der Statuten,
conüolirtcn die Menge und Güte der fabricirtcn Waare, schlichteten
Streitigkeiten unter den Zunftgenossen und führten vor der Lade für
die streitenden Parteien das Wort. Ihnen lag es ob, von Zeit zu
Zeit in den einzelnen Werkstätten Umschau zn halten und Untersuchung
anzustellen, ob Kauf und Verkauf ehrlich gehalten und Sittlichkeit und
Ordnung allenthalben beobachtet würden. Alle Zunftgenossen schuldeten
den vier Gekorenen unbedingten Gehorsam und bereitwilliges Entgegen¬
kommen. Wer sich ihnen widersetzte, oder gar ihnen die Thür ver-
sckloß, verfiel in Strafe, Für besondere Fälle wählte die Zunft zu
den vier Gekorenen noch andere Meister, so z. B. wenn durch Nach-

' Wgkeit ein Ofen Waare verdorben war und wegen des Schadenersatzes
abgeschätzt wurde. °)

Is Schwaben, a. a. O. 252.
2j Nr. VIII d. B. — Z. B. v. 1706, Z. 3.
S> Nr. II d. B. - Z. V. v. 1552, K. 39.
4> Nr. VIII d. B. — Z. B. v. 1706, Z. 1.
S) Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, ß. 42.
K) Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, ß. 41.

Annalen des hift. Vereins. Hest 25.

2
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Als Polizeibeamte der Zunft fnngirten zwei Tirmeistert) Sie t

„thaten das Gebot", beriefen die Versamminngen, zogen die klemm -

Brächte ein und pfändeten wegen Nichtbezahlens derselben. 2)

wurden gleich den Siegelmeistern der Wällenweber in Gegenwan

abteilicher nnd städtischer Beamten vereidigt. Da sie die wegen Ueber- s

tretung der auf die Töpfer bezüglichen Statuten des Kuhrbuches er- i

kannten, in die städtische Casse fließenden Brächte einzogen, empfingen ^

sie nach Ausweis der Stadtrechnungen jährlich zu Martini jeder zwei ?

Quart Wein aus dem Rathskeller.

Für die Aufnahme in die Lehre war in der Tvpferinnung, wie in

a llen übrigen Zünften der Stadt, der Nachweis ehelicher Geburt l!

vorgeschrieben. Die Lehrzeit war auf 6 Jahre gesetzt/) also von der

nämlichen Dauer, wie sie für die Lehrlinge der Kölnischen Maler,

Glaswörter und Bilderschnitzler bestimmt war.») In dem Zunftbriesc

von 1706 ist sie auf 7 Jahre festgesetzt. Bei der Annahme des ! I

Lehrlings hatte der Lehrmeister, der in der Regel der Vater war, dein -

Abte einen Goldgulden, dem Schultheißen des adeligen Gerichtes nnd dein

Handwerke jedem ein Viertel Weines zu entrichten. Stirbt der Meister '

vor Ende der Lehrzeit, so soll der Lehrling bei einem anderen Meister

nach Bestimmung der vier Gekorenen die Lehre ausdienen. War der

Verstorbene sein Vater, so war es gestattet, daß der Lehrling seine Lehre

bei der Mutter beendige. Nach überstandener Lehrzeit wurde er bei

offener Lade im Beisein der ganzen Zunft von den gekorenen Meistern

losgesprochen. Er konnte dann als Werkmann weiter dienen, oder !

sich auch zur Betreibung des Handwerkes selbständig niederlassen. Im I

letzteren Falle hatte er dein Abte zwei Goldgulden, dein Schulthciße !

nnd dem Handwerke jedem zwei Viertel Weines zu entrichten.') In

deiil Zunftbriefe von 1531 war außerdem noch die Abgabe von zwei ^

Pfund Wachs für die Handwerkskerzen vorgeschrieben. Seit 17bö j

1) Tir-, Tyr-, Tier-, Thiermeister ist wohl von torininus abzuleiten und heißi ^
soviel wie Bezirksiueister.

2) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, 32, 33.

3) Stadtrechnung von 1175: Itoni 4o iiis ssgelinsistsr inä äiö Nirmoistor z-rs e/e

UaSsn, Iian ^vir Uonswsr Ronwolt svon Plettenberg, Schultheiß) vsrtWrt I wic

4) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, Z. 6.

5) Annalen XVI, 184.

6) Nr. VIII d. B. - Z. B. v. 1706, 4.

7) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, M. 2, 6.



konnte Niemand vor Erreichung des fünfundzwanzigstenLebensjahres
Meister werden.

Außer den Werkmännern, die ihre ordentliche Lehrzeit bestanden haben
mußten, gehörten zum Handwerke auch die Dagräber, Damächer,
Eidsleute, Bereitsleute und Holzer. 2) Die Bezeichnung Eids¬
leute deutet darauf hin, daß diese Art von Hülfsarbeiteru den Eid
des Schweigens abzulegen hatten, bevor sie in das Geheimniß der Fabri¬
kation eingeweiht wurden.

Das Dienstjahr begann mit Aschermittwoch und schloß mit
Martini, die übrige Zeit des Jahres wurde nicht gearbeitet. Wäh¬
rend des Dienstjahresdurfte kein Arbeiter seinen Meister verlassen,
noch auch ein anderer Meister einen solchen in Dienst nehmen. Wer zu
Ende des Dienstjahres den Dienst wechseln wollte, mußte ans St. Jo-
hannis Baptistä Tag kündigen. Schuldete er dein Meister noch
etwas, so hatte er dies bei seinem Austritte zu berichtigen, andernfalls
mußte er weiter dienen.

Für die Töpfergilde,wie für die meisteil Siegburger Innungen,
bestand ein strenger Zunftzwang, sowohl bezüglich der Fabrication
und des Verkaufes, als auch des Preises der Waare. Nur die Mit¬
glieder der Innung durften innerhalb des Burgbannesder Abtei Sieg-
bnrg die Töpferei betreiben, und seit dem Jahre 1552 war es auch
nur diesen gestattet, Dachziegel zu fabrieiren. Dabei hielt sich jedoch
der Abt vor, den Bedarf an Dachziegelnfür das Kloster und dessen
Höfe nach Belieben backen zu lassen. H

lim eine gleichmäßige Vertheilung des Erwerbs zu ermög
lichen, war genau bestimmt, wie viele Oefen Waare jeder Meister jähr¬
lich backen durste. Der einzelne Meister konnte für seine Person jähr¬
lich neun, auf jeden Werkmann, den er hatte, sechs, auf jeden Lehr¬
ling im zweiten Jahre der Lehre einen, im dritten zwei, im vierten
vier und im fünften sechs Oesen Kannen fabrieiren. Dabei war jedoch
ausdrücklich festgesetzt, daß Niemand sammt seinem ganzen Gesinde mehr
als lg Oefen backen durfte. Diese Bestimmungen wurden so strenge
gewahrt, daß dem, welcher während des Jahres sich als Meister selb-

l> Nr. VIII d. B. — Z. B. v. 1706, z. 9.
2> Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, Z. 33.
Z) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, §Z. 1, 3, 12.
4> Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, §. 40.
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ständig niederließ, von den vier Gekorenen die Zahl der zu backenden
Oefen für das laufende Jahr festgesetzt wurde. In gleicher Weise be¬
stimmten die Amtsmeister, wie viele Oefen einem Meister abgingen,
wenn ein Werkmann oder Lehrling im Jahre starb, oder davon lies.
Wer seine Anzahl Oefen gebacken und noch ungebackene Waare übrig
hatte, konnte diese zwar noch backen, durfte den Ofen aber erst nach
Aschermittwochdes nächsten Jahres ausleeren. Um eine Umgehung
der Bestimmungen über die Menge der zu fabricirenden Waare unmög¬
lich zu machen, war es verboten, Werk zu backen, das man nicht selbst
mit eigenen: Hansgesinde angefertigt hatte. Starb ein Meister, so
durfte die Wittwe für das laufende Jahr die volle Zahl Oefen backe».
Auch in der Folge war es ihr gestattet, das Handwerk des Mannes
fortzusetzen, so lange sie Wittwe blieb und sich ehrbar hielt; sie durste
jedoch mit sammt ihrem Gesinde jährlich nicht mehr als neun Oefen
Waare fabriciren. H Eine gleiche Vergünstigimg für die Wittwen der
Meister enthält der Zunftbrief von 1706 mit dem Zusätze, daß die
Wittwe die ihr gestatteten Oefen auch einem anderen Meister gegen
eine Vergütung von 10 Rthlr. für jeden überlassen dürfe. Derselbe
Zunftbrief stellt es den Amtsmeistern anheim, nach vorhergegangener
Berathung mit der ganzen Innung den Zeitverhältnissen entsprechend
zu bestimmen, wie viele Oefen ein jeder Meister das Jahr über backen
dürfe. 2)

Die Controlle über die Zahl der gebackenen Oefen hatten die
vier Gekorenen des Handwerks. Mindestenszwei derselben mußten
unter Strafe von einer Flasche Wein für die jedesmalige Unterlassung alle
14 Tage rund gehen und bei den einzelnen Meistern aus dem Kerb¬
holze die Oefen verzeichnen, welche während dieser Zeit waren gebacken
worden. Wer ihre Angaben nachträglich bestritt, verfiel in Strafe, h

Alle Zunftbriefe enthalten strenge Bestimmungen über die Güte
und Preiswürdigkeit der Waare. Sowohl die Zunftreglementsals
auch das städtische Kuhrbuch verordnen, daß Niemand „bei Kerzen
wirken" d. i. bei Licht arbeiten, und daß von Martini bis Ascher

1) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, KZ. ö, 10, 11, 17, 21, 30.
2) Nr. VIII d. B. - Z. B. v. 1706. KZ. 6, 11.
3) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, Z. 14.

4) Dieselbe Vorschrift bestand in Köln für die Mitglieder des Wüllenweber
gewerkes. Wer von ihnen bei Licht arbeitete, verlor seine Gezaue nnd sein Bru-
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mittwoch überhaupt alle Arbeit in den Werkstätten unterbleiben solle. H
Die letztere Bestimmung hatte darin ihren Grund, daß der Winter für
die Herstellung von Töpferarbeiten wenig geeignet ist, und die während
desselben fabricirte Waare an Güte der in der warmen Jahreszeit
verfertigten nachsteht. Eine Ausnahme war jedoch für den Fall zuge¬
lassen, daß Fürsten und Herren oder die Stadt Köln für ihren Be¬
darf ll lw erk bestellten. Solches konnte von den Töpfern, die „H erren -
werklcute" waren, mit Wissen und Willen des Abtes und der ganzen
Zunft zu jeder Zeit fabricirt werden. Nur ehrlich, „aufrecht" Kauf¬
mannsgut und keine brüchige und verdorbene Waare durfte in den
Handel gebracht werden; auch war es untersagt, auf drei Meilen
Weges um Siegburg herum diesseit des Rheines „Brulofftswerk"
zu verkaufen.

Um jede Concurrenz innerhalb der Zunft unmöglich zumachen,
waren die Preise, welche für die Waare genommen werden mußten,
genau bestimmt. Alle Zunftbriefe des 16. Jahrhunderts enthalten um¬
fangreiche Verzeichnisseder verschiedenen Arten von Fabricatenmit bei¬
gefügten Preisen. In den Statuten von 1552 werden 32 verschiedene
Gattungen von Gefäßen aufgeführt. Wenn man diese Verzeichnisse
durchsieht, so begreift man kaum, wie es möglich war, jene kunstvollen
Arbeiten zu einem so überaus billigen Preise herzustellen.Die kost¬
barste Art von Krügen waren die sogenannten„Mieten" oder „Miet-
werke." Sie wurden nur auf besondere Bestellung fabricirt, so
mitunter auf Bestellung des Magistrates der Stadt Siegburg, der
hohen Herren ein gern gesehenes Geschenk damit zu machen pflegte.
Ein solcher Krug kostete gemäß den Statuten von 1552 zehn Albus.
Aber dieser Preis erscheint im Vergleiche mit dein der anderen Fabri¬
kate noch sehr hoch. 100 Rathskannen kosteten 27 Naderalbus,
IMSassenSwerk 16 Mark, 100 Stück schönes Rundwerk 8 Mark,
IM schöne Nürnberger Pött 16 Albus, 100 schöne Becher 10 A.,
IM Stechpött 13 A., 100 schöne bleiche Weinpött 19 A., I^lt

derrecht für ein Jahr. Der Knecht, welcher bei Licht arbeitete, wurde für ei»

Jahr des Rechtes, für einen Bruder zu arbeiten, verlustig erklärt. Ennen, Ge¬

schichte der Stadt Köln II, 616.

t> Nr. I d. B. Nr. II d. B. - Z. B. v. 1öS2, §. 1.

2) Nr. II d. B. - Z. B. v. 1S52, Zz. 19, 22.
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kleine Krügelchen 8 A., 100 bleiche Schnellen 8 Mark, lOOschöm
Bierpött 5 Mark, die ordinären 20 Albus. I Die Schnellen sO
jene cylindrischen Trinkkanncn von weißlicher Farbe (T. II, 1, 2^
welche wegen ihres reichen bildlichen Schmuckes heute von den Samm¬
lern so sehr gesucht und mit fabelhaften Preisen bezahlt werden. Eine
solche Kanne von der besten Qualität kostete damals 5^/s HM
Heute bezahlt man für ein gut erhaltenes Exemplar mit scharfen Bil¬
dern 100 Thlr. und mehr. In dem Preisverzeichnisse der Statute»
von 1516 waren die Preise noch weit geringer angesetzt. Damals
kosteten z. B. 100 Kochduppen 4 Mark — 1552 dagegen 8 Mark,
100 Memelger 8 Albus — 1552 16 Albus. Es ist jedoch beim
Vergleiche der Preise das Sinken der Müuzwerthein Anschlag z»
bringen. In demselben Zunftbriefe von 1516 werden mehrere Arte»
von Krugwaare genannt, welche die späteren Statuten in den Bcr
zeichnisseu nicht mehr aufführen,;. B. Malmesyen Kroichcn, Kap-
pesduppen, Buschofspött.

Gemäß dem Reglement von 1706 hatten die AmtSmeister mit U
nehmigungder ganzen Zunft alljährlich die Preise für die verschiedenen
Arten von Waare zu bestimmen, Wurde eine neue Art von Kriigc»
erfunden, welche bis dahin nicht fabricirt worden war, so setzten gemäs
den Statuten des 16. Jahrhunderts die gekorenen Meister die Preise
fest. Auch hatten dieselben Meister zu bestimmen, wenn wegen un¬
günstiger Zeitverhältnisse die Preise zeitweilig mußten ermäßigt werden.
Die Vorschriften über die Preise der Waare wurden so streng gehaud
habt, daß auch nicht einmal die Töpfer unter sich zu einem billigeren
Preise verkaufen durften, wofern die Waare exportirt werden sollte,
nur im Falle des Wiederverkaufs in der Aulgasse war Kauf und Vcr
kauf den Handwerksgenosscu bezüglich der Preise freigegeben,'')

Alle Gefäße, welche die SiegburgerZunft fabricirte, mußten ein
bestimmtes Maß halten, sie waren dadurch in der Herstellmiz
Michsam geeicht. Der Zunftbrief von 1516 verordnet:

,Itom mau su 8aII Agzm üaimou vsrün clan van t^iven ginnte»
iuä auäors ueit v^ssAssolmiäöukunMiueü iuä roitüroiebou,"

1> Nr. II d. B. — Z. B. v, 1552, §. 24,
2) Nr. VIII d. B. - Z. B. v. 1706, §. 6.
3) Nr, II d. B, - Z, B. v, 1552, U. 25, 34, 35, 37.
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Mehr Freiheit geben in Bezug hierauf die Statuten von 1552.
Se enthalten bloß die Vorschrift, keine Waare Ziovsn vn^mvoutliolisr
wasseick zu fabriciren.

Den geringen Preisen der Fabricate entsprach der Lohn, welcher
den Werkleuten und Lehrlingen ausgezahlt wurde. Auch er war statu¬
tarisch festgesetzt. Von „einem Ofen einzuthun" gab man 6 Schillinge
und die Kost. Für jeden Arbeitstag in der Woche erhielt ein Werk¬
mann jährlich 3, ein Lehrling 2 Kaufmannsgulden. Waren sie beim
Meister in der Kost, so hatten die vier Gekorenen den Preis dafür zu
bestimmen, der dann am Lohne abgezogen wurde. Außerdem waren
auch Accordarbeiten zulässig, für welche die Statuten gleichfalls
den Lohn festsetzten. Für die Fabrication von je 100 Stück Unkru-
chen, Stechpött, Nölger, Weinpött, Nürnberger und Bier-
pött zahlte man 8 Heller, für dieselbe Zahl Pinten, Kochduppen
und halbe Kruchen 6 Heller, für Schalen 3 Heller, für Säffens-
iverk 1 Albus, für Krausen 10s Heller, für eine große Miete
1 Heller u. f. w. Dazu erhielten die Werkleute die Kost. Einen
höheren Lohn, als das Reglement bestimmte, durfte weder der Meister
geben, noch der Arbeiter nehmen. War dies geschehen, so mußte
der Knecht dem Herrn das überschießende Geld zurückgeben, beide ver¬
fielen in Strafe. Das Entrichten von Liebnissen, einer heute noch
hier und da im Siegthale üblichen, in Kleidungsstücken bestehenden
Zugabe zum Lohne, war durch die Zunftbriefe aufs strengste untersagt. 2)

Bezüglich der Streitigkeiten der Zunftgenosscnunter einander
und der in den Statuten vorgesehenenVergehen war die Tvpfergilde,
wie alle Innungen der Stadt Siegburg, von den ordentlichenGerichten
eremt. Alle Beleidigungen durch Wort und That, jeder Zwist um
Mein nnd Dein, sowie die Verletzung der Statuten gehörten zur Coiu-
petenz des Zuuftamtes. Während in den übrigen Gilden von der
Entscheidung der Amtsvorsteher eine Appellation an die Bürgermeister
der Stadt und den Schultheiß des adeligen Schöffengerichtes als Ob¬
männer zulässig war, scheiut die Töpfcrinnung das besondere Privileg
gehabt zu habeu, daß gegeu die Urtheilssprüche ihrer gekorenen Meister

Y Nr. II d. B. - Z. V. v. 15S2, K. 29.

2s Nr. II d. B, - Z. B. v. 15S2, Z. 1, 8, 9, 26, 27, 28.

3> Annalen XXIII, 114 ff.
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nur beim Abte Berufung eingelegt werden konnte. Während nauM
in den Briefen aller übrigen Zünfte die Bürgermeister und der Schult
heiß als Obmänner für streitige Fälle bestimmt werden, enthalten dik
Statuten der Töpfer nichts darüber. Die Uebertrctungen des Zum ^
reglements wurden auch in dem Falle von den Gekorenen des Hand ^!
Werkes gebrüchtet, wenn durch die Vergehen das öffentliche Wohl oder -
einzelne keiner Zunft ungehörige Personen geschädigt worden waren.
Alsdann mußten jedoch die städtischen KuhrmcisterZ zu den Ver-
Handlungen hinzugezogen werden. Zur Erleichterung ihrer Contrck !
über die Brüchtenverhöreinnerhalb der Zünfte dienten die Paragraphen,
welche aus den Reglements der einzelnen Gilden in das Kuhrbuch I
der Stadt aufgenommen waren.

Für alle größeren Verletzungen der Statuten war in den Zunftwesen !!
der Töpfer eine gleichmäßige größere Geldstrafe festgesetzt. Daneben ^
waren für kleinere Vergehen geringere Strafen in Geld oder Wein be¬
stimmt. Gemäß den Statuten von 1516 und von 1531 bestand die
große Strafe damals in 8 oberländischen Gulden. Davon erhielt der
Abt 4, der Schultheiß 1, das Handwerk 3 Gulden. Statt obcrländi- !
scher Gulden setzt der Brief von 1552 Goldgulden an, nur erhielt der
Abt statt 4 deren 3. Für die Verletzung einer am 10. October 15L1 I
unter den Töpfern geschlossenen Uebereinkunft bezüglich des Vertriebes !
ihrer Waare im Oberlande waren dem Abte 20, dem Handwerke 10,
dem Schultheiße 1 und den Gerichtsscheffen 3 Goldgulden als Strafe -
zu entrichten. Der Zunftbrief von 1706 setzt als große Strafe 1
Goldgulden fest, von denen der Abt 3, das Handwerk einen erhielt. Da¬
bei war es aber den Amtsmeistern überlassen, die Strafe nach Lage !
der Sache bis auf das Nierfache zu erhöhen; alsdann fiel dieselbe in
2 Theilen dem Abte, in einem dem Handwerke zu. Z

Bei allen amtlichen Verhandlungen, welche vor der Lade in Gegen- l
wart der ganzen Zunft gepflogen wurden, durfte ohne Genehmigung s
der gekoreneu Meister Niemand das Wort nehmen. Wer Etwas vor- !
zubringen hatte, mußte einen der Gekorenen als Fürsprecherwählen. '

1) Annalen XXIII, 93.

2) Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, Einleitung.

3) Originalurkunde im Staatsarchive zu Düsseldorf, abgedruckt >
Nr. III d. B.

4> Nr. VIII d. B. - Z. B. v. 1706, Schluß.
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Wer das gebotene Stillschwergen brach, oder gar einem Anderen in
das Wort fiel und ihn der Lüge zieh, gab als Buße ein Viertel Weines,
Dieselbe Strafe hatte derjenige zu entrichten, welcher bei Begräbnissen
oder bei den Umzügen mit den Neliquienschreinenoder dein h. Sacra-
mcnte, an denen sich alle Zünfte betheiligten, es vergaß, die Kerzen
zu tragen oder zu setzen/) Wer die Scherben an verbotenen
Orten aufschüttete, hatte gemäß dem Kuhrbuche an die städtische Casse
für jeden Korb 5 Schilling Strafe zu entrichten. 2) Der Ungehorsam
gegen das Gebot der Tirmeister wurde mit 6 Albns gebrüchtet.
Diese sogenannten kleinen Brächte zogen die Tirmeister ein. Sie konn¬
ten, wenn sie bei Pfändungen Widerstandfanden, die umwohnenden
Handwerksgenossen zur Hülfeleistung aufbieten, und diese hatten unter
Strafe von 6 Albns einer solchen AufforderungFolge zu leisten.
Wegen Richtbezahlens der kleinen Brächte wurde den Betreffenden von
den Tinneistern das Rad, die Drehscheibe, ausgehoben und so
lange ihnen vorenthalten, bis sie ihrer Verpflichtung nachgekommen
waren. Die großen Strafgefällc zog der Schultheiß des adeligen Ge¬
richtes ein, die deßwegen genommenen Pfänder hatte er an das Zunft¬
amt abzuliefern. ^)

Die höchste Strafe, welche das Ambacht über seine Mitglieder ver¬
hängen tonnte, war die Ausstoßung aus dem Zunftverbande. Dazu
hrdnrfte es jedoch der jedesmaligen Genehmigungdes Abtes. Bei Ver¬
letzungen des Zunftreglements durch ein Zunftamt, welches naturgemäß
die ganze Innung repräsentirte,nahm der Abt das gesammte Hand¬
werk in Strafe, und in der Regel war diese eine schwere. H So ver¬
hängte der Abt Wilhelm von Hochkirchen (1588 -1610) gegen
Ende des 16. Jahrhunderts über das Töpfergewerk „wegen schweren
Excesses" eine Strafe von 600 Goldgnlden, und trotz der wiederholten
flehentlichen Bitte der Zunft um Ermäßigung der hohen Summe ge¬
stattete er nur, daß dieselbe in zwei halbjährigen Terminen gezahlt
werden dürfte/')

t> Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552. §Z. 32, 3Z.
2j Nr. I d. B.

3> Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, Einleitung.
4> Vgl. Annalen XXIII, 116.

S> Gleichzeitige, undatirte Copie einer darauf bezüglichen Petition der Töpfer

im Kirchenarchivc zu Siegburg.



Die Abgaben, welche die Töpferinnung dein Abte nnd der Statt
zu entrichten hatte, waren sehr gering. Wie alle übrigen Jmumgcn, !
battc auch sie von den Productcn ihres Gewcrbfleißes Accisen zu bc- !
zahlen. Diese fielen dein Abte als Landesherrn und den Grafen und spa- !
teren Herzögen von Berg als abtcilichen Schirnrvögten in gleichen Theile» !
zn. Beide überließen jedoch die Hebung der Verbrauchssteuern gegen !
Entrichtung bestiinuiter Sununen der Stadt Siegburg. Auch die Stadt ^
zog die Acciseu von den einzelnen Handwerkern und Kaufleuten nicht !
selbst ein, sondern verpachtete dieselben jährlich an Unternehmers) Erst !
gegeii Ende des 16. Jahrhunderts ließ sie die Accisen von den Töpfer»
durch ihre Beamten heben. Wie hoch die Abgabeil von jedem Ofen s
Waare während der Zeit, daß die Stadt dieselben verpachtete, gewesen
sind, läßt sich aus den Acciscnoerzeichnissen in den Stadtrechmmgcn !
nicht ersehen. In ihnen werden nur die runden Sununen, welche die
Unternehmer zahlten, aufgeführt. Im Jahre 1429 betrugen diese 3b
Mark, 1431 15 Gulden, 1432 20 G., 1468. 18 G., 1471 16 G,
1481 14 G., 1491 9 G., 1506 10 G., 1546 11 G., 1557 18 G,,
1574 19 G. Daß die Pachtsummen auch in der zweiten Hälfte dce' s
16. Jahrhunderts, wo die Fabrication in höchster Blüthe stand, so ge¬
ring waren, rührt daher, weil bei den Verpachtungen der Accisen her- !
kömmlich nur Mitglieder der betreffendenGilden als Anpächter aus ^
traten, diese aber sich vorher über die zu bietenden Summen seinigte». s
Dieser für die Stadtcasse höchst nachtheilige Umstand scheint den Magi- s
strat in den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts veranlaßt zu habe»,
die Ulneraccisen, bei denen das Mißverhältniß zwischen den gezahlte»
Summen und der Production besonders auffallend war, durch seine
eigenen Beamten heben zu lassen. Im Jahre 1579 ließ sich die Stall -
von jedem Ofen Waare 12 Albus zahlen. In der Stadtrechming j
von 1579/80 liest man:

„Item die Eulner Accyß ist uiet verpacht, sondern wirdt mit de» i
Kerseren Jnbracht vud vonu jeder Ofen 12 Alb. gegeben.

Wilcher Ofen diß Jair durch Peteru Flach vud Hilgers Jobs»
Siebentzig scindt Jnbracht, macht XXXV Gld."

Auch iiir Jahre 1593 betrug die Abgabe von jedem Ofen Waare
noch 12 Albus, in der Stadtrdchnung des genannten JahreS ist jedoch
dein Posten der Ulneraccisenbeigefügt:

I) Annalen XXIll, 71 ff.
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„Aber auff Kunfftig Jair soll vnd Kan es bei dieser Somen nicht
bleiben/'

Darauf wurden denn für das Jahr 1594 die Accisen von 12 Albns
auf 3 Mark (18 Albns) erhöht. 1635 betrugen sie für jeden Ofen
I Gulden.

Außer den Accisen hatten die Töpfer gemäß dein Zunftbriefe von
1552 aus jedem Ofen Waare dem Abte „2 Bier- und 2 Nürnber-

ger -Pött" zu entrichten, welche die Amtsmeister am Feste des h. Anno
oder der h. Barbara im Kloster abliefern mußten. ^) Diese Abgabe
wurde in der Folge bedeutend erhöht. Die Statuten vom Jahre 1706
bezeichnen als ein altes Herkommen,daß dem Abte aus jedem Ofen
für 2 Rthlr. „weißen Guts" geliefert wurde, welches Diener des
Klosters beim Austhuu der Oefen auszuwählen hatten. Es durften die
Lesen daher nur in Gegenwartabteilicher Beamten geöffnet werden.
Die Amtsmeister erhielten bei der Ablieferung dieser Krüge als Gegen¬
gabe im Kloster eine Flasche Wein und 7 Weckens)

Von der Thonerde hatten die Töpfer gleichfalls, und zwar den
Grundherren des Bodens, dem sie entnommen wurde, eine Abgabe zu
entrichten. Die Statuten von 1552 verordnen in Bezug hierauf, „daß
kein Töpfer auf den Gruben anders Dae kaufen noch verkaufen soll
als mit der Jchen gemessen, damit dein Grunderben sein Landgeld
nicht verhindert werde".") Der beste Thon wurde in den Klinken¬
der g er Marken und im Lohmarer Walde gegraben. Die Er¬
hebung der Abgaben von der dort gegrabeneu Potterde war von
Alters her eine Gerechtsame des zeitigen Waldschultheißes dieser
Bezirke. Im Jahre 1637 scheint der Herzog von Berg auf die da¬
her fließenden Einkünfte Anspruch erhoben zu haben. Der damalige
Waldschnltheiß Wilhelm vou Zweiffel zu Wahn, bergischer Jäger¬
meister und Amtmann zu Portz, Löweuburg und Lülsdorf, er¬
klart nämlich in einer an Bürgermeister und Scheffen der Stadt Sieg¬
burg gerichteten Zuschrift vom 21. Juli desselben Jahres, daß er zier
Defension der ihm zustehenden uralten Gerechtsame bezüglich der Wald-
bnichte und Abgaben von der im Lohmarer Walde und in den Klin-
kcnberger Marken gegrabenen Potterde Zeugniß der Wahrheit hoch-

l> Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, §. 4.

2) Nr. VIII d. B. - Z. B. v. 1706, Z. 12.

S> Nr. II d. B. — Z. B. v, 1552, K. 31.



nöthig habe, und ersucht die genannten Behörden, sämmtliche Ulncr über
nachstehende und andere Puncte eidlich vernehmen zu wollen r

„l. Ob Zeug nicht von Jugent auf von der Poterden, so ihn dem
Lohmar walt oder Klingenberger Marck gerechtigheit Kw
ßpels Geistingen 2) gegraben Wirt, einige wißenschafft gehabt vnd
noch habe.

2. Ob Zeug Zeit seines Lebens anders gesehen oder von andern
gehört, als das die erkenntuuß oder Pacht, so jarlich von sothancr
Poterden geben Wirt, einem andern als zeitlichem Walt Schultheiß da¬
selbst zustendig vnd gebühre vnd derselben bißher ihn reulicher possession
vsl gunsi gewesen.

3. Ob nicht ein zeitlicher Waltschultheißvon vnerdencklichcn Jahren
hero sothane jarliche erkenntnuß wirklich empfangen und genossen.

4. Ob Zeug jeniahl gesehen oder gehört von ihren Voreltern, das
ein zeitlicher Landt Fürst von Berg oder deren Beamten vnd rent-
mcistcrn etwaß davon genoßen."

Ob damals der Waldschultheißjene jedenfalls auf einem Lchuvcr-
haltnisse beruhende Gerechtsame verloren hat, läßt sich aus den Urkun¬
den nicht ersehen. Durch Z. 4 des Erbvergleiches zwischen dm
Herzoge von Berg .und dem Abte von Sieg bürg vom Jahre löiö
wurde bestimmt, daß die Mineralien und die Potterde in der Vogtci
dem Herzoge, im Burgbanue und der Steinkaul dem Abte zu¬
stehen sollten. Demnach erhob also nach dem Jahre 1K76 die Abtei
die Abgaben von dem Thone, welcher in den im Burgbanne gelegenen
Klinkenberger Marken gegraben wurde.

Die zahlreichenThongruben in der Umgebung der Stadt waren
für die Grundeigenthümer eine Quelle reicher Einnahmen. Die dort
gegrabene Thonerde wurde nicht bloß zu den Töpferarbeiten der Aul¬
gasse verwendet, sondern im 18. und bis in den Anfang unseres Jabr-
hunderts auch in bedeutender Menge zu SchiffZ nach Köln und naib

1) Gleichzeitige Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.

2) Bemerkenswerth ist die aus obiger Notiz sich ergebende Thatsache, das! hic

kaum 1l> Minuten von der Fsstungsmauer der Stadt Siegburg ab liegenden Kliir

kenbcrger Marken damals in das Kirchspiel Geistingen gehörten. Geistinge» in

von jenein Bezirke durch die Sieg getrennt und eine gute Stunde weit entsend.

3j Abgedruckt bei Aegidius Müller, Siegburg und der Siegkreis Il.ötsi.

4) Die Beweise für die ehemalige Schiffbarkeit der Sieg siehe Annalen XXIll,
Z2, Anmerk. 3.
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den Niederlanden ausgeführt, wo man sie wegen ihrer Weiße und
Rembeit besonders zur P feifenfabrication benutzte. Auch schon
im 17- Jahrhunderte scheint sie zur Herstellung irdener Pfeifen ver¬
wendet worden zu sein. Gemäß einer Urkunde vom Jahre 1630 ent¬
stand damals ein Proceß zwischen den Caplänen der Stadt Siegbnrg,
den Nutznießern des Seidenberg er Hofes, und dem Besitzer des
Hauses zur Mühlen wegen einiger Eichen und der Grabung von
Pott- und Pseifen erde. H Da die Siegburger Töpfer niemals irdene
Pfeifen fabricirt haben, so scheint also schon damals SiegburgerThon
sin die Herstellung dieses Luxusartikels ausgeführt worden zu sein.
Gemäß den Stadtrechnungen bezog die Stadt aus ihren Thongruben
1ö50 3 Mark 4 Schilling, 1567 18 Mark, von 1578 bis 1615 jähr¬
lich 52 Mark, 1625 8 Gulden 16 Albus.

Außer den vorgenannten Abgaben hatten die Töpfer alljährlich auch
noäi eine Anzahl von Krügen an die Armen der Stadt und des
Burgbannes zu vertheilen. Zwar waren sie dazu durch kein Statut
verpflichtet, aber es war diese Spende durch langjährigen Brauch zur
stehenden Abgabe geworden. Am Tage vor dem Feste des h. Anno,
des Stifters der Abtei, welches von dieser und der Stadt überaus
feierlich begangen wurde, empfingen alle Armen der Stadt und ans
dem Gebiete des Burgbannes im Kloster jeder einen Krug Bier, ein
Pfund Gerste und einen Weißpfenning. Die Krüge holten sie vorher
bei den Töpfern in der Aulgasse. Wie bereits erwähnt, war es nicht
gestattet, brüchige Waare in den Handel zu bringen, die nur wenig
beschädigten Krüge wurden daher das Jahr über aufgehoben und vor
dem Annonisfeste unter die Armen vertheilt. Glücklich, wer bei der
Verstellung einen recht großen Krug bekam; derselbe wurde im Kloster¬
hofe bis oben an mit Bier gefüllt. Dabei war jedoch herkömmlich
bestimmt, daß der Betreffende den gefüllten Krug mit einer Hand
mußte wegtragen können. Gelang dies ihm nicht, so wurde das Ge¬
fäß seines Inhaltes so weit entleert, bis die Schwere den Kräften des
einen Armes des glücklichen Empfängers entsprach. Dieser Brauch hat
sich bis in die letzten Jahre vor der Aufhebung des Klosters erhalten,
die ältesten Bewohnerder Stadt Siegburg wissen sich desselben noch
wohl zu erinnern.

1f Schwaben, a. a. O. 155.

2> Ein vor Kurzem im Hospitale zu Siegburg in einein Alter von beinahe

M Jahren verstorbener ehemaliger Bediensteter der Abtei Siegbura, Schneller



Wie über die Menge, den Preis und die Beschaffenheit der Fabri¬

kate, so enthalten die Zunftbriefe auch über Kauf und Verkauf,

Handel und Borg eingehende und genaue Bestimmungen. Gemäf

den Reglements von 1516 und 1531 durfte Niemand Waare verbor¬

gen, die mehr als einen halben Gulden Werth hatte. Der Zunftbnef

von 1552 erhöhte diesen Betrag auf 6 Gulden. Bürgschaft für ge¬

kaufte uud nicht sofort bezahlte Waare war nicht zulässig. Der Käufer

konnte jedoch Pfänder hinterlegen, deren Werth die gekorenen Meister

abzuschätzen hatten. Diese Pfänder mußten aber sein freies Eigenthum

sein und durften nicht von einem Mitgliede der Zunft entliehen werden.

Welcher Töpfer einem Kaufmanne Waare lieh, die einein anderen als

Pfand sollte gegeben werden, verfiel in Strafe. Alle Zahlungen für

gekaufte Waare, die mehr als 2 Gulden Werth hatte, mußten in

baarcm Gelde geschehen. Für Töpfergeschirr im Werthe von 2 Gul¬

den und darunter konnte auch Waare iu Tausch genommen werden;

geboten die Umstände einen Tauschhandel von größerem Umfange, so

war die Genehmigung der vier Gekorenen einzuholen, welche den Tausch-

artikcl abzuschätzen hatten. Eine Ausnahme machte Getreide; dieses

konnte irr beliebiger Menge in Tausch genommen werden zu dein Preise,

wie er iu Siegbnrg auf dem Markte gerade üblich war. Niemand

durfte Waare in Bausch und Bogen, in ungezählten Haufen, veräußern,

auch war es verboten, eine Anzahl von Krugen in den Kauf zu geben, h

mit Namen, erzählte, daß alljährlich mehrere Monate hindurch an dem Annonis
bicre gebraut und Hopfen und Malz dabei nicht seien gespart worden. Schnelln
war sehr jung schon im Kloster in Dienst getreten. Er hatte noch den vorletzte»
Abt Franz Ferdinand von Seraing (1772—1787) persönlich gekannt,
Nicht ohne Stolz und Wohlbehagenberichtete er uns vor einigen Jahren, er sei
eines Tages mit einem abteilichen Förster in den Wald geschickt worden, um dort
bei Vermessungenbehülflich zu sein. Da er gerade nicht viel beschäftigt worden
sei, habe er in jugendlichem UeberinutheFrösche eingcfangcn und dieselben mit
einer Kortcl an einen Stock aufgehängt. Da plötzlich habe hinter seinem Rücke»
eine ihm wohlbekannteStimme in strengem Tone zu dem Förster gesagt: „Hat
das Schnellerchen nichts Besseres zu thun als Thiere zu quälen!", und in
demselben Augenblicke sei ihm eine respectableOhrfeige angepaßt worden, E-
war der Abt Franz Ferdinand, der die Ohrfeige austheilte, auf die Schneller
sein ganzes langes Leben hindurch stolz war, und der er sich noch 3t> Jahre nack-
her als einer ehrenvollenAuszeichnung zu rühmen pflegte.

1) Nr. Il d, B. - Z. B, v. 1S52, A IS, 16, 36, 37.



Innerhalb des Stadtbannes durfte außer den Töpfern Niemand

Merk feil haben. Der Brief vom Jahre 1b 16 verordnet:
Item es soll unoü A<zzm man oilvorü vsxll imnon, äau xn äsr

vftAÄSWN incl uncksrs n^rMns bzmnon
Dieser Bestimmung fügen die Statuten von 1531 bei:
vasr vmb sn sall Aöz-n Ooluor nsrnunlx vorlcoullnn, äub vort

bvnnen LxberA vorlcouM rvoräo vp poono vurss.^
Eine weitere Ausdehnung erhielt die Verordnung durch das Regle¬

ment von 1552. Wie streng dieselbe noch im 17. Jahrhunderte auf¬
recht erhalten wurde, beweist eine Urkunde vom Jahre 1602. Durch
notariellen Vertrag von: 19. Juni des genannten Jahres erlaubte
das Töpfcrgewerk dem Frantzen im kleinen Stern, Bürger zu
Eiegbnrg, bis Martini „Kochduppeu" in Siegbnrg zu verkaufen. Sollte
er aber nach Martini des lausenden Jahres noch weiterhin Waare in
Eiegbnrg feil halten, so hatte er dem Abte 6, dem Handwerke 3 und
den Hausarmen 1 Goldgulden als Strafe zu entrichten.

Merkwürdig sind die Bestimmungen der Znnftbriefe des 16. Jahr-
bnnderts über den Handel nach auswärts. Aus ihnen ersieht
man, daß die Siegburger Töpfergilde damals keine Concurrenz fürch¬
tete, und ihre Fabricate vor denen der anderen rheinischen Werkstätten
im Handel den Vorzug hatten. Aufs strengste war den Mitgliedern
der Innung untersagt, Waaren zu Wasser oder zu Land nach Düssel¬
dorf und Andernach oder nach diesseit des Rheines zwischen
diesen Städten liegenden Ortschaften zu bringen, um dieselben dort
zum Kaufe auszustellen,oder den Käufern abzuliefern. Wer in dem
Bereiche zwischen Siegburg, Düsseldorf und Andernach Ulwcrk
nöthig hatte, der sollte, wie es in den Statuten heißt, nach Siegburg
kommen oder schicken, dort kaufen und bezahlen, und die Waare ans
scine Kosten, Angst und Arbeit wegführen. Waare, die von den Händ-'
lern in Köln oder in Orten zwischen Köln und Siegbnrg abge¬
liefert, oder zum Verkaufe ausgestelltwerden sollte, durfte von keinem
Töpfer verabfolgt werden. Brachte man in Erfahrung, daß ein Han¬
delsmann diese Bestimmung verletzte, so verwarnten ihn die gekorenen
Meister, im Wiederholungsfällewurde den Töpfern verboten, ihm für

1> Notarielle Urkunde im Kirchenarchive zu Siegburg.



die Folge Ulwerk zu verkaufen. H Durch diese Bestimmungenmachie»
die Siegburger Töpfer in dem genannten Bezirke den Zwischenhandel
unmöglich und sicherten sich selbst den Gewinn, der sonst in die Tasche
der Händler floß.

Den Handel nach dem Norden, zumal nach den großen Hanse¬
städten der Nordsee, vermittelten Kölnische Kaufleute. Sie bezogen
Waare in größerer Menge und brachten sie aus ihren Schiffen nach
dem Auslande. Das von ihnen in den Handel gebrachte Töpfergeschirr
führte daher auch den Namen „Kölnisches Steingut". Im bri
tischen Museum wird eine Urkunde aus der Zeit der Königin Eli¬
sabeth aufbewahrt, gemäß welcher ein William Simpson bei dem
Lord Burgley um das Privileg einkommt, Kölnisches Stcingul
fabriciren zu dürfen. Es liegt die Annahme nahe, daß jenes Stein¬
gut, welches man Kölnisches nannte, in Köln selbst angefertigt wurde.
In Köln ist allerdings die Kannenbäckerei betrieben worden. Die
Rathsprotocolle des 16. und 17. Jahrhunderts enthalten verschiedene
auf dieses GeWerk bezügliche Nachrichten.Um 1540 geschieht in den
genannten Acten der Krugbäcker zuerst Erwähnung. Sie bilde¬
ten keine eigene Zunft und scheinen auch bezüglich ihrer Fabricate in
keinem besonderenAnsehen gestanden zu haben. Bereits 1542 bcaus-
tragte der Rath die Rentmeister, den Krugbäckern den weitem
Betrieb ihres Gewerbes zu untersagen. Dieses Verbot wurde in der
Folge und zwar'bis in das 17. Jahrhundert hinein, öfters wiederhol!,

1> Nr. II d. B. - Z. B. v. 1552, §K. 18, 20.

2) Demmin, a. a. O. I, 240.

3) Rathsprotocolle im Stadtarchive zu Köln.1542. Wune XX-- ^lai'tii. wen Iierrn Uvntinsistern besteill Aotlluin, mit Ion
Kruz-edcndeowern tc> Iinnckelen vnck to verdieäen, turdus niet to dnolcen, 6nn nes
vurdnnäen viss to bereicken vnä äuiraeliter niet nnzlie to duolcen.

Veneris XXVIII» .in!!!. Xoelunuüs ckon Iierrsn Ilentmeistern dssoüen, Ion
Xannendeoirern unnosnAvn, li-dez-nen oeuen mit Wannen UN üv steeben näor -----
^ennäen aen srleuwnis äer brn. Usntmeister.

Ferner finden sich auf die Kannenbäcker bezügliche Nachrichten in den Protc-

collen der Jahre 1555-1559, 1562-1565, 1566-1563, 1601-1602, 160S^-M»-

1613-1614, 1616-1617, 1644, 1652, 1653, 1675, 1691. In den Protocollc»

des Jahres 1644 werden neben den Duppenbäckern auch die Pfeifcniimchcr

erwähnt.
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scheint jedoch niemals strenge durchgeführt worden zu sein. Ob die
Kölnischen Töpfer Steingut oder irdenes Geschirr sabricirt haben,
ist nicht bekannt, jedenfalls aber sind aus ihren Werkstätten nicht jene
kuustschöncn, kostbaren Krüge hervorgegangen, welche in England und
M anderen Orten unter dem Namen „Kölnische" berühmt waren.
Wenn die Kölnischen Töpfer so kunstvolle Arbeiten geliefert hätten, so
würden in dem außergewöhnlich reichen urkundlichen Materials, welches
über die Zünfte der Stadt Köln noch vorhanden ist, sich ohne Zweifel
genauere Nachrichten über ihre Verfassung, ihre Leistungen, so wie über
einzelne bedeutende Meister und Formenschneider vorfinden. Es ist
dies jedoch nicht der Fall, und daher die Annahme nicht ohne Grund,
daß die in Köln ansässigen Kannenbäcker nur ordinäres Geschirr sabricirt
haben. Das im Auslande berühmte „Kölnische Steingut" ver¬
dankt seinen Namen dem Umstände, daß es durch Kölnische Kauf¬
leute in den Handel gebracht wurde. Von Siegbnrg bezogen, wie
schon erwähnt, die Kölnischen Großhändler jährlich eine bedeutende
Menge Steingut, außerdem wahrscheinlich auch von Frechen, Botten-
broich und den Töpfereien in der Umgebung von Meckenheim; alle
diese in der Nähe von Köln blühenden Töpferniederlassungenhaben im
1ö. und 17. Jahrhunderte Steingutgefäßevon großer Schönheit und
künstlerischemWerthe sabricirt.

Durch den regen Verkehr, welchen Handel und Gewerbe zwischen
Köln und Siegburg veranlaßten, hatte sich nuter diesen beiden
Städten ein besonders freundschaftliches Verhältniß gebildet. Die
Siegburgcr Töpfer machten, wie bereits erwähnt ist, zu Grinsten der
Stadt Köln eine Ausnahme von der in den Statuten vorgeschriebener!
Bestimmung, daß während des Winters keine Waare durste sabricirt
werden. Bestellungen, welche die Stadt Köln machte, konnten zu jeder
Zeit ausgeführt werden. Das mächtige Köln gewährte inr 15. Jahr¬
hunderte den Siegburger Kauf- und Handwerksleuten ein Privilegium,
das den Bewohnern keiner anderen Stadt verliehen wurde. Dieselben
durften nämlich zwei Jahre lang sich in Köln aufhalten, ohne, wie
dies für alle Bürger und für alle Fremden, die mehr als drei Tage
in Köln Geschäfte trieben, vorgeschrieben war, sich in eine Zunft auf¬
nehmen zu lassen, und ohne daß auf Grund der Amtsbriefe eine Ab¬
gabe von ihnen gefordert wurde. Erst nach Ablauf dieser zwei Jahre
konnten diejenigen Siegburger Zuzüglinge, die ihren Wohnsitz in Köln
behalten wollten/ angehalten werden, sich in eine Gaffel einschreiben zu

Annalendeß hist. Vereins.
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lassen, l) Bereits im 13. Jahrhundertewar zwischen Köln und
bürg ein Vertrag zur Beförderungdes Handels und zur
von Person und Eigenthum ihrer Eingesessenengeschlossen worden.
Außerdem hatten die Siegbnrger Bürger von den KölnischenErz¬
bisch öfen seit dein Jahre 1125 Freiheit für den Handel zu Wchr
und zu Land auf den Zöllen zu Köln^) und später auch zu Bonn/s
ein Privilegium, von dem sie nachweislich noch im Jahre 1579 Gi¬
brauch machten.

Mit den Kaufleuten, welche den Vertrieb der Steingutfabricate im
Auslande besorgten, schlössen die Siegbnrger Töpfer Verträge auf eine
bestimmte Reihe von Jahren. Die Kaufleute mußten sich verpflichten,
alljährlich der Zunft eine bestimmte Menge Waare abzunehmen, wo¬
gegen die Töpfer sich anheischig machten, keinem anderen Händler Ge¬
schirr für die in den Verträgen stipulirten Märkte verabfolgen zu lassen.
Den Handel nach Hamburg z. B. hatte bis zum Jahre 1599 der
Kölnische Kaufmann Dietrich Dnlman. Nach seinem Ableben be¬
warb sich ein anderer Kölnischer Kaufherr, der achtbare und vornehm
Dietrich Strauß, um dieses Privilegium. Am 16. August des ge¬
nannten Jahres schloß die Töpfergilde nrit ihm einen Vertrag auf 12
Jahre, in welchem er sich verpflichtete, von jedem Meister jährlich eine
bestimmte Menge Ulwerk, das Hundert für fünf Kölnische Gulden, zn
nehmen. Sollte er den Vertrag vor Ablauf der 12 Jahre brechen, so
verfiel er in eine Strafe von 40 Goldgulden. Die Töpfer dagegen
setzten eine Strafe von 10 Goldgulden fest, wenn einer ihrer Meister
einem anderen Kaufmanne Waare würde verabfolgen lassen, die in Hain¬
burg sollte zu Markt gebracht werden. Für die ihm gewordene Ver¬
günstigung hatte der genannte Dietrich Strauß der Innung jährlich
am Holzfahrtstage 5 Viertel guten Weines als Geschenk zukommen
zu lassen.

Für den Vertrieb der Fabricate am oberen Rheine, imMosel-

1) Ennen, Geschichte der Stadt Köln Itl, 9.
2) Ennen, a. a. O. Il, 215. Lacomblet, UB. II, 468.
3) Lacomblet, UB. I, 196.

4Z Schwaben, a. a. O. 149, 15V. Annalen XXIII, 93, Anmerk. 2.
5) Annalen XXIII, 93.

6) Gleichzeitige Copie im Kirchenarchive zu Siegburg, abgedruckt unter
Nr. V d. B.
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lande und in Süddeutschland hatten die Siegbnrger Töpfer gleich¬
falls Unterhändler, die alljährlich im Herbste eine bedeutende Menge
Steingut in Siegburg verluden und nach Frankfurt und Worms
auf die Messen und nach der Mosel führten. Dieser „Handel im
Oberlande" gab aber für die Zunft Veranlassung zu vielen Zwistig-
kciten, über welche noch eine Reihe von Urkunden vorhanden sind. In
den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts reichte die Töpfergilde gegen
ibren Mitmeister Peter Knütgen eine Klage beim Abte ein. H Die
Zunft, heißt es in dieser Beschwerdeschrift, habe ihre ständigen Pött-
kauflente, die in jedem Herbste Ulwerk nach dem Oberlande aus¬
führten. Ungeachtet es nun ausdrücklich verboten sei, anderen Händlern
als den von der Zunft dazu ernannten Waare verabfolgen zu lassen,
habe Peter Knütgen seine Waare fremden Händlern überlassen.
Diese hätten unter den Siegburger Fabricaten auch Steingut aus ande¬
ren Wertstättenverkauft, was nicht gestattet sei, weil dadurch das Sieg¬
burger Ulwerk „gedämpft und verwüstet" würde. Ferner habe
sich Peter Knütgen auch damit gegen das Handwerk aufgelehnt, daß
er allein mehr Waare in das Oberland geschickt als alle übrigen
Meister zusammen, obgleich es vertragsmäßig feststehe, daß alle Ulner
gleich viel Kannen für den Handel im Oberlande liefern sollten. Knüt¬
gen bestritt diese Angaben und beschuldigte die Zunft, daß sie 12 Ar¬
tikel des Reglements nicht gehalten hätte. Nach längeren Verhandlungen
kam es darauf durch Vermittlungdes Abtes Hermann von Wach-
tendonck am 10. October 1564 zu einem Vertrage,^ in welchem
bestimmt wurde, daß fortan der Vertrieb der Waaren im Oberlande
nicht mehr durch fremde Händler, sondern durch zwei Zunftmeister be¬
sorgt werden solle. Diese Meister sollte die Zunft wählen, und zwar
den einen aus der oberen, den anderen aus der unteren Aulgasse. Sie
mußten persönlich in jedem Herbste nach St. Bartholomäi die Züge
nach dem Oberlande leiten. Wenn sie alt und gebrechlich waren und
erwachseneSöhne hatten, konnten diese an ihre Stelle treten. Sie
waren verpflichtet, von jedem Ulner gleich viel Waare zu entnehmen
und dafür bis zur Bezahlung Bürgschaft zu stellen. Sobald sie von

1) Undatirte Copie im Staatsarchive zu Düsseldorf.
2) Original-Urkunde aus Papier im Staatsarchive zu Düsseldorf,abgedruckt

unter Nr. III d. B.
S-



der Reise zurückkehrten,sollten sie zahlen, was verkauft worden, I»,
Falle sie aber Waare hätten verborgen müssen, sollte die Zunft Geduld
haben, bis das Geld einginge. Niemandenanders als diesen zwei
Meistern sollte fortan Waare für den Handel oberhalb Andennich
verabfolgt werden. Auf die Uebertretung dieser Bestimmung war eine
Strafe von 34 Goldgulden gesetzt. Dieser Vertrag scheint nicht viele
Jahre in Kraft geblieben zu sein. Die von Jahr zu Jahr zu immer
höherer Blüthe sich entfaltende Fabricativn und der sich beständig meh¬
rende Absatz machten es nothwendig, den Vertrieb der Waaren im
Oberlande wieder fremden Kaufleuten zu überlassen. Am 12. Januar
1583 hatte die Zunft mit dem Kaufmanne Christian Spitzgroß
von Siegbnrg einen Vertrag geschlossen, wonach derselbe sich verpflich¬
tete, aus jedem fertigen Ofen Waare eine bestimmte Menge Steingut
zu entnehmen, dagegen die Zunft aber gehalten war, ihm auf Verlan¬
gen vor allen anderen Händlern jeder Zeit so viel Ulwerk verabfolge«
zu lassen, als er verlangte. Eine ähnliche Uebereinkunft war die In¬
nung unter demselben Datum mit dem Handelsmanne Christian
Rietsetzer eingegangen. Beide Verträge wurden nicht gehalten. Die
deßhalb eingereichten Beschwerde- und Vertheidigungsschriften geben üb«
den Umfang der Fabricativn und die Ausdehnung des Handels in jener
Zeit interessante Nachrichtenund verdienen daher eine genauere Be¬
sprechung.

Die Nachfrage nach den Steingutfabricaten der SiegburgerZunft
war in den 8(1er Jahren des 16. Jahrhunderts so bedeutend geworden,
daß die Innung nicht im Stande war, alle Bestellungenauszuführen,
Zumal wurden damals von Köln ans größere Lieferungen verlangt,
und da wahrscheinlichdie Kölnischen Kaufherren höhere Preise
zahlten, als die Verträge mit den genannten Siegburger Händlern
stipulirten, so war oftmals der Fall eingetreten, daß diese die bestellte
Waare trotz des ihnen in den Verträgen zugestandenen Vorrechtes nicht
erhalten hatten. Um den deßhalb erhobenen Klagen und Processen ein
Ende zu machen, kam es im Jahre 590 dnrch Vermittlung des Abte»
zu neuen Verträgen. Am 26. Juni des genannten Jahres erneuerte
die Zunft unter Assistenz der beiden Bürgermeister der Stadt die 1583
mit Christian Rietsetzer vereinbarte Uebereinkunft mit der Bedingung,
daß dieser ans jedem Ofen Waare eine Anzahl Krüge ohne Rückstcht
auf die Zeitverhältnisse, in guter: und schlechten Weinjahren, nehmen
mußte. Dann wurde es ihm auch zur Pflicht gemacht, die Waare
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halb beim Empfange und halb nach dem Verkaufe zu bezahlen. Für die
Mctliche Beobachtung dieser Bedingungen mußte er zwei seßhafte
Bürgen stellen.') Unter demselben Vorbehalte wurde damals auch der
Bertrag mit Christian Spitz groß erneuert. 2) Aber auch diese Ver¬
trage wurden nicht pünctlich gehalten. Zu Anfang der 90er Jahre
des lti. Jahrhunderts klagte der letztgenannte Kaufmann beim adeligen
Gerichte, daß das Töpfergewerk ihm durch verweigerte Waarenlieferung
großen Schaden zugefügt habe. Von 14,000 Pötten, die er bestellt,
seien ihm nur d000 geliefert worden, indeß die Zunft zur selben Zeit
Kölnischen Kaufleuten ^8,000 Pött überlassen habe. Von diesen seien
nachweislich 4000 in Grach und 3000 in Worms auf der Messe
zmn Verkaufe gebracht worden. Außerdem habe seine Stieftochter, die
dc» Moselzug geleitet, durch die ihr von der Zunft gelieferte schlechte
Waare einen Schaden von mehr als 100 Gulden gehabt. Die In¬
nung entschuldigte in einer Gegenklage das NichtHalten des Vertrages
von ihrer Seite damit, daß der Kläger seine alten Schulden nicht be¬
zahlt habe.Z Aus diesen Proceßacten ergibt sich nuil auch, daß der
Absatz von Krügen im Oberlande vorzüglich vom Gerathen des Weines
abhängig war.

Das bereits besprocheneStatut, welches nur den Söhnen der Meister
das Erlernen und Ausüben des Handwerks gestattete, bewirkte noth¬
wendig, daß der Betrieb des Töpfergewerkesauf einige wenige Familien
beschränkt blieb. Jahrhunderte hindurch kehren in den Verzeichnissen
ein und dieselben Familiennamen wieder; nur selten taucht ein neuer

! Name auf, der dann, wie bereits früher erwähnt wurde, seine Erklä¬
rung in dem Umstände findet, daß irgend ein kinderloser Meister einen
seiner Verwandten adoptirt hatte. Berühmte Töpferfamilien waren die
Kniitgen zUnuzüAin), Simons h^eiwuns), Flach und Omian

s fvem üobnn). Unter ihnen gehörten die Knütgen Z zu den reichsten
und angesehensten Familien der Stadt Siegburg. Viele ihrer Glieder
haben in der Verwaltung der Stadt und der Vogtei Siegburg hohe Ehren¬
stellen bekleidet. 1568 war ein Anno Knütgen herzoglich bergischer

ts Original-Urkunde im Kirchennrchive zu Siegburg.

2s Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.

3s Undatirte Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.

4> Undatirte Copie im Kirenarchive zu Siegburg.

b> Auch jetzt ist der Name Knötgen bei Töpfern in Nassau häufig.



Vogt, 1655 ein Johann Knütgen Bürgermeister dvr Stadt Si^
bürg. Drei Jahrhunderte lang ist die Töpferkunst von zahlreiche«
Gliedern dieses Geschlechtes ausgeübt worden. Bereits 1427 wird i«
einen: Memorienregister des Klosters Bödingen ein Xnnxl^in li^chz
als Stifter aufgeführt.

In den Urkunden finden sich die Namen folgender Töpfermeister
verzeichnet: 1485 Peter Druytmoit, 1487 Oem Johan, Arm
Emoitz, 1500 Johan Symons, Peter Knuytgin, Heynh
Knuytgin, Heyntz Vlach, Heyngyn Uylner, Teil Knuytgi«,
Johann Elias, Lodewich Symons, Johann Vlach, Herma««
Vlach, Johann Girlichs, 1522 Johann Roloffs, 1526 Bert
ram Oem Johan, 1527 Peter Vlach, Heinz Knuytgcn, 153s
Johann Knnetgen uff der Bach, 1536 Johann Neuß, Elias
Knuetgen, 1537 Johann Rensgen, 1564 Johann Zeimans
der Alte, Johann Flach der Alte, Hermann Flach der Alte,
Anno Knuetgen, V. Simons (gleichen Ursprungs mit den Zet
mans), Johann Elias Omian, Derych Knuetgen, Johan«
Flach, Hermann Flach, Johann Elias Flach, Curstge«
Knuetgen, Hermann Knuetgen, Curstgen Omian, Johann
Zeimans der Junge, Peter Knuetgen, 1570 Johann Bach (ein
berühmter Meister), 1583 H Johann Overstolz, ^) Heylliger
Zeymans, Vais Zeymans der Alte, Vais Zeymans der Junge,
Rntger Knutgen, Hans Hilgers (ein berühmter Meister), 15N
Daniel Flach, 1635 Dederich Kneutgen an der Linden,h

1) Das vollständige Verzeichnis; der im Jahre 1ö33 zum Verbände der Zurrst

gehörigen Meister, so wie der ein eigenes Hans besitzenden Werkleute und sonstiger

Arbeiter siehe unter Nr. IV d. B-

2) Er war ein Glied der Kölnischen Patricierfamilie der Overstolze». N»

Zweig dieses Geschlechtes hatte sich, zu Ende des 14. Jahrhunderts aus Kl»

vertrieben, in Siegburg niedergelassen. Im 16. und 17. Jahrhunderte erschein!»

die Nachkommen dieser einst so mächtigen und reichen Adelsfamilie in den Ur¬
kunden als einfache Handwerker. Siehe Annalen XXIII, 166.

3) Den Töpfermeister Dietrich Kneutgen an der Linden traf ein schr^

liches Schicksal. Er wurde am 14. Juli 1638 wegen Hererei eingezogen und am
22. desselben Monats verbrannt. Den Proceß leiteten die Doctoren stuis Franz

Buirman und Kaspar Lieblar, jene berüchtigten Z^xenverfolger, die damall

allenthalben am Rheine umherzogen und wer weis; wie viele unschuldige Personen dein

Flammentode überlieferten. Dietrich Kneutgen war die eilfte Person, die sie in Sag'

, .st.



1650 Johann Knutgen, Friedrich Flach, Wilhelm Knutgen,

1675 Johann Kamp, Daniel Flach, Peter Zander.

Wie bereits erwähnt, erreichte die Siegburger Töpserinnung ihre

höchste Blüthe im 16. Jahrhunderte. Dafür zeugen außer den ur¬

kundlichen Nachrichten die umfangreichen, viele Morgen deckenden Scher-

bmlager in der Umgebung der Aulgasse. Die dort aufgeschüttete

brüchige Waare gehört, wie sich dies aus der Farbe des Stoffes, den

Ornamenten und den häufig aufgedruckten Jahreszahlen ergibt, bei

Weitem zum größten Theile dem 16. Jahrhunderte an. Die Gründe

für das mächtige Emporblühen der Innung in jener Zeit liegen einer¬

seits in den Vorzügen, welche die Siegburger Töpferwaaren vor denen

der anderen rheinischen Werkstätten hatten, andererseits aber auch in

den günstigen Verhältnissen, welche die Lage und die Verfassung der

Stadt Siegburg für die Fabrication und den Handel gewährten. Ueber

die Beschaffenheit des in Siegburg fabricirten Steingutes enthält der

zweite Theil dieser Abhandlung genauere Nachrichten. Daß die Sicg-

burger Waare im Handel den Vorzug vor allen anderen Stcingut-

fabricaten hatte, ergibt sich schon aus der Thatsache, daß sie alljährlich

in großer Menge selbst in den Gegenden Absatz fand, wo die Stein-

gutfabrication in bedeutenden: Umfange betrieben wurde. Auffallend

ist es z. B., daß auf den Märkten zu Frankfurt, Worms und

Boppard das Siegburger Steingut, das doch die weite Strecke den

Rhein hinauf transportirt werden mußte, mit den Fabricaten aus

nächster Nähe concurriren konnte, da bekanntlich in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts die Töpfereien im Nassauischen und Wiedi-

schen in hoher Blüthe standen und treffliche Arbeiten lieferten. Es

läßt sich dies nur damit erklären, daß das Siegburger Ulwerk den Vor¬

zug besserer Qualität und größerer Billigkeit hatte. In wie hohem

bürg innerhalb sechs Wochen auf den Scheiterhaufen brachten. Von den 86 Rthlr.
W Mus, welche die Procedur des Genannten kostete, und welche von der hinter¬

lassenen Wittwe sofort zwangsweise eingetrieben wurden, steckten die Blutrichter
über ein Drittel in ihre Tasche. Das Ucbrige theilten Bürgermeister, Scheffen,
Rentmeister u. s. w. Für alle Beamten, hohe und niedere, fiel bei den Hexen¬
processen etwas ab, selbst die Frau Bürgermeisterin und die Schützengilde, welche
bei den Executionen die Ehrenwache bildete, empfingen ihr Douceur. Nur Einer,
dem gesetzmäßig ein bedeutender Theil von den Sporteln der Criminalproceduren
Zustand, nahm nichts — und dieser Eine war der Abt. Rechnungen wegen
der Malesizpersonen im Kirchenarchive zu Siegburg.j



/

— 40 —

Ansehen das Siegburger Steingut nicht blos als gewöhnliches Kiichengk-
schirr für den täglichen Bedarf, sondern auch als Luxusartikel bei den Bo>-
nehmen und Reichen stand, darüber enthalten die Urkunden einige
interessante Nachrichten.Die kunstreichen Steingutfabricate ersetzten im
16. und 17. Jahrhunderte das Porzellan, und wie man heute zur
Ausschmückungder Zimmer schöngestaltige und prächtig bemalte Por-
zellanvasen zu vertuenden pflegt, so prangten damals auf den Schränke»,
Tischen und Wandgestellenin den Wohnungen der Reichen als Schau¬
stücke die zierlichen, reich ornamentirten Krüge vor: Steingntmasse. Be¬
sonders geschätzt und beliebt waren die „Potten von Siberscher erden
schoin glaseirt bynnen sneweiß". Mit kunstvoll gearbeiteten zinnernen
oder gar silbernen Deckeln und Fußumrahmungen versehen, dienten sie
zwischen prächtigen venetianischen Gläsern und goldenen: und silbernem
Geschirre bei den Gastmählern des Adels und der Kaufherren der Städte !
als Schenkkrüge und Trinkkannen. So thut Hermann von Weins¬
berg in seinem im Kölnischen Stadtarchive aufbewahrtenGedenkbncheh
irr einen: Berichte über die Art und Weise, wie man in: Jahre 1589
in Köln die Festessen abzuhalten pflegte, der weißen Siegburger Krüge !
besonders Erwähnung. Dort heißt es:

,vnä alss man eirst iUsin Zäössor vnä polt nsbon äsn beirpotteu
vnä :vsrmut oäor salbsn vsinss pottsn vllMsat?t, so seiest man ?mn
Asbrat vll jsäon visebo 4 gn-oisso rosmsr stliollo mit g'nläen koissen
oäor ^roiss pott von Libsrsollsr oräsn solloin glaseirt
bz-nnon snovsiss, vnä als man oz-u voll Ksssssen, äan siebet
äor llostllsr oäor rvirät vor oäsr am visolls vnä äauobst äsn berrn
vnä krnnäonn mit olirtitnlon vnä kruntlielis vorton vnä Aebsir, «lass
ssi Im so nälliel: Askol^t sz^n vnä diät sio kroliol: ^o sxn, Darnaeb
sottet man Auläsn llop vnä Aosoboir antl vnä ksn^t an sieb mit paru
^rmuärinolcon sto ^

Eü: weiterer Beiveis für die Thatsache, daß die Siegburger Stein¬
gutfabricate auch in den höchsten und vornehmstenKreisen der Gesell¬
schaft beliebt und geschätzt waren, liegt in den: Umstände, daß zu den
Geschenken, welche die Stadt Siegburg häufig hohen Herren und hoch¬
gestellten Beamten der verschiedensten Länder zu inachen pflegte, Sieg¬
burger Ulwerk besonders gern benutzt wurde. Schon in den ältesten

1) Bd. III, S. 154 unter 1589, den 15. November.
t



noch vorhandenen Stadtrechnnngen finden sich darauf bezügliche Posten
verzeichnet. Z. B.:

Stadtrechnung von 1430. Item ivzn- lmin an leannsn inä an
polten Knllonlmvt ß-s^snsn II inre. IV s.

1431. Item ivzn- llnin äsm okllemil van Oolns Assebenelet an
polten I ll.

1459. Item w^nro vransu van clvin IZsvZ'6 M8obsnoletan polten
iml ez'ine bosäeu, äis polte ?o ära^en 7.0 lV^äsclcen, AeZenen IV invo.

Weitere Notizen über Geschenke von Krugen enthalten die Rechnun¬
gen der Jahre 1436, 1454, 1455, 1473, 1526, 1538, 1556, 1570,
1579, 1581, 1585, 158 7. 1615. Als im Jahre 1570 die Stadt bei
dem Herzoge von Berg nur Verlängerung des Aceisenprivilegseinkam,
ließ der Magistrat für 184 Mark 10 Schilling kostbare Krüge anfer¬
tigen, welche dem Kanzler und anderen herzoglichen Beamten als Ge¬
schenk übersendet wurden. I Waren solche „Kruggeschenke" für
Fürsten oder adelige Herren bestimmt, so wurde unter den Verzierun¬
gen anch das Wappenbild des Betreffenden angebracht. Die dazu
nöthigen besonderen Formen ließ der Magistrat mit bedeutenden Kosten
eigens „stechen". Der Erwähnung verdient auch noch, daß die höhe¬
ren Beamten der Stadt Siegburg ebenfalls das SiegbergischeUlwerk

1> Beilage zur Stadtrechnung vom Jahre 1S7V. „Item von wegen vorbe-
rurter Accysen ist auch hiebeuvr an S. Vrsulen Tag des vorschrieben Jairs
Siebentzig Thomas Kisselstein mit zweien erden Flaschen vnd anderem schonen
Vlwerk zu dem Cantzler nach Duisseldorff gesaut und hat solch Werck gekost vierten
halben thaler vnd funff albus, machen XXXI mre. I ald."

„Jtem gleichfals haben wir noch Horsten dem Ambtmann zu Duisseldorff
dnrch den Hitzen eine Verehrung von Pötten und anderem frischen Vlwerk zu¬
stellen lassen, wilch Werck bei Johan Flach vnd Bach Johan gegoldeu ist vnd
hat zusamen gekost XVIII mrc. III ->II>."

„Item noch ist die vorschrieben Supplication zu Duisseldorff übergeben vnd
hat man daselbst den Hern Cantzler, Ambtman Horst, Licentiaten Muilart vnd
Doctorn Fabrieium mit etlichem Siegbergischein Vlwerk verehrt, haben zusamen
gekost zwelsf gülden weniger sieben» alb. — Xll,VI inro. X s." u. s. w.

2) Stadtrechnung von 1587. „Item noch v. Wilhelm zu Speir 6 quarten
Pöit vnd halber Teuten mit seinem Wapen inachen lassen, wilche gekost zehen
marck."

„Item von dem Wapen zu stechen gegeben ein halber Thaler."
Stadtrechnung von 161S. „Item vur Graff Henrichs Wapen auszustechen

gegeben vff Pött betzalt 7 gülden."



besonders gern hatten und deßhalb darauf bedacht waren, wenn Töpfer
wegen Vergehen in den Brüchtenverhören zur Verantwortung gezogen
wurden, zn Gunsten ihres eigenen Haushaltes alss Strafe die Lieferung
einer Anzahl schöner Kruge zu verhängen.')

Nicht wenig trugen zu dem bedeutenden Aufschwünge der Steingut-
fabrication in Siegburg die örtlichen Verhältnisse bei. Das milde Re¬
giment der Aebte, die günstige Lage des Ortes, eine Jahrhunderte an¬
dauernde friedliche Existenz und bedeutende Privilegien begünstigten
in der abteilichen Stadt den Handel und Gewerbfleiß in außerordent¬
licher Weise. Die Abgaben, welche die Bürger der Stadt Siegbmg
unter den reichsunmittelbaren Aebten zu entrichten hatten, waren W
zum Ende des 1 lt. Jahrhunderts, wo die Herzöge von Berg alsSchirm-
vögte der Abtei anfingen, die Bewohner der Stadt nnd des Burgbanms
zur Tragung'der bergischen Landessteuer regelmäßig heranzuziehen,
ganz unbedeutend. 2) Wie gering die Accisen waren, welche die
gilde entrichtete, ist bereits mitgetheilt worden. Die Lage der
mitten zwischen den Besitzungen der Herren von LöweubEg und
Blankenberg, der Grafen und späteren Herzöge von Berg und dem
Erzstifte Köln gewährte ihr, einige unbedeutende Fehden abgerechnet,
die Segnungen eines das ganze Mittelalter hindurch dauernden Frie¬
dens, da die Eifersucht der übrigen Nachbaren des Einzelnen kriegerische
Gelüste auf die Festung Siegburg im Zaume hielt. Dieser friedlichen
Existenz erfreute sich die Stadt auch noch bis in das Ende des 16.
Jahrhunderts, wo sie in den durch den Abfall des Kölnischen Erzbi-
schofs Gebhard Truchses ausgebrochenen Wirren die Drangsale
des Krieges zum ersten Male in nachhaltiger Weise kennen lernte.')
Sie war durch die Wasserstraßeder Sieg, welche heute durch
Kiesbänke ganz unfahrbar ist, ehemals aber und bis in den
dieses Jahrhunderts vom Rheine bis nach Siegburg und zu gewissen

1) Protokolle der Brüchtenverhöre im Kirchenarchive zu Siegburg. IM.
„Linusen Uodsn Imt Aelonet Nein sekoltis III pottsn ÜN soksneNen."

„Item mit Nein rieksn .lodsii Knntgen, so US er Xirstgen Klllniltis gsvort
sverwundct), ds.it er s^n kruekten vvräeäingt zn msissen, äst er sin guet loäer
rvins vncl ein Kortk xotte snrvenäieli Kinnen är^ rroeken äsn kern rissen
Isnsro u. s. w."

2) Vgl. meinen Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Vogtei und Stadt Sieg-
bura. Annalen XXIII. 70. 71. 102. 103.
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Zeiten des Jahres bis Eitorf hinauf schiffbar war, mit dem Rheine
verbunden und konnte somit ihre Waaren leicht auf den rheinischen
Stapelplätzen zu Markte bringen. H Zudem besaßen auch die Bürger
von Sicgburg bedeutende Privilegien. Bereits sind die Gerechtsamen
und Freiheiten erwähnt worden, welche ihnen die Erzbischöfe und der
Rath der Stadt Köln gewährten, Sie hatten seit der Gründung der
Abtei das Burgrecht, wonach sie vor kein auswärtiges Gericht gestellt
werden durften. Die Regenten von Berg gewährten ihnen nachweis¬
lich vom Jahre 1309 an Freiheit von allen Zöllen und Wegegeldern
im bergischen Lande zwischen Siegburg und demRheine.^) Alles
dieses trug nicht wenig zum Gedeihen und Emporblühen der Industrie
und des Handels bei, den die strebsamen Bewohner Siegbnrgs mit den
mannigfaltigen Erzeugnissen ihres Gewerbfleißesund einheimischer und
fremder Bodencultur trieben. Daß Handel und Gewerbe, zumal im
16. Jährhunderte, in Siegbnrg außerordentlich geblüht haben, beweisen
die urkundlichen Nachrichten, welche darüber irr den Acterr des Kirchen¬
archives zu Siegburg noch vorhanden sind. Wenn man Schwaben
in diesem Puncte Glauben schenken darf, so haben gemäß den Verzeich¬
nissen, die ihm vorlagen, die Zünfte damals mehr Mitglieder gezählt,
als zu seiner Zeit (um 1820) Siegburg Einwohner hattet)

Den ersten Stoß erhielten der blühende Handel und rege Gewerb-
fleiß der Stadt Siegbnrg in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts. In
dem durch den Abfall des Erzbischofs Gebhard Truchses ausgebro¬
chenen Kriege hatte Siegbnrg von den durchziehenden Truppen und den
Scharmützeln in seiner nächsten Nähe nicht wenig zu leiden. Am em¬
pfindlichsten wurde, wie auch in allen nachherigenKriegsvorfällen, der
Sitz des Töpfergewerkes,die Aulgasse, getroffen. Ihre Lage außer¬
halb der Mauern der Festung setzte sie allzeit dem Anpralle des Feindes
aus, der, wenn er vergebensdie starke Festung berannt hatte, seine

1) Annalen XXIN, 92.

2) In einein Schiedssprüche des Erzbischofs Philipp von Heinsberg zwischen
der Abtei Siegbnrg und den Grafen Heinrich und Everard von Sain vom Jahre
082 heißt es: „Item inäieinrin potestas et ins bni-Avuss, gnocl oppiäum Ki^e-
bcrgsugg eatenus clivoseitur Iiaduisss soonvänm teuerem prüiilegstorum et seeun-
äum gnoä n tempere InuNstoris sui deati Xuuonis prsäeeessoris uostri e! eon-
»titit, waueduvt ei iueouuulss." Lacomblet, UB. l, 342.

3) Annalen XXIII, 93.'
Schwaben, a. a. O. 14S.



Rache in der Regel an der Aulgasse ansließ, während der Belagerung
dort Quartier nahm und alle Bedürfnisse aus ihr und den anderen
Vorstädten bezog, so lange nur noch irgend Brauchbares dort vorhan¬
den war. In der mit Pfingsten geschlossenen Stadtrechnungdes Jahres
1586/87 liest man:

„Item noch als die Hispanischen den Anlauf vor die Stadt ge¬
than vnd die Aulgaß Jnn den brandt gestochen, doselbst den Knech¬
ten geschenckt an der Holtzportz vnd aufs der Muiren 16 qrt. Weins,
seder uä 9 uld."^)

Daß der Schaden, welcher den Töpfern aus diesem Racheacte spa¬
nischer Kriegsvölker erwuchs, bedeutend war, ergibt sich aus zwei an¬
deren Urkunden, die des Ereignisses Erwähnung thun. In der bereits
angezogenenEntgegnungder Zunft ans die Klage des Krughändlers
Christian Spitzgroß heißt es, daß, weil der Kläger eine große An¬
zahl Kriige, die er bestellt, nicht abgenommen habe, dieselben „durch
einfallenden Kriegswesens Brand" zu Grunde gegangen seien. Die
gleichfalls schon erwähnte Petition der Ulner nur Ermäßigung einer
vom Abte über sie verhängten Strafe von 61>t) Goldgulden aus der¬
selben Zeit führt unter den Milderungsgründen auch den bedeutenden
Nachtheil an, welcher der Zunft „durch den großen, verderblichen er¬
littenen Brandschaden" erwachsen sei. Die Mitglieder der Gilde waren
jedoch zu wohlhabend, als daß sie die Folgen jenes Ereignisses lange
hätten verspüren sollen.

Von den Kriegsdrangsalen, welche der Jülich'sche Erbfolgestrcit
über das bergische Land und zumal über Siegburg brachte, scheint
die Töpfergilde nicht besonders schwer betroffen worden zu sein, obgleich
im Jahre 1615 brandenburgische Truppen Siegburg belagerten
und gerade in der Umgebung der Aulgasse Batterien und Laufgräben

1) Mit diesem Ereignisse durften die Nachrichten zusammenhängen, welche sich

in clelönii karr. t. IV. f. 366 ff. finden. Dort wird in der „Designation Im

Fiirstenthumb Bcrgh beschehener Jnlagerungen vnd Durchztige Xnno 1S86 nsgne

aä Minium 1696" berichtet:

„Ämno 1686. Den 29. Octobris fhart Don Fabion Gontz ago Königlicher

Obrister nntt vngefer 3666 Kriegs-Leuth, so ein New Regiment gewesen, zu Him¬

melgeist ober Rhein ins fiirstenthumb Bergh, Lagern sich daselbst rundt vmb-
hero nieder."

„Ximo 1ö87. Den 6. July kompt daß Gonzagys Regiment zeruck von

Wessel in daß Furstenthumb Bergh." Annalen XV, 176.



— 45 —

errichtet hatten. Z In dem genannten Jahre fabricirte die Innung
laut der Stadtrechnung noch 41 Oefen Waare. Bis zum Jahre 1632
hielt sich die Töpfergilde auf der Höhe künstlerischen Schaffens. Wenn
auch durch die Wirren des dreißigjährigen Krieges der Handel
bedeutend geschwächt und der Vertrieb der Waaren sehr erschwert wurde,
so that dies jedoch der Trefflichkeit der Fabricate keinen Abbruch. Das
in den drei ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhundertsvon der Siegbnrger
Gilde fabricirte Steingut zeichnet sich, wie die vorhandenen datirten
Krüge und Krngfragmente beweisen, noch immer durch schöne Form,
Weiße und Verzierungen von künstlerischem Werthe vor den Arbeiten
der übrigen rheinischen Töpfereien aus (Vgl. T. III, 6). Im Jahre
1632 trat aber ein Ereigniß ein, wodurch der Handel, die Gewerbe
>md überhaupt der blühende Wohlstand der abteilichen Stadt auf zwei
Jahrhunderte hin vernichtet wurden. In dem genannten Jahre zogen
nämlich die Schweden unter dem Generale Baudissin an Bonn
vorbei auf die rechte Rheinseite, und nachdem sie die Stifter Schwarz-
rheiudorf und Vilich geplündert, forderten sie Siegburg zur Ueber¬
gabe auf. Da man sich dem widersetzte, schössen sie die Stadt in
Brand und nahmen die abteiliche Feste mit Sturm. 2) Furchtbar war die
Verwüstung, welche die barbarischen Horden in der eroberten Stadt an¬
richteten. Die Vorrede eines seltenen Bruderschaftsbüchleinsberichtet,
daß die Stadt mit den Vorstädten geplündert und mit der Pfarrkirche
beinahe vollständig in Asche gelegt worden sei. Drei Jahre hielten die
Schweden Siegburg besetzt und unternahmen von dort aus ihre Raub¬
züge in das bergische Land. Plünderung, Mißhandlung und Greuel
aller Art verübten sie während dieser Zeit. Die Verarmung stieg so
hoch, daß der Magistrat selbst das Kirchengut augreifen mußte, um
die Forderungen des im Abteigebäude residirenden Obersten Lohson

1j Muller, a. u. O. II, 73 ff. Schwaben, a. a. O. 49 ff.

2) Khevenhiller, Lmnulss ?giclinanilei XII, 236. wlisatr. ourox. II, 683. Die

Einnahme der Stadt Siegburg muß nach Pfingsten des Jahres 1632 Statt ge¬

funden haben, da die mit Pfingsten schließende Stadtrechnung von 1631/32 des

Ereignisses keine Erwähnung thut. Die Rechnungen der folgenden Jahre bis

1643 sind nicht mehr vorhanden.

3) Neu in Druck ausgegebener Stadt Sigburgischer Pilgrams-Trvst Nacher

rrier zu dem heiligen Weit in der Welt berühmten Teutschen Apostel Matthiam,

Gedruckt zu Bonn Bei den Erben Rommerskirche» in der Chnrf. Hoffbuchdruckcrei
>m Jahre 1744.



und die sich beständig wiederholenden Kontributionen befriedigen zu
können, H

Gleich der inneren Stadt hatte auch die Aulgasse bei der Einnahme
und Zerstörung schwer gelitten, sie war zum größten Theile niederge¬
brannt worden. Heute noch legen die bei Grundarbeiten mitunter zu
Tage kommenden Brandreste und Trümmer von Häusern und zum
Theil noch mit Waaren gestillter Kannenöfen von jener Verwüstung
Zeugniß ab. In den im Kirchenarchivezu Siegbnrg vorhandenen
Armenrechnungenjener Zeit liest man, daß die vor dem Holzthore
gelegenen zinspflichtigenHäuser nichts einbrächten, weil sie von den
Schweden niedergebrannt seien. Die das verhängnißvolle Ereignis
überlebenden Mitglieder der Töpferinnung erkannten, daß in den Kriegs¬
wirren, deren Ende nicht abzusehen war, die Aulgasse für den Betrieb
ihres Handwerks nicht mehr der geeignete Ort sei. Die Schweden
hatten die theilweise zerstörten Festungswerkewieder aufgebaut, es war
zu befürchten, daß die Stadt bald von Neuem den Drangsalen einer
Belagerung ausgesetzt sein werde; dann aber war, wie allzeit, die Aul¬
gasse wieder zumeist dem Angriffe des Belagerers bloßgestellt. Daher
verließen die Töpfer bis ans drei Meister die alte Heimath und zogen
in die Berge nach Altenrath, um dort in den Wäldern, fern von
den großen Heerstraßen, in deren Nähe der Kriegslärm tobte, ihre
Werkstätten aufzuschlagenund die Kannenbäckereifortzusetzen.Gleich
ihnen hatten viele andere Einwohner der Stadt Siegburg ihre zerstörten
Wohnungen verlassen und waren in die Dörfer der schützenden Berge
geflohen, um wenigstens das nackte Leben zu retten. 2) Die Zahl der
Bewohner Siegburgs war dadurch so gesunken, daß die Zurückgebliebenen
nicht mehr ausreichten, den Wachtdienst an den Thoren zu verrichten.
Noch im Jahre 1636 lag der größte Theil der Stadt in Trümmern.
Am 19. Mai des genannten Jahres erließ der Abt Bertram von
Belling Hansen eine Aufforderung^) an alle in und außerhalb der

1) Urkunden im Kirchenarchive zu Siegburg.

2) In der Vorrede des erwähnten Brudcrschaftsbllchleins heißt es: „Damm

die Bürger leyder mit Weib und Kinder anderwerts zu rotirirsu genöthigt worden,

wodurch der Gottes-Dienst zumuten geschwächt, und die Stndt mit den Borstädten

schier völlig öd und unbewohnt verblieben, biß nach Verlaufs einiger Jahren,

da haben sie sich allgemach bei ihren vorhin verlassenen Brandstätten wiederumb

eingefundcn, sich vermehrt und die Häußer aufgebawet, u. s. w."

3) Gleichzeitige Copie im Kirchenarchive zu Siegburg, abgedruckt unter
Nr. VI d. B.
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Stadt lebende« Bürger, sich ihrer verwüsteten Häuser und Brandstätten

anzunehmen, den Wiederaufbau innerhalb drei Monaten beginnen, den
Wachtdienst verrichten und die auf ihrem Eigenthum lastenden Zinsen
>md Abgaben bezahlen zu wollen, weil anders der gänzliche Untergang
der Stadt zu befürchten sei. Wer diesem Befehle nicht nachkomme,
habe zu gewärtigen,daß der Abt an die verlassenen Häuser und Bau¬
plätze sein Wappen anschlagen und sie nach Verlauf eines Jahres als
verfallenes Gut einziehen werde. Ungeachtetder Abt dieses Edict mit
aller Strenge durchzuführen suchte, scheint der eigentliche Zweck nicht
erreicht worden zu sein. Denn noch im Jahre 1659 war Siegburg
so leer an Häusern und Bürgern, daß der Abt Johann von Bock
zu Pattern sich genöthigt sah, am 31. Juli desselben Jahres ein
Privilegium ausrufen zu lassen, gemäß welchem alle diejenigen, die sich
in Siegburg niederlassen und dort neue Häuser erbauen würden, von
aller Einquartierung, Servisen und Contributionen auf zehn
Jahre befreit bleiben sollten, damit, wie es in der betreffenden Urkunde
heißt, diese Stadt auf alten Fuß wiederum mit Häusern und Bürgern
besetzt und erfüllt werde.

Besonders unangenehm scheint dem Abte Bertram von Belling-
hansen die Auswanderung der berühmten Töpfergildegewesen zu
sein. Nachdem er zuerst auf gütlichen: Wege sie vergebens zur Rück¬
kehr nach der Aulgasse zu bewegen gesucht hatte, ließ er auf Grund des
Decretes vom 12. Mai 1636 ihre zurückgelassenen Besitzungen mit Be¬
schlag belegen und die fälligen Abgaben und Ersatzgelder für den nicht
geleisteten Wachtdienst zwangsweise eintreiben. Darauf ivandten sich
die nach Altenrath geflüchteten Töpfer an ihren neuen Landesherrn,
den Herzog von Berg, um Schutz und Beistand. Dies war dem
Pfalzgrafcn und Herzoge Wolfgang Wilhelm, der wie seine Vor¬
gänger und sein Nachfolger mit allen Mitteln dahin strebte, die ihm
als Schirmvogt der Abtei zustehenden Gerechtsanren weiter auszudehnen
und die Herrschaft des reichsunmittelbaren Abtes an sich zu reißen^),
eine willkommene Gelegenheit, um mit den: Abte anbinden und sich
m die inneren Angelegenheitendes Siegburger Landes einmischen zu
können. Mit rücksichtsloser Schärfe richtete er unter dem 6. April

t) Gleichzeitige Cvpie im Kirchcnarchive zu Siegburg.

2) Vgl. Annalen XXIII, 73 ff.



1637 an den Abt ein Schreiben/) in welchem er demselben erklän
daß ihm die Art und Weise, wie der Abt bergische Unterthanen P»r5
Boten nach Siegbnrg citiren und mit Strafgeldern habe belegen lasse»,
gar befremdlich vorkomme.Wenn derselbe von dieser unerhörten Pro¬
cedur nicht ablassen und den Töpfern die bereits abgezwungenenBrächte
nicht zurückerstatten würde, so habe er anderer Verordnung zu gewär¬
tigen, da er, der Herzog, nicht unterlassen werde, jenen seinen landes¬
herrlichen Schutz angedeihen zu lassen und sie gegen unbillige Gewalt
zu defendiren. Er sehe der Erklärung des Abtes entgegen und sei ilmi
in Gnaden gewogen. Diese Sprache des Herzogs war rücksichtslos i»
Anbetracht des Umstandes, daß er bei seinem Regierungsantritte als
Schirmvogt des Klosters dem Abte einen Eid 2) leistete, der ihn ver¬
pflichtete, das Kloster und alle Angehörigen desselben nach Kräften z»
schützen und ihnen treu beiznstehen in allen Bedürfnissenund jedwelchen
Gefahren, zumal der Abt wohl dazu berechtigt war, die Eigenthümer
der in seinem Lande liegenden Besitzungenzur Leistung der gesetzlich
darauf ruheirden Verpflichtungenanzuhalten. Der Ausgang des Zwistes
ist aus den Urkunden nicht ersichtlich. So viel steht jedoch fest, daß
die nach Altenrath ausgewanderten Töpfer nicht wieder nach der
Aulgasse zurückgekehrt sind.

Die aus einige wenige Mitglieder reducirte Zunft fristete von der
Zeit der schwedischen Occupation an ein kümmerliches Dasein. Im
Jahr 1643 wurden laut der Stadtrechnung nur vier Oefen Kruge ge¬
backen. Im Jahre 1654 arbeiteten von den drei Meistern, aus denen
das Töpfergewerk bestand, nur einer oder zwei beständig.Es war
daher zu befürchten, daß die einst so blühende Gilde demnächst ganz
untergehen werde. Deßhalb suchte der Abt Johann von Bock zu
Pattern auswärtige Töpfer nach Siegburg zu ziehen. Am 1. Sep¬
tember 1654 nahm er, wie bereits erwähnt, den Eberhard Lutz ans
dem Amte Ehrenbreit stein in die Siegburger Ulnerzunft auf. Zn
dem bezüglichen Decret/) heißt es:

„Weil durch die langen verderblichenKriegszeiten die Bürger und
Unterthanen dergestalt verlausten und auswichen, daß zugleich auch alle

1) Original-Briefim Staatsarchive zu Düsseldorf, abgedrucktunter Nr. Vll d. B,
2) Vgl. Annalen XXIII, 64, Anmerk. 3. Schwaben, a. a. O. 67, 58.
3) Copie im Staatsarchive zu Düsseldorf.
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Handwerker in Abgangh kommen, insonderheit das Ewlerhandwerk,
ixmi vber einer: oder zwei reicht beständig arbeiten, auch der dritter
Keine Kinder zum selbigen Handwerk zu erzeigen Vorhabens, und leicht
geschehen könte, daß bei dem geringsten widerigen Zufall selbiges Hand¬
werk zu nicht kleinern Interessen und schadens unseres Gotteshaußes
und der Bürgerschaftselbsten inner Kurtzem ganz und znrnall abgehen
möchte: wir daher verursacht worden ein einsehen zu haben und die
Cvnscrnation selbigen Handwerks vns sonderlich angelegen sein zu lassen,
welches ohne mehr Personen nicht wird widerhallen werden können n. s. w."

Alle Bemühungender Aebte, dem Töpfergewerkewieder aufzuhelfen,
blieben ohne Erfolg, Sie erreichten damit nur, daß die Zunft nicht
vollständig unterging. Der Stoß, den Handel und Gewerbe durch die
Drangsale des dreißigjährigen Krieges allenthalben in Deutschland er¬
halten hatten, war für das abteiliche Siegburg tödtlich gewesen. Um
dem gänzlich rninirten Handel und den Gewerben wieder aufzuhelfen,
hätte es ruhigerer Zeiten bedurft, als die waren, welche auf den west-
phälischen Frieden folgten. Auch nach der schwedischenOccupation
halte Sicgburg von den Drangsalen der sich beständig wiederholenden
Kriegsvorfälle nicht wenig zu leiden. Bald waren es pfalz-neubur-
gische, bald kaiserliche, bald französische Kriegsvölker, welche die
Festung Siegburg entweder als Stützpunct für ihre Operationen im
Felde oder als Winterquartier benutzten und den Einwohnern die
drückendsten Lasten auflegten.

Eine schrecklicheHeimsuchung, welche die Gräuel der Zerstörung der
Stadt durch die Schweden beinahe noch übertraf, erduldete Siegburg in
den Jahren 1688 und 1689. In der Nacht vom 18. auf den 19.
December 1638 zog ein Theil der dem Cardinale von Fürstenberg
Wege» Erlangungder Knrwürde von Köln zu Hülfe gekommeuen
Franzosen vor die Thore der Stadt Siegburg und verlangte Einlaß.
Da die Einwohner denselben verweigerten, stiegen sie am folgenden
Tage mit Gewalt über die Mauern und plünderten die Stadt so voll¬
ständig aus, daß manchen Bürgern nur das verblieb, was sie gerade
bei sich trugen. Ihre Absicht war, Siegbnrg zu einem festen Halte-
pnncte zu machen, nur von dort aus die Operationen ihrer in Bonn,
Kaiserswerth und anderen Orten lagernden Armeen unterstützenzu
können. Da Siegburg um 1676 seine Befestigung mit Ausnahme der
Umfassungsmauernverloren hatte, so begannen sie sofort neue fortifica-
iorische Werke aufzuführen. Die Bürger wurden gezwungen, alle dazu

Annalen des hlsi, Vereins. Heft SS ^
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nöthigen Geräthe und Materialien herbeizuschaffen,und Weibcr >ch
Kinder wurden gleich den Männern unter Mißhandlungen aller Art
zur Hülfeleistung bei diesen Arbeiten herangezogen.^) Die Anwesenheit
dieser barbarischen Horden, die bis zum 12. März des folgenden Jahres
dauerte, war für Siegburg eine Zeit der Schrecken. Es kann fast

^ keine Art von Schändlichkeit und Bedrückung ausgedacht werden,
welche die französischen Mordbrenner sich nicht hätten zu Schnl-
den kommen lassen. Sie raubten und plünderten nach Herzenslust und
mißhandelten die Bewohner auf die unbarmherzigsteArt. Nicht zu¬
frieden mit dem Raube, zerschlugen und verdarben sie auch Alles, was
sie nicht mit fortschleppenkonnten. Blos der in der Abtei durch
rohe Zerstörungslustverursachte Schaden wurde auf 5000 Rthlr,
veranschlagt. Die Lieferungen, welche den bedrängten Einwohnernder
Stadt zur Unterhaltungder 2000 Mann starken Truppen auferlegt
wurden, waren so bedeutend,daß trotz aller Opfer, die man brachte,
der Magistrat nicht in: Stande war, die übertriebenen Forderungen
vollständig zu befriedigen. Mit flehentlichen Bitten wandte sich die un¬
glückliche Bürgerschaft an den Cardinal von Fürstenberg um Nach
ficht und Befreiung von den drückenden Lasten. „Wau aber, Gnädig¬
ster Churfürst vndt Herr", heißt es am Schlüsse dieser Petition/)
solches Alles, Insonderheitoberwehntes Geld (täglich 29 Rthlr.) sambt
Bettung, Kost vndt Tranck zu erzwingen Vnß armen Leuthen vor Gott
vndt der Welt Eine pur lautere Vnmöglichkeit ist, dahe auch das Stätt¬
lein, Gott erbarmß, dermaßen geplündert worden, daß mehrentheilß
nichts mehr, alß waß ahm Leib gehabt, behalten, zu geschweige!!, daß
bei Vielen noch etwa ein stücklein fleisch verblieben: So bitten Ew.
Churfürst!. Dlcht. vndt Eminentz Vnderthänigst diemuthigst vnd vinb
Gottes willen fueßfällig, Sie auß Mildfurst Bäuerlicher (llemenU sich
Vnßer gnädigst erbarmen vndt auß liebe der barmhertzigkeit geruhen
wollen, Vnß bey solchen Jamer vndt Ellendt den Vnerträg- vndt Vn-
möglichen Last abzunehmen." Der Cardinal versprach darauf, wie ans
anderen Urkunden des Kirchenarchiveshervorgeht, sich des bedrängten
Siegburg annehmen zu wollen — allein große Erleichterung scheint die

1) Schwaben, a. a. O. 110 ff. Müller, a. a. O. II, 96 ff.

2) Urkunden im Kirchenarchive zu Siegburg. (Klageschriften, Petitionen, Rech¬

nungen, meist in undatirten Copieen).

3) Uudatirte Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.
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Stadt von diesem Versprechen nicht gehabt zu haben; denn das wüste
Leben nnd die Erpressungen dauerten fort, bis die rohen Horden am

März 1689 durch brandenburgische Truppen aus Siegburg
vertrieben wurden. Trotz all des Jammers nnd Elendes, welches durch
die Franzosen über Siegburg gekommen war, konnte sich die Stadt doch
noch glücklich schätzen, so gnädig davon gekommen zu sein; denn nur
den Bitten, welche die Gräfin von der Mark beim Cardinale einlegte,
hatte sie es zu danken, daß sie damals nicht von Grund aus zerstört
nnd niedergebrannt wurde.

Auch in diesen schrecklichen Kriegsdrangsalen war es wiederum die
Aulgasse, welche am meisten zu leiden hatte. Kurz nach ihrer Vertrei¬
bung aus Siegburg machten die Franzosen einen Angriff auf zwei in
der Aulgasse lagernde Regimenter Münsterische r Cavallerie. Da ihnen
die Aufhebung dieser Truppen, die eiligst hinter den Mauern der Stadt
Schutz gesucht hatten, nicht gelang, legten sie aus Rache in der Aul¬
gasse Feuer an. Ein großer Theil derselben ging in Flammen auf,
der dadurch verursachte Schaden wurde auf 6000 Rthlr. veranschlagt. 2)

Nach denGräueln der französischen Occupation sank die einst so
blühende und reiche Stadt Siegburg zu einem ärmlichen Flecken herab.
Alle Gewerbe lagen darnieder, der Handel stockte und die wenigen noch
vorhandenen Mitglieder der Zünfte waren für den Vertrieb ihrer Waaren
auf die verarmten nnd entvölkertenOrtschaften der nächsten Umgebung
angewiesen. Siegburg hatte gemäß urkundlicherNachrichten zu Ende
des 17. Jahrhunderts keine 100 seßhafte Bürger mehr/) indeß von:
Jahre 1620 eine Steuerliste außer den Geistlichen, Beamten und Juden
118 Hausgesessene namentlich aufführt. Durch die andauernden Kriegs-
lvirren waren einzelne Zünfte so heruntergekommen,daß sie ihrer Auf¬
lösung nahe waren. Die altehrwürdigen Pergamentbriefe, die Siegel-
staiupfe, das Znnftglas,alle diese Heiligthümer der Lade waren in den
Stürmen der Kriegsdrangsale theils verschleudert worden, theils durch
Brand untergegangen. Erst im Anfange des 18. Jahrhunderts be¬
gannen die Mitglieder der verschiedenen Innungen sich wieder enger
an einander anzuschließen. Die Aebte gaben neue Zunftbriefe mit aus¬
gedehnten Privilegien, um dem darniederliegenden Handel und Gewerb-

6 Ennen, Frankreich und der Niederrhein I, 569.

2) Schwaben, a. a. O. 113.

Annalen XXIII, 95 Anmerk. 3.
4*



fleiße wieder aufzuhelfen. Einzelne Gilden ließen neue Siegel ans»
tigen, von denen die der Schmiede, der Faßbinder und der Schuster
noch heute vorhanden sind. H

Den Aebten lag sehr viel daran, dein schwer geschädigten Töpfer
gewerke wieder aufzuhelfen. Am 30. October 1706 gab der Abt Frau;
Bernard von Westrem den Töpfern neue Statuten, 2) da nach ihm
Aussage „die alten durch Krieg und Brand entkommen und verlustig!
worden seien." Die Privilegien und Freiheiteil wurden erweitert, da
Zunftzwang verschärft, die Amtsmeister mit einer selbständigen Gewalt
ausgerüstet, wie sie vorher nie einem Znnftamte zugestanden worden
war. Die Lehrzeit wurde auf sieben Jahre gesetzt und zugleich da
stimmt, daß Niemand vor dem erreichten 25. Lebensjahre Meister wer
den, noch auch selbständig Töpfergeschirr in den Handel bringen sollte. !
Aber gerade diese strengen Bestimmungen bewirkten das Gegentheil von n
dem, was man beabsichtigte.Die Zunft hatte damals kein Geheimniß !
mehr zu wahren, die ihr vormals eigenthümliche Art der Fabricatioii
war ihr selbst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Ge¬
heimniß geworden. Die Waare, welche sie fabricirte, war in Bezug
auf Stoff und Schmuck von derselben Art, wie man sie damals allent¬
halben herzustellenwußte, ja sie stand sogar, was die Verzierungen be¬
trifft, den trefflichen Fabricaten der nassauischen Töpfereien, die sich
merkwürdiger Weise bis tief in das 18. Jahrhundert hinein ans der
alten Höhe ihres künstlerischen Schaffens gehalten hatten, bei lvciteiu
nach. Damit fiel aber der Hauptgrund weg, der den Siegbnrger
Krugen ehemals den Vorzug im Handel sicherte. Dazu kam, daß auch
das Bedürfniß im 18. Jahrhunderte und früher schon ein anderes
geworden war. Die Zeiten waren längst vorüber, wo der dem gc-
sammten Volke gemeinsameSinn für das Knnstschöne sich in dein Be¬
streben bekundete, auch den gewöhnlichen Gerüchen des häuslichen Lebens
gefällige Form und künstlerischen Schmuck zu geben, wo Kunst mü
Handwerk vereint in den Wohnungen der Bürger heimisch waren. Der
Geschmack und das Verständniß für das Kunstschöne war durch das
Sinken des religiösen Geistes und die in den beständigen Kriegswim»

1) Sie tragen die Iahrzahlen 1797 und 1709 und sind im Besitze des Herr»
Eberhard de Claer in Bonn.

2) Original-Urkunde in meinem Besitze, abgedruckt unter Nr. VIII der Ber
lagen.
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des 17- Jahrhunderts verwilderten Sitten verloren gegangen. Auch
waren jene unschönen, verquickten Schnörkeleieu des Rococostyles, der

in den Kirchen und in den Palästen der Reichen sich festsetzte, nicht
dazu angethan, das abhanden gekommene Verständnißund Interesse
für die Kunst zu beleben und aufzufrischen. Das Kunsthandwerkhatte
daher im 18. Jahrhunderteund auch früher schon seine ehemalige Be¬
deutung verloren. Das einfache schmuckloseGeräth genügte für das
Bedürfniß der großen Menge, der glatte Topf that die gleichen Dienste,
wie der reich verzierte, kunstvoll gearbeitete Krug.

Alles dieses trug dazu bei, daß die SiegburgerTöpferinnung trotz
der Bemühungen der Aebte sich von den schweren Schlägen, die sie in
den Kriegsdrangsalen des 17. Jahrhunderts erlitten hatte, nicht wieder
erholte. Den Charakter einer Kunstgilde hatte sie bereits zu Ende des
17. Jahrhunderts verloren; die Waare, welche sie von da an schuf, ist
i» Bezug auf Form und Schmuck ohne alle Bedeutung. Als im Jahre
IM das Herzogthum Berg unter französische Herrschaft kam, und
hiermit das Jnnungswesen auch in Siegburg zu bestehen aufhörte, zählte
die Töpfcrgilde noch einige Mitglieder, die ein ganz ordinäres, schmuckloses
Steingut anfertigten. Heute wird trotz des noch in reicher Menge vor¬
handenen trefflichen Thones in Siegburg kein Steingut und überhaupt
kein Töpfergeschirr mehr fabrieirt.



II.

Die Fabricate.

Soweit die in den Scherbenlagern und an anderen Orten in der
Umgebung der Aulgasse aufgefundenen Gefäße und Gefäßfragmente über
die in Siegburg angefertigte Waare Auskunft geben, haben die dortigen
Töpfer nur Steingut fabricirt. Auch die der ältesten Zeit angehö- !
rigen Gefäße von rohester Arbeit sind bis zur theilweisen Verglasung
der Massentheilchen gebrannt.

Es gibt bezüglich der Stoffmasse zwei Arten von Töpfergeschirr l
Steingut und irdene Waare. Steingut oder Steinzeug unter¬
scheidet sich vom irdenen Geschirr durch seine Härte, Sprödigkeit und
Undurchdringlichkeit;es wird in der Glühhitze des Feuers bis zur theil- ^
weisen Schmelzung und Verglasungder Stofftheilchen gebrannt, indes
das irdene Geschirr in einer geringeren Hitze nur gehärtet wird, ohne
daß seine Bestandtheile eine chemische Umwandlungerleiden. Nicht
alle Gattungen von Thon eignen sich für die Herstellung von Stein¬
gut. Nur diejenigen Thonarten taugen dazu, welche feuerbeständig sind,
d. h. einen hohen Feuersgrad aushalten können, ohne vollständig zu
schmelzen, und im starken Feuer eine solche Consistenz erlangen, daß sie
am Stahle Funken geben. Porcellan ist wieder eine feinere Sorte von
Steingut.

Während die Chinesen schon nm 2500 v.Chr. Steingut fabricirt
haben sollen, blieb den Culturvölkern der alter: Welt die Herstellung
des für den Bedarf des häuslichen Lebens so wichtigen und bedeutungs¬
vollen Gefäßstoffesunbekannt. In Europa gebührt Deutschland die
Ehre der Erfindung der Steingutfabrication. Nach einer Angabe Dcm-
min'sH haben deutsche Töpfer in der Gegend von Regensburg um
750 n. Chr. zuerst Steingutgefäße verfertigt. In wie weit diese Augabc
sich geschichtlich begründen läßt, muß dahin gestellt bleiben. Es gibt eine

1) Demmin, a. a. O. I, 95.
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Art von bräunlich gefärbtem, mitunter roh verzierten Steingute, welches
von Archäologen über die karolingische Zeit hinauf datirt zu werden
pflegt. Ob dafür Funde von Gefäßen, deren Entstehungszeit durch
andere bei- oder einliegende Gegenstände,z. B. Minzen, feststeht, die
nöthigen Anhaltspuncte bieten, ist nur unbekannt. Die rohen Orna¬
mente allein geniigen offenbar zur Bestimmung der Zeit der Anferti¬
gung nicht.

Wann am Rheine die Steingutfabrication,die seit der zweiten
Hälfte des l 5. Jahrhunderts dort in einer so bedeutenden Ausdehnung
betrieben worden ist, ihren Anfang genominen hat, darüber geben weder
die Funde, noch auch die urkundlichen Nachrichtengenügende Auskunft.
Die am Rheine wie auch in anderen Gegenden Deutschlands bei Grund¬
arbeiten vielfach zu Tage kommenden Gefäße uud Gefäßfragmente vor:
Steingut aus älterer Zeit bieten für die Datirung nur sehr dürftige
und unzuverlässige Anhaltspuncte. Während alle anderen einer höhe¬
ren künstlerischen Ausbildung fähigeil Handwerke im späteren Mittelalter
zu einer immer höheren Vervollkommnung, zu wirklichen Kunsthand-
werken herangediehen, ist die Steingutfabrication Jahrhunderte hindurch,
und zwar bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, fast unver¬
ändert auf derselben tiefeil Stufe der Entwicklung stehen geblieben.
Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Director Essen wein ergibt
sich aus Fiulden von Gefäßen, deren Entstehungszeit durch beiliegende
Münzen uud andere Gegenstände bestimmt war, daß Töpferarbeiten
des 15. Jahrhunderts durchaus roh, ja roher lind schmuckloser sind,
als die der fränkischen Periode. Diese Beobachtung fand ich bei den
Nachforschungen in den Siegburger Scherbelllagern bestätigt. Erst in
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begann die Steingutfabri¬
cation einen höheren Aufschwung zu nehmen, erst nach 1500 erhob
sie sich zur Bedeutung eines Kunsthandwerks. Ein Umstand spricht aber
dafür, daß die rheinischen Töpfer bereits im frühen Mittelalter es ver¬
standen, Steingut zu fabriciren. Voll den am Rheine bei Grund-
arbeiten zu Tage kommeudeu mittelalterlichen Gefäßen besteht der bei
weitem größere Theil aus, wenn auch noch so roher und mangelhaft
hergestellter, Steingutmasse.Da aber das Bedürfniß nach Töpfergeschirr
M allen Zeiten vorhanden war, und unter den Funden jedenfalls eine
nicht geringe Allzahl von Gefäßen dem frühen Mittelalter angehört, so
iiegt die Annahme nahe, daß am Rheine die Steingutfabrication schon
i» der früheren mittleren Zeit betrieben worden ist.



Siegburg hat, wie erwähnt, gemäß den dort aufgefundenen Gefäße»

und Gefäßfraginenten nur Steingut fabricirt. Der Grund hierfür diirstc

in dem Umstände zu suchen sein, daß der dort vorhandene Thon vor¬

züglich zu dieser Fabrication geeignet ist. Der in der Umgebung her

Aulgasse irr großen Lagern vorfindliche Thon ist plastisch, fett, feuerbe¬

ständig, eisenfrei und je nach der Lage auch mehr oder weniger frei

von anderen fremden Bestandtheilen.') An einzelnere Stellen im Leh¬

rn ar er Walde findet sich in wasserreichem Terrain ein so feiner, fest

vollständig reiner und weißer Thon, wie er in keiner anderen Gegend

des Niederrheines mehr vorkommt. Die dortigen Lager sind von den

Töpfern der alten Zeit zum größten Theile ausgebeutet; was sich von

jenem feineren Thone dort noch vorfindet, kann nur mit Mühe und

großen Kosten dem Schooße der Erde entnommen werden.

Wie in dem ersten Theile dieser Abhandlung ans einander gesetzt

ist, läßt sich vermittels der urkundlichen Nachrichten die Steingntfabri-

cation in Siegburg höchstens bis zum Jahre 1300 hinauf daliren.

Auf Grund der Funde jedoch ist man versucht, den Beginn der Sicg-

bnrger Töpfereien in eine viel frühere Zeit zu versetzen. Es sind wie¬

derholt in der Umgebung der Aulgasse Gefäße von rohester Arbeit,

schmutziger Farbe und ohne Glasur ausgegraben worden. Ihre Form

ist so primitiver Art, daß sie offenbar der Zeit angehören, in welcher

die Steingntfabrieation am Rheine ihre ersten Anfänge genommen hat.

Rohere, unförmlichere Töpferarbeiten als diese in Siegburg abge¬

grabenen kommen überhaupt am Nheine nicht vor. Es finden sich

davon zwei Hauptgattungen von Gefäßen. Die eine (T. I, 1) hat die

den römischen oder, wenn man will, auch den in der Nähe der Aulgassc

auf dem sogenannten Hirzenberge in großer Zahl ausgegrabcnen alt¬

germanischen Graburnen ähnliche Form. ES gibt deren mit und ohne

Henkel; die verhältnißmäßig sehr kleinen Henkel sind an der weilen

Mündung der Gefäße in der Regel zu zweien gegen einander, seltener

an einer Seite befestigt. Die andere Gattung von diesem rohen Ge¬

schirr sind jene mehr oder weniger schmalen, gehenkelten Kannen mit

wenig ansgebvgener Bauchwandnng und vermittels des Daumens wellen-

1) Die über Material und Fabricativn erbrachtenNachrichten verdanke ich
zum Theil den freundlichen Mittheilungen des Thonwaaren-FnbricantenBertram
zu Siegburg. Derselbe hat die Siegburger Steingutfabrication der alten Zeit
zum Gegenstandebesonderer Untersuchung gemacht.
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! sörmig gestaltetemFußrande (T. I, 2), welche allenthalben bei Gruud-
^» arbeiten vielfach zu Tage kommen. Sie sind unter dem Namen „Ja-
i r cebakanetjes" bekannt, und man hat ihren Fabricationsort irrthüm¬

lich bisher nur in Holland gesucht. Z Die primitive Form dieser
ältesten mittelalterlichenSchenk- -und Trinkkanneulag den auf der
tiefsten Stufe der Ausbildung stehenden Töpfern am nächsten. Eine
einfachere, leichter herzustellende Art von Krug ist nicht denkbar. Die
Form dieser Krüge ist daher auch Jahrhunderte laug unverändert beibe-
balten worden. Sicher wurden sie noch in dieser Gestalt im 15. Jahr¬
hunderte fabricirt, nur daß die aus jeuer Zeit in Bezug auf Stoff
und sorgfältigere Arbeit, sich vor den älteren Fabricateu auszeichnen,

k Der Thon, aus welchem diese ältesten SiegburgerGefäße hergestellt
sind, ist ohne Auswahl dem Boden entnommen, wo er sich den Töpfern
am bequemsten darbot, und ungereinigt, mit Sand und kleinen Steinchen
zur Fabrication verwendet. Die Grundfarbe des Stoffes ist in der

^ Zügel ein schmutziges, dunkeles Grau, häufig aber sind die Gefäße auch
in einzelnen Theilen röthlich, bräunlich oder gar beinahe schwarz ge¬
färbt, je nachdem sie beim Brennen mehr oder weniger der unreinen
Flamme, der fliegenden Asche und dem Rauche des Feuers ausgesetzt
waren.

Einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Auswahl und Bear¬
beitung des Stoffes, sowie auf Form bekundet gegen die vorher be¬
sprochenen, äußerst rohen Arbeiten eine späterer Zeit, wahrscheinlich dem
11. und 15. Jahrhunderteungehörige Art von Gefäßen, welche in den
-cherbenlagern der Aulgasse in größerer Menge sich vorfinden. Zu
ihrer Herstellung bediente man sich eines entweder durch Bearbeitung
gereinigten oder, tvas wahrscheinlicherist, von Natur reinen, weißen
Thones. Der Stoff der Gefäße hat eine gleichmäßige hellgraue Farbe,
die zumal unter dein Fuße in ursprünglicher Reinheit sichtbar ist. Da
man es jedoch damals noch nicht verstand, die Fabricate rein zu bren¬
nen, so sind sie meist auf der äußeren Fläche von der Flamme, dem
Rauche und der fliegenden Asche mehr oder weniger schmutzig gefärbt.
Glasur ist bei ihnen noch nicht verwendet. Sehr wahrscheinlich hatten
die Siegburger Töpfer in der Zeit, in welcher sie anfingen, diese bessere
söorte Steingut zu fabriciren, die großen Lager überaus feinen Thones
im Lohmarer Walde entdeckt und in Benutzung genommen. Ob¬

st Bgl. Demmin, a. a. O. II, 606.



gleich die Gefäße aus dieser Zeit in Bezug auf Helle und Weiße des
Stoffes denen des 16. Jahrhunderts noch bei Weitem nachstehen, so
zeigen sie doch an den beim Brennen nicht beschmutzten Stellen ein so
charakteristisches Hellgrau, daß sie sich dadurch von den Fabricatcn
anderer Töpfereien leicht unterscheiden lassen. Man findet von dieser
Gattung Becher mit und ohne Henkel mit ovalem Bauche und chlin-
derischem oder trichterförmigemAufsatze (T. I, 3 — 9); mitunter ist
der Aufsatz durch ziemlich sorgfältig gearbeitete Leisten oder Hohlkehlen
von der Bauchwand getrennt (T. I, 5), oder auch letztere mit mehreren
runden Medaillons besetzt, welche durch kleine stab- und kugelförmige
Erhöhungen und ähnliche einfache Ornamente verziert sind (T. I, g,
9a. 9d. 9e). Vor mehreren Jahren wurden an dem an die Aulgasse
angrenzenden Tönnisberge auf einem Grundstücke des Gastwirthes
Hagen mehrere der vorher beschriebenen Becher, sehr gut erhalten,
aufgefunden, unter denen einer den primitiven Versuch künstlerischer
Ausschmückungin Gestalt einer sich um die Bauchwand windenden
Schlange trägt (T. I, 6). In der Sammlung des Herrn Dombild-
harrer Prof. Mohr in Köln befindet sich ein bei der Fundamentirung
des Kölnischen MuseumsgebäudesaufgefundenesGefäß von unzweifelhaft
Siegburger Arbeit, das mit rohen, dem Schlangenbilde des vorher be¬
schriebenen Bechers verwandten Ornamenten geschmückt ist (T. I, ?),
Aus den: cplinderischen Halse ist ein viereckiges Strick ausgeschnitten,
um das Einsetzen eines Löffels oder eines ähnlichere Geräthes zn er¬
leichtern. Man irrt wohl kaum, wenn man das Gefäß für eirr Senf-
töpfchen hält. Betrachtet man dieses Fabricat für sich und außer dem
Zusammenhange mit anderere ire Stoff, Form und Schmuck ähnlichen
Arbeiten, so ist man bezüglich der Verzierungen wohl versucht, es in
das früheste Mittelalter zu versetzen. Allein es muß bei der Beurthei¬
lung dieser rohen Ornamente in Betracht gezogen werden, daß noch
im 15. Jahrhunderte die Steingutfabrication auf eurer sehr tiefen Stufe k
der Ausbildung stand, daß daher für die Datirung an ihre Erzeugnisse
der Maßstab des Kunststyles, der bei den ornarnentirten Fabricaten
aller anderen GeWerke im 14. und 15 Jahrhunderte maßgebend ist,
nicht angelegt werden darf. Es sind eben Verzierungen, wie sie ein
der Kunst durchaus fern stehender, gewöhnlicher Handwerker in jeder
Kunstperiode anfertigen könnte. Der Stoff des Gefäßes läßt auf die
Zeit schließen, in welcher die Siegburger Töpfer bereits jenen feinere»
Thon verwendeten, der nach dem Brennen eine so charakteristische Farbe
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amiiimnt, daß die daraus hergestellten Fabricate sowohl von dem älteren

Siegburger Steingute, wie auch von dem anderer Töpfereien sich leicht
unterscheiden lassen. Die Forin ist genau dieselbe, wie die sehr vieler
in den Siegbnrger Scherbenlagern sich vorfindenden Becher, von denen
schon ihre Lage unmittelbar unter und zwischen den Scherben der glasirten
Waare beweist, daß sie auch noch irr der zweiten Hälfte des 15. Jahr¬
hunderts angefertigt worden sind. >)

Im Besitze des Herrn Professor Mohr befindet sich außer dem eben
besprochenen noch ein anderer an derselben Stelle aufgefundenerBecher,
der in Form und Stoff den vorher beschriebenen SiegburgerSteingut-
fabricaten beizuzählen ist. Merkwürdig und durchaus verschieden von
allen ans Steingutgefäßen derselben Zeitperiode vorkommendenbekann¬
ten Verzierungenist das Ornament, mit welchem dieser Becher geschmückt
ist (T. I, 8). Auf der Bauchwand ist eine Gesichtsmaske (des Heilan¬
des?) in gleichen Zwischenräumenviermal in Relief aufgedrückt.Das
Bild ist in Bezug auf Zeichnung und Modellirung von großer Schön¬
heit und nicht ohne künstlerischen Werth. Es erinnert in Styl und
Auffassung an die Köpfe der Apostelstatuenim hohen Chöre des Domes
zu Köln. Das Gefäß selbst harmonirt schlecht mit dem darauf ange¬
brachten zierlichen Ornamente. Es ist von einfacher roher Arbeit und
gleich allen vorher beschriebenenohne Glasur. Auch die unbeholfene,
»achlässige Art und Weise, wie das prächtige Bild aufgedrückt ist, steht
zu der Schönheit des Ornamentes in grellein Gegensatze. Zieht man

1) Die Unterbringung der Scherben war, wie bereits früher erwähnt ist,
nicht dem Belieben der einzelnen Töpfer überlassen, sondern es waren dafür Platze
bestimmti jeder Meister mußte seine brüchige Maare dort unter der Controle der
dasür angesetzten Beamten in geregelter Weise aufschütten lVgl. Nr. I der Bei¬
lagen). Diesem Umstände ist es zu danken, daß vielfach die Lage der Scherben für
die Bestimmung der Zeit ihrer Anfertigung ziemlich zuverlässige Anhaltspuncte
darbietet.

2) Ein in den Scherbcnlagern aufgefundener,in Form, Farbe und Stoff dem
eben beschriebenen ganz gleicher Becher zeigt auf der Bauchwand,dreimal wieder¬
holt, eine Gewandfignr (Heiligenbild?), an welcher trotz der äußerst rohen und
mangelhaften Ausführung in den einzelnen Theilen der Charakter des streng
gothischenKunststyles unverkennbar ist (T. I, 8a). Das Gefäß gehärt offenbar
derselben Zeit an, wie der oben beschriebene Becher; die Ornamente beider sind
üeich nachlässig und unbeholfen aufgedrückt, aber bezüglich der künstlerischen Aus-
nihrung durchaus von einander verschieden.



diese Umstände in Beteacht, so drängt sich unwillkürlich der Gedenke
ans, daß die Verwendung derartiger Ornamente von künstlerische»,
Werthe den Töpfern, die nur solche rohe und kunstlos geformte Gefäße
herzustellen verstanden, im Allgemeinen fern liegen mußte. Es ist da-
her sehr wahrscheinlich, daß irgend ein kunstverständiger Besteller von
Krügen die Anbringung dieses Ornamentes gewünscht und die Fern,
dazu selbst geliefert hat. Wie dem aber auch sein mag, immerhin ist
in dein besprochenen Becher der Beweis vorhanden, daß die Siegburgcr
Töpfer, wenn auch ausnahmsweise, bereits in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, welcher Zeit jenes Gefäß angehören dürfte, neben
rohen und kunstlosen, auch künstlerisch-schöne Ornamente zur Aus¬
schmückung ihrer Fabricate verwendet haben. Vielleicht waren auch die
Krüge, welche gemäß den Stadtrechnnngen der Magistrat von Siegbnrg
in jener Zeit hohen Herrschaftenzum Geschenke machte, ausnahmsweise
mit derartigen schönen Ornamenten verziert; denn daß damals, wo i»
den höheren Kreisen der Gesellschaft auch den gewöhnlichen, dem häus¬
lichen Bedarfs dienenden Geräthen das künstlerische Gepräge nicht fehle»
durste, vornehmen Personen jenes gewöhnliche, roh verzierte Steingut
eine willkommene Gabe gewesen sein sollte, ist nicht anzunehmen. Sicher
waren die „Potten", welche die Stadt Siegburg im Jahre 1453 der
Herzogin von Berg verehrte, und durch einen besonderen Boten »ach
Niedeggen sendete, H derart, daß sie auch im Haushalte einer Fürstin
Verwendung finden konnten. Mit Ausnahme des besprochenen Bechers
geben uns aber die noch vorhandenen Gefäße aus jeuer Zeit über die
Beschaffenheit solcher „Kruggeschenke" keine Auskunft, und jenes einzig
dastehende Beispiel der Anbringung eines künstlerisch-schönenOrna¬
mentes ans einein Fabricate, welches einer der Blüthezeit vorausgehen¬
den Periode airgehört, kann die Thatsache nicht ändern, daß vor dem
Eirde des 15. Jahrhunderts die Steingutfabrication sich über das Niveau
des gewöhnlichen Handwerkes nicht erhoben hat.

Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts begann die Steingutfabri¬
ca tion sich von dem tiefen Standpuncte zu erheben, den sie viele Jahr¬
hunderte hindurch eingenommen hatte. Von da entwickelte sie sich aber
auch in wenigen Jahrzehnteil zu einer solchen Höhe technischer und
künstlerischer Ausbildung, daß sie bald mit allen übrigen Kunsthand-

1) Siehe S. 41.
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werken külm in die Schranken treten konnte. Eine bedeutende Vervoll¬
kommnung gegen die früheren roheren Arbeiten zeigen Gefäße aus
dieser Zeit bezüglich der Herstellung des Stoffes. Die Helle und Gleich¬
mäßigkeit der Farbe, welche den früheren Fabricatenbeim Brennen
fast regelmäßiggenommen wurde, bekundet, daß man nur von Natur
reinen oder auch künstlich gereinigten Thon benutzte und auf die Con-
ftniction der Oefen und das Brennen größere Sorgfalt verwendete.
Außerdem suchte man durch Glasirung den Fabricaten Glanz und ge¬
fälliges Ansehen zu geben. Auch in Bezug auf Forin und Ornamente
verrathen die Arbeiten aus dieser Zeit einen gewaltigenFortschritt
gegen früher. Die vom Drucke der Finger bei der Anfertigung auf
der Drehscheibe herrührenden Ringe, welche an den roheren Arbeiten
der früheren Zeit sehr stark hervortreten und häufig unregelmäßig und
weit von einander abstehen, werden schmaler und zierlicher; die Form
wird mannigfaltiger,geschmackvoller und symmetrischer in den einzelnen
Theilen. Zudem begann man auch damals, die Fabricate mit Orna¬
menten von künstlerischem Werthe auszuschmücken. Die früheste Art
von Verzierung auf glasirten Siegburger Gefäßen ist ein längs um die
Bauchivand laufendes Geranke von vertieft eingedrückten Stechpalmen¬
blättern (T. I, 10. 11). Von erhabenen Ornamenten findet man
gothisches Eichengeranke in medaillonförmiger Umrahmung zur Verzie¬
rung der Henkelbecher verwendet. Z Ein im germanischen Museum zu
Nürnberg aufbewahrtes Gefäß ist damit überaus geschmackvollver¬
ziert (T. I, 12). In derselben Zeit kam auch der Mascaron in
Aufnahme, jene originelle, mitunter fratzenhafte Gesichtsmaske, mit
welcher man den Hals, seltener die Bauchwand der dickleibigen Schenk-
krüge verzierte, und welche in der Folge bei dieser Gattung von Krügen
als Zierrath in Anwendung blieb (T. I, 13. II, 3. 3u). Einer etwas
späteren Zeit, sicher schon dein 16. Jahrhunderte, gehören die Heukel-

1) Ueber einen größeren Krug mit gothisch stplisirten Bildern in erhabener
Arbeit hat Herr Director Essenwein die Freundlichkeit, mir Folgendes zu berichten:
„Seit ich Sie gesprochen, habe ich einige Stücke gesehen, die Sie sehr interessiren
werden. Auf dem Schlosse P. . . bei S. . . . befinden sich einige große Siegburger
Kriige. Ein bauchiger, ein Fuß hoch, mit 2 Henkeln hat aufgedrückte Medaillons,
deren Formen dem 15. Jahrhunderte angehören. Es sind welche, die aus den
größten runden Thonformen mit figürlichen Darstellungen setwa drei bis vier
Zoll Durchmesser) genommen sind."



becher mit trichterförmigemAufsatze an, deren Banchwand mit dem !
Maßwerk gothischer Fenster ähnlichen Ornamenten von durchbrochener !
Arbeit in kreisförmiger Fassung verziert ist (T. I, 14. 15). Das
Innere solcher zierlichen Gefäße hat eine besondere Hülse zur Aufnahme '
von Flüssigkeiten. Ein im Mainzer Central-Museum aufbewahrter !
Henkelbecher dieser Art zeigt zwischen zwei gothischen Rnndfenstern von
durchbrochener Arbeit ein Wappen in Relief (T. I, 1b). Es ist dies !
eines der ältesten Beispiele des Vorkommens von Wappenbildern aus
Steingutgefäßen. ^) Alle die vorher beschriebenen Verzierungen tragen
noch, mehr oder weniger bestimmt ausgeprägt, den Charakter der spät¬
gothischen Kunstperiodean sich, ihre Anfertigung fällt in das Ende des
15. oder in den Anfang des 16. Jahrhunderts.^)

Zu immer höherer Blüthe entfaltete sich die Siegburger Steingut-
fabrication gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts hin. 11m 1530 be¬
gann man die Gefäße mit figurativen und scenischen Bildern,
sowie mit Inschriften der mannigfaltigsten Art zu verzieren. Be¬
sonders hohen Werth legte man auf die Bearbeitung des Stoffes.
Die von da'an in den Siegburger Werkstätten fabricirte Steiugutmasse
zeigt im Bruche wie aus der Oberfläche eine gleichmäßig helle, weißliche !
Farbe, die nur wenig in das Graue oder Gelbe hinüber spielt. Die '
Herstellung dieser Masse war ein Geheimniß der Siegburger Zunft,
welches aufs Sorgfältigste gewahrt wurde, und allen anderen Zunft¬
stätten bis auf den heutigen Tag unbekannt geblieben ist. In der be¬
reits erwähnten Klage der Zunft gegen ihren Mitmeister Zander

1) Bei Demmin, a. a. O. I, 23b liest man: lss slss armes I»
vills cls Ivölu) rsuocmtre sur rm gn-auil uomllre äs oss Ares, 1s plus souvent SSI

ckes syseimsus, oü Is st)-Is äu xremisr Aotliigue yrouvs, gus leur kabrieation
rsmoiUs au äelä ste." Demmin irrt, wenn er die nur auf Steingutgefäße» des
16. Jahrhunderts häufig vorkommenden Darstellungen des KölnischenWappens
im reinsten Renaissancestyle für frühgothisch hält. Er wird schwerlich im Stande
sein, auch nur ein einziges Fabricat von Steingutmasse nachzuweisen, welches mit
einem Wappen von streng gothischer Stylisirung verziert wäre.

2) Auf T. I, 16 ist ein in den Scherbenlagcrn aufgefundenes Bruchstück eines
cylinderischen Kruges abgebildet, der, obgleich der Blüthezeit der Siegburger Stein-
gutfabricativn angehörig, im Ornamente die Nachklängeder gothischen Kunst¬
periode noch unverkennbarzur Schau trägt. Das überaus zierliche Relief gehört
zu den kunstvollsten Verzierungen, welche zur Ausschmückungerhaben ornamentirter
Töpferarbeiten jemals sind verwendetworden.
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wegen Aufnahme eines fremden Werkmannes vom Jahre 1675 heißt
es daß die Kunst des Euelwerks nirgend so wie in Siegburg geübt
würde, Ferner wird in dein gleichfalls schon besprochenen Decrete vom
Jahre 1654, welches die Aufnahme des Töpfernleisters Eberhard
Lutz in die Siegburger Gilde genehmigt, dein Genannten anbefohlen,
„daß so viel das blaw werck betrifft, Er selbiges jeder Zeit vnd das
gantze Jahr durch seiner Gelegenheit nach machen möge, die weise
arbeit aber belangendt Er sich der Stadt vnd des Ewlerhandwercks
erdnnngh vnd Statuten gemeeß verhalten solle." Nach dem Urtheil des
genannten Herrn Bertram und anderer Sachverständigen lag das Ge¬
heimniß der Fabrication jener ausgezeichnet feinen weißlichen Steingut-
masse vor Allem in der trefflichen Beschaffenheit des in der Umgebung
der Aulgasse vorhandenen Thones. Dieser Thon ist, wie früher be¬
merkt, in einzelneir Lagen durchaus frei von fremden Bestandtheilen
und daher weißbrennend. Die daraus hergestellten Gefäße ver¬
standen die Siegburger Töpfer in ihren gut eonstruirten Oefen so zu
brennen, daß sie von der fliegenden Asche und dem Rauche des Feuers
unberührt blieben und daher ihre natürliche weiße Farbe nicht verändert
wurde. Ob das Geheimniß der Siegburger Fabrication in diesen Aus¬
führungen seine Erklärung findet, muß ich dahin gestellt sein lassen;
auffallend ist dem gegenüber die Thatsache, daß vom Ende des 17.
Jahrhunderts an die Siegburger Gilde selbst jenes kostbare Steingut
nicht mehr fabricirte, und alle Versuche, welche man in der Neuzeit
gemacht hat, vermittels des SiegburgerThones die Steingutniasse der
alten Fabrication zu imitiren, fruchtlos gewesen sind.

Die gleichmäßige, reine und gefällige Farbe der in Sicgburg fabri-
cirten Steingutmasse war aber ein Vorzug, welcher der künstlerischen
Ausschmückung der Gefäße ganz besonders zu Statten kam. Die
Siegburger Töpfer konnten bei ihren Fabrikaten die Austragung dicker
Glasuren und besondererFarbstoffe vermeiden, welche man in anderen
Töpfereien, z. B. in denen zu Frechen, zur Deckung der schmutzigen,
unschönen Farbe der Gefäße anwenden mußte, die aber zugleich den
Verzierungen in erhabener Arbeit ihre ursprüngliche Schärfe nehmen
und dieselben in den Details fast gänzlich verwischen.Siegburg hat
gemäß dem in den Scherbenlagern vorfindlichenMaterielle im 16. und
kl, Jahrhunderte fast blos jenes feine weißfarbige Steingut fabricirt,
nur selten findet sich zur Ausschmückung einzelner Krugtheile ein ver¬
theilt aufgelegtes Blau benutzt. Das dunkele Blau, zu dessen Her-



stellung die Steingut fabricirenden Töpfer der alten Zeit den Kobalt
verwendeten, harmonirte schlecht mit der beinahe weißen Grundfarbe
der Siegbnrger Fabricate. Die Schönheit der Gefäße wurde dnrcb die
Anbringung eines vertheilten Blau bedeutend beeinträchtigt.Da aber
wahrscheinlich in einzelnen Gegenden, in welchen die Siegbnrger Waare
großen Absatz fand, auch blaue Kruge verlangt wurden, so waren die
Töpfer im Interesse des Handels genöthigt, auf die Herstellung der¬
selben Bedacht zu nehmen. Um jedoch eine mit dein vertheilt aufzu¬
tragenden dunkelen Blau harmonirende Grundfarbezu erzielen, über¬
zogen sie die Gefäße auf ihrer ganzen äußeren Flache mit einer sehr
dünnen durchsichtigen blauen Farbe oder mischten, was häufiger geschah,
dem Thone blauen Farbstoff bei. Dadurch erhielten die Gefäße jene
ins Bläuliche hinüberspielendegraue Farbe, welche die Steingntfabricate
der Nassauischen und anderer Töpfereien von Natur hatten, und
welche eine effectvolle Anbringung dunkelblauer Ornamente ermöglichte.
In meiner Sammlung, wie auch im germanischen Museum zu Nürn¬
berg befinden sich verschiedene in den Siegburger Scherbenlagern aus
gegrabene Bruchstücke von großen, reich und kostbar verzierten Schenk-
krügen, deren Stoffmasse in der angegebenen Art gefärbt ist, um die
Grundfarbemit den aufgetragenen dunkelblauen Verzierungenin Ein¬
klang zu setzen. Krüge von einer hellen, gelblich-braunen oder
röthlichen Farbe, von denen vereinzelte Bruchstücke in den
Scherbenlagern vorkommen, scheinen nur auf besondere Bestellung ge¬
macht worden zu sein. Die Statuten von 1516 sprechen zwar von
„Roitkroichen", ob damit aber „rothe Krüge" gemeint sind, iß
zweifelhaft. Der große Zunftbrief von 1552 und alle späteren Ur¬
kunden nennen blos „weißes und blaues Werk". Zur Herstellung
der Glasur benutzten die Siegburger, wie alle anderen Steingut fabri-
cirendcn Töpfer der alten Zeit, das Salz. Die Glasur auf den Fabri-
cateu der Siegburger Zunft ist aber so drin», daß die Farbe des Stoffes
vollkommen und unverändert durchschimmert; sie hatte eben keinen
anderen Zweck, als den Gefäßen Glanz und gefülliges Ansehen zu
geben. Dadurch behielten aber die Verzierungen in erhabener Arbeit
ihre ursprüngliche Schärfe und Schönheit, auch die kleinsten Ornamente
traten nach dem Brennen so scharf und bestimmt unter der Glasur
hervor, wie sie mit den Formen waren ausgeprägt worden. Bei be¬
sonders kostbaren Arbeiten mit sehr feinen Detailornamenten scheint
man gar keine Glasur verwendet zu haben, wenigstens macht die matte



weißliche Farbe derartiger Gefäße das Vorhandensein einer solchen sehr

zweifelhaft.

Die Siegburger Zunft hat in ihrer Blüthezeit Kruge und sonstige

Gefäße von der verschiedensten Form und Gattung fabricirt. Die

Zcherbculager weise» einen solchen Reichthum von Steingutarbeiten der

Mimigfaltigsten Art und Gestalt ans, daß eine genaue und eingehende

Beschreibung derselben ein umfangreiches Buch füllen würde. Der

strenge Zwang, welcher den einzelnen Töpfern nur die Herstellung einer

bestimmten Menge Waare gestattete, hat jedenfalls viel dazu beigetragen,

baß die Siegbnrger Zunft so vielgestaltige und kunstreich verzierte Ar¬

beiten geliefert hat. Die Qualität der Waare mußte nothwendig von

der Beschränkung der quantitativen Fabrication Vortheil ziehen.

Hierdurch sahen sich die Meister, denen es an Genialität nicht fehlte,

genöthigt, ihre ganze Kraft und Sorgfalt der Ausarbeitung und Voll¬

endung der Einzelstücke zuzuwenden.

Die Zunftbriefe des 16. Jahrhunderts führen in den Preisverzeich¬

nissen eine Menge von Fabricaten namentlich auf. I Es werden dort

genannt: Malmesyen Kroichen, Buschoffspött, Bierpött,

Rnndtwerk, Bleichwerk, Mietwerk, Milchduppen, Kochdup-

pen, Kappesduppen, Memelger, Pinten, blaue und bleiche

Nürnberger Pött mit und ohne Henkel, blaue und weiße Wein-

pött, Stechpött, Becher, Schalen, Sassenswerk, Herren-

schalen, Schnellen, Nölger, Rathskannen u. s. w. Die kost¬

barste der vorher genannten Gefäßgattnngen sind die Arteten oder

Mictwerke. Eine Miete kostete gemäß den Statuten von 1552 eben

so viel als 10V schöne Becher. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich

die Mieten für jene in den Scherbenlagern in Bruchstücken vorkommen¬

den hohen Schenkkrüge von verlängerter Kugelform halte, welche abge¬

sehen von den aufgedrückten und eingeschnittenen Ornamenten schon

allein durch ihren kunstvollen Ban und ihre reiche architektonische Glie¬

derung wahre Kunstwerke sind. Von dein mit Mascaron verzierten

Halse bis zu dem zierlich abgestuften Fuße sind sie mit Verzierungen

der mannigfaltigsten Art bedeckt. Die Bauchwand zeigt in der Regel

eine oder auch mehrere ringsherum laufende Reihen von Nischen, die,

durch Säulen oder auch Karyatiden von einander getrennt, reizende

scenische Darstellungen oder einzelne Figuren oder auch Wappenbilder

lj Nr. II d. B. — Z. B. v. 1552, Z. 24.

Annalen ^6 hist. Vereins. Heft 25.



enthalten, und die die einzelnen Abstufungen trennenden Leisten, Wl-
kehlen und Wulste, mitunter von durchbrochener Arbeit, wie auch M
übrigen Ornamente bekunden einen hohen Grad technischer Fertigkeit
und künstlerischen Geschmackes. Als besonderer Schmuck ist bei dich
Gattung von Krügen häufig ein vertheilt aufgelegtes Blau verwendet.
Eine andere in Siegbnrg in größter Menge fabricirte Art von Geschirr
sind die cylinderförmigen, nach oben sich etwas verjüngendengehenkelte»
Trinkkanncn, welche die Zunftbriefe Schnellen nennen (T. II, I 2s
Sie sind höchst einfach in der Form aber von oben bis unten mit
Bildern der mannigfaltigsten Art verziert.

Am häusigsten finden sich in den Scherbenlagern die kleinen Becher
mit trichterförmigem Aufsätze, welche in ähnlicher Form ach
schon vor dem 16. Jahrhundertein Siegbnrg angefertigt worden sind.
ES gibt deren mit und ohne Henkel. Die ovale Bauchwand ist in der
Regel mit einein (T. III, 6) oder auch mit drei medaillouförmigcn
Bildern in Relief (T. I, 1ü) oder in ihrer ganzen Oberstäche mit ei»-
gedrückten und cingeschnittenen Ornamenten von architektonischem Cha¬
rakter verziert (T. II, 5. 6). Die in der letzteren Art geschmückten
sind besonders sorgfältig bezüglich der Forin gearbeitet und ohne Henkel.
Mitunter finden sich auch drei solcher Becher zu einein Ganzen ver¬
bunden, Mir fehlen dann die Füße; die ovalen Bäuche laufen nach
unten in Spitzen aus (T. III, 3). Derartige Gefäße mögen ak
Blumenvasen oder als Gewürzbehälter gedient haben.

Zu den kostbarsten Arbeiten, welche die Siegburger Zunft prodncirt
hat, gehören die kelch artigen Gefäße. Sie sind in den einzelne»
Theilen aufs sorgfältigste gearbeitet und so geschmackvollornamcuiirt,
daß sie den besten Goldschmiedearbeitenwürdig an die Seite dürfe»
gesetzt werden. Vor längeren Jahren wurde ein solcher Kelch vv»
überaus zierlicher Form und reichen: Schmucke in einen: Brunnen dck
Bäckers Schorn in der Aulgasse aufgefunden und für einen Spott
preis einen: auswärtigen Händler verkauft. Die Kuppe war verziert
mit einer ringsum laufenden scenischen Darstellung in Relief von gröss¬
ter Schärfe und Schönheit. Ein weniger kostbares und minder gut
erhaltenes Exemplar wird in: Museum zu Wiesbaden aufbewahrt
Der obere eingeengte Rand der Kuppe trägt die vertieft eingeschicktem
Inschrift:

VHWVN: I'MIIXII IX - Il'IHIXlX
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Zwischen Anfang und Ende der Schrift ist das Bild eines Ferkels

eingedrückt. Die Wandung der Kuppe ist mit Masken, der Fuß mit

Löwcnköpfen ') besetzt. Unter den: Knäufe steht neben einem Hunde,

der einem Hasen nachläuft, die Jahrzahl 1 : 5 : 75 (T. II, 7).
Von großer Schönheit und bedeutendemKunstwerthe bezüglich der

Ornamente sind auch manche der in Siegburg in großer Menge fabri-
cirtcn Kannen mit Ansgnßröhre. Ein sehr schönes Exemplar
dieser Gattung enthält die an trefflichen Steingntarbeiten reiche Sannw
limg des Herrn Karl Disch in Köln (T. III, 1). Dieser in Form
und Schmuck gleich kostbare und sorgfältig gearbeitete Krug ist in allen
Theilen aufs geschmackvollsteverziert. Die rings um die Banchwand
laufenden haarscharfen Thier- und Pflanzenornamente verrathen eine
bedeutende Geschicklichkeit. Der ebenfalls mit Reliefbildern geschmückte
Henkel trägt die Jahrzahl 1591. Von einein gleich kostbaren Kruge
fand sich in den Aulgasser Scherbenlagern ein Bruchstück vor, von
welchem der gilt erhaltene Henkel vor: einer vollrunden, oben nackten
Fraucufignr gebildet ist. Der am unteren Theile der abgebrochenen
Ansgnßröhre befindliche Masearon stimmt genau mit dem auf dem
eben beschriebenen Kruge überein und ist höchst wahrscheinlich vermittels
derselben Form aufgedrückt. Eine Wiedergabe im Bilde ist bei der
lasciven Haltung der Figuren nicht wohl statthaft. Von eben so großer
Schönheit und wahrscheinlich mit Formen desselben Künstlers hergestellt
sind die Ornamente des in der Sammlung des Herrn Bürgermeister
Thcwalt zu Köln befindlichen, T. II, 4 abgebildeten Kruges. Weni¬
ger correct in der Zeichnung ist dagegen die Bauchverzierungdes der¬
selben Sammlung ungehörigen, T. III, 4 abgebildeten Gefäßes. Sie
trägt die Jahrzahl 1595 und die in den Ornamenten der Siegburger
Krüge sehr häufig vorkommenden Initialen N. II.

Eine seltene Art von Gefäßen sind die platt gedrückten, mit Oesen
Min Durchziehen einer Kordel versehenen Krüge, die sogenannten Pil¬
gerflaschen. Ihrer geschieht in den Waarenverzeichnissender Zunft¬
statuten keine Erwähnung. Sie scheinen demnach nur auf besondere
Bestellung angefertigt worden zu sein. In der Beilage zur Stadtrech-
mmg von 1570 wird berichtet, daß der Magistrat von Siegburg ba¬

ll Die den Fast schmückenden Löwenköpfe sind schlecht ausgedrücktund daher
aus dem nach einer Photographie lithographirten Bilde nicht deutlich erkennbar.

S*



mals dem Kanzler des Herzogs von Berg „zwei erden Flaschen und
anderes schöne Illwerk" verehrt habe. Eine solche Flasche von un¬
zweifelhaft Siegbnrger Fabrication wird im Kölnischen Museum auf¬
bewahrt (T. II, 3). Sie trägt die Jahrzahl 1578 und die Initialen
I. V. 3., die auch auf anderen in den Aulgasser Scherbeulagern auf¬
gefundenenKrngfragmenten vorkommen.

Außer den für den Bedarf des häuslichen Lebens bestimmten Ge¬
fäßen haben die Siegbnrger Töpfer auch noch andere Arbeiten ausge-
geführt, welche als Schmuck- und Schaustücke gedient zu haben
scheinen. Ein überaus zierliches Kunstwerk der Art befindet sich in
der Sammlung des Herrn Karl Disch. Auf einer auf breitem Fuße
stehenden Säule ruht eine hohle Kugel, an den Seiten mit eiugeschnil-
tenen Rosetten verziert. Auf der Kugel stehen, die Rücken gegen ein¬
ander gekehrt, in vollrnnden Figuren 3 Eulen, welche bis in die klein¬
sten Details aufs sorgfältigste gearbeitet sind (T. III, 7). Ein ähnliches,
leider sehr verletztes Schaustück meiner Sammlung, das als Kinderklapper
gedient hat, wurde vor längeren Jahren im Garten des Oberförsters
Kleinschmidt zu Siegburg aufgefunden. In den kugelförmigen Aufsatz,
der im Innern kleine lose Würfel von Steingutmasse enthält, sind in sym¬
metrischer Ordnung Schalllöcher eingeschnitten. Der untere Theil der Kugel
ist mit drei eben so viele Wappenschilder haltenden Eulen in vollrunden
Figuren besetzt. Auch der obere Theil des Aufsatzes war ursprünglich
mit vollrunden Thiergestalten verziert, die jedoch abgebrochen sind (T.m,2),

Bezüglich der Ornamente unterscheidet der Znnftbrief von 1552
zwei Arten von Fabricaten: „geschnitten und gedruckt Werk".')
Unter „geschnitten Werk" sind Gefäße mit solchen Ornamenten zu ver¬
stehen, welche mit besonderenWerkzeugen Angeschnitten und mit freier
Hand ausgearbeitet wurden. Mit „gedruckt Werk" bezeichnet der Zunft¬
brief die Gattung von Waare, deren Verzierungen mit Formen anfgc-
drtickt wurden. Diese zwei Arten von Schmuck kommen auf den ge¬
wöhnlichen Fabricaten in der Regel getrennt vor, nur bei den kostbareren
Gefäßen wurden beide zugleich verwendet (z. B. T. III, 1. 4). Die
Verzierungen ersterer Art haben einen vorwiegend architektonischen
Charakter. Der Gestalt und Fläche der einzelnen Krugtheile entsprechend
schmückte man die Gefäße vom Halse bis zum Fuße in symmetrischer



Ordnung mit Hohlkehlen, Leisten und Wülsten in Bogen- und Stabfonn
und die Anfangs- und Endpunkte derselben so wie die Zwischemäume
mit eingeritzten perl-, wecken-, stern-, blumen- und blattförmigen und
ähnlichen kleineren Ornamenten. Die so verzierten Gefäße sind in der
Regel auch bezüglich der Forin äußerst sorgfältig und exact gearbeitet.
Bildliche Darstellungen wurden auf ihnen gewöhnlich nicht angebracht
(T. II, 5. 6. III, 6). Die andere Art von Schmuck, welche, wie be¬
merkt, dem gedruckten Werke den Namen gab, bestand in größeren, in¬
haltreichen Reliefbildern, die mit Formen aufgedrückt wurden. Die also
geschmückten Gefäße sind in der Regel in der Form weniger sorgfältig
gearbeitet und entbehren gewöhnlich auch der Detailornamente irr den
nicht bedruckten Theilen. Die letztere Gattung von Schmuck bietet aber
sowohl in künstlerischer wie in archäologischer Beziehung das meiste
Interesse dar. Die Bilder enthalten Darstellungen der mannigfaltigsten
Art- Köpfe, menschliche Figuren im Brustbilds und in ganzer
Gestalt, Scenen ans der heiligen und aus der Profangeschichte,
aus der Mythologie, dem Volks- und Kriegerleben, ferner
Wappen, Thiergestalten, Arabesken, Blumen und Früchte,
vielfach umgebeil und durchflochten von schön verschlungenen Linien und
reichem Blättergeranke.In Bezug auf Zeichnring und Modellirung
sind diese Ornamentemeist von großer Schönheit und künstlerischem
Werthe. Keine andere Töpfergilde hat so mannigfaltige und kunst-

I) Für die Trefflichkeit der auf den Siegburger Gefäßen vorkommenden Ver¬

zierungen, zugleich aber auch für das Dunkel, welches die nicderrheinische Stein-

gutfabrication umgibt, spricht der Umstand, daß von gelehrten Archäologen Sieg¬

burger Fabricate für antik gehalten worden sind. In den Jahrbüchern des

Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlands (V u. VI, S. 342—344 ok.

Taf. XIII. XIV) findet sich eine mit Bildern erläuterte Abhandlung von Prof.

F. Osann über einen mit drei Medaillons verzierten, bei Worms aufgefundenen,

weißfarbigen Henkelbecher. Zwei der Medaillons zeigen die mit Inschriften ver¬

sehenen Köpfe der Penelope und der Hippodamia in Relief. Prof. Osann

rühmt die Feinheit der Arbeit dieser Verzierungen und kommt in seiner gelehrten

Untersuchung zu dem Resultate, daß das Gefäß in eine Zeit zu versetzen sei,

welche entweder an den Grenzen der alten Welt stehe, oder wirklich schon dem

Mttelalter angehöre. Der um die Alterthumskunde hochverdiente Du. L. I. F.

Janssen in Lepden hat in denselben Jahrbüchern (XIX, S. 143) neun Jahre

nachher diesen drolligen Irrthum dahin berichtigt, daß das Gefäß dem 16. Jahr¬

hunderte angehöre, ohne jedoch über den Fabricationsort Genaueres mittheilen

»u können. Der besprochene Henkelbecher ist unzweifelhaft Siegburger Stein-

gutfabricat aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Sehr viele in den Aulgasser
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schöne Bilder zur Ausschmückung ihrer Fabricate verwendet wie die
Siegburger. Bei den Arbeiten aller anderen Töpfereien beschränke»
sich die Zahl und Art der verwendeten Ornamente ans einen sehr engen ^
Kreis. Die verschiedenen Varietäten der braunen und blauen Kriigc
erschöpfe« sich sowohl bezüglich der Form als auch des Schmuckes gar H
bald; vou der größte« Maunigfaltigkeit und Verschiedenheit sind dagegen
die Verzierungen, welche auf dem in Siegburg fabricirten weißfarbigcn '
Steingnte vorkommen. Man findet im Brustbilde dargestellt deutsche ^
Kaiser, Päpste, Kurfürsten, Reformatoren, in ganzer Figur die Apostel,
die Heldengestaltendes alten Testamentes so wie der Mythologie, ferner
allegorische Figuren, z. B. die Jahreszeiten,die drei göttlichen Tugenden,
die sieben Hauptsüuden, endlich Soldaten, Ritter, Edeldamen in reicher
und mannigfaltiger Costümirung. Besonders reich und verschiedenartig'
sind die scenischen Bilder. Der Stoff dazu ist entnommen aus der
heiligen Geschichte des alten und neuen Testamentes, der Mytho¬
logie der Alten und aus dem Volks- und Soldatcnlebeu. Dar¬
stellungen der letzteren Art sind nicht selten satyrischer und mora
lisch er Natur und durch beigefügte Sprüchlein erläutert. Z Mitunter

Scherbenlagern aufgefundenenGefäße derselbenForin und Farbe zeigen Köpfe,
Brustbilder und ganze Figuren mythologischer und historischer Personen der alte»
Welt. Ein dort ausgegraboner, in meinem Besitze befindlicher Henkelbecherhat
genau dieselbe Gestalt und drei medaillonförmigeOrnamente, von denen zwei
einen weiblichen Kopf mit der Umschrift AtZlI'seUa) enthalte». Die
Buchstaben sind denen der Inschriften auf dem oben erwähntenBecher ganz gleich.
Das dritte Medaillon enthält Arabeskenund die Jahrzahl 1570. Während des
Druckes der vorliegendenAbhandlung erhalte ich einen in der Aulgasse aufgefuw
doncn Becher mit dem Kopfe der Penelope, wie er auf dem von Prof. Osmi»
mitgetheiltenGefäße zu sehen ist. Darin finden also obige Ausführungen ihre
Bestätigung.

1) Z. B. ein wilder Kriegsknecht läuft mit vorgehaltenemSpeere gegen eine
Mauer. Umschrift:

wer flrielle wir.
Brauch ml vil.

Oder: Ein Delinquent steht am Pranger, umgeben von gaffendem Bolle.
Darunter steht:

Will» au snrche» keeks mel jlacu
Mosln vou bocseu werken lacu.

Oder: Saul wirft die Lanze nach David; im Hintergründe ein Baum mit
singenden Vögeln darauf. Dabei die Inschrift:

IIIMIM <Z(M8W VIXO U-
UVUtU^ VVt-MIMtlt'l'
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finden sich auch Darstellungen obscönen Inhaltes vor. Der frivole
Ton der mit der Verwilderung der Sitten im 16. Jahrhundertc Ueber¬
band nahm, hat bekanntlich auf die damaligen Erzeugnisse der Kunst
in mancher Beziehung Einfluß ausgeübt. Sathren auf Papst- und
Mönchthum mitunter obscöner Art wurden sowohl in Holzschnitten
»nd Kupferstichen als auch besonders in Bildern auf Krugen vielfach
nnter dem Volke verbreitet. Auffallend ist aber, daß die Siegburgcr
Töpfer unter der Controle des Abtes, von dem sie in Allem abhängig
waren, in einer Stadt, die keine Protestanten in ihrem Bereiche duldete, Z
es wagten, ihre Fabricate mit Spottbildern auf die katholische Kirche
und deren Oberhaupt zu verzieren. Es finden sich in den Scherben-
lagcrn Krugfragmcnte mit dem Bilde der bekannten Spottmedaille:
Kopf des Papstes mit der Tiara und umgekehrt eine Narrenfratze,
außerdem auch schmutzige Sathren auf den Ordensstand. Derartige
Fabricate wurden wohl nur in größter Heimlichkeit verfertigt und in
Gegenden abgesetzt, wo die neue Lehre zahlreiche Anhänger hatte. Ob
nicht der Abt dem Treiben einmal auf die Spur gekommen ist, läßt
sich aus den Urkunden nicht ersehen. Es ist jedoch nicht unwahrschein¬
lich, daß die wegen schweren Excesses gegen die Töpfergilde erkannte
Strafe von 600 Goldgulden, von der eine bereits erwähnte Urkunde
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts redet, in einem derartigen Ver¬
gehen ihren Grund hatte. Auch scheint die im Zunftbriefe von 1706
als von Alters herkömmlich bezeichnete Bestimmung, daß bei der Er¬
öffnung und Entleerung der Oefen allzeit abteiliche Beamten gegenwärtig
sein mußten, welche die als Abgabe dienenden Krüge auszuwählen hatten,
außerdem auch noch den Zweck gehabt zu haben, über die fabricirte
Waare eine Art Controle auszuüben.

Zugleich mit der reicheren Ornamentirung der Krüge, wie sie um
1530 in Gebrauch kam, fing man auch an, die Jahrzahl der Fabri¬
kation den Verzierungenbeizufügen. Die älteste Jahrzahl, die ich auf
Arbeiten von weißfarbigem Steingute gefunden habe, ist 1528,^) die

0 Vgl. Annalen XIII, 133. Müller, a. a. O. II, 111 ff. Schwaben, a. a.
0.178. 179.

-> Bei Demmin, a. a. O. I, 18S ist ein Nürnberger Krug von farbiger Faience

abgebildet, der genan dieselbe Darstellung zeigt.

st In der Sammlung des Herrn Bürgermeister Thewalt in Köln befindet

bch ein Hcnkelbecher mit 3 Medaillons. Eines derselben mit dem Kopfe des Hector
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jüngste 163), beide auf medaillvnförmigenBildern von Henkelbechmi
Am häufigsten finden sich Jahrzahlen auf den zwischen 1560 und IW
hergestellten Fabricaten.

Eine andere Art von Schmuck, der außer den besprochenen Dar
stellungen im 16. und 17. Jahrhunderte häufig auf Krugen vorkeimn
sind die Wappenbilder. Es finden sich auf deu Siegbnrger Stcin-
gutfabricaten Wappcu der vcrschiedeneu Länder und Regenten
dann auch Städte-, Zunft- und Adelswappen. Besonders häufig
kommen vor die Wappen des deutschen Reiches, der Herzogthünm
Jülich, Eleve, Berg, Mark und Ravcnsberg, der Städte Köln
und Siegburg (T. III, 6) und der Aebte des Siegburger Klosters,
Die Znnft- und Adelswappen, mit welchen das Siegbnrger Mverk in
überaus reicher Mannigfaltigkeit verziert ist, wurden von den Töpfer»
nicht willkürlich zur Ausschmückung der Fabricate benutzt, sondern, inic
sich dies aus den Urkunden ergibt, auf ausdrückliche Bestellung
der Inhaber derselben. Die Magistrate der Städte, die Zünfte und
Edelleute pflegten für ihren Bedarf bei den Siegbnrger Töpfern mit
unter größere Partien von Krügen zu bestellen, sandten dabei ihre
Wappen im Bilde ein und bestimmten, wie die Gefäße mit denselben
sollten verziert werden. Diejenigen Meister, welche mit solchen Aus
trägen zumeist beehrt wurden, hießen „Herren werk!eUte" und er
freuten sich des besonderen Privilegs, daß sie die von der gcnamitcn
Seite gewünschte Waare auch im Winter anfertigen durften,') Wie
sehr die Besteller auf eine genaue Abbildung des eingesendeten Wappens
hielten, ergibt sich aus einer Urkunde vom Jahre 1537.") Ein Adolph,
Herr zu Gymnich, führt Klage beim adeligen Schöffengerichtezu Sieg-
bürg gegen den Eneler Daniel Flach, weil derselbe eine bei ihm w

von Troja, einer auf den Siegburger Krügen häufig vorkommenden Darstellung, träzt
die Jahrznhl 1524, Das Gefäß ist unzweifelhaft Löwcnich'scheImitation, zu den
Verzierungen haben jedoch ältere Bilder als Modelle oder auch ältere Form«
gedient. Obgleich die Stylisirung des genannten Bilde.s und der Ziffern die Tu
tirung nicht verdächtig macht, und es sehr wahrscheinlich ist, daß der Fälscher eiM
Originalkrug mit jenem Bilde und jener Jahrzahl oder anch die Originalst»'«
benutzt hat (vgl. den Schluß der Abhandlungüber die Löwenich'schcnImitation»!,
so wage ich, in Anbetracht,daß das Gefäß moderne Nachbildungist, doch nicht,
1524 als älteste Jahrzahl auf Siegburger Steingutfabricaten zu bezeichnen,

1) Nr. II d, B. — Z. B. v. 1552, §. 19.
2) Original-Urkundeim Kirchenarchive zu Siegburg,
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stellte Anzahl von Krägen nicht mit dem ihm damals, sondern mit einem
anderen 7 Jahre früher eingesendeten nnd datirten Wappenbilde der
Gymuich ausgeschmückt habe. Er verlangt Zurücknahme der über¬
sandten und Lieferung der bestellten Waare. Ans diesen urkundlichen
Nacknichten ergibt sich aber, was man bisher nicht wußte, daß den auf
den Arbeiten der Siegburgcr Ulner und jedenfalls auch der übrigen
nicdcrrhcinischcn Töpfer sich vorfindenden Adelswappcnfür die Heraldik
eine ähnliche wissenschaftlicheBedeutung beizulegen ist, wie den Wappen¬
bildern der Siegel, Epitaphien und Aufschwörungszettel. Es
verdient dieser Gegenstand die besondere Beachtung des Heraldikersund
Genealogen aus dem Grunde, weil die Zahl der auf Gefäßfragmenten
in den Scherbenlagern und auf Krägen in den Sammlungen vorkom¬
menden Wappen, zumal von rheinischen und westphälischen Adels-
geschlechtcrn,eine sehr große ist, und dieselben durch die Namen der In¬
haber so wie durch Jahrzahlen häufig näher bestimmt sind.

Zur Herstellung der Verzierungen in erhabener Arbeit dienten
Formen aus gebranntem Thon. Alle sowohl die großen siguren-
rcichcn Bilder als auch die kleinen Ornamente in Relief wurden mittels
Thonformen aufgedrückt. In der Umgebung der Aulgasse, zumal in
den verschütteten Trümmern der von den Schweden niedergebrannten
ehemaligen Werkstätten werden bei Grnndarbeiten mitunter Thonformen
ausgegraben, die zu nichts Anderem als zur Verzierung der Steingut¬
gefäße gedient haben. Ich besitze deren eine Anzahl von verschiedener
Größe und Gestalt. Unter ihnen befinden sich einige, die zur Herstel¬
lung der Bilder auf den chlinderförmigen Kannen, den sogenannten
Schnellen, gedient haben. Die Wandung dieser reich ornamentirten Ge¬
fäße ist in der Regel in drei neben einander laufende Flächen getheilt,
jede dieser Flächen hat ein oder mehrere Bilder über einander. Solche
über einander befindliche Bilder wurden gemäß den noch vorhandenen
Formen mit einer einzigen großen Form aufgedrückt. Andere in meinem
Besitze befindliche runde und ovale Thonformen haben zur Herstellung
der Medaillonsauf der Bauchwandnng größerer und kleinerer Henkel-
bechcr, dickbäuchiger Schenkkrüge und Vasen gedient. Auch die kleinsten
steru-, blatt- nnd rosettenförmigennnd ähnliche Ornamente in erhabener
Arbeit wurden vermittels Thonformenhergestellt. Verschiedene in
meiner Sammlung befindliche derartige Formen bezeugen solches. Als
unumstößlichen Beweis dafür, daß die Reliefornamcnte auf den Fabri¬
katen der Siegburger Töpfer mit Thonformen hergestellt wurden, und



daß die eben besprochenen Formen diesen Zweck gehabt haben, glaube
ich folgende Thatsache nicht unerwähnt lassen zu dürfen. Bei einer
mir vor einigen Jahren veranstalteten Ausgrabungin den Scherben
lagern wurde ein Henkelbecher mit einem Wappenbilde aufgefunden,
das die Jahrzahl 1602 trägt und gemäß der Umschrift einem Pct
Sim. G. Ritz, kurtrier'schem und jülich'schem Rathe,angehört.
Im vorigen Jahre gelangte die gut erhaltene Thouform zu diesem Oo
namente in meinen Besitz, sie war an einer anderen Stelle der Ant-
gasse beim Nettbau eitles Hauses gesunden worden.')

1) Außer zur Herstellung von Krugoruameuteu benutzte man Forme» M
gebra nntem Thone auch zu verschiedenen anderen Zwecken.Es finden sich in cin-
zelncn Kunstsammlungen Thonformen, welche einer Zeit angehören,wo die Stein
gutfabricatiou noch auf einer tiefen Stufe der Entwicklung stand, und die also z»
den Töpferarbeiten in keiner Beziehung stehen. Nach einer gütigen Mittheilung
des Herrn Director Essenwein dienten diese Formen zur Herstellung vonReliet
bildern in Papiermaschoeund anderen ähnlichen Teigmassen, mit denen »um
Schachteln und kleine Hausaltärc verzierte, ferner zur Ausschmückungvon Marzi¬
pangebäck, dann als Guhformen für Goldschmiedearbeiten und Medaillen und zu
ähnlichen Zwecken.^) Das Nationalmuseumin Nürnberg, das Mainzer Mu¬
seum so wie meine Sammlung enthalten mehrere derartige Formen, welche dem
Ende des 14,, dem 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts angehören, Sie
zeigen meist scenischeDarstellungen aus der heiligen Geschichte, der Mythologie
und den Erzählungen jener Zeit, In Bezug auf Zeichnung und sorgfältigeAus¬
führung in den Details sind einzelne dieser Formen von großem künstlerische»
Werthe. Sie dürfen den besten Metallarbeitcn der Stcmpelschneider jener Zeit
würdig an die Seite gesetzt werden. Manche derselben sind auch inhaltlich sehr
interessant. In meiner Sammlung befindet sich eine in Siegburg aufgefundene
viereckige Form von gelblicher Thonmasse,welche der zweiten Hälfte des 15. Jahr¬
hunderts angehört. Auf geblümter Raseubanksitzen ein Jüngling und eine Jung¬
frau; zwischen beiden steht ein Ambos. Er, der Jüngling, ist, wie die Thicrsym-
bole, der Hase, Hund und die Taube, zu seineu Füßen andeuten, ein furchtsamer,

5) Auch zur Herstellung der zumal in Köln bei Grundarbciten häufig zu Tage
kommenden kleinen Figuren aus gebranntem weißlichen Thone (Madonnen, Engel,
Schachfiguren u. s. w.) sind Thonformen benutzt worden. Im Mainzer Museum
wird die eine Hälfte einer solchen Form mit dem Bilde eines Reiters zu Pferde
(Springer) aufbewahrt. In der Sammlung des Herrn Domvicar Schmitge» in
Köln befinden sich verschiedene gut erhaltene Madonnen- und Heiligenfiguren an¬
gebrannter weißlicher Thonmasse,die, wie die Figuren es deutlich erkennen lassen,
vermittels Doppelformenhergestellt sind.
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Die besprochenen Formen bestehen aus einer feinen weißlichen
Masse, die außer Thon vielleicht auch noch andere Bestandtheile ent¬
hält '), Die vertieften Bilder der Formen wurden mittels Modelle aus
gebranntem Thon eingedrückt. Die Herstellung dieser Modelle ge¬
schah je nach der Beschaffenheit der Ornamente in verschiedener Weise.
Größere Bilder mit breiten Details, z. B. größere Köpfe und Brust¬
bilder, einzelstehende ganze Figuren, Mascarons n. s. w. wurden in
Thon modellirt, das Modell gehärtet und dann das vertiefte Bild ein-

trenherziger, einfältiger Mensch, sie, nach der am unteren Saume ihres Kleides
kriechenden Schlange zu urtheilen, eine verschmitzte Persvn. Ueber den Köpfen
beider winden sich Bänder mit Sprüchen in gothischer Minuskclschrift. Indes; sie
mit einer Zange sein Herz auf deu Ambos legt und sich anschickt, mit einem
Hammer darauf zu schlagen, hebt er die Hände flehentlich empor und spricht:

„uch des gcmrrlichc smcrtzrn'
den ir mm dut nn mmm hcrtzcn."

Sie antwortet:

„bngctrutvc tzcrtzc'
dut mun solchr smcrtzc."

Eine andere gleichfallsin »reinem Besitze befindliche,runde Form, welche
dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. Jahrhunderts angehört, zeigt in
einem Bierpasse ein mit einem Schleier theilweise bedecktes, üppiges Weib. Neben
ihm rechts steht auf einem Hügel ein Schloß, zur Linken erhobt sich aus einem
Grabe ein die Hände mahnend gegen das Weib ausstreckendes Todtengerippe. Zu
Füßen des Weibes sitzt ein Hündchen, den Kopf mit offenem Munde dem Gerippe
zugewendet.Rings nur die Bogen des Vierpasscs schlingen sich in zierlichen Win¬
dungen zwei Spruchbänder. Das gegenüber dem Kopfe des Weibes beginnende
Sprüchlein lautet:

„ich bin krisch lurd lvol gcthrur
bad Irbc Inngc mmdrr tnur."^)

l) Diese Zusatzstoffe zum Thon, wenn man überhaupt deren bei Anfertigung,
der Formen verwendet hat, waren aber von solcher Beschaffenheit, daß die Ver-
glasnng der Massentheilchen beim Brennen dadurch nicht behindert wurde. Eine
in den Schcrbenlagcrn aufgefundene, in meinem Besitze befindliche Form mit dem
Stadt-Kölnischen Wappen ist bis zur Verglasung der Masse, zu Steingut gebrannt.
Sie war dadurch allerdings für den Gebrauch verdorbeir und deßhalb unter die
Scherben geworfen worden.

"Wahn.



gedrückt. In meiner Sammlung befindet sich ein überaus kimstM

ausgeführtes, in der Umrahmung nicht vollständig fertig hergestelltes

Modell zu einem Mascaron, welches in einer verschütteten WerksM

der Aulgasse aufgefunden worden ist. An derselben Stelle wurde auch

ein gleichfalls in meinem Besitze befindliches Modell zu einem stcw

artigen Ornamente ausgegraben. Diese beiden Thonreliefs verrathen die

Hand des bildenden Künstlers und sind nicht vermittels Jntaglios aus-

geprägt. Figurcnreiche Ornamente dagegen mit äußerst feinen und

scharfen Detailverzierungen, deren Modellirung schwierig oder unmög¬

lich war, wurden je nach Bedürfniß entweder ganz oder theiltvcise in

Die Antwort enthält die am Kopfe des Gerippes beginnende Bandrolle. Ms
ihr liest man:

„mh du »rmrr snrll bau crdcu
ims ich bin dns mustu Kurden."

Das Weib mit dem Todtengerippc ist eine in jener Zeit auf runden Thou-
formen mehrfach in verschiedenen Variationen vorkommende Darstellung. Eine
andere Thonform, von der mir ein Abguß vorliegt, zeigt dieselben Figuren i»
einer von der vorher beschriebenen wenig verschiedenen Compositiou. Dort spricht
gemäß den Spruchbändern das Gerippe:

„du sisk nrm »der rich
So tvcrdcstu mir glich."

Das Weib antwortet:

„din gruselig gestalt
mucht mich grntvr bnd ult."

Eine ähnliche Darstellung zeigt eine im Mainzer Museum befindliche Thon
form. Sie enthält außer den besprochenen Figuren »och das Bild eines junge»
Mannes in der Stutzertracht seiner Zeit. Er schließt das Gespräch zwischen Weit
und Gerippe mit dem Sprüchlein:

„dodc bnbr diu gcmuch
kür luollcu leben muuchiu dug."

Diese runden Formen mit verwandten Bildern verrathen denselben Meister
Sie sind wie auch die beschriebene viereckige bis in die kleinsten Details aufs
sorgfältigste gearbeitet und in Bezug auf Zeichnung und Compositiou von grostcr
Schönheit. Jedenfalls würde eine Veröffentlichung dieser und ähnlicher Forme»
durch Wiedergabe im Bilde in kunst- und culturgeschichtlichcrBeziehung von ß»-
teresse sein.
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hartes Holz cingeschnitten,und dann vermittels dieser Stempel das
Modell ausgeprägt. Zwei meiner Sammlung ungehörige kleine ovale
Thonformcnmit adeligen Wappen und Umschriften von sehr feiner
und sorgfältiger Detailausführungsind nach der Angabe des Herrn
Professor Mohr, welcher die in meinem Besitze befindlichen Formen
in Bezug auf die Art ihrer Herstellung genau untersucht hat, mit Mo¬
delleu eingedrückt,welche unzweifelhaft aus Jntaglios von hartein Holze,
wahrscheinlich von Buxbaum, genommen sind. Prof. Mohr konnte so¬
gar aus der Beschaffenheitder Ornamente dieser sehr gut erhaltenen
Thoufvrmcu die Instrumente bestimmen, mit welchen die Bilder in
Holz waren eingeschnittenworden. Auf solche Holzstempel, vermittels
deren die Töpfer die Modelle zu den Thonformen mit feinen Detail-
ornameuten herstellten, beziehen sich jedenfalls jene bereits erwähnten
Posten der Siegburger Stadtrechnungen, welche zugleich mit der Bestel¬
limg von Krügen, die der Magistrat von Siegburg zu Geschenken ver¬
wendet hatte, auch der Herstellung der darauf anzubringendenWappen
bilder Erwähnung thun. Die Notizen lauten:

Stadtrechnung von 1587. „Item noch I). Wilhelm zu Speir
6 quarten Pott vnd halber Teuten mit seinem Wapen machen lassen,
wilchc gekost zehen marck."

„Item von dem Wapen zu stechen gegeben ein halber Thaler."
Stadtrechnungvon 1615. „Item vur Graff Henrichs Wapen

anszustechen gegeben vff Pött betzalt 7 gülden."
Manche größere inhaltlich verschiedene Krugbilder zeigen in ein¬

zelnen Details genau dieselben Verzierungen. Es ergibt sich daraus,
daß zur Herstellungeinzelner in mehreren verschiedenen Bildern vor¬
kommenden gleichen Ornamententheile dieselben Modelle sind verwendet
worden. So z. B. findet sich der deutsche Reichsadler in den Wappen
der Städte und Herrschaften auf manchen großen Bildern der cylinderischen
Krüge genau in derselben Form und Detailausführung, nur der Herz¬
schild und das Beiwerk sind in den verschiedenen Bildern verschieden.
'Man bediente sich demnach bei der Anfertigung der Formen zu solchen
verschiedenenWappenornamenten für die Herstellung des Reichsadlers
ein und desselben Modells, und man brauchte also nur für den Herz-
ichild und die übrigen Ornamententheile besondere Modelle eigens an¬
zufertigen. Eine solche Gleichheit einzelner Theile verschiedenartiger
Bilder läßt sich in vielen Krugverzierungen, zumal bezüglich der Um-
whmungsornamente,der Wappenschilder, einzelner heraldischen Abzeichen,



wie der Löwen, Balken, Sparren, Wecken u. s, w,, der Wappenhaltcr
und mancher Arabesken bestimmt nachweisen. Im Vergleiche mit der
überairS großen Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der voll den Sicg-
burger Töpfern zier Ausschmückung ihrer Fabricate verwendeten Bilder
ist aber die Zahl der gleiche Theilornamente zeigenden Verzierungen
immerhin eine verschwindend kleine.

Bei der Anfertigung der Thonformen handelte es sich also in»
die Herstellung einer scharfen und reinen Modcllplatte. War sie
fertig, so konnte man 'mittels ihrer leicht eine beliebige Anzahl w»
Formen herstellen. Die Jahrzahl wurde auf den Modellplattcn in der
Regel nicht angebracht. Man drückte diese erst den fertigen Formen
ein. Dadurch war man in den Stand gesetzt, mehrere Jahre hindurch
mittels desselben Modells Formen mit den entsprechenden Jahrzahlc»
herzustellen. Daraus erklärt sich denn auch die Thatsache, daß sich aus
manchen in verschiedenen Jahren angefertigten Krügcn dasselbe Bild
mit verschiedener Datirnng vorfindet. Die Siegburger Zunft scheint in
der Zeit ihrer Blüthe, wenn datirte Formen, nur solche mit der Zahl
des laufenden Jahres verwendet zu haben. Mir ist kein Beispiel eines
in den Scherbelllagern aufgefundenen Gefäßes bekannt, dessen verschic-
dene Bilder verschiedene Datirnng zeigten. Die auf cylinderischen
Krügen vorkommenden drei großen viereckigen, wie auch die auf den
Henkelbechern häufig angebrachten drei medaillonförmigen Bilder zeigen,
wenn sämmtlich datirt, immer ein und dieselbe Jahrzahl. Gefäße in
den Sammlungen, welche auf derselben Fläche neben oder über einander
Bilder mit verschiedenen Jahrzahlen zeigen, sind verdächtig lind, soweit
meine Beobachtungeilreichen, moderne Jinitationen,

Wie vorher ist besprochen worden, wurden Krngornamcilte mit
feinen Details erst in hartes Holz eingeschnitten und vermittels solcher
Holzstempel die Formenmodelle angefertigt. Auffallend dürfte es nn»
aber erscheinen, daß die Töpfer nicht diese Holzformen, die doch jeden¬
falls all Schärfe die aus ihnen genommenen Modelle und Thonforme»
übertrafen, zur Ausprägung der Krngverziernngen benutzten, sondern
sich dazu Thonformen bedienten. So unterliegt es, wie bereits erwähnt,
nach der Angabe des Herrn Prof. Mohr keinem Zweifel, daß von den
vorher besprochenen, in meiner Sammlung befindlichen medaillonförimgen
Thonformell mit Wappen adeliger Herren auch vollständige Holzforincn
existirt haben. In Bezug auf die Ornamente, mit denen man die für
den Handel bestimmte Waare ausschmückte, findet die Anfertigung von



Thonformcn dann eine sachgemäße Erklärung, daß bei der umfäng¬

lichen Fabrication die nur in einem Exemplare vorhandene Holzform

nicht genügte, sondern, um die schnelle Oruamentirnng einer größeren

Anzahl von Gefäßen zn ermöglichen, man für jedes Bild mehrerer For

mcncremplare bedürfte, diese aber in Thon in beliebiger Zahl leicht

nnd ohne weitere Kosten konnten hergestellt werden. Dieser Grund

fällt jedoch bei der Ausschmückung der Fabricate mit Wappenbildern

adeliger Herrn weg, da diese Art von Verzierung nur auf besondere

Bestellung ans einer verhältnißmäßig geringen Zahl von Gefäßen anzu

bringen war, nnd die für den Handel bestimmte Waare mit solchen

Wappenbildern nicht durste verziert werden. Wenn der Töpfer die

wenigen Krüge, welche der eine oder andere adelige Herr für seinen

Bedarf bestellt, mit dem bezüglichen Wappen geschmückt hatte, war

die dazu benutzte Form werthlos; er hätte die geringe Anzahl von

Krugen also wohl leicht mit der Holzform ornamentiren können, wenn

nicht eben andere Gründe die Herstellung von Thonformen nöthig ge¬

inacht hatten. Der Hauptgrund, warum man sich zur Verzierimg der

Kruge Formen von Thon nnd nicht von Holz bediente, lag darin, daß

die Ausprägung scharfer nnd schöner Reliefbilder mit Formen von har¬

tem Holze, welches sich nach Metall allein zur Eingravirung feiner

Detailornamente eignet, mit großer Schwierigkeit verbunden ist, mit

Thonformcn dagegen leicht und bequem von Statten geht. Bei der

Herstellung der Reliefbilder wnrde die zu verzierende Stelle des an der

Lnft gehärteten, in der Form fertigen Gefäßes mit einer der Größe

des Bildes entsprechenden Schichte von weichem Thon überzogen und

dann die Form aufgedrückt, oder wenn die Wandung des Kruges einen

solchen Druck nicht auszuhalten vermochte, das Bild erst auf einer dün

neu Schichte Thon in der Form ausgeprägt und dann auf das Gefäß

aufgeklebt. In beiden Fällen mußte, um das Haften der Thonschichte

an dem Gefäße zu ermöglichen, die zur Ausprägung benutzte Thonmasse

f sehr weich, also mit einer bedeutenden Menge Wasser versetzt sein. Nun

tritt aber beim Auspressen der Bilder ein Theil des im weichen Thone

in reicher Menge vorhandenen Wassers auf die Oberfläche. Ist der Stoff

der Form hart und undurchdringlich, so sammelt sich das ausgetretene

Nasser in den Ecken nnd engen Rinnen, füllt die feinen Detailorna¬

mente der Form nnd verhindert so ein vollständiges nnd allseitiges Ein¬

dringen der Thonmasse und damit auch die Herstellung eines scharfen

und schönen Reliefbildes. Um vermittels einer Form von hartem Holze
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einen entsprechend scharfen Abdruck in Thon zu ermöglichen, muß der

zum Airsprägen benutzte Thon nur wenig Wasser enthalten, also so

zäh wie möglich sein, weil sonst das austretende Wasser die allseitige ^

AuSformung verhindert. Dann muß auch die Holzform vor dem jedeo- -

maligen Ausprägen eines Bildes mit irgend einem feinen Staube ge- j

pudert werden, nur die Ablösung der eingepreßten Masse zu ermögliche».

Diese Schwierigkeiten werden bei der Benutzung der von den Siegbur¬

ger Töpfern verwendeten Thonformen bequem überwunden. Die i»

einer mäßigen Hitze gehärteten Formen besitzen eine große Porosität, ^

von der man sich durch Berühren mit der Zunge leicht überzeuge»

kann. Beim Ausformen der Bilder nimmt die poröse Masse das -

auStretende Wasser sofort auf, und bewirkt dadurch, daß der weiche s

Thon auch in die kleinsten Winkel und Furchen eindringen kau».

Dabei ist eine Bepnderung des Formcnbildes unnöthig, weil sich

das fertige Thonornament ohne Schwierigkeit von der Form ablösen

läßt. Außerdem haben Formen von gebranntem Thon vor den ans

Holz gefertigten auch den Vorzug größerer Dauerhaftigkeit. Die Holz- !

formen verziehen sich und reißen leicht durch die beim Gebrauche -

eingedrungene Feuchtigkeit, ein Nachtheil, der bei den Thonformen

nicht zu befürchten ist. Diese Vorzüge, welche die Thonfvrmen vor den s

Formen ans Holz voraus haben, erklären, abgesehen von dem Umstände,

daß die Herstellung einer größeren Zahl von Formenexemplaren in Thon

ohne besondere Mühe und größere Kosten möglich war, zur Genüge, -

wärmn die Töpfer auch selbst in den Fällen, wo sie nur einige wenige s

Krüge zu verzieren hatten und zu diesen Ornamenten vollständige Holz-

formen besaßen, dennoch diese nicht zum Ausformen der Bilder, son¬

dern nur zier Anfertigung der Modelle für Thonformen zu benutze»

pflegten.

Die Ansicht Demmin's,^) man habe die Reliefbilder der Stein¬

gutgefäße mit Holzformen hergestellt, ist gemäß den obigen Ausfüh¬

rungen bezüglich der Arbeiten der Siegburger Zunft und wahrscheinlich s

auch der übrigen Töpfergilden, welche ähnliche reiche und mannigfal¬

tige Detailverzierungen verwendeten, nicht stichhaltig.

Demmin beruft sich zur Begründung seiner Ansicht auf Holzfonnc»,

welche in deutschen Museen aufbewahrt würden. Möglich ist es iinnm-

1) Demmin, a. a. O. I, 235.
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hm daß in der einen oder anderen Kunstsammlung sich noch Holz¬

stempel vorfinden, welche zur Herstellung von Thonsormen, aber nicht

zur Ornamentirung von Krugen gedient haben. Soweit jedoch meine
uemlicl, umfangreichen Nachforschungen reichen, sind keine derartigen

Holzformen mehr vorhanden; auch hat sich meines Wissens in Sieg-

hmg weder bei Grundarbeiten, noch in den ehemaligen Häusern der

Tupfer jemals eine Holzform vorgefunden, wenngleich es nach den

Untersuchungen des Herrn Prof. Mohr keinem Zweifel unterliegt, daß

die Töpfer zur Herstellung von Thonformen für besonders feine Orna¬

mente Holzstempel benutzt haben. Wiederholt sind dagegen, wie vorher

erwähnt, in der Anlgasse Thonformen wie auch Thonmodelle zu den¬

selben aufgefunden worden. Wenn man nun auch in Betracht zieht,

daß Formen von Holz im Laufe der Zeit eher zu Grunde gehen, als

solche von gebranntem Thone, so ist es doch auffallend, daß in der

Aulgasse auch nicht eine Holzform aufgefunden worden ist. Jedenfalls

ergibt sich aus dieser Thatsache, daß Holzstempel nicht häufig vorhanden

waren, daß die Töpfer nur dann einzelne Bilder ganz oder theilweise

in Holz schneiden ließen, wenn die Modelle zu den Thonsormen in

keiner anderen Weise herzustellen waren. In deutschen Museen finden

sich noch vielfach Holzformen vor. So weit ich Gelegenheit hatte, die¬

selben zu untersuchen — und es sind mir deren sehr viele zu Gesichte ge¬

kommen— befindet sich unter ihnen auch nicht eine, die zu den Orna

meinen ans Steingutgefäßen in Beziehung stände. Sie haben zur Her¬

stellung von Verzierungen auf Kuchen, Backwerk und Butter gedient.

Allerdings zeigen diese Holzformen mitunter Bilder von künstlerischem

Werthe, allein es mangelt denselben die feine Detailausführung; die

Ornamente sind in allen Theilen breit und geräumig gehalten, um das

Eindringen des Stoffes, für welchen sie bestimmt waren, zu ermög¬

lichen. Vergleicht man mit ihnen die reichen, haarscharfen, bis in die

kleinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Verzierungen auf den niederrhei¬

nischen Steingutfabricaten, so überzeugt man sich bald, daß diese Holz¬

somen zu den Ornamenten auf Krügen in keiner Beziehung stehen.

Die von den Siegburger Töpfern verwendeten Thonformen haben

trotz der für die Ausprägung scharfer Bilder nothwendigen Porösität

doch auch noch immerhin eine beträchtliche Härte und Dauerhaftigkeit.

Es beweist dies schon der Umstand, daß manche derselben sich drei

Jahrhunderte hindurch unversehrt im Schooße der Erde erhalten haben.

Sie zeichnen sich aber dadurch von den von den Töpfern der heutigen
Annalen des hist. Vereins. Heft SS. 6



Zeit fast allgemein verwendeten Formen ans Ghps, welche weniger schuf
sind und beim Gebrauche bald stumpf werden, vortheilhaft aus, M
die heutige zu neuer Blüthe sich allgemach entwickelnde Steiugutfcüri-
cation wurde es von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung sei,,
wenn es derselben gelingen würde, Formen von der Beschaffenheit Heu
zustellen, wie die alte Siegburger Töpferinnung sie zur Ausprägung
ihrer, die Reliefornamente aller modernen Thonwaaren bei Weitem an
Schärfe und Schönheit übertreffenden Krugbilder verwendet haben,
Bis heute ist dies nicht der Fall gewesen.

Alle Formen sind entsprechend der Aus- oder Einbiegung der Stelle
des Kruges, zu deren Ausschmückung sie bestimmt sind, concav oder
eonvex in der Fläche des Bildes gestaltet.

Ueber die Künstler, welche die vorher beschriebenenFormen, be¬
ziehungsweise die Zeichnungen und Modelle zu denselben angefertigt
haben, enthalten die Urkunden keine speciellen Nachrichten. Es unter¬
liegt wohl keinen: Zweifel, daß einzelne tüchtige Töpfermeister die Zeich¬
nungen zu den Verzierungen ihrer Fabricate selbst anfertigten und die¬
selben auch, soweit dies möglich war, in Thon modellirten. Daß man¬
chen genialen Ulnersleutendie dazu nöthige Befähigung nicht abging,
beweisen ihre auch abgesehen von den mit Formen ausgedruckten Bil¬
dern in den übrigen Ornamenten und in der Gestalt so überaus kunst¬
reich gearbeiteten Fabricate. Von Künstlern, die so vielgestaltige,reich
gegliederte Krüge herzustellen und dieselben mit bisweilen aus freier Hand
modellirten,überaus zierlichen und kunstschönen Ornamenten zu schmücken
verstanden, muß man voraussetzen,daß sie tüchtige Zeichner und auch
wohl befähigt waren, Bilder in Thon zu modelliren. Zur Herstellung
solcher Arbeiten bot der Winter, während dessen keine Töpferwaarc
durfte angefertigt werden, Zeit in Menge. Wenn nun auch die An¬
nahme, daß einzelne besonders begabte Töpfer die Zeichnungen und
Modelle zu manchen Thonformen selbst angefertigt haben, viel für sich
hat, so läßt sich dies doch nicht auf das gesammte Gewerk ausdehnen.
Jedenfalls hatte die Zunft für die Herstellung der Formenmodellebe¬
sondere Formschneider, zumal für die Ornamente,welche erst in Holz
mußten eingeschnittenwerden. Ob diese Formschneider in Siegburg,
vielleicht sogar in der Aulgasse, oder in einer benachbarten Stadt, etwa
in Köln, ansässig waren, läßt sich ans den Urkunden nicht erscben.
Köln hatte im 16. Jahrhunderte Formschneider,welche auch Formen
für Verzierungen auf Thonarbeitenanfertigten. In den Rathoproto



collen der Stadt Köln vom Jahre 1599 findet sich eine Notiz, aus
der sich ergibt, daß damals ein Meister Merttcn sich mit der Anfer-
ligmig von Formen zu Ofenkacheln beschäftigte. Die bezügliche Stelle
lautet!')

„Vensris 24 Loptsinbris .Vnuo 99.
M. Merkten formensneider."

„M. Mertten fornrensneider, so die formen zu den oiffen jn die
Rhaidts Caminer vnd jn den Qnattermart zo sneiden versprochenvnd
sich taglichen mit vergeß der arbeit vff den weinbencken finden lest,
soll angezeigt werden, bey straiff des thnrngancks das verdingte tverck
zo fertigen."

Die in Köln ansässigen Kachelbäcker fertigten demnach die For¬
men zu ihren kunstreichen Arbeiten auch nicht selbst an, sondern es
war dies Sache besondererFormschneider.

Jn den Ornamenten der Siegburger Kruge finden sich mitunter
die Anfangsbuchstaben von Namen. ^) Diese stehen immer innerhalb
der Bilder, niemals ans den freien, unbedruckten Stellen der Gefäße
und sind, wie die Formen beweisen, in diesen schon vorhanden. Es
sind demnach die Initialen der Künstler, welche die Formenbil¬
der, nicht die der Töpfer, welche die Gefäße hergestellt haben; nur in
dem Falle haben sie allerdings auf die TöpfermeisterBezug, wenn diese
selbst die Formen angefertigt hatten. Daß diese Initialen die Marken
der Formschneider, nicht die der Töpfer sind, beweist auch der Vergleich
derselben mit den in den gleichzeitigen vollständigen Verzeichnissen der
Töpfer aufgeführtenNamen. Es kommen z. B. häufig vor die Ini¬
tialen ll. L. (zugleich mit den Jahrzahlen 1570, 1577, 1595), I.. IV.
(M2, 1573), 0. IV (1577), I. V. 8. (1578), 0. N. (1591), IV V.
(1605), n. V., IV IO und 1. stl. Vergebens sucht man die Anfangs¬
buchstaben V. V?., 0. IV, 0. VI. und 'IV 0. mit den Namen von Töpfer¬
meistern in Einklang zu bringen; Töpferfamilien,deren Namen mit

st Rathsprotocolle im Stadtarchive zu Köln, Bd. XINX. Bl. 118.
st Eine in meinem Besitze befindliche ovale Thonform mit einem Wappenbilde

und der Jahrzahl 1602 trägt auf der Ruckseite vertieft eingeschnitteu das T. Ist
abgebildete Monogramm. Im Formenbilde finde» sich keine Initialen des

Mmschneiders. Bei den übrigen Thonformen kommen auf der Rückseite solche
tttenogramme nicht vor.

6»
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IV, VI und <4 anfingen, gab es überhaupt in jener Zeit in der Aulgasse nichi.

Andere Initialen stimmen dagegen mit den Anfangsbuchstaben in den llr

künden vorkommender Töpfernamen überein, z. B. ließe sich kl. ü,

ans den berühmten Meister Hans Hilgers, II. auf Peier

Knütgen, II V. auf Peter Vlach, kl. V. auf Hans Vlach be

ziehe».

Eine sehr große Zahl von Krugoerzierungen haben die Initialen

kl. II. Sie kommen vor auf den großen Bildern der cylinderischm

Krüge, ant den arabeskenartigen Ornamenten der Gefäße mit Ant

gußröhre (die Verzierungen des T. III, 4 abgebildeten Kruges haben

diese Initialen), auf den Medaillons der Henkelbecher u. f. >v. In der

Zeichnung lassen die Bilder dieses Künstlers mitunter Manches z»

wünschen übrig. Die Menge der von ihm angefertigten Forinenbilder

hat die sorgfältige Ausführung der Einzelstücke häufig geschädigt. Zn

den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlandch

hat L. Lersch zwei in der bei Enpen gelegenen alten Töpfmiieder

laffuug Raeren aufgefundene Bruchstücke von Krügen veröffentlicht n»d

besprochen, von denen der eine mit den planetarischen Gottheiten, Ar

andere mit dem Triumphzuge des Bacchus in Relief geschmückt ist.Ü

Die Ornamente beider Gefäße tragen die Initialen II. II. Es unter-

liegt keinem Zweifel, daß sie ans denselben Formschneider Bezug habe»,

dessen gleiche Initialen sich auf sehr vielen in den Siegburger Scherbe»

lagern aufgefundeneu Gefäßen zum Theil mit ähnlichen nwtbologischcn

Darstellungen vorfinden. Die Annahme, daß jene Krüge, von dem

der eine nach Angabe von Lersch eine branngraue, der andere eine

weißgraue Farbe hat, Siegburger Fabrieate seien, ist deßhalb unzulässig,

weil die Gefäße zum Theil mit Schlacken bedeckt, also Brüchlingc sind,

die von den Raerener Töpfern unter die Scherben waren geworfen

worden. ES haben demnach die Töpfer in Raeren entweder von dem

Formschneider II. II. Formen zur Ornamentirnng ibrer Krüge bezogen,

lj Jahrbücher des Aereins von Alterthninsfrcunden im Rheinland? rw.
147 154.

Ü) L. Lersch bezeichnet diese offenbar dem Ende des 16. Jahrhunderts
hörigen Ge fäße als mittelalterliche. Abgesehen von dem stylistische» Charakter der
Bilder, hätten ihn schon die reinen, lateinischen Majuskeln der Inschriften ui«
zeugen rönnen, daß seine Annahme eine unrichtige ivar.
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»der scharfe Bilder auf Siegburger Gefäße» als Modelle zur Anfer¬

tigung von Formen benutzt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Künstler,

welche sich mit der Anfertigung von Formen zu Krugornamenten be¬

schäftigten, für verschiedene Töpferinuungen zu arbeiten pflegte». In

diesem Falle dürfte denn wohl der Wohnsitz des Formschnciders II. k.

in Köln zu suchen sein. Es entbehrt aber auch die andere Annahme,

deß die Naerener Töpfer jene Bilder von Siegbnrger Krügen entnommen

laben, nicht allen Grundes. Die Herstellung von Formen vermittels

der so überaus scharfen und schönen Reliefbilder der Siegbnrger Fabri¬

kate war eine so bequeme und billige Art, schöne und treffliche neue

ßormen zu erhalten, daß es fast auffallend wäre, wenn nicht die Mit

gliedcr anderer, ans einer tieferen Stufe künstlerischer Ausbildung stehen

der Töpfergilden mitnnter sich einen solchen lucrativen Dicbstahl sollten

laben zu Schulden kommen lassen, zumal damals ein gesetzlicher Schutz

für die Erzeugnisse der Kunst und Wissenschaft nicht bestand. Von den

Frcchener Töpfern läßt sich dies bestimmt nachweisen. Um ein Bei¬

spiel hier anzuführen, erwähne ich, daß in der Sammlung des Herrn

Thewalt in Köln sich ein brauner Frechener Krug mit einem größeren

matten, in den Details verwischten Bilde befindet, welches unzweifelhaft

von einem Siegbnrger Kruge abgeformt ist. Hofschreiuer Eruer in

Köln besitzt einen großen, weißen, cylinderischen Krug Sieg bürg er

Tabrication, ans welchem dasselbe Bild in größter Schärfe und Schön,

heit zu sehen ist.

Bon großer Schönheit und überaus geschmackvoller Compositivn

sind die Krngornamente, welche die Initialen U. X. tragen. Ein im

Kölnischen Museum aufbewahrter cylinderischer Krug ist mit Bildern von

diesem trefflichen Künstler geschmückt; sie sind sehr sorgfältig gezeichnet

und nicht ohne künstlerischen Werth. Gleich treffliche Arbeiten, und

War meist Wappenbilder, haben die Formschneider U. VV. und E. IVI.

geliefert. Die beiden Seitenbilder des T. II, I von vorn abgebildeten

Kruges zeigen die Initialen U. und die Jahrzahl 157Z.

Die eigenthümliche Beschaffenheit der in Siegburg fabricirten Stein-

gutgefäße in Bezug ans Farbe des Stoffes, Glasur und Ornamente gibt

denselben ein so bestimmtes, charakteristisches Gepräge, daß sie sich von

den Fabricatcn aller anderen Töpfereien leicht unterscheiden. Besonders

w die eigenthümlich weißliche Farbe der in der Gluth des Ofens von

den Salzdämpfen eben angebauchten Masse ein charakteristisches Merk¬

mal des Siegbnrger Steingutes. Keiuc^ andere Töpfergilde hat so
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dünne Glasur verwendet, keine eine so helle, weißliche Siein-
gut masse fabricirt.

/v Bezüglich der Farbe des Stoffes hat eine in den bei Aachenge-
/ legenen Dörfern Raeren, Titfeld, Neudorf und Merolsh i»,

16. und 17. Jahrhunderte angefertigte Art von grauem Stcingntc mit
der weißlichen Siegbnrger Waare noch die meiste Aehnlichkeit.Die dort
fabricirten grauen Gefäße, welche auch in der Form und Art der Aus¬
schmückung zum Theil einzelnen in Siegbnrg angefertigten Kruggattm-
gen gleichen, unterscheiden sich aber noch immer von diesen durch eine
dickere Glasur und durch eine dunklere, wenig ins Bläuliche hinübcrspic-
leude Farbe. Gleichwohl können aber einzelne besonders hell gebrannte
Gefäße dieser Töpferwerkstättenwegen ihrer großen Aehnlichkeit in Ge¬
stalt und Schmuck bei oberflächlichem Vergleiche leicht für Siegbnrger
Fabricate gehalten werden. Raeren, im Volksmunde Rorcn, auch
Kanneroren genannt, ist eine alte Töpferniederlassung. Von ihr be¬
richtet die Reicheusteiner Chronik:

„Schnttelkens-Raeren hat Namen und Anfang von einem armen
Manne, der von den Raeren Limburgisch Landts irdenes Geschirr als
Pott und Schütteln abgeholt und selbe dnrch's Land verkauft."

Dort wie auch in den nahebei gelegenen Ortschaften Titfeld,
Neudorf und Merols ist die Steingntfabrication nachweislich seil
der Mitte des 16. Jahrhunderts iu größter Ausdehnung betrieben worden,
und die dort angefertigten Gefäße sind bezüglich der Form und des
Schmuckes zum Theil von großer Schönheit und künstlerischem Werthe.
Außer dem bereits erwähnten grauen Steingute sind in Raeren auch

1) Die Nachrichten über diese Töpferniederlassungcn und das dort fabnckie

Steingut verdanke ich zum größten Theile dem Herrn I. P. Schwitz, Psarrvim

zu Raeren, und dem eben daselbst ansässigen ehemaligen Töpfermeister I. M. M-o

nicken, einem Nachkommen jener berühmten Töpferfamilie Mennicken, von w

einzelne Glieder gemäß Inschriften auf Krügen bereits im 16. Jahrhunderte lös¬

bare Steingutarbeiten geliefert haben. Die genannten Herren hatten die Güte,

sehr ergiebige Ausgrabungen in den dortigen Scherbenlagern für mich zu »cmo

stalten, und haben mir nußer vielen urkundlichen Nachrichten ein vielfältiges Aw

terial zur Beurtheilung der verschiedenen von der dortigen Gilde angefertigt«

Arten von Steingut zur Verfügung gestellt.

2) Ritz, Urkunden und Abhandlungen zur Geschichte des Niederrheines. Nach«,
1824. S. 97.
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gelblich braune Krüge und graue mit vertheilt aufgelegtem

Blau fabricirt worden. Die Raerener Töpfer verwendeten eine sehr

dicke Glasur und hoben dadurch bei dem grauen Geschirre die Helle der

bläulich grauen Thonmasse um ein Merkliches. Dadurch wurde aller¬

dings die Schärfe der Reliefbilder sehr beeinträchtigt, man suchte jedoch

bei besonders kostbaren Arbeiten diesem Uebelstande durch stark und

kräftig hervortretende Verzierungen abzuhelfen. Gemäß vielen in den

Scherbeillagern aufgefundenen Gefäßen, welche in einzelnen Theilen

einen Auslug brauner Färbung zeigen, scheint man in Raeren wie auch

in Frechen zum Theil eisenhaltigen Thon verwendet zu haben. Zur

Herstellung der gelblich braunen Krüge benutzte man einen sehr dunklen

blaugrauen Thon. Ob die braune Farbe dieser Gefäße durch eine che¬

mische Umwandlung der Oberfläche der vielleicht sehr eisenhaltigen Masse

beim Brennen von selbst entstand, ob man während des Glasirens Bir¬

kenrinde ins Feuer warf, deren Rauch das Geschirr bräunlich färbt,

und die von einigen Töpfergilden dazu soll benutzt worden sein, oder

ob mau die Gefäße vor dein Brennen mit aufgelöstem Braunsteine

überzog, wage ich nicht zu entscheiden.

Als Schmuck verwendeten die Töpfer jener Zunftstätten sowohl

angeschnittene als auch mit Formen ausgeprägte Ornamente der man¬

nigfaltigsten Art. Zwei Gattungen scenischer Bilder kommen auf den

dort fabricirten größereu braunen und grauen Schenkkrügen am häufig¬

sten vor: der Bauerntauz und die Geschichte der keuschen

Snsauua, beide in einer Reihe von um die Bauchwand laufenden

Nischen. Die meisten der in den Scherbeulagern ausgegrabencn Frag¬

mente größerer Krüge mit figurativen Bildern zeigen diese Darstellun¬

gen. Gefäße mit denselben Bildern finden sich bekanntlich auch allent¬

halben in Kunstsammlungen in reicher Menge vor. Eine im Handel

sehr beliebte Art von Krügen scheint die mit den Bauerntänzen gewesen

zu sein. In acht die Bauchwand schmückenden Feldern sind Musicauten

und tanzende Bauernpaare nach Beham, seltener nach Aldengrever

dargestellt. Darunter liest man in auf den verschiedenen Exemplaren

verschiedener Schreibweise:

WMlilll -. VV : NV8 : büVI'I- R : lII,.-V31U :

80: lüVbtAN: VI: IIVItM: -^1,8 : : 81 : R^8lM :

?I8 : V? : 8?tMLr : L-V8I0R :

IM : : v? : lQM : Nil: M : X01t :



oder i

110KI1X - I)V ^ 7108 ^ D0111K - 1Z1081X

80 - 00X81X -1)10 ^ 1011X - 01.8 - 1V1L1X - 8? ^ 1108M

1K7 ^ V? - 811M01 - IZ0810K -

100 - 0111)0X8 - 011 -100? - 7-111 - 01X ' 0011

10101 - 81IX ^ 10111 ^ 10111 - 1l011)1X - 00X1/ ^

V1K - 108 - V1X - 00XV1X - 1k - 0K01V111 - 1X1)1' on;

1Z011X - 11'llX - 1)0X8/ -

Unter den tanzend en Paaren bemerkt man auch den im Sprüch¬

lein erwähnten Geistlichen im Birete und flatternden Mantel. In einer

anderen Variation dieser Darstellung fehlt der Geistliche; der Reim lauten

Kimm - 01111111 - 00 - 7108 - ii08ix -

1)0X ' V0X881X' 1)11 - 100111X ^018 - 001I11X - 811 -110810

00111 -10111' 10111X - 81IX1X - 80111111 ^ 00X/ ^

108 ' D1X - 100111X - I11111X - V0X/ -

Krüge mit den vorher beschriebenen Darstellungen und Inschriften

tragen die Jahrzahlen 1583, 1597, 1637.

Die andere von den Raerener Töpfern als Krugverziernng sehr

häufig verwendete bildliche Darstellung ist die Geschichte der keuschen

Susanna in sechs Bildern mit und ohne die Inschrift:

111' 13 -1)11 - 8010X1 -118101110 - 00X - 8080X00' 1X1

X01.11 -111 - 018011X111)1X -

und den Jahrzahlen 1584, 1593, 1598, 1599.

Ein auf der Löwenburg im Siebengebirge ausgegrabener Rae¬

ren er Krug zeigt auf einem um die Bauchwand laufenden Reifen eine

Reihe komischer Scenen aus den: Leben eines Trunkenboldes. Man

wirft ihn ans der Thüre des Wirthshauses auf die Straße; sein Weib

empfängt ihn mit dem Besen; ein Nachbar kommt ihr zur Hülfe und

bearbeitet die Kehrseite des von ihr an den Haaren Festgehaltenen

mit Faustschlägen. Darüber liest man:

801 - 0011 -1)11 -1)7 -101 - 8011K8 - 0" 1590 -

Im Sc hlußbilde ist die Eintracht wieder hergestellt. Sie sitzt kochend

am Heerde; er bläst in lustiger Stellung neben ihr auf einem Hörne.

Darüber stehen die Worte:

18 ' 7108 - 81IX -

Auf einigen Raerener Krügen finden sich auch die ausgeschriebenen
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Namen von Töpfermeisterin Ein reich ornamentirterbrauner Krug
trägt die Inschrift:

'lVau ' (tot - IVil - 80 ' is ' mein ' X!i '
Nestre - kniäsu Muuicirou - ^obtoubsolror - rvousucks ' 7,0 ' äsn '

ilorrsu ' In ' Isicksu ' Asckolb ' 1577 '
Die Familie Menuicken, welcher dieser Töpfer angehört, ist

wüe in Raeren und Umgegend noch in zahlreichen Gliedern vorhanden.
Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Krugbäckerei noch von zehn
Töpfer» des Namens Mennicken selbständigbetrieben.

Eine andere Raerener Familie, in welcher gleichfalls das Töpfcr-
gewerk erblich war, und von der einzelne Glieder, ehemalige Krugbäcker,
heute noch leben, sind die Emonts (Emens). Eines der kostbarsten
Stcingutgefäße, welche das Kölnische Museum aufbewahrt, ein großer,
reich verzierter, grau-blauer Schenkkrug, trägt die Inschrift:

I1I8I0I!I.4 - V08IUU1 - DllX - 80N - ^ ^
WMU? - ^ 1587 -

Er ist unzweifelhaft Raerener Fabricat und gemäß der Schrift von
einem Gliede der vorgenannten Töpfersamilie angefertigt,

Demmin beschreibt einen KrugF) welcher die Darstellung des
Bauerntanzesmit dem Spruche und dem Töpfernamen An, Ernst trägt.
Höchst wahrscheinlich ist derselbe in Raeren angefertigt, und es dürfte
demnach der Fabricationsortjener kostbaren Kruge mit den Töpfer-
namen A, Ernst und Jean Ernst und den Initialen I. E.°) in der ge¬
nannten Töpferniederlassungzu suchen sein. Auf einem von Professor
Braun in den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im
Rheinlands) pMicirten Kruge mit der Geschichte der Susanna und
der bereits mitgetheiltenInschrift, findet sich der TöpfernameEngel
Kran und die Jahrzahl 1584.

Die vorher besprochenen Töpferniederlassungengehörten bis in die

1) Osseription Uss a,ntiHuit6s-i1ö-c1'IInz-vsttsr. danü 1852. p. 11 — 13.
Jahrbücher des Vereins von Alterthuinsfrennden im Rheinlande XIX, 152. XXII,
1-K n, Demmin, a. a, O. I, 243. Ich citire die Inschrift nach Demmin, Wahr-
schemlich ist dieselbe auf dein Kruge ganz in lateinischen Majuskeln zu lesen,

2) Demmin, a, a. O, I, 245. 246.
Vgl. Demmin, a, a, O. I, 241. 246.

1) Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XXII, 127.
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Zeit der französischen Occupation zu den Niederlanden und zwar zur
Provinz Lim bürg, zur Diöcese Lütt ich. Die Verwandtschaft der im
Vorigen mitgetheilten Kruginschriftenmit der flämischen Sprache ist
unverkennbar. Ehemals wurde irr Raeren und den angrenzenden Ort- -
schaften das Flämische in den Schulen gelehrt, und heute noch hat dort
der Volksdialcet mit jener niederländischenMundart viel Aehnlichkeit.
Die meisten auf Raeren bezüglichen älteren Urkunden sind in flämischer !
Sprache geschrieben, so z. B. auch ein von der Kaiserin Maria The¬
resia den „Pottbackers" in Raeren, Titfeld, Neudvrf und
Merols verliehener Privilegienbrief. Daraus dürfte sich den» auch
erklären, warum man in Frankreich bis zur Publication des inchr-
erwähnteu Demmin'schenWerkes die niederrheinischen Steingntfabricalc
der alten Zeit insgesammtfür flandrische hielt. Die besprochenen
Töpferniederlassungen vertriebet: ihre Waaren zumeist in den Nieder¬
landen und iil Frankreich, und die auf den Krügen sich vorfindenden
Inschriften in einer der flämischen sehr ähnlichen Sprache bewirkten,
daß dieses Geschirr dort den Namen flandrisches Steingut erhielt.
Daß man dann auch den Steingutfabricatender übrigen rheinischen
Töpfereien diesen Namen gab, und daß selbst noch in jüngster Zeit
gelehrte Archäologen, wie Brogniart, die Fabricationsorte des gc-
sammten niederrheinischen Steingutes in Flandern suchten, darf bei der
bekannten Oberflächlichkeit der Franzosen und ihrer Unkenntnis; in Bezug
auf deutsche Kunst und Wissenschaft nicht auffallend erscheinen. Die iu
so überaus großer Zahl allenthalben auch in deutschen Kunstsammlun¬
gen vorhandenen Raerener braunen Krüge mit dem Bauerntanze und
der Geschichte der Susanna mögen auch wohl die Ursache sein, wcßhalb
die braunen Krüge überhaupt in Deutschland noch vielfach für fland¬
rische Fabricate gehalten' werden. Es hätte nun aber der Umstand die
zünftigen Archäologendoch in ihrer Ansicht schwankend machen müsse»,
daß bisher auch nicht ein Ort in Flandern ist nachgewiesen worden,
wo in deir vergangenen Jahrhunderten ornamentirtes Steingut wäre
sabricirt worden.

Die Töpfer von Raeren, Titfeld und Neudorf bildeten eine
Innung, die zur Verwaltung ihrer Angelegenheiten sieben „AmbachU
mcesters" wählte, von denen einer als Schultheiß und einer als
Greffier fungirte. Ob die Krugbäcker von Merols gleichfalls zn

1) Vgl. Deinmin, a. a. O. I, 239. 240. II, 712.



- 91 -

diesem Zunftverbandegehörten, geht ans den mir zu Gebote stehenden
urkundlichen Nachrichtennicht klar hervor; dafür spricht, daß in den
Privilegienbriefen Merols mit den übrigen Ortschaften gleiche Rechte
und Freiheiten erhält. Im Besitze des bereits genanntenvormaligen
TöpfermeistersI. M. Mennicken zn Raeren befindet sich eine schon
erlväbnte, in flämischer Sprache geschriebene Urkunde auf Pergament,
mit anhangendem zweiseitigen Siegel, in welcher die Kaiserin Maria
Theresia unter dem 13. Februar 1756 den „Potbackers" von Raeren,
Neudorf, Titfeld und Merols das Privileg ertheilt, allein die jetzt in
Betrieb befindlichen Thongrubenbenutzen und, falls dieselben ausge¬
beutet seien, den nöthigen Thon, wie auch Sand und Steine, überall
aus Privat- und Gemeindegrnndftücken entnehmen zu dürfen gegen eine
uuter Beirath zweier Scheffen des Gerichtes zu Walhorn festzusetzende
Entschädigung der Eigenthümer. Es mußten jedoch die „Dae-, Steen-
ofte Sandtkuylen" sechs Fuß von Weg und Straße entfernt und mit
einer Umzäunung versehen sein, unter Strafe von 18 Goldgnlden.Die
Urkunde beruft sich auf einen Privilegienbrief (oetrozch des Erzherzog
Albrecht von Oesterreich und seiner Gemahlin Jsabella von
Spanien vom 17. Juni 1619, welcher den Töpfern der genannten
Ortschaften bereits ähnliche Gerechtsamen gewährt hatte. Ein Artikel
jenes Briefes lautete:

Item äat äs kotbaekers voor vortragt sullsn moKlren attssn
clie usräenberAb Asbruxollgn «taor man nn «tig asräs vsrerz^'trt, son-
cker inotestatiö; gnäo rvart' sasetrsn, ctat man Aggno asräs rrrssr sn
eoiulo vinäsu okts verAsnollöhmIe gnasms ts rvsssn, snäs äat op anäsrs
pluetsen in irasrs IrosAtrszutsn tanäs asräs oonäe vinäsu, äat sz- ciat
voIeomsntlMetot bnn voorässt suttsn moZsn trsbben snäs ^sbru^sllsn
gelzmlr ss ist?:onäsr sz-n trsbbsnäs."

Außer diesem Privilegium hatte die Innung auch die Vergünsti¬
gung, das zur Glasirung ihrer Fabrikate in großen Quantitäten nöthige
Salz, welches im vorigen Jahrhunderte zumeist aus den westphälischen
Salinen bezogen wurde, steuerfrei einzuführen. Bald nach der Occn-
patiou des Landes durch die Franzosen wurde der Gilde diese alte
Gerechtsame genommen, und damit dein einst so blühenden Gewerke ein
tödtlicher Stoß versetzt. Vergebens petitionirten die Töpfer um Ermäßi¬
gung der Salzsteuer, die französische, wie auch später die p r e u ß i s ch e
Regierung gingen nicht darauf ein. Dazu kam, daß die belgische
Regierung den Fabricaten jener Töpferniederlassungenden Eingang in



ihr Land nur gegen eine übertrieben hohe Abgabe gestattete, und dann,
der Handel nach den niederländischen Provinzen, in welchen vormals
der größte Theil der producirten Waare pflegte abgesetzt zu werden, mit
einein Male aufhörte. Diese nrißlicheu Verhältnisse sowohl, wie wich
die allmähliche Steigerung der Holzpreise bewirkten, daß in den genann
ten Dörfern, von denen Raeren zu Anfang dieses Jahrhunderts nech
32 selbständige Töpfermeister hatte, die Krngbäckerei bald in Verfall
gerieth und vor wenigen Jahren vollständig untergegangen ist.

Ein von dem Siegburger in Bezug auf Farbe und Schmuck dur»-
aus verschiedenes Steingut hat das bei Köln gelegene Dorf Frechen
fabricirt. Der in der Umgebung von Frechen vorfindliche Thon in
meist eisenhaltig, und das aus ihm fabricirte Geschirr nimmt deßhalb,
leicht gebrannt, häufig eine röthlich-gelbe, in größerer Hitze eine braune
Farbe an. Bereits um das Jahr 1500 kamen die dort zahlreich an
sässigen Töpfer auf den Gedanken, der nach dem Brennen in mannig¬
faltigen Schattirungen zu Tage tretenden schmutzig-bräunlichen Farbe
ihrer Fabricate durch künstliche Färbung nachzuhelfen. Frechen hat fast
nur Steingut von branner Farbe und zwar in allen möglichen Ab¬
stufungen geliefert. Zu der besonders aufgetragenenFarbe wendete man
eine sehr dicke Glasur an, die in den erhabenen Stellen oft weißN
schimmert und den Gefäßen dann einen schildpattartigenGlanz gibt.
Diese starke Glasirung, wie auch der besonders aufgetragene Farbstoff,
waren aber für die Anbringung von Verzierungen in erhabener Arbeit
äußerst nachtheilig, und die Töpfer konnten daher feine und scharfe
Detailornamente zur Ausschmückung ihrer Waare nicht mit Erfolg au
wenden. Die auf den braunen Krügen vorkommenden Verzierungen
in Relief sind deßhalb im Allgemeinen breit gehalten, ihnen fehlt die
feine Detailausführung,und wo eine solche, wie bei den auf kostbareren
Arbeiten häufig vorkommenden figurativen und scenischen Bildern nick
ganz vermieden werden konnte, sind die feineren, ursprünglich scharfen
Details mehr oder weniger gedeckt und verwischt. Bereits um IM
hat Frechen Steingutgefäße von künstlerischem Werthe fabricirt. Vor
mehreren Jahren wurde dort ein verschütteter Ofen mit nicht fertig
gebrannter Waare ausgegraben, die den Beweis liefert, daß in Frechen
jene braunen Krüge mit gothisch stylisirten Pflanzeuornamenten
fabricirt wurden, die allgemein unter dem Namen flandrische bekaim!
sind. In der Sammlung des Herrn Hugo Garthe in Köln und
in meinen, Besitze befinden sich von jenem Funde herrührende
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gclblich-iothe und braune, nicht bis zu der Härte des Steingutes ge¬

bäumte, bauchige Kruge, die mit Mascarons und mit rings um die

BcmclMnd laufendem Gerauke von Blättern, Blumen und Früchten

in gothischer Stylisirung verziert sind. Diese Ornamente in erhabener

Arbeit sind vvn großer Schönheit und bekunden einen hohen Grad tech¬

nischer Fertigkeit und künstlerischen Geschmackes. Die Form dieser

Krüge wie auch zahlreiche Verzierungen ans Frech euer Gefäßen aus

ber Renaissancezeit haben merkwürdiger Weise einen auffallend

.»Mm Charakter, Es scheinen die in der Gegend von Frechen früher

wie auch heute noch bei Grnndarbeiten häufig zu Tage kommenden

römischen Münzen, Gefäße und sonstige Grab-Utensilien ans die Fa¬

brikate der dortigeir Töpfer nicht ohne Einfluß geblieben zu sein. Die

»leisten gothischen Krüge haben genau die Form der so häufig vorkom¬

menden römischen, und die in den Verzierungen der späteren Zeit so

vielfach verwendeten Köpfe, Brustbilder und ganze Figuren haben, zu¬

mal in der Costümirnng, den Charakter römischer Jmperatorenbilder,

wie sie auf den antiken Münzen und Gemmen vorkommen. Auch in

der Renaissanceperiode hat Frechen ornamentirte, sehr schöne Steingut¬

arbeiten fabricirt. Dort wurden, wie viele von mir an Ort und Stelle

untersuchte Funde von Krügeu und Krugscherben beweisen, jene braunen

Krüge vvn verlängerter Sphäreuform angefertigt, die in rings um die

Banchwand laufenden Nischen Brustbilder oder auch Wappen zeigen,

lmicr die Krüge mit Mascarons, in symmetrischer Ordnung aufgelegten

Blättern und Medaillons, die in der Regel Köpfe enthalten, und einem

rings um die Bauchwand laufenden Spruche. Außer dem braunen

1 j Demmin, >1. a. O. I, 209, gibt als Fabricationsort eines solchen, in seinem
Buche abgebildeten Kruges unrichtig Baireuth an. Ein in allen Theilen, auch
m dem um die Bauchwand laufenden Spruche durchaus ähnlicher gut erhaltener
Krug befindet sich im Besitze eines Töpfers in Frechen, der denselben in seinem
Garten unter Scherben derselben Kruggattung aufgefunden hat. Ein auf dieser
-'lrt urn Krägen sehr häufig vorkommender Spruch um die Bauchwand ist: ..DiiIXN
Vtzv XII' VlblllÜbLMX Die Buchstaben dieser und ähnlicher in ver¬
miedener, mitunter sehr corrumpirter Schreibart vorkommenden Legenden sind bis¬
weilen so in und an einander gerückt, daß die Entzifferung schwierig ist und bis¬
weilen zu gar drolligen Resultaten geführt hat. Dr. L. I. F. Iaussen berichtet
>» den Jahrbüchern des Vereins von Alterthnmsfreunden im Rheinlande XIX,
Üb. loch ^ Pfarrer Lamb rechts zu Deutekom in einer der Societät
iü> Wißenschaftenzu Harlem 1792 vorgelegten Denkschrift mit Abbildung eine



Stcingute hat Frechen auch Gefäße von grauer Farbe mit und ebne
vertheilt aufgelegtes Blau fabricirt. Ob man dazu einen anderen
Thon als den gewöhnlich benutzten verwendet, oder, was wahrschenr
licher ist, die weiß-graue Farbe durch einen besonderen Farbstoff oder
auch durch eine andere Glasur erzielt hat, wage ich nicht zu entscheide»,
Aehnliches ornamentirtes Steingut wie Frechen hat das nahe dabei
liegende Bottenbroich fabricirt. Es waren wahrscheinlich Frecherer
Töpfer, die sich dort im 16. Jahrhunderteniedergelassen hatten.

Die im sogenannten Kannenbäckerländchenim Nassauischen
in dem 16. und den folgenden Jahrhunderten in Betrieb gewesenen
und zum Theil heilte noch blühenden Steingutfabriken haben gleichfalls
eine von der Siegburger durchaus verschiedene Waare angefertigt. Treff¬
liche Arbeiten, vielfach von künstlerischein Werthe, haben zumal die

Kanne mit jenem Spruche als alt-gallisch, den Mascaron als Gott Hesus,
die Inschrift als: „NuaKUediaK(Name) bat «las juk (Joch, als Todesstrafe) unter.
ganzen" erläutert habe Eine ähnliche Kanne, auf welcher der Spruch ungefähr
lautete: „ach Gott, thue Dich erbarmen über mich Armen" ist, wie
derselbe gelehrte Forscher mittheilt, in den illömoirss cls 1'^.eaä. Oltigue
1". II p. 336 ?I. VI publicirt und von einem gelehrten Commentar eines gewisse»
Hr». Erro begleitet worden, der die Inschriften .für baskisch hielt und mit
vielen paläographischenund philologischen Notizen bereichert aus dem Alt-Kelti¬
schen erklärte, indem er las: ,,II!.VIII -VI M IINII.-VI (ter) tVILII 6011
DVIM VIEIIIIlilZ^I (dis)" und übersetzte: „Diese Vase ist viel zu klein für
die ausländischenHermen." Dr. Janssen ist der Ansicht, daß der bärtige Kops
am Halse dieses letzteren Kruges Gott den Vater vorstellen solle, und daß die
Portraits (?) auf den kleinen Medaillons über und unter der Inschrift die Person
vorstellen, auf welche die Ermahnung oder das Gebet Bezug habe, wahrscheinlich
den Besitzer und Benutzer der Kanne. Diese Erklärung dürfte denn doch etwas
weit hergeholt sein. Die auf den bauchigen Schenkkrügen der spntgothischcn und
Ncnaissanceperiode mit besonderer Vorliebe und fast allgemein verwendetenGe¬
sichtsmasken von bald ernstem, bald heiterem, bald fratzenhaft verzerrtem Ausdrucke
hatten keinen anderen Zweck, als den Hals des Gefäßes in einer passenden und
gefälligen Weise zu schmücken. Daß man im Mascaron den Kopf einer besonderen
Person habe darstellenwollen, ist ebenso unwahrscheinlich wie auch die Annahme,
daß die Köpfe der kleinen Medaillons auf den Besitzer und Benutzer der Kanne
Bezug sollten gehabt haben. Die Frecheuer Töpfer verwendeten sehr häufig"»d
mit besonderer Vorliebe solche in Medaillons gefaßte, in der Regel sehr ausdrucke
lose und nicht fein ausgeführte Köpfe im Profil abwechselnd mit Eichenblättern
zur Verzierung der Bauchwand der verschiedensten Gattungen von Gefäßen.V
war eben nur Schmuck ohne tiefere» Sinn.
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Dörfer Höhr und Grenz Hausen bei Vallendar geliefert. Die
Farbe des dort fabricirten Steingutes ist ein mehr oder weniger ins
Bläuliche spielendes Grau. Zur Ausschmückung verwendete man meist
eingeritzte Ornamente der verschiedensten Gestalt, außerdem auch rosetten-,
blatt-, stern-, fächer- und kugelförmige und ähnliche kleinere Verzierun¬
zen in erhabener Arbeit. Größere sigurative und scenische Bilder in
Relief kommen auf den Fabricatendieser Töpserniederlassungenäußerst
selten vor. Trotzdem verstand man es, die in der Form sehr zierlichen
Gefäße durch symmetrische Zusammenstellung und Vertheilung solcher
kleineren Ornamente überaus geschmackvoll zu verzieren. Sie sind in
der Regel in allen Theilen, die Kruge vorn Halse bis zum Fuße, in
symmetrischer Ordnung mit solchen inhaltlich unbedeutenden, in der
Zusammenstellimg aber effectvoll wirkenden Ornamenten geschmückt.
Als besonderen Schmuck verwendeteman bei allen Fabricaten ein ver¬
theilt aufgelegtes Blau und Violett von solcher Schönheit, wie keine
anderen Töpfergenossenschaften diese Farben herzustellen verstanden. Die
violette Färbung war ein besonderes Geheimniß dieser Zunftstätten.
Juden nassauischen Töpfereien fabricirte man die in Kunstsamm¬
lungen häufig sich vorfindenden Krüge und Schüsseln mit mitgeschnitte¬
nen, arabeskenartigen,meist blau emaillirten Verzierungen, ferner die
sogenannten Rosettenkrüge, mit einer großen aus vielen kleinen er¬
habenen Ornamenten zusammengesetzten, blau und violett gefärbten Ro¬
sette ans der vorderen Bauchwand,dann die zierlichen blauen Salz-
fäßchen mit mitunter durchbrochenem gothischen Maßwerke und Vögeln
in erhabener Arbeit, die Weih Wasserbehälter mit blauen oder blauen
und violetten Reliefverzierungenund endlich die heute so sehr gesuchte»
Wurstkrüge, die ihre Berühmtheit aber weit mehr ihrer großen Sel¬
tenheit als ihrem künstlerischen Schmucke verdanken.

Wie bereits im ersten Theile der Abhandlung angedeutet wurde,
fällt die Blüthezeit der Siegburger Steingutfabricationin die zweite
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auch im 17. Jahrhunderte, und zwar
bis um 1632, hielt sich die Innung noch auf der Höhe ihres vorma¬
ligen künstlerischen Schaffens, wenngleich durch die Wirren des dreißig¬
jährigen Krieges Production und Handel bedeutend abgenommenhatten.
Als aber nach der Zerstörung Siegburgs durch die Schweden die

ts Vgl. den T. 111, 6 abgebildeten Becher mit dem Wappen der Stadt Sieg¬

burg und der Jahrzahl 16S7.



— 96 —

meisten Töpfer nach Altenrath ausgewandertwaren, begann die
Zunft allmählich zu verfallen, und sank bald von der Bedeutung einer
Kunstgilde zum gewöhnlichen Handwerke herab. Schon der Umstand
daß in den Scherbenlagern und in Sammlungen keine Fabrieate mit
einer spateren Datirung als 1631 vorkommen,macht es wahrscheinlich,
daß nach dieser Zeit keine neuen Formen mehr angefertigt worden sind,
sondern daß man sich aus die Ausnützung der noch vorhandenen alten
beschränkte. Auch scheint bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts
das Geheimniß der Fabrication jener feinen weißlichen Steingutmasse ver¬
loren gegangen zusein. Sicher ist dies gegen Ende desselben Jahrhunderts
der Fall gewesen; denn die damals wie auch die im 18. Jahrhunderte
angefertigte Waare hat eine graue, ins Gelbliche oder Bläuliche hin¬
überspielende Farbe. Sie unterscheidet sich wenig von dem gewöhnliche»
allenthalben fabricirten Steingute. Es finden sich in den Scherben¬
lagern und in SammlungenKrüge von jenem ordinären Stoffe, die
nicht selten Verzierungen in erhabener Arbeit mit Jahrzahlen des 16.
Jahrhunderts zeigen. Diese Bilder sind in der Regel nicht scharf, zu
ihrer Herstellung haben entweder ältere Formen oder auch neue gedient,
die man mittels der auf noch vorhandenen älteren Fabricaten befind
liehen Reliefornamente anfertigte. Charakteristisch ist für diese Art von
Gefäßen, daß die Umfassung der aufgedrückten Bilder in der Regel mii
durchaus rohen, schilfblattförmigengeraden und gebogenen eingedrückten
Strichen besetzt ist. Dadurch unterscheidensie sich von Imitationen
neuerer Zeit, für die man sie zu halten leicht versucht ist. In der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fabricirte die Siegburger Zunft
außer der grauen eine röthlich und glänzend braun gefärbte Steiugut-
masse. Die daraus hergestellten, ein ganzes und ein halbes Quart
fassenden Trinkgefäße von cylinderförmiger Gestalt sind heute noch in
Siegburg unter dein Namen „Schwefelkännchen" berühmt; die
Volksphantasie legt ihnen die besondere Eigenschaft bei, daß sie zer
sprängen, sobald Giftstoffe ihr Inneres berühren. Derartige Gefäße
haben meist oben und unten zollbreite Reifen, die mit geschmacklosen
Ornamenten in flachem Relief verziert sind. Einzelne derselben sind
aber auch in lustigem Durcheinander ganz mit Neliefbildcrnbedeckt, zu
deren Herstellung offenbar die Ornamentealter Fabrieate als Modelle
gedient haben.

Alle Versuche, welche in neuerer Zeit die betrügerische Speeulatio»
gemacht hat, um die kostbaren, von Kunstsammlern mit hohen Summen



bezal'lte» weißfarbigcn Steiugutgefäße der älteren Siegbnrger Fabri-

caliou zu iniitiren, haben wenig Erfolg gehabt, Die Versuche scheiterten
M Allein an der Herstellung des Stoffes; trotzdem man Thon aus
den verschiedensten Lagen in der Umgebung von Siegburg benutzt und
ihn allen möglichen Reinignngsprocessenunterworfen hat, ließ sich jenes
feine, wcißfarbige Steingut der alten Zeit nicht daraus anfertigen.
Den meisten Erfolg haben noch die Imitationen des Siegbnrger Töpfers
Peter Löwenich gehabt. Er betrieb in den dreißiger Jahren die¬
ses Jahrhunderts die Kannenbäckerei in der Holz gaffe zu Siegburg.
Trotzdem er ein gewöhnlicher einfacher Handwerker war, fehlte es ihm
nicht an Sinn für die Kunst und an Interesse für die allenthalben
in der Umgebung der Aulgasse bei Grundarbeiten zu Tage kommenden
schön verzierten Gefäße und Gefäßtragmeute; er begann sich eine Samm¬
lung von Krügen und Scherben mit scharfen und schönen Bildern an¬
zulegen. Als er eine große Anzahl zusammengebracht hatte, und außer¬
dem anch viele alte Originalformenin seinen Besitz gelangt waren,
sing er an, die Fabricate des 16. und 17. Jahrhunderts zu imitiren.
Er machte viele fruchtlose Versuche, die alte weißfarbige Masse herzu¬
stellen; das von ihm fabricirte Steingut ist hellgrau, spielt entweder
ins Bläuliche oder Gelbliche hinüber. Mit großer Kunstfertigkeit ver¬
stand er die Fabricate der alten Zeit in der Form nachzubilden.
Manche der von ihm angefertigten hohen, reich gegliedertenKrüge sind
in solcher Beziehung wahre Kunstwerke. Zur Ausschmückung benutzte
cr theils alte Formen, theils neue, die er aus Thon vermittels der
ans Gefäßen und Scherben seiner Sammlung befindlichen scharfen Bilder
herstellte. Aufgemuntert von Deutzer Juden, die seine Liebhaberei
zum Zwecke des Betruges auszubeuten wußten, betrieb er das Geschäft
bald in größerem Umfange. Man brachte ihm größere und kostbarere
Krüge, als er besaß, die er mit viel Geschicklichkeit imitirte, und welche
dann von den Bestellern zu hohen Preisen als echte an Sammler ver¬
kauft wurden. Ihm lag dabei die Absicht des Betruges durchaus fern;
a war ein schlichter, ehrlicher Mann und hat daher auch von dem
Verkaufe seiner kunstreichen Fabricate wenig Vortheil gehabt. Es gibt
fast keine größere Krugsammlung in den Nheinlandcn, in der man nicht
Löweuich'sche Fabricate anträfe, und es wird fast keine Auction von
Steiugntgefäßenabgehalten, auf der nicht solche Imitationen als echte
Waare zu hohen Preisen an den Mann gebracht werden. Auch das
Kölnische Museum ist so glücklich, eine reich verzierte Trinkkaune aus

Annalendes hist. Vereins. Heft 25. ^



dieser Fabrik hinter Glas und Rahmen zn bewahren. In sehr großer
Menge hat Löwenich die cylinderförmigenKannen imitirt; z» ihrer
Ausschmückung besaß er verschiedene scharfe Originalformen und eine
überaus große Zahl von scharfen Bildern auf Scherben zur Herstellung
passender neuer Formen. Manche derselben sind, abgesehen von der
Farbe des Stoffes, den echten täuschend ähnlich, zumal wenn die ver¬
schiedenen Ornamente bezüglich des Styles zu einauder passen, was bei
vielen derartigen Krügeu nicht der Fall ist. Im Besitze der Nachkom¬
men des genannten Töpfermeisters befinden sich noch zwei von ihm an¬
gefertigte große, reich verzierte Krüge, der eine von plattgedrückter,der
andere von verlängerter Sphärenform mit kimstreich gegliederterBauch¬
wand. Häusig haben schon Händler und als Kenner geltende Sammler
auf diese Krüge, die sie keineswegs für imitirte hielten, bedeutende
Summen geboten; die Besitzer wiesen die Angebote mit dein ehrliche»
Geständnisse zurück, daß der Großvater diese Krüge gemacht habe.
Gleichwohl unterscheiden sich alle, auch die besten Löwenich'schen Fabri-
cate, von den alten echten sowohl irr der Farbe als auch in der Au
ordnnng und Zusammenstellungder verschiedenartigen Ornamente so sehr,
daß für den Kenner eine Täuschung unmöglich ist.



Beilage n.')

I.

ssit »ick die Töpfer bezüglichen Vnriigrnxheir des Kubrbuches
der Stadt Siegburg. (16. Kilirbimdert.)")

Von äon Ltilukrsu.

69. Itsm äis Dnlusi' sollen Iro Leliiruslon^) ärnAsn vimä
sMiltsn unk clis stet vnä xlslxsii, äur äis Noiskov, so äurudsi- Zn-

skwclt, Innon ksuslliencll, Vncl so dsniunät solelios niotz tliuon
umräd, soll vun Isg'llclisin Ivorns äie Xuln- Zsläsn knuff 8olülliuZlc.

70. l)io l^ulnov sollen nueli von Luuok Nertens tu^ nn biss anst'
Lseßtug^) nist gndsllsn, vnä velelisr soloffss tffnou vuräk, soll von
seZIiclisiu lninäei't äle I^uffr Aöläsn innroliln

1) Die wiederholt bei den General-Versammlungendes historischen Vereins
für den Niederrhcin vorgebrachtewohlbcrcchtigte Klage, daß die in den Annalen
mitgetheilten altdeutschen Urkundenfür den größeren Theil der Leser deßhalb von
geringe»! Werthe und Interesse seien, weil die Herausgeber sich nicht die Mühe
gäbe», die darin vorkommenden unbekanntenWorte zu verdeutschen und zu er¬
klären, veranlaßt mich, in Bezug auf die nachstehenden Aktenstückejenem Wunsche
Rechnung zu tragen, selbst auf die Gefahr hin, mitunter nur den Sinn und nicht
die correete Uebersetzung der veralteten Ausdrückegefunden und angegebenzu
haben.

2) Die nachstehenden Statuten aus dem Kuhrbuche der Stadt Siegburg sind
einer Handschrift aus dem Ende des 16. Jahrhunderts im Kirchenarchive zu Sieg¬
burg entnommen. Das Kuhrbuch ist nur theiliveise in einzelnen losen Blättern noch
vorhanden. Ein Bruchstück ist abgedruckt in meinem Beitrage zur Verfassnngsgeschichte
der Bogtci und Stadt Sicgburg, Annalen XIII, 13V ff. Die auf die Töpfer be¬
züglichen Bestimmungen finden sich zum Theil auch in den Zunftbriefen von 1516 und
IM, und es waren dieselben also wahrscheinlich bereits damals in das Kuhrbuch
aufgenommen.Schwaben, a. a. O. 252, sagt, der Prälat von Fürstenberg (1517

ISIS) habe der Zunft diese Satzungen gegeben. Das ist in Bezug auf alle
Paragraphen nicht der Fall, da einzelne bereits im Reglementdes Abtes Gerhard
von Plettcnberg (1507—1516)sich vorfinden.

3) Scherben. 4) Aschermittwoch.
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71. OsrAlsielsn sollen clis lulnsr ?n lcsivsr !5sit Izsx Xsrt?.ell
nrlsiisn. lvnlr Visr innrelcii.

72. Item es soll nisnnmäl änss Inlnsr Vnrlt lsln-nsn noclc M-
drnuelsn, Ir sei änn eins lulnsrs vnä InrZ'srs ^n Lis^lsr^l rsclsier
Ms 8on, vnä vslelsr änrulsr solelss linsn vnääsinnnät ?n lsrnen
nnnslnnsn vurät, soll clis lvulr Asläsn Vier mnrelcl.

II.

Zunüdnek der TöpFer, ausgestellt bou dem Abte Hermann bon
Machtcudomli.V52, den 31. War/)

IVir Lsrnrnn von IVneläsnännAlc, von Llols gnnäsn Ibt äez
(lotslnnss nnncl lrsrrs ?^n Lislsrg, vorl^) ^nnl^ g'öinsin lonvsnt or-
clsns snuet Lsusäieli, inn clein gsstielts^) vonn lollenn ^glgMim,
Ilrnn ssinsnllielsnn lclnnrät nlleun lniäsn uinrä lslcsnnsn nl>srnut?°)
clisssin lzrisll vur nnns nnncl nnnssre UnellrosinlinAsu, äns vur uuns
lclioinsnn nnncl srselisnsn nnnssr innrere nnncl nnnäsrsWöW mit
nninen clis Onlnsr ssmsntlieli nnncl lnlsnn nnns vorlrnelt, IVie clus
irs vsrelr nnncl gsvnlr^) Z'sursinlieli änrelr clis Innnäl vsrklt mmcl
vsrkolt, Onränrelr clnnn soleli vsrelc vsrnielrligsl nnnä in veraellWA
lcloureun, Vlso äns irs nlUcnrnxst ') nnnä nnrnng' vorllin vsrgöneläicli
vsräs, nnncl sie änr änrelr inn nrrnnl nnnä vsräsrlsnn gsrMeiw
nnnä vurdns von änAS ^n ln^s vszetzsr nlnenrenn nnnä vsräsrb iirr
nnnä irsr lcinäsr nnnä nnellcosrnlingsnn gsvisslielr lssorgsnn innsstM,
vo innnn äsnn clinAsnn nril ^sitigsnr rntlr nnnä lssiveinsnn veZMll
nit viäsrstnnäl tlrsls nnnä vorcfvsurs, Osrlrnlbsnn nu nnns clisimst-
liolrsnn IrsAsrl, innen ?.n srlsnlsnn, ännril sie siel nnnäsr swumuler
voll lssxrselsnn nnnä lrsrnllrsn rnosellsn, vis sie solelrsn bsselnre-

1) Original-Urkundein meinem Besitze.
2) Hermann II. von Wachtendonck, Abt von 1543 bis 1576.
3) ferner, und. 4) Vrzstift. 5) vermittels. 6) Waare. 7) Aufkommen

8) forthin.
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lUiiAönnuuuä dssorKliolisuii vorstsiisuäsu seiiuäsu, urmut uuuä vsr-
lZeib snutZu^su iiiiomsuu uuuä rutii uuuä vsZ's öuäsmi mosLiitsuu,
Damit siö iviäsr irss srlittsusu seimäsus srAkt^ung^) srluiiAsu moseii-
tellii Uuuä in ivoilturt, Mäs^su uuuä uöusmsuii^) irsi- uuruiiA A6-
mtiismi, ii'6 stÄUuätvsroii (äss äosir nit 7U uutdsrsu) uit so vsrg'sueii-
liest uuuä uuguuiit Dlidsmi, uuoii irs ssiivsrs eostsun, milufrs uuuä
ariieit uuträisii uuiiMls^t, uuuä irs vsreic viäsr iuu Asdurlioiisuu
verät uuuä uolituiiA vuxssu, uuuä also sis sieU, irs i?s?D uuuä iiinäsr

rocilioii uuuä ZotlicD Asusrsuu uuuä Z'stoäsu^) moseiitsmi.

üaeliäsui >vir iuusuu äuu sololis uuuäorrsäunA uuuä dsruitii^)

MZunt uuä 7UA'SIU8SSUU, iiudsu sis sieil ssmsiiutlicii uuuä siiiärsoD-

tiAicii siusss Asmsxusu uut^IioDsu Fssst? uuuä oräuuuA vsrAlieiisuu,

IVoieiis si6 1111118 iuu seiirüttsun vordruoDt uuuä visissiAlioii äuusdsuu

Mtsttsuu, sololis 7ii soutirmisrsuu umiä 7,u dsststtiAsuu. OsiUIIUsD
so imdsuii ivir, 3,1s ir rseiitsr Aruuätiisrr, äsr ssiusr uuiiäsrtDuusu

mtö, ukusuisu umiä ivolturt Asruu dsloräsrmi umiä irsu seDuäsu

Vkrluisttsii ivoltö, 8oloii6 irs üsissi^s dit Miuuiörslisiiäö, dsrurts irs

MSöt7 uuiiä oräuuug' g,uASii0M6uu uuuä 0oukrmisrt, uiiuemsu umiä

coiiürillisrsuu solods liismit umiä in org,ö't äi6868 iirisKs umiä Agio-

I>M illllSllu, äuruksr sodiit? umi ä seiiirui 7ii tiiiiii, iiiueD irsm Asmsx.

iieii liaäe 7U vsrdssssrn uuuä uit 7U vsrsrAsru, IVsIeiis A68st7 uuuä

vororämuiA uueii sis, äis Asmsits Ouinsr, smudtiisD umiä ir ^säsr

iim souäsrDsit, siutrsZ'tieiiiieii vur uuns ^sirorsu, uuASiiomsuu uuuä

iiiueu uuäsrsiumiäsr ssidst mit uuussrm ivilisuu 7UA'ssuZt uuuä AS-

lobt iiulisu vur sieli uuuä irs srdsu, von nu uu 7U siviAsuu 7sitsuu
rast, stsäs^) uuuä uuvsrdruoiiiisD 7U Dultsu uuuä ivsäsr äureD sioii

llvoii Mimiätr. uuuäsru äuriviäsr 7U tiruu oäsr 7U tduu Asstuttsu,

Äit clios6iu ussärueiiiioiism bsssiisiäs, vo susirs ivsrs, äus ^sma.uät7

vor Asuautsii Oulusru, sr vsr, vsr ss ivsr, iun szuiiASm xmiet äissss

tiiküs, elsiu oäsr Zross, izruoiiiss^) vuräs uuuä Zsiirsviilieli srtisls
imllä auclsrs tDsts, äuu iiisriiiusu Asoräust uuuä vsiuviliiurt, so

tatsiiu sio sioii ssmsutlioli uuuä siuärseiitiAioli vsräruA6u/°) iuu-

Zesat^t uuuä Asoräust, Vus äsrsslds uuus uuuä uuusöru uueiiiiom-

IwAsii iuu szms xosu") vuu visr Aolt^uläsuu, XsmtioD uuus oäsr

t) Ersatz. 2) Erlangen, Erlangung. 3) ernähren, Unterhalt geben. 4) Be-
wthmig. 5) verärgern, verschlimmern. 6) gewählt. 7) stetig. 8) straffällig.
S> rerordnet. 10) geeinigt. 11) Strafe.



SCHEIN ^,bl xun Xöil XU Liödöl'F clro^ AollAulclonn unncl clöm odeisten

Loicultisson >) oinonu AollZuläon unncl clcnn luvncllwöi'elc clre^

^uläonic, so clioic^) unncl uucnolunul or vörkvuoicl-') liollk, xu liebermi

ovtulion nucl oviullön ssin soll. Iluncl cluiniß soll clioss c-öineeßllis i

nit Zsicronelci, nooli unlliöich^) soin, sonclor nioiclxclöstoniincler soilemi

clio oiisAnunnlö oVinduclclxIuiclö oinon ^solilieliou punol üisses iuigffz

vusl, slocls unncl unvörizvucziiliolc lculßönn unuclor xoöngn unncl ver-

liunclönn inn inussoun wio vurss:."') llnncl soincll clurull vur cnncs >

clio vui'Au: Ouinon inn^o^unAon unucl sivlc nül unusorm oonsent

vong-lioliön, l)ns scilelcon icuntliolcon, uunAöiu'uoitlon °) iiruedteu ein !

8ol>ultis xurlxöit, so clieic unncl inuuelunui! inniruli,^) cler nncli- i

lolAsuncloun urlionloun Aödruolctöl vvircll, unvonxoöAlielc xkencle neinen

uunä cloni imnncllwonczk ^öbenn soilo, wolelis ulsclun cliessidv versus-

sonnn inoo^onu; unucl kosonclon soll lnn clor Iznueinlonn soin, clen vviclei

oinig'ou xunol cliosos izrioils iuuncllonu oclor cluninn lruZ-on unä nickt

lmllonn vvunclo inn nnussonn unncl uueln unclonsoinoxcll, wie soicks

ciunoln clis Aönunlon unnsoro dun^ono unncl ^nnlmelitxluiclo wil unn- )

sonnn (lonssonl innAosulxl, AowilliZt unncl ^osolnlosson ist unncl vonn ^

worclo xu wonclo lnornnoln Fosolnniobsu lolgch, ulsus^) unnäsrsoing^-clkint- l

iioln kol^oncls:

1. Itonn ss soll icsiu nnuu clus Ouluon umdß") löliron nocln ubemi, !

lün ssx cluuu oz'ns Oulnons dunMns 8onn xu LioinonA uuuä ein reelit

Aödorsn olnolciucll. Ilnä os soll lcoln Ouluon nooln Oulnors wezch lös'

ivorlxsn winolcon,nooln lussonn wirolcon, Ilnucl nueln 8unt Nvrteus .

tuZ nnnä xwisolnon clonnn lZsolncluAö Aur uberull nlolitx wlvelceu. lluuck c

os soll lcsin Oulnöi' nooli Oulnors vvo^d inölio g'ödon vonn einem llkeun

innxutlcun clunn ssx selcillinZ eolseli Zöllx unncl cliö eosl, clis vurze- ^

selnüskön ullol unncler xoonsn unncl verdunclen wiö vurZm:, ^lse vsr !

cius tlcolö oäer liosso tliun, vorkeicultonn äoeli clein icuirlioieii sei»

AöVöelclig'köil unncl clon Icoorinölstsrn,") clis cluvulmr g'esutxl sexnnäi, i

clus clsr sonncler oxnielc nnelulussön Zöst-nulkl soll worclsn.

2. Ilöin vvun eins Oulnons son clus Imnncllvverelc leimen ilnucl

cikönn will, 8o soll clsr Noislen, clurds^ er clus linunätwereic leint^

1) Im 1K. Jahrhunderte wurde der erste Scheffe des adeligen Gerichtes zu

Siegburg Oberschultheiß, sein Stellvertreter Nnterschultheifi genannt. 2) oft.

3) die Statuten übertreten. 4) unterdrückt, Preis gegeben, ö) vnrss: — vmsenvcu,

vorbenannt. 6) zur Anzeige gebracht. 7) gemäß Inhalt. 3) also, ö) Töpstr-

handwerk. 1v) arbeiten. 11) Siehe S. 24. -
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»IMSSMI <znvü'äiA6M! Iisrrsu ^sdsu oinsitii FoltAuläömi uuitä rlsm

gobliltisssn sin virtlisl') rvsins uunä äsn liunättvsrelcsluiäsn o^nn vir-

twll rvsins uuuä, vnnn «ZI- ssin lsln- Mlrr uss^slsltich kill nnnä im

selbst mrolisu rvolcls und Älsistsr sein, nlssännn soll sr Fsksnn nun-

sem> IlinvircliASn lisri-on nvssu Aolt»nilclon unncl äsm Lolinltiss /.rvsv

viräell gvsius unnä clsn linnätvsi'olcsluiclsnn 7.rvsx virtstsl rvsins.

Z. Itsm es sol Köln (Inlnsn nooli Oulnsrs ivsxli äsm nnnäern

seine lmulsr ok'^) Mnisät Zssinclß Mlrnltsvu, uooli lrrds^t ^sksn

buissöll^) rvis8sn nnncl ivillsn irsr lZltsrnn oclsr irss stsrsoltsils, än.

sie bs^ AöäinAt ssvnn, unncl wsx äns tlists, so cliol: unnä mnnoli-

mitll soll sr 8sxn g'slnllou inn xosn vis vurss:.

4. Item oin ^sg'klieli Oulnsr, so munolisn Olsn letrnnsir sr dselet,

soll us 6)'iiöw isclsrin Oksn 7U Assinnsnn^) nnnssrno Ilrrvii-cli^sn ltöimsn

M 8uut r^nno oäsr lZn,rdnrsn InA 7,ivssu Zisi'post unnä ^rvssnn Ms-

senbenAö!.' xostselisun lisbsrnn uunä äurod äis Mrizg-elit^msistsr nksr-

imninvortön lusssnu.

5. Itsm sin Onlnsr, clsr 7,u Unuss unnä 7U Iroll sxtxt bsstnt,

soll M'8 nit inöltk änn Min Olsn lcnunsn dnoksnn, unnä SMS Onl-

ners sonn oäsr sin rvörsliuinu, clsi' unbsstnt ist, oäsr sin Isirr ^unM,

cler ^liclism ist ^s^nnät unnä siäuudt 7U innolisn ssx Olsnn lcun-

nen, unnä äns mit nlsololnsm unäsiseäs^äg, eins sin lcinät oll sin

lelu'MM, äns oll äis vonn clsin snstsnn uxZ'ssnt^t rvuräs, soll äns

erste ^jnr sin Icrossn^) iviroliinnn nnä äns nnnäsr Mi-, nnestäsni clis

I> Ein Viertel Weins — 4 Quart. Scherzius sdlossarium (Isrniirniauin

uieilli asvi, S. I8l>8) erklärt dieses in den alten Vertrags- und Strafbestimmnn-

gen häufig vorkommende Weinguantum unrichtig als oluua, viui. Aus sehr vielen

Posten der Siegburger Stadtrechnungen ergibt sich als unzweifelhaft, daß unter

,em Viertel WeinoS" 4 Quart zu verstehen sind. Z. B.:

Rechnung wegen Zcrung und Ausgabe wegen der fnnsf- und zwentzig jarigcr

Accyß slblll^lSIS). „Item noch Im Junio Anno 7S Als unser gnediger Fürst

vnd Herr von dem Graucnn von Manderscheidt hieher kommc>r, Doselbst zu bc-

forderung disser fachen dem Seerctarie>r Paulo und anderen von der Caicheleien

geschcnckt ein viertel weins, die guart acht alb., facit V uire. IIII selr."

Studtrechnung von 1S73. „ Item noch am 27. Juni dem abgestandenen

Churfürsten vonn Collen geschenckt Sechs Vierdell weins, die nurt. acht alb., facit
XXXII mre."

2) oder. 3) außer. 4) nach Geheiß, Befehl, b) »ielr destuteu, sich selbstän¬

dig niederlassen, heirathen. 6) Irrossn, Icraussu, eine Art Kriige, wahrscheinlich
ordinäre Waare.
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vier ^sborsun, äss buuätvsrobs srbbsuueu, sin biuät oäsr bsbrsuvM
uiuobsun siusu 0ksu, uuuä äus äritts Mi- nurobsuu xssnu 0ksi>
srbsutuis äsr vurss:visr Aöborusuu, Das vioräts visr Ölen», vzz
luubts ^ur ssx 0tsu uuuä äus ssxts ^jur uuob ssx 01su, rvig vuwu^
ist uuuä uuuäsrs uit.

6. Itsiu äus ist xu vsrstuu, Dus siu sou, isbr^uu^s oäsr rrsret-
lunn äsr vurZu: ssx Oksu vsrobs uit rvirobsuu soll, sr bkibs äM?.M
mxuuästsuu ssx ^jubr Aölsbrt bsx sxusur blsistsr uuuä, ^sre es s^ete,
äus äsr blsistsr sturbs, soll er box siusur uuäsru Nsistsr äis letr
^jur vort ussäisusu uuob srbsutuis äsr visr ^sborusu, Uuuä bisr iiuiM
xuu'bsbuitsuu, ob siu Isbr^juuAS äus buuuätrvsreb bsx ssiusm Viäter
uuuAöluuASu bstts XU löbrsu, uuuä äsr Vuttsr stürbe, llikA äsrsM
juuA ssxu Isbr^ur bsx äsr Nutter vort usslsbrsu uuuä vort se^iie
uuuäsrs brusäsr löbrsu.

7. Itsur vvsr but sxusuu rvs.roburg.uu oäsr siusu Isbr^uiiAAr ms
vsrg'uustiAuuZ' ssius blsistsrs iu äsr voobsu siusu tgg-, äsr sob baten
äus ^gr sxusu OIsu, so urguobsu tuA iuu der rvoobsu, so urauetW
01ou uuuä, rvsr bat siusu vsrobrugu uuuä siusu Isbr^uuAöiru
iiobsu sxusu tgA iuu äsr rvoobsuu, äsr soll bgbsuu ägs Mr ärsx 0ken.

8. Itsur ssinät gueb äis vurss: grubgobtxiuiäs ubörbboiusuu, bm
uisruguuät siniobsurr verobrugurr xu rvirobsu uK siusuu tg^ brrr ler
rvoobsuu sxuu ^jgr laug' rusbs ägu ärsx boubmgus Zuläsrr, uocli
sirrsru löbrMrrAsuu ursbs äuu xrvssu boullurgus Auläsu iobusu rroet
Zsbsuu soll, Uuuä äurtxo soll uiszuguuätx siuiob lisburrs^) Mbenn
uoeii tduu Agbouu, uooli äsr voreiduuu oäsv iolu^uu^s soiieuä ävs
nit A68z?uusu, °) iio^sedöuu uooii uowou, uuuä vus sie äss uswM,
soliou sis viäor Aöizsuu, vouu äouuövu sis solelis ^ouoiuöu IisttövN!
uuuä äis ullss 1>6^ xosuon uuuä vorduuäou iu luussou vurZu:

9. Itsiu ob 6M vorebiuuu oäsr isbr^uu^s bsx äsiu ^svi^M, äs
sr bsx v^robt, uueb irsr bsz^äsr vsrtrgAöu^) iuu äsr oost ss)'U Mit«,
vus äis vier Asborus srkbsuusu, soll er gsbsuu oäsr ims M ssxröM
ioiiu ub^uu, äurbovsu °) ubsr soll uisiuuutx Asbsuu uoob uswsn im>
ksxusr vsxss.

10. Itsnr ss sol uisiuuuät, sr ssz^, vsr sr ssx, Rsieb, N'iu, »b
. uoob MiA lusbs buobsuu uoob luuobsuu äut ^ur, äuuu ssxxsbu Oism

1) an Lohn geben. 2) Geschenk, Douceur. 3) verlangen. 4) Uebcreinkmift.
ü) darüber.
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Kimen wit loiiräerrr, lelrrsurrASu urrrrä ^erellluiäsrrn, ullet ruriräsr

posusn rmnä verlruuäsurr rvie vurss:.
11. Iteru soiriräerlinAsrr") ist vsrärgAsmr, 05 snolre rvsre, äüs

ein SM oäer lslrr)uu^s sied bestu-ttst urrrrä irus ssllrst rviroloerru rvolls,
llss äluru sollsrru clie vier Aslcorrrs äes luurrrätrverclrs im« äis Okeurr
sököiirr urrrrä lrssslrsxäsiru rrnelr lrelnulls äer 7özä äss Mrs. ^.uolr

solenn äis vier Zelrorirs vurss: set^su, olr siu rvsrelrruüu oäor lelrr-

jrniM sterlre, oäsr olr äer siuielr lrirrrveg' lietks, rvis vill szursrrr Usi-
ster Mir ssiusrr Otsurr /u duolreuir nlzAüu soläs urrolr Aslruor äer 7s^t.

12. Iterrr uuelr ist irrurrir ulrsrlolroirrsirir,") äus sin rvsrelrrrrg.irrr

oller lelrriurrAe, äer sied vorclirrZt lrut, exirsrrr Nsistsr sirr M lurriiA
oder irrn äer rvoolroirrr s^rrerrrr oäer ^rvssu tüAS rrrslrr oäsr rrrxurr^) 7U
rvirelcsir, uiruci ssirr Aslcl äuvorrrr siriitkurr^sir lruit, .uurrä äsuolot, AöASir
cl»s Mclsr inr rriolrt äg.r5ö)l ?:u lrlsxksir, äsr soll äsrrr lrsrsolrMt up-

AZerr") uiurcl äus 7u Lurrrrt äoliuvus Nisssrr Mtsoirrirrsrs,") Uurrä

IrlöM er änirir äsrrr lrörsolruilt strvus selruläiZ', vill oäsr rvsrriA, ärrs
soll er ulk snut Nsrtsrrs ta.A') strüol:^) lrst?.ulsirrr, äuruit soll er rrlss-
«lou äss lrsrslZlrgMn lsäi^ stniu. ") 'Ilrsts er äss irrt, so soll er äns
nilllroirrsruräs .jur äsrrr lrsrsolrutlt vorküs^) ?ur nürslrsrru vsrlrrrrrcleir
stein rrtl äissslbi^s tn^s rrrrircl irisrruurätn nuiräsrs, Ilirircl äus ullss
»nnäer xosusir uurrä vsrlruuäsu iuu rrrusssrr vurss:.

13. Iteirr lrisrärrirsir ist vurlrslrgltsir, äus äsrssllrs rvörolrinuu oäsr

lelirstrrr^g, rvuuu er ullso ubstuirr rvoläs äsr tu^, uoolr tun sius tlrs^ls
les 7.ulclrouröuucle M- vsrlrls^dsir rrru^, urrrrä rvurr er blenden rvuräs,
soll er nit vsrlruiräsirri ssxrr, clsrrr lrerselruHt clerr vurASUMterr tg.A clus
Mit rvicler M Aebeurr uiruclsr posu vurss:.

11. Iteirr vort ist irrsrun ulrerlolromeuir, clus rrrs.ii lrulreuir soll

öM Icerd;^) äsruil' soll uriuru lrsrlrsrr äis Oksurr, rvus ein Msr

Aöteellkllu lr^t, uuucl irisrrrurruä soll loerksir äs.rru irr lrexveserrir
ller vier Mlrorusr Aerrue äss lrirrruätrvsrelis oäer 7uur irrvurrclstsu irer

meen, olr äis uiriräer rrit äulrexirrs vsreu, urruä rruririr soll äeu vieren
ocler cleu suvsxsu äss loerlreuirs uuelr ^leulrsuu ukt xeeue uuirä ver-

tuncltnus vurss:, rvelelrs uuelr nlls viert?islru tg.Aö eiirruull uurlrAglrrr

1) insbesondere. 2) bestimmen. 3) übereingekommen. 4) weniger. S) anf-

iüntigen. g) 24. Juni. 7) 11. November. 8) sogleich, sofort. 9) frei sein,

ich weiter. 11) Kerbholz. 12) auf dem Kerbholze die Zahl der gebackenen Oefen
""schneiden. 13) in Beisein.
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unncl lcsrbsn ssllsnn. ^Vo astsr ^smannclt/. vonn innsn clannno W>-
uiiZ' cvni'cls, clsr säer «lis sollen allöivsZk sin stssosts cvsins ^ur tusso
cisin llancltcvsrolc ?,u ^slosnn sellulclil>' ss^nu, oäsv cvis vui'ANluit M-
planclt cvsrclsn.

15. Itsm auelc ist wan sonnclst'liuASnn udsriciloinsnn, clas Iceu,
Oulnsn, si' ss^ Nann oclsr trarv, init all^) nismanclt vur g^mge
scliulclt oclsi' cvsrelc iiu durAsnn neinsnn, ssticsn, nosli cvsi'bsnn, noeli
dalzsun soll, vsäsr vili nosli v/sui»', inn A'sinsr vsxss, clan wMil
mag' xksnncls nsmsn, clis stssuunclsi' lcsin Oulnsr äsm lcauüinau ockor
lt'acvsn iiu stslmlö' gslslisunt ot gststain listtsn, nunä rvanns sin IcmA
mann oclov liavs xsnäs lasssnn^) vvoltsu, clis snn soll kein 0ulmr
nsmsn, clan mit racls nunä ds^^sssnn clsi' vier gslcornsn, unml vii
vur clis visn golcorsnn äis sttsnncls sst^snn, sslistilsnu oclor xs^encll,^
clat sis rvsi'clt ss^nät, clartur mag mann rvsrolc kolgsun lasssn, ocker
clis xksnncls sn lzssssrnn, naelläsm sis vsi'elc gsnomsnn ststtön, oäör
clas vsrelc lasssnn ligsnn. istorclsi'^) olo ^smancltü glenlilieltSt's toi-
gsnn mussts olk soläs, soll nismannät boigsnn dovsnn ssx guIäöW,
iccvennt^ig cvs^sxsnning cun- clsnn gulclsnn, unnclvt' allen xosusn ullnl
vscliunncisn in masssnn vurss:

16. Itsm auoli soll lcsin Oulnsr sinisilsm lcolkmanns ocler ü'Möii

psncls isilnen vnr vesrlc, annclsrnn (lulnsrn iin versst^sn unnclsr äen
ssidsi' xosusn vui'gn:.

17. Itsm vsi'ö auoli saolis, äas SMioii. Dulnsr lcrannelc rvunlo
oclsn sturks, clss lmisskrav mag clas srsts ^ar ussgslii'nielisnll, in»
allsr masssnn als lsdts äsr man noeic, nnnä clarnaelo nit iiotkl' ciomi
Xnin Olsnn ovsi'init? ^srelciuiäsiin, icinäsrnn ocisl'Isin^nnAsn utsmi l
nnncisr pssnsn vis vurss:; llnnci vann sis ciai'loovsnn tlietö oäei
nksts, Lo soll sis äss ilanncitvsrelcs uit msios Asdrauolisnn, mwi
soieils ist aueii anncisrs nit vsrg'unclt, ciann ssvsrn clis kracv ivz'ctve
sxtxsnn lolszikt unncl sieli srloai'lieli icsit, unncl clis cviclcvsun sollou in»
allsnn ^unetsn clisss lorislks völ'lninclsnn ss^nn, cvis clis vur nmul
naelc A'sselirisbsn staiu, uunclsr allsnn xesneun unncl inasssnn, v>o
vurss: sts^t.

1) mit -ill, überhaupt. 2) Unterpfänder geben. 3) festsetzen. 4) ferner, öj >»
glaubhafter Weise, die sichere Zahlung in Aussicht stellt. 6) das Handwerk fort
setzen, die volle Zahl der Oefen backen. 7) üben, jährlich anfertigen.
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18. ltom vorcler ist verseluzMeun udermit'^ äer vurZunuter

imäiuvlilnluicle ulzerlcliomenu, clus lm;-uu Oulusr uliermit? sieli sellisr

aocli uieuumuät unuclsrs vouu soxuouut vsMu lcein tverelc ?.u 8ieberA

Mss äer OulA'ussen s:u rvusser uooli ^u lunuclo koerenu') uoelr streu-

Mim soll ks)äl ocler /.u verlmukl'eu vur oäer stinnsu^) äer Ltuclt 0osl-

leim, uoelr uiemuuclt vouu äsn Oulueru soll uuolr ezmielr rverel: ^je-

liiuimät?. verlcuustuu ocler kol^euu lusseun, clus /u vusser ocler ^u

liiimäe ^rviselreuu 8iesterg- uuucl (loelleuu vsruisssrt, Aoliebsrt ocler

vertuullt rvsrclo. Iluuu vsre eintest stur^er ocler inug'sssssen stinnenn

koellouu, äer rverests stestoekte^) uuucl stusteuu musste, cler mu^ clu-

i'iimli iiu Liestei'A ststomsu ocler scstiesteuu uuucl inu musseim vouu

leim Pviteuu unucl Aöläeu, uuucl cluu kort ?.u rvusser uuucl luuucle

iill' seine lcost, unxt uuucl urbext kuereuu uuucl strsunZeuu stiuueu clie

8tüät (loellenu; unucl Iceiu Ouluer soll uiemunuät rvsrel: verlcuull'su

ocler kolMnu lnsseuu, clus vor ocler stimmn (loelleu, stie ocler clu, kort

uimä viäer ussA6Lut?:t uuucl ksxl ^estut vurcle, clus cleu (lollueruu

liiiiäerliest sex, olk clur sis ü,u reclliester vvexse ustsr eluMnu moeest-

leim, unuä cleu äeniZeuu, clur sust^) ustsr Molu^t cvurcls, vuuus äer

clü meste vsrolcs Assuuue, 80 solleuu clio vier Z'östorue äsn oll' cleme

siiMii, clus sie clss uit mssts tstuu, uuucl äur uesttsr') msstr also

vezll lietteuu oäer olk äeu 8teäeu verlcuulleu vor oclor lzillusir klool-

leim, so soll Icein Orilnor noelr Oulnors voxd oclor ^osiirclo clou oll'

clemg oinivlr vvsrok urolro vorlWrilksu oäsr volAoon lsssoiiu ruiiicl clis

illii üllsn vurss: xuoetsir souclor g.llo liolrulk, soliiviAöii, tortlroll

»imä boliouäiAlWZ't, rmncl äarumd soll clis lroluilioli iroelr okoudiir

Mclers niolit ^slürltonn voräoir, äarur o-lllris irm clissom lorislk vor

umxl iillvlr dosclirloliou stoxt unnäor ullomr xooriöu oroiä vordunclouii

>M lliWSsiur vurss:.

19. Itour liiorlunou ist uuolr unssMsolroiclou otlielior l^urstsu

uml liorrsu uotlr, unucl uuolr sololrs 6is 8tuclt vouu 0osl1ou luu clio-

söim suoliouu uuutrolkouuclo ist siolr ^okuoFliolr cluriuu ?.u li^ltsuu,

umiä ivurclo suolio, clus Ikurstouu unucl lrorrou siniods vorelcs liolroolt-

len, clsr ^sus, clor Hsrrou vsrolciuuuu voro, iu clom clus ss vor cviu-

ter liole, soll er äus vsrolc uit muolreu uoeli udsuu, äunu mit cvist

l> führe». 2) innerhalb. 3) bedürfte. 4) kaufen, ö) sonst. 6) verlangte.

9 claraeütsr, darnach. 8) Vorwand. 9) List. 19) Schlauheit. 1l) ausgenommen.
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uuucl cvillsun ursiuss lllrcvurcliZ'öuu liölosuu liörrsn uuucl äs» Mmtüön
llulluclllvöroks ulk xosueu vurss:.

20. Itöiu vort ist uruuu kiuclröelrli^lioli ulzörlclroiuöuu, clus lein
0uluör vouu Zisdörg' uss clsr OulAg-ssöuu kuörsu uoolr llreunZen soll
inn lcuulkiuuus lvsz^sö ^u rvusssr uocli xu luuuäö, clus sr l)oveiw>)
lluissölclorlk oclor döllöclöuu ^uclsruucli ussluäöuu, vörlurulksmi nnnil
liödoruu vollö, iuu lcöxusrlö^ vöxss, uuucl vör äus vouu iuueu tlcete
vor doöllsuu, iuu (loöllou oäsr 7,u ^uuäsruuoll, 7U vuissöläorff gäN
cluröulTuvisolröu, äus iriuu vörusius sololrou lruuuclöll, stuolceuu umiä
puuetöu 7U vusssr 7U lunuäö uuuäörs döl>ultöuu cvurclo, cluuu in (lies-
sein driölk vur uuuä uuelr örolert, uuucl böselrriödöu sts^t, äsr jkiÜMr
ör vor, vor sr lvsrs, clor äus vouu uuus Oulusruu tlistö, uuuä mnmi
weiss wuräs, soll örlullöuu ssxn iuu posu uuucl vörlouut vur^iu.

21. Itsur es soll Köln Oulusr uoelr Oulusrs wozch Mclruelct ocler
Z'öselruisäönu worel: bgulcöu, sr lrukö. es cluu sölbsr oäsr ss^uö IrnusstiM
oclsr irs lcluäsr oäsr äiö ^jöui^öu, so Aas lrg.uclwörolclörsu, mit irs
ssllost lruuuclt ^ssolruiltku uuucl mit irsiu Aöruiötöin lmuss^ssillilc,
wölolcs clurolr äis vier Zolcorus vur lruussZ'ssiuäs rsälieli orlcuuut vor-
clsuu sollsuu, oclsr Aöclruelcl buisssuu ^öiuuuclk uuclsrs luM, clor soz',
wer or volls, ulk xokus vurss: .

22. Itöiu uuelr soll lcsiu Oulusr urul» LisksrA clrsx NoMn tvezs
ulk clisssit Rsius, luuss oäsr dröx^ druiloks wsrel:^) vörlcgutksu ulk xom
uuucl vörlzuucltuus vurAöuuunt.

23. Itsur sszuurcll uuslc äis ^lu lmulrtnluicls vurss: vorclsr ^smöl»-
lioll ubörlclroiusuu ölnärselrlio-lielr uuucl lrulosuv Aösutüt öxueu M-
lusxusuu, köMuu lroulk^) iros vsrlrs, ^.lso clu-s äuruöböuu lüöMMät
ks^lönu kuulk tliuu uoelr kol^suu lusssuu soll uuucl lruliönu ^selilicli mit
uuuäörsölröxäö Aösut^t, vus ^öolrliolis vörolcs äus liunäsrt Aölclen soll
uuucl äulos^ u-uölr, vus öiu ^jöclsr 0ulusr lrultsu sol, uuä iu clerm^ssM
ssiu lvörolc vsruissöru, vörlruucllöuu uuucl vsrlcoulköu umZ uml W-
clörs uit:.

24. Itöur llllulicurclort selrousr lZiorpoot kuulk Nurolc, item ciiu
liuuäsrt selrouss RuuätvöroliS uucl vöisss IcruKöu clus liuuäört »ekt
lilurelc, itsur öiu lruuclsrt Izlöielrcvörolcs, Ruuätvörolcs kuuk Muclu

1) oberhalb. 2) unterhalb. 3) gewahr. 4) 'deuilok, Brautlauf, Hochzeit,
kruilotksvsrlc, eine besondere Art oon Töpfergeschirr. ö) Verkauf.
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Item «in Ristrvsrsks rvs^spsnninA, itsin ein vvnrll^) Nilob-
chiU'kn clrsx nlbss vier bsllsr, itsin sin bnnäsrt XoobänMsn nebt
Un'ck, item sin bnnäsrt NömmslAsr ssx^obn vs^sxsnninAb, itsin
M iiunäsrt blszmsr brnobolsssr nebt w^ssxsnniuss, itsm sin
Ininäert tnuMslinA vonn bnlvsn nebtnnät^wsnt^iA vs^ssZSnninA,
itmn ein bnnäsrt kunfftbolinA, äsr ärs^ ulk sin «zvnrt Asbt,
^vezninuät^wsnt^iAnlbss, itsm äis tnnkäslin^ vonn snntsn ssebt^sbn
zlbes, itsm sebon XnsrsnbsrAsr äns bnnäsrt ssx^sbn ivs^sszsnninA-,
item «ins bnnäsrt mit äsn bsnbsn nebt^sbn vs^spsnninA, itsm sin
Immlert blsiebsr Msrsnbör^sr ärsnt^sbn wsisss>önninA, itsm sin dun-
lert blasr^) xostt visrt^sbn ivszisxsnnin^, itsm äis sebons ivsinxoöt
jzz Iiunäsrt ärsnt^sbn vsxssxsnnino-, itsin äns bnnäsrt von äsn blsi-
elieu iiluinxsbn wsxspsnuin^ nnä äis blnwsn 7sbn vsxsszzsnninA, itsm
liss Iiunäsrt 8tsebpost vrnit^sbn rvsMZönninA, itsm äis sebons bsebsr
cbs Iiuiiäsrt xsbn nlbss, itsin äns bnnäsrt blsiebsr bsebsr sisbsn
v^sxsinnuZ', itsm än8 bnnäsrt sebonsr sebnlsn 7sbn vsispsnnin^,
itein äns bnnäsrt blsiebsn sisbsii vvsisxsuninA, itsm äns bnnäsrt
seliousr berrsnsebnlsn ^vsnt^iA- vv^sspsnninA, itsm sin bnnäsrt 8ns-
Wimvsreks 8sss87,sbn Nnrb Ilnä äns bnnäsrt elsins nebt mnreb,
bleiebs Mbnsllsn äns bnnäsrt nebt Anreb, itsm äns bnnäsrt bloslAsr
äv«ut7öbn ^/ssxöllninA, itsm blsiebs lZisrxost äns bnnäsrt ^vvsnt/nZ'
ivvsspgnniiiA,itsm äns bnnäsrt lint^bnnusn Liobsnnnnät^rvent^iZ- rnäsr-
Ag, nllst bs^ pnimsnt^) nnnä xsnninA', wis 7U (losllsnn Ann^bnr
ist> M verbonffsn nnä niebt mzm^) nik posns nnnä vsrbnnäsn, nls
vurss: stsxt.

25. Itsin ob sis bsrnnebmnls siniob vsreb inn äsm lconb bosASn °)
ocker ssnelisn?) mnsstsn uneb ^slsASnbsit äsr 7sxt, 8o wie äns äis
vier g'ökorsn äss bnnnätvvsrsds ss^sn, soll sin Msr bnnnälrvsrolrsnrnn
oäsr krims sebnläiA ssin 7n bnltsn nnnä nisbl nnbsr^) Z'sbsn, nllsl
MÜer xosnsn nnä vsrbnnäsn, nls vnrss: sls^l.

26. Itsin ist innn sinärsobtiAliob ubsrkbornsu, wns innn von Msr
llliurs") vvsrolr xu lobn Asbsn soll 7N innodsn nnnä äis oost, vvis
Iieruneli lolZt, nnä äns 7.n bslobnsn mit xnxmsut, vvis 7U (losllsn
M^bnr ^ii.

1) mists, Lohn, Gnbe; lulst^srlc, eine Art großer, reich verzierterSchenrkrüge,die
n»r auf besondere Bestellung angefertigtwurden. 2) b Stück. 3) blau. 4) Pagament,
Zehlmünze. g) weniger. 6) im Preise erhöhen. 7) im Preise niedriger stellen
8> billiger. S, Art, Gattung.



27. Itsin soll iria.ii Mdsn von unelri'iiolrsn nnä stselixotteii
Hosl^si', rvsinpostts, Hirrsnlrsr^sr' post, llior-siost von 6Msm igllen,
tlrsxll aclrt lrallsr.

28. Itsnr von sinsnr tlrs^l prntsn nnä lralvsn lxi'niclrsn^ ltoeii-
ärippön nnä csivai'tsn von s^nsn ^säsi'n tlrsrll ssx lisllsr, item von
lralvsn lrsllsn lrannsn nnä lrollsn lrannsn, von Nilelräusixeu, viertii-
?slrnlinA nnä /vvsMnZ' von ^säsur tlrs^l ssx lrsllsi', itsnr von oiiM
Ai-ovsr N^tsn visr lrsllsi' nnä von oinsni tlrsrll solialsn äi'ö)i Iikllsr
itsnr von Msr-nr tlrsill Zasssns rvsi'olcs, elsin rinnä Moss. ezmen
rvxssxsnninA, itsin von sinlinnäsi-t lri'anssnn anäöi'tliallikir Iiellei!
Iioi'kovsn 2) soll uisirranätx ßsslrsn noclr nsursn, alles iniäer ßvöns»
nnä vsi'lrunäsn, wis vurss: stsxt.

29. Itsnr man soll Köln rvsi'olr lrovsn nnAöivontliolrsi' massen i
nr aolrön, vvsi' äarsnbovsn tlrsts nnä sielr si'knnäs, sollsn lmo äie vier z
Aölrornsn saZsn, sololis nit nrslis iiu tlmn, ^ssolrsAs äar-bovsiruml man z
vornsino, sol sr-tallsn ss^n in posn vvis-vurss:.

30. Itsnr rvsi'ö arrolr saelr nnä so rjnsurs, äat sin Oiilnor ss)-i> i
Oks n rinnä g'stxal^) ^slraolrsn lrstts, nnä inrs sonill vvsr-olrs overt/) I
äas 61' 6M6I1 Oksn oäsr niLlre Aslraolrsn Iran, äsn nra^ 61' tacken !
nnä niolrt usstlrun ins rill äon lilsolräa^, äan ma^ äsi'ssldiM nsstlmn
nncl äas vvsi'olr vsi'lraulksn, allst ulk siosn vnrss:.

31. Itsnr lrsin Orrlnsr nooli Onlnors rvsxlr soll ulk äsi' Inüloii°) s
Irs^n vas^) ^släsn nooli vsi'lroulksn anäsrs, äan mit äör lelrsii^) Ze- i
inosssn rvirt, uk äas clorn I^anätsrlrsn, äonr äsr Ai'iinclt ^riA'sIroei't, sesn z
I^anätA'slt nit vsilrinäsi't rvsräs, nk xosns vui'Zn:.

32. Itsnr sin ^soMelrsi' lranätvvsi'olrsmann soll äsnr Aslroäs") kolMn, j
als äis älirmsistsi' äas ^sliot tlrrrn, nnä rvsr äss uit tlrut solläer Z
ni'saolr nnä vsrlsnlk, äsr soll ärs lrorss A'öläon äsn lrannälfferets- ^
lnrclsn sös ivxspönnrnss, nnä ärs lranätvsi'elrslnläs nrosgsirt in äarmn -
pksiräsrr, vvis lrsrnaolr volß't.

33. Ilsnr arrolr ist vsr'äraKSir, ^.ls ärs Orrlnor' vsr'Aaäsi't") ^
v on äss lianätrvsrolrsws^sn, nnä rr-sr sin äsn anäsi'ir vsrspr'selrs ocler ^
Iirssolrs ls^sn, äsr soll ärs Inrss Z'släsn sin vrsr'äsll rvsins, so ä»cl

1) dick. 2) hierüber. 3) Niemand soll Geschirrvon ungewöhnlichemB«»s>e
machen, d. h. jedes Gefäß soll ein bestimmtes Maß, V», Vs, 1, 2, 3 Quart», s.»'.
halten. 4) Zahl, ö) übrig bleibt. 6) die Kaule, Grube. 7j Thon. 3) i»ü do»
geaichten Maße. 9) Aufgebot. lt>) Erlaubniß. Il) versammelt. l2> beschimpf
13) lügen hieße.
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cw Zesedodo, vio vur^unut. Iluä voro snedo oiuied Ouiuor oäor
MrekmW, er vor, vor or voro, äor soleds xu tiruu dot, soll soxu
evort ilit ssidor tduu, äuu o^uou vuu äsn vior Aodoruou nouron, soiu
,vort vur iunou xu timu, uuä vor äus uit tdoto, soll srkullou soiu

»s sin poou vio vurss: sin visrtoll voiuss; uuä vom äio dortxou

Mnieu Msutxt xu trgZou, uuä slo stuiu liosso, äor soll xnr dusso
-Meii ein viortol voius, uucl muu soll lnuou äurtur xkouuäouu, uilot

vie vurZuuut. IVor äis dsrtxou vorAossso xu sotxou, äor soll uued

Mllöii äio lZuss^) ein vioräoll voius; uuä vur soledo oloius druedtou^),
llls uutreikouäö soss v^szzouuiu^ uucl vozm, äurkur mos^su äio lir-
meister äomsoldou, äor ulso ilruedti^ vuräo, soiu llutt°) ussdodou
miä uuod sied usmou, dis so lunA äus äsrsolbo, äor also druedti»

mräsu vors, äio drueirt dotxult irott, uuä vuu äorsolbo äur out^o^ou
tilgte mit vortou oäor mit voredou, so soll or iuu uliou xosuou Zo-

siüieu 8öM vio vurZm:, 80 äued uuä umnedmull soleds AssedoZ-g, or
se^ mied oäor arm, uuä äis imuätvorelrluiäo sollon mit äou 3lir-
meistern Zuiu uuä doltkou soledo xsuäuuA tduu, uuä vor äos uit
tliete souäor srloud^) clor I^rmoistoru, soll mied äio duss Zoläou sox

v)'gpeimiuA, uuä muu soll in psuäou vio vur^u:.
34. Itom vors uued suedo, äus oiuiods voreds modo voro oäor

»ktPveme,5) äus dior iuuou uit Aosedriodou voro, uuä von uouos
eräuedt vuräo, oik.muu muedou muosto, vus äio vior ^odorou äos

Imulvereds äus sotxou xu A'öläou, soll oiu Mclor umbuedtx Nun uuä
imv verduuäou so^u uuäsr ullou zzoouou vio vur^u: xu lmltou.

35. Itom od sio doruuedmuls ozuried vsred in äsm doutl' uued
Zkle^eiidozä uuäors sotxou äuu uued ussvs^suug- äios brioüs, äus sio

»md msrciäiedou uotd mit Rutdo clor vior Asdoruou tduu uuä lur-

nemöu sollou, soll oiu Mclor umduedtxmllu äus seduläi^ xu daltou
s«M uucl vorduuäou, iu mnssou vio vurgui: ist.

36. Itom uued soll uisumucltx oxuiod ^oit vorduulkou äuu init

4er xalou, uit udorlmutk") ussvouäiZ', uoed uismuuätx in äsn doutl'
«Mied Zut ^odou, äus äiosom voräru^ diuäorlicd so^ xur erdoutuus

4er vier Mdoron vurss: up poous vurss:.

t) öis duss Zsläeu, Strafe zahlen. 2) Strafgefälle. 3) das Rad, die Dreh -
scheide, 4) Erlaubniß. 5) aufkäme, ö) mit der Zahl, nicht überhauf, d. h. in
l'cstimmter Zahl, nicht il> ganzen, ungezählten Haufen, in Bausch und Bogen.
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37. Itsm uuslc ist Askunvnrt uncl unclsrsolrs^Asn, äg.s sin Oulnei
äsnr unclsrn vsrlcoulksn uncl nliAslÄsnn nr^A, so nulis 2) gg
sie clss eins cvsrclsn, uncl clg,von niolrt druolrlislr 7u ssz^n noelr vsrck«^
Lolsr clsrföniZs, cvslslrsr clns Aulcls väsr ^SAulcisn lrsttsn, äusselte
cvsrel! in äsr Oulssusssn vsruisssrts, unä niolrt unäsrsvmlcr s) fgnlok
?.n vusssr oclsr 7u lunäs stusrn volts bovsn ^nclsrnnelc oclsr I«-
nsclsn Ouisssltorik, äus vsrclc soll sin Onlnsr Z-slclsn Alsiolrs einem
unclsrn lrsnrdclsn lcg.ullnrun. ^.uelr soll Köln Oulnsr sxinAg Icoinrner-
solmllt^) nu vsrolc, Äus dssssr cvers äun ^rvssn Auläsn duitsn/') nncl
äis soll sr nsrnsn, uls lzxnnsn Oosllsn unä Lisdsr^ clis lcoinmsrssliM
^urt/.sz't Z'srnsinlisli Asläsn uncl Asnsrns ist, lls vsrs äsn mit rstli
unncl dsxcvsssn äsr slrsAönuntsr visr Aslcornsr, clis sollen nuelr äie
lcornnrorsolrulkt, sovsr clis inslcr cvsrs clun ^rvssn Aulclsn, vsrt sst?.eii
ns-oli lcuuö' unä lnull äsr Ltsäs von Oollsn unä Lisbsrss, nllss uncker
vnrASsolrrisbsnsr posnsn, ^.usASsolce^äsn äus sin Oulnsr muZ ollso
vil uncl cvsni^ lruelct vor vsrolc nsrnsn, uls irns ^slisdt, äoolr soll
sr clis lrüolrt nit cluirsr nsrnsn, äun 7u äsr ^szct ?u Lisirsr^ uff äew
Nnrlct Allt.

38. Itsrn ist AS^nnclt unncl srlnubt, olr ss-olr cvuräs, clus siet
äis Oulnsr lrsrnurnuls surnsnt unä sinärsolrtiAliclr bssprscliönt cles
lrolt? lrnlbsn, urnd irsr lrult^sr nn-olr AölsAsniis^t clsr 7öit selruät mici
unAluolc 7U vsrlrostön, uuolc äsr Ong'rslosr 6) unä Onrnsolrer mrl
ll^luiäs unä lZsrsit^lniäsrr lruldsn, so rvus clis vier Aölcorsn äss Ircwmll-
rvsrelcs lrisrinns oräisnsrsn unä MSZiorsolisn, ä^s soll sxn^sclsr Oulnor
nncl Oulnsrs vsz-'l» S6M sslrnlcliA unä vsrlznnclsn 7N lcnltsn nnäsr »llo»
xosnön nncl vsrbnnclsn, vis vicrss: stsxt.

39. Itsm sonäsrlinAsn lindsn sis sislr anslr vertrg .ASn, äns ms»
nlls ^rs soll ^cvsön von clsn visr Aslcornsn ndsst^sn uncl öcvssn ueuoii
lcisssn^) uncl unsswön.

40. Ilucl mr ^.lot uncl Oonvsnt olcK'smsIt lzsvsllcsn lrismit srusl-
lislc vur uns uncl unssr ÜÄslilcliorasn uncl cvollsn vsstliolr Skiroller
lmbsn, clus nisnrunclt ullcis /.u LisdsrA inn unssrm lZur^bMäs ocl>»
Lsrlieliö^t s^niolrs xunnsn^) nrslrs buelcsn soll, äun ullsin clis Onl-
nsr uncl Oulnsrs vsibsr, cl^ clisssr lorisll uü A'sillg,olit ist, uncl cl.^
mi t sololiöin unclsrsolrs^äs, vüs lrsrng.eli lol^t. Ilsmliolr sin Onluor

1) vorbehalten. 2) billig. 3) anderswohin. 4) Kaufmannsgut, Mare

S) tauschen. 6) Thongräber. 7) wählen. 8) Dachziegel.
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äer m lunss unä xu bolk sMt, unä sin Onlnsrs vvsxb, äis vvxävvs
srtWll bleibt unä sieb srbarlieb bslt, soll ein ^säsr äus ^nr nit msbs
lllill ii^M Otsn pnnnsn buebsn, unä so mnnebsn Oksn punnsn sis
webe bnebsn, äus soll innsn un irsm lmnnsn buebsn ub»uin. I)oob
toben nur L.bt unä Oonvsnt uns unä unssrn nnebblmmsn liier innsn
vorbebslton,äns ivir sovil punnsn mosAön mnebsn unä buebsn lnsssn,
ols unr ?.u bsäsebuuA unsers Ootxbuiss unä Hosksn bsbobsn') unä
veiter nit M mnebsn noob xu buebou.

41, Itsm ob suobs >vuräs, äus sim Oulnsr oäsr Oulnsrs vvsxb
einen Otsn bunnen vsrvurlost vvuräs äss ksurs lmlbsn, äut soll äsr-
selve bst^nlsn, äsr sulobsn sebnäsn Astbnin bstts, unä äis soll mnn
beseben lnsssn mit ^sbn Xuirmsistsrn unä visr Agbornsn äss Huunät-
,verets unä äsn bosrmsistsrn ins AörsebtiAbsit änvon Asbsn, unä
rvos sie änn sxrsebsn, äus äsr sebuäs >vsrät ss^, soll äsr Lebultis
von äöin bssebsäi^sr äis xksuäs nsmsn unä äsm elsKsr äis xtsnäs
»eben unä äis umbseblnin, vvis ins rsebt ist.

42. Unä wir L.bt unä Oonvsnt ob^smslt bsvelbsn bisinit srnst-
lioli vur uns unä unssrs nneblrbomsn unä vvillsn ss vsstiAlioli As-
tolteu bnben, ulso äns äis ^mbtiimsistsr unä visr Aöbornsn äss
tonätwsrobs ult ulls xunetsn unä ^.rtiebsl äis Innslls sz^n uffssbu'')
toben unä bssuebsn, äninit sis nit misbrnuebt wsräsn, unä wsr äsr-
MMn tbsts mit wortsn oäsr vvsrobsn oäsr mit ^useblissssn ssinsr
Ituersu, äsn soll, so äieb solobs Assebs^s, srlullsn ssin in ulls
xoensn, wie vurss: stsxt. Unä äis bssuebun^ mosZsn ultxsit /.vvssn
.binbtümsistsi^'tbun oäsr xvvssn von äsn visr Asbornsn, uls äis unäsr
nit änbsi sn wsrsn; unä äumit äsr borele unä äsr lroult strnok sss-
toltön, vvis vurss: sts^t, unä vsroräsut ma^ vvsräsn, nlso äns Ics)m
deävuA änrinnsn Asssbslrs, sollsn äis ^.mbnebt^msistsr äis Oulnsr
nnä vulnsrs vsibsr äurutl bsx irsn L)'äsn äis vnrlrsit ^u SA^sn, ob
sie nueb äsn Icnulk unä äsn bore!» strulr Asbultsn lmben, sebuläi^
sein sonäsr ur^list, unä vvsr sieb äss vsiZsrt ?.u tliuu, äsr soll er-
kellen ssin in posnsn^ vvis vurss: sts^t, unä äss^lsiebsn sollsn auob
ilie ilinbt^insistör solsbss ^n tbun soliuläiA- ssxn, ullst sonäsr
hellst.

bnnä ä>vsi11 äis Oulnsr vurg'u: Mmsinliob ssmsntlieb^) unä s)'n

bedürfen. 2) uinschlagen, verknusen. 3) Aufsicht. 4j insgesammt.

Aimaw, d?s hjst^ Vereins. Heft SS. b
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^säer von innen bssonäsr uns nlls äiese vnrss: sneben, punoteu, ur-
tienlen nnä oräinnntien äis brieis Aöntxiieben xu verstnin und n>
erkennen Zeben bnben unä mit unserm Oonsent unä Hunnen') des
nlso einäreebtiAliob uiisrkomen nncl eins rvoräsn sezmät, und nur
änn nit verstnin, äns sz'nieb Aesstx bierimm begriffen rviäsr ezuneli
xunete nnä Assstxs äer 8tu.tnten nnä ^ssstxsn unserer 8tnät gisderZ
oäsr unser bnrg'er »nsetx oäsr bsrliebeit ssx, sonäsr rvir erksunM
nnä verstnin nneb Zemsinliob, äns solebss in nD) nicirt ist ZkM,i
äie beriig-kezä, 8tntuten nnä Aesetxen siniober Dursten, imrren oder
nnäersr 8tsäs oäsr DunäsebnMen, 8onäsr nllein ?.u vorkbomen») irez
veräerbs nnä srinngnrnA irsr nnrunA sonnäer ^smnnätx sebuäon uff-
Aeriebt ist:

80 bnbsn rvir in äss nllss vnr uns nnä unser kinebkoeinIiiiM
^utliobsn xu irsr snment äexsslieber besäen^) nnä böseren erluutt,
Ze^unt nnä xuAslnssen, srlnnbsn, Hunnen nnä xulnsssn in nilsr wessen
nn Inbnlt nnä nissrv^snuZ' äis brietks von nn nn xun ervi^sn xsz4ou
unverbrooben, vnst nnä stsäs xu Kulten. Ilnä ist äurumk uuse
ernste ^sbot, nnä vir Zebieten mit diesem unserm krievs KMW
^goliokem unserm unäersussen nnä dürrern nnä nsmiiek äsn jene»,
äie äus von äer vurAsrnrten umbuoktx rve^en izernsrsn ist, under
xoenen nnä verbunden vurss: ulle vnr^snunts stueks, finnetsn und
^rtieulsn äis brieiks nnä ^eäen besonder, in müssen vureisrkolreii°)
Zesekriebsn stsxt, vust, steäs, ^untx nnä unverbruekiiek xu InätM
von fnmotsn xn punotsn nnäer poensn unäertkeniAsr Agkorstunileit,
als sie ssmentlieksn nnä ezm ^jeäsr von innen besonder vnr uns be-
äunkt nnä gelobt kuben, näe vur^n: sonäsr inäruekt?) nnä nndemde
xn Kulten, nnä äus ulles mit unäsrsobsiäen, xoenen nnä verbunden
in müssen vurss:; ^lle ults nnä neue bosss kunäe^) unä losel
kelmnäiAkezä, äis Ae^en siniAen pnneten äis Krisis eräuekt sexndt
oäsr ksrnuokmuls eräuckt moöAsn werden, ^.uek belnäkkis oder
bssebutnis Zsistlieks oi ^veltliobs oäer eiuiebes nnäern o'sriebtx oder
liscbtsn unä nlle urMÜst sollsnät bisr innen A'sntxlieben nnä xumul"'!
nssAesebsxäen ssxn nnä bleiben.

Dieser niler vur^unntsr snebsn unä xunetsn xu einem rsotteu
rvnren uriämnät unä msbrersm vnstem, steäe Kulten buben 'r>r

I) Erlaubniß. 2) in ul, überhaupt. 3) Abwendung. 4) Bitten. 5) angeht,
betrifft. 6) wie vorher erklärt. 7) Beeinträchtigung. 3) Erfindung,Bornmnd
9) betrügerisch, kg) ganz.



gernum von 'Ugeirßsuäumäc, rVdt, uuä vort Agub?. Aöiusiu Oonvönb

viugu: vur uu8 unä uuss ugLlNcliomsn unsur ^.käs^öu unä Louvöut^

8i«»eII M rseirtsr voibsrb, voi^sn,") wiiisn uuä dibbsu äsr ^.mbneiit?-

luiäs »emsinlioir vurss: un äinssn lirislf vurg.n tlmu iuiuAsn. Inä

üu uoeii insirrsr irunänu uuä vustur stöäieimib uilsr sueiiuu vurss:

Iiiideii wir ^klisiseirsn uuä dsvoilmu uussrom iisstsn ^strsusu Huu-

rieben lioiimgnu von Ilnäsniisr^ uuä äcüsb luininA, unsurn Lelmltisseu

miä öolrsst'su unser (aurioirb?. r.u LindurAlr, ir Lisgul ksx äus unser

M äisssn drisst' slu iruuAsn. ä)us wir Ksurinir lioitmgn von Dnäen-

bei» uuä äoist luiuiuA unäsr uussr ^jöäsr nins Lis^sl uss dsvelir

Misere Irwiräi^un iiöbsn Iisrrizu, ^.ucir lüt unä dsgurb bururber Ouluer

seiiieiitlielr iriurgu ßuiuinuAöu, wur sgM unä Asru ßublmiu /m iurbsu

belieiuieu.

Dlltuui in unserm Avtrluiss Lieder^ um Iststuu tuAö Nnx im

ümN^siuäumäkrb ^ws^ uunä sunM/ÜAstsu Mrs.

<Die Siegel sind abgefallen.)

III.

Vertrag der Töpfer über den Vertrieb ihrer Waare im Ober-
lande. 1564, den 16. Gctoder. V

Im äusr nnoir vnssrs läurrsn (üiirisbi Akdurb äuusöut fuust'Imn-

äert 8keIrsb?uA vier g.m ^siruntsn Ooboder Imdsun wir sumptimiiö Oöi-

»er Imkueiis iusäs äuroir uniiAunäs noib uueäi stwu busn luriss,^)

»iielis änuu böuuzitönu vusurm iuinäbwörel vurigllön, vurnsmlieli wiö

cl»s vuss lostb IguNunäs vuä Vörlrunäslsr äisuibiZs nm äsr irerussb

Mit wig ^swoulieii nm Odsrlunäb xiieAsn^) ^uusrkusrsu vuä vsriuin-

iläön, änruik ^säsrmsnlieir äm läguätwsrel ?.u ssinsr nnrunAir vsr-

tresstuu^ Aöligfib, wis uläiswsili nun sin xsit luuoäi kurdsrusrts

^Miigäö äis loöMguiksrscäuM im Hgnäbwsreii nurbsiselr vuä uuoir

i) Einwilligung. 2) Zustimmung.

3) Original-Nrknnde ini Staatsarchive zu Düsseldorf,

buss im-iss, Mißbrauch, b) Pflegen.
8^
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Aunst Aöubst, so ägs ötllcliön L.inkoolns Älslstsrsn Ilnrs ?ostt IM
vnä äg-?ln vnusnlngnäslt vsrxlislnsn, vvllolns Innen xuin Zrossssn setz,
äsn unä ugelntlnsill vnä lrsn nnrnnAln sntssti^t vvoräsn —

Iluä älsvslll nun vnssv Ilsupt Ilgnätvvsi'olcsbrioll insläunZ sun-
äsillsln null äsm ?kunät ^), vns solngäs vnä vn^luolc äsun Lgnätverot
lurkslät vnä snstg.su wurät, nvns äls vlsn Aslconnsn äss Lgnätverets
ägrubsr sieln kssprselnsnn nneln Asls^snlnsit äsn /.ölt, soll sin leäer
Oslnsr vnä Oslnsrs nvsiln selnuläi^ln sein ?n lngltsn, nvis gneln nnot-
nnnils vnssrs lä. I.. ll,, llbts v.u Li^bsi^li, sunäsnlislns benielnt vnä
glnsslnsiäts nnsläun», nsnnlivln was Asbnselnsn nngnAöls in bsinslten
Hgnätwsn-olcs saolnsn lurkallsn, was alsäann äls vier Aslunen äes
Ilgnätwsrelcs sieln äanubsr kssprsslnsu, innxfgll äsr nnsists tlnsill von
Hgnätwsrelc ksi Innsn stasn woräsn, soll sulslns IcrsNi^ln vncltun-
äissl» Aslnaltsn wsn'äsn.

Dsinnaeln lnalnsn wir vur^srosrts nlnnlnoelnslusäs vnss Asnneinlioli
dssxroelnsn, sst^sn vncl oränsn, äas nun vortan äls ^osttlcaullörsoliM,
was im Odsrlanät Inousn L.näsrngeln von kosttsn vsrkurt vncl vor-
Ingnäslt lcaun wsräsn, vnclsr vns i^wsin ^.inlnoolnsinsistsr srwellen vnä
ansetzen, äsr clann slnsn olnsn In äsr OölZasssn vnä einen vuäsr
lnn äsn Zasssn Aölcosrsn soll wsräsn, cligssllzi^s lur äls?oettlu>ukk-
lsuclt anAsnonninsn sollen wsräsn, vns äsrsslln äsn Icaullörselnalk von
kosttsn äu äas Obsrlanät vsnlurl vncl vsrlngnäslt kann wsräsn nn-

Agsnss^) 3t. Ilartlnolonnsi vnä clann äsn Agntiisn lnsnnsst auss, vnä
was äls !cwoin anFösst^ts nnsistsr von wsitlnsrs Mssllsn xn vurbs-
rurtsn ?ostt lcauttörsslnailt nosttniMiZln lnalnsn, solslns soll Innen mit
vurwist vnä wlllsn äss lnanätwsrelcs vsrAunt wsräsn.

Item ss sollen gusln äls ^wsln srinslts annlnoelnsNslstsr?ostt

Asläsnn vnä lnäsn nned AslsAsnlislt slnss ^jsäsnsn önselnss selnec
Ok'sn, vvllslns von äsnn Lgnätvsrslc Ksoränslnt soll vvsnäön, äsu'mit
äsn ^.nm glssvvoll ssinsr ngnnn^ln bslnsäsnt vsnät, als äsn llelote,
vvls gusln äissslkl^ln srnvslts lcsullsr Irsn slsssusn ?ostt nist mein
ännn nneln AölöASnlnsltärss Lgslcss unit gullnsuunsn sollsn, glner vns
von Icnoslnsn In äns Obsnlgnät vsnknnt vnä vsrlngnäslt kann nvenäen^

soll äsn ^vvsxn srvsltsn ^.undoolns mslstsren von Insnn si^en vveret
gnll^ulusrsn vsr^unt vvsnäsn; gnoln sollsn äls Zsläsn, glssbnlät sei

1) für den Fall. 2) Entscheidung. 3) gewühlt. 4) angehend.



ilis?ostt Aöluäon lnrdsn, äsm lännäinvsrol; xsrvisss IZurAsn ?musr-
setMi') solniläiZli sein, xusts dstitulunxlr /.u tlmn vnä sollsu, ulss-
halt sie von ?rnnolrkort lrommsu, äsm Rnnätrvsrok un Aslät Zsbon,
vlls sie von Zust vsrlmnäslt lindsn, ässsAlsielrsn nuolr von ullsn
MÜern Äiselrsn. "iVsr sueli ä^s äsn lroulksrsn stlislis l-'ostt vnusrlrnnäslt
versilöbsn oäsr vsrdorAsn musston, äouon soll äus lnrnätrvöt'elr mit
cleinsslbsn äsr dslWlunA ^säult lrubsn, bis äis lmullur ^u ärsm ß^olät
kmen.

Ilnä lcsin Oslnsr noelr Oslnsrs woib snll lcsinsm Ivnulkmunn

ocker ?ranrvsn lrsin I'oott vsrlruulksn, äis äisssn ^usAsn sslieäliolr
oäer binäsrliolr ssinät.

^ucli sollon äis sivsin sinvelts ^.mlooelis msistsr äis vur^srurts
ÜMZs selds täun, rvus ubsr äsmunät von äsn uläsn Nsistsrsn er-
velät rvuräs, rvnn äis Losns lrnbsn, äis glät vnä vit?ÜAd Anoolr
versn äsr ^us^ö xutlmn, äsussldiAsn soll sulolrs vnr ärsn Vnttsr
nitbun itu^slllisssn vnä vsrZunt rvsräon, vnä soll lrisrinnon äsn visr
Mtoren äss Ilunätrvsrolrs turbolrllltsn ssin, .lmplnll ännsn äsr msln'sr
tbeill im älunättvörelc ?ustonäi^, sulslts nuslr ^olsAsultsit äsr sisit
?u bos^sn oäsr ?u ssnlrsn, vnä soll sin Mlsr Oolnsr vnä Oslnsrs
'reib sulolis vnnsrbruolrliA souäsr sini^li ^.rAölist selmläi^ ssin xu
bülten; vnä vvsr susli äns sini^lr Oslnsr oäsr Oslnsrs rvsib lisr^sASn
tbun rvuräs, so munuiFmul vnä äuslr nls äns Assclisluz, äsr oäsr äis

' soll also oK vnä äuolr vnssrm lZ. ^pt ^u Li^losrAli, in ein
xeeu von invsntöiss AoltAuläsu, äsm Loliultisssn l OoltAuläsn, äsn

t semptlielisn Lclisösv 3 Oolt^nläsn vnä äsm lZunätrvsrelc 1O Oolt-
ssllläsn ertullsn ssin. Oess ?.u Ilrlcunät äsr rvnrlrsit lrg,bsu rvir As-
wsiuliolie Oslnsr ^mboolmlusäs äisss mit si^snsr lrunät vnäsrsolrrislzsn.

öeksnnsn ioli lolruun Asimgns äsr ^llt äisss vurss: rvnir sein.

äolinnn l?l^oli äsr ^.lt.
Hsrmun Nnelr äsr ^.läs.

^.nno LiuuotASn.
V. Limons.

äolrun llnustKsn vp äsr Luioli.
äolrnn llllins Ominn.

lj zu stellen. 2) Ehrwürdigen Herrn.
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DerMr XnuslAön.
llolnn
Ilsrinnn Iluolr.
Polinn Ilins Ilnelr.
Ilsrmnn Ilnelr.

dnrsIZsn XnnslAöu.
Horinnn I0nust^sn.
0nrLstZsn 0nüg.n.
lolrnn ^simnns äs lonZo.
Istsr XnNSlASN.
Nsrinnuns IVnelitsnäoncl nkk. innnn pxrig..
Lollrnun von DnÄLndörA, Lolinll. ?.u Li^yorAlr.
3os8l InnninAd xu Hosurnsät. w)-u siMn stg.nl.
,1gn vnn Lslstuost Ml. los mxn si^sn da.nl.

IV.

Vorzoichniss der zur Aulgusser Kollo gebörendon Toxier ml

ihren WMn. IZ8N, den 2. Würz.')

Anno 83 denn zweyttenn tag martzii heffen dye handtwercks meister
von denn Oelner jere Abdei wacht, wye sey dye sandten vnnd gesehen
heffcnn vur 50 oder 60 jaren, vnnd jere Rostung vnnd wehr besehemi,
wye folligt, dat jnncn dann vonn vnserin lyebenn Ehrw. Herren vnnd
Burgemister vnnd Rhait beuollenn ist.

1) Original-Urkundeim Kirchenarchive zu Siegburg.
2) Bis in das 17. Jahrhundert hatte die Stadt Siegburg kein besonderes

Mil itär. Jeder waffenfähige Bürger war in Kriegs- und Fehdezciten Soldat. Die
ganze bewaffnete Mannschaftwar nach den Straßen, in denen die Einzelnenwohn¬
ten, in Rotten eingetheilt. Die Aulgasse bildete eine besondere Rotte. In Friedens-
zeit hatten die Rotten keine andere Pflicht, als die Abtei und die Thore der
Stadt zu bewachen. Jede Feuerstelle mußte unentgeltlicheine» Mann z» diesem
Nachtdienstestellen. Statut 3Z des städtischen Kuhrbuches lautet: „Welcher ein
haust hat oder besitzt, da rauch aufgeht, soll auch die Wacht helsfen halten, »nd
wer solches niet thuen wnrdt, Kuhr zwa marck." (Annalen XXIU, 132.) Ans
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1. Item Offerstoltz ') Eynn harnerst^) vnnd eyn schlagschwert
omid zwey botzenn. °)

2. Jtenl Anno Knutgen eyn lang Rohr vnd seytten wehr.
3. Item Struhans^) eynn harnerst vnnd Illl'botzen.
4. Item der jung Herman Flach eyn harnerst vnnd lang

Rohr 5) vnnd staff.
5. Item Heyligers Jann«) eyn harnerst, zwey lang Rohr,

eyn kordt.
6. Item Johann Flach eynn harnerst vnnd lang Rohr vnnd

eyn seytten wehr.
7. Item Heylliger Zeymans eynn lang Rohr vnnd seydtenn

lvehr.
8. Item der alde Vais Zeymans eyn harnerst vnnd eyn

lang Rohr vnd eyn kordt.
9. Item der jung Vais Zeymans eyn harnerst vnnd lang

Rohr vnd Rapperdt.
10. Item Johann vnder Erhenu eynn harnerst, eyn helbart

onnd eyn lang Rohr.
11. Item Kerstgenn Knndtgen eyn Neynckkoller") vnd lang

12. Der Becker Baldis^) eyn harnerst vnd lang Rohr.
13. Item Br essen Hans") eynen staeff vnd seydten wehr.
14. Jtem jnn Bach Jan's hoH xyu lang Rohr vnd seidten wehr.

Befehl des Magistrates revidirten die Kuhrnieister von Zeit zu Zeit die Waffen
der einzelnen Rotten und reichten über den Befund genane Verzeichnisse der Rott-
lente mit ihren Waffen ein. Die obige Urkunde ist ein solches Verzcichniß. Der
des Schreibens wenig kundige Kuhrnieister, welcher das Docunient angefertigthat,
gibt die Namen der Töpfer zum Theil nach den im Volksmunde gebräuchlichen,
cormmpirten Bezeichnungen. Ich füge daher in Anmerkungen die Namen in der
Schreibweise bei, wie sie sich zum Theil in den vorn Stadtschreiber angefertigten
gleichzeitigenGcschoßlisten vorfinden.

1) Johan Ouerstoltz. 2) Harnisch. 3) Beinschienen. 4) Johan Stroehans.
b> ein langes Schießgewehr. 6) Johan Hilgcrs. 7) Johan Flach gnant Hergens.
8) Hilger Simons. Die Schreibweise des Namens dieser in sehr vielen Urkun¬
den vorkommendenberühmten Töpferfamilie wechselt zwischen Zeymans, Seimans
und Simons. Ein Zweig führte auch noch im 17. Jahrhunderte den Namen
Zeymans, indeß die anderen damals nur als Simons in den Acten aufgeführt
'«erden, g) Ringkoller? 10) Balthasar Becker. 11) Presen Hans. 12) Widtwe
Buch Johans.



15. Item Rudtger Kündigen cyn harnerst vnd helbardt.
16. Item Berthrnm Kündigen eyn harnerst vnd lang Rohr

vnd seidtcn wehr.
17. Item Godert^) staff vnd seydten wehr.
18. Item Hermann Flach eyn harnerst vnnd eyn bacttesungh

vnd eyn lang Rohr.
19. Item Johann Zeymans eyn harnerst vnd helbart vnd eyn

Rohr vnd seydten wehr.
29. Item Petter Flach eyn harnerst, zwey langer Rohr vnd

zwey koerdter. 2)
21. Item Kersttgenn Oem Jann^) eyn harnerst vnd ein

lang Rohr.
22. Item Franst^) eynen staeff.
23. Item Johann Feld einer's srawe eyn harnerst vnd lag-

seps ssio). °)
24. Item Roerig Feldern er eyn harnerst vnd lang speis.
25. Item der Banner Schuldys eynen staff vnd seidten wehr.
26. Item der Brester eynen lang speyß.
27. Item Strnms srawe eynen staff vndt seidten wehr.
28. Item Koennen Hermann eynen staff vnd seidten wehr.
29. Item der Gra Jann?) eyn fetter staff vnd seydten wehr.
30. Item der Stortzinnbach s) eynen staff.
31. Item Wylhelm anff der Wellergassen eynen stach

vnd seydten wehr.
32. Item Schepperdt") eynen staeff vnd seydten wehr.
33. Item der Knap eynen staeff vnd seydten wehr.
34. Item Freyns Dyederich ") eynen staeff vnd seydten wehr.
35. Item Johann anff der Betzen eynen staeff vnd seyd¬

ten wehr.
36. Item Petter anff dem Kleynckenberg eynen stach

vnd seydten wehr.

1) Goddart von Drostorff. 2) Partisane. 3) In anderen Rottenlistenwird
eine Waffe als „Körte laß" bezeichnet. 4) Kirstgen Oehm Johan. Die Schreibari
dieses Namens, der schon im 15. Jahrhunderte in den Urkunden vorkommt, wech¬
selt zwischen Oem Johan, Oem Jan, Om Jan und Omiau. 5) Franks Wciß-
gerber? li) lang speiß? 7) Grae Johan von Oelp. 8) Peter Sturtzenbach.
S) Johan Schabbert. 10) Herman Knapp. 11) Dederich Fryn. 12) Johan aus!
der Bihen. 13) Peter auff dem Klinckeuberg.
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37, Item Banner Koerstgenn eynen staeff.
38. Item der Halffen anfs dem Zeyff.

V.

Vertrag der Todter mit Dietrich Slranss,
Uirger der Stadt Köln, öder die Handelszüge nach Hamburg.

Mil, den 16. August. V

Wir des Euler HandtwercksMeistere vnnd Ambtsgenossenzu Seig-
bergh Thun sembtlich kundt vnd bekennen hiemit vor Jcderinenniglich,
bctzmgende, das auff heut dato, hieunden geschrieben, vor vnß person¬
lich kommen vnd erschienen ist Der achtbar vnd vornehmer Dederich
Strauß, burger der Stadt Colln, mundtlich anzeigendt (Wie ohn das
uns bewuist vnd kundlich), Waß gestalt etwan die nachgelassene Erb-
gcnahmcn^) Dederichen Dulmans seligh sich nunmehr jhrer gelegenheit
nach des Hamborgischen Zogs vnd Reisen mit dem Aullwerk^) begeben
v»d lenger denselben zugebrauchen niet gemeint entschlossen wehren.
Derwcgen er dan bei einem Erbaren handtwerck allhie angehalten vnd
fleissigh begert, jme vorgernrten Zogh vnd handtierungh mit dem Aull-
ivcrck auff Hamborgh zubewilligen, zuuerlehnen vnd in der Erbgenah-
meu Duluians platz zustehen zuzulassen. Wan dan Wir Meistere vnd
Ambtzgenossen obg.s) zu befurderungh vnnsers handtwercks auff sein,
Strausseu, anhalten vnß zusamen gethan vnd nach gehabter vnderredungh
cndtlich entschlossen, jure hierin zuwilfahren, arrff vnd arr zunehmen, Als
haben wir jme, Dederich Strauß obg., alsolchen Zogh vnd gewerb mit
dein Aullwerck auff Hamborch zwelff stracker Jair negst nach einander
folgende ohn einigh auffsagen zugesagt, versprochen vnd verlehnett, Thun
auch solches hiemit vnd crafft dieses jn urassen vnd gestalt, wie her¬
nach beschrieben thut folgen.

1) Von dem Hofe auf dem Zief, auch der Ziefshof genannt, welcher im
änlichen Theile der Aulgasse,von der Hauptstraße einige hundert Schritte ent-
nrnt lag, sind heute nur noch Ruinen vorhanden.

2) Gleichzeitige Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.
3> Erben. 4) Töpfergeschirr. 5) obgenielt.
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Als nemlich anfencklich soll vilg.^) Strauß bei einem jeden Meiste¬
ren unseres handtwercks, Wannehe er sein Werck fertigh vnd gebacken
hat, dasselbig zu seiner rechtter zeit gesinnen, entpfangen und nach ge-
troffeilem Kaufs betzalen, nemlich das hundert vor funff Colnischer
gülden. Da aber er, Strauß, nach empfangkh vnd lieberungh des Aull-
wercks von einem jeden Meisteren niet zufrieden vnd daran ein miß¬
fallen haben wurdt, soll er macht haben vnd jme vorbehalten seindt,
zween auß den Churineisteren unseres handtwercks zunenneu vnd zuer-
wehlen vnd dtirch dieselbige solches guet besichtigelt vlld schetzeu lassen,
vnd nach befindungh vnd schatzungh desselben soll er als dan solches
annehmen, empfangen vnd betzalen. Dargegen hat sich obg. Strauß
einem gantzen handtwerck verbultden vnd gnetwilligheingelassen, jarlichs
auf Holtzfarts Tagh einem handtwerck zu verehren, er kom oder iiit,

1) vielgemelter.

2) Die Holzfahrt war ein Volksfest, an welchem Bürgermeister und Rath

und alle Bürger der Stadt unter Trommelschlag und Pfeifenklang hinauszogen

in den Wald und sich dort bei Spiel und Tanz und Wein belustigten. Das Fest

wurde um Pfingsten gefeiert, vielleicht wie in Köln üblich, am Donnerstage nach

Pfingsten. (Vgl. Ennen, Geschichte der Stadt Köln II, 128, Nnmerk. 2.)

Die frühesten Nachrichten über die Feier des Holzfahrtstages in Siegburg

finden sich in den Stadtrechnungen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Ich lasse einige darauf bezügliche Notizen folgen.

Stadtrechnung von 15°°/s9. Item als verlitten Jairs zu Pfingsten die Bur¬

ger zu holtz gefahren, haben die auszwendige Spilleuth die Stadt an lohn rmd

zerung gestanden VIII gld. V alb., fac. XXXII mrc. X f.

15°°/?o. Item anfangs zu Pfingsten den Burgern, als sie zu holtz gefahren,

geschcnckt ein Aem vnd III fl. wins, die Acm funff thaler, facit VI thalcr weniger
ein ortt.

Item auff Holtzfards tag an Brot ausgegeben II gld.

Item dem langen Theissen vff holtzfards tag geben ein Feldtzeichen vnd hen-

schen (Handschuhe), kosten XXIX alb. Item am holtzfardstag den Burgern gc-

schenckt vnd sunst, das Burgermeister vnd Rath neben den Spilleuthen vnd andern

vertzert, beleufft sich zusammen zwa Aemen weniger zwei Viertelt. Die Aem Sieben

thaler, facit XXVIII gld. VIII alb. II hell. Item den Spilleuthen gebe» zwen Thaler.

15'°/?s. Erstlich am holtzfarder tag dem langen Theissen für ein Par hensche»

vnd ein Thosein Riemen gegeben I6V2 alb. Item noch auf den vorschrieben

holtzfarder tag haben die Spilleut, Stadtbotten vnd andere Zop (irgend ein Ge¬

tränk, hier Wein mit eingebrocktem Brode) gessen, dafür gerechnet vier quarten

weins, die quart 16 alb. - 46 alb. Item noch auf holtzfarder tag für den

langen Theissen vnd Mewifsen am Driesch, beide Fendrich, das Geläch au! der

Burgerhauß, nemlich für jeder Person drei Pinien weins betzalt vnd noch für die

Spilleuth vnd gemeinen vmbstand verschenckt funff qurt. weins, die qurt. 10 »lb„

facit 3 gld. 8 alb.
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fimff firdcll guetes Weins, so guet als derselb gewachsen vnd gefallen
ist. Neben dem hat Strauß sich auch verbunden, die 12 Jair stracks
achzuhalten auf straff von 50 goltg. Auch ist verabscheidt, si wannehe
Strauß zu seiner rechter zeit das werck von jeden: Meistern nit abhvlen
wurdt, vnd darüber einiger schadt durch Kriegh oder brandt entstehen
wnrdt, solches soll sine Straußen zum nachtheill vnd nit dem handt-
wcrck gereichen. Letztlich ist auch bewilliget, wannehe einiger Meister
befunden wurdt, der diesen: Zogh zum nachtheill heimlich verkauffen,
derselb soll den: handtwerckvnd Kauffman (vorbeheltlich visiern: Erw.
Herrn seinen straff) mit zehen goltg. erfallen seindt. Zuden: ist letz-
licl' auch hierin mit Vorwissen vnd willen vnsers gantzen handtwercks
Herman Flach den: alter: frei gelassen vnd vergünstiget worden, alles,
was er seinen: Kauffman vor vnd nach an Aullwerck lieberen vnd zu¬
stellen tvnrdt, soll er ohn abbruch vnd schaden dieses Hamborgischen
Zogs thun vnd vornemmen.Dessen alles zu waren: vrkundt vnd fester
stctigkeit seindt hierüber zween zettelt:: eines Inhalts auffgericht vnd
durch senrbtlich Ambtzmeistere vnd genoßen (so schreibens erfahren) nritt
eigenen henden, wie gleichfals durch obg. Dederichen Strauß vnder-
schrieben.si Also geschehen vnd verhandelt jn der Aullgassen am
löten Augusti jm Jair der ringer Zall 99.

VI.

Sntram ßon Hellinghausen, Abt zu Siegburg, betiehlt den
Dürgem bor Stadt, ihre bei der Oinnahme und Zerstörung
viegburgs durch die Schweden niedergebrannten Häuser wieder
Mulmuen, die darauf lastenden Abgaben zu zahlen und
ihren Mitschuldigen Machdienst Mnctlich zu berrichten.

1KFK. den 12. Wai.
Wir Bertraru von Bellinckhaußen si zu alten Bernsauw, Abt und

Herr zu Siegbergh, Stralen, Gülß vnd Ewenheiin, Post. Abt vnd Fürst
zu Fulda, erpietten Euch Burgern vnd Beerbten in vnd außerhalb

l> vereinbart.

2) Die Unterschriften der Contrahenten sind der Copie nicht beigefügt.

W Gleichzeitige Copie im Kirchenarchive zu Siegburg.

4> Bertram von Bellinghausen, Abt von 1620 bis 16S3.
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vnßer Statt Siegbergh vnßeren geneigten grüß vnd geben darbe!) zu er
kenirei;, daß wir durch die taglichen Erfahrungen vnd augenschein gcnug-
samb vermerckt, daß viele Häußer vnd Wohnplatzenalhier in Siegbergh
zu großen schaden vnd clotornmlion der Statt zerfallen vnd vngebawet
liegen pleiben, Wie dan auch, daß Verscheidene Burger ihre häußer
so allnoch in ziemlichen bauw, vnbewohnet liegen laßen, zum theil! fiel,
hin vnd wiedder auff Canuneren verstechen, zuu; thcill auch nach vn-
ßere Vor Stett vnd nach anderen örttern begeben vnd sich ihrer örtcr
vnd platzen im geringsten nit annehmen. Wan !vir nun in der that
befinden, daß dardurch die Bürgerliche narnngh den eiugescßenenwirbt
abgeschnitten, die Wachten vnd andere Bürgerliche lasten auffgedruugcu,
vnd also bey solchem stand! sich es zum endlichen ruin vnd vnderganck
vnßerer Statt ansehen last, deßwegen vor eine nottnrfft erachtet, solches
vnheill in zeitten vorzubanwen vnd ein gepnrliches einsehens zu thu»,
als; befehlen tvir hiemit allen vnßeren Burgern vnd beerbten vnßer
Statt Siegbergh, ein oder außwendig geseßen, daß sey inwendig Z
Monat u äubo dießes ihre verfallene vnd verwuesete häußer wiedernmb
ahnfangen auff zu bauwen, deren platzen sich anzunehmen, die andere
aber, so noch stehen, rspuriron vnd in guettem bauw halten, ihre wach¬
ten sowoll auß den ledigen hüußern vnd bauwplatzen alß andern thuen
laßen, fahren,^) Zinsen vnd ponsicmes richtig bezhalen; Jhnr widdrigen
fhall, dahe sich jemandt in einen; oder anderen obgemelten Puncten
Vngehorsamb oder saumigh wurde finden laßen, sein wir bedacht, aufs
die ohnbeuwighZ verpliebene bauwplatzen vnd häußere vnsere Wapffen°)
zu schlagen vnd vber ein Jahr nach clubo deßes alß verfallene ein¬
zuziehen wegen verweygerter Wachten, vnbezhalter fahren, zinßcn vnd
ponsionön aber Iiuinissicmom schleunich erkennen: Darnach sich ein
jeder zu richten. Deßen zu mehrer sicherheit, vnd damit Keiner sich
der Vnwißenheit zu entschuldigen, haben tvir durch Botten diße Unßere
Verordnilngh vnd befelch in der Kirchen nach alten; Brauch publicieren
vnd auff gewöhnlichen ortten auffschlagen laßen. Li^nutum.

lDie Rückseite der Urkunde trägt .die Aufschrift: .Die Verfallene heußer vsi
zu Bauwen vnd zu rsparirsu cks anno 1336, 12. ülaii.")

1) verstecken. 2) innerhalb. 3) fahren — Gefahrzinsen, deren nicht piinct-
liche Entrichtung mit den ärgsten Gefahren für den Schuldner verbunden war.
Vgl. Ilaltans, dlossariurn derrnanienm msckii asvi 439. 4) unbebaut, ö) Wabpen.
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^11.

Wollgsng Wilhelm. HkirlMsk und Herzog bon Mich, Älebe,
Nerg etc., bedroht den Abt bon Sregburg, Vertrnm bon
Wlinghimsm, mit Repressalien, wokern dieser die bon Sieg-
wc, nach Wenrnth berzogenen Töpfer nickt unbehelligt lnsse.

Düsseldorf 1637, den 6. April.')

Van Gotteß gnaden Wolfgang Wilhelm, Pfaltzgraue bey Rhein
in Bayern, zu Gulich, Cleue vnd Berg Hertzog,
Vnsern gnedigsten grüß zuuor. Ehrwürdig lieber andechtiger —

Wir werden glaublich berichtet, waß Massen Ihr Euch gelüsten lassen,
Vnsere Underthanen, welche sich hiebeuor mit Vnser gnedigster bewilli-
gung in vnser ambt Portz nacher Alderadt mit der Wohnung begeben
end sich daselbst nider geschlagen, durch eweren Botten nacher Sieg¬
berg schriftlich citiren vnd zurück forderen zulassen, auch welche Ihr
wn denselben alda zu Siegberg angetroffen, mit großen Bruchten be¬
sagen, der übriger Erbschafft aber einzuziehen auch bedrewlich vernehmen
lassen. Weill vns nun solche vorhin vnerhorte Procedur vas befremd¬
lich vorkonrbt, wir auch nicht ermessen koennen, rnit waß schein vnd
fnegenb solches zu behaupten, so haben wir nicht vnderlasseu wollen,
Euch hierüber zu vernehmen niit der gnediger erinnerung, daß Ihr
imfall solches allein darumb, daß sich bemelte Underthanen von Sieg¬
berg nach Alderath vmb Ihre Narmrg vnd Handthierung daselbst mit
den Kannen backen zu treiben begeben, geschehen, von solchem Ewerm
vnbefngten Bornehmen absteht, die abgezwungenen bruchten wider er¬
stattet vnd sie diessertwegen vnbeschwert lasset, oder aber aufs den widrigen
fall andere Verordnung von Vnß gewertigt seiet, dan Ihr leichtlich zu
ermessen, wir vnß derer mit Vnserm landesfnrstlichen Schutz anzu¬
nehmen vnd vur unbilliger Gewalt zu defendiren nicht vnderlasseu
werden. Erwarten darüber etwer^) nachrichtlicher Erclerung vnd feint
Euch zu gnaden geneigt.

Geben zu Düsseldorfs 6. Aprill, 1637. Wolfgang Wilh.
(Papiersiegel des Herzogs auf der Rückseite des Briefes.)

1) Original-Briefim Staatsarchive zu Düsseldorf.
2) nach. 3) niedergelassen. 4) Fug. 5) irgend einer.
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VIII.

SmMnck der Tößker, Ausgestellt bou dem Adle
Franz Duruard bon Westrem. t/W, den All. Getober.')

Wir Franciscus Bernardus, Friherr von Westrem, Abt und
Herr zu Sigberg, zu Strahlen, Güls, Ewenhein:b und Weißkirchen,
fort gantzer Convent dhaselbsten thuen kimdt hieinit allernuinlichenst
ubermitz dieses Briefs, das vor uns kommen undt erschienen unsere
Bürgere undt Kannen Beckere Hieselbste, die Anlner genandt, smnbt
und sonders und haben also erscheinende mit mehrerem vor und an^
bracht, wie Daß ihr gewehr und Handtwerck durch viele darin Verübte
mißbrauech Von Zeith zu Zeith in Verderben gerathen nnd von Tage
zu Tage nit allein weiter abnehme, so gahr auch ihr undt ihrer Kinder
undt Nachkomblinge gantzlicher Ruin und Verderb zu Besorgen Stunde,
wau man Deme mit Zeitigen: rath in Bequeme weg nit Einbiegst
thete, undt wan auch vor Zeichen dergeleichen Mißbräuch unter ihnen
eingeschlichen, Unsere Vorfahren Hochseligen gedechnises aber dieselb
auch abzuthin: genreinet und Beflissen gewesen, Ihnen den Kannen
beckeren zu Unterhaltung des Handtwerckß, Nutzen undt freyheith, sigil
undt Briefs Ertheylet, welche durch Krieg undt Brandt endtkoniincn
und Verlustigt worden seyudt,

Derohalben an Unß Ihrem rechtinaßigenHerren Unterthanig Be-
gehrt, Ihnen zu Erlauben, Damitten zu fernerer Verhuhtung ihres
Verderbß sie ihr Handtwerck gleichst anderen Zünfften wieder in standt
fetzen und des erlittenen schadens hinfurter^) ergantzlich undt linderlich
seyn mögten. Nachdenrewir dan aus Mehren Uns mundlich Vor
brachten Ursachen undt umbständen auch sonderlich, dhae Uns wießig,st
daß solch ihr Handwerckgroße anlag und Kösteu Erfordere, bewogen
worden, solchem ihren: Begehren umb den: mehr zu wilfahren, die wir
Unserer Unterthanen Ufnehmen?) undt Wohlfahrt gantz gerne Beförderen
undt deren schaden zu Verhuhteu geneygt seyn, ihnen sothane grm-
Isgisn undt Vorhero genoßene Zirnfftgerechtigkeiten zu Rsuoviren undt

1) Original-Urkunde in meinem Besitze.

2) Franz Bernard von Westrein, Abt von 17Uö bis 1735.

3) Jedermann. 4) Einhalt. 5) fiirderhm. 6) bekannt. 7> Gedeihen.
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zu contir-miron undt, nachdem« sie handtwerckßMeister des endes auf
linser gutheischen sanrbtlich über eine gemeine ordtnung, so demselben
Midlwerck rrützlich, gesetzt Verglichen, wie sie solches alles Unß in
schuften Vorgebracht und nochmahlen fleißigstens gebetten zu eouürmirsu
»nd zu Bestattigen, Alß haben wir, ihr fleißiges Bitten anmerckende,
Bernrte ihre gesetz und ordtnung angenommen und «zonürinirt,annehmen
und eoutirmirön solche hieinit in Kraft dieses Brieffs und geloben
ihnen darüber schütz undt schirm zu thuhen, auch darwieder zu handtlen
nit gestatten werden nrit der austrucklicher Vorwarte, H daß, so Jhmandt
gegen die Herin endthaltene Ltubutu handtlen, darwieder zu handtlen
gestatten oder daran Brüchig werden sollte, derselb Unß undt Unseren
mchkomblingen, übten zu Siegberg, totiss gnoiiss nrit drey goltgulden
undt dem Handtwerck mit einem goltgulden, auch nach schwehre des
Verbrechens nrit mehreren nach grrthdüncken der HandtwerckSrneisteren,
welche daß Jahr dem handtwerck Vorstünden, Bestrafft werden sollen,
welche Berichten gemelte Meistere Unß oder Zeitlichern Abteil Hir-
selbsten jedes Jahrs richtig einzrrlieberenhaben.

Jndeme darr Vor erst dienlich befunden, daß aus Ihnen Meisteren
nach guthdiincken des Handtwerckß zwey LiAlmeistere alle und jedes
Jahrs angeordtnet, die alles nach maß rrndt ordtnung dieses brieffs
richten undt schlichten sollen, Alß ordtnerr undt Befehlen wir Hienrit
Ernstlich sambtlichen Zrrnfstgenossen, sie, die Lioilnreistere,irr allern zu
haudthaben, die Verwürckte Brüchten abzustatten, in allem nach dieses
Brieffs ordtnung gehorgen rrndt alles, waß zu der Zunfft Nutzen ge¬
reichen Mögte, Helfen zrr Befrrrderen.

So soll auch zweytens Kein Meister einen anderen, welcher keines
Zuufftmeisterssöhn wehre, sothanes Handtwerck lehren oder zu lehrnen
aufuehinen, rrndt wehre er schon ein Meisters söhn, ehender nit an¬
nehmen, er habe dan Bevor die gebühr davon abgestattet und sich ge-
biihrendt einschreiben lassen.

3tens. Sollte ein Meister, so das Handtwerckallhie zunfftig ge-
tehrnet, daßelb Handtwerck verlaßen, ander gewin und gewerb anfangen
oder anderwertlich 2) hinziehen urrdt Niedersetzen, so soll demselben hin-
sürter nit mehr gestattet werden, daßelbig Handtwerck zu gebrauchen,
sondern verstoßen rrnd dessen yrrvilo^isn rrndt freyheiten garrtz nrrdt
zmnahlen Berarrbt seyn rrndt bleiben.

tj Borbehalt. 2) anderwärts.
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4tens. Ein Lehrjunge, welcher einmahl daß Handtwerck zu er¬
lernen angenommen worden, sieben nach einander folgende Jahren bev
einein Meister, es sehe auch bey seinem aygenem Vatter, die Benante
lehrjahre nit ausstehet undt Binnen solcher Zeith davon laufst, so soll
derselb Vom Handtwerck Verstoßen seyn undt nimmer wieder angenom¬
men werden.

5tens. Item soll auch kein Meister dem anderen sein gesinde
als Knecht undt handtwerckßgesellen Verführen und zu Sl"- oder eines
anderen HandtwercksmeisterenDienste annehmen ohne erlanbnnß dem¬
jenigen, wobey er wohnet, er habe dan bey demselben die verdungene
Zeith gearbeitet.

Wie dan Jhro Hochwürdigen Gnaden llnserseitz gnadig¬
ster Herr sich rosorvirsn, auch für daß HochadelicheGottes¬
haus einen Zunfftig gelehrnten inß Handtwerck zu schenken,
welcher aber mit leiblichem ayde Hier in solchem stände zu
leben undt zu sterben einschwehren mues; so geschehen ut
inkorius.

ötens soll den siegel Meisteren mit Zuziehung undt guther Be-
sindung der gantzen Zunfft Erlaubt, sothanem Handtwerckeinzusetzen,
wie gering und thewe") in Ansehung der Unkosten daß guth Jahrlichß
zu Verkaufen oder, wie Vielmahl nach abgang des gutß ein jeder
Meister daß Jahr durch Backen solle, Jedoch nach maß undt gnthdnnten
der gantzen Zunfft, welche sich hierbei zu vereinbahreu.

7tens Solle den Siegelmeisteren frey stehen, die lehrjungen, nach-
denre dieselben ihre gebührende Zeith ausgelehrnet, frey zu Sprechen,
gesellen undt Meister zu macheu, Jedoch ein solches nach abstattung
des Handtwerckß gebühr.

8tens Soll kein Meister dem anderen in Erwerb undt abtreibnng
der Kaufleuthe, womitte einer für dem anderen in Handtlung Stünde,
Kein abtraz thuen oder denselben an sich Erwerben, Es wehre dan
daß der so mit ihme Handelte, darin Verwilligenthete, alles nach gu'.-
bedüncken des Handtwerkß.

Dhae dan auch 9 teils die länder, wohin die Kannen geführt undt

1) Der gesperrt gedruckte Passus ist am Rande des Manuscriptes von der¬

selben Hand beigefügt.

2) theuer.
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t Whandelt werden, mit Vielen Untaugliche» wahren anderen zum
Mste» »achtheyl angefüllet werden, alß verordtnen tvir, daß Keiner
guter Zwantzig fnnff Jahren Bey Straff von funffzen goltgulden, so offt

k gegen gehandelt werde, womitte derselb, so dargegen thete, Unß
^ verfallen seyn solle, Kannen Backen undt inß Landt Verkaufen solle.

Ilttens solle auch keinem HandtwerckßgesellenZugelassen sein,
s Binnen halben Jahresfrist deßelben angenommenen Meisters Dienste
s gwitiren, es geschehe dan »lit deßen bewillignngoder sonst erheb

tichen Ursachen,
lind wan auch l I tens ein Ateister sothanen Haudtwerckß absterbe»

> »udl eine tvittib hinterlaßen soll, deroselben frey Stehen, so lange sie
5 lebt und Ungeheyrathet bleibt, ihr Handthiernng gleichß anderen Meistern
b tünch ihre Kinder oder Handtwerckßgesellen treiben zu laßen, wofern
l dicsclb herzn fähig, sonsten aber nicht, tvie deroselben Wittiben auch

^gelassen seyn soll, Jeden ofen einenl anderen Meister fiir zehn rtlr.
>» überlassen und zu Verkaufen, welcher für sie Backen und den genoß

i wben wolle, wie dan auch das Handtwerck solch hinterlassenerWittiben
- au handt gehen solle, wan sie noch einig ungebacken Guth Vorrathig
s kette, solches auf ihrv, der ivittiben, Kosten zu backen.

Wenn auch 12tens sie KannenbeckereUnseren Vorfahren Hoch:
r seligen andenkens anß allen undt Jeden offen Vor Zwey rtlr. weißen
s Guthß geliebert haben, auch die offen nit anders alß in Unser undt

lluseres gotteshanses Bedienten anivesenheith, welche daß Erste aus:
. suche» haben, nit Eröffnen dürfen, alß solle es damit auch sein Be-
s «enden mit dieser Bescheidenheit!), daß weilen sie Meistere Unß solch

ausgesucht nndt oomystirendes guth auf Unser gotteshaus selbsten hiw
s lieberen Mneßen, Ihnen herab ihr gebühr, wie solches Von alters
t Hcro gewesen, Nemlich eine fläsch Weins nndt sieben Wecken ausgereicht
l «erden sollen.

Undt ist darumb unser Erstlich gebott, daß sie Kannenbeckere undt
Meistere in aller maßen undt nach Inhalt dieses Brieffß in allen
Umeten und (Uansulen, wie selbe vorhin Benent, steht undt fest halten,

s «>e Lieb ihnen sehe Vorbenente poen der 3er goltgulden, und stellen
^ anbey solchen Handtwercks Siegelmeisteren frey, gegen die Ungehor-
' samben undt Bruchtfälligen nit allein mit aygemachtiger H blxöontion

t> eigenmächtiger.

Amialm des hist. Vereins. Heft SS
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zu Versahen, auch Befindenen Dingen nach die Straff zu Verkuppele»

uudt 3 oder Vierfach anzusetzen, alles nach Befinden des Verbrechens

Jedoch sollen Nnß von sothanen Brüchten zweytheyl undt dem Handle

werck ein theyl gereichet werden und solches alle und Jedes Jahr dmcki

die Siegelmeistere.

Dieser aller Vorgenanter Sachen znr Urkundt ilndt Festhaltung

haben wir, abt Vorbenent, Vort gantzes Uouvont Vorbenent fm

llnß undt Unsere nachkomblinge Unser Abdeheu und (touvonts Siegele

ivohlwießentlich au Diesen Briefs thuen bangen. Geschehen Im Jaln

nach XU. gebührt ein tausendt siebenhundert sechs den 30. tag 8bi'U

b'ruu?. Lorullt vou Mestroln übt.

sDie Siegel sind ndgefallen.)



Der ReichSvicekanzter Iti. Viatthins Held.
Mit Beilagen.

Aon

IN. E « n e n.

Unter den vielen kaiserlichen Räthen, die während der langen Re-
giernngszeit Karl's V. alle Mittel aufboten, um sowohl jedes noch so
berechtigte Streben nach Reform auf dem Gebiete des kirchlichenLebens
abzuweisen, wie jeden Angriff gegen die bestehende kirchliche Gewalt
und den hergebrachten kirchlichen Glauben zurückzuschlagen, steht der
Ncet'anzler des deutschen Reichs Dr. Matthias Held in erster Reihe.

, Sein Einfluß und seine Rathschläge waren geraume Zeit bei allen
Gelegenheiten,wo die Zunge der Wage nach der einen oder anderen
Seite ansschlagen mußte, maßgebend und entscheidend.

Als der kühne Wittenberger Mönch der bestehenden Kirche offen den
Handschuh hinwarf, den schlummerndenGeist der Opposition gegen die
zahlreichen Mißbräuche im kirchlichen Wesen und die vielen Uebergriffe
der römischen Curie wieder wachgerufen, und mit Donnerstimme den
Ruf nach durchgreifendenReformen durch ganz Deutschland erhoben
balte, richteten alle, welche mit Luther das deutsche Reich und die deut¬
sche Kirche zu erneuern bestrebt waren, hoffend ihren Blick nach dem
jungen Habsburger, auf den sie den Geist der Reform-Concile von

l Konstanz und Basel herabwünschten.Als Luther seine Thesen an der
Wittenberger Schloßkirche anheftete, hob sich wieder das Vertrauen aller
derjenigen, die schon an einer Erneuerungdes kirchlichen Wesens zu
verzweifeln begonnen hatten. Sie lebten der Hoffnung, es würde den
weltlichen Gewalten, namentlich dem Kaiser, gelingen, den Widerspruch,
welchen die päpstliche Curie und alle mit den römischen Interessen ver¬
wachsenen Elemente der katholischen Kirche gegen den Ruf nach Refor¬
men erhoben, zum Schweigen zu bringen. Damals bestand noch der
alte staatS-kirchenrechtliche Grundsatz, wonach gegen die Behauptungen
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der Cnrialistenden Ständen nnd Fürsten eine Betheiligung an der
Lösung kirchlicher Fragen zustand, in voller Geltung, Den Laien war
eine Betheiligung an der Fassung von Beschlüssen über Sachen, welche
die kirchliche Disciplin, Verwaltungnnd Gesetzgebung betrafen nach
nicht entzogen. Der Kaiser, die Fürsten, Grafen nnd Stände des'deut
sehen Reiches befanden sich noch im Besitze einer Reihe von Rechten nnd
Befugnissen,bei deren kluger Ausnütznng ein einträchtigesZusammen
gehen der Interessen der lehrenden und hörenden Kirche zum Heile der
christlichen Menschheit erzielt werden konnte.

Aber Karl V., der seine Jugend außerhalb des deutschen Reiche
verlebt hatte, nnd weder den Geist noch die Fähigkeit des deutschen
Volkes erkannte und würdigte, hatte kein Herz nnd kein Verständnis
für die große, aus dem innersteil Leben der Nation erwachsene Frage,
für die aus dem tiefsten Bedürfniß hervorgegangenenForderungen der
Zeit. Karl war durch und durch Spanier nnd als solcher ei»
Mann des unwandelbaren, eifrigsten nnd glühendsten katholischen Man
bens, der festesten Anhänglichkeit an diesen alten, durch einen anderthalb
tausendjährigenBestand geweihten Katholicismus, der trenesten Anhäng¬
lichkeit an den Mittelpunct der Kirche zu Rom, Er war zu sehr i»
spanischen Anschauungen und in spanischer Denkweise befangen, vo»
spanischen Ideen durchdrungen und von spanischen Gefühlen und An-
pulsen geleitet, als daß er sich für diese deutsche Bewegung hätte begei
stern, die deutschen Reformbestrebungen in die Hand nehmen können,
und im EinVerständniß mit den kirchlichen Autoritäten auf Bahne»
zu leiten verstanden hätte, auf welchen es möglich gewesen wäre, die
deutsche Nation zu wahrer geistiger Erneuerung zu führen. Jede Reform
des religiösen Lebens, welche mit seinen religiösen nnd kirchlichen An-
sichten und den Ansprüchen des Oberhauptes der Kirche zu Rom nicht
bestehen konnte, fand keine Gnade vor des Kaisers Augen, Karl mit
seinem warmen Eifer für den kirchlichen Glauben seiner Ahnen, mit
der ganzen Jntensivität des katholischen Geistes des spanischen Volke»
wollte sich ernstlich bemühen, mit aller Kraft und Strenge den Gegen-
satz niederzuschlagen,den Geist der Neuerung- zu besiegen, die Opposi¬
tion unter die Gebote der alten Kirche zu beugen, die Ketzerei auszu-
rotten und die Abgefallenen in den Schooß der römischen Kirche zurück¬
zuführen. Luther's Forderungen gingen über die Gränzen hinaus,
welche nach Karl's Anschauung nicht überschritten werden durften, Darum
konnte der Wittenberger Reformator beim Kaiser keinen Schutz und
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keine Stütze finden, im Gegentheil sollte er geopfert werden. Karl's

fester Entschluß war es, treu zu bleiben dem System der Kirche, tvie

solches bis dahin gegolten hatte, der Neuerung die Anerkennung zu ver¬

sagen, die neue Lehre zu ächten und die ketzerischen Lehrer zur Strafe
zu ziehen. Dieser sein Wille wurde zum Reichsgesetz erklärt, und die

Reichsacht sollte solchen Gesetzen Nachdruck verschaffen. Karl hatte sich

z» sehr in die Formen und Anschauungen des spanischen Katholicismus

eingelebt, war zu sehr von der tlntrüglichkeit des hergebrachten kirch¬

liche» Glaubens und von der Alleinberechtigung der alten kirchlichen

Gebräuche durchdrungen, als daß es ihm möglich gewesen wäre, einer

freieren Auffassung sich zugänglich zu zeigen und ein Rütteln an dem

starren kirchlichen System zu dulden. Die in Geltung stehenden Gesetze

gaben ihm hinreichende Mittel an die Hand, um wenigstens den Ver¬

such zu machen, die bedenkliche geistige Gährung mit Gewalt zu unter¬

drücken und dein gefährdeten katholischen Glauben wieder die Allein¬

herrschaft zu sichern. Wenn es ihm nicht gelang, seinen Willen durch¬

zusetzen und den Geist des Widerspruches zu baunen, so war es seine

Schuld nicht « die Verhältnisse waren mächtiger als der Wille des

Kaisers, das Gesetz des Reiches, der Widerstand der Anhänger des her¬

gebrachten kirchlichen Wesens. Während Karl wieder acht Jahre in

Spanien weilte, ging die kirchliche Bewegung irr Deutschland ihren

Gang weiter. Die im Laufe dieser acht Jahre gegen die Bewegung

gefaßten Neichstagsbeschlüsse hatten nur den Erfolg, daß die Glaubens-

iinderer und deren fürstliche Protectoren immer festeren Boden gewan¬

nen. Die Anhänger erstarkten allmählich zu einer kirchlichen und poli¬

tischen Macht, welche mit dem Kaiser pactiren und eine ungefährdete

Stellung im Reiche fordern konnte. Karl mußte eine Bewegung, die

er in tiefster Seele verabscheute, ruhig sich stärken und entwickeln lassen.

Hin und wieder mußte er selbst zugestehen, daß der Ruf nach einen«

gewissen Maß von Reformen volle Berechtigung habe; er ging so weit,

zu erklären, -daß der Reichstag die Durchführung dieser Reformen in

bie Hand nehmen müsse, im Falle es nicht gelingen sollte, die Zu-

iaiiunenberufung eines allgemeinen Concils zu diesen« Zweck beim Papste

bnrchzusetzen.

Als der Kaiser endlich, nach achtjähriger Abwesenheit, aus Spanien

»ach Deutschland zurückkehrte, richteten sich die Blicke aller strenge««

Rnhänger des alten Kirchenthums hoffend auf ihn, und von seinen«

Wigen, rücksichtslosen Einschreiten erwarteten sie die baldigste Bei
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legung der kirchliche» Zerwürfnisse, Karl aber irug Bedenken, stimm
Herzensdrange zu folgen, weil er befürchtete, dadurch seinem mächtige»
Rivalen, dem Könige von Frankreich, zuzutreiben. Ohne Blutvergießen
hoffte er sein Ziel erreichen und der katholischen Kirche ersprießliche
Dienste leisten zu können. Gleich nach seiner Kaiserkrönungin Bologna
begab er sich auf den Reichstag nach Augsburg, um hier namentlicb
die kirchlichen Angelegenheitenzu ordne». Es lag ihm daran, sich die
Beihülfe eines Mannes zu sichern, der seiner katholischen Gesinnung,
seiner Kenntniß von Personen und Zuständen so wie seiner Geschäft
gewandtheit und Rechtskundigkeit wegen ihm befähigt schien, die Leitung
der deutschen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen und zum er
strebten Ziele hinzuführen. Der Assessor beim Neichskammcrgcrichj
I)r, Matthias Held wurde ihm von vielen Seiten als der Mann bc
zeichnet, der in ganz besonderemGrade befähigt sei, den kaiserlichen
Anforderungen in vollem Maße zu entsprechen. Held, ein geborener
Lothringer, Hatt5 bald nach rühmlicher Beendigung seiner juristischen
Studien auf der Universität Verwendung beim Reichskammcrgerichte
gefunden. Die hier geltenden Grundsätze religiöser Unduldsamkeitent
sprachen ganz der Richtung und den Neigungen dieses jungen katholi
sägen Vorkämpfers für streng katholische Grundsätze, Held war zwar
klein und unansehnlich von Statur und Körper, aber unternehmend,
energisch und kühn von Geist, zäh und fest von Charakter, Bald ivnrde
er Assessor an diesem höchsten Gerichtshofedes deutschen Reiches, und
recht schnell gelang es ihm, sich durch seinen katholischen Eifer, seine
umfassenden Kenntnisse, seinen juristischen Scharfsinn und seine rastlose
Thätigkeit den ersten Rang unter seinen College» zu sichern. Nicht am
wenigsten ist es seinem Einflüsse zuzuschreiben, daß das Kammergcrichi
sich zu einer Centralstelle entwickelte, von welcher ans alle gegen die
Protestanten ins Werk gesetzten Maßnahmen geleitet wurden. Religiöse
Toleranz und Achtung der innern Ueberzeugung bei Andersdenkende»
blieben an dieser Stelle, wo nur der Buchstabe des hergebrachten Reichs
gesetzes Bedeutung hatte, völlig fremd. Dieses Reichsgesetz in der Hand,
wollte das Kammergericht mit Feuer und Schwert, mit Acht und Aber
acht die hergebrachtekirchliche Lehre gegen die feindlichen Angrisse der
Neuerer vertheidigen. Das Vorgehen des Kammergerichtes hatte die
volle Zustimmung des Kaisers, und seinen spanischen Anschauungen cnt
sprach die schroffe, feindselige Stellung gegen jeden Versuch, die Allein
Herrschaft des katholischeil Bekenntnisses zu stürzeil und den Protestanten
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jkves Anrecht ans alles katholische Kirchengut zu nehmen. Bei dem

Mnmrgericht hatte Held seinen Eifer für die katholische Kirche und

im den hergebrachten Glauben bis znr Unduldsamkeit gegen Anders

denkende gesteigert. Diesen Mann nun rief Karl in seinen Räth. Held

leite sich in Folge der dauernden Renitenz der Protestanten gegen die

Urtheile des Kammergerichtes in eine Verbitterung gegen die Anhänger

der neuen Lehre hineingelebt, welche an seiner Liebe zum alten Glauben

und nn seinem Haß gegen jede kirchliche Neuerung stets frische Nahrung

fog. Er befriedigte seine eigenen Neigungen und brachte seine eigenen

Änschanungeu zur Geltung, wenn er sich bemühte, den spanischen Rigoris¬

mus des Kaisers zur Grundlage der kaiserlichen Politik auf dem Ge

biete des kirchlichen Lebens zu machen. Dem Kaiser war über Held's

Talent, Fähigkeiten und Sitten nur Löbliches berichtet worden. Im

innnittelbarcn Dienst des Kaisers erwarb er sich bald Karl's volle Zu

fricdenheit und unbegränztes Vertrauen. Er wurde sowohl mit der

Schlichtung von Streitsachen wie mit der Erledigung solcher Angelegen

hcitcn betraut, bei denen die Beobachtung des höchsten Stillschweigens

erforderlich war. Nach dem Tode des Vicekanzlers und Geueral-Orators

Balthasar Marklin von Waltkirchen, Bischofs von Malta, postulirten

Bischofs von Hildesheim und Coadjutors des Bischofs von Konstanz, wurde

ihm im Jahre 153l das Vicekanzleramt übertragen. In dieser Stellung

verstand Held es, sich dem Kaiser völlig unentbehrlich zu machen. In den

deutschen, spanischen und italienischen Angelegenheiten wurde kein Beschluß

gefaßt, zu dem er nicht den Anstoß oder die Zustimmung gegeben hatte.

Der Tag von Augsburg hatte den Bruch Deutschlands in zwei

feindliche Lager besiegelt. Held hatte seinen Antheil an diesen Ergeb

uisscn. Die protestantische Partei schloß im folgenden Jahre 1531 zur

Bertheidiguug ihres Glaubens, zum Schutz gegen drohendes Unwetter,

zur Entkräftung des strafenden kaiserlichen Armes den Bund von

öchmalkalden; sie nahm feste Stellung gegen die kaiserliche Verwaltung

>md gegen jede geistige Unterdrückung. Auch der Kaiser bereitete sich

unter den bestimmenden Einflüssen des Vicekanzlers Held, seine Stellung

festigen und sich zur Unterdrückung seiner Feinde zu rüsten. Held

glaubte, daß das Interesse des Kaisers gefördert werde, wenn derselbe

»>>t Feuer und Schwert die Alleinberechtigung des katholischen Bekennt

nisses wahre nnd dem alten Glauben zum Sieg zu verhelfen suche,

üüdernm war es nicht Karl's und seiner Räthe Schuld, daß die Ver

luiltnisse den Beginn kriegerischen Vorgehens gegen die Protestanten
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verhinderten. Guten Theils verzichtete der Kaiser deßwegen auf ein

blutiges Einschreiten, weil er fürchtete, dadurch seinem Gegner Faun

von Frankreich Bundesgenossen zuzuführen. Er mußte es ruhig a»

sehen, daß die Reform i innrer mehr erstarkte, daß immer mehr Fiirsteu

sich zu Schirnlern der Neuerer aufwarfen und daß die neue Lehn ir

immer ergebenere Anhänger im Volke gewann. Die Protestguten,

denen die Macht der schmalkaldischen Genossen neuen Muth einflößt', i

verlangten, mit dem Schwert in der Hand, daß der Kaiser ihm»

vollen Frieden bis zum Concil zusichern und dem Kannuergerichi

jedes Verfahren gegen sie untersagen sollte. Um den Frieden in.

Innern zu erhalten und die Rcichshülfe für den Türkenzug nicht z»

verscherzen, sah Karl sich genöthigt, den Reichsfrieden von Nurnber.! !>

1532 zu bewilligen und darin den Protestanten vorläufige Duldung i

zuzugestehen. In Widerspruch mit dein Geist und Wortlaut diesem tt

Friedens und mit den positiven Znsicherungen des Kaisers suchte Held

dem Kammergericht, welches die Stütze für alle Feindseligkeiten gegen

die Neuerer war, die ganze Freiheit des Verfahrens vorzubehalten.

Dieses Gericht, welches in der Mehrheit seiner Glieder sich stets i»> D

Sinne Held's für die strengsten Maßnahmen gegen den in dauernde»

Wachsthnmc begriffenen Protestantismus anssprach und demselben um i

der höchsten Entschiedenheit alles versagte, was auch nur den Schein n

einer staatsrechtlichen Anerkennung begründen konnte, wurde nicht müde,

in kirchlichen Fragen, denen man immer eine den Rechtsstand betreffende

Seite abzugewinnen verstand, die protestantischen Stände durch Pöncn ^

Mandate, verdammende Rechtssprüche und .Achtserklärnngcn zu belästigen.

Nicht weniger ging man in solcher Weise gegen diejenigen vor, welche

schon zur Zeit des Friedspruchcs dem neuen Bekenntnisse anhinge», all

gegen diejenigen, welche nach demselben sich von der katholischen Kirche

abgewendet hatten. Held erkannte mit dein Kannnergericht ine Nürubcr !

ger Friedeil nichts als einen ungerechten Zwang, und er glaubte der ^

katholischeil Wahrheit den größten Dienst zu erzeigen, wenn er den

Kaiser bestimmte, durch geschraubte, sophistische Deutung seiner Zm

geständnisse dem Fricdstand jeden Halt und jede Sicherheit zu entziehen.

Der Kaiser hatte weder den Willen noch den Muth, den Planen dce

Bicekanzlers entgegenzutreten und mit Redlichkeit sein kaiserliches Weit .

wahr zu halten. Held, der ihn nach Bologna begleitet hatte, suchte

ihn zil bestimmen, dem Kammergerichte in seinem feindseligen Vorgehen A

gegen die Protestanten freies Spiel zu lassen. Obschon Karl den Be r
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fehl hatte ergehen lassen, keine Processe in Religionssachen weiter zu

fahren, störte sich das Kamniergericht nicht an solches Mandat; es er¬

klärte, derartige Processe berührten weniger die Religion als die Politik,

>md aus diesem Grunde müßten sie zu Ende geführt werden. Der

Kaiser konnte sich nicht entschließen, mit Entschiedenheit seinen Worten

Geltung zu verschaffen und auf der genanen Ausführung seiner Befehle

zu bestehe».

Held war und blieb der böse Dämon des Kaisers, und seine nn

heilvolle Hand ist allerwärts kenntlich, wo durch feindselige Maßnahmen

gegen die neue Richtung das Verhältniß zwischen den Katholiken und

Protestanten zn einer größeren Spannung getrieben wurde. Ein blnti

gcr Zusammenstoß wnrde vorläufig in Folge der langen Abwesenheit

des Kaisers vermieden. Dieser zog nämlich wieder nach Spanien, von

lvo er einen Zug nach Afrika unternahm, um dein türkischen Seeräuber

Barbarossa das Handwerk zu legen (1535). Held, der mit dem Kaiser

nach Spanien, dann nach Tunis, im Frühjahr 1535 nach Neapel und

!537 wieder nach Spanien gezogen war, hatte überall neben seiner

Ergebenheit und Treue trotz seines schwachen Körpers hohen Muth,

große Hcrzhaftigkeit und zähe Ausdauer bewiesen. Bald nach seiner

Uckkehr nach Italien beeilte sich Karl, den Vicekanzler Held am

7, April l 53t! in Rom in Gegenwart der Fürsten, Herzoge, Mark¬

grafen, Grafen, Barone und Großen so wie vieler Stände des Reiches

mit dem Ritterschlag und den gebräuchlichen Förmlichkeiten zum ogno»

mirutus et milos zu schlagen. In dem bezüglichen Diplom erklärt der

Kaiser, er erhebe den Vicekanzler irr den Ritterstand, weil derselbe ihm

in Augsburg, Regensburg, Ungarn und Spanien so treu gedient, in

dem Kriege gegen die afrikanischen Seeräuber so viele Gefahren für

ihn bestanden, und so große Mühen und Lasten in kaiserlichen Diensten

zu Wasser und zu Lande getragen habe. Das ihm ertheilte Wappen

zeigte in dem viertheiligen Schilde in den correspondircnden Feldern je

«neu Elephanten mit zwei Thürmen auf dem Rücken und je einen

verschobenen Querbalken.

Die kirchliche Frage gestaltete sich wieder brennend, als der Papst

sich endlich 1536 zur Zusammenberufung eines allgemeinen Concils

entschloß und den päpstlichen Nuntius Peter von der Vorst (Vorstirm)

»ach Deutschland sandte, um den Kaiser, den König, die Fürsten, die

Bischöfe zur Betheiligung aufzufordern und die Protestanten zur Be¬

schickung einzuladen. Auf dein Tage zu Schmalkaldcn sollten die pro-
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testantischeu Fürsten über die Stellung, welche sie zum bevorstehenden
Concil zu nehmen gesonnen seien, in Berathung treten und Beschluß
fassen. Dem Kaiser, der im fernen Osten wie an der französischen
Gränze schwarze, drohende Sturmwolken sich zusammenziehen sah, lag
Alles daran, das gespannte Verhältniß zu den Protestanten auf irgend
eine Weise zum Frieden zn kehren und die drohende Gährung im
Innern Deutschlands durch einen freundschaftlicheil Ausgleich zu beruhn
gen. In richtiger Weise würdigte er die Bedeutung und die Folge»
eines offenen Zerwürfnisses mit den Protestanten. Darum entschloß er
sich, durch Versöhnlichkeit und Nachgiebigkeit den ans einem solchen Zer
würfuisse zu erwartendem Gefahren auszuweichen.Held erhielt den
Auftrag, auf dem Tage zu Schmalkalden als kaiserlicher Orator den
Intentionen des Kaisers Ausdruck zu geben. Im October 1536 übe,
gab ihm der Kaiser in Brüssel seine Jnstruction. Hierin war in klaren
Worten ausgesprochen, daß es die Absicht des Kaisers sei, die Niirn
berger Zugeständnisse zu erweitern, die Protestanten gegcn jede Gelvalt
zu schlitzen, in ein friedliches Verhältniß mit denselben einzutreten unk
die unabweisbaren kirchlichen Reformen nöthigen Falls durch ein Natio
nalcvucil durchzusetzen. Held war augewiesen, jede Drohung und Bitten
keit zu vermeidenund milde und versöhnlich aufzutreten. Diese Im
struction stimmte wenig mit Held's persönlichen Neigungen und Planen.
Ihm schien nur der Krieg gegen die Protestanten das geeignete
Mittel, die Einigkeit in Deutschland herzustellen, und den zu inuner
größerer Kraft emporwachsenden Protestantismus niederzuwerfen.Held'.
Ehrgeiz war es, als Säule des Reichsrechts und der mit demselben
übereinstimmenden Ideen zu erscheinen. Er hatte sich in den Gedanken
biueingelebt, daß er ein Princip vertrete, welches auch dem Kaiser an
das Herz gewachsen sei, und welches dieser nur momentan im Drangt
der Umstände verläugnc. In dem ihm vom Kaiser ausgestellten Ritter
diplom glaubte er die vollständigste Gutheißnng seiner kirchlichen Politik
erblicken zu dürfen. Er hielt sich überzeugt,daß Karl ihm es später
danken werde, wenn er in Schmalkalden an den Degen schlage, statt
seiner Jnstruction gemäß Worte des Friedens und der Versöhnung z»
sprechen. Im Februar 1537 kam er von Wien irr Schmalkalden an
und fand hier die Hauptvertrcterder neuen Richtung versammelt.
Außer fünfzehn Fürsten und Grafen und den Abgeordnetenvon acht
undzwauzigStädten waren dies Luther, Melanchton, Johannes Pomc
ranns, Georg SpalatinuS, Eobanus Hessus, Diouisius Melander,
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SttphanuS Agricola, Akartin Bncer, Andreas Osiander und Nieolaus
Zbnsdorff.

Wenn Held der kaiserlichen Instruktion pünctlich und gewissenhast
nachkommenwollte, mußte er mit dem päpstlichen Nuntius VorstiuS in
Opposition treten, die Hoffnungen der katholischen Partei am kaiserlichen
Pose vereiteln und seine eigene Gesinnung verläugnen. Es lag ihm
mehr daran, den Wünschen des Nuntius zu entsprechen, als den ihm
ertheilten kaiserlichen Auftrag zu erfüllen. Er glaubte in der Gunst
des Kaisers so fest zu sein, daß er sich erlauben dürfe, seiner Jnstrue-
no» entgegen zu handeln, den schroffsten katholischen Standpnnct als
die Richtschnur der kaiserlichen Politik zu proclamiren, die Protestanten
dem Wunsche des Nuntius gemäß zur unbedingtenUnterwerfung unter
die Beschlüsse des angesagten Coneils aufzufordern und dieselben zur
Aufnahme des ihnen angebotenenKampfes zu treiben. Ohne auch nur
dem BorstiuS das Geringste von dem eigentlichen Inhalte seiner In¬
struktion mitzutheilen, trug er vor den versammelten Verbündeten in
einer mehrstündigen Rede eine Erklärung vor, wonach als Absicht und
Forderung des Kaisers das gerade Gegentheil von dein bezeichnet wurde,
u'as in der That die Vorschläge, Gedanken und Wunsche desselben
lvaren. Er führte eine Sprache, welche den Bruch in Deutschland recht
klaffend und dauernd machen, den Protestanten jedes Vertrauen zu den
Absichten des Kaisers nehmen und den lockenden Versprechungendes
Königs von Frankreich geneigt machen sollte. Bei seinen Berechnungen
lich Held zwei bedeutendeFactoren außer Anschlag, die Türken und
den König Franz I. Hätten im Osten nicht die Türken mit dem Ein
rücken ins deutsche Reich gedroht, und wäre im Westen die Reichs
gränze gegen jede von Frankreich drohende Gefahr gesichert gewesen, so
würde Held geringe Muhe gehabt haben, den Kaiser zn bestimmen, sich
au die Spitze eines katholischen Bundes zn stellen und mit bewaffneter
Hand die Protestantenunter die Autorität der Kirche zu zwingein
Karl hatte aber keine freie Hand. Wenn er seine Person und sein
staus nicht der größten Gefahr aussetzen wollte, mußte er sich bemühen,
den Friedstand im Innern des Reiches aufrecht zu erhalten. Held
aber schlug diese Rücksichten in den Wind, und machte alle Anstren
Diigen, um dem Kaiser mit Gewalt das Schwert in die Hand zu
drücken. In dieser Absicht wollte er es, im Einverständnissemit dem
ümtius, der ihn einen prneötnim vir nennt, durch sein Auftreten in
«chmaltälden zu offenem Bruch mit den Häuptern der neuen -
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treiben. Er verweigerte dein Protestantisinus die Anerkennung seiner

rechtlichen Existenz, und sprach sich entschieden gegen jede Erweiterung

des schnialkaldischen Bundes aus. Durch diese Sprache brach er den

Protestanten die Brücke ab, welche ihnen der Kaiser bauen wollte, m,d

er trieb dieselben zu einer schärferen Opposition und zur Ablehnung

jeder Theilnahme am Coneil. Held begrüßte diese schroffe Stellung

als einen willkommenen Grund, um die katholischen Fürsten und Stände

sofort zu einem Bunde zu einigen, durch welchen den Gegnern der

alten Kirche mit Kraft und Erfolg entgegengetreten und völlige Unter¬

drückung bereitet werden könnte, den schon 1531 vom Kaiser als das

beste und geeignetste Mittel zur Erhaltung eines katholischen Deutsch

lands bezeichneten Plan einer engen Verbindung der treu gebliebenen

katholischen Stände und Fürsten zu Stande zu bringen. Zu diesem

Zwecke richtete er zunächst seine Aufmerksamkeit auf den unduldsamen

Bruder des Kölner Dompropstes, den Herzog Heinrich von Braun¬

schweig, den er als einen begeisterten Bewunderer seiner Politik und

einen rücksichtslosen Beförderer seiner Gewaltplane kennen gelernt hatte

Während des französischen Feldzuges hatte er vertraute Bekanntschaft

mit diesem Fürsten geinacht, ihm beim Abschiede ermuthigende Zu

schriftcn an die katholischen Fürsten mitgegeben, und dieselben bald in

Person mit dein Worte des Kaisers zu bestätigen versprochen. Held

wurde bald die Hoffnung Heinrich's und seiner Freunde, und er traf

Verabredungen mit denselben, welche für die Protestanten schwere Tage

im Schooße bargen. Es lag ihm daran, nun auch die anderen katho¬

lischen Fürsten zum Einteilte in einen starken, schlagfertigen Bund ge¬

neigt zu machen. Darum unternahm er eine Rundreise an die einzel¬

nen katholischeil Fürstenhöfe, und allerwäts betrieb er mit Wärme und

Leidenschaftlichkeit den Beitritt zu dem projeetirten Bunde. Am 10. Juli

1535 kam wirklich ein solches katholisches Bündniß zwischen dem z»

gleich für deil Kaiser unterzeichnenden Könige Ferdinand und einer

Anzahl norddeutscher und süddeutscher Fürsten zu Stande. In diesen«

Bunde lag der Keim zu den traurigsten Verwicklungen, und der Vicc-

tauzler Held hat das traurige Verdienst, Deutschland in zwei bewaffnete

Heerlager gespalten, die deutsche Einheit zerrissen und den Grund zn

deil folgendeil Religionskriegen gelegt zu haben. Daß der Kampf vor

läufig noch nicht zum AuSbruche kam, davou lag der Grund in der

Türkeugefahr, welche einstweilen wenigstens noch gebot, die Waffen

ruhen zu lassen.
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Die Gegner des Vicekanzlers, die in der Held'schen Politik die
größte Gefahr für das kaiserliche Haus erkannten, gaben sich alle Mühe,
das eigenmächtige Borgehen des Kanzlers, wodurch dem Kaiser die
größten Verlegenheiten bereitet wurden, in dein rechten Lichte zu zeigen
and dein kühnen Orator jeden weitern Einfluß auf die deutsche Staats
ieiluug zu nehmen, Graf Heinrich von Nassau, der dem Kaiser sehr
nahe stand, erklärte, Held habe für seine scharfen Worte zu Schmal
kalden, zu denen er nicht antorisirt gewesen, den Strick verdient. Die
Äatthalterin der Niederlande, die Königin Maria, sprach unumwunden
ihre Bedenken und ihre Mißbilligung bezüglich der Erklärungen des
Aicekauzlers ans; sie nannte ihn selbst einen Bnben und Heuchler, und
vom Kaiser verlangte sie, daß derselbe sein Mißfallen dem Bicekanzler wegen
dessen Vorgehen kund geben und dessen Verhandlungen in Schmalkalden für
unbefugt und ungültig erklären solle. Karl trug lange Zeit Bedenken, die¬
sem Ansinnen zu willfahren; endlich aber entschloß er sich, dem Vieekanzler
die deutschen Geschäfte zu entziehen und unverkennbare Zeichen seiner
llngnade zn geben. Held wußte den Kummer, den ihm der Verirrst

^ s des kaiserlichen Vertrauensverursachte,. zn verbergen, und mit schein
barer Zufriedenheit und Resignation äußerte er, daß der Hofdienst nur
Mühe bereite, aber wenig einbringe. Mit der Leitung der deutschen
Angelegenheitenwurde jetzt der Erzbischofvon Lnnd betraut. Lange
blieb Held nicht in llnthätigkeit. Bald drängte er sich wieder in den
Bordergrnnd, suchte persönlich an den benachbarten Fürstenhöfen für
seiue Politik Propaganda zu machen und bemühte sich im Verein mit
der curialistischen Partei, den Kaiser für die Ideen und Plane des
katholischen Bündnisses zu gewinnen. In Gent machte er 1540 nach
dieser Richtung hin den letzten Versuch. In Gemeinschaft mit dem
Nuntius Morone stellte er an den Kaiser wiederholt das Ansinnen, den
kamiuergerichtlichen Processen freien Lauf zu lassen und mit bewaffneter

! Hand die Achtserktärnngen zur Ausführung zu bringen. Diesen Be¬
mühungen gegenüber sprachen der Erzbischof von Lnnd und der Kanzler
Grauvella der Politik der Duldung und Versöhnung das Wort; sie
ü'iesen darauf hin, daß angesichts der zweifelhaften Stellung Frankreichs
und der in England und Eleve sichtbaren Sympathieen für die Pro¬
testanten im Kriege gegen letztere der Habsburgische Staunn leicht die
deutsche Krone verlieren und Deutschland durch inneren Hader dem
ländergierigen Nachbarn zum Opfer fallen könne. Granvella und Lnnd
trugen den Sieg über ihren Rivalen davon, und der Kaiser entschloß
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sich, statt zum Schwerte zu greifen, die Beilegung des traurigen Zwie¬

spaltes auf dem kirchlichen Gebiete auf einem Religionsgespräche z»

Speier zu versuchen. Damit war Held für immer aus dem Felde ge¬

schlagen und es blieb ihm nichts übrig, als den Hof zu verlassen und

sich in das Privatleben zurückzuziehen.

Held hatte bei der Sorge für die Angelegenheiten des Kaisers, des

Reiches und der Kirche sein eigenes Interesse nicht vergessen, W !

einem Gesammtvermögen von mehr als 200,000 Dncaten verließ er

den öffentlichen Dienst. Auf unsere jetzigen Verhältnisse zurückgeführt

würde diese Summe einen Werth von etwa drei Millionen Thaler»

repräsentiren. Der größte Theil dieses ungeheuren Vermögens wird

ihm durch „Verehrungen" und „Handsalben" von Seiten der Fürsten, i

Städte, Gemeinden und Privaten, die am Kammergericht oder an der

kaiserlichen Hofkammer Angelegenheiten zu betreiben hatten, zugeflossen !

sein. Es war damals Brauch, daß jeder, der irgend eine wichtige t

Angelegenheit beim Kammergerichte oder beim kaiserlichen Hofe zur

Entscheidung trieb, vorher die Richter und einflußreichen Räthe durch

Geldgeschenke, Kleinodien, namentlich „goldene Köppe", zu seinen Gun

sten zu stimmen suchte. Auch aus dem Säckel der Stadt Köln, die

vielfach in die Lage kam, die Gnade des Kaisers und die Fürsprache i

der kaiserlichen Räthe ansprechen zu müssen, floß ihm manche „Ver

ehrung" zu. Namentlich wissen wir, daß der Rath im Jahre lbZü

in Sachen der Stadt gegen Quetting die Vermittlung Held's anrief

„Da Doctor Held", schrieb am l4. Mai Arnold von Siegen vo»

Regensbnrg aus, „viel zu schaffen hat, werden meine Herren ihm eine !

Verehrung thun müssen, wollen Sie anders hier und künftig auch i»

Spanien von Jemanden: Beistand haben." — „Doctor Held", schreibt

Hermann von Weinsberg, „hat großes Gut von geistlichen Lehen, au

deren Diensten und Geschenken in den Kriegen mit den Consessionisteu

von Augsburg bei einander geschlagen, daß er Herrlichkeiten, Häuser, >

Höfe, Renten gekauft, viel tausend Gulden jährlichen Einkommens hatte

ohne sein liegendes Geld, seine Kleinode, sein goldenes und silberuee -

Geschirr." Die bedeutendste der von ihn: angekauften Liegenschaften

war die Herrschaft Zähringen bei Freiburg im Breisgan. Diese Hm

schaft bestand aus einen: Herrenhause in Freiburg, den drei Dörfer»

Holzhausen, Ober-Rehtd und Nieder-Reytd, „so in: Breisgan und der

Mark gelegen", den: vierten Theil der eine halbe Stunde nördlich von

Freiburg gelegenen, jetzt gänzlich in Trümmer zerfallenen Burg Zäl
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nngen sammt dem dazu gehörigen Walde und Wildbanne, dann dem

Zchoppach genannten Walde, im Wilthale gelegen. Vom früheren

Reichskanzler Ritter Dr. Cvnrad Stürtzel von Buchheim waren diese

Wer an dessen Schwager Hans Albrecht von Anwvl übergegangen,

»nd von diesem hatte Held sie für die Summe von 8490 Gulden zu

öl) Kreuzer am 20. December 1049 gekauft.

Obwohl nnverheirathet, hatte Held doch fünf Kinder, die ihm viel

sorge und Kummer verursachten. Die Mutter dieser Kinder war seine

Mgd Magdalena Brandts, mit der er eine Reihe von Jahren in

offenem Concubinat gelebt hatte. Der Name Brandts findet sich mehr-

fach in Kölner Urkunden des 16. Jahrhunderts. Dieser Umstand dürfte

zu der Annahme berechtigen, daß die genannte Magdalena eine gebo

rene Kölnerin war. „Diese war", schreibt Hermann von Weinsberg,

„des hvchberühmten Dvctor Held Dienstmagd, womit derselbe etliche

»linder gezeugt. Sie war ein unzierliches, unsauberes Weib, wie eine

Gemüsekrämerin gekleidet." Trotz des allgemein bekannten Verhält¬

nisses, in welchem Held zu seiner Magd stand, wurde in dein ihm vom

Kaiser ausgestellten Nitterdiplom besonderer Nachdruck auf seine Sitten¬

reinheit gelegt. Das sittliche Gefühl nahm damals an solchen Schwächen

geringeren Anstoß. Der fromme Kaiser selbst stand in dieser Beziehung

nicht makellos da.

Mit seinen Kindern hatte Held wenig Glück. Es gelang ihm nicht,

denselben vermittels seines ungeheueren Vermögens zu hervorragenden

Stellungen im Leben zu verhelfen. Zwei Söhne traten in den Dienst

der Kirche, der eine wurde Mönch in Altenberg, der andere zu Marien¬

forst. Für einen derselben hatte er beim Papste nur eine Propstei

angestanden; lange Zeit hatte er wegen dieser Pfründe mit einem päpst¬

lichen Nepoten in Streit gelegen. Es bedürfte der freundlichen Ver¬

mittlung des päpstlichen Nuntius Morone, mir einen offenen Bruch mit

der Curie zu verhindern. Der dritte Sohn, Andreas mit Namen,

wollte nicht gut thun; wegen seines Erbtheils hatte er nach seines

Vaters Tode ärgerliche Streitigkeiten mit seiner Mutter und Schwester:

„er hat seinen Antheil genommen und verthan." Mit dem vierten

Sohne Philipp, der an Jahren der älteste war, traf die Mutter ein

t> Kaufact iu Abschrift im Stadtarchiv zu Freiburg, mir mitgetheilt vom

btadtarchivar Hru. E. Jäger.
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Abkommen dahin, daß derselbe die Herrschast im Breisgan mit alle»

derselben anklebenden Erbgütern, Dörfern, Hoheiten und Jahres«»

tünften nebst einer ansehnlichen Summe an baarem Gelde nnd viele»

Kleinodien erhielt. „Zu der genannten Herrschaft gehörte ein Haus i»

der Stadt Freibnrg, das Dorf Hvlzhansen, die beide» Dörfer Reuthi,

der vierte Theil des Schlosses Zähringen mit Wassern, Mühlen, Fisch

fang, Waldern und allen zugehörigen Frei- und Gerechtigkeiten i».

Großen nnd Kleinen, Hohen nnd Niederen, Nassen nnd Trockene»." i

Noch vor dem Jahre 158! „ist dieser in Freibnrg gestorben nnd hat de»

Jesuiten daselbst vieles vermacht." Seine Tochter Margaretha hätte Held

gerne dem jungen Viglius Zwichem, dem er einen Posten beim Kammer

geeichte besorgt hatte nnd der später das Vicekanzleramt erhielt, ange-

irant gesehen. Als diese Heirath sich zerschlug, zog sich Margarcha s

eine Zeit lang in das Kloster des h. Jgnatius in Köln zurück. Später

verließ sie das Kloster nnd zog zur Mutter in den Filzengraben, wo -

sie auf großem Fuße lebte. „Sie führte das Regiment nnd trng sich

dem Adel gleich; sie-trieb große Pracht mit der Kleidung nnd Ban

ketten, wußte ihre Renten nnd ihr Erbtheil; sie besaß eine hohe Bit

dung nnd war sehr geübt in Handhabung der lateinischen Sprache; sie

blieb mit und bei der Mutter unverheirathet sitzen, obwohl sie überaus ä

viele Freier gehabt, edle und unedle große Leute, denen aber allen sie

die Heirath abgeschlagen hat."H

Held wählte die Reichsstadt Köln, diese Zufluchtsstätte so vieler

Verbannten und Flüchtigen, zu seinem dauernden Aufenthalt. In die

Bürgerliste ließ er sich nicht aufnehmen; er begnügte sich mit eine»« t

iür seine Person, seine Concubine und seine Kinder ausgestellten Schntz-

briefe. Unter dem Schirm des Kölner Rathes wollte er in stiller

Zurückgezogenheit seine Tage beschließen. Er entschloß sich zu dieser

Uebersiedlung zu einer Zeit, in welcher die früher so berühmte nnd

einflußreiche Universität zu einem förmlichen Schatten herabgesnnken war,

nnd die Burseu und Hörsäle wegen Mangels an zureichenden Lehr

kräften von Tag zu Tag mehr verödeten. Die Kölner Universität war

eine lange Reihe von Jahren der Hort und die Stütze des katholische»

Glaubens gewesen, und noch zu den Zeiten Hermann's von Wied

hatte sie ihr gut Theil dazu beigetragen, daß der Versuch, die nene

1) Gedenkbuch des Hernumn von Weinsbeog,
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Lehre im Kölner Erzstift einzuführen, vereitelt wurde. Wenn nicht

Mittel und Wege gefunden wurden, die Universität wieder aus ihrem

liefe» Verfall emporzuheben, stand zu erwarten, daß auch die Stadt

Wn für die neue Lehre werde gewonnen werden. Statt den Grund

des Verfalls in der unzureichenden Dotation der Lehrstellen zu suchen

und nach dieser Richtung hin auf Abhülfe zu sinnen, glaubte Held den

Hauptmißstand in der Unzulänglichkeit der Stiftungen für dürftige Stu-

dirende zu erkennen. Um zur Abhülfe dieses Mangels das Seiuige

beizutragen, wollte er eine neue Burse für eine Anzahl junger Juristen

fmidiren. „Er war Willens", schreibt Hermann von Weinsberg, „in

Mn ein Haus für achtzehn Studenten, wovon sechs vom Adel, sechs

bürgerlich, und sechs auswendig sein sollten, erblich zu dotiren; die

igursisten sollten das Recht studiren und bis zum Doctorat Kost, Klei

düng und alles Sonstige frei haben."') Dem Rathsherrn Johann Liblar

auf der Hochpforte gab er die Absicht zu erkennen und ersuchte den

selben, den Rath zur Beschaffung eines geeigneten Hauses zu bestimmen.

Liblar richtete sein Auge auf die im Filzgraben der Walzmühle gegen

über gelegene ausgedehnte Liegenschaft „Spiegel" und „zum Palast".

Der Eigenthümer dieser Besitzungen, Johann Haas, hatte bereits das

Haus „Palast" an den Handels- und Rathsherrn Gerhard von Hasselt

vertäust (1562). Dieser wurde von Liblar im Namen des Rathes er-

sucht, von denr Ankaufe abzustehen und das Haus dem Doctor Held

gegen Rückgabe des Kaufpreises abzutreten. Hasselt erklärte, sich nicht

eher zu einem solchen Abstand verpflichten zu wollen, als bis Held die

bindende Urkunde bezüglich der fraglichen Stiftung ausgestellt habe. 2)

Darauf wurde ihm von Seiten des Rathes bedeutet, daß ihm die Büu

gerfreiheit würde aufgekündigt werden, wenn er nicht auf sein Kauf

recht verzichten wolle. Als Hasselt auf den ausdrücklichen Rathsbefehl,

den definitiven Uebertrag an Held in Schreinsstatt zu Urkunde zu geben,

nicht erschien, ertheilten Bürgermeister und Rath dein Schreinschreiber den

Auftrag, die Ueberschreibung ohne Hasselt's weiteres Zuthun vorzuneh¬

men, den ausgelegten Kaufpreis von Held einzuziehen und im Schrein

zu hinterlegen. Es wurde dabei bestimmt, Hasselt sollte wieder in den

Besitz des Hauses gesetzt werden, im Falle Held die Zahlung verwei-

t> Gedenkbuch des Hermann von Weinsberg.
Acten im Stadtarchiv.

AnnaNndes hjst. Vereins. Heft SS. 10



— 146 —

gere (1554), Bezüglich dieses Hauses schrieb der Rath unterm 31, De¬
cember 1554 an Held: „Wir haben von unserm Mitrathsfreund
Johann Liblar vernommen,was guter ZuneigungEuer Liebden zu
uns und genreiner Stadt Köln tragen, daß auch Euer Liebden Vor¬
habens seien, sich hierher mit der Wohnung zu ergeben und ein hoch¬
berühmtes Werk eines stuäii zu fundiren und anzurichten; desselben
thun wir uns mit besonderem Fleiß bedanken und wollen dessen mir
allem gefälligen Willen gegen Euer Liebden jeder Zeit gerne verschulde»,
Und dieweil Euer Liebden an dem Hause, so dem Hase zugestanden,
Gefallen tragen, haben wir unsern Bürger Gerhard Hasselt, der das
Haus in Liblar's Abwesenheit erkauft gehabt, unterhandelt und den¬
selben berichtet, daß er von seinem Kauf abgestanden und verschafft
daß Euer Liebden nach unserer Stadt Recht und Ordnung daran ge¬
erbt und geschrieben sind. Wenn aber' Euer Liebden die Gelegenheil
dieses Hauses bei Ihrer glücklichen Ankunft nicht gefallen sollte, ist niil
Herrn Hasselt die Abrede getroffen, daß er solches Haus ohne Euer
Liebden Schaden wieder annehmen solle, wie er dazu auch willig ist,
und für diesen Fall wollen wir dafür sorgen, daß Euer Liebden einen
andern gelegenen Platz und Haus dafür erlanget/") Die ausbedun-
gene Zahlung wurde geleistet und Held trat in den Besitz des Eigen¬
thums. ^) Bezüglich des neben dem „Palast" liegenden Hauses „zum
großen Spiegel" setzte sich Held selbst mit dem Eigenthümer Haas in
Unterhandlung. Letzterer stellte eine so hohe Forderung, daß Held vom
Ankauf absehen zu wollen erklärte. Der Rath, der nur dann mit Zu¬
versicht aus das Zustandekommen der Stiftung rechnete, wem: Held
auch in den Besitz des genannten Hauses „zum Spiegel" gelange, ein
schloß sich zu interveniren und den Unterschied zwischen Forderung
und Gebot aus der Stadtcasse zu zahlen. Es betrug diese Differenz
1500 Thaler. Held ließ solches geschehen und ließ sich als Eigenthü¬
mer anschreinen. Beide Häuser ließ er nun zur Wohnung für sich und
seine Concubine Herrichten. „Einige gemalte Tücher, welche in das
Haus gemacht und nagelfest seien", aber von Haas entfernt worden
waren, mußten wieder an ihre frühere Stelle geschafft werdend)

1) Copienbücher: hier ist der Brief mit löbb datirt, weil man das Jahr noch
mit dem 2ö, December anfing.

2) Rathsprotocolle.
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Held wohnte bereits zwei Jahre in Köln, ohne die geringste An¬
stalt zur Erfüllung seines Versprechens zu machen. Der Rath war
aber nicht gesonnen, auf die in Aussicht gestellte Stiftung zu verzichten.
Als Held einer Mahnung des Rathes gegenüber stumm blieb, wurde
er von Liblar, der mit ihm die auf die Gründung der Burse bezüg¬
lichen Abmachungen getroffen hatte, vor das hohe weltliche Gericht ge¬
zogen und auf Erfüllung seiner Verpflichtungenverklagt. Gegen dieses
gerichtliche Erscheinen legte er Berufung an kurfürstliche Kommissare
cm. Er verstand es, die Sache in die Länge zu ziehen und eine end¬
gültige gerichtliche Entscheidung zu hintertreiben, Held, der fühlte, daß er
bald aus diesem Leben werde abberufen werden, entschloß sich, um seinen
Kindern die Rechte ehelicher Geburt zu sichern, seine Concubine zu
Ehren zu bringen und zu seiner wirklichen Ehefrau zu machen. Am
ü März 1568 wurde von dem Rathe durch die Zeugen Caspar von
Mülheim, Jacob von Wissen, Gottfried Altstadt und Friedrich von Bonn
erhärtet, „daß weiland Herr Matthias Held, Ritter w., und die Frau
Magdalena Brandis in Beisein ihrer sämmtlichenKinder durch den
würdigen Herrn Wimar Hack, Pfarrer der Pfarrkirche saneti I^solpbi.
binnen dieser unserer Stadt, nach Ordnung der christlich-katholischen
Kirche in den heiligen Ehestand copulirt und christlich befohlen worden,
daß auch vorgedachter Herr Matthias Held und Frau Magdalena in
solchem Ehestande bis zum Absterben jetzt vorgedachtenHerrn Matthias
Held ehrbarlich und wie es Eheleuten geziemt, gelebt, welches ihnen
insonderheitals Nachbarn und guten Freunden, so täglich bei jetzt
vorgedachten Herrn und Frau conversirt hatten, mit ganzer Wahrheit
wissend, wollend, geschweige, daß solches dieser Stadt Gemeinde offen¬
bar und kündig wäre. Demnach nun berührtes Zeugniß bei geschwo¬
renem Eide vor uns ergangen und dann auch wir für uns gutes
Wissen tragen, daß die Sachen eingetretenen und bestätigten Ehestandes
beider vorgedachter Eheleute sich also in Wahrheit zugetragen, daß auch
letzt vorgedachte beide Eheleute in ehelichem Stande sitzend von Jeder¬
mann für Eheleute gehalten werden, also haben wir der Wahrheit zur
Steuer diese Kundschaft nicht verweigern sollen." 2)

1) Rathsprotocvlle.
H Copienbücher; s. Beilagen Nr. 2.
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Nur noch ein Jahr nach seiner Verheirathung lebte Matthias Held;
er starb 1563 und wurde in der Kirche St. Maria-Lyskirchen beerdigt.
Sein Absterben blieb in der Stadt Köln unbemerkt. Hermann von
Weinsberg, der nicht weit von Held wohnte und Tag für Tag gewissen¬
haft alle irgend bemerkenswertheVorkommnisseaufzeichnete, hat nicht
die geringste Notiz von dem Tod und Begräbniß des früher so mäch¬
tigen Reichsvicekanzlers genommen.

Nach Held's Tode begann die Tochter Margaretha, die bis dahin
im Kloster St. Jgnatius gewohnt hatte, nun aber zur Mutter über¬
siedelte, ein großes Haus zu machen. Der Rath verzichtete auf die
Verfolgung des Processes wegen der Stiftung; aber die 1560 Thaler,
die er beim Ankaufe des Hauses „zum Spiegel" für Held bezahlt hatte,
verlangte er zurück, und wandte sich zur Verfolgung seiner Ansprüche
an das Kammergericht.Bezüglich dieses Rechtshandels so wie der
genanntenStiftungsangelegenheit ließ der städtische Shndicus Doctor
Peter Schulting, genannt Steinwich, Aeußerungen fallen, durch welche
die Witwe Held sich an ihrer Ehre gekränkt fühlte. Die Spannung
zwischen der genannten Witwe und Steinwich wurde gesteigert in Folge
eines zwischen ersterer und ihrem Nachbarn dem Kellner von Bran-
bach, Johann Graes, entstandenen Rechtshandels. Dieser nämlich hielt
sich beim Umbau seines Hauses nicht innerhalb der Gränzen der städti¬
schen Bauordnung. Die Witwe Held, die in dieser Streitsache kein
sonderliches Vertrauen in die Parteilosigkeit des Rathes setzte, wollte
lieber den Weg der Selbsthülfe betreten, als den Schutz des Rathes an¬
rufen. Nächtlicher Weile ließ sie Vorkehr treffen, daß der Graes'sche
Ban nicht fertig gestellt werden konnte. „Etliche geringe Gesellen, als
Altrauscher, Trichtermacher, Ringmacher, Opperknechten u. s. w., so
ohnedieß in der Stadt Köln nicht viel zu verlieren haben, berief sie
zusammen und ließ mit Hülfe und Zuthun derselben die Balken des
Nachbarn durchsägen und die Mauern desselben abwerfen." h) Wäre
sie nicht durch Graes und dessen Gesellen gestört worden, so würden Dach
und Mauern des Neubaues zusammengestürztsein. Graes beschwerte
sich wegen dieser Gewaltthat beim Rath und forderte Schutz in seinem
Rechte. Der Rath beschloß, die Angelegenheit unparteiischen Rechts¬
gelehrten zur Untersuchimg zu überweisen, vor Erledigung der Sache

1) Rathsprotvcolle 1. 309. 39t.
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die Witwe Held aber schon in eine Buße von 2000 Thlr, zu nehmen,
Ilntcr Anmeldung der Berufung gegen diese Strafsentenz an das kaiser¬
liche Kammergerichtdeponirte die Witwe in der Rentkammer einen
Brief über 2000 Thaler Rente. Sie bestand nun auch darauf, daß
der beim Rector der Universität gegen das Universitätsmitglied Peter
Steinwicb anhängig gemachten Injurienklage Folge gegeben werde.
Als sie merkte, daß dem Rector nicht daran gelegen war, mit Ernst
gegen Steinwich vorzugehen, machte sie die Sache, unter dein Vorgeben,
daß ihr in Köln das Recht verweigert werde, in Rom anhängig. Der
Ratb beschloß, sofort mit aller Entschiedenheitgegen diese Verletzung
der päpstlichen und kirchlichen Privilegien einzuschreiten, und ließ die
Klägerin zur Verantwortung vorladen. Diese versah sich von Seiten
des Rathes des schonungslosesten Ernstes, darum beeilte sie sich, alle
ihre Werthsachen zusammenzupackenund damit ihre Wohnung zu ver¬
lassen. Zuerst zog sie sich in das Haus des Johann Krufft zurück,
dann in das des Johann von Zülpich; als sie sich hier nicht mehr
sicher fühlte, suchte sie im Hause des Propstes Gropper den Schutz
geistlicher Immunität. Um dein Propste keine Unannehmlichkeitenwe¬
gen des ihr gewährten Schlitzes zu bereiten, verließ sie mit ihrer Tochter
im Frühjahr 1581 die Stadt Köln und begab sich in das erzstiftische
Städtchen Brühl. Hier wollte sie den Ausgang ihres in Köln, Rom
und Speier schwebenden Rechtshandels abwarten. In Köln beschloß
der Rath, sich au der Habe und dem Gut der Witwe Held zu halten;
durch die Urtheilsmeister Hermann von Weinsberg und Barthel Gun¬
stenberg ließ er das Held'sche Haus in Besitz nehmen und das ganze
Erfindliche Mobilar unter Siegel legen. In Rom hatte die Held
in so weit Erfolg, als der Rath mit seinem Protest gegen die Abur-
theilung dieser Sache bei der päpstlichen Rota abgewiesen und der
Bonner Dechant Dr. Jacobus Campius mit der Jnstrnction in dieser
Angelegenheit beauftragt wurde. Z Auch am kaiserlichen Kammergerichte
unterlag der Rath; er wurde verurtheilt, der Magdalena Held den de-
ponirten Rentenbrief wieder herauszugeben und daß er dieselbe „wieder
unbeschwert und frei irr ihr Haus einziehen lassen und in allen Besitz re-
ßituiren solle." „Anno 1532 den 4. April", sagt Hermann von Weins-
berg, „ist im Rath ein vom Kammergericht zu Gunsten der Heldtin

1> Copienbüchein s- Beilagen Nr. 13, 14, IS.
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ausgegangenesDecret verlesen worden. Man war der Meinung, daß mau
sie wieder unbeschwert frei in ihr Haus kommen lassen und restituiren
solle. Mich hat vom Anfang an gedäucht, man habe zu scharf mit der
Heldtin gehandelt, und es schadet nichts, daß Einige so geherzt ibi
Recht vertheidigen. Etliche im Rath merken wohl das Unrecht, es
thut ihnen wohl leid, können aber nichts daran ändern, den Bellhäm
meln folgen die andern Schafe, die wenigsten Stimmen müssen den
meisten folgen , . , Am 19. Juni sind die Verordneten des Rathes,
als Dokter Düssel, Dokter Saullins, Marx Beiweg, Angelmacher,
Gnestenberg und Hermann v. Weinsberg, im Hause der Heldtin im
Vilzengraben gewesen und haben das Inventarium examinirt, alle
Schlüssel reparirt, die Siegel abgethan und sie in Kraft des kammer
gerichtlichen vsoroti rointoArutiouis spolii vor Notar und Zeugen rc
stituirt. Mutter und Tochter sind auch bald daraus wieder eingezogen
Was Ehre und Nutzen sich nun der Rath geschaffen, dessen hat er sich
bei seinem Syndikus Steinwich zu bedanken, der ihn in dieses Spiel
geführt hat." Z

Die Witwe Held freute sich nicht lange ihres Sieges über den
Rath. „Anno 1584 den 31. Juli ist Magdalena Brandts, Herrn
Matthias Heldt Wittwe, im Vilzengraben gestorben und in LtMrchen
bei ihren Mann begraben worden." Die hinterlassene Tochter Mar
garetha gerieth auch irr mannigfache Streitigkeitenmit dem städtischen
Rathe, namentlich in Betreff des von der Stadt ausgeschriebenen hun
dertsten Pfennigs, zu dessen Zahlung erstere behauptete nicht verpflich
tet zu sein. Ueber diese und die anderen Zwistigkeiten kam am l. Juli
1592 zwischen der Margaretha Held und den: Rathe ein Ausgleich zu
Stande, wonach erstere für ihre Erbgüter im Filzengraben 160 Thlr
bezahlen sollte und auf die Verfolgung ihres Processes am Kammer
gericht verzichtete,die Stadt aber jedem Anspruch an sie entsagtet)

Margaretha entschloß sich nun, „aus viel bewegenden Ursachen"
ihre Wohnung im Filzengrabenfür klösterliche Zwecke zu vermachen.
Durch Testament vom 14. November 1599 überwies sie dieselbe den
aus Holland und Seeland nach Köln geflüchteten armen Clarissen, dir
bis dahin auf der Machabäerstraße gewohnt hatten. Um für den Kloster

U Gedcnkbuch des Hermann von Weinsberg.

2) Acten im Stadtarchiv.
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und Kirchenbau hinreichendenRaum zu gewinnen, mußte das westlich
an den „Spiegel" anstoßende Krusst'sche Haus noch erworben werden.
Der Execntor des Held'schen Testamentes, Wilhelm Hackstein, kaufte
dasselbe für 3000 Thlr., und sofort begann man mit den nöthigen
Um- und Neubauten. I Jni August 1601 stellten die Clarissen dem
Rath einen Revers aus, daß diese Gebäulichkeiten nicht länger in geist¬
licher Hand verbleiben sollten, als es jenem gefallen werde. Die Kirche
wurde 1613 vollendet und vom Weihbischof Theodor Riphan zur Ehre
der h. Lucia eingeweiht. Für den immer größer werdenden Andrang zu
den Clarissen wurde das Kloster bald zu enge, und die Schwestern
sahen sich schon im Jahre 1614 nach einem andern Unterkommenum.
Als der Rath dies in Erfahrung brachte, legte er beim General der
Franciscaner, Andreas a 8oim, Protest gegen solches Vornehmen ein.
Das Held'sche Haus, schrieb er, sei für ewige Zeit zum Kloster der
Clarissen geschenkt worden, und der Rath habe seine Genehmigung zu
dieser Schenkung ertheilt; er könne nicht zugeben, daß man den Willen
frommer Stifter leichtsinnigerWeise mit Füßen trete. Nach sieben-
zchn Jahren kamen die Nonnen auf denselben Plan zurück, und dies¬
mal mit besserem Erfolg. Im Jahre 1631 bot sich Gelegenheit, das
am Neumarkt gelegene Erbe „zum Ochsen", früher „Plattengut" genannt,
nebst einigen kleineren Häusern käuflich zu erwerben. Der Rath er¬
hob gegen diesen Tausch keinen Einspruch.

Die Fundamente zum neuen Kloster wurden 1637 gelegt und der
ganze Klosterball in drei Jahren vollendet. Die Kirche wurde den
hh. Schutzengeln geweiht. Das Kloster im Filzengraben wurde voll
den Servitessen,die bis dahin an St. Lorenz gewohnt hatten, käuflich
erworben. 2) Nach Aufhebung der Klöster wurden diese Gebäulichkeiten
sammt der Kirche im Jahre 1806 von der Witwe Hirn gekauft, welche
die Kirche dem Gottesdienstwieder übergab. Nach dem Falliment
Hirn kam das ganze Eigenthum1825 in den Besitz der Familie
Strömer, von dieser wurde es für die protestantische Gemeinde erwor¬
ben, und 1856 eine protestantische Kirche auf der Stelle der nieder¬
gelegten Gebäulichkeiten errichtet.

1) Acten im Stadtarchiv.

2) Copienbücher, 1614 f. 1Z6.

Acten im Stadtarchiv.



Beilage».

1. Her Matthis Heldt hat eine lauckweilige schrifft oontrn Liblm

übergeben. Dweil dieselbe übermessig lanck, soll clootor (.'omaill die

besichtigen und davon relatiou doin.

Doator (lonrnt hat referirt, was clootor Heldt schrisft inheldt.

Dweil Liblar darinnc hefftig geschneehet, soll die schrifft Liblarn zu ver- z

dedigen überliefert iverdn.

Rathsprotocolle vom 4. u. 11. Februar 1563.

tl. Bezeugung der ehelichen Geburt von Philipp Held, 1568, 8. März.

Allen und jeden Hohen und Nidern Standes-Personcn, was Wil¬

den, Sta ndts, Condition und Wesens die sein, und sunst jedermcmiig- s

lich, den welchen dieser unser offen brieff fürpracht, denselben sehe»,

hören oder lesen werden, thun Wir Bürgermeister und Rath der Statt

Cöln nach wnnschung unser bereitwilligen Dienst, Gruß und alles gut;

hiemit zu wissen, Zeugen und bekennen öffentlich, das an hentt Datum z

nnden geschrieben für uns erschinen ist die Ehr- und Tugenthsamc

Frawe Magdalena Brandessin iveilandt des edlen, gestrengen und hocli-

gelcrten Hern Matthias Helt, Rittern, in Zeit seins lebens der Nöm.

Kay. Majestät unsers Allergnedigsten Hern Rathe, seliger gedacht,

hinderlaßene Wittib, und hatt an uns, das wir ire über ihren eheligcu

Standt, sonderlich auch zu frommen ires eitern sohns Philipsen, der

sich von hinnen aufs andern ortt seiner gelegenheit nach begeben winde,

die lautere warheit, ivas uns deßen kundig und sunst beweislich mit¬

theilen »lochten, fleißig begert, und derohalb hatt jetzgedachte Wittib

unser Statt herprachtem brauch nach anstünde die erbarm und bescheiden

Jasparn von Mülheim und Jacob von Wissen, beede unsere liebe mit

bnrgere, gutten leumals und ehrliche Zeugbare personeil, dar zu, wie

gebreuchlich citirt, für gestelt, die auch aufs unsern Bevelch gewohnliche

sicherung gethon und darauff anstundt nlit ußgestreckten Fingern zu
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Gott mid seinen heiligen Evangelien gestaeffdes Eidtz leiblich geschworen

und außgesacht, das sie Zeugen in verlittenen zween und sechzigsten

Zahre samendthafft, sunst auch beneben inen die erbarn Godtfrid Al-

stedt und Dietherich von Bon, als darzu insonderheit beruffene Notarien

»»d Zeugen mit anderm ehrlichem Uurbstandt darbey an- und über

gewest, das weilandt her Matthias Held, Ritter und Vorgedachte Frawe

Magdalen Brandessiu, auch in Beiwesen irer faulend kindern, durch den

i Mdigeu Hern Wimnarum Häck, ethtvau Pastorn der Parochkirchen

vancti Lusolphi binnen dieser unser Statt, nach Ordnung der Christ¬

licher katholischer Kirchen in den heiligen Ehestandt copulirt und christ¬

lich bevvlhen worden, das auch vorgebuchter her Matthias Helt, Ritter,

t »nd sin frau Biagdalena in solchem Ehestandt biß zu Absterbeil setz

vorgedachten Hern Matthias Helt erbarlich und, wie Eheleuten gezimpt,

gelebt, welchs inen insonderheit als nachbeuren und gutten freunden,

! so teglichs bey jetzt vorgedachten Hern und srawen conversiert hetten,

mit gantzcr Warheit wißend, wollend geschwigen das solchs dieser Statt-

gemciudcn offenpar »nd kundig were. Demnach nun berurte Zeugnuß

N bei geschwornen Eide in maßen oberzelt für uns ergangen und dan

auch wir für uns gutt Wissens tragen, das die suchen eingetrettencn und

s bestetiigtcn Ehestandts beeder vorgedachter Eheleuthe Hern Matthias

Helt seligen und frawe Magdalenen Brandessiu sich also In Warheit

zugetragen, das auch jetzt vorgedachte beede Eheleute in ehelichem stand

sitzend von menuiglich für eheleute gehalten wurden, als haben wir

i l obgedachter Wittiben stirneurblich der Warheit zu steur und vorgemelten

^ s Jrein Eltern eheligen Sohn Philipsen zu gutteur ire diese kuudtschafft

nicht verweigern sollen, und gelangt dem allem nach an Jedermennig-

lich unser dienstlich und freundtlich begern, die lvollen obgemelteu

Philipsen Helt als eheligen Sohn weilandt Hern Mattheisen Helt,

z Rittern, auffnemmen und halten ime auch ire guust imd sreuudtschafft

^ zu allen pilligen sachen gedeihen lassen und darzu befürderlich sehnn.

Das wollen gegen Jedermenniglich wir hiuwiderumb dienstlich und

freundtlich zu beschulden jederzeit bereitwillig und woll geneigt befunden

lvcrden, und diß zu warem Urkunde haben wir Bürgermeister und

Rath vurß. unser Statt Jnsiegel uä ouusus unden an diesen Brief

thun wissentlich hangen, der geben ist uff Montag den 8ten Martii
Anno 1568.

Aus den stadtischen Cvpienbüchern.
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3. Abkommen der Magdalena Held mit ihrem Sohne Philipe z
1568, 8. März.

Wir thun kundt zeugen und bekennen für menniglich, das aufs z
äntmm hie unden geschrieben für uns in eigner Person kommen und z
erschinen ist die Ehr- und tugenthafste frawe Magdalena Brandessin. ,
weilandt des edlen gestrengen und hochgelerten Hern Mattheisen Heb. 1
Rittern, in Zeit seins Lebens der Rom: Kay: Majestät unsers aller z
gnedigsten Herrn Rathe, seliger gedacht, hinderlasseneWittib, und hatt z
für uns bekandt und erzelt, welcher maß sie als natürliche, auch in 1
crafft ires AbgestorbenenHern seligen letzten willens vcrordente einige Z
Vormnnderin irer kynder, so auch aller und jeder durch jetzgedachten -
Hern Mattheisen Heldt verlassener faxender und ligender Erb und gutter Z
verordnete einige Erbin mit furgehabtem zeittigen Rathe rechter Wißen- ^
heit uitd nüt gutteni Willen irer andern minderjarigen kynder mit dem ^
erbarn Philipsen Helt irem eltesten Sohn dahin sich verglichen, nmb z
demselbigen ire herschafft im Brißgaw mit allen derselbigen angehörigen ^
Erb und guttern, an Dorffern, hocheit und allen jarlichen einkommen, i
groß und klein, nichtz davon ab- noch außgeschieden, neben einer am
sehenlicher summa an barschafft, vort auch Cleinodien zu seinem Erb- -
theil zuzustellen und zu übergeben, solcher Abrede und Vergleichs
wurcklich nachzusetzen, hatt gedachte frau Magdalena Wittib zu Handen
unsers Bürgermeisters stipulerende die obberurte ire herschafft im Brich .
gatv mit sampt dem Hause in der Statt Freiburg gelegen, vort den
angehörigen dreien Dorfferen, nemblich Holtzhausen und beyden Reuthi, ^
auch dem viertten Theil des Schloß Zeringen nnt Waßern, Müllen, -
Fischfangk, Walden und allen andern Zubehörungen, frey- und gerechtig- :
keit, tvie dieselbe durch iren seligen hievor erkaufft, in großen und
kleinen, hohern und nidern, uaßen und truckenen, nichts davon ab- ^
noch außgescheiden, dein vorgemelten irem Sohn Philipsen Helt als für :
sein Erbkindttheil und Legitinra uffgetragen,überlassen, hingeben für
sich und seyne Leibserben und Nachfolgern erblich zu haben, zu gebrau¬
chen, zu gemessen und damit seins Wolgefallens zu handlen, cedirt nnd
transportirt, wie sie dan auch alles in maßen vorberurt und als eine
rechte natürliche Vormnnderin irer mynderjäriger kynder in pester form
der Rechten sollichs zum bestendigsten und crefftigsten thun soll, tan ^
und rnach, ufftrecht, transportirt, überlaßt und hingibt gegenwurtiglich,
und in crafft ditz brieffs, gleich den auch obbemelter Philips Helt an W
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«sende solche elterliche erbliche Aufftragt und giffte für sein Legitima
und Erbtheil mit Danckbarkeit angenommen. Und zu dieser erblicher
Übergab hatt weiters die tugcnthaffte Jungfer Margretba Heltin, ehe-
iige Dochter des vielgedachten Hern Mattheisen Heldt und srau Magda-
ieiia Eheleuten, so viel solche giffte ire Person n>m oder kunfftiger Zeit
bernren möcht, alles mit handgebender glubdt und Verzeihung aller für-
berung iren gutten Willen außtrucklich gegeben, derowegen dan auch
ierner gedachte frawe Magdalena Wittib für sich und als rechte Vor-
»mnderin, irer mynderjariger kynder auch genielte Jrrnffer Margretha
Heltin usf die Exception und Beschutzung beide, geistlichs und weltlichs
Rechten, insonderheituff die Freiheit Lsimtus eousulti Vsilsiuui, Rs-
Müionis in intsZrum, äoii mnli, siurulati ooutrustus und sunst uff
alle und jede recht, gnade, freiheit, so von Bapsten, Kaisern, Khoningen,
siursten, Stellen oder andern Obrigkeiten hievor eingesetzt, geben oder
verleihet weren oder künfftiglichverlehent werden mochten, und ins
sampt und sonderlich auch ire Frawe Magdalenen mynderjärigen kyn-
dein Hernachmals gegen diese erbliche Übergab berurter herschafft und
barzu gehöriger Ober- und gerechtigkeitenzrr gutt konrnren mochten,
gmtzlich und zumalh renuntiirt und verziegen, gleich sie auch renuntieren
»nd verziehen gegenwurtiglich in crafft diß brieffs, alles sonder Argelist.
Zu Urkunde Aller vurß. fachen haben Wir Burgermeister und Rathe
vmß unser Statt Jnsiegel all eausus unden an diesen brieff thun
hangen, der geben ist aufs Montag den achten tag Martii Anno 1568.

Aus den städtischen Copienbüchern.

4. Vollmacht der Witwe Held, 1580, 23. Januar.

llugänisua jZrnuäis rslietu viäuu guouäum elarissimi st eousultis-
simi viri Unttllius Hslclt miiitis auruti iuoolus nostlms eivitutis, guus
->it eonstitntn omuibus mslioribus via iurs guibus meiius st stllos.-
t>ns cle iurs potuit ue clsbuit tseit, eoustituit, ersuvit atgus solsm-
»üer orüinnvit suos vsros ssrtos ue inänbitutos prosurutorss,tuotorss
et ngAvtiorum suoruru inkrusoriptorunr ^sstorss ue uuueios ^susrulss,
uckelieet llousstum Uurium ?sxsiinslc uxorsm lolruuuis Rubsusz in-
eolae nostras st ?strum äs Nsulsusrr msroutorsm iueolam .^utvsr-
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pisnsoiu mnml et guamlibok illorum in soliclnm äuns öl ooncvclöns mim

plonuiu st omuiiQoäum poksstutom. ^.okum 23. lunuurii gnno IM,

Ans den städtischen Copienbüchern.

5. Schreiben des Rathes an Doctor Reifstock, 1580, 13, Im,

clootoroM Rsitbkoolc

Ercnvest und hochlertcr ?c. Ewer briefs mit beigelachteiu Stück in

fachen der Wittib und dochter seligh Nlatthias Heldt u. dan diß von

Maldyt empfangen, daranß vernommen, daß uff bescheene begeren uns;

nur allein fnnff Monats tortiu clilukions probuvcl. in fachen tuMtiie

po^sossiouis oonkru Graff Adolffeil zu Nilwenar zugelaßen, »laßen also

damit zllfriedeil sein n. die fache so vil möglich befnrderen.

^otuin 13. Juni nilno 1580.

Alls den städtischen Copienbüchern.

6. Der Rath an Friedrich Reifstock, 1580, 24. October.

Ersam Hochgelertter ?c. Waß ihr unß hiebevor in fachen der

Wittibeil und Tochter seligen Mattheiß Helt zu ferner Handlung über

fandt, haben wir mit Radt unser Advokaten iu weiter bedencken gezogen

lliid geben euch druff den Bericht, daß Ihr uff die jungst einkommene

Replica in puuoko Eomwissurioruiri sollicheil pllnct g'önsruli eontra-

äiotions zu subiilittiereil, damit eß nit daß Ansehens hab, alß wall man

beschuldigter »laß diese fachen über die gepur ilffzuhalten bedacht >vm,

ailch iil erweglmg, daß iil derselbigen Replica nichts dan lauter »

bitterliche viosntss zu befinden, welche unsers erachtens keiner Ablciumg

bedurffen.

^.okuin 24. Oct. 1580.

Aus den städtischen Copienbüchern.
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7. Schreibe» des Rathes an Franz Stravius, 1581, 20. Januar.

8-äve piuriinmn llsvsrsnäs lloinins, vir elarissiins ! ^. ntsliae

zlicjnotiss in äivsrsis nostras llsipnläieas ns^otiis in cnria llornana

lWtl 8. 0- i^. pontitiesin moäsrnum proenranäis «ins promovsnäis

It. v. ?. tiäem äiiiAönäain st äsxtsritatsin non vni^arsm sxpioratam

wbeinns, «pro kt nt siäsnr pras aliis pinrinrnm eontiäainus ns^otia-

qiie eiusäein llsipublieas nostras ^nnaeun^ue stiain magls aräua iibsn-

ter eonnnenäsinns, ae rnsrito parati siiuns nan tantuin pro iiaetonus

eillöin llsipMieas nostras prsstitis tiäslibns ssrvitiis (c^uiä»zniä eins

owissmn ssn korts nsAlsetnrn sst) vsrurn stiain postlrae ae in-

Mus in us^otio, enins noinins iroe tsrnpors 11. opsram rsizuiri-

m»s, prasstanäis Aratiosain ssn eonäiAnanr pronrsritam ab proinsrsn-

ikm rennnrkrationsin sxbibsrs. .^.e proinäs Iran brsvi spistolio I). 1'.

Weis siAiriticanäurn änxiinns, c^nocl esnasclanr ZäarAarstka llslätin

eivis sen ineoia eivitatis nostras aävsrsus elarissinrnnr ae pruäsntis-

siwam virinn ?strnm a LeiinltinAS alias 8tsinviel>, inris ntrinsW«

voetoi'Nn, 8z'näicnnr nostrnnr eunäsnr<zus eoneivsnr pro nrors ae Is^s

mitatis «erlas tribni ante nrnltos annas asseriptnrn, a« intsrim stiain

membrum nnivsrsitatis nostras cjnipps pinksssorsin oräinarinni sxi-

stöntein, ^nanäain krivolanr prstsiisarnni iniuriaruin vörlzaliunr ean-

»!tm spretis oninibus ssenlaribus inäieiis eivitatis nostras «oram

ll. 1). k. pro tsrnpors nt znäies slsato introäuesrs rnalusrit, «oram

<I»o inlorinainur litsin ita traetatain nt toto sss^nianno slapso

winsinoäi äis nonclunr oontsstata äispntatiiinqnk sit tantnin snxsr

meptituäine sxirilziti likslii st snpsr paeitieations aetorunr ssn protiro-

eollornm a äuobus notariis in eausa assnurptis in cMlmsäaiii äivsrsi-

wecle eonseriptorunr pro intsrlocpintoria lsrsiiäa znäiei sxliidönäornin,

!>e quoä qniäsin liuinsinoäi altsroatious psnäsnts aotrix liest nnlla-

tenus Mvata sinsäsur praslati NaZ. O. lt. slsotuin tribnnal ironänni

v. Ooetors prastsnso rso proro^atnin äselinars tsrnsrscjiiö per-

terreseentias «znoäam prasstito iuranrsnto scsnasi nss apnä snnäsui

eieetum Na^. v. H. ssn eins in saäsnr äi^nitats sneosssorenr nss

etism apuct alias sseniarss nostras sivitatis zuäioss prastsnsas rei

veros oräinarios institiae oompisnrsntuin sonss«zni potusrit, liest sos

pro so aäisrit vsl rsczuisivsrit ae rsns apnä sosäsnr inri

äsrs ss odtnisrit ae ottsrat äs prsssnti) aä Ronrauanr eurianr apxsl-

lilsss et in si^natura Zratias tanäsnr psr varias sud- st obrsptionss
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supxlieations sua rssusa a 8. O. siZuata imxstrasss äieatur, tit
sausa duiusmoäi olarissimo viro 8sixioni dansslloto auäitori kotze
sommissa sit, Wi sunäsm xrasäistum 8xnäioum st eonsivsm uogtnnn
sitars st aä komanam suriam svosars tsntavit. (juoeirsa ouw ms-
tura äslidsratious ässupsr dadita pisnissims sxploravsrimus atPe
säosti simus, duiusmoäi svosationsin in sausa xro^idana st so imßiz

' iniuriarum oäiosa ^juris sommunis äisxositioui nse non äserstis eon-
silii ?riäsntini, tum vsro multo maxims xrivils^üs onmidus st sin-
Zuilis sividus, ineolis st daditatoribus (<juidus stiam insmdra univer-
sitatis nostras aessnssntur) tam ad lunossntio <zuarto sonesssis et
a Nartino st Msolao ^uintis aliiscius ?outidsidus soniirmatis, «zum
xrius ante trsssntos anuos ad imxsi-atoridus Romauis olsinentizsiwe
iuäultis Quorum transsumxta una sum littsris ao iustruetione ei
8. O. di. manäato eonstitutionis suin potsstats sudstitusnäi aliisW
aä intoiunationsm plsniorsm duius ns^otii psrtiusntidus Ins nostns
aä^junximus) xsrnitioso sxsmxlo xrorsus aävsrsari, «juiMs «um üs ex-
xrsssim savsatur, quoä sivss, insolas st daditatorss oivitatis uoswe
Lolonisnsis xsr axostolisas ssäis vsl Is^atorum s^jus vsl adus ouius-
eun^us litsras sxtra eivitatsin dolonisnssm aä iuäieium koras eroosii
nse possint nsc äsdsant, as Huoä duiusmoäi spsoiads xrivileziinc
bsusiisii intuitu xsr trsssntos anuos xroximos Romaui pontiüees
sausas eiviuw, insolarum st daditatorum eivitatis nostras, W in
euria Itoinana liti^ars non supix^srunt, ssinpsr alisui prasiatonnw
(l^uos somplurss dadsmus) intra (üoloniam xsr rsssripta sua äolkM-
runt, nsyus nos uostrosc^us sivss, insolas st daditatorss ssientos et
invitos in duiusmoäi Aratiosi xrivils^ii ssn inäulti quasi xosssssione

. unquam quoä rseoräarsmur turbars eonati sunt, st od iä ixsuin, si
dos xravo atqus oäioso sxsmplo oeeurrsntö ssigntss duiusmoäi pnvi-
Is^io st inänlto sinsäölluzns c^uasi posssssions xartam st daetenus
oonssrvatam libsn-tatsno sivinm, ineolarum st daditatornm quoramvis
pnastsr okkoiuin nostrunx äissimnlars ssn nsAliAöi's vsllsinus, xaruw ob-
tuturuna seiainus, ^nin dos turdnlöntissimo rsnuin omniaw st^n
(Pio animi sudäitoruux aä ealurnnianäuin inaZistnatus sui oNoww
xroelivss sunt) non insäioerss inotns, turbas st ealurnnias nostrormv
oiviuin, insolaruin st daditatornm sxxsctars äsdsamus: dino sst ciuoci
duiusmoäi ssxsäistam uostrorum eivium, iuoolarum st dabitaw'uw
<juorumeuu<iu6oivitatis uostras lidsrtatsin (xrout iuraixxontoiuitio mäiU-
stratus susssxti prasstito as multis statutis suxsr dos oonäitis st dunänt^
in c^uas imavimus odstiünZÜmur) sartam tsotam as omnino intsms'nt.u»
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MSM'ViU'k volsntss 1), opsram tiäsm as cliliZsutiam LinAularsm in

prewsmoratacausa impsnsius ässiclsramus ao supimus, sanäsm prima
PiMö oeeasions oaptata per ss sibi aäitum parars vsl xotius aälribito st
comnnuncato eonsilio eum Rsvsrsnclissimo I). ^.relrispisoopo Rossansnsi
stjWöm similitsr serixsimus) sunäsm sslsrius patskaesrö aä 8. v. X.
eilemgue porrsetis littsris vsstris aäPmstis suxta instructionsm udsr-
ins statum totius lruius calumniosas litis ae xrivilsZiorum nostrorum
«im ownidus oireumstantiis nostro nomins cliliAsntissims sxponsnäo
wilxiwo stuäio as inäustria allaborars, ut si tisri possit lmiusmoäi
stivola prstsnsarum insuriarum vsrdalium litioula psr 8. O. H, pror-
Als, ita ut salvo utriusgus partis lmnors äsest, sxstin^uatur vsl sal-
tem oumino prior Dommissio rskormstur, st eausa lraso aä Na^.
I), k, moäsrnum aut aä Puliesm sseularsm sguibus D. Dostor rsus
sMeetus sst st alias sponts ss sudiieit) rsmittatur, vsi aä Minimum
eitiÄ laesionsm prsmsntionati privile^ii ssu inäuiti sanäsm alieui
pnlMo aä pstitum a xarts sllsetum eommittatur, Intsrsa stiam a
v, I, vslrsmöntsr sltla^itamus, ut vim oonstitutionis elausulas aä
iliterveuisnäumin tsrmino eitationis pro O, voetors sxmeato st alls-
ßlüis ao per transsumpta prodati^. privilsZiis torum äuutaxat äseli-
vslläum pro intsrsssö lisipublieas nostras aligusni iiäslsm ae pro-
viäuin ourias proeuratorsm sudstitusrs, ae nilrilominus eausam aä
»Mum tinöin Quanta valst inäustria, kavors st sunnuo stuäio äiri-
M llvu intsrmittat. Xos 5ane omnsm opsram, ouram ae solliei-
tuclinsm D, ut primum ad saäsm aliguiä rsspousi aeespsrimus
et intellexsrimus, sanäsm Rsipudlivas nostras tum stiam 8^näiei
wstri eausam tidi ssrio eommsnäatam lraduisss ae aliyuiä utiiis
MAS et iuäustriae aä spsratum siksetum/prout kuturum oouliäimus.
xosuisse,uon tantum ut äsest iidsraiitsr rsmunsradimus, vsrum
äiiliu äsinesps post non aämoäum lonAum tsmxus alias non minus
^sves ltsipudlieas nostras eausas eiäsm uua eum oonäiAno lionors
Mwovsuäas eommittsmus, ao optanrus intsrim v. viZilantissims
tnie oausas aässss st yuam äiutissinm sx animo ksns valsrs,

(loloniae ^^rippinas anno 1581 äis vsro 2D. äanuarii.
Aus den städtischen Coptenbuchern.

8^ Schreiben des Rathes an den Papst Gregor XIII,, 1581, Januar.

lleatissims pater! ltsvsrsnäo ae elarüssimo viro äomiuo I?rau-
Stravio 8anetitatis vsstras in sj^uatura iustitias suxplisuni
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lidsllorum rsvisori, nostro liao in parts aä Lanetitatsm Vestmm

Oratori ssu intsrnuneio oommisirnus, ut csuasäam nostras ltumijliwgx

littkras Lanetitati Vsstras suis mainlzus prsssntarst gt transsuwptl,

cjuorunäam privils^iorurn nostrorum ae statutorum, in cpuas nos um-

vimus, ostsnäsrst ae latius äs contsntis litsrarum nostrarum 8Weti-

tatl Vsstras viva voes inkormarst. (jua propztsr stiam atque ktimi,

8anetitatsm Vsstranr roZNtnus atqus olltsstamur, nt änänm nostnuu

intsrnuneium elsmsntsr auäirs si^ns non sseus ae si ipsi prezentes

ssssmus tläsm lrae in rs aälnbsrs äigmetur. Osus oxtimus Naximus

8anetitatsm Vsstram in summa sxsenla scolssias catlrolieas eonsti-

tutam äin elsmsntsr tusatur. Datum sie. (1581, -lau.)

Aus den städtischen Cosuenbüchern.

9. Vollmacht für Franz Stravius, 1581, 13. Januar.

Xos llousulss st ssnatus rsipudlieas (lolonias X^rippinae notum

laelmus unlvsrsis st sin^ulis xrsssntss litsras visuris vsl IsZI a»«li-

1nri8, qnoä rsvsrsnäo st elarissimo viro äomino Draneiseo LtiÄvie

supplieum libsllorum sustitias in euria Romans rsvisori uostroizuö

sä 8anetisslmum Dominum no8trnm Drs^orium XIII Rontiiieem Op¬

timum Naximum Oratori intsr alia eommi8srimu8 st liainw seile

eommittamus, cpuoä alicjusm sx eurias Romanas eausaimm proenra-

torikus, eui ipss maxiins eouüäit, 8ni)8titusrö xossit st äödsat, eui

eoram rsvsrsnäo xatrs so äomino 8oixions Ranesllotto Lanetissimi

Domini no8tri Oapsllano st saeras rotas auäitors in tsrmino oitgtio-

nis, quam Älargnrötlla Hsläin eivitatis nostras ineola eontra eonsul-

tissimnm virnnt Rstrum 8eluiltinZ's alias 8tsimvielr itnlum Doctorem,

imstrum oivsm st sz-näicum, imxstravit st sxevsui Iseit (quatenus

seiliest eommissio antsa innovata st rsvocata non kusrit) eompM'Wt

st nostro ae Rsipudlieas nostras nomins transumpta privileMruw

st statutornm nostrorum äs non svosanäo sxllibsat st vi^ore eorum

praeäieto äomino Dstro 8tsinviell oitato aä prasäietam st «zuasoull-

cpus alias eitationss intsrvsniat ae korum äselinst, omnia et siuZuls

aä sam rsm äs iurs, eonsustnäins vsl stxlo nsesssaria laeiat, euw

potsstats appsllanäi, csuatsnus alicsuiä, quoä in praszuäioium privile-

Ziorum nostrorum csuocpus moäo vsrg'srs possit, xsr äietum äowiuuw



10, Zeugniß für Peter Steinwich, 1581, 13. Jcmnar.

Xos eonsnlss et ssnntns rsis>nd!ieg,s tlolonins ^rixpinns notunr

tmmus ownidns et sinAulis xrsssntss litsrns visnris vsl IsZi nnäi-

tnris, guoä eonsultissintns ?ir ?strus LelrultinAS nlins Ltsintvieü,

smimu äoetor, sit et säuriüns nnnis lusrit eivis nostrns rsipubliects

seu civitutis, in sngns euin nxors et libsris äowieilinm Irndsut, ne

in Iwusstum tribnnr ssn oollsAiuin eivitntis nostrns nllsetns st rs-

eeMs sit, prsstitsritgus inrnnrentum nd nliis eivibus prusstttri solitnm,

itn ut onnndus iuridns et privilsZuis rsixudliens st eivit^tis nostrns

non minus gunm onsteri eivss zunäers äsdent, äsinäs gnoä iäsnr

?etru8 äoetor sit nostsr szumlieus, eousilinrius nävoeatus dsns äs

Iwstiu repuülien nrsritus, gvi sieuti nlii uostri sxnäiei, oonsiliurii st

ulvoenti furnnrsntunr noüis prsstitit, gnoä intsrsn tsinxoris, guo no-

tis est odstrietus, nnlli xrineipi g, eousiliis ssss vslit, st gnoä xrox-

teren et täms nodis ssrto eonstst, ipsnin Rsvsrsnäissiini st Illnstris-

»imi ?rineixis ^reüisxisoopi dolonisnsis eonsilis-rinnr non ssss nse

iuisse, sienti lionrns in siZunturu sunetissinri Oomini nostri eontrg.

veritntem nIIsAg,tnm äieitnr. tlälm.öe rseoAnoseiurus, guoä ipss eontrn

Pinnänm iHurMrstlrnin Hsläin ineolnm oivitntis nostrns, gnns ipsum

eontrn privilsgünin eivitutis no, uus nä curinm Roinnnnnr svoes.ri

ieeit, eoranr oinniüus inäieikus nostrns eivitntis, eoiunr gnilnm eivss

»osiri convsniri solsnt, äsüsnt et possunt, iuri ss odtnlsrit st offsiut

ie gresenti, guoägus in nostrn üne unAustn rspulzlien plnriurg. sint

»nliein, seelssinstien st ssenlttrin, xrstsrsn plnrinri prslnti in äi^nituts

eonstitnti st lixostolienrunr donrinissionnm oapness, itn guoä vsri-

^wile esss non possit, prnsäietnur NnrAg-rstünnr Ilsläin in Ime eivi-

t^te M8titig,s eowplsmsntuin non sxsrnrs, pront xrstsnäisss äieitnr.

Analw d-S hist. Vereins. Heft 25. 11

zmiitorem ün.t eum rutilrnbitions st inäsinnitnts estsris«gns omnidns

änusuiis soiitis nsesssAriis et oxxortnnis. In guoruw oinnium in-

ciubitntnm üäsm prsssntss iitsrns xsr notnrinm st sserstnriuin no-

strum intru. seriptuin sudseriln st sizllli uostri nä enusns inrprsssions

seeimus muuiri. vntunr tüolonins L.Arixxiuu.s nuno miiissinro guin-

^ntesiino oetunssssiuro xrinro äis vsro XIII. nrsusis äununrii.

Aus den städtischen Copienbiichern.
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In guornm omuium st sinAnlornm tiäsui prsssntss litsrns

nostri all eausas imprsssioui Isoimns muniri. Datum Eolonius ^'ch>-

pinas anno millssimo gninAsnkssimo ostuaß'ssilno xrimo äis vsro Xlll.

insnsis llanuarii.

Aus den städtischen Cvpienbllchern.

11. Schreiben des Rathes an die Stadt Augsburg, 1581, 8. Mai.

^.ä Lsnaturn L.n^nstanenLsin.

Unser freundlich gruiß und waß wir Ehren lieb und guttz vermögen

zuvor, ernveste, erbare, fürsichtige und weise, insonders günstige liebe z

und gute freunde. Unser Beigepvrner Andres Heldt, weilandt des Hoch¬

gelegen Aiatthiß Heldt der Rechte Doctorn und gewesen Vice-Cantzelers

hinderlassener Sohn, dhut sich jegen seine Schwester Margretham wegen

Verhaltungh seiner vatterlichen guttern gantz beschwerlich bcclagen und st

an unß fleißich pitten, wir wollen E. Er. auch Erb. fürst"- ime Pro-

inothorialschreiben vergünstigen, zu dein Effect ehr debaß zu seinem

theil hinderlassener vatterlicher Erb rrnd guttern kommen und derselbigen

zu seiner nottnrsft gemessen möcht, ferner Inhalt beigefugter Clag.

Nun haben wir unß zu ansang bedencks gemacht in erweguug, daß

beclagtin Margreth Heltin von unß muttwillig außgetretten, einen son-

derri trutz jegen unß gefasset, und daher in vergeß ires schuldigen ge-

horsambs unß ari daß kayserliche Cammergericht onhe alle befugte llr-

sach nmttwilliglich beruffen lassen; nichts destoweniger weil deß Suppli-

canten Pitte uff guter pilligkeit beruhet, alß haben wir ime seine pittc

nit verweigern sollen.

Und gelangt darnfs an gedacht E. Er., auch Erb'"- furß. unser

freundlich begeren, die geruhen obgemelten Supplicanten in dernehr der

Ortt seiner vatterlicher guttern einige betretten oder angeben wurde

gegen ermelte seine schwester und sunst mcnniglich, waß recht und na¬

turlicher Pilligkeit gemeß gedeien und widerfahren zu lassen, dieselbe

guttern nach gestellter Sachen seqnestriren oder anders ime zu befinden

lichen Rechtem verhelsfen. Wie wir dem nnß gar keinen Zweiffel mache»

E. Er. auch Erb. f. w. ires theilß ohne daß günstiglich wall thu»

werden.
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Solchs scheint' wie im gleichen und mehren jegen obgemelten E. Er.
auch f. w. und derselbige angehörige hinwiderumb dienstlich zu beschnl-
den bereitwillig. Geben am achten May Anno 11XXXI.

Alls de» städtischeil Capienbiicher».

12. Der Rath an den Doetor Reifstock, 1581, 11. März.

Ersame Hochgelerter lieber Freundt. Wir haben für wenig Tagen,
Maß Jr unß vom 25. verstoßen February die Wittiben und Tochter
weilandt Hern Matthie Helt betreffend zugeschrieben, einpfangen, dassel-
big unsern Advokaten zu gestalt, die sich gegen bestimpten termino der
gebur fertigen iverden.

Über solches mugen wir Euch freundtlich nitt verhallten, daß Blar-
garetha Heltin die Tochter unß ividerumb in andern Wege gantz nnge-
horsainlich zu thun nracht, und mögen in der Warheit woll reden, daß
mau gantz undankbare leuthe in schütz und schirm aufgenommen, so nit
allein dem fried und einigkeit nngenaigt sonder auch unsere und dieser
Statt nhralte privile^in, frei- und gerechtheitt fliegen vermeintlich under-
stehen dorsteu, also unß aber sollichem mit Willen nach dieser Statt
ordnungh und gesetze Obrigkeitt halben zu steuren vbligt, und solliches
uitt nnpillich fürgenomen, ist benente Heltin und ire Mutter nrit irem
Hab und gerviden gutteren van hinnen trutzlich abgeweichet! und mit
versnngener Warheit und einfürunghgrossen erdichtein Angebens ahn
Kaiserlich Camergericht Nnnclutnin sino olnusulu, gleich auch woll «um
eitulionö ußpracht, tvie Euer Gunsten hiebemelt zu ersehen.

Nun erWegen wir, daß unß solliche schwach und nnwares angeben
zu hindertreiben und die Warheilt ahn den Tag zu bringen, für allen
Dingen gepuren wold, haben demnach inatoriaiu oxosptionalviu zu
hiudertreibnngh fürbrachter Untvarheitt instellen lassen, wie ir hiebet)
vermocht gunstich zu verneinen.

Und ist druff unser gunstig gesinnen, ir wollet in Termino ist den
l>. lnüus fallen wirdt, unseren wegen gerichtlich erscheinen, deß gemeins
echt haben, diese unsere oxcwptionul inntermin gerichtlich einprengen,
umb Andtwortt anhaltten und unß alß dan, wen daraff in proeossu
cuusue fürfallen wirdt, Jeder malß berichten. Sint wir gegen Euch
w gepnr zu beschulden Jeder Zeitt geneigt.

Geben den 11. Nuntii anno 1581.

Aus den städtischen Copienbüchern.

11*
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16. Der Rath an den städtischen Agenten in Rom, 1581, 10. August.

8. ?. Honorntnlis äomins mniss otnrissims!

?ostgnnin intsttsximns, 1). ?strmn 8tsinvicti äoetorsin, Z^näieuw

st sanoivsin nostrnm, sitntions I). tlsonni tZonnsusis nä instnnti-M

Nnr^nrsttrns Hstätin llonnnm ssss voentnni, ipsnmgns NnroArstlnw

pnssiin ig.otn.rs, gnoä privitsgän nostrn äs non svosnnäo per?gpgm

ssssnt rsvoontn, nos, pro tnitions privitsgloruin nostroruin, st ue Iwe

sxsmpinm privilsZIis nostris sssst psrnitio3>nn st npuä Inno popuinm.

gni tmns tibsrtntsw mnZni kneit, sonnäntosuin, impstrnvimus n I)

Ilsenno 8. dsor^ii, sndäsIsZnto eoussrvntoris privits^ioruni nostroiunn,

posnnls nronitoriunr sivs iutiibitionsin snd posnn sxeonnnuinentinni?

st trinin initiuin ttorsnorunr gnrsornnr oontrn 1). Osonnnin ttonnsir

ssnr st nrsinorntnm Nnr»nrsttrn.m, gng eluiäsm intnkitions iwpsrntur

itti«, ut ässistnnt nd illg svoentions, gunnr privitsZiis nosiris in re-

seripto, snius suinptnnr UnrAnrsttrn prnsssntnvsrnt, non kusrit äsro-

?ntum, st sx ipsn siZnntnrn nppnrsnt, insntsm ?npns s-ss, guock

enusn inxtn privilkAin nostrn äsdsrst intrg dotoninin oominitti, et

vortsn ittn: Itt eonnnittntur vsonno IZonnsnsi sto. ssss post sigiui-

tnrnnr ?npns st inseio ?npn proptsr importnnitntsnr st nrnetnnntiones

Nnrs'nrsttins nässetn, st itn tnnäsm tn-svs ^postotiomn eontrg ngstiri

privilsAin ne voluntntsnr I'npns nä vsennnnr Lonnsnssin äirectnm

sts. tlsonnns Lonnonsis nd initio itn ss äsetnrnvit, cpinsi rettet

pnrsrs innnänto äonrini sutieonssrvntoris, äonss UnrAnrstlin Lstcttin

itlnä onrnrst rsvoenri. Itngns Lxpestnvimns vsl pnritionsin rel äis-

snssionsnr oontrovsrsins äs privils^iis ingnäieio sndeonssrvntoris, seck

llssnnns 11onnsu8i8 sni ot4itns st g ?ntronis llstätinns soäuetns

pnnto post äsersvit l mnnäntmn posnnls sni) posnn llnllns äovis snnetue

sxeonnnnnientionis st gningns inilinni nnrsorum lllisnsnsinin eontiA

llssnnnnr 8. Osorg'ii viossonssrvntorsm, gni prius nrnnäntuw äsere-

vsrnt, ne nos (lonsulss st 8snntnm, (gui itlnä impstrnvsrnmus, nee

non äootorsnr 8tsinevieti, gui non iiupstrnvsrnt st sni niint pe-

tsrnt iinputnri, nodis nsgns vosntis nsgns nuäitis, äsersvit; guo gw-

äsin innnänto nos oninss sudsrnnr innnäntnin n II. vsonno 8. Keoi'ss»

impstrntuin enssnrs, rsvosnrs, irritnrs ssn itlnä ksri eurnrs, ntimpie

innttn impsrnntnr, gnns sntvis privitsAns uostri« knesrs non possumus.
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Lstgue dos mnncintnm ssiummodo Dsonno 8. kisorgui st vootori

gteimvioii insinuntmn, nodis nntsm nsn sst insinuntmn. Xiiüiyminus

jws, rs intoiieotn propter nostrum intsresss st c^uin in isto mnnrinto

vseinnu iZonnsnsis pninm exzirsssum srnt, priviis^in nostrn ^)sr ?nxnm

o^s rsvoontn, stntim nxuci vscnnum 8. k>sor»'ii oi)tinuimus, ut prop-

tsr notorinm oontrnvsntinnsm «ieoinrnrst, Oeonnum konnsnssw et

iieicitinnin ineiäisso in posnns mnnänti n 1). Osonno 8. tZscu'Zii ab

initi«? oinissi, st mnncintum n kisonno linnusnsi smnuntum psr vinm

iittentntormn rsvoonret. (juns äsoinrntis et rsvsontio purs knotn, sst,

sxtrnetn, siZniintn st utriMS insinuntn, itn qnoci uter^us nuno sit

exeonmuniiontus, et xroostiemus «zunnto oitius nci uitsriorn usc^us nci

bnioiiiinn. ?rnstsrsn intrn clecem ciiss nppsiinvimus n mnncinto I)e-
«ii ii,uinsnsis et nun nsbisoum in sncism soeciuin NWöiinvit i). 8tein-

ivieii, ut viciss ex Instrument«) nppeiintionis irisos nci^unoto, riuoci in-

stnnnsntuin oupöromus per to «iiiiAsntsr legn no rsisßü, no poston

cie eonsiiio niiouius ncivoonti ex nnrrntis brevsm iiori sui)xiiontic>nsm

pro sktinencio rssoripto in onusn Iiuiusmocii nxiisiinticmis^ st xrnstorsn

in «MSN intsr Nnr^nretiinm lioiätin st I). ?etruiu 8tsimvioii. (iupi-

imis nutein, ut onusn oommiitirtur 1). ^.kdnti 8. knntirniesuis,

I>, ^Iiknti 8. Nnrtini, O. Lnspnro kiiier luosntinto ^juris, Osonno

eolleZintns sooissins 8. (iuniberti, st Onuio I^uoixirovio snorns Oliso-

loZins iücsntinto, metropoiitnnns sooissins (ioioniensis onnonioo, con-

junetim st ciivisim, cjui c^untuor ^rnointi intrn Lioioninm rssicisnt,

milig nutsm mocio psrmittsntss, ut onusn committntur sxtrn Loio-

nism; nnin Pioä Heidinn Romns oonc>usstn sst, ss mnis trnetntnm

esse Loionine, itn Pioä oonotn kuerit ciisosciors, iiiuä knisum sst,

iMtunnnsäo euim rev^uisitn sst, nt onusnm ournrst oommitti intrn

tÄoninni, et post sn snn sponts xstuinntsr äisosssit, ut mnM-sm

liniierst nnsnin psr svoontionss oonoivsm nostrnm vsxnncii. ?rns-

tersü «Mrinms iili ssouritntsin et snivum oonciuotum, nt viciss in

mstrinnento NMsiintionis, cinoä äiiiMntsr notn. i>iuiin itsm sst po-

ientin voetoris 8tsimvioii, proptsrsn est riciienium, «^nsä Mn, cjnns

Wnm Metnt xotentinm, simnint ss psrliorrssosrö iitsm (ioionins. Ilt

mnssis st knoiiius iins vsti oompss, mittimus tidi iitsrns nci ipsum

l'nxnlli, xotsris etinm uti opsrn no intsresssions Itsvorsnciissimi I)o-

u>i»i liossnnsnsis, qnsm äiiiA-sutsr nostris vsrdis sniutss. r^ci usnm

Miene nsoipg vi^iuti onronntos n enmpsore, c^ni nrriinm tibi nnms-

uut, nos rsciäsmus Irio iiiius soois, ourn nutsm ut c^unm primum



166 —

bsbosmns roseriptum, noo obliviseoro oonürmstionis privile^ioruui
gusm spsrsmus ism ssss obtoutsm. Dons vsis.

Dstso Doloniss 16. ^.uZ'usti (1581).

Aus den Copienbüchevn, 1S81 1S32.

14. Der Rath an den Erzbischof von Rossanv, Joh. Baptist Casta-

neus, 1581, 20. August.

Rovoronäissims in Dbristo pstsr so äomino nobis semper obser-

vsuäs. Huoä bsotsnns sinZulsröm Dsis. Ins ksvorom et bönsvolentisui

intoroöäonäo spnä ssnotissimnm D. nostrnm knorimus oxperti, ^rstiss

bsbomus msximss. Dptsromns nobis otkorri vsi äsri ooossiouem

tostitioslläi snimi nostri or^s Dsis. tnsm; oorlo omni towpore nos

Arstos invsnist. Dnum ost in gno vobomontor opsrsm 0. 4. äesicie-

rsmns. lüsm onm nnpor s bostissimo Domino nostro pubiies clecer-

norotur, ut, esnss sppollstionis intrs oouoivsm nosirum ot Lxnäieuir

D. Dotrnm 8toinnüob ot NsrAsrotbsin Dolcitin intrs oivitstis xome-

ris iuxts sutigns invotsrsts nostrs privilo^is s sninmo pontitioe

Innooontio IV. psr IVilbolmmn imporstorom impstrsts oominitteretur,

srror ig'norsntiss 8. Dn. nostro intorvonit. Dtsnim onm s suinmo

pontikoo subsoriptum sssst, ut intrs Loionism osuss oonnnittsretur,

nimis tsmsn importnnilsto proenrstorum sävsrsss psrtis sAdotum est>

guoä ox intorvsllo siis msnn subseriborotnr, nt Does.no Zonueusi

oxtrs Doionism esnss äiincliosnäs otkvrrstnr, ot brovs L.postolicum aä

illnm cliri^srolnr oivisguo uostsr Lonnsm evoosrstnr, guo ineonnnoäo

cisto inuits siis ststim soonts sunt, ut ox litorsrnm nostrsruin sä

8. D. 1>i. oxompio biseo säiunoto ksoiio intoiliZitnr. (juoin srrorsw

0. 4. sxsriro st 8suotissimo Domino nostro äotöAöro no gu-svsretm,

stism stgus etism pötimns. Rsm nuiio moäo inänei possuinus, ut

oontrs privilo^is tsm ssiubris st ntiiis oivibnsgns nostris psreoiu-

moäs korsmns sxtrs nostrs moonis oivsm nostrnm ovoesri, ne xate-

kseismns säitnm sl ksnsstrsm spsrismns siüs otism in postorum A'a-

lissims nobis xrivilsssis violsnäi. (juin otism rsii^ionis 0stlio1ieae

inäs siism msAnnm ästrimontum motnsnänm ossst, si popnius die

Dolonionsis, libsrtstis (ut ost Zonius loei) smsntissimus, privilöAUS
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gui8 eitra oausnin n ?vntitioibu8 ip8in8 rolioäoni8 pntronis 8polistur.
Icklnreo a 0. ik. 8unrinopsrs oontsnäinrus, ut sunin nobis opsrarn in
iivva eantirnrations privilsg'iornnr odtinsncla g.eeomnroäaro non äoäi-
-pietur, gua in ro propononcla. no8tro proourntori eloinsuti 8ublinäio
ticlew pleniemwain nüliibori postulnmus, st ut Iruno sunäsnr 0. 'I.
sumllio ?ontikoi oonrrnsnäst äs msliori notn obnixo pstimu8. In

priori eausa potirnus guiäsnr n 8. 8., sieuti sx litorurnnr nostruruni
exemplv appnrot, ut iuxta siFnaturnnr manus 8uao no8trngus privi-
IsZin stinnr praolntm intru nostrn rnoonin eonrinoruntibus äslog'st.
Interim wulto nislius korst, 8i 8. 8. ox plonituüins pots8tnti3 litonr
istnm krivolanr st 8snuä!ilo8nin, 8n1vo ntriu8gns pnrtis Ironors, sxtin-
xusret, vsl alias partibu8 oonooräiain inrpstrarst. tjuoä eonatat ?onti-
iiees in Iruiu8uroäi ea»8i8 8aops in siAnatura st oxtra si^naturani
keeisse, et nostros prineips8 in (Zorinania kaosro guotickis. Itaguo ro-
^!>mus, ut guisÜ8 SNU8N 0. 1'. bao äs ro 8. 8. inkorinst. Valsat
6. 1. in (llrristo, qui cliuti88irus aä soolosias (latlrolioas inersrnsnturn
et propa^ationoin 0. 'I'. oonssrvot inoolunrsnr. doloniao rl^rip.

Aus den Copicnbüchern, 1b81—1582.

15. Der Rath an den Papst, 1580, 31. August.

Leatismins patsr! ?arsat nobis 8. 1'., guoä proptsr litioularu,
WWi ob praotsn8as guasclain vsrbalo8 iniurias Uar^arstba Holätin
imtrae «ivitatis inoola l^stro 8tsinrviZlr IsAnrn äoetori eoneivi sno

L^näico no8tro nroust, totis8 8. intorpollainus. l>lam ^jnro-
iurnnäv no8 populo nv8tro, enin aä nraZistratuin slio-grsrnur, ob8trinxi-
wus, guoä libortatsin ao privilo^ia Iruin8 rsipublioas tuori ao eon-
servare st^ipro oivibn8, <^ui oontra privilo^ia inolostarsntur, asrarii
uostri suinptibu8 intsrosclörs volinru8. Naß'niüorm äonriuns rsotor
»cnäewias no8tras 8tatinr vostibulo atgus oxoräio litis proptsr ^nsn-
<Ism gui inoiäobat 8orupnlnnr ruanclavsrat, 8ibi prassontari aota ab
»trogue notario, Iroo sst prineipali atgus äs ooussnsu partiunr acliunoto
subseriptaeurn achoetiono oxprssoa, gnoä Irnbiti8 noti8 nutbsntiois in
üMtineiiti sxpsäitnnr vollst iustitiain knesro, prout etiam nungunnr
lustitia euiguain tuit äsnsAnta. rl tnli intsrloeutiono, yuo nnllo
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moclo Arnvndnt, ni<zue iin uniln nädne inin ssnieniin, inie Ute no».

änni voniesinin nnie xriinnin insinntinm Mm eäiein Nnr^nreidn zj

8. 11 NWeiinverni st per snd- st edrexiionsrn dninsmoäi nxpelditioim

ennsnin in Rein eonnniiii st eoneivein snnni ex dne eiviinis König!»

evoenri ediiuuerni. Rs nä nos psrinin misdnns 8. 11 irnnssuwxtiim

priviisgli nosiri, c^ue kslieis rsooräniionis Innoesniius «zunrins Mk

nnnos ireeenies cinnärnZlnin intsresäsnte reeoisnäns memerine iVil-

Iisiino Ilomnneruni llöAS nodis nee neu eividus, inoolis st dnditilto-

ridus duins eiviiniis inänisii, c^uoä xsr liiern« nposieiiens 8säis!>e

IsAniernnr iliins ex dne eiviinis evoenri non possiinns, seä

cz^nne nä seäsm npesioiienin zzsriiusni, prnsiniis inirn nesiros nuiws

commornniikus, ni pinrimi die ssmpsr rssiäeni (iin hnoä nsmo lilcik

nnäienäus sii, c^uin ^unsrninr ss die non posss eonseczni iustitise

oonixlsineniuw) eominiiii äsbenni. Li c>uin doe xrivilsZinin g. Nsr-

iino cininio, diieoino Miuio, nliis lloinnnis xoniitioidns nodis est eon-

drmniuw, ei nos in eins usn nic^ns exsreiiio ssrnxer mnnsiinus, nee

ereäiinus osienäi xosss, c^uoä n toi snseniis nos vsi eivis ndWS »»t

dnditntor eivitniis nosirne, c^ni nosirn uti voiuii inisresssione, svveü-

ins sii, supplienviiuns nun ouin inenrornio i?siro äoetore ei?s nostw

dumiliime, ui 8. 11 ennsnnr isinin NWsIIniionis ex rein nvooM ä

nii^nidns prodis viris in äi^niinis seeissinsiicn eensiiiuiis et inds

oiviinienr nostrnin eonrmornniidns seennäuin prneäiein privilezi»

eonnniiiers äi^nnreiur; cui 8uMlieniioni 8. 11 sun mnnu dnee vsä«

sndseripsii: „iini ni xstiinr^: inninm nbosi, ui privils^io nvstro cke-

ro^nverit, proui siinnr ciervAnri ei neu poiesi, nisi äs verde nä vsidM

inssrntnr. linc^us äudiinri neu poiest, cznin 8.11 volunins sii, W»«I

ennsn inirn doioninm nuäiri ei xrivilsZin nosirn rnin ei snrin teeti

esse äedsnni. diidiloininns nävsi-sns xnriis proenrniorss niniia sus.

iinxeriunitniö odiinnsruni, ni ex intervniio posi signninrnw in im

suWiioniionis nlin mnuu näsoriksrsninr dnse x^srbn: ,si eewinittatur

vsenno Lonnonsi sie./ ei ssennämn dnne elnusuinm, inmsisi n 8/1

siAnnin neu sii, imo 8. H volnninii ne siZnniurne sii eontrsw,

krsvs nxesiolieum cum inelusn suWiieniions nä Osonnnin LonusnsWi

äiriAsrsinr, ei eencivis nosisr nä insinniinnr xrneäioins

<znns (euw oinAinnis, ciuoä nedis nä äeiidernnänin iniiiedntur, »

eursu pudiieo iniereexiuin ssssi) sninxinin drsvis nxosioliens nc >ii-

elusns snxMeniionis eiäem Oeenne pruessninverni, Lonnnw evocine-

tun. dlos eeriiorss Ineii äs dne svooniione nevn, enm eiinw pen-ul-
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Mötur, UgrAgrstlnun xgssim ig.otg.rs, c^nin iino in iuclioio xglgnr
Firuwrs, 8. I- oontsnrxsisss nostrnur privüsZlnm, st in oontsinptnm

^ nostri xrivüsgü sownnsisss Lonugs, sgcjus Iging dnno xopnluin iidsr-
- ktis stuäiosi88iinnni, c^ni inro übertgts xsr trsesntos c^ngärnAintg

lumos ^gvisns S8t, non ursciiooritsr turtigrst; oonc^nssti sninns Irge äs
- privilöAÜ nostri oonssrvgtori. I« suli oxoonnnuniogtionis go ssrtg
^ pecuiuarig posng mgncigvit ctsogno IZonnsnsi ipsicius gävsrsgrigs, nt

st eroegtions ässistsrsnt. Ipsi gntsnr non soinin non xgrnorunt, ssä
veeMus stigin xsr oontrgriniu xrorsns sxorditgus inguclgtuin sub
»lÄvioridus poenis sins stgnsnlg instiüogtorig cloniiuo oonssrvgtori

t et notis inMiAsrs prssuwpsit, nt ingnZgtnnr g ctoinino eonssrvgtors
! enwiigtuiu rovoogroinns. (üoussrvgtor vsro od notvrigur eontrgvsntio-

llsm äsennum IZounsnssnr i^sninc^ns gclvörsgrignr in posngs nrgnctgti
! mi iueiäisss solsinnitsr äsolgrgvit, st nv8 g xrgsospto iito äscgni Von-
^ neiisis ex ognsis in M-s Inncigtissimis gci 8. 'I. gpxstlgximns, xrout
i et-räversgrig g 8sntsntig äsoigrgtorig gppsilgvit, utsr^ns gntsnr ^juäsx
> i'öSMcienAo äs ^.postolis ogusgin gä 8. IV rsini8it, nt äsolgrgrst uln

«!im sucliri vslist.

6um iZitnr, pgtsr sgncts, in iroo stgtu sit ogusg, ut g cioolgrg-
^ tiww 8. I. psnäsgt, sicisur 8. 1. snpMognrns odnixs st l^ngnr äsini-
1 sissims, nt (nisi c^uoci inslins S88st 8. I'. sx pisnituctins xotsstgtis

litein extin^usrs vsl xgrtidus oonooräignr imxsrgrs vslit) äi^nstnr
^ äMlargnäo secini si^ngtnrgin uignus tngs, qug siZngvit, c^uoci ogu8g

I Mtk ng8trg priviis^ig oonnnittsretur xrgolgtis intrg oivitgtsnr nostrgnr
I mmworgntibus. Hotuinus^ns 8. 'I. Igtsrs, gmpiius gxnct nss stgtutg
t Wse -mti«M st ^jnrgtg, c^ngs stigin striotissims okssrvsutur, c^noci non
i lieegt nobis gävsrsns oivss nostrv8 sxsqui 8sntsntig8, c^uns iuäiess
i eckg. üolonigni oontrg priviikAig no8trg äs non svoognäo xronuntig-

k mut. ?rgstörsg osrto nv8 soirs, 8i iroo 8gsouio priviisAiunr no8trnur
! > Piüiücinin psr 8. violstnr vsl nöAliZgtnr, c^uoct ino xopulns tgin-

^ etsi glig^ii Z. ot»8srvgnti88imn8 gsAsrriins ici Inturn8 sit, itg nt
MtMIiter glic^uici psriouli timsgnru8, czuocl 8. ?. prooui clubio äs-
eliiM'i vsiit. (jnginodrsm non grgvstnr 8. 'i', no8trgg pstitioni8 irg-
ders rgtionsm, neo movsgt 8. 'IV, «znoct gävsr3grig Loinns eon<zus8tg

k Wt ^uzgi ^ trnetgtg, itg «znoci sonotg lusrit iiuio äis-
! Ugnr iä g vsritgts tgnr S8t güsnuiu, Wgm qnoä güsniWi-

Mw. i?uit solnininoäo oivüitsr psr nos rscjni8itg, nt ogusgm 8ugs
WeUgtioni8 in rotg ooinrni8Lgin iuxtg xrivilsZig ge stgtutg nostrg
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iui.ru Oolouinm aliguibus praelutis clole^uri ourursl. lp^n autem suu

spouls äisoessit bouis suis secum ablulis, uullo ulio, ut uos suspiez.

mur, uuimo grmm ut muiorem lurlisret uusam eoueivom suum evo-

cutiouibus vexnuüi. ^ äisoessu ipsius guasäum tuutuiu religuius

bouorum, iuxtn 8tn.tuta et guia uerurii uv8tri äsbitrix est, in eustoclium

N08trum reospimus. I'otsst uillilomiuus ipsu pro auimi 8ui arbitrio reclire,

si iutra Oolouium oum suo ooneivs, ut pur ost, litiAure volit. Lt ne gM

8upsrsit 8«rupuli, priNZ8outibu8 testnmur eorum 8. 1'., guoä ex akun-

äuuti parati siiuus iu illum eveutum illi c1n.ro 8n1vum ooucluctum in

1nti88Üun tormn, gunuäoounrguo po8tuinbit. Ipso guoguo eivis uoster

llotrrm 8toiuu'iZl: äootor otkort, guoä 8tntim citrn omuoiu ter^iversu-

tiouour oi iuri 8tnro volit, ubi iuvioom nou Luspootum bnbuerit iiüra

Oolouinm. (juno omuin oum itn ss lrnbonut, uou clubitnbiiuus nmplius,

guiu 8. 1'. ooouturn oit 8unur oi^unturnm, st enu8nm iutrn llolomum

oommi88urn «um on otinm olnusuln, ut oommi88nrii nuto oiuuin eon-

oorclinur toutout, guno onuo iu tnlibus Iitibu8, gunutuiu üori polest,

proeurnucln est. (juo mn^is lloo 8poremu8, tnoit otinm 8. '1'. postremu

nä uos Äntn spiotoln, iu gun 8. I'. oIomouti8Limo uvlüs pormittit, si

guiä sit iu guo 8un nutoritnts vol oporn uobis eommoänro possit.

Onotorn 8. 'I. oxpouot cl. 0Iomou8 8ubliuäiu8, gui iu ourin lloinniiu

ncmtrn z-'srit ue^otiu, guom ut 8. M elomoutor nuüint eigne Mm

linbont otinm ntguo uiium roZumus. Vuieut 8. u^ui omuili. ioelioiteu

dolouius ^Fiüxxiuuö uitimo äis ^.UAUsti (1581).

Aus deu Copieubücheru, 1531—1582.

16. Zeugniß für Jacob Schmitt, 1583, 5. September.

Wir :c. thun allen hohen und nidern StandtSpersonen hmmt zu

ivißcn, zeugen und bekennen, daß in nhamen deß erenvesten Andrea

Heltt :c. der erbar Jacob Schmitt, Bürger zu Augspurgh, wider die

tugendhafft Margaretheil Heltyn, seine deß Hellen Schwester, irer unter

einander habender Jrthum halber uns hievor Klag fürpracht, darnsf er

auch sollicitiert. Dweil aber wir eine gutte geraume zeit mit hohe»»

geschefften umbligenden kriegswesens u. anders halben bemühet gewest

n. noch, daß wir in dero u. andern mehr privat-Sachen die gepur zu

verordnen ehrschtlich behindert ivorden, er aber seine Widerraiß >w



— 171 —

Angspnrgk zu nhcmen miß angezeigt, haben wir ihme den bescheidt geben,

daß wir so palt inier thunlich in derselbiger sach die rechtliche gepur

eroffcucn miß befleißigen wollen, und dweil er Jacob Schmitt deß¬

halb unser urkundt begert, haben wir diß zeugknuß unter unserm

Lcket-Siegell zu theilen bevohlen.

Geben den 5. Septeinber 1583.

Aus den städtischen Copienbüchern.

17. Der Rath an den kaiserlichen Statthalter, den Kanzler und

die Räthe im Ober-Elsaß, 1600, 4. Februar.

Wiewol miß zumahln daran nit zweiffelt, E. Edelg. L. u. Gn.

ivcrden aiiff vorher außgegangen u. under unser Stadt Jnsiegel beur¬

kundete ivarhaffte uttsstutionss Is^itimutionis iveilaudt der edeln, vest

tugendreichen Jinickhern Andrcaßcii u. Jungffrau Alargarethe Heldt

iniscin szmäieo Wilhelmen Haickstein, der Rechten Doktoren, als in-

stituirteni testamentarischen Erben, fürderliche zustitium zu administrircn

», den Voirder-osterreichischen Cammer-Procuratoren seiner unfngen u.

zum Abstand etwv auß ungleichem Bericht momrtsn guusstion stutus

z» undcrtveisen vor sich selbst gnedig u. günstig bewogen, geneigt n.

gcwilt sein, also daß es dieses unseres überflüssigen Jntereession-Schrei-

bens darunder gantz nit bedarff. Dweil daimoch gemelter iinser Syn-

dicus dessen einigen geiioß u. crsprießlichkeit zu desto ehister abhclffnng

der Sachen zu empfinden verhofft, als haben wir ihm solchs nit ver¬

weigern noch abschlagen können.

Und demnach es dan nit allein uotorium, stadt- n. landkirndig u.

die gewisse warheit, das gedachte ^.närous u. ÄlurAuritu Hslütin sampt

anderen ihren Geschwisterigen alhier in unser Stadt per sulwsgusns

mlenni st eutlrolieo rsespto mors unno 62 vontrg,1rirto5 nmtrimouium

u. niederen standts pro IsAitiwio ugnroseirt u. gehalten, auch billich

agnoscirt erkandt u. gehalten werden sollen, sondern sich noch viele in

unserm Rathsmittel befinden, die angeregtes mutrimonium u. IsA'iti-

mtion belebt und davon gilt Wissens tragen, dergestalt das miß aus

der Vordcr-Ostcrreicher Cammer vor etlichen Mvnatten an uns gelang¬

tem erknndigungsschrciben mit befrembdung vorkonrnren, das an der 1s-

güiwution dubitirl u. gezweiffelt u. angeregte stutus guusstio mouirt
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werden wollen, dergleichen aber dieser orth niemals erregt sonder die

loZitinmIio siecher u. gewiß.

Alß ist an E. Edelg. L. u. Gn. unser nnder dienst- frenndt- ».

gnnstigh begehren, dicselb ivollen in Ansehung die Sachen in puncto

lso'itnnmtioins dermaßen wie abstehet u. nnder unserm Jnsiegcl aus»

gangqnen ntt<Z8tn,tioinlms ferncrS Angriffen in Warheit beschaffen, gedach¬

tem unserm 8)mäwo oder seinein Bevvlmechtigten Geivaldttregcrn gegen

den Cammer-I'roourntor ftirderlich recht ertheilen n. den angelegte»

Arrest n. Sequestration Heldischer Guter gnedig und günstig Widder

auffheben, relaxircn u. entschlagen, dannt soivol die andringende erecii-

toros als pin u. andere lsssntn außgerichtet u. verstorbener letzter

Willen u. verordtnung folg und ein begnügen beschehen möge.

Aus dm städtischen Cvpieubuchcrn, 16t)t).



Die sogenannten Persvnate in einigen Pfarrkirchen
am Niederrhein.

Von

Pfarrer vr. Mooren in Wachtendonck,

Eine alterthümliche Merkwürdigkeit in unserer Kirchenverfassung sind

die sogenannte» Personate in den Pfarrkirchen. Persona in der Sprache

des Kirchenrechts bedeutet eigentlich einen, der zu einem Kirchenamt

»ich! ans Widerruf angestellt ist, einen Geistlichen, der im späteren

Kirchenrecht als Invsstätms oder Rsnotiemims vorkommt. In dem kirch¬

lichen Rechtsbuche wird Persona nur von kirchlichen Würdenträgern,

einem Dechant, Propst u. dgl. gebraucht. Die Stelle eines solchen

wurde dann Personat genannt, so wie der geläufigere Name derselben

Ili^mtns war. Von diesen Personaten ist aber hier keine Rede. Wir

huben eine ganz andere Sorte von Personaten im Auge, die Perso¬

nale in oder bei den Pfarrkirchen, Z die Stellen, deren Inhaber man

in der letzten Zeit, bis dahin wo sie in Folge der französischen Gesetz¬

gebung über die Reorganisation des katholischen Kirchenwesens aufge¬

ll van Lspen, jur. scetes. univ. pari. 2 tit. t8 eap. 2 widmet zwar der
Lehre äs eliAnitatilznsst psrsonätidrm einen eigenen Abschnitt, hat aber mir die
Persenat c in Dom- nnd Kollcgiatkirchenim Auge, die in Pfarrkirchen hat
er kaum beachtet. Er ist nahe daran (S. ü), den Personatisten mit dem xastor xrimi-
bvus zu verwechseln. Der Unterschied aber ist dieser. Der pmstor primitivem ist
der Inhaber einer Stelle oder einer kirchlichen Anstalt selbst, welche einer Pfarr-
sielle für immer einverleibt ist. Der Pcrsonatist hingegen ist ein Geistlicher, dem
wie Stelle, die ursprünglicheine Seelsorgerstelle war, verliehen wird, ohne Ner-
r'slichtnng zur Seelsorgc. Mit Recht nennt van Espen die Personale kastns
diente» eiiseipliems, st rseontiorm asvi. Er hätte die Schneide seines kritischen
Messers nur schärfer ansetzen sollen!
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hoben sind, Personataricn nannte. Von deil Personaten dieser letz¬

teren Art, welche nicht in Stifts- oder Kollegiatkirchcn, sondern in

Pfarrkirchen, nie in Städten, immer nur ans dein Lande, und meistens

mit einer bedeutenden Einnahme bestanden, ist jetzt nicht einmal mehr

die Bedeutung des Namens bekannt. Obgleich die Pfarrkirchen für die

Seelsorge und den Gottesdienst der Gemeinden da waren, hatten doch

die Geistlichen, welche ihnen als Personataricn angehörten, mit der

Seelsorge und dem öffentlichen Gottesdienste der Pfarrgemeinde nichts

zu schaffen. Nach der amtlichen Sprache des Kirchenrechts hatten sie

ein Beneficium, waren aber «ins eura ob otkieio, wenn man die Ver¬

pflichtung zum Breviergebet nicht ein Officium nennen will. Die

Personataricn wurden meistens von adeligen Herrschaften ernannt.

Hatte nun der Patron in irgend einem Stifte einen Verwandten oder

Freund, so wurde diesem meistens das Personal zu Theil. Er fuhr

aber fort, seine bisherige Stelle zn versehen und blieb der Kirche, wel¬

cher sein Personat annex war, fremd. Der bei seiner Landkirche sich

aufhaltende Personatar, meistentheils ein Familienglied der zu derBc

setzung seiner Stelle berechtigten Herrschaft, wohnte in der Regel auf

dem Schlosse bei seinem Verwandten, sich mit der bescheidenen, aber

glücklichen Stellung eines geehrten und beliebten Hausonkels begnügend.

Es sei noch bemerkt, daß der Personatar, wenn er einem feierlichen

Gottesdienste in seiner Kirche beiwohnte, vor den übrigen Geistlichen,

selbst vor dem Pfarrer, in dem Chorgestühle den Vorrang hatte. Hier

repräsentirte er also den höheren geistlichen Vorgesetzten und den welt¬

lichen Patron in seiner einen Person. Sie standen nicht unter der

Aufsicht der Landdekane und nahmen auch keinen Theil an den Kapi¬

teln der Pfarrer. In welchem Verhälmisse sie sonst zu dein Ortspfar¬

rer, den Kirchenoberen, ihrer Kirche und ihrer Stelle standen, liegt

zwar im Dunkeln, ist aber sicherlich nach Zeit und Ort verschieden ge¬

wesen. Noch zwei Fragen mögen hier in Betracht kommen. Die erste,

welche seiner Zeit für die Praxis wichtig gewesen wäre, betrifft das

zeitliche Kirchengut. Wo sind die Personatgüter nach der Nationa!:-

sirung des Kirchengutes durch die französische Gesetzgebung geblieben l

Wurden sie der Staatsdomaiue einverleibt? Oder durch Verheimlichung

gegen die Confiscirung geschützt? Hat es Inhaber gegeben, die ihr

Personatgut als Privateigenthnm betrachteten, und ist es durch he

der Kirche entfremdet worden? Sind auch irgendwo die französischen

Gesetze über Restitution gewisser Kirchengüter aus die der Personate an-
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letzten Inhaber oder ihrer Erben geblieben waren, und nach dem 23. Mai

1818 als verheimlichtes Staatsgut den Kirchen der Orte, wo sie ge¬

legen waren, überwiesen werden sollten, so behandelt worden? — Von

viel größeren: Interesse ist für die historische Wissenschaft die andere

: Frage: Woher und wie sind die Personate in unserer Rheingegend

entstanden? Für ihre Geschichte liegt noch zu wenig Material vor, um

jetzt schon sich an ihre Losung zu wagen. Eines aber möge als ein

Fingerzeig auf eine Möglichkeit, der bei weiterer Forschung nicht unbe¬

achtet bleiben darf, hier schon angedeutet werden. Es ist wohl kein

Zweifel, daß in der Römerzeit hier am Rhein bedeutende Tempelgüter

cxistirten, so wie auch daß es sowohl Kultnsstätten gab, die von einem

einzelnen Opferer (Laesrelos) als von Priester-Kollegien bedient wurden.

Als bald nach der fränkischen Eroberung die Heerkönige der Sieger das

^ Christenthum angenommen hatten, kamen diese Güter in den Städten,

wie es von Köln, Bonn, Zülpich, Neust und Fanten fast gewiß ist, an

lie Bischöfe. Die ans dein Lande hingegen verliehen die Heerführer

ihren Getreuen. Ist es undenkbar, daß sich bei ihren christlichen Rechts¬

nachfolgern die Erinnerung an die Qualität eines der Verehrung hö¬

herer Wesen geweihten Gutes erhalten hat, und so die Veranlassung

war, solche Tempelgüter zum Genuß eines ans der Nachkommenschaft

des Verschenkers zu wählenden christlichen Priesters zu bestimmen? So

würde also die Bestimmung der Gitter, die einer Personal-Dotation ge¬

hört haben, zu gottgeweihter Liegenschaft bis in das vorchristliche Alter¬

thum hinaufreichen.

So hat man die Entstehung unserer Personate, d. h. der in den

Pfarrkirchen, derjenigen, die ans dein Boden der Pfarrstellen erwachsen

lind, wohl erklären wollen. Indessen scheint doch diese Ausfassung gar

z» idealistisch und wird sich ganz gewiß durch keine historischen Daten

begründen lassen. Ungleich einfacher ist die Annahme, daß die Per¬

sonate ein krankhafter Auswuchs des kirchlichen Pfründenwesens sind,

Mal es mit dein weltlichen feudalen Benesieialwesen gleichen Schritt

ging. Sobald einmal anerkannt war, daß ein kanonisch eingesetzter

Pfarrer seinen Dienst durch einen anderen von dein Kirchenoberen als

befähigt anerkannten Geistlichen konnte versehen lassen, war der erste

Schritt zum Verlassen der Gemeinde bald gemacht. Der bleibende Auf¬

enthalt des Pfarrers an einem anderen Orte wurde sogar kirchlich sanc-

»oiiirt, indem den Nichtresidirenden aufgegeben wurde, ein Gewisses an
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sontmo zu entrichten. Als nun die Kirche unter Anderem auf dem

Concil zu Trient den Pfarrern die Residenz bei ihrer Gemeinde nie

Pflicht machte, hatten die Viooeurnbi oder Vicmrii porpotmi mittlerweile

eine selbstständige Stellung erlangt. Sie, als die dienstthuenden Seel¬

sorger, galten bei den Kirchenoberen und ihren Gemeinden als die wirk¬

lichen Pfarrer. Die Sinecnristen aber, die man nnnmehr Personata-

rien oder Personatisten nannte, waren auf ewig von der Pflicht, bei

ihrer Kirche zu wohnen und für die Gemeinde etwas zu thun, cntbun

den, blieben im Genusse ihrer Einkünfte, und ihre Rechtsnachfolger

haben sich darin erhalten.

Die erste der oben aufgeworfenen Fragen, wo die Personatgüter

verblieben sein mögen, erhält dadurch schon für den größten Theil der¬

selben ihre Lösung, daß diese hauptsächlich in Zehnten bestanden. Die

Zehnten waren aber schon einige Jahre vor Einziehung der Kirchen¬

güter aufgehoben. Was die ursprüngliche Bedeutung von Persona im

kirchenrechtlichen Sinne betrifft, noch eine Bemerkung. Persona bezeich¬

net irr diesem Sinne einen mit einem festen Kirchenamt versehenen

Geistlichen. Nun liegt mir eine Kölnische Urkunde vom Jahre IlM

über euren Rechtsstreit wegen einer Pfarrstelle vor', wo der kanonisch

eingesetzte Pfarrer, der nicht zum Besitze seiner Pfründe gelangen, und

nicht bei seiner Kirche residiren konnte, „porsonn nlioim« genannt wird,

was im Vergleich mit dem bekannten „alionns puroellmrum" sUser.

Irin III tik. 29 (ls pnroolüis ob nlionis paroolrirmm) nichts Anderes

heißen kann, als der seiner Gemeinde fremde Pfarrer. In der Folge

ließ man das nlisnus weg und der pnskor nlmmm oder nou reüclens

wurde schlechthin Persona genannt.

Wir lassen die Aufzählung der Pfarrkirchen, die uns als mit einer

Personatstelle versehen bekannt geworden sind, und was wir sonst

über das Verhältniß solcher Stellen bei den einzelnen gefunden haben,

nunmehr folgen.

B b e r d r e r s,

Pfarrkirche zum h. Aegidius, im Kreise Rheinbach, sonst zum Jnliclm

sehen Amte Tombcrg gehörig. Hiervon meldet die Uesiguntio pasto-

rntnumr obo. aus dem 16. Jahrhundert (Binterim und Mooren, Erzdio-

cese Köln II, L6): Von dem Personal zu Oberdrees ist die freihcrrliche
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! Familie von der Leyen als Besitzerin des Hauses Altendorf (Adendorf)Collator. Die Einkünfte bestehen in der Hälfte des Zehnten zu Ober-
imd Niederdrees. Die andere Hälfte haben die von der Leyen, Im

f Fahre 1695 hatte Jeder der beiden 75 Malter Roggen und 75 Mal-
' icr Hafer. Jeder Theil muß zwei Znchtstiereund einen Zuchteber un-
f ierhalten. Auch erhält der Vicecuratus zir Oberdrees aus dein Perso-
i mtistenzehnt-Antheil15 Paar Früchte d. h. 15 Malter Roggen und
^ ebensoviel Hafer.

Tombcrg,

z das bekannte Tonaburg in der Nähe voll Rheinbach und Oberdrees.
f Das Personat zu Toniberg ist die Stiftung der ehmaligen Burgkapelle.

Sie ist auf einen Altar in der Kirche zu Oberdrees verlegt worden,
W auf welchem wöchentlich eine h. Messe gelesen wird. Das Einkommen
f besteht aus 20 Malter Roggen und 20 Malter Hafer und Land zu

Oberdrees, und 5 Malter Roggen und 5 Malter Hafer und 24 Mor¬
gen Land zu Ersdorf zc. Aus der angeführten DosiZrmtic». (Erzd.

W Köln, a. a. O. S. 221.)

M n s ch e n i ch ,

i jetzt Morschcnich bei Düren, ehmals zlnn Jülichsichen Amte Nörvenich
1 gehörig. Pfarrkirche zum h. Lanrbertus. Hiervon sagt die erwähnte
^ vesiZnntlo (Erzd. Köln, a. a. O. S. 114): Die Pfarre ist dem EollsAio
k soeietntis üssu in Düren incorporirt. Dies setzt eillell Vieeonratus

^ f oder Deserviior, rrnd dieser hat ox vseimis 9 Malter Roggen, 1 Malter
^ Weizen, 1 Malter Gerste, 12 Malter Hafer und 27 Morgen Artland.

?cn Zehnten genießt das Kollegium. Es hat daraus oireitsr 60 Paar
j Früchte. Die Pfarre ist sonst ein Personat gewesen. Collator war
- bas Haus Drove.

Ensüirchrn,

Kreisstadt. Hier waren sonst zwei Pfarrkirchen, die aus dem ein
s gegangenen Dorfe Rützheim in die Stadt verlegte Filiale zum h. Georg,

und die noch bestehende Hauptpfarrkirche zum h. Martin. Von dieser
x jagt die oben angeführte vssiAnntio (Erzd. Köln, a. a. O. S. 68):

Weil diese Pastorat sammt der Personat dem Colleginm der Je-
luüen zn Münstercifel einverleibt ist, setzeil sie einen Vicecuratus.

Annalend-S W. Vereins. Heft Lö. 12
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Berg vor Ridrggcn.

Schutzpatron ist der h. Clemens. Collator des Personats, welches

0s des jährlich 16 Paar Früchte aufbringenden Zehnten zu Nideggen

hat, sind die von Mirbach zu Harf. Der Pfarrer hat einen Zehnten

zu Pifsenheim und zu Thunrb, Einkünfte zu Berg, Vcttwciß -c.

Aus der angeführten DosiZimtüo. (Erzd. Köln, a. a. O. S. 98.)

Krelcnberg

auf dem rechten Ufer des Wurmflusses, der hier die alte Gränze bildet

zwischen den Bisthümern Köln und Lüttich, sonst ins Amt Geilenküchei,

gehörig. Hiervon sagt unsere vosiMutio: Pfarrkirche zum h. Diony-

fürs. Der Pfarrer hat ein Drittel des Zehnten w. Die anderen

zwei Drittel, die jährlich etwa hundert Reichsthaler aufbringen, gehören

dem Persvnatar. Diesen, wie auch den Pfarrer, setzt des Haus Lee¬

rath (Erzd. Köln, a. a. O. S. 71).

Hottors

bei Jülich, im ehmaligen Amt Boslar, Pfarrkirche (jetzt) zum H.Georg;

nach der vswAimiio (Erzd. Köln, a. a. O. S. 47) eupelln unter

Boslar, soll ein Personal sein, wird vergeben von dem Landconnnendor

in Köln; hat an Einkünften 40 Morgen Land, ein Zehntchen von 28

Malter Roggen und Holzgewächs, wenn es zu Geld angeschlagen wird,

über 100 Reichsthaler.

Münz,

ebenfalls sonst im Jülich'schen Amt Boslar, Pfarrkirche zum h. Petrus.

Collator die Familie von Heinsberg in Köln, als Besitzerin des Hauses

Münz. Der Pfarrer hat 70 Morgen Land, den kleinen Zehnten von

Nübsamcn, Flachs und Rüben, 20 Büschen Ginsterholz u. Der

Altarist der h. Barbara hat 26 Morgen Land w. Beide Stellen

sind ebenfalls zur Vergebung der Herren von Heinsberg. Das Personal

hat vom Hause Münz, welches jährlich 450 Reichsthaler Pacht austhut,

zu empfangen 200 Neichsthaler (vösiMutüo, Erzd. Köln, a. a. O. S. 48).

I m m crath,

Pfarrkirche zum h. Lambertus (jetzt im Dekanat Erkelenz), sonst dein

Jülich'schen Amt Caster und dem Bergheimer Dekanat angchörig. Du
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Patronat hatten die von Bongart zu Paffendors wegen des Hauses
Pesch, Der Pfarrer hatte 60 Morgen Land zu Boschemich zc.,
der Altarist der h. Agatha 40 Morgen. Auf dem Hause Pesch war
eine mit 40 Morgen Land und einer Rente von 12 Malter Roggen
dotirte Kapelle zum h. Georg. Das Personat hatte 120 Reichstha-
ler jährlich aus einem Zehnten. Alle diese Stellen besetzte das Haus
Pesch. (vssiKnutio, Erzd. Köln, a. a. O. S. 65 u. 352.) In
einer geschriebenen vssoriptio des Bergheimer Dekanats (es ist eine
Klatte toi. von der Hand des Capitels-CamerariusPetrus Zehnpfen-
mg, Pfarrer zu Syndorf, 1751 angelegt und von ihm und Anderen
fortgesetzt) heißt es S. 81: Vwinsrutäl sto. Leribik vnus vseanus
Meilen: psrsonnturius ssk Virus vsnrieus Nüllsrus danouious Her-
pßllsis. vorsong-t-urius Vibsr Lnro äs voellllirelron sx Xisäsr^isr obiik
1751. Mus anno 1752 vsrsoimtmrius sst junior kitius vornini
in Lnkksnäork. Nach einer Randbemerkung bestand die Kapelle des
Hauses Pesch nicht mehr.

Frechen,
zwischen Köln und Kerpen, war eine Jülich'sche Unterherrschast,Pfarr¬
kirche zum h. Audomarus. Der Personatar ernennt den vom Köl¬
ner Dompropst als Archidiakon zu investirenden Pfarrer uud gibt ihm
aus seinem Zehnten 22 Paar Früchte. Der Pfarrer hat auch 34
Morgen Land. Frechen ist ein uraltes Besitzthum der Benedictiner-
Abtei St. Bertin (gewöhnlich St. Omer genannt in der französischen
Provinz Artois) und kommt unter dem Namen vrsllerm schon in der
Vita sti Xiläomuri (bei den Bollandisten zum 9. Sept.) vor. Im
Jahre 1553 hat das Stift St. Omer seine Güter zu Frechen und Gils
dorf verkauft (varr. Vslsu. XV, S. 567). Air den h. Audomar oder
Othmar kann auch vielleicht das unter Frechen gelegene Gut Marsdorf
erinnern. Vgl. die oben angeführte vssoriptio vse. vorAÜsinr (Erzd.
Köln, a. a. O. S. 353). In einem andereil Verzeichnis) der Pfarrkirchen
des Bergheimer Dekanats heißt es: vsrsouutnrius prnsssntat
Mtorein st sst äsoinrutor luusor. ... In der oben bei Jmmc-
rath angeführten Handschrift liest man S. 94: In visitutions auuo 1631
responäit vustor, guoä olsunr pro üluruinutions ss. Luernnrsuti eustos
pro mnsori purts, pro ultsrg. vsrsonuturius sudlninistrnrs äsdsaut.

Im Jahre 1553 verkaufte die Benedictiner-Abtei ss. vsrtiui st
Vnclomnri zu St. Omer ihre Grundherrschaft zu Frecheil an den Gra-

12"
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fc,l Dietrich zu Manderscheid. Die Urkunde darüber ist in den Vor-

rg^. (Zölsu. XV, S. 567. Es ist darin vom Personat insbesondere

keine Rede.

M orkcn

an der Erst, im Landkreise Bergheim, sonst zum Jülich'schen Amte Ca-

ster gehörig, Pfarrkirche zunr h. Martin. Neben der Pfarrstelle waren dort

ein Personat, zwei Altarbeneficien und eine Schloßkapelle all s. 0ae-

eiliarn. Zu allen Stellen ernannte das freiherrliche Haus Harf. Der

Pfarrer hatte etwa 50 Morgen Land :c. Auch zu den Altarbe¬

neficien gehörten Ländereien. Der Personatar bezog seine Einnahme

aus dem Zehnten, den er im 16. Jahrhundert für 130 Reichsthaler

verpachtet hatte. (Aus der vesiMutio, Erzd. Köln, a. a. O. S. 60

und Dg?eriptüo, ebend. S. 363.)

N cnlii r ch e n

bei Jüchen, im ehinaligen Jülichfichen Amte Grevenbroich, nicht zu ver-

wechseül mit Neukirchen auf der Gillbach im ehinaligen Kurkölnischen

Anrte Hülchrath. Pfarrkirche zum h. Pantaleon. Der Personatar hatte den

Zehnten von 700 Morgen Land, und gab aus dein Ertrag desselben dem

Pfarrer (Vicecuratus) 6 Malter Roggen ab. Dieser hatte auch noch

22 Morgen Ackerland w. (vssiAuntio, Erzd. Köln, a. a. O. S. 73; vgl.

ebend. S. 365.) Zur Pfarrei gehörte auch noch ein Theil des Dorfes

Garzweiler. Die Pfarrstelle und das Personat zu Neukirchen besetzten

die von Salm zur Dhck.

Guvdor f

an der Erst, jetzt dem Dekanat Grevenbroich angehörig, sonst zum Kur¬

kölnischen Amt Liedberg in politischer und zum Bergheimer Dekanat

in kirchlicher Hinsicht. Die Pfarrkirche hat den Titulus Maria-Himmel¬

fahrt. Im läksr eoUatorum (Erzd. Köln I, S. 331) heißt der Ort

Godesdorp. Die hier in ziemlicher Nähe zusammeugelegenen Pfarr¬

kirchen zu Gusdorf, Fischeln, Bockum und Vudberg besetzte der Erz-

bischof von Köln nicht als Diöcesanoberhaupt, sondern als Landesherr.

Die Aemter Liedberg, Linn und Uerdingen, worin jene vier Orte ge¬

legen waren, gehörten nicht zn dem ursprünglichen Domanium der

Kölnischen Kirche, sondern sind ihr erst später zugekommen, zu einer
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Zeit, wo die früheren Dynasten das Patronat unserer vier ans ihren
Gründen gelegenen Kirchen schon hatten. Es ging also von ihnen auf
ihren Rechtsnachfolger,den Erzbischof von Köln, über. Mehr auffal
lend muß es sein, wie dieser just in Kirchen, die seiner unmittelbaren
Kollation unterstanden, Personate konnte aufkommen oder bestehen
lassen. Es war dies in Gusdorf, Fischeln und Budberg der Fall.
Die Nachrichten über das Personat zu Gusdorf seien hier mitgetheilt
ans der im Jahre 1751 angelegten Xotitin pnroellinruin Lee. LsrZch.
js. oben S. 179), wo es S. 103 heißt: Ciuistork olirn prnssentuvit
La-ellispiseopus Eolovisnsis nnne patres soeistutis llssu Eolonine suut
Lersountnrii gut pustorsrn äenorninnut so titulo guo xossiäsnt n 8e-
renissinro lllleetore Eolonisnsi Nnxiinilinno Ickenrieo. liäein patres
ergu salnriuin eonstituunt vieariunr ssu näininistratorenrvienrine sti
Meolni. Bis zum Jahre 1730 waren nur Weltgeistliche Pfarrer. Dann
heißt es: ckonnnes EllristiannsNerperntll Illonnekensis Nnsieus so-
olssins soeistatis llssn juravit 27 Nazi 1732 in eapitulo.
ll'aetus npoploxin annos 14 eontinno Iseto akllxns expirnvit 14 ^ug'.
1756. Gehörte dieser der Gesellschaft Jesu wirklich an? Es scheint
nicht. Am Rande ist noch bemerkt: Ono patres ex oollsZio 8oe. lles.
0ol. gnatnor anni prineipalioribns kestis soilieet: iblat. äonn, Unsoll.,
1'sntee. et ass. b. N. v. ibiclsnr inclekesso st solito suo z:e1o in saero
tribnnali assistnnt. Ueber die Einkünfte der Pfarrei und des Persv-
nats fehlt aller Nachweis. Nach anderen Nachrichten ist die Pfarrstclle
auch jetzt noch eine gut dotirte.

Fischeln
bei Crefeld, ehmals ans Kurkölnischein Boden und dem Dekanat Ncnß
angehörig. Titulus der Pfarrkirche ist der h. Clemens. Der Ort kam
als Zubehör der Burg Linn mit der Kirchengift (dem Patronat) gegen
Ende des 14. Jahrhunderts von Eleve an Knrköln. Vgl. Lentzen,
Gemeinde und Pfarre Fischeln I, S. 65. Der Personatist hatte
den in vier Blöcke getheilten Zehnten von über tausend und fünfhun¬
dert Morgen im Fischeler Felde. Ebend. S. 45. Der Pfarrer hatte
von einigen getrennt liegenden Stücken einen Zehnten, der ihm 46
Malter Frucht einbrachte. Ebend. S. 46. Auch hatte die Personat-
stelle ein bedeutendes Ackergut, Personatshofgenannt, ebend. S. 33,
wozu auch der Weddeinhof (Pastoratshof) mit 46 Morgen Land gehörte.
Das Personat kam 1615 an das Colleginm der Jesuiten in Köln.
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Ebcnd. S. 66. Von der Zeit an ernannten die Jesuiten auch den Pfarrer.

Von keiner Personatstelle haben wir so vielfältige Nachrichten als von

dieser in dem mit großem Sammelfleiß angefertigten Werke des H.

Lentzen. Schade nur, daß in demselben nicht mehr, wenn auch nur

muthmaßliche, Consequenzen bezüglich der Urgeschichte des Orts ge¬

zogen sind. Mir scheint, der Fischeler Frohn- oder Herrenhof, S. 32,

mit dem Personatsgut, oder dieses letztere für sich allein bildete den

Mittelpunct eines Latifundiums oder, wie Goethe es nennt, eines Ge¬

breite, worauf das Dorf Fischeln mit seinen Bauerschaften entstanden

ist. Diese ourtis Viselwlo gehörte irgend einem entlegenen kirchlichen

Stifte — die Muthmaßung, daß es die St. Clemenskirche zu Wischel

bei Cleve war, theilt auch unser Gewährsmann — und hatten die

Rechtsvorfahren der Clevischen Grafen, wohl als Dynasten von Linn,

darüber die Vogtei, welche später in ihrer Hand mit der Grund¬

herrschaft cvnsolidirt wurde. Ob sie, die Vögte, durch Kauf oder auf

dem Wege, wie so viele entlegene Kirchen ihrer Lehnsherrlichkeit über

ihre Vögte verlustig geworden sind, zum Vollbesitz von Fischeln ge¬

langten, bleibt noch näher zu erörtern. Vermuthlich ist in einer Zeit,

wo einer aus den: Clevischen Fürstengeschlechte irgend eine hohe kirch¬

liche Würde bekleidete und sich zugleich mit der Pfarrstelle zu Fischeln

versehen ließ, das Personal aufgekommen. Der Inhaber der Pfarr¬

stelle nämlich ließ die pfarramtlichen Functionen durch einen Dritten

verrichten und dies Verhältniß wurde dann ein bleibendes.

Fischeln gehörte nebst Crefeld zum Neußer Landdekanat. Von

diesem, den: in Hinsicht der Gründung der ersten Landkirchen des

Kölner Bisthums merkwürdigsten von allen, haben wir die wenig¬

sten Nachrichten. Es ist zwar eine im Druck erschienene Zusammen¬

stellung seiner Statuten vorhanden, doch ist diese für das Urgeschicht¬

liche ohne Werth. Geborener Dechant der Neußer Christianität war

der Kölner Domdechant, der zugleich Archidiakon derselben war und

seine Gerechtsame durch den Neußer Official, einen Pfarrer des Deka¬

nats, wahren und ausüben ließ. Der letzte Official war Conrad Set-

tegast, Pfarrer zu Linn. Wo mag aber das Officialats-Archiv, in

welchem zweifelsohne sich bedeutende geschichtliche Notizen befunden ha¬

ben müssen, verblieben sein? Ist es noch irgend auf einen: Söller in

wurmstichigen Brettern verpackt in Linn, Neust oder Köln, oder an

einen: Orte jenseits des Rheines, wohin es vor der französischen In¬

vasion geflüchtet wurde?
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Der Neußer Dekanaisbezirkerstreckte sich, ehe der Düsseldorfer da¬
von abgezweigt wurde, auf der östlichen Nheiuseite von der Wupper bis
zur Ruhr, auf der westlichen von Crefeld bis an die Stadtmauern von
Köln, also über das Missionsgebietder drei thätigsten Verbreiter des
Christenthums in der unteren Rheingegend: Willibrord,Suitbert und
Lndger, der bekanntlich auch in der Erftgegend wirkte. Es ist wirklich
auffallend, daß von Köln aus für die Christianisirung der nächsten Nach¬
barschaft gegen Norden so gar nichts, wie es scheint, geschehen war, und
daß die Glaubensboten aus dem fernen Friesland kommen mußten. Wahr¬
scheinlich ist, daß die Entstehung der Kirche zu Fischeln mit einer von
einem angesehenen Gönner in der unteren Rheingegend dem h. Willibrord
geweihten Schenkung von Grundeigcnthumzusammenhängt.Indessen sei
doch bemerkt, daß es nicht nöthig ist, bei jeder Clemenskirche hier zu
Lande an den h. Willibrord zu denken. Der h. Papst Clemens wird
nach Anleitung seiner Legende als der Heilige der Brunnen verehrt.
Nun pflegten unsere heidnischen Vorfahren ihr Frühlingsfest, das durch
den Kampf eines Jünglings mit dem Winterdrachenversinnbildet wurde,
am liebsten an einer Quelle im Walde zu feiern. Uni sie von ihren
heidnischen Gebräuchen zu entwöhnen, liebten es wohl die Bekehrer,
bei solchen Quellen Kirchen unter dem Schutze und zur Verehrung des
h. Clemens zu errichten. Wo wir eine Clemenskirche mit oder bei
einem Brunnquell finden, dürfen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit die
Annahme wagen, daß sie auf einer altkeltischen oder altgermanischen
Opferstätte oder einem Volksversammlungsplatzeunserer heidnischenVor¬
fahren erbaut ist.

Bndbcrg
bei llerdingcn, jetzt gewöhnlich Hohenbndberg genannt, ist die Mutter¬
kirche von Uerdingen. Wenn hier der Magistrat den Pfarrer wählte,
pflegte der Pfarrer von Bndberg bei der Wahlhandlung den Vorsitz zu
führen. Bndberg gehörte dem Budberger Dekanate des Tantischen
Archidiakvnats an. Jetzt ist der h. Apostel Matthias der Schutzheilige
der Kirche, sonst war es der h. Märtyrer Quirinus. Nach einem alten
Verzeichniß der Kirchen des TantischenArchidiakvnats: IZnäbvrA snpo
rirrs est Oersountus. ^relliöpiseopns Ooloniönsis prassöntat. ^r-
ellnliaoonns invostit; moäo pntrss soeiötatis -lösn posssssorss (Erzd.
Köln, a. a. O. S. 17). In einem Jnvestitnrregister des Xantischen Of-
ficialats heißt es: tLatrveininm laieals llabsnt patres Loe. Oolonias,
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olinr llrsoäorieus van äsr Useü. Und von einer jüngeren Hand:
Itsrn Uolls^innr sti Uuniborti. Dann noch als historische Notiz:
anno 1460 invsstitus sst I). Usnrisus äs Lroisbünssn prgsssntntu»
psr Lopbianr äs Loüvglnrsn viängnr gä psrsonntnrn in Losciboiv
nnd 1518 sx nrorts llsnrioi äs IViuüsl 1). Uromas tsn buseüs prne-
ssntgtns psr ogpitnlunr nt suxrn. Hier scheint eine Verwechselung
mit Niederbndberg bei Rheinberg Statt gefunden zn haben. In Hohen-
bndberg war auch ein Kreuzaltars-Beneficium, tvozn die von Bernsan
als Besitzer des Hauses Dreven präsentirten,

Rhcidt
bei Gladbach, jetzt inr Dekanate Gladbach, sonst dem Jülicher Gebiete
und in kirchlicher Hinsicht dem Süchteler Dekanat und dein Xanlener
Archidiakonatangehörend. Titulus der Kirche ist jetzt Mariä-Gebnrt,
sonst war es der h. Alexander. Welcher? Ist die ehmalige Alexanders¬
kirche vielleicht die jetzige protestantische? In alten Notizen heißt es:
Ilonrinns in Rsz-än prgsssntgt. bist psrsongtus. Viearius perpe-
tnns irgbst soirrpstöirtinnr sx solg stolg, psrsong sx äsoiwis.
Usrsong sx äsoiirris Imbst partsnr ounr äomino tsrrns. lind:
1561. 8 äün. 11. Usnrions äs Lzännä invsstitns. Die Bhland
hatten auch damals die Grundherrschaft in Nheidt. Hingegen schon
1432. 4 ü^pr. aä visariam psrpstugnr invsstitus doäskriäus tber
1Zor<x nnd: üiotg: in rsKistro gnni 1401 xonitur guoä sit vienring
psrpstuus.

Hi» sl> c är
inr ehmaligen geldrischenAmte Krickenbeck, gehörte bis zum Jahre
1559 zum Süchteler Landdekanat und zum Archidiakonatvon Xanten,
kam dann unter das Bisthum Roermond und wurde dem Kricken-
becker Dekanat zrrgewiesen. Die Grundherrschaft von Krickenbeck ge¬
hörte ursprünglich der Kölnischen Kirche. Daher wohl der Titulus s.
Ustri der Pfarrkirche von Hinsbeck. Nach dem Xantener Investitur
register wurde am 30. Aug. 1560 11. svsruräus dnnsnmlt als pnstor
nnd am 14. März 1561 11. rvilüslnrus 6nnsnrg.1t als bsnskiemtns s.
Urnois in Xanten investirt. Die Organisation des Bisthunrs Roer¬
mond muß also damals noch nicht Statt gefunden haben, ^.u. 1551
sx nrorts Urbnni virssn Lgnoniei sti r4närsgs Uolou. her war
also pnstor von rssiäsns oder Usrsoug) invsstitus sst äonnnss Ueu-
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tsnbrenner. — INrlroeinimn Inieale Irnbent bnersäos enstri lxrieelceu-
bgell IloltllNNSöN.

In einem älteren Register heißt es: Hzmxbseell. seelssm 5. vir-
Mins et s. potri. ^.ünnr LoinAnrclöu EnnoniouZngusnsis person n.
Sibertns vienrius porpetuus. Vrinixori äs Ilrornpt et Holtüusen xr-ro-
Wntnnt. Den St. Nikolai-Altar mit 30 Malter Roggen hatte ein ge-
wisser Martin Nnremondis, der in Venlo ivohnte; sein Ofsicians ivar
Rurtinus IVulk äs fiobbruell. Vgl. Erzd. Köln II, S. 21. — Nach
der Errichtung der nenen Bisthümer in den spanischen Niederlanden
hat das Personal sich erhalten. In einem Visitationsprotokollvom
Jahre 1741 heißt es: sst, in onäsin soelssin xorsonn, nnllunr Im-
Iiens oktieiuin pnrtioulnre. Rsäitns Imdot insäistatoin cleeiinnrum
totius pn^i. IZst nä xrnossntationönr oxeslloutissiini äonrini äo Lelnros-
bsr^. — Rsäitus Imports snnt 25 juo-ern tsrrns nrvi xrnti, äeeiinne
ex 120 juAsribus äispersis. Nelliotas cleeinrnrunr lini totiuZ pngi
et ex reclitidns pörsoime 50 (später 62) iinxsrinles nninmtim.

Ewich,

auf niederländischen!Gebiete, im Lande zwischen Maas und Waal.
Die Pfarrkirche gehörte zum Zeflicher Dekanat des Xantischen Archi-
diakonats. Bei der Organisation des Bisthums Roermond, in Aus¬
führung der Bulle Lupsr nnix'srsi orbi3 von Papst Paul IV. 1559,
wurden die Pfarrkirchen von Ewich und Dodendahl dem neugebildeten
Dekanat Nimwegen überwiesen. Sie sind jetzt in den Händen der
Protestanten.Es scheint, daß vor 1559 schon das katholische Exerci¬
tium aufgehört hatte. In Ewich war ein Personat. Es ist dies die
im Inder vnloris zu 8 Mark taxirte, als vseinm rna-jor sive pnstor
bezeichnete Stelle (Erzd. Köln I, S. 276). — Das Besetzrecht hatte in
der Mitte des 16. Jahrhunderts eine Familie von Stegraidt zu Do¬
dendahl. Im Jahr 1520 finden wir einen Bernard von Stegraidt
als Resignatar des Personals und 1555 einen verstorbenen Inhaber
desselben Friedrich von Stegraidt, beide wohl Familienmitglieder des Pa
trons. In einein alten Zlantischen Jnvestiturregister findet sich: Vnuo
1434, 7 Nnji invostitns sst I). Ilsnriens van äsn nä psr-
sonutnm. S. auch Erzd. Köln II. S. 31 n. 34.
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Mülhcim an der Ruhr,

im rechtsrheinischen Theile des Duisburger Dekanats, gehört noch zur

Erzdiöccse Köln, Duisburg hingegen zum Bisthum Münster. Titulus der

Pfarrkirche zu Mülheim war sonst der h. Apostel Petrus, jetzt ist es die

h. Jungfrau. Maria. Ueber Mülhenn melden alte Verzeichnisse: Xst

ibi psrsonaIus st visnria psrpskua. vatroeinium laieals badet A-g-

nsrosns vonainus Eomss äs UxmdnrA st Ltzuum, vom. in Uroiel.

Xo. 1497 sx inorts Xdsoäsrioi Vrülsr invsstitns sst v. Xdsoäsrious

sx eomitidus äs dlsvvsnaar Eanonions Eolonisusis. — vsrsonatus raiet

psrsorms adssnti 125 malära. Vionrms psrpstuus sst v. Imdertus

vioarius aä s. Lsvsrinnm Eolonias. Vosevinus looi okkieians. -

Der Personatist, welcher für Seelsorge und Gottesdienst nichts zu thun

hatte, nicht einmal in seiner Gemeinde zu wohnen verpflichtet war, be¬

zog eine ihm zugesicherte Rente von 125 Malter Früchte (vermuth¬

lich aus dem Zehnten, nach einer anderen Lesart aber von 125 Mark.

S. Erzd. Köln II, S. 12). Der ebenfalls zu einer festen Anstellung

eingesetzte Viearins psrpstnus, der wirkliche Pfarrer, hielt sich in Köln

bei einer Stiftskirche auf und ließ Seelsorge und Gottesdienst durch

einen Dritten verwalten.

Birten,

zwischen Xanten und Alpen. Neber ein Personal in Birten ist zwar

nirgends namentlich etwas gemeldet. Es kommen aber hier solche

Verhältnisse und Umstände vor, daß fast mit Gewißheit auf das Vor¬

handensein einer Personatstelle geschlossen werden kann. Nach dem In¬

der valoris war der vnstor invsstitms auf 8, der Vioarius oder lürstor

oktioians auf 4 Mark taxirt (Erzd. Köln I, S. 255). Zu Zeiten des

h. Erzbischofs Heribert war die Kirche zwar dem durch diesen gestifte¬

ten Benedictiner-Kloster Deutz übergeben. Wir finden aber später eine

angesehene und mächtige adelige Familie im Besitze des Patronats.

In alten Visitationsregistern ist von nicht residirenden Pfarrern die

Rede, und im Anfange des 17. Jahrhunderts kam die Pfarrstelle mit

ihren Einkünften an die Jesuiten in Emmerich. Diese ließen den Dienst

durch einen Stiftsvicar aus Xanten versehen. Am Ende des vorigen

Jahrhunderts war in Birten nicht einmal ein Pfarrhaus. Nach einem

Xantischen Verzeichniß: IZirksn scolssia ski vskri. Dominos Ideoäö-

rions äs Mvsnaur pasbor adssus. vakronus ssk posssssor äoimun

in ^Ipsn. vudöb nimm nltmrs (eine Altaristenstelle) sti Xntouii.
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iMeimn sst (es ist also nicht von der Stelle des viearius psrzivtuns
die Rede) ot'lloians ?strus äs IValbsoll rssiäst. Aus einem anderen: llli-
ti-oemiurnlaioals babst Asnsrosus ooinss cls (lronskslä. Als geschieht
liche Notiz: 1434, 18 Oot. invostitus sst 1). (lliristianus Lelluzn^sn
seerstarius rsvsronäissiini voiuini (lolonisnsis. In einem anderen:
4o. 1631 llsvorsnäissiinns st nobilis Ilominus äoannss vnsseläorp
lliuegositns Xantsnsis st sörsnissiiiii I'rinestns slsotoris (lolonisnsis in
sxiritualibns vioarins ^susralis nun omn sno tloininissario (et siAillitsro)
Xieollro?Iursnio Lanon. Xant. t 3 Lsxt. 4.lpsnssni, altern äis IVoinpsn-
sein st postsa oironinsuntss visitavsrunt soelssias.. .. IZirtsn soolosia
s. llstri. O. äs IliiubsrA st 4lpsn prasssntat. l^raexositus instituit. II.
llveraräus äs Volisiibos viosouratus. XIZönsOoinino äslliuibsrA ooinits
iu 6ronskslä st ooinits äs llsntbsiin äonrino in 4.lxsn äs fürs xatro-
lllltus liti^autibus, äonrinus äoannss rvintsr oanouions xautsnsis aä ao-
Piirenänin buno pastoratuin, so usns sst wsäio nt ab ntrogus ooinits
iiteras xrasssntationis imxstrarst, gnarnin vi^ors xostguarn ab trollt-
liiaeono st?rasposito xantsnsi sssst invsstitus, atgns annis aliquot
extitissst xosssssor, tanäsin rssiAnations kaeta, anotoritats supsrioruni
et conssnsn xatroni ooinitis in Aronstslä kaeta sst iuoorxoratio tarn
xnstoratns gnam vioarias s. .Vmtonii oolls^io soeistatis ässu snibriosnsi.
4t vsro eoinss in lZsntbsinr äonrinns in 4.lpsn barnin rsrnni Z'ssta-
mm i^narns, äsknnoto äoinino äoanns VVintsro oanonioo st oklloiali
anno 1616 äominuin äoannsm Ltsrnsrnann oanonienni xantsussin aä

clietmn pastoratum prasssntavit. gui enni ob ooininsnioratani soiliost
ineorziorationsnr kaotain, invsstiturain iinxstrars nognirst, oorani
llotario st tsstibns rsalsin xosssssionsui oapsrs st äis äoininioa so-
Pieiitö in ipsa soolssia Lirtsn äiviunm oktioinin psra^srs eonabatur,
seä gor gatrss sooistatis tnit grobibitus non obstantibus innltis in
coutrarinin attsntatis. Bei der unmittelbar folgenden Kirche zu Borth
ist bemerkt: sst ibiäsrn gsrsonatus babst altars gnoä nonänin glsus
est äotatnin. Habst inissas änas. Man sieht, Personal ist hier in
cmcm uns fremden Sinne genommen. In dem bei Gelegenheit der
Mizösischen Organisation des katholischen Kultus aufgenommenen
Status der Pfarrkirchen des Xantischen Archidiakonats linksrheinischen
Antheils heißt es von Birten: ?astoratus orat inoorgoratns (lollsAio
^ ä. Lmbrioas. ?astor Asraräns l^ainbsrtus Lsrvs, gui sst stiain viea-
äus s. Larbaras Xantis. In Lirtsn non sst äomus gastoralis.



Schloß Beusber g.

Von Archivrath Itn. Hartes;.

Welche Bedeutung die Schlösser und Burgen der Dynastengeschlech¬

ter zumal des Deutschen Mittelalters für die äußere wie innere Ge¬

schichte derselben gehabt haben, und wie sie oft, wenn auch nur in

ihren Trümmern, als Denk- und Wahrzeichen entscheidender Vorgänge

im Leben des Volkes wie der Herrscher dastehen, das ist eine Thatsache,

die zu bekannt ist und zu sehr für sich selbst spricht, als daß sie eines

weiteren Commentars bedürfte. Auch bezüglich des alten Herzogthums

Berg genügt die Nennung der Namen: Altenberg, Burg, Bensberg,

Düsseldorf, um schon bis zur Union der drei Herzogthümcr (1521) so¬

fort eine Reihe bedeutsamer Momente der Vergangenheit, ich möchte

sagen, fast eben so vieler Perioden der dynastisch-territorialen Entwicke¬

lung vor Augen treten zu lassen.

Es sei gestattet, hier an eines derselben zu erinnern, das in seiner

früheren wie jetzigen Gestalt vielfaches Interesse darbietet, nämlich an

das auf der rechten Rheinseite Ifts Meile östlich von Mülheim a. Rh.

hinter Siegburg auf einer fast frei aus der Ebene hervorspringenden,

nnr nordwestlich mit den übrigen Sandsteingebirgen zusammenhängenden

Felskuppe gelegene Schloß Bensberg, seit mehreren Jahrzehnten der

Sitz eines Cadetten-Jnstituts für die Rheinprovinz.

Stattlich erhebt sich das Schloß ans der breiten Oberfläche des

Berges, weit erkennbar an hellen Tagen von verschiedenen Puncten be¬

sonders auch vom Kreuzberge bei Bonn und den Dollendorfer oder

Kessenicher Höhen. Doch nicht dieser Bau ist es, auf den zunächst unser

Blick fällt, sondern ein etwa 50 bis 60 Fuß tiefer seitwärts am Wege

gelegenes, altersgraues und verfallenes Gebäude, mit einen: Worte eine

Ruine der Vorzeit, noch heute im Volksmunde das „alte Schloß" ge-
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nannt. Ein fester einstöckigerBau, von einem unmittelbar anstoßenden
massiven Thurm überragt und ringsum von einer Vormauer umzogen,
so stellt die alte Residenz der Grafen und Herzoge von Berg, nach ihrem
gegenwärtigen trümmerhaften Zustande zu urtheilen, sich uns dar. Die
erste Entstehung der Burg, die von Anfang an des umliegenden großen
Königsforstes wegen hauptsächtlich die Bestimmung eines Jagdschlosses
hatte und somit von beschränktem Umfange blieb, reicht in das 13. und
11. Jahrhundert zurück, obgleich später viel daran um- und angebaut
worden ist. Büsching (in dem 1770 erschienenen dritten Theile sei¬
ner Erdbeschreibung) nennt dasselbe ein „uraltes Schloß", und schon
ältere Beschreibungen gedenken seines höhere Alters. Seit beinahe zwei¬
hundert Jahren mehr und mehr verödet, hat es zuletzt, zumal nach
Vollendung des neuen Schlosses, nur noch Förstern und Rentbeamten
zum Aufenthalte gedient, auch an seinem Theile ein Beispiel der Ver¬
gänglichkeit und Wandelbarkeit alles Irdischen.

Der Bezirk, innerhalb dessen die Burg von Bensberg erbaut war,
gehörte in der Periode, in der die Karolingische Gauverfassung galt,
zum Deutzer Gaue. Dieser, der sich auf der linken Seite der Wupper,
zwischen derselben und der Agger ausdehnte, stand noch im eilsten Jahr¬
hundert unter der unmittelbaren Verwaltung der Rheinischen Pfalz-
grafeu, bis nach dem Aussterben des alten, mit dein Sächsischen Kaiser¬
hause verwandten Pfalzgräslichen Geschlechts die Grafen von Berg zu
Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts das offene Erbe
antraten. Zugleich Nachfolger der Pfalzgrafeuin der Gerichtsbarkeit
des Gaues und Vögte der Kölnischen Kirche daselbst, begründete das
Geschlecht der Edlen Herren und Grafen „vom Berge" von ihrem
Stammsitze an der Dhün aus auf jenen und anderen von dem alteil
Eentrum, der Erzdiöcese, mehr oder weniger losgelösten Besitzungeil in
allmählichem Vorschreiten ihr Gebiet und ihre Hoheit. Im Deutzer
Gaue und über denselben hinaus erstreckte sich der Königsforst, dessen
Erinnerung die Waldung um Bensberg auch in ihrer Benennung noch
heute bewahrt und der uns zugleich darauf hinweist, daß auch der Bo¬
den des Schlosses dereinst Deutsches Königsgut und vielleicht der Mit-
telpnnct einer KöniglichenVilla gewesen. Früh mußte die Aufmerksam¬
keit der Bergischen Grafen sich auf die Wichtigkeit und günstige Lage
dieses Platzes richten, und jedenfalls nicht lange, nachdem auf dem
..Neuen Berge" an der Wupper (Uovnnr lmstruin) zu einem zweiten
Stamm- und Hauptsitze der Grund gelegt worden war, entstand hier
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auf waldiger Höhe das Schloß, das den Namen vom Banne des For¬

stes und wie es scheint, von den in seinem Schutze erfolgten bäuer¬

lichen Ansiedelungen herleitete. Denn erst mit dein Beginne des 15.

Jahrhunderts erscheint statt der ursprünglichen Namensform Uuusbure,

Lonsburs (von dun, bannn» und burs, Mburs d. i. Wohnung) in leicht

erklärlicher Wandlung die neue Form Bensberg, bis in die zweite Hälfte

des 16. Jahrhunderts hinein noch abwechselnd mit Bensbur, dann erst

allein üblich, wogegen doch alle wirklich vom Berge benannten Burgen

die entsprechende Endsilbe schon in den Urkunden des lt. und 12.

Jahrhunderts aufweisen.

Vielleicht gehörte bereits Wicher von Benesbnre, der zur Zeit des

Erzbischofs Arnold 1. von Köln (1138—1151) bei Beurkundung der

Schenkung eines Landgutes zu Braubach an die Abtei Sicgburg als

Zeuge von Seiten Godeberts, eines Bruders des Edelherru Courad

von Dollendorf, auftritt, zu demselben Ministerialengeschlcchte, welches

wir im 13. Jahrhundert an der Spitze der gräflichen Burgmanucu da¬

selbst finden, von Ritter Engelbert von Bensbure (1210—1251), der

vorübergehend das Amt eines Bergischen Drosten oder Truchsesseu be¬

kleidet und bei den Grafen ein gewisses Ansehen besessen zu haben

scheint, unv den: Ritter Hunekin von Bensbur, Rath des Grafen Wil¬

helm von Berg nur 1296, bis auf Ritter Winand Frambalg von

Bensbur, belehnt mit Manngeldern aus dein Zolle zu Kaiserswerth um

1360. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts scheint dieses auch in der

Stadt Köln ansässige Geschlecht, welches in Hindeutung auf sein Heim- >

Wesen im Walde drei Eichblätter im Wappen führte, erloschen zu sei»,

und seitdem begegnen uns Glieder anderer ritterlicher Familien als

Amtmänner, theilweise zugleich auch Pfandbesitzer von Porz-Bensbcrg.

Denn als sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Amtsbezirke

des Bergischen Landes zu schließen begannen, bildete Burg Beusberg

den Mittelpunct des gleichnamigen Amtes (Bainsbure), wozu in Ur¬

kunden von 1363 und 1387 die Pfarrdörfer Odenthal, Paffrath, Stamm¬

heim, Bensberg, Dürscheid, Porz (dessen Pfarrkirche eigentlich zu Ur-

bach war), Vollberg, Lülsdorf, Mondorf und Bergheim gezählt werden.

Verschiedene andere Ortschaften, wie Wahn, Jmmekeppel, Flittard kamen

erst später hinzu, wogegen aus und um die vier letztgenannten Orte (Lüls¬

dorf, Vollberg, Mondorf, Bergheim) das Amt Lülsdorf sich absonderte.

Der Bensberger Amtsbereich umfaßte im 14. Jahrhundert drei Ge¬

richte, zu Porz, Bensberg und Odenthal, von denen das Gericht am



ersteren Orte in der Beste Porz, dicht au der Grenze des Kölnischen

Amtes Deutz (gegenüber Rodenkirchen), das Hauptgericht auf dein lin

ken Wnpperufer war, daher der Sitz des Amtmannes allmählich dort

hin verlegt wurde, während die Kellnerei zu Bensberg verblieb, dessen

unmittelbarer Bezirk mit der Schlostfreihcit, dein. Dorfe oder Flecken

Bensberg, den übrigen zugehörigen Ortschaften und den schätz- und

dienstpflichtigen Höfen, Mühle», Aeckern und Wiesen, so wie mit der

anklebenden hohen und niedern Gerichtsbarkeit eine Herrlichkeit im vol¬

len Begriffe der Zeit darstellt und sich dadurch als besonderer Bestand¬

theil innerhalb des Amtes hervorhob. Sonach werden in den Urkun¬

den des 15. und 16. Jahrhunderts die Ausdrucke „Amt Bensberg"

und „Amt Porz" bald synonym gebraucht, bald ist von den Aemtern

Porz und Bensberg zugleich die Rede, meist werden aber „Kellnerei und

Amt Bensberg" zusammen mir dein „Amt Porz" aufgeführt, zum Zei¬

chen, dast die Amtsverwaltung für beide Theile, wie auch die Bestallun¬

gen der Amtmänner und Kellner beweisen, fortdauernd in einer Hand

vereinigt war. Als Amtmänner zu Porz werden genannt: 1451 Ritter

Johann vamme Huys, 1439 Wilhelm von Bernsau, dessen Stammburg

Alten-Bcrnfau auf der Bärcnkuppe nahe bei Bensberg lag, um 1530

besten Sohn Wilhelm von Bernsau, darauf 1547 des Letzteren Schwie¬

gersohn Godart v. Wylick, 1585 Heinrich v. d. Hövelich. Die Kellner

wurden im 15. und bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts vorzugsweise

den gleichfalls ritterlichen Geschlechtern der vamme Zwyvel (später Frei¬

herren v. Zweiffel) und Kessel, welche beide in der Gegend begütert

waren, entnommen, weiterhin begegnen überwiegend Namen bürger¬

lichen Klanges. Es liegen noch vor die Bestallungen des Alexander

v. UedeSheim vom 12. Juni 1534, des Michael v. Oemern, vorher

Schultheiß zu Porz, vom 8. August 1535, des Johann Kessel, Nach-

wlger des Johann v. Katerbach, vom 8. September 1541, des Wi-

nand Heimbach vom 30. April 1555, des Christian von Heimbach vom

Ü8. Februar 1580. Dem Kellner zu Bensberg lag u. A. auch die Ver¬

pachtung des einträglichen Krametsvogelfangs auf der Paffrather und

Refrather Heide ob, dessen Pächter als Abgabe jährlich 4—500 Vögel

einzusenden halten.

Daß im Laufe des 15. Jahrhunderts bei den steigenden finanziel¬

len Verlegenheiten auch der Bergischen Landesherren wiederholt Ver

Pfändungen des Schlosses und Amtes eintraten, darf uns nicht wun

dern. Unter dem 6. Juli 1413 verpfändeten Herzog Adolf von Berg
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(1408—1437) und seine Gemahlin Jolnutha von Bar dein Herzoge

Neinald von Jülich und Geldern, ihren: Oheim, gegen ein Darlehn

von 6400 französischen Kronen das Schloß Bensberg mit dem Kirch

spiele gleiches Namens und den: Kirchspiele Herkenrath. H Wir erfahren

bei dieser Veranlassung, welche Ortschaften, Höfe, Güter und Gefalle

damals zum Schloßbezirke gehörten: es waren die Freiheit Bensberg

und die Kirchspiele Bensberg und Herkenrath, die Höfe zu Bensberg,

Jdelsfeld, Mielenforst, Brück, Gefalle aus den Mühlen zu Strunden

und Paffrath, aus Herrn Wilhelm Quade's Mühle zu Odenthal, ans

den Mühlen zu Herrenstruudcn, Jmmekeppel, Gladbach und Gronau;

die Accise um das Schloß (auf 9 Fl. jährlich angeschlagen), die Schatz¬

gelder in: Kirchspiel Bensberg und in der Hundschaft Refrath, zusammen

678 Mark Kölnisch; ferner 501 Mark und 6 Schilling Schätzung aus

Herkenrath und eine Reihe Pächte und Fruchtrenten in: Gesammtwerthc

von jährlich 650 Rh. Gulden, sonstiger Abgaben und Gerechtigkeiten,

der Fuhren, Dienste u. dgl. nicht zu gedenken. Eine besondere Clausel

der Urkunde gestattet den: Herzoge Reinald, während seiner Besitzzeit

Neubauten an den: Schlosse vorzunehmen, deren Kosten (bis 2000 Fl.)

Herzog Adolf bei der Wiederlöse ersetzen soll. Es scheint demnach da-

mals wirklich, wie auch das Verhältniß der Bautheile zu einander

schließen läßt, ein partieller Umbau Statt gefunden zu haben. Nach

erfolgter Wiederlöse kau: es nuter Adolfs Neffen und Nachfolger Ger¬

hard (1437—1475) in den Jahren 1442 bis 1447 zu neuen Ver¬

pfändungen, die sich von der ersteren dadurch unterscheiden, daß jetzt

das Schloß und der combinirte Amtsbezirk Bensberg-Porz das Pfaud-

object ausmachen. Ritter Johann von Ketge, gt. von Rynsheim,

Ritter Ulrich von Mentzingen (Minsingen, Myntzingen), Johann vamme

Zwhvel, Amtmann von Lülsdorf, dann wieder die Ersteren erscheinen

nach einander als diejenigen, denen das Ganze „amt- und pfandweise"

übergeben ist. Vorher für 4000 Gulden verpfändet, bleibt Schloß und

Amt für die Restforderung von 1400 Gulden von Februar 1447 an

noch auf Jahresfrist bis zur Tilgung dieser Schuld in den Händen

Ulrichs von Mentzingen. In: Jahre 1449 ist Herzog Gerhard wieder

in: Besitze des Schlosses und seitdem hören wir wohl von Eventual-

Verschreibungen auf dasselbe und die Aemter, nicht aber von neuen

Pfaudinhabern.

I) S. die Beilage.
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Wenn auch nicht in dem Maße wie Düssetdorf und das benach¬
barte Benrath, war Bensberg doch seines Forstes wegen vor wie nach
der Union der drei Herzogthümer ein Lieblingsaufenthalt der Bergi¬
schen Landesherren. Viele Verträge und RegiernngSactederselben sind
daber dort ins Leben getreten, manche wichtige Ereignisse und Wendepunkte
in ihrem Familienleben haben sich dort angebahnt oder vollzogen. Zu
Bensberg war es, wo im Frühjahre 1218 der tapfere Graf Adolf III.
(1189—1218) seine Reisigen zum Kreuzzuge sammelte, von welchem er
nicht heimkehren sollte/) da er bekanntlich vor Damiette fiel. Und viert-
balb Jahrhundert darauf, im October 1571, trat der erstgeborene Sohn
Herzog Wilhelms III. ans dein Clevischen Hause (1539—1592), der
sechszebnjährige Karl Friedrich (geb. 28. April 1555), auf dein manche
Hoffnung ruhte, vom Schlosse Bensberg aus die verbängnißvolleReise
an, vor deren Beendigung er nach zwei- bis dreijährigem Aufenthalte
am Kaiserhofe zu Wien und in Italien auf der Rückkehr von Neapel
zu Rom an den Blattern erkrankte und von denselben in der Nacht
aus den 9. Februar 1575zu Rom hingerafft wurde.-) Wohl nicht ohne
bange Vorahnung hatte Herzog Wilhelm, selbst seit mehreren Jahren
von einem schweren Gehirnleiden ergriffen — auf einem Ritt von Bens¬
berg nach Düsseldorf war eS, als ihn am 30. September 1560 der
zweite Schlaganfall traf, Zunge und rechte Hand lähmend — den ge¬
liebten Sohn von dannen ziehen sehen. Es war Alles aufgeboten wor¬
den, nm für den begabten Jungberzog die Reisejahre so bildend wie
möglich werden zu lassen. Mehrere der Edelsten der Lande Eleve
Mark und Jülich-Berg waren zu seiner Begleitung erwählt, um ihm
mit Rath und That zur Seite zu stehen: der Jülichsche Marschall Wer
»er von Gvmnich als Gouverneur, und als gelehrter Begleiter nnd
Secretär Stephan Winand Pighius (aus Campen in der holt. Provinz
Ober-Assel), gleich tüchtig als Diplomat wie als Altertbnmsforscher,
sodann als jüngere Reisegefährten die Junker Johann von der Recke,
Wilbelm von Nesselrode, Adam von Gvmnich, des genannten Werners
Sohn, Hermann von Bodelschwingh, Otto von Wachtendonck nnd Roi¬
mann von Bylandt, endlich Pighius' Vetter Corona Pighius. A Die
ganze herzogliche Familie nnd der Hof waren znm Abschiede in Bens-

0 Lacvmblet, II. B. II, 71. „(Inm sssem in ^rorinetu" s. <j. s.
'I) Lacvmblet, U. B. IV, Nr. ö7li. S77. Archiv f. d. G. d. N. V, S. Lt.
ch-Lacvmblet, Archiv V, S. 81.
Annalen des bist. Vereins. Heft S5. 13
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bevg versammelt,und als der Tag der Abreise nahte, empfingen Alle
in ernster Stimmung das heilige Abendmahl. Der alle Herzog ließ
es sich trotz seines schwachen Znstandes nicht nehmen, dem Sohne das
Geleite bis Frankfurt a. M. zu geben i am 20. October trafen Beide
mü ihrem Gefolge nach achttägiger Fahr! rheinanfwärts zu Schiffe don
ein. Im vierten Jahre danach war Karl Friedrich todt und damil
das Signal zu den tief eingreifenden und so folgenreichen Wirren des
Erbfolgestreites nnd den tragischen Verwickelungenim Regiment? und
Hause gegeben, für welche die Krankheit Herzog Wilhelms nnd die im
beilbare Geistesverwirrung des zweiten Sohnes Jobann Wilhelm (geb.
29. Mai 1562) gleichsam die Einschlagsfäden abgaben. Z

Blicken wir ein Jahrhundert weiter vorwärts, da ist es wiederum
ein Erbe des BergischenLandes, der zu Anfang des Winters 1675
von Bensberg ans sich zur Reise nach dein Suden anschickt, des Pfalz¬
grafen von Nenbnrg nnd Herzogs von Jnlich-Berg Philipp Wilhelm
ältester Sohn Johann Wilhelm, der nachherige Kurfürst von der Pfalz.
Ich begnüge mich, bezüglich dieser Reise auf die ausführliche Beschrei
bnng bin,zuweisen, welche in Nachahmung des Pighius unter dem Titel
,Hsroulss proclicins ssu Earoius IR'iäsricms Elivms .lulias Nontimn
äux posb ssoulum in .lcminw (luilslino oonnts 0n.lg.lino rsäivivns- der
Pater 8. 4. Packen ins im Jahre l679 herausgegeben hat.

Von Kämpfen und politischen Begebenheiten in und unmittelbar
um Bensberg hat die beglaubigte Geschichte sonst nicht viel zu melden.
Gewiß sind die Kriegsstürme am Niederrhein zu Anfang des 13. Jahr
Hunderts, als Philipp von Schwaben nnd der Welse Otto (IV.) um die
Deutsche Krone stritten, nicht spurlos am Orte vorübergegangen, doch
fehlt darüber jede sichere gleichzeitige Kunde. Was eine späte Zeit
von einem Neberfalle BöhmischerHülfstruppen Philipps, der Belage¬
rung und schließlichen Rettung der Burg und der Besiegung der Böh-

1) Die Beschreibung der Reise des Jungherzogs Karl Friedrich, von Stephan

Pighius versaht, erschien zu Antwerpen 1S87, in zweiter Ausgabe zu Köln iüllö.

Sie führt den Titel „Ksreulss proäieius ssu priusipis iuventutis vita, pervArinN'

rio st obitus." — Das dein Monumente Herzog Wilhelms III. in der Lambertns-

kirche zu Düsseldorf sehr ähnliche Grabdenkmal Karl Friedrichs findet sich in der Deul-

schen Nationalkirche Santa Maria dell' Anima zn Rom, zur Seite des Hochaltars,

dem Monumente Papst Hadrians VI. gegenüber und ist wahrscheinlich gleich erste¬

rem das Werk eines Italienischen Künstlers, des Egidio della Riviera, und seines

Gehülfen Nicolas von Arras.
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men durch den tapfern Burgvogt Curt von Arloff zu erzählen weiß,

ist nicht sowohl Sage, als Erfindung. Wenn die Koelhoff'sche 1499

z» Köln gedruckte Ellrmüog. van billiZsr 8tmk van (losllkn nach Er¬

wähnung eines Kampfes zwischen einem stadtkölnischen Heerhausen und

dem Grafen Adolf IV. von Berg berichtet, wie Letzterer, welcher kurz

vorher den Kölnern eine Niederlage bereitet, sich vor der Uebermachl

nach Bensberg zurückgezogen habe — er eilte nach Bensberg zurück,

sagt die Chronik, und getraute sich nicht, den Streit zu bestehen, denn

es „gruwelte" (graute) ihn sehr, sein Land möchte verheert und ver¬

brannt werden — so wird man dieser Angabe, da die Thatsache des

Kampfes selbst für das Jahr 125 7 urkundlich feststeht, eine gewisse in¬

nere Wahrscheinlichkeit nicht absprechen können. Völlig fabelhaft dage¬

gen und dem wirklichen Hergange zuwider sind die Erzählungen der

genannten Kölner Chronik und des erfindungsreichen Sponheimer Abtes

Johann von Trittenheim von Erzbischof Siegfrieds V.Köln (1275—1297)

siebenjähriger Gefangenschaft und harter Behandlung durch den Bergi¬

schen Grafen Adolf V. nach seiner Gefangeunehmung in der Schlacht

bei Worringen (5. Juni 1288) und was damit zusammenhängt, na¬

mentlich auch die ganze Geschichte von des Erzbischofs Rache au Adolf V.

und dessen elendiglicher Einsperrung in einem eisernen Käfige zu Köln

bis zu seinem Tode in den Jahren 1295—96. Denn Erzbischof Sieg¬

fried wurde nicht erst 1295, sondern schon 1289 nach seiner Sühne

mit dem Bergischen Grafen in Freiheit gesetzt, und Letzterer ist eben so

wenig in den Jahren 1295 und 1296 Gefangener Siegfrieds gewesen,

wie sein Aufenthalt im Bergischen und zuletzt zu Frankfurt bei König

Adolf nnd die in derselben Zeit von ihm ausgestellten Urkunden bewei¬

sen. Zu bedauern ist daher, wenn solche Fabeleien in neueren Dar¬

stellungen kritiklos als vollkommen geschichtliche Thatsachen wiedergege¬

ben werden. H Aehnliches gilt von der angeblichen Zerstörung Bensberg's

durch die Kölner im Jahre 1225, dem Zweikampf der Söhne Adolfs VII.

vor Bensberg 1648 u. A. m.

Einmal, in dem ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts, hat es

wirklich einen harten Strauß vor Bensberg's Mauern gegeben. Das

war im Sommer des Jahres 1407. Aus den Grafen von Berg waren

1) Vgl. hierzu »vch die Darlegung von Prof. Crecelius in Betreff der Aschen-
berg'scheuFälschungen, in der Ztschr. des Berg. Geschichtsvereius I, S. 269 ff.,
inSbes. S. 276—278.

13*
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inzwischen (durch Wilhelms I. Erhebung im Jahre 1389) Herzoge ge¬

worden. Der unglückliche Ansgang des Krieges mit Eleve und zuletzt

offene Empörung des herrschbegierigen Sohnes Adolf trübten die letzten

Regiernngsjahre Wilhelms I. (ck 1498). Ane 11. December 1493

batte Adolf den Vater, angeblich um des gemeinen Besten willen, zu

Monheim festnehmen lassen und sich der Regierung bemächtigt. Nach¬

dem im August 1494 der alte Herzog aus seinem Gefängnisse entkom¬

men, nistete man sich beiderseits zum Kampfe, die Achtserklärung Adolfs

kam hinzu, bis ant 2. Juli 1495 ein Vertrag, der einen großen Theil

des Landes, darunter auch Bensberg, in Adolfs Händen ließ, den un¬

seligen Zwiespalt beendigte. H Vor diesem Vergleiche hatten der Her¬

zog und seilte jüngeren Söhne Wilhelm und Gerhard dem Johann von

Loen, Edelherrn von Heinsberg und Löwenberg, und dein Junggrascu

Gerhard von Sayn die denselben zustehende Pfandschaft an Blankeuberg

und Siegburg, um deren Hülfe gegen Adolf zu gewinnen, beträchtlich

erweitert. Darüber entspann sich 1497 zwischen dem Jungherzog Adolf

und jenen Beiden Fehde. Vor Bensberg trafen die Heere auf einander.

Mit Adolf verbündet stritten Eberhard, Herr zu Limburg, die Ritter

Johann Creuwel, Heinrich von Plettenberg, Hilbrand Gogreve n. A.,

auf Seiten der Gegner die beiden Edelherren v. Heinsberg, Vater und

Sohn, und der Graf Johann von Sayn mit seinem Sohne, dem Jung¬

grafen Gerhard. Das Kriegsglück entschied gegen die Letzteren, welche

daher am 27. Juni 1497 einen Theil ihrer Ansprüche in Betreff der

Pfandsumme und der Gefälle von Blankeuberg, so wie binsichtlicb des

Besitzes von Siegburg fallen ließen.

Doch wir blicken noch einmal von dem, was sich vor den Mauern

des Schlosses ereignet, auf dieses selbst zurück. Noch Herzog Wil¬

helm III. hatte daselbst oft und gern geweilt und deshalb die Baulich¬

keiten restauriren und vergrößern lassen. Weit seltener scheinen die

ersten Regenten aus dem Pfalz-Neuburgischen Hause, die Herzoge Wolf¬

gang Wilhelm (ff 1653) und Philipp Wilhelm (ff 1699) von demsel¬

ben Gebrauch gemacht zu haben. Der zunehmende Verfall des alten

Baues bestimmte daher den Kurfürsten Johann Wilhelm (1690—

1716) im Jahre 1706 den Bau eines neuen Schlosses zu beginnen.

Der Kurfürst, mit Kaiser Leopold I., König Dom Pedro II. von Por-

1) Lacomblet, U. B. IV, 38.

2) Lacomblet, U. B. IV, 47.
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tugal, König Karl II, von Spanien verschwägert und dadurch in der

Richtung seiner Politik vielfach bestimmt, zählte bekanntlich zu den Für¬

sten, welche in den Regierungsmaximen wie durch Glanz der Hofhal¬

tung deni Vorbilde Ludwigs XIV. nacheiferten und darin für ihr mon¬

archisches Selbstgefühl Befriedigung fanden. Auf die Geschichte und

Charakteristik dieses Fürsten hier näher einzugehen, würde indeß zu

weit führen. Ich möchte auch nur im Vorbeigehen an die Arbeiten er¬

innern, welche Johann Wilhelm durch mehrere der von ihm für die

Düsseldorfer Gallerte beschäftigten Künstler im neuen Schlosse zu Bens¬

berg ausführen ließ; es waren theils Oelgemälde, theils Wand- und

Deckenmalereien ul kroseo. Pellegrini malte ein ganzes Zimmer

mit mythologischen Darstellungen, Bellucci ähnliche Vorwürfe, Wee-

ninx zwei Gallerieen mit einer Hirsch- und WildschweinSjagd, von denen

die eine, in deren Hintergrund das Schloß Bensberg abgebildet ist,

wenn ich nicht irre, noch in München gezeigt wird; andere der im I.

1809 entfernten Wandmalereien (Tapeten, angeblich gegen 40 Stück)

sollen dort bis jetzt unaufgerollt liegen. Die von Weeninx ausgeführten

Wandverzierungen entzückten Goethe's Kennerauge über die Maßen

und es verdient nachgelesen zu werden, was er über dieselben schreibt.

Der Bau und die innere Einrichtung des neuen Schlosses nahmen

etwa zehn Jahre in Anspruch, erst kurz vor dem Tode des Kurfürsten

war derselbe vollendet. Zahlreiche Franzosen waren dabei beschäftigt

worden, denen man Niederlassungen im nördlichen Theile des Dorfes

gewährte, welcher davon den Namen Klein-Frankreich erhielt. Die

Mauern des in zwei Flügel getheilten Hauptgebäudes wurden aus Zie¬

geln und einem weißlichen, schwarz und roth geäderten marmorartigen

Kalkstein aufgeführt, der eine halbe Stunde von Bensberg am Königs-

sorst in der Brücker Gemarkung gebrochen war. Nicht ohne Interesse

ist, was ein competenter Zeitgenosse, der Bergische Landmesser Erich

Philipp Ploennies, im Jahre 1715 über den neuen Bau berichtet.

„An diesem Orte", sagt derselbe, „war vor einigen Jahren nur

ein altes Jagdschloß, welches auch noch vorhanden, nachgehends Hai

der Durchlauchtigste Kurfürst Johann Wilhelm ein ganz neues ansehn¬

liches Schloß daselbst lassen auferbauen. Dieses Schloß ist 1706 an¬

gefangen und nunmehr fast ganz ausgemacht, die Situation gedachten

Schlosses oder vielmehr der Prospect desselben ist ungemein schön,

t) Auö meinem Leben, Theil III. S. 292 f.



sintemahl man von da biß nacher Cöln, ja noch weit über Cöln in das

Cölnische Landt weit weg sehen kann, denn es liegt so hoch, daß man

über alle herumliegende Waldungen, deren es viel da herum hat, mi!

einem ungehinderten Gesicht frey weg sieht, und ohnerachtet es so hoch

gelegen, stehet es doch auf keinem prseipios, sondern man kann mit

grosem Gemach herauf gehen, reiten und fahren. Die Größe gedach¬

ten Schlosses ist auch solcher Gestalt iu Acht genommen, daß es einem

König nicht zu klein würde fallen, darin zu wohnen. Inwendig ist es

auf's Schönste gezieret, nicht allein mit Stuccatur-Arbeit, sondern auch

mit künstlichen Gemählden, auswendig präsentiret es sich wegen seiner

Größe sehr ansehnlich und ist alle Regularität, die in der Architcctnr

zu observiren nöthig, daran gebraucht worden. Man wirdt weit in

Teutschland reisen, ehe man dergleichen zu sehen antreffen wird, des¬

wegen ein Reisender der Mühe, seinen Weg dahin zu nehmen und sol¬

ches zu besehen, sich nicht soll dauern lassen; denn er wird sein Ge¬

nüge in Besichtigung desselben finden."

Ein breiter Weg führte bergauf bis an das Gatter des ersten Ho¬

fes, wo sich zwei geräumige Hauptwachen befanden, deren vorderste,

wie ein anderer Beobachter 1745 meldet, eine Gallerie vorstellte. „Das

Uebrige dieses Schlosses", sagt derselbe, „soll dem Schlosse zu Versailles

ziemlich beikommen, nur daß es nicht so weitläufig und weit höher als

jenes gebaut ist. In den beiden Flügeln des Gebäudes findet man

zwei Treppen, die nach den Zinnen führen. Man kann aber gar leicht

sehen, daß ein Italiener diesen ganzen Bau angegeben habe, denn die

Stockwerke bestehen nach seiner Landesart aus einer großen Menge Zim¬

mer, wo man immer aus einem in das andere gehet, so durchgehends

weder geräumig noch bequem genug sind, gleichwohl aber ehedessen mit

vielen Zierrathen und mit den schönsten Mahlereyen versehen waren, die

man nunmehro größtentheils mit den meisten Sachen nach Düsseldorf

gebracht hat." Schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte

also die Verödung des neuen Schlosses begonnen, und es war somit

keinestvegs zu dem Athenäum der Kunst und Wissenschaft geworden,

als welches es der Jesuitenpater Johann Baptist Sollerius, während

er als Gast Johann Wilhelms dort verweilte, in der um 1714 ver¬

faßten und an den Kurfürsten gerichteten Vorrede zu seiner Ausgabe

von Usuard's Martyrologium prognosticirte, vielleicht im Einklänge mit

den Plänen des Letzteren, der, wie es fast scheint, geneigt war, für die

Gemälde-Gallerie sowohl als für seine Bibliothek, Antiken- und Münz
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Sammlungeneinen großartigen Vereinigungspunct in Bcnsberg zu
schaffen.

Ein eigenthümliches Zusammentreffenist es jedesfalls, daß der Ban
dieses neuen Schlosses von Johann Wilhelm in demselben Jahre unter¬
nommen wurde, in welchem er der veränderten politischen Conjuncturen
wegen definitiv auf ein acht Jahre hindurch alles Ernstes verfolgtes Pro-
ject, eines Feldzuges nämlich zur Befreiung der Armenier am Kaukasus
vom Joche der Ungläubigen, speciell der Perser, einen Plan, in dessen
Hintergrundeihm die Königskronewinkte, verzichten mußte.')

Der späteren Geschicke Bensberg'sund seines Fürstenschlosses, dessen
Glanzperiode mit Johann Wilhelms Tode zu Ende ging, sei hier nur
im Vorübergehen gedacht. Johann Wilhelms Bruder Karl Philipp
(1716-1743), der, wie bekannt, eher Abneigung als Vorliebe für das
Bergische Land bekundete, und dessen Nachfolger aus der Sulzbach'schen
Linie, Karl Theodor (1742-1799), haben nur einige Male, bei Ab¬
haltung großer Parforcejagden, kurze Zeit hindurch dort residirt. Wie
es Bensberg in der Zeit der Coalitionskriege und der französischen
Invasion ergangen, wie dasselbe 1793 als Lazareth für österreichische
Truppen gedient und später Hauptquartier der BrigadegeneraleRastoul
und Soult gewesen, wie die Landleute des Ortes und Amtes unter der
Führung des heldenmüthigen Ferdinand Stöcker im Jahre 1795 und
später noch einmal Anfangs 1813 bei den bekannten Conscriptions-Un-
ruhen im Bergischen sich gegen die fremde Vergewaltigung erhoben,
dieses und anderes, was die wechselnde Bestimmung des Schlosses selbst
oder die Ereignisse in dessen Hingebung betrifft, ist von einem heimi¬
schen Forscher 2) bereits so eingehend und wiederholt erörtert worden, daß
es genügen wird, hier einfach auf dessen Darstellungen zu verweisen.

1) Vgl. das Nähere hierüber, insbesondere über die Verhandlungen mit Israel Ory,

1698- 1705, in der akademischen Abhandlung von Joseph von Fink: Ueber die

Politischen Unterhandlungen des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz zur

Befreiung der Christenheit in Armenien vom Joche der Ungläubige». München,

1829. 4. I. von Fink schöpft aus archivalischen Quelle», jedoch leider ohne die

wiinschensiverthc Vollständigkeit und Gründlichkeit in der Behandlung seines Ge¬
genstandes.

2) Vincenz von Zuccalmaglio sMoutanuss in der Geschichte und Beschrei¬

bung der Stadt und des Kreises Mülheim a. Rh., S. 309-311, specieller in der

Schrift: Die Helden und Bürger und Bauern am Niederrhein, Opladen, 1370.

S. 53-64, 72-96 ff.



Herzog Adolf von Berg und Jolantha von Bar, seine Gemahlin,
geben dem Herzoge Reinald von Julich nnd Geldern gegen ein Dae-
lehn von 0400 französischenKronen das Schloß Bensberg mit dem
Kirchspiele nnd das Kirchspiel Herkenrath in Pfandnntzung, nnter Aus¬
zählung ihrer Höfe, ihrer gntsberrlichennnd öffentlichen Gefalle da¬
selbst. — 141ä, den 0. Juli.

Wie äcäolpb vun äor Miäs ^nuäsn börtMu^'v iuci äolunt van liuere

börtimu^innö 50 äöm llörgn, ssröuö iucl Arsuzumö 50 läuukN8börze llaen
Knut iucl bölesimön, äut äor bo^öborus lurstö bor liöznrult leert-

Mug'ö vun Ouil^o incl vnu täölrö, unsso lisue Aöin^näö oöme inä
broäör un8 5u ässön 5^äsu an Aörs^äön Aöläö KvvtliMn inä äöneic-
li^sn Aölöönt inä Asbuntrsiebt leuit 8öö8säusönt inä viörbonäört gmäe
Zuläsn trunalcr^ob^ebö eronen; vur ämvilcäeö summo Air uumne aeinsn
inä brväör vgr^ut inä vorbunäsn buusn punäsKöA^Lö un«8ö sia8

Luönsbör^ mit äsr vr^bsit uläu inä mit äön t5Aöu bimpölen. clor-
porsn, iunäk inä luäsn van öuönskörA inä vun läörksnroäö, mit ävn

böirlioböiäön inä Asriebtsn inä vort mit äön bosusn, moslön, peeb-
ton, röntsn, Auläön. soböt50NAön inä oucle unäörsn «uobsn äur5u, us
äiö bsrnu A'snunt stöönt inä Aötuxiört 8Mt: 5U äöm irstön äen ball
/o LuönsbörK, äiv ^öueobt is vur 5Aönt5ieb r^emobö ^uläen äö8 zum
Köläönäö.^ item äsn leoK 5u Väölstölt Aöusebt vur bonäört guläsn;
item äsn botl' 5u NMntärut vur vunlltt^ieb guläsn; itsm äsn ball 5U

ZruM vur ärismob Auläön; itöm un unsssr moslsn upäsr 8truz'-
nun 5Aö^ muläör vvö^88 inä 5Aöx muläör roMön; itsm an äsr woe-

Ion 50 kullra^äs vz^ör muläsr rvMön; itsm an born Wilbslm tjuui-
äsn molön in äom birspöl vnn Oäönäuoe 8ööss muläör; itöm an äsr

molön 5or ^lörrsnLtruzmö vxer muläör; itöin an äsr mvölön /.o
V'minöbupel äiräöbultl' muläör; itsm un äsr molsn 5U Oluöäebueli
unäerbulll' muläör inä un äsr moslön 50 (ärosnuuAö ö^n muläör ro^-

Zön suörliabön pusobts, inä äiö U8»^88ö umb äut slos 5U IZuönsbörZ



vur nnzm Auläen; vort an sobetxonAsn binnen äem lcirspel VS.N
liasnsbsrK mit äsr bnntsebab' van Raefro^äe, xusamen seessbonäert
giebt inä seusntxieb marolc eoelsoben pgg'gmentx, itsm Mg, an
blzmenäer vsäersnen ärx inä vunb'txiebstvbglb' maläer inä an ^esgtter
SUKN seess inä xivsutxieb maläsr, item S ^n maläer roo^en inä sxn

balb' maläsr Asrstsn; item in äsm lcirsxel van llerbenroz'äö an
sebstxinKen vnnbbonäsrt exne marelc inä seess seliillin^e ooelsebs,
item an gesatter snen bl)'ngnäe vier iml xiventxieb maläsr inä an
voäsrensn anäerbalb' maläsr inä anäerbalb' snmberen enen äes ^airs;
äeivilebe peiebte, reuten, vorn inä euen xusamen ^eaeebt incl ^s-
taxiert sxnt vur seusnäöbalb'bonäert r^nsebe Anläen äss ^airs. .Inä
nnsse oeme incl broäsr van (luilAö inä van llelre sal äarxn inä Ire-
renbovusn oueb mit bauen inä bebaläeu xo äem slosse van llaens-

berg- vvnb'txieb morgen t>6)'näen, äer ärissieb xn äem lmue van
llaensberA inä xvvsntxieb in äsn Imb xn IlruMS ^sboerenäs sz^nt:
item äat eelcsrsn umb äat Lies xu llasnsber^, item äis ivznre in äer
bexäen inä umb äat sloss ^ele^sn; item noitäortt van b^rnin^en inä
xvmmerboultxe xo äem slosss; item alsul^e boxnrs, as man gnvvosn-
lieb is im Avuen inä xu lienen, inä alle brnebs inä ivsääe Zrois
inä els)ui, äs^ srseli)-nönt inä ervgllenäe vveräsnt in äen xiven lcir-
speien vgn llaensber^ inä van llsrlcsnro^äe, inä vort äe vo^ren inä
äienste äsrssluer xivevsr kirspslö; inä ivsert saebs äat man xu bmve
ob' an «Uneben anäsren saelren xn äem slosse LasnsberA ob xn äsn
boeuen me vovren ob äisnste beäurkte, äann äie xivs)' kirspsle ver-
meeebten, so sall man äsn äienst inä äie vovren vort usmen inä
oueb Zesebssu äesn nasser gnäsrsn unsssn äorpsrsn inä lauäen
ägeumbs Zels^sn. .inä sall unsss oeme inä broäer vgn lZuilgn incl
vgn läelre inä s)nis l^t'ssruen soelen ägt sloss Laensbsr^ bansn, be-
Imläen, bs-ntxsn inä Aebrnieben inä ^enxe^Len xn L)'nen inä xn vron
ivillen, snnäsr nns ob' ^smnut gnäsrs van un^semveASn )'öt äavgn xo
reebAsuön ob gtxnslgen gn äsr snmmsn van ^ssssänssut inä vier-
bonäsrt oronen, >NL xnr xft inä gslanZs äat ivir nnsme osmsn inä
kroäsr ob' s^nen lzässrnen äisLöluen ssessäussnt inä visrbonäert ero-
nsn inä oneb glsulebs Avit, g8 au äsm slosse xo ögensber^ vsrbmvst
inä Vsrtx^mmert vsre gn s^nrs Lommsn bstxgslt inä vrx inä Icum-
merlois up nnsssn gnxt inä lcost Aslensrt inä ^etxglt bansn xn (iolns
bvllnen äie «tat in sent ^.ntbonislcirebs giäae, äeivilebs betxgelinKS
inä loesinAS ivir äosn moZen sovanne ivir ivillen inä uns snsn
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kosmxt; iuä äsrsslnsr bst^nsliu^su susnll uoolr susoslsu siolr unsss

osms iuä droäsr uoslr 3x11s srusu ^u suAsxurs ?xt uxst vsiAsrsn van

uns ?u usmsu. Nsr so vnt kuuns xsiclrts, rsutsu, solrot^ougun inä

u.uäsrsu suolrsn inä uxliosmxuASu nsxst Asvnllsnäs inä srsolixnsnäo

ivsräsut in äsm ^jusro un äsr dst^nlinASv iuä lousrinAsn äss Mlt^,

äis soslsu uusms osmsu iuä droäsr iuä sxnsn lxkssrusu äs.» ouoli

mit volgsn inä lilxusu, iuä nsbnläs ns lrs olk sx äis änu ux^slumen

lmiut^ so sul wuu uns äut 8los Lnsuslisr^ mit äsu ^vvsn Irxrspslsn

AUötliMn ivsäsr ousrlsusrsu souäsr sxuolrs vsäsrrsäs. Vortms so

is ^svurivsrt änt uuss ssms inä broäsr st sxus lxtssrusu nn äsin

8I038S önusdsrA soslsu M0F6U vsrbuvsu iuä vsrlAxmmsrsn HU xrre

Ausälu^su xrvsxäussut rxusolis Zuläsu oll äuruuäsr, us vsls iuä us

vsuiolr g.8 Ire olk sx ivillsut, änt vir xu ^u Zuäsr bssolröiäsliolier

rsolrsutsolmlk vsäsrlrkrsn iuä bst^nslsu soslsu, us ivir änt 8io8 los-

ssu rvillsu, msr rvosläsu uu88ö ssms olk sxus srusu su äsmsslusn

slosss ms vsrkuvsn äsu äis lürvsxäussut ^uläsu, äss änt änn äur-

osusr c^usius, susnll mnu uus uxst rsolisusu uoolr Irsxssolisu. 0uolr

susull mnu UU8 nxst lroxssolrsu uoolr rsolrsueu sxrriolrs lrost vnu äöw

slosss iiu lrnläsu oll' !iu lrsrvnrsu, rvnut UU8SS ssms iuä lrroäsr illä

sxus srusu änt mit äsu pöiolrtöll, rsutsu, solrst^ouASll iuä nnäsren

snolrsu up sxus iuä xsrs esst äoiu snl iuä soslsu, äss rvir uxst ?u

solrnllsn su80ölsn lrnusu nlls äs ?xt lnuolr, änt änt slos snl dlxusn

stniu uuAsloist. Ouolr snl iuä soslsu uusss osms iuä lrroäsr oll

sxus srusu äs lrosus up sxus iuä xsrs oost iu Ausäsu ^sivosutliolisll

duvs liuläsu, äss iuä ouoli sovut lis olk sx ms äs,uus vsrt/ximugrsn

vsläsu, ivir ousli uxst M sslmösu susoslsn lumsu; mun sus^l uns

ouoli uxst rselisusu uoeli lisxselisu ^lisxu Zslt vuu vorsu olk äsxusts,

äs ?u äsm duvvs iuä /xmmsr äss sloss oK' äsn Iiosus ZeseliSAS, ivnut

muu äs usmsu sul iu äsu ^ivsu kxrspslsu iuä vort in nnäsrsn

uusssu äoi'M'su iuä luuäs äurumk Aslsß'su. Vort vsrt suelre, äut

änt slos lZnusdorg' sudxuusu äsr iixt, äut äut sul stniu uuKsloist, in

sxuelisr rvxss gsvuuusu oll' vsrluxstioln ivuräs, äut Zot vsrlrosäs,

omd vss vills oss vs äut ^uqusms, so soslsu uär uusms osmsu inä

sxusu lxkssrusu mit ulls uusssr Zuutiisr muslrt iuä ouolr ux unss

sollls oost truvsliolisu liölxsu, äut ivsäsr ?u vxuusu, rni dslrrsolitisssu

iuä ivsäsromb iu xsrs lrsuäs iuä Asvult xu brsuAöu inä vort 'm lis-

lmläsu iu ullsu äsn vurvsräöu, äut lris vur iuä un Assolrrsusu stsit,

nslnu^s bis ivirt ^sloist lumsu; inä ivuräsn ouolr äis lrosus, kxrsxsls,
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dorpere, moelen, lmssrs iud luvde dar^u Aelrvrende dünnen der ?.vt

der versstxinAe» Asdrant, Aeroudt ok de lusds AskaneAgn umb unsser

vedon od saelrsir willo, d«z van unssenveAen ?,ncMni0n, des ummer

uvet Asselieiu eumoisse, so ensoelen nur uns mit dsnAlisnen, äs dat

deden, in enAlre)u>re nvss nxet sooneu noelr kreden uueli ouoli daru^i vert-

^eu, aslansse bis unsme oemen ind brodsre oss svueu tauen ind ouelr

den luden, den der sebads also xeselrext tvere. dat rveder ^eirst Ae-

teirt iud verriebt sv: mer sonnt des rouds, brands. Aeieneknisse od

sobadeu aldao AesebeAo van veden off saelien, ds van nnss oemen

jnd brodere od svnre eruen rveAkn dar queinsu iud ZesebeAgn binnen

der ^vt der versetiünAen, des ensoelen nur uvet so sclraden knin,

inä nur ensoelen des ouelr vor noelr nae der loeszurAen vorderen noelr

evnekerlcunne ansprarebe daromb leuen an nnssen oemo ind broder

uoelr an svure Ixtserneu. Vort so soolsn ind moAsn unsse seine ind

broder ind svne lvtserusn sieb van den slosse lZansberA, diervvle

dat dat sal stain in veren lrenden unAeloist, np ind ad belrelpsu

tZain alrernallieli, uvsAeselievden allevns. dat mau uns noolr nnssen

landen ind luden darnp noelr darad nxet selredrAen ensall; ind nur

soelen ouelr das slos LensberAb ind ouelr de /nev ldrspele ind

dorpere ind die arnptlude. dienere ind undersaessen darxu Zelroereuds

ind xre liaue iud Anst allvsAS trurvelrAkn lrelpeu vsrantrvsrdsn ind

vur Mrvalt desoiiudden ind beselrirmen Aelreb unss selds landen iud

luden, dnd ^e^e ouelr veinaus uys evnelren unssen landen, stedsn,

slossen od dorperen in die vrvbeit. derbere od koxrsxels van Laus-

bsrA od van Zerlrenrade rvonen, dein soelen nur des xunnsu; ind

nur eusoeleir ouelr de noelr ouelr ovnAlre andere amptlude, dienere od

underseesseu derseluer vrvbeit, dorxere ind biisxelö van IZausberA

iud van Lerlrenrade de itvtlaneb dat sx also vsrpandt ind unZeloist

soelen stain, uvet besnsrsn, veruirreelrtsn noelr drviiMn mit evnelrer-

tonne selretimirAsn, lreden, koren, dsvusts od anderen saelren, doelr
U)LAösebsrden od s)° evuieb erne under uns andsrsrvae in nnssen

landen Iredden lvAen. dat sv uns danad Aeldeir ind doin soelen dat

uns van reelrte od van Ander Aervoendsn unss lands selruldiA

iveren, ind dat soelen nur AknertliAen ind Auetlielreu van sn nsinen, also

dat sv nnss lieueu oemen ind Irroders ummsr uvet enm^sAölden. Ouelr

so is Siinderlielren verselrelden ind Aevunvert, dat nnsse osnre iud

broder der bertxoAg van OuvlAö ind van Oslreu iild svue ivtserueu

dat slos llansbvrA noelr de vr^lreit, lroens, moelen, dorpere, tevrspele
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inä nnäeren snollön änr^u ^ödosrkuäö v^st öN8vö1knvör8öt?sn nook
vmäioxKnn, iä ön^vöre inä Aö8iämFö änn mit un88ön Znöäsn vr)?ön
villsn, ^vi88ön inä /mäoin; msr uu88ö osmö inä in'oäöi' inä 8)ms
srusn 80ö1ön äiö8ö1uön vr^Imit, äoi'pörs, kö^rspsls inä luxäö änrxu
Asdosrönäö döinääsn inä dhnmn lassen nl8n1el>eni rsedts inä
Znöäöu Aövonäsn, N8 8)' /.u ässsn /väon 8ts^nt inä vir xmg äis nn
onni^öllZusiä dnusn, inä 8^ snsoslön 8x oueli donsn äis psoiitö, mn-
tön, 8öl>ötiän!>'ön inä nnäers äs sneiiön äis vnr88.- stöMt, nM voi'ävr
är)mg'ön noeli bös^vönsn, Mör äs 80k1sn 8^ Zustli^ön vnn ) n nsinöu, nlso
änt 8)' nn88ör nummsr nxst snmz'8Aö1äön. änä nllö äiö^döuö, äis xre
rseiito inä m'äslö nn äsn Aöiäelitön inä änä)meKön xn Lnn8böi^ off ?u
Höiämmnäö ^swoniinä 8^nt xu 8vöi:ön, äiö 80ö1ön äsm nnoii vort niso
vollen inä änt dnläsn, 8mvn 8^ oneä nnäsi'8vnö nnäsn un8 M8688KN
>vörvn önt»u^88ön äsn vr^inziäö inä i<özn'8pö1öll, nl80 änt äöLölnö vrv-
döit inä köii'spölö vnn Lnu8bsrK inä vnn Höriöönrnäö onoii änvnnt

vövsn niäsn rövdtöu, Iiöiäcomön inä Kuäsr ^svonäön iäzmsn un-
vörm^'nröt. Vvivtmö 80 i8 oueii mit 8onä6iäin^ön vurvvöräen vei-
8öiiöiäön, änt nn88ö osnm inä droäör vnn <4u)äZs inä vnn 0öli'ö inä
3xnv i^t8öl'Uön inä oueii xörs nmptinäö, äiönsrö inä nnäsr3öö8ssn
^öiivli nn8 inä äsn un88ön 80ölsn Aöbru^oiisn äsr vöi'8tnt inä 8eliif-
iinZsn xn Auäönäm'j» nusn äön Ii)m vont inä vsäör, äiö^v^Iö inä ns-
InnKö N8 änt 8lo8 Lnn8bsrK in UU88 oömön inä t»roäör8 ot' 8^nrs I^t8-
övuvn imuäön 8nl 8tnin dhmsn UNNLkA6l0i8t,nliö NVAöii8t Zsnsli^ön
inä '^umnl u)-8^ö8odöiäön. — änä äi-> nllö8 üu urkonäs inä 8teti-
oiiöiäö dnin näi- äsrtüou^ö inä nsrt/.0UA)mnö vnn äsm ItörM un88ör
hg^äöv 8öZs1ö äosn dnngsn nn äö8ön tAninvvöräiAsn dreM

Kössöuön in äön Mvsn un88 äörrsn N.0L00XII1 quintn tönn post
vi8itntio>N8 Nnris virAiin8, VI än^s in äulio.



^ Der Meister des Schreines am Hauptaltare in der Pfarrkirche
zn Kempen.

Von I >I. H. Kcnssen.

Die Sitte, die Altäre nicht bloß mit Gemälden, sondern zugleich
mit beinalten und reich vergoldeten Schnitzwerkenzu zieren, wurde,
von der Gothik begünstigt, im 15. Jahrhundert immer allgemeiner
und erlosch erst nach und nach im 17., in den Niederlanden erst im
18. Jahrhundert. Man darf als die Blüthezeit der Holzschnitzerei die
Zeit von 1450—1600 bezeichnen. Die Scnlptur trat sehr selten für
sich allein auf, sondern durchgängig finden wir sie in der unmittel¬
barsten und engsten Verbindung mit der Malerei, und dies in einem
solchen Maße, daß Maler und Bildhauer gemeinsam an demselben
Werke schaffen mußten. Nicht selten sogar schnitzte dieselbe Hand die
Bildwerke, welche auch den Pinsel führte, die Außenseiteder Tafel zu
bemalen. Jedenfalls hatte entweder der Maler oder der Bildschnitzer
die Leitung des Ganzen in Händen, wo nicht, wie bei Albrecht Dürer
und Anderen, der Maler zugleich auch der Schnitzer des Kunstwerkes
war. Unter diesen Umständen ist es erklärlich, daß die Namen der
Schnitzer nur in den wenigsten Fällen uns erhalten geblieben sind,
während die der Maler öfter genannt werden; sie waren in der Regel
eben diejenigen, welche die ganze Arbeit übernahmen und besorgten.

Vorzügliches ans diesem Gebiete haben Schwabe» und Franken,
die Niederlande und Niederdentschland geleistet. Köln, Tanten, Kalkar
und Schleswig weisen Schnitzwerke von der größten künstlerischenVoll¬
endung auf. In den Niederlanden und namentlich in Flandern enl
wickelte sich die Blüthe dieser Gattung der Scnlptur ziemlich gleichzeitig
mit der Glanzepoche der Malerei; und das ist gewiß bedeutungsvollge¬
nug für die rasche und echt künstlerische Entwicklung derselben gewesen.
Die Zeit des Johann van Eyck, Hans Memling, Lucas van Leyden,
Quintin Messys, Johann Mabnse bis hinauf zu Rubens ist diejenige
euch ftu die Ausbildung und Blüthe der Holzschnitzereien.
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1
Ausführliche Lebensnachrichtensind uns über verbältuißmäßig sehr

wenige Bildschnitzer aufbewahrt geblieben;von den meisten Schnitz-
werken kennen wir nicht einmal den Meister auch nur dem Namen
nach. Jede Nachricht, welche uns über einen Künstler dieser Gattung
zufließt, muß uns daher willkommensein, mögen seine Leistungen auch
ans hohe Vollendung keinen Anspruch erheben dürfen. Sie vermittelt nicht
selten die Brücke, welche über lückenhafte und dürftige Notizen sicb
schlagen läßt, nur den Zusammenhang mit der vorausgegangenen Zeit
zu erfassen. Oft genug ist es der Schüler, der des Meisters Leben
wünschenswertherscheinen läßt. Von diesem Gesichtspuncte ans dürften
auch die nachfolgenden Nachrichten, die wir in dem Kempener Stadt-
Archiv aufdeckten, über einen Künstler ein Recht auf Veröffentlichung
finden, der freilich im Vergleich zu den Meisterwerken in Schleswig
oder Kalkar nur Untergeordnetes geleistet hat. Immerhin offenbart
sich aber auch in seinem Werke so viel Charakteristischesund Origi¬
nelles, daß es sich für den Fachkenner wohl lohnen dürfte, ihm eine
größere Beachtung zu schenken, als bisher geschehen ist. Der Altar¬
schrein in der Pfarrkirche zu Kempen — denn das ist das Werk, von
dein im Nachfolgenden die Rede sein soll — hat vor wenig Jahren
eine gründliche Restanration und neue Polychromirung erfahren, die
im Allgemeinen als sachgemäß und kunstgerecht bezeichnet werden darf.
Leider stellte sich dabei die Nothwendigkeit heraus, einen Theil des
Schreines von der Gesammtheit zu trennen und anderwärts unterzu¬
bringen.

Bis ans die Zeit der Restauration befand sich dieser Altarschrein
in einer Seitencapelle auf einem Altare, welcher der h. Anna geweiht
war. Die Stiftung der Bruderschaft St. Anna und der gleichnamigen
Vicarie war durch die freigebige Schenkung einer Kempener Bürgerin,
Namens Katharina Krehfeltz, um 1470 ins Leben gerufen worden;
ein Verwandter der Stifterin, Heinrich Koelgen, war der erste Rector
des Altars, welcher der h. Anna gewidmet war. Bereits 40 Jahre
nach der Stiftung fand sich die Bruderschaft durch reiche Zuwendungen
in der Lage, an die Beschaffung eines reich geschnuickten Altargemäldes
denken zu dürfen. Sie wandte sich nach Antwerpen, mit dem Kempen
schon seit längerer Zeit in näherem Verkehr stand. Kempener Bürger,
die sich hier angesiedelt hatten und zu Wohlstand gelangt waren, hatten
wahrscheinlich bei der Wahl des Künstlers mitgewirkt. Am II. August
1513 schloß man mit dem Bildschnitzer oder, wie er sich selbst bezeich-

!
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nete, mit dem Schilderer Adrian von Overbeck einen Vertrag über die
Lieferung eines Altarschreines ab, Adrian von Overbeck wohnte in
der Kaiserstraße im Schild von England und beschäftigtemehrere Ge
selten. Er nannte sich Schilderer, was vermuthen läßt, daß wir es
mehr mit einem Maler als mit einem Bildschnitzer zu thun haben.
Die Ansführlichkeit,mit welcher in den Vertrag die Beschaffenheit nnd
die Ausführung der Schnitzwerkeaufgenommen werden, scheint der
Vermuthung eine begründete Unterlage zu geben. Sei dem aber, wie
ihm wolle, jedenfalls hat der Meister Adrian die Aufsicht und Leitung
des ganzen Altarwerkes ccmtractlich übernommen. Daß man ihn mit
der Ausführung betraute zu einer Zeit, wo der unsterbliche Quintin
Messus (1450—1529) nnd Anton Claeßens in Antwerpen sich einen
weltberühmtenNamen erworben, scheint dafür zu sprechen, daß er es
verstanden hatte, sich neben ihnen durch tüchtige Arbeiten zn empfehlen.
Möglicher Weise hat er an ihnen seine Lehrmeister gefunden. Der für die
Ausführungdes Altarschreines gezahlte Preis von 300 Goldgnlden
war beträchtlich genug, um auch einen tüchtigen Künstler zur Ueber-
nähme des Werkes bestimmenzu können. An Arbeitskräften kann es
unserem Meister nicht gefehlt haben, denn in Jahresfrist war das um
fangreiche Werk zur vollen Zufriedenheit seiner Auftraggeber ausgeführt,
lind in der That scheint dies auch aus der noch vorhandenenRech
nung der Bruderschaft hervorzugehen, da den Knechten des Meisters
Adrian bei der Abholung der Altartafel das zwölffache Trinkgeld ge¬
geben wurde von dem, was die Magd von den erfreuten und freigebi¬
gen Kempenern empfing. Nicht ganz so freigebig, sondern im Gegen¬
theil knickerig zeigte sich der Meister selbst, indem er sich sogar Kost
nnd Wein zurückerstatten ließ, obgleich er es ihnen in seinem eigenen
Hause dargereicht hatte. Die Kempener zahlten gleichwohl dies ohne
Widerspruch, so sehr scheint die Ausführungihre Wünsche befriedigt
zu haben; ja, über die festgesetzte Summe hinaus schenkten sie dem Mei¬
ster selbst 10 Goldgulden, seiner Frau verehrten sie überdies noch 2
Goldgulden nnd 6 Stein Flachs. Noch ein anderer Umstand spricht
für die Zufriedenstellimg der Kempener Ansprüche. Fünfzehn Jahre
später wurde dem Adrian von Overbeck von Seiten der Kempener Kirche
ein neuer Auftrag zu Theil, nämlich die Ausführung einer doppelten
Tafel für denJosephs-Altar, die er binnen Jahresfrist für 50 brabanter
Gulden liefern sollte. Auch dieser zweite Vertrag ist in beglaubigter
Abschrift noch vorhanden. Ein drittes Werk, und zwar ein Schnitz-



— 208 —

werk in der Kempener Pfarrkirche, soll von diesem Meister gleichfalls
herrühren. Es sind dies die reich und geschmackvoll verzierten, mit
vielem Humor behandelten Chorstühle. Ein urkundlicher Beweis dafür
liegt nicht vor. Wären diese wirklich ihm zuzuweisen, so wäre dadurch
der oben berührte Zweifel gehoben, den wir mit Bezug ans seine'Mei
sterschaft im Holzschnitzen anregen mußten. Jedenfalls fällt ibre Aus¬
führung in die Jugendzeit des Meisters, da ihre Anfertigung den Wer
Jahren des voraufgegangenen Jahrhunderts angehört. H

Noch kommt hier ein nicht unwesentlicherUmstand in Betracht,
den wir kurz berühren »vollen. Adrian von Overbeck kehrte sowohl,
als er Behufs Abschließung des Lieserungscontractes in Kempen sich
aufhielt, als auch später, nachdem er das Werk gestellt, in dem Kloster
ein, wie dies die Rechnung klar stellt; die Gesammtquittungwird sogar
durch das Siegel des I'. Wilhelm im Convente beglaubigt. Darf
daraus auf ein vorhandenes Geschäftsverhältnißmit dein Kloster ge¬
schloffen werden i Möglicher Weise hatte ein dem Kloster geliefertes
Werk die Bekanntschaft mit demselben vermittelt und dieses ilm bei
der Kempener Bürgerschaft empfoblen. Leider läßt sich darüber keine
Gewißheit verschaffen.

Die Altartafel am Josephs-Altar, die wir gleichfalls als ein Werk
Adrian's bezeichneten, bat eigentbümliche Schicksale erlebt. Es war am
29. Juli 1662, als der kurfürstlicheHofcaplan Johann Ferber mit
einem kurfürstlichen Befehle beim Pastor von Kempen, Ansclm Geu-
neper, erschien und die Auslieferung des in der Pfarrkirche niedergelegten
alten Altars verlangte. Er sei, bemerkte er, beauftragt, denselben nack
Kaiserswerth binüberznführen;dabei deutete er an, daß der verlangte
Altar der des h. Joseph unk der tabula sei. Der Pastor gerieth dar¬
über in nicht geringe Verlegenheit,, berief sofort den Rathskirchmeister
zu sich und erklärte diesem, daß er nicht gewillt sei, sich die Ungnade
des Kurfürsten zuzuziehen, er wolle daher die tabula ausbrechen lassen
und Folge leisten. Der Kirchmeister, weniger ängstlich, wollte die
Sache zur Entscheidung der Bürgermeister gebracht wissen. Diese er¬
klärten i Wenn der Pastor die tabula ausbrechen lasse und ausliefere,
so müßten sie solches, da es in 5poois mehr Sache des Pastors sei

tz Hierüber meldet eine Urkunde von 1494. dnü die Kirchmeistcr für die
Ausbesserungen in der Kirche ,.<Zie taste»! to mailen, Uat Avstoils tu maelien"
n. s. w. sich zur Aufnahme von Capitalien genöthigt sahen.
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als die ihrige, geschehen lassen; sie schlügen aber dem Pastor vor, ob

er es nicht gerathen fände, einen nnterthänigsten Bericht an den Kur

siirsten zu senden mit der Erklärung, daß der St. Josephs-Altar kein

alter abgelegter wäre, wie ihm vielleicht zu milde berichtet sein dürfte,

sondern ein vor Jahren mit großen Kosten neu erbauter und spater

reparirter Altar. Sodann möge sich der Pastor doch auch zuvor mit

den patronis taiois, wie nicht weniger mit den beiden Vicaren und der

soäatitas 8. llossplli, so den Altar habe machen lassen, benehmen.

Sollte trotz dem Berichte der Kurfürst weiter darauf bestehen und sel¬

bige tabnlam gesinnen, so dürfte es wohl kaum rathsam sein, sie ihm

abzuschlagen. Der Pastor konnte sich zu einem solchen Versuche nicht

mnuthigen, sondern ließ es ruhig geschehen, daß der Altar — nnan-

qesehen, daß derselbe eine äupliesin tabnlain hatte — ausgebrochen und

nach Kaiserswerth fortgeschleppt wurde. Was aus ihm später gewor¬

den, ist nicht näher angegeben. Diese Fortnahme des Altars spricht

wohl dafür, daß derselbe trotz der vorgeblichen Hinfälligkeit einen so

hohen künstlerischen Werth besessen haben muß, daß selbst der Kurfürst

nach dessen Besitz lüstern wurde.

l.

Der Vertrag über den Ältarschrein am St. Ännen-Ältar.

x»no XV XIII .lair j vp äonnerstaoll altern laursnoii mrs I Ist

KM veräraoll vnä vsräzmolleniss ^ ezwer nMver aitair tasllsisn ^ vp

äen aitair ller llszäiiAer moäer sanet ^.nnen j in äer irxrspsisirxrellen

?.o icempen / xo inaiollsn verära^sn vncl veräxng't vvoräen i verwxtü

Mäert ieruMsbeullt ^ vnä peter llnMS^ens lleeben ?.er/.z't äer seiner

i'wäkrscllallt ^ m^t kaitll eonsent beixenen vnä bissen l äer Lrne-

äer llernabssellrensn vnä benoempt ^ äen iillrbaren ^.äriaen van

0vsrbesoirs ^ IZnrMr tot ^.ntrverpen in äxe llsz'serstraits in äsn 8oll^It

van llllZräant j giäair rvonsnäe j in korinsu vnä nranxeren llsrnest

voi^snäe besollreueu. Itenr sall äer tZaell äer seiner tastlslen lloMir sxn

szäff voz-tll vnä tllisn voMr brext > Item äer voMr vanäer taelleisn sall

bozwb sznr äsräsnllaltlsll vo^tll ^ vnä so ianoll als äer aitair is ^ vnä

sall äersslll' vozllll inllaiäsnäe s^n ärzw paroiien l In äsiu prstsn sall

stain äz'e ^sbuerte Eristi ^ in äem ^we^äen äat Iiaiellt^t bipipllanie

Annalen des hjst. Vereins. Heft 25. 14
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äonnini ! äxs insxlii^s är^ InosnxnA'sn ^ vnä in äsnn äsnäsn pnreics
änt inoioinh't xoniKontzionisnnn^nis ^ 20 äuxtsoin ^sunni iiointznnisss ! Itsnn
Mssääsn in äsr tnsiksii ksnsäsn in äsin voxtzin ^ äsn slnnn ässss ^ vp
sxnns sssssii nn^t sesss xnopinsisn vnnb sied ^ vnä in äxs icroxsssn
2nvsiü' Icosnxnß'sn s vnä in äntz miääsii snnod n^nnsn Assisoiitz^ Itsnn
in ä^s reoints sz^äs s snii stnin vsnsnnnnäsnxss äsn oilsrinnnät äoncininn
vnä vxsr pnnoinsn in ä^s innoxsssn j 20 äsn iMoilsn g^äsn saii
stnin ^ äsxionAin äss Aoxt2 snnot L.nnsn > onoin nnxi v^'sr pnnoksn in
ä^s inno^sssn j vsriniiäet vnä vsr^rt nn äsn inxstonisn ^ Itsnn innnsin
nx äxs tznsiksii inretxäsn ^ nn v^tinnv^sonZln äsn tznstksii s mxt vsn-
biiäonxin äsn dniisoinnM nnnnis j vnä snnet L.nnsn > wxt ^rsn ärxs
rnnnnsn ^ Itsnn äxs kinäsr vnn b^nnsn sniisn sxn vsnv^nt nsn bs^äsn
s^äsn vx plntvöroin niisn ^ nn äsn in^stonisn ^ vnä vnin bnMin vp
snil stnin änt A'nn^s onäsii ^ Itsnn nointsn äxs tnsÜöii soll stnin svu
pzänoäs oü' cnlonnnns I knnsn ux snnot tlnnsn iniiäs ^ in äxs kxnoins
sxsnäs ^ Itsnn äz^s icnoisssn suli vasii inoii sxn ^ vnä ä^s nnst2öisrs
venlnasitsn inrnxss in äat Rouäs ^ vnä n^st in änt pintts ^ I)it nvsnoin
nlsnst Assnsäsn s Asnnnioint > Z'ssnskhnä ^ vnä nvnsii vxn'sointüoin Ins-
rsxät j snil nnsistsn nläninsn Isnsnsn 20 insnnpsn vnä vxssttsu lacodi
nssstkonnsnt j on^svnirlioin XIIII äng's ^ vun snnot Xnnsn ä^s äsn
ins^iiiAön krou^sn ^ vnä nvnnns ins äxs isnnsnongänsäoin nvül sninnsn
^un Insstsilsn > vx sxn Assxnnsn SMSin nvnZsn otl ^nvsns 20 XninvenMn
sulx 1o innslsn ^ vnä snü ins nn^t inoinsn vnä änt nvsnoi: vpsst^sn
Ois so snli nnsislsn ^.äninsn vsäsnonnnin 20 iosn innusn ärxs inonäsni
bssoinöiäsin AoiäAuiäsn vnn Asvioints oil ä^s g'uäs nvsnäs änrvnr ^ äsn
suilsn z^ins äz^s äsolnsnn vsrsonMn vnä bsstsiisn in ässs Lnnnxsss
20 ^ntnvsnjnön in sxn inn^ss vunMiäoin ^oläA'nIäön ^ vnä äxs insMe
äsn inixusnäön sonnnnnsn sninnsn Mns Asusn ^ nvnuus ä^t nvsnoi: Zs-
rioinl is oü' vpAssnt2t ^ vnt äsnäsnäsM sninnsn z-'nns ^snsnn vnä inö2nien

j änrnn nssänn nnnrtini strnx koi^snäs > snnäsn InnKsr vsn2vein ^
vnä nvsn iät snioin ! Z'snnntsn msister ^.äninsn ^ änt vsnoic nxsl sn
nnniointsv oik sin Isusnäsn ^ nis vurFSsoiinsvsn sts^l j noein nvsnoiäieii
nls nnxt on^soinsiäs ineinnlt is vnä vsrärnAsn ^ snlnnsu )nnns snnix
äsn vsrstölläi^sll nsnn Mläs nnog'sn kurzen ^ 11)n- s^n nnzä b)l asn
vnä ousn Asnvsst ^ pstsn onäsr äsn nostsn ^ äsn sioin sxn nnzääseinsu
20 ässsr snioin äsn äsoinsn 20 inniile srinnrsn insM vnä is oioin Zs-

1) Dieser zweite Theil fehlt jetzt an dem restanrirten Altar und ist an einem
besonderen untergebracht.
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mxt M88SN Itsrn ^.ÄAMS pAstoii'8 ässsr moäkt'Icvi'slik 7vr-

?,xt j ä sr isü plosnis Sodoitisssn > äsrioli sloss^sns Lnrxswsistsrs j äo-

imns optsv U70K RAitwAns ^ äneop vsi'Msrs j äolmns ssisäsn ^ Itsnrieüs

to ^rnus ^ äoltAus s^stros) uli-18 Äs VIA ^ äolulns VAN Hui88 ^ msistsr

äoÜAns Aru^löi'8 ! vnä Anäsrs Liusäsrsn vnä 70 orleonäö 8)mt ässsr

Löänlsn 7NV0 All6)M8 Imltsnäs vvs ö)MAnäsrsll Aesnsäsn IN)'t äässus

muriA ^.NNA ^ ^Vileüsr äis äsodsn vurss. VAN VV6MN äsv LroäsrssliAÜt

szmsn ^ vnä msistsv ^.ätNASu vurss. äxs Anäsr vntkANASll ItAit ^ In

äsn äusren vnä äs^s Als vurss stsvt.

2.

Nliitiniig iiüer die für dieses Üild empfnirgene Summe.

Isli .-Vnusu vg.n Ausrdsolr Lodiläsrsr 70 Autvvsrxsn Zslcsnns äut

»usrmiät7 äisss (su^t-msis äut ieli vnttAn^sn iiuin VAN pstsr vuäsi

äsn nostsn 70 ksmxsn ärMonäsrt dssolroiäsn suclrslsu Aoläsn Aul-

Äsn VA» k)mrs tulkell isd Aslisusrt lt-uin vp ssnt Anne Altsir b^nnsn

tswjzsn NA lusäs sxnrs /säslsn ieli äurvAn lmääs ^ A88 sulelrs Lumms

Akltx mxr äur vun AslAillt vAss A38 vurss. j äur7o lruiu ied uoeü

t'oräsr vntlANAön VAN äsm sslusn pstsr vurss. ?7isn AoläöAuIäsn vnä

MS88 stö^'n vluiss ^ vvillieli m^elr VAN äse ssmsntlielrsn lZrosäsrsoliAil'

70AklAAlit VVASS A88 ieli ä^v' tuksll Aslisusrt linit ^ Also äst ieli IUVU

iverek dssssr vnä ivsräsr Aslisusrt lruit äunn vuss eontrAet vnä vsr-

äinoksn^sss Kilt s Al88 NA Insäs 7>vssr. . . (7käslsn) äur vän AkMAelit

VAgesn vit äsn Anäsesn Assnsäsn. Dsss so toräsrsn velrunäs äse

^aeleeit lmin icäe Aeinsn vuesoleesusu Aslzgäsn äsin ZiebAsesn Iisrsn

Uälüslne pAtse äss sonusnt^ kxnnsn Icsinpsn äAt üs s^u L^nZsnsstt

vuäse vp spAsiune äissse <zvxttAneis >vi1I ärnslrsn ^ IVillicäe ioü ^Vil-

dslmns vness. ^ vmd IZsäsn velns nesstse AriASn vurss. ^srns ^säAin

Inun vnä loeäse leAin ieli Aeinsn vness ssILis mxnsn sx^sn ÜAnI-

tsxeksn vnäsesersusu lenin mit mxns ssM dant ^ änr van isli äsm

sslusn xstse vness vnä vsms äss loeäse VAN nosäsn iss ^ äse äryse

1> Papierhandschrift in schöner, fester und wohlerhaltener Schrift. Die an¬

gegebenen Worte sind an der linken Seite ausgeschnitten.

2) Dieser Nater unclar äan naetan ssnt) »naidns), derselbe, der auch in der

vorigen Urkunde genannt wird, war 1510 -Iblö Bürgermeister oo» Kempen.
11*
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Imnäsi-t inä t/.isn ^oläsn guläsu vnä 8sss 8tsz?n vlni^s cirv^tssiisiäe

vnä ^uäsr I»st7nIonAö sränitsit.

dssei-susn vp ssnt Vnäisss misnt äss IikUi^on npostsl. rumo

XV° äsoimo csnnrto. ')

3.

Nrchmiiig der St. Äm>a-Ül»dclsä>aft ül>N' dieses Ält>nwr>l!.

IZ X p o 8 i t n.

Itsm knin isk vsilsekt in donnsnt nss msstsi- nrinsn äis tuffchl

vsräisnskt vvnss in kxvsssn Imzcsskkn (n'n^ssksnil't drusttsr It qnlnt

rvxns knoit III seiiillinZ

Itsin äsm xntsr im sonnsnt vnä kenn to c>i"uiv As^susn as» sv

in äsn Ilnmusmnrt änt iistsn tsrmxn onsi'^nusn äis k ^olt^uläsn

aläo to nntvsrpsn Assokxnskt msstsr nrinsn II qnnrt tv^ns ^ äaevur

äsm pntsr vkäöi'ZöASuen VI stnusr kueit V sskill. VI äsn.

Itsm msstsr iinnss kurst^sn vsräisnoict äsn knlok mit äsn Mren

vvsrote vmb to 8sl7.su ousrmiät äse ssmöntlisksn bensäsesn ^ms

ASASusn sä! III imruseds Zuläsn läeit I ^ulä IX sskill.

Itsm Ltrnmxicsn veräisnskt äis (Inpeils to ksrsn vnä ^slnissersn

seicovn to mneksn äsm 70 loin XII ssinli.

Itsm vp Aonsän^Ii 3snt l/nuvsrsuoinsnnsut ssnt pstsr Ilu^sskens

vnä islr vit^srsist umd äis tnffsl to imlsn to nntveorpsn nn invääa°v

vsiänin un luäs äse xnrtss ksrnnkssereusn vnäsr vn8 ksiäsn

Itsm 8snt I^nnwersusius nusnt to strnlsn inä to drocimxs vsr-

änin tsnmsn II stuusr

Item vp 8snt Knnrsneins änZIi to rniäs äss mor^sns II stnusr

Itsm äsn sslnsn än^ä to Asmmsräsn III stnnsr

1) Die Urkunde ist an mehreren Stellen wurmstichig und durchlöchert, im

Uebrigen aber noch sehr leserlich. Die Schrift ist schön und fest und rührt von

der gleichen Hand her, welche die unten folgende Bruderschastsrechuung geschrieben

hat. Vermuthlich ist Uetor uuclsr clsu uneten der Schreiber derselben. Das

Siegel des Paters ist abgefallen und daher nicht mehr zu entscheiden, ob derselbe

im Nonnen-Convent St. Anna als Beichtiger angestellt war, oder in dem Carme-

titerkloster als Mönch sich aufhielt.



Itsm soäsm äis äss Avmnt? to sodsnäsll III stuusr

Itsin äsn kosrlusäsn vur ^rs dost vnä dosn vnss koräsn vnn

Xniäs tlmn Loisods VIII stuusr

Itsm vp krz'än^d nn ssiil I^unvörsnviusäu^Ii tlron IZoisolrs to

sivään^v II'/s stuusr

Itsm soäoni äis äss ousnt? II Vs stuusr

Itsm vp sotsrän^ä to myääo^s IIV» stuusr

Itsin äss ousnts to oninvorpsn

in äsn Itoäsn Isv III stuusr

Itsm vp Lonän^ä dlsusn lo nntmsrpsn bx mestsr uriusn in

SZ'NSM Iiuvss äss nior^sns vsränin in äsn roiäsn ^v^n mit äsr Icost

I>v msstsr orinsn III stuusr

soäsm to mvääMs. g,^n >v)ui III stuusr

soäsm äis äss susnt? III stuusr

Itsm vp mnnsnägAli vnsssr lisnsn krou^vsn nusnt uss >v^ äis

tnllsll Isitsn bsslnin vnä Iniäsn ?o vor inä in> vnä ouolr vp vnssr

lisuön trouvrsn än^Ir Aöliniät tsamsn nzur dsir simnl IX stnusr

Itsm äsn Irnsolrtsn ^sZsusn nss ieir äsn sloittsll vntkg -NAön vur

z-rs är)moI<Mlt ssmsntlioln II Imrniselm ^uläsn kueit XXIIII stnusr

Itsm äsr mnst in äsm Iiu^ss II stuusr

Itsm vp AonsänZIr nn vnssr lisnsn Irou^vsnänA^ uss äss

ninr^sns von Aninvsrpsn rsisäsn nsäo msstsr nrinsn ^ ^ms ouoli

sxns dost bstnlsn moistsn dxsto ksmxsn vur vns ärx xsrsolronsn

Itsm vx äsr loiZIrt to m^äänKS >)v äsn tollnsr vsrämn vur eost

inä ^VM V stuusr

ns Im vns äsn toill vmb Mit? väll c^v)ä Anff vnä g-näsrs ^vsAsu

Itsm vnäsr >voA6n vsränin in äsn suAsII II stuusr

Itsm soäsm äis äss uusnt? to Iioi^Irstrutsn X stuusr

Itsm vx äonrssäuAlr to mxääg-^s to Kosr X stuusr

to IIMurt soäsm äis äss ousnt? IIII stuusr mxnsr I ort.

Itsm vp krväogäi tlrsn IZoisolrs III stuusr Vs ort

soäsm äis vsrunrsn vnäsr vns ärxn III stuusr

soäsm äis äss nusnt? Irx äsn Mg-us X stuusr

Itsm so rvz? ovn vvsselrsn Iruääsn vnä vort rvsZsn vsränin inä

to uixääg,Aö vx Imr smuelrsn ts^msn VII Vs stuusr

äss sutsränM inä äss nusnt? to brook III stuusr

Itsm vp LonäuAlr to IVoelrtsnäonsk to mMäaM III stuusr



8ummn IIII Avlt^uläsn IIII stuusr mxnsr Vs ort vsräain inä

viss ^sZsusn tussslrsn ant^vsrpsn

Itsm äsn voirmnnsn ^SASUSN vur sxnsn losn äsr vns äis taikell

kort Askort Irsikt van antvsrxsn Irsr to Irsmpsn X Aolt^uläsn

vnä ^vss xsäsr voirman mzä szmsn xsrson vnä psrä vsrtsrt dünnen

Immpsn szln naclrt sullsn ouelr bst^alsn rvillislr Iniz^slmn vsrlselrt

Irslkt I maläsr Irausrsn XVIII solrillinA > vor Irsrv V soliillinA, IIII

malt^xt III selrillinA

Lumma I Aolt^uläsn äsn ioli ousli Hu^sksn Irstalt Iiain azm äsn

IX AoltAuläsn iod vntkang'sn Irain

Itsm xaulus tsr sts)mmst?.sr äio Zaittsr anäsr mosrsn toMiuort

vnä kort äat z^ssrs rvsrel: az^n äsr taKsIsu ^sloitt äarousr äsr-

»eins paulus Asardsit Irsikt mit äonolr Irsxnsn s)-nsn äa^Ir ^ äis sslnsn

Iiaivt ssnt annsn z^rs arbsit vmb Avit^ nälls czvv^t ASKöusn

Itsm msstsr Iranss kmrstZsn mit s^nsn Losnsn äsn Icrasns vp-

Asrisdt äarmsn äis taiksll mit vx>vanäs vnä äar to Kslrolpsn vnä

äsr Irrans rvsäsr nsrsn Zslselrt j ouelr s)'ns vsrä^nst 8snt anns to

kollss äsw brurvs ^sseXsnelrt äarvan Irsr nist Asrsolrsnt smvirt

Itsm panlus vurss vntkanZsn vur klx vnä morttsr rv)' van msstsr

.lolrann sts^irmst^sr Iraääsn äarmzä loittsn äat xssrs vvsrk vnä äis

baHrsn Zastsrsn to moräsn äarvur ^ssssusn V selrillinA

Itsm in äis Irirolr laisssn Irolsn axn disr VI äsnar

Itsm ass äis taiksll Asrielrt vass asäo vsräain inä Assolrinelä

in bxrvsssn Hulss msstsr Irans« inä msstsr ariasn in paulus IIH

quart vv^ns kaeit VI selrillin^

Itsm äaeop Hosiksls^sr vur smMosn inä xssrv rvsrelr axn äis

taiksll III'/s Zuläsn äat anäsr Assoksnolrt Irs ssnt annsn äss Irsikt Irs

rvsäsr krsASn XV pont z^ssrs vur VII'/s sslulli»»- ^ loli vsrlselrt inä

II'/ü <zus.rt w^ns in äomo vsrusrs

Itsm äsriolr tomsslrsr arm atk Aölrort vur szursn annsäsill

^v.yooxs III selrilk VUI äsn.

Itsm II vsräsll Iraslsn äar msstsr nriasn inä paulus Iiaääsn ^o

vrsm n'srsk vsrdrnnt kasit X äsn.

Itsm Irain islr Izstiialt vnä ousr^slisusrt msstsr nriasn ass Irs

äis taiksll Aslisusrt IrsN Aölraät iüo vur inä uns tsamsn s^n Ironäsrt

inä k,XX Zoläs Auläsn

Itsm uoelr äsr krourvsn ASZsusu msstsr ariasns Iru^sirorms II

FoltZuläsn inä VI LtöM vlaiss
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IÄSM onsr^slisnört inÄ bstünlt in äsn oonnsnt in xrokssto imtbs-

rius in bz^vsssn Äss pntsrs inÄ Unlss 1° inä XXXVIII ^oltZnIclsn

Itsnr Äsm dnpxsllnz'n As^susn nss vns nort ÄsÄs np äsn prs-

äi^srs stoill X selüllinss

Itsin vsrlscbt nss init tslsn rsntZss ousriromsn nmrsn in

hxvvsssn bu^sksn, bnlss vnä vort msr bn^ssInÄs in clomo iv^mnns
II selnll. X äsn.

Item xstsr inAsu biroksnpg,isob ntt^st^ort vnr vns Äsill vxoop

vnr äst InnÄt IX sobillinA

Itsnr xnnrvsls Äsr stsxnrnstxsr ^s^susn vnr III pont Iiort? Änr

iis Änt dnxitsli nr^t z'nlosttön clnr ssnt nnns vpstsit vnä Äsr srvsn-

ZsII Änr Änt tnttslblnt vp isxt vnä vnr s)nrsn losn tsnnisii IIII soliili.
VI äsn.

Itsnr tilrrmn äsin slnitirrsobsr vnr äsn svsugsl Änr Änt tnttslblnt

vpisxt incl Äis nnoirsrsn nxn dnpitsll Änr ssnt nnns vpstsit ßöZSnsn

tskinsn VII sebillin^

Rsosptn.

Itsin Virttg-NKSU vnn Äolrnn SPSÄS rvilielr Aölt nttZsInobt iss ivor-

äsn clor^Ir brnnsn Irsn II g'nlclsn inrliobsr rsntbsli sx pnrts bsr ioirnn

virttiiirßnn XXII ASltAlllÄSN.

Itsin Äsnlg'sn Icon MZsIost sxusn bristt mrliobsr rsntsii sprs-

clrsnÄs vp SMöir AulÄsn eolseb Z'slt^ Änrvur virknu^sn vnn Irru^ss-

Irsuttt clis Irsutttsuirrinö XIII^/s ßnit^nIÄsn

Itsin pulksn slsup nttAsInobt IVs AnIÄsn inrlioirsr rsntsn im InsÄs

Äsr eonrposio^sn verärnASn in bvivsssn Äsr ssmsntlisbsu brusÄsrsn

äiir vnr vns XVIII AoltssuIÄsn

Itsin änt sonusnt xo orsuslt nü^slost sxnsn AulÄsn srKrsntsn

eolsob Aslt^ sx pnrts Ärn^t^sn insstsr lisiirioii Änr vnr vnttnn^sii

Ä^s bsnittsnnrins XIIIVs A'oltAnIclsn

vnr Äis rsnt XIX sobillin^ vncl Äsn brist! V soirillin^

Itsnr Äoimn to bonnz^ens ntk^sloist svnsn Aulclsn ortkrsntbsn ooiscb

Zstti! sprsobsnäs vx bor Lobnricsn vnr Äis bsntttsninurs vnttnnAsi,

XIIIV/z AnItAulÄsn, äis rsntsn im bslop äsr t^t init Äsn brist suloiis

sssusn ssnt iiiius V ssstsr rvsiti! irsrns-bssorsn u Asrsoirsnt snl vvsrÄsn

Itsin Nsns tsr smz-ttsn nttMloist IVs AnIÄsn mrrsntsn sx pnrts

tlorius tlisAb Änr vnr vntknnASn Äis bsutttsuinins XXIV2 KolÄAulÄsn

III'/s sebill. änr iss Äis rsnt mit xnsKsrssbsnt
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Item dsrrtgsn Rout? vsrlcoelrt exnen morgen grtlgnt^ der lrerstgen
dorlcen bourvt bx sent nieolgiss dgrvur vntlgngen XIII goltgulden
I ort.

Item derielr to luslrsr verlroelrt sxneu nrorgsn Innt?. vnd III1
roesn der morgen vur XXI goltgulden I ort. Igeit die 1III roeen
XIIII selrilling Igeit simrrl XXI goltgulden indXXV2 rnder selrilling

Item Iiovnon vp (Ion stoelr vsrlcoelrt Iioussclrilt ggrdt die roeds
vur XVI selrilling dnrop vntlgngen XII gülden eurrent tnelt

Item pstsr ingsn kirelrenjigselr verlcouelit II morgen grtlgntiü mxn
II roeen die lripxolt Irorrrvt der morgen vur XVIII goltgulden d-rrvur
vntlgngen XXXVI goltgulden mxn VI seliilling.

Item lruxslren mx gegerrsn vgn besgttonge dolrgns vp den Xxelc
IX goltgulden

Item lrruxsslreuil't mx gegsuon vp reelrsnselrgil gss ?.o dgiren
selruldig kleil ng lüde der reelrsnselrgil' ^ ielr vntlgngen VI gülden
VI selrilling eurrent

Item Oerielr vx den gssr gilgslgolrt exn xont rvgss erlllielrer
reuten ng lucle exnre jingpiren /.edell rvillielr (llgiss vp der Irsxdsn
gegerrsn keilt der Lrodersclig.il' rvillielr ter loissen stonde mit VI
gülden Kempens geld ng dgtum diser redeten in gnno XV" V" der
goltgulden gd II gülden VI Schilling kgeit die Ireuiltsumme II gelt-
gülden XVIII,-2 selrilling

die rsnt exn pont rvgs IIIV2 selrilling
Item vntlgngsn van lierielr ingen IZirekenpgselr gil'geloist exnsn

rentdrieil' sprselrende vp drx pont rvgss -Igrrenten die ter loissen
stonden mit IX goltgulden vud vur den drieil' vutkgugen IIII selril-
ling VIII den.

Item vntkgngen vgn Hermgrr vp den Veltpgiselr vur VVs vierdel
txudsn txndenreelrt? igrss vnd vme die verkoelrt, dgrvur vntlgngeii
IIII'/s goltgulden

Item vgn d'elen lisntgsn vntlgngen vur V2 mglder roggsn dgrss-
reuten rvillielr ielr vsrkocdrt Irgdt mit oonsent der liruedsren vur
IX goltgulden

Item .lolrgn vp der Loiek spiplrgnie domini gilgeloist exnen
ligliken erilgulden der ?io loissen stondt mit XIV2 gülden eurrent den
goltgulden gsreelrsnt gd II gülden II selrilling lgeit VV2 goltgulden
V selrilling vur den Krisis

Item lrsxn to koedorp gilgeloist I'/s gülden erilrentsn ng dgtum
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lliss brisSs XV goltssuläsn VII rucl. Mus inä vur Zis rsnt XXII
sebillinA

visse nubssorsusinz sxnt nooll solluläiZ äut sx Asluillt lmint
Itsm llovo sollsltiss broclsr >vorclsn eum vxors I muläsr rvoit^
Itsm .loluuui In Iwunzwus V soster v'git?
Itsm Isill i'nutMu eum vxoro V visräsl vvoitr,
Item Losn Nsniwleon 1 AoIt>Au1ä<zn
Itoin Xlsit ton LuzwsellenI Iiornsolls ^uläon
Item llszuroelwn leopleos ASAguon II llornsolls Zulclon äis äorivli

vp äen stoole Zeusn sul
Item 6ort tor szwtsrt vum leutllsrinö oius vxors gwASuvn V2 nmlclsr

n'eitx äurnrit bruäsr vordsn
Ifsw nmeker äsr Izmnsmvövsrvsrleoslrt ssnt unus leust vur XXVs

selnllinA äss lluin ioll vntkuuMn VI äsn. vort äut unäsrs sul lls
betsiulsn ssnt äollunsnixsss nsistlmmpt in bz^vsssn Hulss.

H ^
4.

vrr Vertrug über die Tafel am St, Zosrphs-Altur.

Im Ine vnsers Herren thausendt funsfhundert liegen vnnd zwentzigh
auff Dienstag!) nach birusrni des achten taghs im Junio haben die
Ersame vnd fromnw Eonruiät Hurstgen Peter Cleeff vnd Conradt Vaß
bender Dechen der .Brutterschaft S. Josepfs in der Kirchen zu Kempen
Ein dubbell taffell verdingt zu machen aufs S. Josephsaltar vonu
plattwerck vnnd oben vberstochen, der fuß soll sein 2Vs fuß hoch doir-
luchtigh, die taffell sechs fuß breidt vnnd seben fuß hoch den Erbaren
Meister Arian vonn Antwerpenin beywesen Herren Johan Sistrops
Vieurisn. Auff diß furschriebenseindt beyde Parteyen gnttlichen ver-
dragen vnnd Meister Arian hatt gelobt vndt zugesagt die furschreben
taffell zu macheu vonn Historien als Er bericht ist vonn 20 Puncten
vnnd gut rein werck also dat uiemandt darauff kroenen soll vnnd mach
ein gutt gnugen hebben vnnd Meister Arian fall die taffell lieberen
auff seine Kosten zu paschen nechstkommende vnd als solches geschehen
ist, alsdan ist ihm gelobt zu geben vnnd wall zu bezaleu für die für
schreben taffell funffzig Brabendisch gülden vonn Herr Johannen vnnd
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Dechandt furschreiben, Diß furschrieben ist geschehen anff derCapellen

bey den Altar für der Hochmissen zu negen Uhren für Mittags». Dieser

Zedulen ist zwei aus den anderen geschnitten durch Litteren X.L. E.I).^)

Eine noch nachträglich aufgefundene Notiz, die sich eng anschließt,

findet sich in der Rechnung der Bruderschaft St. Nicolaus vom Jahre

1529. Hier heißt es nämlich:

Item heft man meyster adryan verdingt die tastest to vernhgben

ind sconn to malen kost IIII rnr. VI sostill.

Item als man die tastest meyster adryan verdinght heft dem in

wyns verdain X sestill.

II Die Copie befindet sich im Pfarrarchiv in der Sammlung von Urkunden
des Protonotais Jansen.



Die Kreuzigung Petri, von P. P. Rubens, in der Kirche
St. Peter zu Köln.

Vo» v>. Etlnen.

Diejenige größere Kunstschöpfung, mit welcher Peter Paul Rüben?
^ seine ruhmreicheLaufbahn beschlossen, ist die bekannte Kreuzigung Petri

in der Pfarrkirchezum h. Petrus in Köln, Es ist dies ein Bild,
st welches seit dreihundert Jahren die gerechte Bewunderung aller Kunst¬

freunde erregte und in welchem sich der großartige Charakter, die
gigantische Gewalt, die markige Kraft, die kühne Phantasie dieses gro¬
ßen Meisters im höchsteil Maße ausgesprochenfindet, Rubens selbst
schrieb, als er dieses Gemälde noch auf der Staffelei hatte, daß es
nach seiner Vollendung hoffentlich „eines der besten Stücke sein werde,
die bis dahin von seinem Pinsel geschaffen worden seien".

Weil man wußte, daß der Vater des Malers Rubens in der Pe¬
terskirche beerdigt war, und weil man auf die Autorität des Aegidius
Gelenius hin des Glaubens lebte, der Maler selbst sei in dieser Pfarr¬
kirche getauft worden, darum hielt man es für ganz natürlich, daß
dieser außerordentlicheMeister, der seinem Charakter gemäß nur groß¬
artige Geschenke spenden könne, derjenigen Kirche, in welcher das Grab
seines Vaters sich befand und in welcher er das Sacrament der Taufe
empfangen hätte, das herrliche Gemälde des Hochaltars zum Andenken
verehrt habe. In der 17t)0 gedruckten „Reise auf dem Rhein" heißt
es: „In der Pfarrkirche zu St. Peter sieht man ein wahres Meister-

' werk des großen Rubens, vielleicht eines der ersten seines schöpferischen
Pinsels, womit er dieser seiner Pfarrkirche für den begehrten Taufschein
mn Geschenk machte; aber die undankbaren Kirchenvorsteher waren

^ damit nicht zufrieden, sahen dieses Präsent zu gering an und hätten
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vielleicht lieber Geld klingen gehört. Sie entschlossen sich auch wirklich,

dasselbe ihm wieder zurückzusenden. Dies vernahm Rubens mit Em¬

pfindung; er ließ ihnen daher 28,000 Rthlr. dafür, wenn sie es ihm

wieder zustellen würden, bieten, worauf sie erst einsahen, wie ungeschickt

sie sich betragen hatten." Im Deutschen Merkur vom August 1788

lesen wir: „Sie wissen, daß Rubens in Köln geboren ist, aber viel¬

leicht ist Ihnen nicht bekannt, daß er in der Peterskirche daselbst ge¬

tauft worden und die Kreuzigung Petri, eines seiner vortrefflichsten

Werke, dieser Kirche zum Altarsblatt geschenkt hat." Nach anderen

Berichten soll Rubens das Bild in der Stadt Köln selbst gemalt haben.

Als Modell habe er sich, heißt es dann weiter, ans dein Altenmarkt

einen Bauersmann ausgesucht; nachdem er denselben in sein Atelier

-gelockt, habe er ihn an ein Kreuz gebunden, dann ihm die Pulsader

am Halse geöffnet und ihn auf diese Weise getödtet.

Abgesehen von dem ausdrücklichen Zeugnisse des Gelenius, der zur

Zeit, als das Bild in den Hochaltar der Peterskirche eingesetzt wurde, sich

in Köln befand, wird durch zwei eigenhändige Briefe von Rubens selbst

unzweifelhaft festgestellt, daß das fragliche Gemälde keine Schenkung

des Malers, sondern eines Wohlthäters der Pfarrkirche zum h. Petrus

ist. Einer dieser Briefe befand sich früher im Besitz des verstorbenen

Stadtbaumeisters Weyer und ist von diesem dem städtischen Musemu

überwiesen worden. Keines dieser an den berühmten Portraitmaler

Georg Geldorp gerichteten und von Antwerpen den 25. Juli 1637

resp. 2. April 1638 datirten Schreiben nennt den Besteller und Stifter

des Bildes mit Rainen; in beiden wird derselbe nur als „ein Freund"

des Adressaten bezeichnet; der im Museum befindliche fügt noch hinzu,

daß der Schreiber, Rubens, diesen kölner Freund nicht kenne (osm ckat

clner Alloon lesnnisso uon sn Imdbs). Wenn man der ausdrücklichen

Angabe des Gelenius Glauben schenken soll, muß man annehmen,

unter diesem „Freunde" sei der in den dreißiger Jahren des 17. Jahr¬

hunderts in der Sternengasse Nro. 23 nnd 25 wohnende reiche Kauf¬

herr Eberhard Jabach zu versteheil. Tübnla s. ?otri vivmn olli^ism

öxxrimons ckonnin lZvsrlmrcli ckubuelli sormkoris (lolonionsis ckivitis,

sagt Gelenius. Dieser Angabe sind bis in die neueste Zeit all die¬

jenigen, welche die Fabel von der Rubens'schen Schenkung in ihrer

Haltlosigkeit erkannt nnd über die „Kreuzigung Petri" geschriebeil

haben, unbedenklich gefolgt. Jabach, der schon am 9. September des

Jahres 1587 als Bürger qualificirt worden war, starb nach Ausweis
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der Protocolle der Münzerhausgeuossenschastam 23, Mai lll33. Es
ist dies derselbe Eberhard, den Kaiser Ferdinand II, im Jahre lt',21
in den erblichen Adelstand des Deutschen Reiches erhob. Bereits hatte
König Maximilian im Jahre 1488 die Brüder Ferdinand, Eberhard
und Peter Jabach „wegen der Dienste, die sie dem Kaiser und Reiche
geleistet hatten und für die Folge noch leisten möchten", zu „Wappen
genoßlenten" erhoben und ihnen als Wappen einen goldenen Schild
mit zwei in einander geschlungenen, aus zwei blauen Wolken kommenden
Händen mit einem Jelängerg«lieber verliehen, Ferdinand fügte diesen
Emblemen noch einen unter den beiden Händen befindlichen Ring,
dann zwei „schwarze, von oben mit den Spitzen fast in die Mitte des
Schildes herabreichende Spicken und einen freien offenen adeligen Tnr
merhelm" hinzu. Wenn nun Rubens noch in dem Briefe vom 2. April
>638 von dem Besteller des Bildes als von einem noch unter de»
Lebenden weilenden Freunde Geldorp's spricht, könnte man unter die¬
sem „Freunde" noch immer den bereis seit einem Zeitraume von bei¬
nahe zwei Jahren verstorbenen Eberhard Jabach verstehen. Man
könnte annehmen,Rubens, der seinen eigenen Worten gemäß diesen
„Freund" nicht kannte, sei von dem erfolgten Ableben desselben nicht
in Kenntniß gesetzt worden. Doch wenn wir die unverdächtigen Urkun¬
den etwas schärfer ins Auge fassen, müssen wir gestehen, daß es schwer
fällt, die Glaubwürdigkeit der Gelen'schen Angabe aufrecht zu halten.
Abgesehen davon, daß zwischen dem Tode des angeblichen Stifters des
Bildes und der ersten Anfrage des Künstlers über die nähereu Details
des ihm ertheilten Auftrages eine Zeit von mehr als einem vollen
Jahre liegt und ans diesem Grunde schon ein nicht unbegründeter
Zweifel gegen die Annahme sich erhebt, daß der ältere Jabach das
Bild in Auftrag gegeben habe, wissen die beiden Rubens'schenBriefe
so wenig wie die auf dem das Bild einschließenden Altaraufsatz ange¬
brachte Votivschrift etwas von dein Schenkgeber, von welchem Gelenins
spricht. Die Votivschriftsagt, daß der in Rede stehende Altar von den
Kindern und Schwiegerkinderndes Senators Jabach zum Andenken an
ihre Eltern resp. Schwiegereltern Eberhard Jabach und Anna Reuters
errichtet worden sei. Die Rubens'schen Briefe sprechen, wie schon oben
bemerkt, nur von einem ihm unbekannten „Freunde" Geldorp's in
Köln, und sie treten mit den thatsächlichenVerhältnissen in bessere
Harmonie und werden der Nothwendigkeit einer forcirten Interpreta¬
tion entzogen, wenn sich ans Grund anderweitiger Zeugnisse feststellen
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läßt, daß der von Rubens erwähnte „Freund" Geldorp's nicht der

1636 verstorbene Eberhard Jabach, sondern der damals noch nicht dreißig

Jahre alte Sohn desselben, Eberhard Jabach der Jüngere, gewesen ist.

Und dieser Nachweis wird erbracht durch einen bis jetzt unbekannten

am 18. April 1637 geschriebenen Brief des damaligen Pfarrers von

St. Peter, des Historiographen Arnold Meshovius, an den damals in

London verweilenden jüngeren Eberhard Jabach. Dieser Brief befindet

sich in einem zum Kirchenarchiv von St. Peter gehörenden Folianten

mit handschriftlichen Briefen, Predigteutwürfen, Rechnungen und ande¬

ren handschriftlichen Notizen des genannten Pfarrers. Dieser Eberhard

war nach Ausweis des Taufregisters von St. Peter am 18. Juli

161(1 den Eheleuten „Lbörlmrclim tZalmeb und ^nna Konters" gebo¬

ren; Taufpathen waren Getrude im Hoff und Christina Gabach. Im

Jahre 1617 war er zum Schrein zugelassen worden: „1617 Zoptemb.

1. Lverlmrä .lalmclr kmbnit tsstimoniurn (loluinbae, aänrissus ml

soriniurn." Am 12. October 1632 verzichtete zu seineu Gunsten sein

Vater auf die Amtmannstelle, welche er im Gebürhause von St. Peter

seit deni Jahre 16(14 bekleidete. Im Jahre 1633 wurde er bürgerlich

gualificirt. Diese Qualiftcatiou hatte zur selben Zeit Statt, als ihm

im Testament seiner Eltern das Zeugniß ausgestellt wurde, „daß er

sich bis dato wohl gehalten habe", und ihm der Alleinbesitz des elter¬

lichen Hauses in der Sternengasse, so wie des Weingartens und Zins¬

hauses in der Schluchgasse und der beiden kleinen Häuser in der Win¬

terstraße gegen Zahlung des festen Preises von 70(>v Thlrn. zu 52

Albns rechtmäßig zugesichert wurde. Als sein Vater Eberhard am

23. Mai 1636 starb, trat an seine Stelle der Sohn Eberhard in die

MünzerhauSgenossenschaft ein. Das Protocoll dieser Gesellschaft vom

23. August des genannten Jahres sagt: „demnach Herr Eberhard

Jabach, im Jahre 1636 den 23. Mai mit Tod abgegangen, dessen

Seele der allmächtige Gott gnade, als hat dessen Wittwe begehrt, ihren

Sohn, auch Eberhard genannt, ut suoeossoroin putris sni in der löb¬

lichen Münz-Erben-Gesellschaft einzuschreiben, inmaßen dann kraft dieses

geschehen, und hat anstatt des goldenen Schildes vier Gulden, dem

Mtario pro insoriptione einen halben Rthlr. zahlt." Er selbst befand

sich um diese Zeit auf der Reise nach London, um hier die von seinem

Vater gegründete Filiale des Jabach'schen Handelshauses zu besuchen.

Am 8. Juni 1636 erhielt er vom Rath einen Paß für diese Reise,

„lüvorlmrclus lZalmoli", heißt es in dem betreffenden Copiebnch, „weiland
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blvsrlmräi Kabuoll« unseres abgelebten Mitbürgers Sohn, so nach
den niederländischen Provinzen zu reisen Vorhabens, psiiii ok obtinuit
puspork." Ehe er diese Reise antrat, hatte er schon mit seiner Mutter
den Plan verabredet, zum Andenken an seinen Vater ein großes Altar-
bild von dem berühmtestenMaler der damaligen Zeit anfertigen zu
lassen- Es will scheinen, als ob er selbst vorgehabt habe, den Rubens
in Antwerpen aufzusuchenund um die Uebernahme solchen Auftrages
zu ersuchen. Ohne den Maler getroffen zu haben, reiste er nach Lon¬
don weiter, wo er sich bis Ende des folgenden Jahres aufhielt. Am
14. December 1637 finden wir ihn wieder in Köln, im Jahre 1638
wurde er zum jüngeren, 1639 zum älteren Schreinmeister der Münzer¬
genossenschaftgewählt. Von London aus, wo er den Georg Geldorp
beauftragte, mit Rubens die Unterhandlungen wegen des Altarbildes
zum Abschluß zu bringen, richtete er bezüglich dieser ihm warm am
Herzen liegenden Angelegenheitein Schreiben an den Pfarrer Arnold
Meshvv in Köln. Die Antwort Meshov's ist vom 14. April 1637-
„Als ich über deinen Eifer und dein Verlangen", lautet dieser Brief,
„das Andenken deines Vaters dieses ausgezeichneten Mannes lebendig
zu erhalten, auf daß die Erinnerungan ihn, seinen Namen und seine
Verdienste dauernd bleibe, durch den Mnnd deiner Mutter zu meiner
großen Herzensfreude in Kenntniß gesetzt wurde, wünschte ich mir
Glück dazu, daß du dieselbe Zuneigung gegen uns gefaßt hast, welche
deine Eltern, dein Vater sowohl, als er noch lebte, wie deine Mutter,
nachdem sie ihre frühere Gesundheit wieder erlangt hat, unserer Pfarr¬
kirche immer erwiesen haben. Bleibe dabei, junger Mann, der du
große Hoffnungen erweckest, und was du in Betreff des Malers hin¬
zugefügt hast, führe so aus, daß du die angenehmste Frucht deines
frvmmen Vorhabens ärntest, du wirst den bei weitem reichsten Lohn davon
erlangen, den du in um so höherem Maße vom Herrn erhalten wirst,
je bereitwilliger du dich um die Vollendung des Werkes bemühest.
Ich habe keinen Grund, warm» ich dir eine Forin oder irgend einen
Plan, wie ich das Werk gerne haben möchte, vorschreiben sollte. Jener
Maler ist so gewandt in der Erfindung von gelehrten, schönen und
gefälligen Ideen, daß er unserer Rathschläge nicht bedarf. Um dir
aber klar zu machen, was ich im Geiste denke und welche geschichtliche
Darstellung ich am liebsten auf einem herrlichen Bilde gemalt zu sehen
wünsche, so magst du, mein liebster Eberhard, wissen, daß mir entweder
die Scene, wo Petrus sich auf das Meer wagt und vom Herrn mit
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Vorwürfen über seinen Zweifel nnd Kleiuglauben über den Flutben

gehalten wird, oder sein Fall und seine Reue nach der dreimaligen

Verlängnnng, oder die llebergabe der Schlüssel nnd der höchsten Ge

walt in der Kirche, worüber das Nähere bei Matthäus im >6. Cap.

nnd bei Johannes gegen Ende seines Evangeliunis nachgesehen werden

kann, am meisten gefallen könnte. Du weißt, daß es deiner Mutter

sehr angenehm sein wird, wenn bei der Auswahl dieser Geschichte»

diejenige genommen wird, in welcher sich die meiste Ergebenheit und

Zier darstellen läßt. Nnd dir, der du der Erbe des väterlichen Hauses

bist, wird schon viel daran liegen, daß du ein solches Motiv auswählest,

was einst deine Frömmigkeit nnd deinen Schönheitssinn befriedigen

wird; wenn du mit Geldorp Rath gepflogen hast, magst du thun, was

dir am besten ausführbar zu sein scheint, vorher aber schicke mir Nach¬

richt, woraus ich genau ersehen kaun, was eure Ansicht ist, nnd welche

geschichtliche Darstellung ihr ausgewählt habt." Das lateinisch ge

schriebene Original lautet:

,^ck blvsrsrckunr .lsbsob in ^.uAlis Imnckini oomnrorsntsm. 8.

blobilis ob alsrlssims ckmnins I). lilvsrsrcks inultis inockis oolsnckis-

sims. Ltuckium tnum st ckssicksrinm in insmoris psrsutis kni, viri

spsotstissiini, props^snckg, ut illius seiliost .ju^is gpuck nos psrse-

vsrst ei noininis ob meritornnr rssorckstio, euiu sx instrs tun non

sins insiAui snimi msi voluptuts intölliAsrsrn, orstulstus inibi «um,

oum ts siksotum kl'AU nos inckuisss, gusin utsrgus psrsns tnus et

ills cknnr vivsrst olim st ists ckum pristiuss vslstuckinis lssts vssti-

»in ls^sre sospit, seelssiss nostrss pgroobisli ssnrpsr ckstulsrunt.

?srAö nrsAnss spsi gckolssssns st guss cks pietors suMSsisti, sie

psrüos, ut jusunckissinrum pii ckssicksrii tui truotuni bsuriss. b'rso-

ininm inckipisesris lonZe ubsrriinuin, guock so cki^nius tollss s llo-

inino guo proinptiorsm in psrüsiuncko oxsrs lsborsw iinxsncksris. blou

sst guock tibi prssscribgin kormsnr sivs projsetuin guockckgm juxts op-

tstnm nrsntis nostrss bsnsplseitum. ?istor ills invsntionss srtis

suss tsnr ckootss, pulsbrss, subtilss in pronrptn tsnst, ut non s^sst

monitis nostris. llt tsinsn vsl vsrbo ps.nckg.rnus, guss sniino vol-

vimus, st gusin potissinruin bistorisin omniuni sxsotissiins pulober-

rims tsbuls ckspiotsin bsbsrs ckssicksrsinus, novis blvsrsrcks intsr psu-

eos obgrissinrs, vsl s. ?stri insrsionsnr in nisri, gusncko nrockioas

ticksi ckubitstor suckiit g ckoinino sublsvstus, vsl lspsuni sjus oum

tlslu post trinsin sbiiSAstionsin, vsl trsckitionsin elsviuni st eollstsm



illi xotsststsm in sosls8is 8uprsursm, Ms äs (rs) viäsrs liest 8. Nst-

tlissum ssp. 16 st 8. .Isllsuusnr 8ub Zug tsrs svsuMlii 8ui, nnizis

vsl insxims srriäsrs. 8eis Arsti88imum kors urstri, si in llsrum iü-

storisrnnr äsleetu iktg. sliZstnr, <zuss st äsvotmmms st sxsoiosissiw^

llltiirs sit. 1R Ins pluriinum rstsrst, Mi äomu8 pstsrnss lissrs8 08,

st tslsnr äsÜAS8, sx MS MsnävMS SUIN piststs volnptstsnr

espis8, emnnrnnissts smn 60m. (Zsiäorpllio eouSiiia, SM8 guoä

optiwuur ksetu viäsbitur rsmissis tsmsn priu8 sä no8 iittsrm tnin,

ex guibu8 wsntönr vsstrsm st distsi'isw, gusin äslsg'sritis probs evA-
N08öSlNU8.

,vsu8 ts äiuti88iins 808pitsm, 8slvwn insoluinsmMs eustsäist

Mtsn-stMS. vstunr sä 8. ?ktrunr 1667, 18. ^M'ili8.

,ibiobii. st elsviss. ä. tuss

stuäiosissimss st äsäitÜ88iinu8 ^.rn. NsullsvilM lüpp

psstsr."
Aus diesem Briefe ergibt sich, daß der Pfarrer von St. Peter, der

viele Wohlthaten für seine Kirche von den Ehelenten Jabach erhalten
hatte, nichts davon weiß, daß der Senator Jabach die Absicht, ein
Altarbild von Rubens malen zu lassen, gehabt habe; dagegen erfährt
er von der Wittwe Jabach, daß der Sohn von dem Wunsche beseelt
sei, das Andenken an den ausgezeichneten Vater zu verewigen. Der
weitere Verlauf des Briefes stellt es außer Zweifel, daß der Sohn als
Mittel solcher Verewigung die Stiftung eines Altargemäldes durch die
Hand des hervorragendsten Meisters der damaligen Zeit gewählt habe,
lieber den Gegenstand, der in diesem Bilde zur Darstellung kommen
sollte, war am 18. April 1637 noch nichts festgestellt. Meshov lebt
aber des zuversichtlichen Vertrauens, daß der Sohn in Gemeinschaft
mit dein Maler Geldvrp und dem Meister, dem die Ausführung über
tragen werden sollte, ein Motiv ausfindig machen würde, welches dem
Orte der Aufstellungangemessen sein und der Mutter Wohlgefallen
werde. Es scheint, daß Jabach von den Vorschlügeil Mcshov's keine
Notiz nahm, sondern die Wahl des Gegenstandes dem Ermessen der
Meister Rubens und Geldorp überließ. Ersterer schlug die Kreuzigung
Petri mit den Füßen nach oben vor, „eine Darstellung, welche beson¬
ders geeignet sei, einen außerordentlichen Effect zu machen". Zur
Ausführung bedang er sich eine Zeit von wenigstens anderthalb Jahr ans.
Nubens starb am 30. Mai 1640. Bei seinen: Ableben fand sich das Bild
fertig vor. Es wurde auf 12,000 Gulden abgeschätzt und nach der Bczah-

Annnlm des M, Vereins. Heft SS. 15
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lung dieser Summe der Kirche von St. Peter überwiesen. Es fand seine

würdige Stelle in dem Hochaltare, den im Jahre 1642 Gebhard Jmsten

rath und Konrad Jabach, Franz Brassart und Helena Jabach, Johann

Hunthum und Sibilla Jabach, Sedlins Friedr. Wintzeler und Ataria Ja

bach und Eberhard Jabach als ein würdiges frommes Denkmal für

ihre verstorbenen Eltern und Schwiegereltern errichten ließen. Die

Kreuzigung Petri von P. P. Rubens weist sich demnach als eine

fromme, zürn Andenken an seinen Vater gemachte Stiftung des jüngeren

Eberhard Jabach aus.

Dieses großartige Geschenk, welches Jabach seiner Pfarrkirche machte,

entsprach ganz dem Charakter und der feurigen Kunstliebe des Schenk

gebers. Jabach war eine großartig angelegte Natur, welche nur Be-

friedigung in großen Verhältnissen, in der Verfolgung hoher Ziele und

in der Durchführung gewaltiger Unternehmungen fand. In Köln

wurde es ihm bald zu enge und er verlegte seinen Wohnsitz nach Pa¬

ris, welches sich unter Richelieu und Mazarin zu einer tonangebenden

Weltstadt zu entwickeln begonnen hatte. Sein Bürgerrecht in Köln gab

er aber nicht auf. Bis zum Jahre 1689 blieb er Amtmann von St.

Peter, und erst am 18. April desselben Jahres verzichtete er auf diese

Stelle zu Gunsten seines Sohnes Eberhard: „vominus Lverlmräus

ckabaeü lluzus urbis ssnator ox rosiArmkiono clomiui Lvsrlmräi ckabuebs

parentis sui, cksclit 12 irnpsrlalss ckalsros st binn MMu sormtoria,

16. L.prilig 1689.- Seine Stelle unter den Münzerhausgenosseu be¬

hielt er bis zu seinem im Jahre 1695 in Paris erfolgten Tode bei.

Ein notarieller Vermerk vom 22. November 1696 in dem Protocolt

der Münzerhausgenossen lautet: „Demnach Herr Everhard Jabach,

der löblichen Münze Gesellschafft Lonior Miterbe, dieses Zeitliche ge¬

segnet, als hat sich dessen ältester Sohn Herr Everhard Jabach an des

Herrn Vaters Stelle einschreiben lassen." Jabach betrieb in Paris

mit glänzendem Erfolge ein im besten Rufe stehendes Bankgeschäft,

führte ein großes Haus und ließ sich ein prachtvolles Palais erbauen.

Die reichen Mittel, welche ihm sein ausgedehntes Geschäft boten, be¬

nutzte er, um hervorragende, talentvolle Künstler durch glänzende Auf

träge zu unterstützen, ein weltberühmtes Cabinet von kostbaren Gemälden,

werthvollen Handzeichnungen, seltenen Stichen, so wie anderen Kuustgegeu

ständen und Seltenheiten zusammen zu kaufen. Das Glück blieb seinen

Unternehmungen nicht allzeit hold; er gerieth in Verlegenheiten, wo¬

durch er sich genöthigt sah, mit schweren: Herzen sich von einem Theile



seiner Sammlungen zu trennen und denselben an den König von
Frankreich käuflich zu überlassen; der Erlös dieses Verkaufes belies sich
auf etwa 200,000 Franken. Seine sämmtlichenKunstschätze und Kost¬
barkeiten, worunter sich über hundert der werthvollsten Oelgemülde be
fanden, hatte er ans beinahe 600,000 Franken abgeschätzt. Das würde
nach unseren jetzigen Preisen und Verhältnissen ein wahrhaft fabel
Haftes Vermögen repräsentiern.

is»



Weisthmn des Dorfes Heerdt.
Mitgetheilt von C. F. Strnnven-

Das ans der linken Rheiuseite untveit Düsseldorf gelegene Dorf
Heerdt bildete unter Kurkölnischer Herrschaft uiit den Dvrfschaften Lörick,
Ober- und Nieder-Cassel ein zu dem Amte Liun gehöriges Kirchspiel, das
urkundlich H schon 1293 erwähnt wird. Die nachstehende Wcideordnnng
dieses Dorfes, welche sich als ein altes Weisthum jüngerer Fassung
darstellt, ist dem Tagebuche des Heerdter Kirchspiels-Vorstehers Wilhelm
Reinerts (f nur 1760), eines Vorfahren der noch jetzt dort wohnenden
Familie Reinartz, entnommen. Wie mau sieht, werden in dem Weis-
thnme sämmtliche Strafen in Bier bestimmt. Wir geben dasselbe
genau nach der erwähnten abschriftlichen Aufzeichnung wieder; nur be¬
züglich der Jnterpunction erfolgt einige Nachhülfe.

^NN0 1720 den Zten tag Älax seynd die Nachbahren des Dorsfs
Herdt, Ampts Linn, Zusammen gelretten und einhellig Verabgeredet,
Bejahet nnd Beschlossen, daß sie die alte eomlitioims und Dorsfs An-
Win in ihrem gebrauch nnd Manier unverbrüchlichunterhalten wolle.

Imo.
Sollen keine schaaff biß 8t. Ilartbolonmoi in die roggen Stoppelen

gehen; eß sey dan, daß die pflüg in selbigen gesetzt nnd solche nmgc-
bawet lverden, aufs straff einer halber ahmen Biers, so vfft darwieder
gelebet wird.

Zllt).
So vfft die Herde schaaff Bor St. Lmäroao nnd nach ^l. Peter

t) Lacvmblet, Urkundeuvuch 11 S. 501.



— 239 —

Stnhlfeyr anst die Weiden gefunden werden, solle cbcnfalß Zur Straff
geben ein halb ahme Biers.

Ztw.

Weilen die Nachbohren des Herder Dorffs die Knhwcidt Jahrligs

siir gelt annehmen müssen, dahcro beschlossen nnd Eonlirmirl worden,

daß der Jeniger, welche seine Knh oder Nindt, eine oder mehr, a»ff

den wegh leiten thut ahm seil, dcrselbiger soll für Jede Kuh Zur

straff abstatten Vier Maaßen Bier.

Wan einer solte so frech sehn, welcher seine. Knh Von der ahnge

nohmener weiden abhalten nnd dieselbe mit hohlen nnd Plücken Von

andere ländereyen außfndern tvolle, der solle Zu straff geben 25 Maß
Bier.

Solle ein Jeder Von seinem Vcrcken, wan solches nach 12 nhren

Nachmittags im schaden gefunden wird, Von Jeglichem ferckcn 2 Ma

ßen Bier für straff bezahlen.

gtc>.

Wan ein oder mehr ferckcn des Abcndts ein stnndt nach der ein

trieb würde gefunden werden, solle Zu straff Vom eigcnthümbcr für

Jedes ferckcn 2 maßen Bier bezalt werden.
7tnia.

Wan aber einer gefunden würde, welcher ein oder mehr ferckcn

«welche für fasel') bey den Hirten scynd getrieben worden) fett macht,

nmb zn schlachten oder zn Verkanffen, dcrselbiger soll ohnwidcrsprcchlich

denr Hirten den lohn zn geben nnd denselbigen behznfüttern verbunden

seyn.

Es soll ein Jeder, wan er keine ferckcn im stall, verbunden seyn

den ferckcn Hirten auff die andere Kehr zn fülcrn.
Zva.

So eilt ganß im schaden gefunden, soll von dcrselbigc oder, wan

mehr, von Jede 2 maßen Bier gegeben werden Zur straff.

1) Vaset, plinset »im, der Fortpflanzung dienendesmännlichcsViel, ->
Wackernagcl, Nltd. Handworterb. S. 32 t.

2) Dieser letzte Satz ist nachträglichvon der nämlichen Hand nach dein !N.
Puncte eingeschaltet, gehört aber ohne Zweifel an diese Stelle.
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9no.

Wan der Hirt des Mittags oder abendts die nachbahren Zusammen

bläst, soll ein Jeder, so in: Dorfs ist, bey die Versamblung ahn der

linden H erscheinen unter straff 2 gunrt biers.

10mo.

So einer, dem sein Viehe geschüttet wird, mit scheltworten gegen

die schützmeisters außsahren thut, soll zur straff geben 10 gnnrt Biers,

Dieses ist von den nachbahren des Dorffs Herdt einhellig beschlossen

und unverbrüchlich zu halten versprochen worden; dahero sie dan, umb

diese Ordnung fest- und Steet zu unterhalten, daß loß gezogen, daß

Vier schützmeister, welches auch alle Jahr geschehen soll, über diese

Vorglte artionlu und puneten macht haben sollen, denen hiegegen han¬

delenden nach beschriebener ordnung Zu straffen. Wan ein oder mehr

von den nachbahren mitgeruffen werden, solle der- oder dieselben inner

straff 2 guart Biers, von Jedem zu geben, unverweigerlich mit Zu

gehen Verbunden seyn, Urkund dieses haben wir solches wollwissentlich

mit unser Eigenhändige unterschrifft und die schreibensohnerfahrne mit

unsere merckzeichen Bestattiget und Eonürinirt. Herdt Im Jahr und

tag, alß oben.

(Unterschriften fehlen.)

Die Schützmeister scheinen für ihre Mühewaltung eine jährliche

Vergütung von 7 Schilling erhalten zu haben; wenigstens erscheint

diese Summe unter der Bezeichnung „Schützenführersgeld" während

der Jahre 1724 bis 1737 in der Kirchspiels-Rechnung.

Außerdem enthält das Tagebuch des Wilhelm Reinerts über die

Schützmeister noch folgende Notizen:

1728 ahm 5ten haben die nachbahren Dorffs Herdt

t) Ein sehr alter Lindenbaum stand in Heerdt noch bis vor etwa 10 Jahren
auf dem kleinen Platze vor dem Bürgermeister-Amte.

2) Schütten hier --pfänden, Vieh, das auf fremdem Grundstücke Schaden an¬
gerichtet, pfändend zurückbehalten (Schüttegeld, Schütz, Schützmeister).In dieser
Bedeutung kommt das Wort mehrfach im Niederdeutschen,u. A. 1754 im Kur¬
köln-Osnabrückischen Amte Fiirstenau vor. S. Möser, Patr. Phantasien III S.
225 ff. Desselben Stammes scheint auch der im Jülich-Bergischen Landrechte
vorkommende Ausdruck „Beschüdden" (Netractrecht) zu sein.
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beyeinander getretten und neue schützmeister erwählt. Daß loß
ist gefallen auff Wilhelnr scheurman, Tiknan Büscher, Georg
Simons und Johan Werts.

1729 den ilten!) seynd durchs loß zu schützemneistern ge¬
fallen Wilhelm Reinerts, Albert Müncks, Georg Friedrich Herm-
kes, Balthasar am Busch.

1) Monatsangabe fehlt; wahrscheinlich ist „May" zu ergänzen.



Weist!, ü m e r.

Mitgetheilt von Richard Piek.

Das erste der unten abgedruckteil drei Weisthümer, von 15V5,
enthält eine Aufzählung der Frohndienste, ivelche die Unterthanen der
Höfe Bntgenbach Z nnd Büllingeu in der Eifel dein Besitzer des
Schlosses Bntgenbach zu leisten hatten. Der Abdruck erfolgt nach
einer Kopie des 17. Jahrhunderts, die sich in Händen des Vereins-
initgliedes Herrn vr. Heck ing in St. Vith befindet. Das Haus oder
Schloß chauch Feste) Bntgenbach, von dem jetzt nur noch spärliche Trum
mcr vorhanden sind, war ein Luxemburger Lehen, das beim Tode der
Gräfin Elisabeth voll Spanheim-Manden im Jahre 1417 2) an das
Hans Nassau-Oranien fiel und hierbei bis zur Zeit der Fremdherrschaft
ist '95) verblieb. ^)

Btitgenbach gehörte zur Grafschaft Spanheim oder Nassau, wie sie
später auch genannt wird, in der (Kaiserlich-Oesterreichisch-) Niederläu
dischen Provinz Luxemburg. Die Grenzeil dieser Grafschaft sind mehr¬
fach verändert worden. Im Anfange des 17. Jahrhunderts umfaßte sie
Biauden, Dasbruch, St. Vith, Aniel und Bntgenbach nebst ihren Zm
gehörungeu. Eine Urkunde vom 18. September 1t!02^) gibt darüber
folgende Notiz: „ibiols. guo soub lo tsrritoir et vomts cls Zpguboim
ou !4ussg.v sout eomprins Viunclsn, vasbrucil, A. Vitb, ^mblsvs,
Uutgouibuoll ol Isurs uppurtouuueös sl ckspsiläaness; Uxlruit, cl'un ra-
Zistro rsposuut uux alubivss cls l'ubbuio Iiuporiulö cls Ngimscl^ zi
trouvs sontoruis es gas j'ultssw. Dswulgus notuirs publigus." Der
häufige Wechsel int Besitze des Schlosses Bntgenbach und wiederholte
Erbstreiiigkeiteu,die damit verbunden waren, mögen wohl zunächst die

!) Zum Hofgerichte Bütgenbachgehörte» die Ortschufteil Berg, Bütgenbach,
Eisenborn, Fnymonoille oder Ausselborn, Nidrmn, Sourbrodt und Weywertz,
welche auch säiuuitlich die jetzige BürgermeistereiBütgenbachbilde:>. Vgl. Barsch,
tM'tla NInLtratu Bd. ltl Abth. 1 Abschil. 1 S. 25.

2) Lehmauu, die Grafschaft und die Grafen von Spanheim Bo. l S. 315.
3) Reinick, Statistik des Regierungsbezirkes Aachen Abth. l S. 13.
1j Mittheilung dos Herrit vr. de Noüe zu Malmedy, in dessen Besitze

die Urkunde sich befindet. Sie ist überschrieben:„Uocorä vouvoruautIn äeNeuse
UUrrati- autro oorm ün äe Ltuvalot M vumtu üo kigautwtm.^



Ursache der andauernden Zwistigkeiten zwischen den Schloscherren lind
ihren Frohnpflichtigen gewesen sein, von welchen sowohl in dem Weis
thnme selbst, wie besonders in dem beigefügten Vergleiche die Rede
ich Der letztere, vom Jahre 1602, nennt Christoph von Rols
Hansen, Herrn zn Tnruich und Trimporten,Geheimrath des Herzogs
Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg und, Amtmann zn Moutjoie,
als Besitzer des Schlosses Bütgenbach, Schon sein Großvater, Fried
rich von Rolshansen (begraben zn St. Vith), war nach Fahne y Herr
zn Bütgenbach und Amtmann zu St. Vith und Vianden.

Dein Abdruck des zweiten Weisthums, von 1642, liegt eure nota
rielle Abschrift ans dem Jahre 1720 zu Grunde, die mir von dem
Vereinsmitgliede Herrn Advoeat-Anwalt 0r. Eich in Bonn zur Bc
»utznng mitgetheilt worden ist. Das Dorf Hvlzlar^) in der Bür
germeisterci Mendeil (Siegkreis) bildete ehmals zusammen mit dem
benachbarten Orte Kohlkaul und dem halben Dorfe Bechlingho
ven in der Bürgermeisterei Vilich eine Handschrift im Amte Blauten
berg, indeß die andere Hälfte von Bechlinghovennach Küdinghoven iiil
Amte Löwenberg gehörte. Hierüber sagt eine in meinem Besitze bc
sindliche „LöwenbergischeNhendtMeistereyRechnung pro anno 1732
in 1733" (Papierhandschr. toi. SS. 210): „liinckoicovon ein dorff nndt
Kirspels Kirch nndt Honnschafft, gehören hierunter die dörffcr ilndt
yonnschaffte I!ninoi'8ßorü' beyde odsr- nndt MockorLoilorp, iZczelcoiüovln,
z»r halbscheidt Inniprioli, nndt Vewell, (ioilnlrix der pfarr Abtißinn zn
Vviio1r."ch Bechlinghovenscheiiit vor Alters ein Lehngnt der Kölnei
Kirche gewesen zu sein. Der Burggraf Franko von Köln gab es 1117
>» die Hände des Erzbischoss Friedrich I. von Kärnihen zurück, damit
dieser es der Abtei Sicgburg schenke. H Zu Holzlar besaßeil die Her

1) Fahne, Geschichte der Kölnischen, Jülichschen nnd Belgischen Geschlechter
Ad. i S. 37 t.

2) In einer Aufstellung der bergischeil Acniter ans dein t3. Jahrhundert, die

i>» Provinzial-Archiv zu Düsseldorf sich befindet, ist Holzlnr als zn dein Untergericht

itüdinghoven ini Anitc Löwcnberg gehörig verzeichnet. Dagegen werden Bechling

hoven nnd Kohlkaul darin nicht erwähnt.

3) Der eitirte Passus ist bereits abgedruckt bei clo Nooss, Ilirrj-ritatio <lo

"eküs ii> illzrmonln prouoipuu lluoatibun .luliao ot NoiNiuiu nltvruativao luonsimn

conearüntoruiu band sulysetia tUoniiao 1771) S. 7, wo zur größeren Deutlichkeit

»ach „UuolrsIIvvvou zur halbscheidt" ein Komnia beigefügt ist.

4) Lacomblet, Urknndenbuch Vd. l Nr. 233. Die Urkunde ist cbcnfaile, indeß

fehlerhaft, abgedruckt bei Kremer, Akademische Beiträge zur Gülch- nnd Belgischen

Geschichte Bd. II Nrk. XIX S. 2? f. Lacomblet nennt den Ort „Vertclinghvnen",



— 234 —

reu von Löwenberg einen Hof. Durch einen Vergleich, den am 12.

October 1396 Johann II. von Loen, Herr zu Heinsberg und Löwen¬

berg mit Johann Herrn von Stein über die Löwenbergische Erbschaft

abschloß, kam der Hof zu „Honltzlaere" sammt allem Zubehör an die

Dynasten von Stein. ^) Ueber das Dörfchen Kohlkaul ist mir nichts

Geschichtliches bekannt.

Das dritte Weisthum endlich, von 1634, ist nach einer Kopie des

17. Jahrhunderts wiedergegeben, die sich in einer dem Herrn Bürger¬

meister Nemery zu Weismes zugehörigen Druckschrift: „Rechts Ordnung

vnd Reformation Des Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herrn,

Herrn Wilhelms Hertzogen zu Gulich, Cleue vnd Berg w. Dusseldorfs

1606" am Schlüsse handschriftlich beigefügt findet. Das Dorf Hor¬

bach in der Bürgermeisterei Heyden (Ldkr. Aachen) gehörte vor der

französischen Occupation zur Jülich'schen Unterherrschaft Heiden oder

Heyden, die von dem Hause zur Heyden, einer alten Besitzung der Her¬

ren von Bongart, ^) so genannt war und noch jetzt beim Volke unter

dem Namen Ländchen (der Heiden) bekannt ist. Horbach war der Sitz

eines Schöffengerichts. Das „Gerichtzhauß" daselbst wird 1581 er¬

wähnt. °) 1545 erscheint Johann Kockartz als Vogt. Mit Hülfe

des Gerichtsboten zu Horbach exequirte er im Auftrage des damaligen

Herrn zur Heyden, Franz von Schönrode, einen Urtheilsspruch des

Lehnhofs zu Heerlen, wodurch Wilhelm voll Harf, Herrn zu Alsdorf,

das Lehngut Dorkaul zuerkannt worden war. ^)

1. Bütgenbachcr Weisthum.
Eopia autüsritiea

Lägerbuchh Vernewert im Jahr 1601.

Verzeichnuß der frohndiensten, so die Vnderthanen beyder hoeff but-

genbach Vnd bullingen zu dem schloß butgenbach zu thun Vnd zu leisten

während er bei Kremer „Berchlinckhoven" heißt. Nicht weit von Bechlinghoven
liegt auch ein Dorf Birlinghoven. Sollte vielleicht dies, und nicht Bechlinghoven,
in der Urkunde gemeint sein?

1) Kremer, Historisch-diplomatische Beyträge zur Gülch- und BergischsnGe
schichte (Zusazze und Ergänzungen)Urk. VI S. 17.

2) Strange, Genealogieder Herren und Freiherren von Bongart S. 4.
3) Quix, Schloß und Kapelle Bernsberg S. 136.
4) Quix, a. a. O. S. 43 ff.
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schuldig, Vnd durch den wohlgebohrnen Meinen gnedigen Herren Grasten
Ludwigen Von 0u1?sne1ouboZ6u Viunäsn, in eine endliche vrd-
uuug zubringen wollen gnediglich Verwilliget mit den NnderthanenVer¬
tragen, auch also zu Lutzemburg mit recht erkant worden Verzeichnend
den 20. 7^y° 1565.

Anfänglich seind die Vnderthanen beyder hoeff butgenbach Vnd bu<-
fingen Alle frohndiensten zum baw deß schloß butgenbach, alß holtz,
kalck, stein, Lehen, sant Vi^d alle nottnrfft zum baw zu zufuhren auch
den obberdienst zu Thun schuldig. Dargegen sollen die fröhner bey
gnuglicher uralzeit gehalten werden, alß nemblich Wie eß ahn anderen
örtheren Vnd dergleichen Hauseren, alß Viuuäsn, daßbourg Vnd zu St.
Vitb gehalten wird, die opfterleuth aber sollen ihren Trommert
mit sich bringen Vnd ahm abend zum abscheidt Jedem ein paar micken,
Wie Vff dem schloß Viunclon gemacht, geben werden.

It. ist Jeder hauß geseß beyder hoeff butgenbach Vnd bullingen alle
Vier Hochzeiten zu den brandt deß schloß butgenbach ein fuder holtz
zu fuhren schuldig, gibt man Jedem wagen so holtz bringt ein paar micken.

Itsiu allen hewwachß zum schloß gehörig ist der ImnÄtnmn schuldig
zu mehen, dritcken zu machen Vnd einzuführen, gibt man den meheren
malzeit Wie oben gemelt, Vnd ist dieser dienst Vnder beyden gerührten
hoeffen Vertheilt Wie folgt.

Alß nemblich die Von butgenbach seind den pesch zu mehen, drucken
zu machen Vnd in zu fuhren schuldig.

It. die Vom berg °) mehen den Weyer, Vorzeiten aber so der Weyer
in der wehr gewesen, Voll Wassers gestanden, haben die Vom berg denen
Von Weyberß ?) die Drischer mehen, auch den Acker Vnd Ahm
helffen thun.

1) Handdienste.
2) Werkleute.
3) Werkzeug?
4) Brödchen. Dieselbe Bezeichnung kommt im 14. Jahrhundert in Aachen vor;

vgl. Laureat, Aachener StadtrechnungenS. 78.
5) Hohe Festtage (Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Allerheiligen); vgl. Grimm,

Weisthümer VI, 091. Statt Allerheiligen wird in Siegburger Urkunden „v-w
bern vxtabrtsäallb" zu den vier hohen Festtagen erwähnt/

6) Berg, Weiler in der Bürgermeisterei Butgenbach.
7) Weywertz, Dorf in der Bürgermeisterei Bütgenbach.
8) Hier, wie es scheint, Wiesengrund. Sonst bedeutet Driesch, nd. Dreesch,

das abgemähte,aber noch nicht wieder umgebrochene Ackerland. Nicht ganz richtig
Grimm, deutsch. Wörterbuch II, 1408.

0) Ernte.
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Id. die Von Aussenbvm l) seind schuldig den mnhlenbend zn me

Heu, drucken zu machen Vnd Jnznfuhren.

It. die Von Weyberß seind daß hcw alifs den Drischeren zu mehcu,

drucken zil nlachen Vnd inznfuhren schilldig.

It. die Bon Niedrumb mehen den bmiiigmrt langst den bcrg Vnd

langst dem Wasser, seind denselben drucken zn inachen Vnd in zufuhren

schuldig.

It. die Von Elsenborn seind schuldig den lMdgeßberg zn mehe»,

drucken zu machen Vnd inzufuhren schuldig.

It. die Von bnllingen Vnd hontßfelt iiteheil den capclanßboru ein

Jahr Vnlb daß ander, die scheffeil Von bnllingen aber fnhrens in.

It. die Von wirtzfelt, Ruckrath 2) Vnd Krewinckell inehen das pfe»n°)

Bild machen eß dritcken, die schössen Von bnllingen aber sichren eß i»,

Bild gibt iilan allen diesen, so daß hew inachen Vnd infnhren, malzeit

It. ist der Immltirmn allen Acker Vnd Nrn zil dein schloß butgen

bach zu Thuii schuldig gibt man den arbeiteren, so zum Pflug dienen

oder fuhren Vnd den Arn thun, den mittag die malzeit Wie oben gc

melt, den aber, so den Arn einfuhren, Jeglichen Wagen ein paar micke»

lt. ist der Immltnmn schuldig allen mist, so aufs dem schloß ge^

macht, in Welcher zeit sie erfordert werdeil, aufs den acker auß zn sich

reu, gehoeren zu jeglichen Wagen zn laden, spreyten Bild außznfuhrcn

zwo persohnen, Vnd gibt man denselben ein malzeit Wie gewöhnlich.

It. ist der Imircltmun alle Jahr sechß wagen Weinfnhren Vnd pro-

u'miit zil nottnrfft der hanßhaltnng nichst allßgeschieden zil dein schloß

butgenbach Wurcklich zu sichren, oder aber sich derhalbcn mit inhalieren

deß schloß butgenbach zil Vergleiche» schuldig.

It. ist der Immltnmn allen brandt Vnd mordbrandt iul Imnll Zil

Verbiltteil, alle nachten durch zween menner aufs dem schloß butgeubach

ausf dem Langenthnrn zil wachen schuldig, gehet der Dienst Von bauß

zu haust Vmb Wie die frohndieusten Vnd die Kiudt bctleriu hausser diß

falß befreyet.

lt. eß ist der hoff butgenbach in der lmmimuhlen zil mahlen Vnd

leinest ortst austzufahren schuldig, sein die, so austfahren, dem Herren

1) Faymonville sAnsselborn), Dorf in der Bürgermeister« Butgenbach.
2) Rochcrath,Dorf in der BürgermeistereiBnllingen.
U) Fenn ist Moorland; vgl. Grimm, deutsch. Wörterbuchlll, ISI9.
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!» die bonß Verfallen, Vnd dem Miillcr seinen niolter drei! doppcl zu
gellen schnldig.

It. es; seind Weiter m Vnderhaltnng der mnhlen die Bon bntgcbach
daß tvasser mit Troggen oder Kallen Von den schntzellen ahn biß ahn
die rader ganghafst zu halten schnldig.

It. darnach die Von Nussenborn Von den schntzellen ahn biß ollen
allmanßboss daselbst ihr zeichen stehet.

lt. darnach die Von Nidrmnll Von dem zeichen ahn biß ahn
Wevfferß zann, Wie anch Verzeichnet ist.

lt. die Von weyffertß Von dem zeichen biß ahn die brück,
it. die Vom Elsenborn anfswartß so fern daß Wasser Vberlaufsl.

It. die Vom borg fegen ') Vnder den räderen, biß daß die mnhlen
Pnd Wasser seinen gang haben.

lt. alle diese obg. nachbahren seind die mnhlen mit Tach Vnd
inanren im baw zri halten schuldig, dessen ist der Inhaber deß schloß
daß wonhanß ahn der mnhlen Vnd alleß waß Wirbt zu machen lassen,
die mubballre aber alleß nichst außgeschieden darzu zu frohnen, die Mnhlen
stein Bon der Heiden oder Von dem bamn zu der mnhlen zu fuhren,
Vnd der forst Meister alleß notlich holtz darzu zuweisen schnldig.

It. anch weiter soll der Inhaber deß schloß Jederzeit fnnftzig Ca
penn Vnd etliche Hühner in der mnhlen haben Vnd halten mögen, Wie
dan Jederzeit geschehen, znVorn Vnd ehe daß hanß Verbrent worden,
Also Vnderschrieben Ludwig Grafs Von blassan.

Daß Vorgeschriebene durch einen anderen extrslnrte oopia dem blill
uinal mir yrollueirten lagerbuch gleichlautendsehe, solches; nttostire icl?
iaeobns Hunger (Zinis elnriums I^otsriim publicus et anln. Vn8s<'lclor-
giensi liuiu.u ri' ulüi im.

Wir Ilartln'Ioiues Herbrandt, yaweltgeßen Jan, behle» Hubert
Än Weyfertß, fahnen Clauß Von Xiäiuinb. Mertens Jan Von
Nidrnmb, Neossen llaeol) Von Elsenborn, Theiß frehmann, Ilar-
iliolonreß schmit, bleßgeß Jan Von tvirtzfelt, Inunl!ort Claeß Von
Wirtzfelt Vnd Jung Jan Aon Krewinckel samptliche scheffen, Vnd
Wir sambtliche Vnderthanen beyder hoeff bntgenbach Vnd bnllingen,
Reich Vnd Arm Thun Kund Vnd bekennen Vermiß H diesem briefs
frey öffentlich Vngezwnngen Vnd Bngedrnngeu Vor Menneglicb, daß

1) reinigen.
2> vcdurch.
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nachdem wir Vonwegen schuldiger frohnVnd dienst ahn daß hanß but¬
genbach Von alterst her gehörig mit dem wohlEdlen LliristopberenVon
liolsbauson Herren zn Turnich Vnd Trimporten deß Durchlenchligen Bild
hochgebohrnen Fürsten Vnd Herren, Herren Johan Wilhelm Hertzogen
zn (llsuo, Gulich Vnd berg geheimer Rath Vnd Ambtman zn Nousoxe
in streit Vnd Miß Verstand gerathen, dergestalt daß Wir durch boese
Räthe Vnd Vnuerstand Vnserer hiebeVorn gegebenen brieff Vnd siegellen
Verscheidenen Vffgerichtencoutraeten Vnd Verträgen der hoher obrigkeil
zn Lutzemburg Vnd deß hoch Vnd wohlgebohrnenHerren, Herren Peter
Ernsten surften Vnd Graffen zu Manßfelt, Statthalteren Vnd Guberna-
toren deß furstenthnmbß Lutzemburg Vnd Graffschafft (lllin^, Verscheide
neu gegebenen recessen, äoeroten Vnd befelchen Vnß Vnbedächtlich Vnd
weniger alß mit recht Wieder setzet, daher dan hocher. Vnser gnediger
fürst Vnd Herr Von Manßfelt Ver Vrsacht ist worden, durch ihrer F. G.
Rentnreisteren zu St. Vitll die notdurfftige materinlia zum schloß but
gembach etlichen fuhrleuten aufs Bnsere Kosten zuVerdingen Vnd bey zu
schaffen. Daß demnach Wir Vnd Vnsere Erben nuhnmehr Vnd hinfnrter
zu ewigen Tagen alsolche frohnen Vnd Diensten mit beyschaffung aller
Natsrialien, so zu erbawung Vnd rsxnration deß schloß butgenbach
Vonnoten, Vnweigerlich auff nach gefallen Wohlg. Herren Von Rolßhausen
beyschasfen Vnd ohne einige wiederrede oder sperrung, nnt begcbung
aller appellation, protestation, reuvsnon H Vnd sonsten aller mitten
der rechten, damit wir diese Vnsere VerschreibungKrafftloß zu machen
Vnß Vnderstehen oder Vornehmen mögten, Trewlich Vnd gehorsamb
lich leisten wollen, Auch in dieser Vnß niehrg. EllristopllerenVon
Rolßhaussen Von dem Hochgeehrten surften Vnd Herren Printzen Von
vrnnieu erlangten lehenbrieffen deß wohlgebohrnen Herren Weyland
Graffen Ludwig Von Vnd Von wegen hocher. printzen Von
Oranien in ^.nuo funff'Vnd sechßzig ahnr 20. Lopbombris Vffgerichter
ässig'iminon Vnd spseitieationder frohn Vnd Diensten, deß hohen
Rathß zu Lutzemburg im Jahr neunzig Vnd sechß durch den Durwar
teren (lorpol anßgelassenenbefelchß Vnd geschehener sxscmtion Vnserer
zir butgenbach im Jahr Daussend sunffhundert ein Vnd siebenzig ahm
Achten Lsxtsmbris VffgerichterVerschreibung deß ober Ambtmanß zu

1) corrupt, vielleicht revoeatioll.
2) Weisthum.
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Vi-mäöii stativs i) Von Munchausen Im Jahr Daussend sunffhundert
zwey Vnd Nerrnzig ahur drey zehenten Nax Vnd Im Jahr sechß Vnd
Neunzig ahm Nenn zehenten Äsoombrts gegebenen recessen Vnd abschei
den. Wie imgleichen hocher. Vnsereß gnedigen surften Vnd Herren
Peter Ernsten fnrsten Vnd Grasten zu Manßfelt (iubsrnutoren Im
Jahr taussent sechß hundert ahm 26 ksM» erfolgten befelchß ahn den
RentmeisterenVnd AinbtßBerwalteren zu St. Vttll buberten (tratst
nun noch immermehr wiedersetzen noch unt recht oder Anrecht etwaß
wiederwertigeßdurch Vnß, Vnsere Erben oder andere Vorstellen oder
Vornehmen wollen. Vnd dieweil obg. Von Rolßhausen, nuhn mehr
in arbeit sein schloß zu butgenbachzu repuriren Vnd zu erbawen, darzu
dan allerhand inu.tsrtg.1ta ahn steinen, kalck, holtz, Jser, bley, Deckstein
Vnd anderen mehr fachen bey geschafft muffen werden, Vnd biß daher
bey Vnserer Verweigerung etliche fuhrleuthen in dem Kalterherberg Von
obg. AmbtßVerwalteren Von St. Vttll, Huberten (tratst in nahmen
Vnd Vonwegen hochg. surften Von ManSfelt Vnd gmbörnatoren solche
matsrtalta Vor eine sichere somma Verdingt Vnd noch Vnbezahlt, Alß
geloben Vnd Versprechen Wir Vor Vnß Vnd Vnsere Erben hiemit
festiglich Vnd ahn eydtsstatt solche suhrleuth VnVerlengt zu bezahlen,
alle uotturfft hinfnhrter auff geforderen Vnweigerlich Von st. (tornslx
munster Vnd anderen Orteren, da man dieselbe hohlen muß, bey zu
schaffen oder daß solcheß durch andere auff Vnsere Kosten bey geschafft
werde zubefurderen Vnd zu bestellen. Damit auch mehrg. Von Rots-
llaussn dessen besser Versichert, Alß haben wir seiner L. zum rechten
wahren bürgen solcheß alleß, waß wir Vnß hiemit zu thun Verobligirt
Vnd Versprochen,Vor ihre Persohn im fahll Vnserer weygerung solcheß
halber zu leisten Vnd zu Verrichten gesetzt die Ehrsahme Ellrtstian Lrsusr,
Narx Von llltärumb Vnd Cleßgeß llsonarä, Wie dan wir abgesetzte
bürgen inkrafft dieseß hiemit sambt Vnd sonderß Vor Vnß Vnd Vnsere
Erben Wissentlich frey Angedrungen Vnd Ungezwungen auff ersuchen
beyder hoeff butgenbachVnd bullingen Vnß bey Verpfendung Vnserer
haab Vnd gutter Verobligiren Vnd Versprechen, Im fahl der mißbe
Zahlung der gedingter suhrleuth zu der Kalter Herberg solchehalber zu
Verrichten, Vnd Im fahll der Verweigerungschuldiger frohn Vnd Dienst
mir beyfuhrungder Natsrtalten Von (tarnst^ munster Vnd anderen
ortheren zu rsxaratton Vorgenohmenen bawß ahn dem schloß solcher-

1) Eustachius.
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halber bey zu schaffen, oder daß solcheß anderen Vff Vnsere kosten bey
zuschaffen Verdingt werde. Dessen allen zu wahren Vrknnd der war-
heit haben wir schcffen Vnd Gerichtßpersohnenbeyder hoeff butgenbach
Vnd bullingen mit Vorivissen Vnd Verwilligung Vnserer nlitnachbartcn,
dennen auch dieses; öffentlich Vnd Verstendlich Vorgelesen ist worden,
ahn diesen brieff Vnscren gemeiner scheffen Ambtß sicgell gehangen
Vnd zu mehrerer sicherheit gebetten Vnd hiemit bitten den EhrenBeste»
Johan Wilhelm Von Koikkonboi-A Vnseren schnltessen, sein ahngebohr-
nen siegell mit ahn diesen brieff bey Vnd ahnznhangen. Daß alles;
ich Johan Wilheln: Von Rsikkonbor^, dieweil nnt persohnlich bey Vor-
geschriebenenHandlungen gewesen, Vnd dasselbig also gesehen Vnd
ahngehoret, bittenß halben nit abschlagen inoegen, Vnd meinen ahnge-
bohrnen Jnsiegel nnt ahn diesen brieff gehangen. Gegeben zu bntgen
bach In: Jahr Vnsereß Herren Vnd sehlig macherß Danssent sechs,hnn
dert Vnd zwey ahm l5. Uonoinbris.

2. Holüarcr Wnsthnm.
Holtzlohrer Nachbahr Recht von oder so vom vndencklichen Jahren

von Einen greisen Haubt aifff das ander allezeit statt vnd Best gehab
ten haben wie Inhalts verlautet.

Verzeichenus vhralten Rechten vndt gerechtigkeit vnser Nachbahr
schafft oder Honnschafft der sämbtlichen Eingessenen Nachbahrenzn
Bechelkoffen,Holtzlohr vnd die Kohlkohl, wie dieselbige voir vnseren
Vorfahren von vndencklichen Jahren Gestiefftet vnd auffgerichtet.

Wie dieselbige biß ahnhero in Einen: gnttem stätthen vnverRnckten;
vnd unbehinderten besitz vndt wnrcklichen brauch gehabt gehalten vnd
Ruhiglich besessen haben wie folgt:

Erstlich sollen in vnser Nachbahrschafft oder honnschafft Bechelkoffen,
Holtzlohr vndt Kohlkohl sein vierzehn geburen, 'ch welche Mit znzihnng

t) Die'Herren von NeiffenVerg besaßen ein Gut zn Biitgenbach. Grabstein-

von Mitgliedern dieser Familie befinden sich noch in der Pfarrkirche daselbst. Vgl.

Barsch, NMa illnstrata Bd. III Abth .J Abschn. I S. 2s.

2) Mitglieder des „Burdings", d. h. des Gerichts, wo die Machbaren erschie¬

nen. Gebur hieß ursprünglich jeder in Grund und Boden angesessene Mann der

Gemeinde. Neber die Abgabe der Geburen vgl. Nr. 43 des WeisthmnS. Der

„BurgeMeister" (Bauermeister) eröffnete die Gerichtssitzung („sing daß baur Recht

an") mit dein Abfragen des Schützen; vgl. Nr. 49 des Weisthums.
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der ander sämbtlichenNachbahren auch dafern es Nach gelegenheit der
fachen noth währe, vermittelst Rath vnd beystandt vnsers oberhaubt zu
Hangelohr daß gewohnliche geding Jährlichst dreymahl auff bestimbten
dingliche tagh Alß Nemblich deß Sontagh vor halben Mertz, auff
Christi Hinunelfahrt vnd deß Sontagh vor aller Heiligen besitzen vndt
daß Nachbahr Recht sprechen sollen. Dieses vor vierzehn geburen,
werdten gehalten auff Nachfolgenden örtheren:

Erstlich hält der Eupitols Hoff 2) einen geburen.
Nach schicken Hoffrecht auff dem bekers bungartt Einen gebur.
Nach albruchß Hoffrecht henneß Einen gebur.
Nach ^Vexumr vsvults hoffrecht Einen gebur.
Nach ckaoob Seebers Einen gebur.
Nach des Herren Hoff zum stein Einen gebur.
Nach Henneß Heinrich Einen gebur.
Nach Theis lindter zwey geburen.
Nach Nültgen auff den: höffel Ein gebur.
Nach Cörssgen schmier Einen gebur.
Nach Peter Görgens Einen gebur.
Nach der Haber hoff zwey geburen.
Deren Einer Henneß auff der Kohlkohleu an sich geNohmen. Dieß

vbgesetzten vierzehn geburen sambt den Anderen Nachbahren sollen
Einen schützen zu allen zweyen Jahren ab und ahn setzen, derselbe
Nach recht, vnd Nicht nach gunst und gaben frügen, °) oder die Nach¬
bahr Kuhr 4) selbsten geben.
l. Erstlich wan sich Einer vngebührlich in der Nachbahrschafft

verhalten thut, wurde allso mit der Nachbahr höhster Kuhr abge¬
strafft: alß Nemblich zehn Mark wie von alters brnchlich.

1) Dorf in der BürgermeistereiMenden.
2) Dieser Hof, auch der „Kirmehhof"genannt, gehörte früher dem Stifte

Mich. Er muhte für die drei Dörfer der Hundschaft den Zielochsen stellen. Bei
der Aufhebung des Stiftes im Jahre 1303 ging diese Verpflichtungmit den
StiftSgüternauf den Fiskus über. Ein späterer Ankäufer der Güter, Haan aus
Köln, wollte den Zielochssn nicht mehr halten. Es kam darüber zwischen ihm
»nd den betreffenden Gemeinden zum Prozeh, man verglich sich aber zuletzt in
der Weise, dah Haan gegen Zahlung einer Geldentschädigung von der fraglichen
Verpflichtungentbunden wurde. Der Kapitelshof eristirt jetzt nicht mehr.

3) wrogen, frogen—anklagen.
4) Strafe.

Annalen des hist. Vereins. H-k« SS. 1t>
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3.

4.

5.
6.

L.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zweytens haben wir Eine bandt fohr Ihn seinem sicheren alten
bezirk mit Mahl, H pfahllen und steinen abgemeßen wie folgt:
Anfänglich haben wir Einen Nachbahren stein ahm Rohcleber.
item Einen stein Neben dem Rotth am Hellcnfelt.
Nach Einen stein In der hart Weißen anff Ein ander.
Itom Einen stein an der Kandten vor der tenffelß weißen.
Itom Einen stein anff der sauren weißen.
Itsm Einen stein ahn der Riederbruchs gassen ahn der Kandten
vor deß Jungen Theiß Weißen.
Itsm Einen stein ahm thollen flnß ahn der bonner straßen.
Itsm am Heckelßbergherivege ein stein anff deß Herren von
Mihlendunck land.
Itsm Einen stein anff dem Bechelkoffer Kirchwegh anff deß
Eayitsls acht Morgen landt.
Itsm Einen stein anff dem laußkotten an dem lanotgraben
zweischen den vorgeloß an deß Herren von Ranschenbergh land
und schmit zu Vilich.
Itsm Einen stein an dein hangelohrer bandtstein vnd von
dannen biß gegen den großen blichen stock sieben schrit von
der langen fuhr.
Itsm Ein Mahl an dem Kittel an den armen Eichen vnd
pfort °) oben in die Kandt an den wegh über deß Henneß
landt.
Wir sämbtliche Nachbahren haben Eine freye Treyfft Mit vn-
serein Viehe In den großen beusch zu heuten.
Item der Euxitslß Hoff ist Ein freyer Hoff, also daß kein per-
sohn, auß waß Vhrsachen es wehre, in die hoffrecht bezirk In¬
nerhalb dreyen Tagen keinen gesanglich angreiffen werkten,
wan er die Zuflucht darin Ninibt.

1) Grenzzeichen
21 Wiese.
3) Ursprünglich stand hier: „hinter dem thollenputz". Jetzt Pützchen; vgl. An¬

nalen, Hft. XXIV S. 321.
4) In Urkunden der Abtei Siegburg wird die Bonner Straße (xlatsa guo

dunnam äneit) schon 1371 erwähnt; vgl. Lacomblet, a. a. O. Bd. I Nr. 214.
Nach einer, urkundlich nicht belegten Angabe von Mering's (Clemens August S. 13)
führte auch die Straße zwischen Bonn und Köln (jetzt Kölner Chaussee) 1215 den
Namen „Bunnestraze".

5) weiter.
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15, Item helt Ein freyer schütz hoff auch den Nachbahren Ein
drenck, Ein leimgrube, auch Ein styer oder fahr ockßen, ist ein
zeitlicher halffnian deß (laxitslß hoff, gibt dem schützen Jähr--
lichß acht garben,

16, Itom deß Herren hoff zum stein helt Einen freyen schutzhoff,
gibt dem schützen Jährlichst drey garben.

17. ltsiu der Haberhoff helt einen schutzhoff, gibt dem schützen sechß
garben.

18. Item 'lVe^umr vovalt hoff gibt den schützen drey garben, vnd
jeder Nachbahr gibt dein schützen ein garb, wan er land lehnet
von jedem Man Ein garb, bawet er umb die Halbscheit zwey
garben, der nicht Einen halben Morgen besäet Hatt, gibt nur
Ein Radier nid.

IS. Itom haben die Nachbahren Macht ihr Viehe zu treiben durch
daß gessgen gegen Theißen Johannes hoff vber die Pitze in
die thiebus Eichen, wan es Brach ist, biß sauot Imnrontiz,daß
ander Jahr über die Lhmans Heck biß aufs NnMgh.

20, Iteru die Hirten haben macht über die bungartt zu gehen, wan
die straffen zu dreckent H seyn.

21, Itsiu die Nachbahren haben auch die gerechtigkeit Mit ihrem
Viehe aufs den weißen zu heuten von snnot Ronn^is biß Nnxtagh,

22, Itsnr die New weiß, die frawen weiß, der Pitsch, die Llnnod-
hortt weiß mit den kleinen, die Viehe weiß, die Haber Pitz
sollen zu bleiben von NäMg biß aller Heiligen, die kratzweiß
biß sauet RsunAiz.

23, Iteiu Es soll kein Manckels weyd gehalten werdten, auch sollen
kein ockßen mit den Köhen in die weyd gehen, die Vber zwey
Jahr alt seyn, sie sein geschniedten oder Nicht, aufs daß nicht
schabten an dem Viehe geschehen, deß Eayitolß halffMans
styer soll mit gehen, doch vom halben Mertz biß Mäytagh,
dan zu hauß bleiben.

24, Itmu kein Viehe soll vngeheutet gehen bey straff der Höchster
Kuhr. Vndt es soll auch kein anßwendiger Nach Einwendiger
Eychen stöck außrotten, sonderen abhawen, dan der stnmb gehört
der gemeinden.

1) schnuchig.
. tv»-



— 244 —

25. Itsin Von Geylgen gehet Ein Kirchwegh durch daß Löhrer
felt biß in teißen Johannes hoff durch daß gessgen in die bach
also breyt, daß drey Persohnen Neben Ein ander darauff gehen
können.

26. Ikorn gehet Ein fuhr Wegh von der Thon vmbt die Junge
Ehrllen in daß dorff Holtzlohr.

27. Ikmn gehet Ein fuß pfadt längs die Kleiner steins weiß in die schlcit.
28. Itsin daß Pieckel gessgen soll so breyt seyn, daß Ein Eßel mit

Einem Vollen sack dardurch gehen kan.
29. Itoin kein Nachbahr soll Ein pferdt in die Nachbahr weyde hal¬

ten, der nicht sechß nrorgen Eygen landts in der gewandten hatt,
die pferdt sollen Hengsten sein, ohne Mangelhafft, Nicht schäppich,
nicht Ratzig, nicht wormich, auch woll gespannen, vud hindten
nichts beschlagen,auch nicht lenger in der Weyde Müßig gehen
alß Einen halben Tag; sie sollen in Ein besondter weyde gehen
Aufs dem Kellenbroch in den siebenschlag, In die beißhecken vor
halben Mertz biß aufs Lunot lluoobi, In den siebenschlag biß
deß sontags vor Johannes deß tauffers.

30. Jhns oderihn vud auff daß spelßfelt von; Halben Mertz biß des
sondags vor Johannes des; tauffers, ihns werfelt, wau es stopffe-
len hatt, biß zu Lunot RsiniZis; die brol, die Kuckucks Enßper
weiß sollen von suuot Rsini^is biß aller Heiligen zu bleiben und
vor pferts weyd gehalten werden.

Z t. Itoin Es solle mit keiner heppen in den stopffelen gekraut
werdten.

32. Itöin die brochgass ist auch wergroß felt wie auch daß hellenfelt,
wan es stoppffel ist, auch daß felt vor deß lindters hoff bis zu
Villicher Kirmes.

33. Itoin die Kelber mögen mit in die stoppffelen weyden.
34. Itoin die bach oder flut graben soll von Bechelkoffen biß in den

Muhlleudorffer bandt so weyd gehalten werden, daß zwey gespan¬
nen pfert Neben Ein ander gehen können.

t) Gielgcn, Dörfchen in der GemeindeHolzlar. Gilgen—Aegidius. Das
Dorf Egidienbcrgin der BürgermeistereiKönigswinter (132l> in einer tat. Urkunde
mons 8. ^.eglciii) hieß früher ebenfalls Gilgen; vgl. Binterim u. Mooren, Erz-
diöcese Köln Bd. II S. 147.

2) Sichel.
3) Wird seit alten Zeiten am Sonntag nach Bartholomäus (24. Aug.) gehalten.
4) Vilich-Mülldorf,Dorf in der BürgermeistereiBilich.



35. Item alle flut graben sollen zu zweyen Jahren anßgemacht werden.
36. Item die flurzäune und Höffe sollen alle Jahr zu halben Mertz

gemacht sein, damit Jederman den schabten verheutet werde.
37. Item die hirtten, so das Viehe heuten, sollen das Horn blaßen,

Erstlich vor dem beckers bnngartt, darnacher vor deß Henneß
Heinrich hoff.

38. Item wan der Hirt drey hanßgesess köhe hatt, möge Er damit
fortt treyben, der Hirtt solle bey der söhnen auß vnd Ein
treiben, wan Ein Kohe kranck tvurde, solle er daß Horn
blaßen.

39. Item drey Köhe sollen haben Eine schElle, wer nun Eine hatt,
solle der auch Eine schelle anhencken. In holtzlohr sollen die
Köhe und ander Viehe an dem Höffel anßgehen, vber die weißen
zum busch biß Mäytag, forth vber daß felt In die Ehrllen biß
snnet Hanrentis.

40. Item waß die schweinhut belangt, solle der schwein hirtt dem
Köhe Hirten bält nach Auß treiben, wer aber fercken hatt, so
sechß Wochen alt seyn, sollen mit heutten laßen, vndt tverdten
zwey fercken vor Ein schwein gerechenet, der Hirt soll nicht In
den stopffelen heuten, biß daran es Jhne von den schützen ange¬
kündiget, wie welches acht tag vor den Köhen geschicht.

41. Item gehet Ein fnßpsadt von der Kohlkuhlen vber die weygers
weiß vber den höffel und beckers bnngartt vber die bäch in die
geMeindte, so breyd, daß Ein Ahmig faß dar durch scheiden kam

49. Item gehet ein weg von der bruchgassenvber die weißen in die
geMeindte.

43. Item keiner soll laub oder heyt Hollen Mit Einer pfertzkahrcn
nach mit Einer Hawen oder anff Haussen scheüren In vnseren
bandten.

44. Item keiner soll wäßeren in Eines anderen Mans schabten, son¬
deren Nach nmbgang vierunztvantzigstundten daß tvaßer Einer
dem. ander folgen laßen.

45. Item die Nachbahren, so in dein ambt lewenberg gehörig, haben
Macht mit pfert und Viehe anff den Riedterbrochzil heuten.

46. Item haben die Nachbahren Eine gemeyndte, gelegen In holtzlohr
am Rodten berg längs deß Enxitsls büsch, ander seyth der Herr

1) Sonne.
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zum stein, ist von vndeucklichen Jahren von Einein Nachbahrs
Man den Nachbahren geschenckt wordten, dergestalten das sie zu
Pfingsten seynner Mit Einem andächtigen gebett biß zn Ewigen
Zeiten Eingedenck sollen seyn.

47. Itom wan sich Ein Jnheimscher oder Außwendiger in der Nach,
bahrschafft zn Hanß setzet, der soll den Nachbahren vor Eine Er-
kentenuß geben zwey gnlten Cöllnisch. >) Ein außwendigersolle
auch den Nachbahren vor funffzig Dhaller bürg und Euution
stellen.

48. Itom wer zn Einem gebur angesetzt wird, gibt den Nachbahren
Einen gnlten Cöllnisch.

49. Itsm der BurgeMeister soll auch daß baur Recht anfangen, und
den schützen bey seinen: äydt abfragen, und waß frugig 2) ist
abforderen, auch stehet Einem Jeder Nachbahr frey, welchen, es
Nötig ist, Einen Vorsprecher zu forderen, soll aber seyn Nottorfst
nit selbst Mnntlich vortragen vndt geben.

5<v Iwm der BnrgeMeisterist schuldig die Kühren an zu Nehmen
vor sein Eygen schuld, zu vierzehn tagen zu bezahlen, die Nach¬
bahren seynd nit Mehr dan Ein Mahl schüldig dem bnrgeMcister
zu berechenen.

51. Itom ist es sach, das Einer straffwürdig soll gefundten werdtcn,
auch die Nachbahrschafft mit dem burgeMeister kommen, vnd vor
die pfendt stehen werden, sollen wegen vnsers gnädtigsten fürsten
vndt Herren wegen der gewalt verfallen seyn und den Nachbahren
mit der höhster Kühr, Neben diesem die Nachbahren gewalt ha¬
ben, Jhme Einen tag anzuzeigen mit Einem stich, oder zwey aussen
pfortz, folgenden tag weyders graben, den dreytten tag aber
seine portz gantz zu graben, wo er sich sonsten weytters weige¬
ren thut.

52. Ikorn würd Einer von den burgemeister abgeweist und selbiger
nit abstund weichen thut, Mach Er in die banck gedingt wcrdteu
vnd seiner Nachbahr straff Erwartten.

53. ltoin weydter Erkennen die Nachbahren, waß außwcndig herkombt,
soll bescheyd von der oberigkeit, oder herkombst der Nachbahrschafft

1) Randbemerkung:1731 ist VerEinbahrt worden Von jedem Newen Nach¬
bahr zu gebe» zwey rhdlr.

2) strafbar.
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mit sich bringen, wie Er sich alta verhalten, vnd dar beyvor
Fiinffzig Reistahlcr Caution stellen. Ehe vnd befohr daß Nachbar
recht Jhme von den Nachbahren mitgetheilt werd, vnd seinen
Nachbar äydt leisten, vhrsach, wo dersclb vbertretten würdte, daß
die straff weg. vnsers Gnädigsten Fürsten vnd Herren an den
Nachbahren Erzwungen könte werden.

54. Itorn so auch Einer würdte vbertretten, alß mit Rauben, und
stehlen, Mortten, oder Ehebruch, derselb werd von den Nachbahren
außgeschloßen, vnd gautz abgeweißeu, biß so langh bey Vuscrem
Gnädtigsten Fürsten und Herreu geleyt Erlangt, vnd die gebühr
außgestaudteu, vnd mit guttcm beweiß bezeugen kan.

55. Item Es soll auch Niemandt staußhaubtisch aufs straff der breuchten,
und den Nachbahren mit der höhster Ktihr, bey den Nachbahren
bei Nächtlicher schlägcrey mit seinem Weib vnd sonstcn anderen
auffreitzen, daher allerley fluchen und schweren Endstehet, vnd
der zorn gottes sich Erheben thut.

55. lwn: so Jemandt auß der Nachbahrschafft ciune sach Nieder den
anderen hätte, vudt also seyuenthalbendie Nachbahrenbescheydten
ivürden vnd versammele:: laßen, soll Vorhin gnugsainbtc Euution
vor die belohnung setzen, vnd Nach gegebenen: Vhrtheil, welcher
Theil im unrechten besundten wird, soll Einem jeden: Nachbahr
zu geben schüldig seyn Fünff schilliug.

57. Itsm alle so sontag vnd fyrtage nit halten, sonderen anderen
mit ihrer arbeyt ärgernuß geben, die seynd der oberigkeit nüt dcr
straff, vnd den Nachbahreu mit der höhster Kiihr verfallen seyn.

53. Iwni wan In der Nachbahrschafftist Ein Haubtleich, soll Ein
jeder Nachbars Man an der ladten helffen inachen, auch Auß
Jederm hauß zwey Persohncu Mit gehen zum begräbenus, vnd
die leich wie bräuchlich zur Erdten bestättigcn helffen, wehr auß
bleibt, solle gewöhnliche Nachbahr straff geben davon.

59. Itsn: vier gnlten von Einer Haubtleichzu geben wie von alters
brüchlich.

50. Itsm wan Ein Kind ist gestorben, ist auß Jedem Hauß schüldig
Ein Persohn Mit zu gehen, vnd die leich zur Erdteu helffcu be¬
stätigen, vnd vor die gebühr gegeben wird 12 nld. wie von
alters brüchlich.

?ro iblotubons unno 1646 den 8tcn Mäy seyud alle diese fachen
abgesetzter maßen durch alle allsten der Honnschafft Holtzlohr vnd Kohl-



1) Folgt die Subscriptionssormel des Notars Johann Michael Frcmbgen,
2) Zum Kirchspiel Richterich gehörte ehmals das ganze Ländchen der Heiden,

welches jetzt die Pfarreien Richterich, Horbach und Kohljcheid umfaßt.

kohl und Bechelkoffen Erzehlt vnd von dem daMahligeu (lviumissario

Herr llsin. lloäilxon Blanckenbergschen legerbuch insinuirt vndt ver¬

sigelt uud vndterschreibeu, vl viäsrs ost kolio 25i!.H

Hörbücher Wcisthum.

Run, I^iiniton

Vudt Vrogen Des gerichts Hordnoll der Hoch- Vudt

Herrligkeit Hsxäsn.

Wir Vogt Vudt Scheffen des gerichts z>l Horbach Laudts Hoch-

Vndt Herrligkeit zur Hoxclen Thuen kundt zeugen Vudt bekennen, daß

dieße hiernach beschriebene Vnßere lZann- Vildt Freyung, Vrögen Vudt

Inruiten Hießigcn Laudts Vndt Herrligkeit, So wir Vff alle Vnd Je¬

des Vogtgeding, dero Vhralter gewonheit nach, den gemeinen Nach¬

bahren Vorhalten, Vndt Lauten Vor Erst die Lau- Vnd freyung

Also.

Dießen Vffrichtigen Tagh Vndt wissentlich Vogtgeding Thue ich

banneu Vndt freyen, Erstlich zu Ehreil Gottes Von Himmelreich, Na-

rion Seiner gebenedeyter Mutter, allen lieben Heiligen Vudt St. Nar-

tinen alß Matronen dießes KirsPels Nichterich. H

- Vort Von wegen Vndt auß befelch des Wohlgebohrnen Hrn. ller-

llinnuciten Bon den LonAnrät, Herr Hieselbsten zue der Heyden, Lixtt

Vndt Niedermormpter w. Vnßeres HochgePietcnden LandtHerrns.

Noch Lau- Vndt freye ichs Von wegen des Vögten in Statt Vn¬

ßeres HochgePietcnden Herrns. Itsm Von wegen der Herrn Scheffen,

Geschworen, Schreiber, Lroourutoren Vndt Botten.

Noch Von wegen aller der Jenigen, So Vff dies wissentlich Vogt-

gedingh einig Verbott oder befelch haben.

Bey dießen bau Vndt Freye Vnßeren HochgePietcnden Herrn Sein

gericht, also daß Niemandt Sprechen soll, Er hab dan nrlaub Vom

Herrn, oder Sprech mit Seinen gebührenden Vorsprecher oder Vroeura-

'toren.

3.



Dieweil dem heut Vffrichtig Vogtdinglich Tag ist, So Seindt die
Herrn Schossen gefreyet Vff ihren gerichts Stoill, welchen Sie nit
sollen renmen, Sie en remnen en st dan alß mit recht, der Herr soll
ihnen auch so duck st alß daß noth sein wurde, Vergunnen Vff zu
stehen, umb sich zu bedencken Vndt zu beradtschlagen.

Wandt dan heut Vogtdincklich Tag ist, so gebeudt nran Einen Je¬
den dießer Herrschafft Vnd Lendtgens zur Heyden Eingeseßenen, welche
zu dießcn Vogtgeding gehörig, daß Er allster Eigener Persohnen Er
scheine, daß Vogtgedingh helffe henden, Vrogen Vnd Vortbringen, daß
man schuldig ist Vorth zu bringen, daß ist Van Maßen zu Straßen,
Von Wege zu Stege, Van Reinen, Van paelen, Van keiVen, -st Van
schlaen, st Van falschen Waaren, Van falschen gewicht, Van allen
Stucken Vndt yunoten, dat den Herrn zu Straffen Steidt, Vff getvin
Vortbringt, wehr solches Thut, dem der Herr ein Herr sein Vndt sol¬
ches affsteilen, werß aber weiß Vndt nit Vortbringt, ahn dem magh
Sich der Herr halten nach weißthumb der Herrn Schössen.

So Thuet man gleichfalls aufs Heuten VogtgedinglichenTag die
Von der Ritterschafft umb ihres gutten adelß willen Pitten, die Haust
leuth aber gebieten, daß sich ein Jeder zuchtig. Still Vndt gntter
Thieren st halte, wabey der Herr in Seinen Menniße,st die Herrn Schöf¬
fen in ihren weißthumb, der Schreiber in Seiner ahnzeichnung Vndt
die?rocurutorn in ihrer yroxosition Vndt Vortragen nicht geschreckt,
warbey des Herrn hocheit VnVerbruchlichgehalten werde;

Want dan Vogtgedinglich tagh ist, So gibt der Herr Einem Jeden
schirm, Sterck fast Vnd frey geleidt allen denen, die ahn dießein gcricht
zu thuen haben, außbehalten mißtheteren, mordtbrenneren, straßen
schenderen, Itsin die kirchen, Claußen, gasthäußerst geschandt, gebrandt,
die Vnehrlichen frawen Eracht bedreuen, offt entgegen Vnßeren hoch¬
spielenden landt Herrn getahn hedden, die Süllen dießer freyheit nit
gebrauchen, Sie en haben solches gebvest Vnd gebessert, dahe Sichs

t) ihn.
2> oft.
3> Gezänk.

4) Schlägereien.

b) godertierlich—gütig; vgl. Wallraf, altdeutsch. Wörterbuch S. 29.

6) Mahnung, die der Herr oder in seinem Namen der Vogt an die Schöffen

ergehen lieh.
7) Spitäler für fremde Reisende und Pilger.

1
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mit recht gebührt; wan solches geschehen, soll ihnen gleich anderen
Frommen das recht Eröffnet Vnd wiederfahren laßen, waß recht seyn
würde, dahe auch Jemandt Von der geistlichkeit wehre, der das recht
begehrte, den: soll man das recht Eröffnen Vndt ihme weißen bey
Menniße des Herrn, daß ihm zubehört, Vnd den weltlichen dat ihnen
gebürth, So ihnen auch mit dießen rechten nit gnugen würdt, So mö¬
gen Sie zurucktretten, Vnd laßen den Herrn mit seiner hocheit ge-
werden;

So auch Jemandts kundtlich arm, also daß er armuths halben
seine Sach nicht Verdedigen noch Verwetten künte, so sollen demselben
Scheffen, Schreiber, Vorsprecher Vnd Bott umb Gotteswill dienen,
damit er seines rechtens nit ermangeleu muste; Sonst aber allen an¬
deren gebeüdt man, die ahm rechten zu thuen haben, daß Sie nit Von
der banck afftretten nach scheiden, Sie en geben den Herrn Seine
wedde, l) den Scheffen, Schreiber, ?roeuratoren Vnd Botten ihr Vhr-
kundt Vndt Lohn, da Jemandt dar bouen afftredden oder scheiden ivürde,
Vnd nit en bezahlde, der soll darmit gebruchtet haben, waß der Scheffen
weißthumb nach Menniße des Herrn;

Also Vndt dermaßen ist gefreyet dieß wissentlich Vogtgeding,Vndt
freye daßelb hiemit Erstwerff, anderwcrff, Drittwerff.

Xotu darnach mahnt der Herr oder Vogt Vnd nach dem menniße
freyet man es Vierte mahl Vber recht.

Folgen Nun allsolche Vrogen,
Alß wir gerächten Vff den Vogtgeding zu dießen tag geVrogt ha¬

ben, Vndt Sagen wir gerächten, Eß ligt ein Stuck landts, Vndt heischt
das büell landt, daß soll der bott haben, ob Jemandt wehre, der das
lieb Verbührt hette, daß er nottnrfft darab haben nrögte;

Sagen Wir, noch ligt ein Hoff, heischt der Freien Hoff, da soll der
Herr Sein gemach aufs haben, ob Er Jagen wolt, daß Er Ein Ver¬
bleib mit seinen hünden dahe haben soll;

Sagen Wir, es ligt ein Hoff, heischt der Zchnhoff, Vndt gehört
dem Eupitul zu Aachen zu, der soll halten den gemeinen Kirßpell Vndt

1) Strafe, Strafgeld.
2) zum ersten, zweiten, dritten Mal.
3) Biichel—Hügel;vgl. Grimm, deutsch. WörterbuchII, 496 ff.
4) das lieb verbühren—das Leben verwirken?
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nachbahren Einen Beer, ff Einen Stier Vnd einen Vahlen, ff harzn
daß die gemeine nachbahren des Vonnöthen haben oder behulfflich seindt;

Itsm Von dannen gacn '') wir zu der Stcinstraßen ff in der Jiis-
fern hoff zu Burdtscheidt, der soll dienen den Herrn, zu wißen mit
Einen wagen Vndt nnt Vier pferdten, Wannehe Vndt zu welcher der
Herr des behulfflich,

Ikoiu Von dannen gaen wir zu Croinbach 5) in des AbtShoff Von
Cloesteradt, der soll den Herrn dienen mit einer kahren Vnd mit
zweyen pferdten, Wannehe Vnd waß zeit der Herr ihnen gebeüdt Vnd
daß Vonnothen ist. Von einer höeffen ff landts,

Itsni Von dannen komnlen wir gerächten in die mühll Vnd sagen,
der mühller soll mahlen ein mndt ff roggen umb ein halb Vaß, nimbt
er mehr, so thuet er den leuthen zu kurtz,

Itow Von dannen kommen wir Vff die MeVen Heiden ff Vnd Bsf
den Müllenbergh, die seindt anst dem schätz Vnd anß den dienst kom¬
men, daß halten wir in der Vrogen, biß Vnß Jemandt mit recht ab¬
heischt laßen;

Itsm Von dannen kommen wir Vff Loreusbsr^, ff da haben Vnß
die Herren Von Aachen einen gemeinen wegh Vffgegraben, da wir mit
dein H. Zaeranmut pflegen zu gaen, daß halten wir in der Vrogen,
biß daß man Vnß mit recht abheischt laßen,

Ikmn Vorth Vrogen wir geeichten, So Wir Von dannen kommen
an Vnßer Lieuer Frawen Rast, da fall angacn Vnßers Herrn Herr-
ligkeit.

lkour Von dannen kommen wir nieder mit der hocheit in den
grvnendhall, ^ff all aen den dorrenbaum.

lksnr Van dannen gaent wir Wenß Vff den Herrn Poell,
ltsm Von dannen gaen wir zu Crombach ahn der Hertzogen Eich.

1) Zuchteber,

2) Fohlen, hier wohl männliches Zuchtpferd,

3) gehen.

-5) Hof in der Gemeinde Richterich,

5) Dorf, letzt verschwunden,

li) Hufe, ein Landmaß, das nach der Verschiedenheit der Gegend verschieden

war, in der Regel 3l> Morgen.

7) ein Getreidemah.

8) Weiler in der Gemeinde Richterich,

9) Weiler in der Gemeinde Pannesheide,

19) Grünendnhl, Bauerschaft in der Gemeinde Richterich.
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Iksm Von dannen kommen wir biß Vff den Zehnhoff Nnd sagen,

wie Ströhe Vnd Kaaff fall binnen den Kirspell bleiben, Vmb einen

Pfenning, da es nmb gesetzt ist, nemblich ein Fohr hart Stroeß >4.

Acher bauschen, die bausch Vor Vier Heller gerechnet, das fohr Haber

Stroeß 9. bauschen, Itsm ein fohr gersten Stroes 3 aacher weißpfen-

ning, deß soll Jeder Gerff 2) bey ihren Vorigen bandt Verbleiben,

Itsin Vort Vrogen wir gerächten, daß geriß, kohlen Vndt holtz,

daß das dem Kirßpel znsteidt, Vnd Vorth wer des einig auß den

KirßPel führet sonder erlenbnus, der thut dem KirßPel zu kurtz,

Itsin Vorth sagen wir gerichten, daß kein Vnderhoff dießer dinck-

banck dingen en füllen, dan nmb Pacht Vndt Zinnß, Vnd unrb auß-

Vnd eingang, Vndt theten Sie fiihrter, so theten sie dießer hochheit zu

kurtz.

In Vrkundt der Warheit haben wir Vogt Vndt Scheffen dieße

dein orig'iimli gleich Lautende Cvpey urit Vnßeren rsspss Vogt Vnd

Scheffen ambts Siegeln Vndt zugleich Vnßeres Vereidten Lsersturis

subseription befestigen Vndt bekräftigen laßen. Also geschehen Horbuell

im Jahr nach (lbristi Vnßeres Herrn Vnd Seligmachers geburth 1331.

18. Nax. lloannss IVill Lsorsturius.

1) Fuhre, Karre.
2) Garbe.
I) Das Kirchspiel Nichtcrich besah ein sehr ergiebiges Stcinkohlenfcld. Die

jetzigen Kohlenwerke bei dem Dorfe Kohlscheid liegen in seinem früheren Bezirke.



Die Wurzeln „snu" und „lag" iu deutschen Fluß- und
Ortsnamen.

Von

Di. Mieck in Düsseldorf.

In dem diesjährigen Jahresbericht der Gesellschaft für
nützliche Forschungen in Trier ist eine kurze Abhandlung ent¬
halten, in welcher die Wurzel „snu" mit besonderer Berücksichtigung
von entsprechenden Trierischen Namen besprochen ist. Wie mannigfache
Ergänzungen aus dem Gesammtgebieteder Geographie sich dazu noch
machen lassen, geht hervor aus den verschiedenen Modificationendieser
Wurzel, wie sie Max Müller: Vorlesungen über die Wissenschaft
der Sprache II, S. 279 f. zusammenstellt. Wir geben hier bloß die
verschiedenen Richtungen an, in denen die Wurzel verfolgt und auf¬
gesucht werden kann. Mit dem ursprünglich vorgesetzten Zischlaut s
würden wohl aller Wahrscheinlichkeit nach hieher zu ziehen sein: Schnap-
bach (Saarbrücken),Schneppenbach (bei Kirn a. d. Nahe) u. a. Zu
„Naab" würden sich gesellen: „Nebel", ein kleiner Fluß, an welchem
Güstrow liegt; dann „Newa", serner „Newel", eine Stadt an einem
See im europäischen Rußland, und ein Fluß „Nive" in Frankreich n. a.
Bei Scheidung der unzähligen mit „Neu" beginnenden Namen in solche,
die auf obige Wurzel zurückzuführen sind und solche, die mit den? Adj.
neu — novus zusammengesetztsind, werden Schwierigkeiten unvermeidlich
und wird Vorsicht nothwendig sein. Weniger zweifelhaft scheinen mir
Namen zu sein, wie Neuß, Nauheim, Nienburg (a. d. Weser) n. a.
An dritter Stelle schließen sich an „Neckar" Namen, wie „Nagold",
Stadt und Fluß im Schwarzwald, Nogat u. a. an. Sicher scheint
mir ferner zu sein, daß die in Vilmar's Namenbüchlein S. 26 auf¬
gezählten Eigennamen: Neigebauer, Niebuhr, Neuber, Nanbert n. a.
hieber gehören. Auch wird man Personennamen, wie „Nachtsheim",
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„Nickenich", „Schneckenburger" und ähnliche zunächst als entlehnte Orts¬
namen aufzufassen und sie dann obiger Wurzel zuzuschreiben haben.

Die zweite Wurzel, die einer eingehenderenBesprechung hier zum
Gegenstand dienen soll, ist „lag". G. Curtius in seiner griechischen
Etymologie S. 172 n. 173 führt darunter ans schlaff,
lunAuiäus, luxus otc. Mit steht nach Wackernagel's Alt¬
deutschem Wörterbuch S. 175 in Zusammenhangaltnvrd. Mu--tröpfeln,
mhd. lecken --- benetzen. Wenn nur» E. Förstemann: Die deutschen
Ortsnamen S. 34 sagt: „Ich folgere (aus dem Verbum lokjun) zwei
nrdeutsche Wörter im Sinne von Fluß oder Bach, nämlich libus und
lulris . . .", so scheint es sehr nahe liegend, mit Rücksicht auf das
oben erwähnte zur Wurzel gehörige ZunZuiäus" noch ein drittes Wort,
nämlich „lang" folgern zu dürfen, welches, wenn auch nicht hänsig
selbständig, doch in vielen Zusammensetzungen vorkommendürste. Be¬
vor wir jedoch bestimmte Eigennamenheranziehen, erwähnen wir zur
Stütze von „lang" noch Curtius S. 658, wo ausdrücklich gesagt
wird, daß das lateinische stin^uo vom deutschen er-sticken schwerlich
getrennt werden kann. Noch Bestimmteres über diesen Punct ist S.
54 u. 55 nachzusehen. Auf S. 173 erwähnt Curtius noch das
sanskrit. „lau Dirne, Metze"; es wird nicht verkannt werden können,
daß die in Shakspere's Lwriu I. 1 enthaltenen Worte Zsulex U8
au unstunelmck rvonelu dieselbe Grundanschaunngenthalten. .Der
Haltbarkeit von „lang" läßt sich demnach wohl schwerlich noch Wider¬
spruch entgegensetzen. Schwierig aber wird jedenfalls wieder die
Scheidung sein zwischen den Zusammensetzungenmit dem Wurzelwort
„lang" und denen mit dem Adj. „lang" — konfus. Beide Bedeutun¬
gen könnten allerdings zu „Langenbach" stimmen, während zu Langen-
furth (Pommern) doch wohl besser die erstere Bedeutung herangezogen
werden dürste. Denken wir auch bei dieser Wurzel an die Möglichkeit
eines vorgesetzten s, so könnten wohl die beiden Namen „Langenschwal-
bach" und „Schlangenbad" auf gleichen Ursprung schließen lassen.
Was ganz entschieden für das Wurzelwort „lang" spricht, ist der Um¬
stand, daß die meisten damit zusammengesetzten Ortsnamen an Bächen
und anderen Gewässern zu finden sind: Langenburg, kleine Stadt a. d.
Faxt, Langewiesenam Jlm, Langwedel a. d. Wümme, Langenzennam
Flusse Zenn, Lingen a. d. Ems u. a. Daß außer dem zuletzt er¬
wähnten „Lingen" auch Zusammensetzungenmit „Ling" (Lingenbrink
u. a.), „Leng" (Lengfeld, Lengersdorf) und „Long" (Longford in Jr



land) u. a. als hieher gehörig zu vermuthen sind, liegt ziemlich nahe.
So bliebe denn noch übrig, außer den bisher aufgeführten Orts¬
namen auch der Flußnamen zu gedenken. Die Namen „Limburg" a. d.
„Lahn" und „Lcnne" deuten doch augenscheinlich auf Ableitung aus
einem Stamm. Hieher würden ferner zu rechnen seiim Leine, Linge,
Lon (England) und viele andere. Vielleicht würde es auch nicht zu
gewagt erscheinen, einen Gaumenlaut vorzusetzen, und dann hatten wir
Aufschluß über „Glau", „Glehn" und die vielen „Klingen" und
„Klinken", welche in Deutschlandzu finden sind.



Miscellen.

Mitgetheilt von Richard Pick.

1. War Arnold I. vor seiner Erhebung aus den Kölner Bischossstuhi

Propst von St. Andreas oder St. Aposteln?

In dem verdienstvollen Werke von Scibertz über die Landes- und Rechts¬
geschichtedes Hcrzogthums Westfalen heißt es Theil II Seite 367 von dem Erz-
bischof Arnold I. von Köln (1137—1151h „es sei nicht gewiß, welchem Hause
derselbe eigentlich angehöre, auch nicht, ob er vorher Propst zu den Aposteln oder
zu St. Andreas in Köln war". In einer Note zu dem letzteren Satze fügt Seibertz
bei, daß die Ooniea xresnlum, Merssäus und ckasob äs Lusato Arnold I. Propst
von St. Aposteln nennen, während er von Casarius, Northof und Mörckens (nicht
Mörkens, wie meist geschrieben wird) als Propst von St. Andreas bezeichnetwerde.
Die Frage, an welchem der beiden Stifter Arnold I. vor seiner Erhebung ans den
Bischofsstuhl (1137) die Würde eines Propstes bekleidete, ist allerdingsbisher in zuver¬
lässiger Weise nicht gelöst worden, wenngleich schon Mörckens (sonnws eln-onologieus
I). 109) die Angabe, er sei Propst von St. Aposteln gewesen, für einen „sri-or m-mi-
tssws" richtig erklärt hat. Unzweifelhaft war Arnold I. vor seiner Wahl zum Erz-
bischof Propst von St. Andreas. Der Beweis dafür ist aus den Kölner Urrunden jener
Zeit leicht zu führen. In diesen wird 1132 und früher Ileiariaus prsp. s. s. axosto-
lorum (Lacomblct, Urkundenbuch I, 313. 314; IV, 626) und von 1135—1144,also vor
und während der Negierungszeit Arnolds I., Ilbeoäsrisus xrex. s. s. axostolsi'um
(Lacomblet, a. a. O. I, 320. 321. 329. 330. 333. 335. 337. 338. 342. 346. 347. 349.
352; Ennen und Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln I, 48. 53; Günther,
eoä. äigl. Ulreiro-VIosell.I, 122.133. 134. 135) unter den Zeugen aufgeführt, so daß
Arnold I. unmöglich vor 1137 Propst an diesem Stifte gewesen sein kann. Das
Gegentheilist aber bei St. Andreas der Fall. Nach rlUelaräus xrex. s. ^närey,
der urkundlich 1117 und 1121 (Krcmer, akademischeBeiträge zur Gülch- und Bel¬
gischen Geschichte Bd. III Urk. Nr. 21; Lacomblet, a. a. O. I, 283. 292) erwähnt wird,
erscheint in den Urkundenvon 1126 — 1136 La-noläus xrsx. s. ^.närax beständig
unter den Zeugen (Lacomblet, a. a. O. I, 301. 302. 303. 304. 307. 308. 313.
314. 319. 320. 321. 323; IV, 621; Ennen und Eckertz, a. a. O. I, 40. 41; Günther,
I. s. I, 109. 110). Urkunden ans dem Jahre 1137, in denen der Propst von
St. Andreas vorkommen könnte, sind mir nicht bekannt. Am 1. Juli 1137 starb
zu Bari kaum zwei Monate nach seiner Ernennung der Erzbischof Hugo von Köln
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lind Kaiser Lothar ernannte den Propst von St. Andreas, Arnold, an seiner
Stelle zum Kölner Erzbischof. Letzterer fallt denn auch in der Folge als Propst
in den Zcugcnreihender Urkunden aus, und es begegnet uns von 1138 — 1147
unter den Zeugen Usrorigerus pi-sp. s. -Vuärsp (Lacomblct, a. a. O. I, 329. 335.
342. 346. 349. 352; Enncn und Eckcrtz, a. a. O. I, 43. 59. 53; Günther, I. o. I,
122. 133. 134. 135; van äsn lZsrgü, Oorksnäsnbosll van Holland en Seeland
I, 126), dessen Nachfolger der 1149 (Günther, I. s. I, 148. 149) und spater ge¬
nannte ^.rnoläns xrop. s. Andrea gewesen zu sein scheint. Aus dieser Zusammen¬
stellung ergibt sich mit Gewißheit, daß Arnold I. vor seiner Wahl zum Erzbischof
Propst von St. Andreas war. Der gleichen Ansicht ist auch Enncn (Geschichte
der Stadt Köln Bd. 1 S. 377), welcher sich hierfür auf die Mehrzahl der Chro¬
nisten beruft. Wie der Verfasser der Ovalen, xresnlnin und Andere zu der gcgcn-
theiligcn Behauptung gekommen sind, ist unerfindlich. Ein weiterer Punct, der
bisher in der Lcbcnsgcschichte Arnolds I. dunkel geblieben ist, betrifft seinen Fa¬
miliennamen. Doch hierüber nächstens.

2. Ci» Artnistiick nur, der Zeit der Truchseliifchen Wirren.

Ein Bürger von Bonn, Dietrich Holtz, Wirth zum Grünen Wald, ist bei dem
KurfürstenErnst von Köln Truchseßischcr Umtriebe angeklagt worden und wird
am 4. October 1586 seiner Güter verlustig erklärt, weil er, wie es in dem Strnf-
cdict des Kurfürsten heißt, „bey dieser durch den billigt) entsetzten Truckscsscn
angesponnen Unwesen unud kriegsemporungen sich hiebcvorn gegen uns unud unsern
Erzstisft gantz ungehorsambuffgelcinet, widersetzt unud dem scindt zu scim vcrbot-
ncu straffmessigcn beginen, thadthaudlungen »und bevorab langkwirigcr gantz vcr-
dcrbligcn vorcnthaltuugh unser Statt Bonn beigepflichtet unud anhengich gemacht
habe." Holtz entfernte sich von Bonn und ging nach Köln, von wo aus er alle
Anstrengungen zur Wiedererlangungseiner Besitzungen machte. Ueber diese An¬
gelegenheit handelt ein umfangreichesActcnfascikelim Archiv zu Jdstein. Das
Hauptactcnstück ist ein Bittgesuch des Holtz (ohne Datum, aber sicherlich ans dem
Jahre .1597) an den Grafen Johann den Aeltercu von Nassau, der die Restitution
seiner Güter bei dem Kurfürsten von Köln erwirken soll. Aus den Schriftstücken
geht nicht hervor, ob Holtz wieder in den Besitz seines Eigenthums gelangt ist.
Unter dem 29. November 1597 verspricht ihm Johann der Acltere (das Schreiben
ist eigenhändigund Concept), seine Sache energischbetreiben zu wollen. Das
Bittgesuch wirft auf die Bonner Verhältnissewährend der Belagerung von 1583
bis 1584 ein interessantesLicht und ist darum des Abdruckes werth. Ich ver¬
danke seine Mittheilung der Güte des Herrn Archivar Dr. Hegcrt zu Jdstein.

Wolgcborncr Grafs E. G. seien meine undcrthcnig schuldig und gehorsame
Dienst jede Zeit cußerstcn flcißes zuvor», gnediger Herr.

In was beschwärlichen vnfall höchste betrubnus ja endliches verderben und
armut Ich (leider) im jähr 84 nach Wider einncmung der statt Uon mit meiner
lieben hausfrawen seligen und unsern zusamen gezeugten noch lebenden dreien

Annalen des hist. VerelnS, Heft SS. 17
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söhnen gerahtcn, auch biß dahcro gestanden, haben E. G. vor diesem zum theilt
von mir selbst mündlich sonst auch anß dem landknndigcn geschrcy ohne zwciffell
gnedig vernommen,

Wan mm, gnediger Herr, biß noch zu über mein und meiner lieben hans-
frawcn seligen vielseitig nnderthenigst snpplicirn, über unser beider dicmntigst
flehen, bitten und erpieten auch über Churfürstlichcölnpchen gnedigst versiegelten
und nndcrschriebencn receß und der Chnrfürstlichcölnischcn hochwciser Herrn rähttc
ernste befelchcn,dannah ich und meine liebe hansfraw seligen folgcndts nnd
jctzo unserer beider eheliche söhne bei ihren elterlichen gnttcrn nicht können noch
mögen gcruwiglich gelaßen werden, sondern erstlich (larows Lilasus und llivia-
ir^mus ÄliellasIIs, darnach I-anroutius (irimalcko und jetzo in newlichkeit Gilbcrtt
Helmichs, Bürger zu Bon, unser aller uncrhörtt darzu unbernffen ohne einige
gegebene nrsach derselben cigenthumbs meine arme kinder äc> taeto nnd thattlich
zu privircn und hingegen sich selbst anznmaHcu und zu zueignen unverstanden,

Hicrumb bin ich höchlich gctrungen E, G. dieser gantzen fachen verlaust hiebci
knrtz doch umbstendlich nnd wahrhafftig in undcrthenigkcit vorznbrcngen dero
tröstlicher Hoffnung nnd Zuversicht, E, G. werden solches in keinen Ungnaden ver-
merckcn, sonder dardnrch ssonderlich dwcill auch meine liebe Vorelternanß E. G,
Graffschaft geboren) bewegt werden, mit mir hochbetrnbtcnarmen man nnd lin¬
dern ein christlichs gnedigcsmitleiden zu haben und zu tragen.

Anfenglich sobaldt baß hochschädlich kriegswescnin diesem Ertzstifft sich er¬
hoben nnd angesponnen,hatt die samptlichc burgcrschafft zu Bon von einem hoch
und ehrwürdigen thumbcapittnl alhic in Cölln gnedigc resolution begcren laßen,
weßen sie sich bei eingefallenemzustandt zu verhalten; darauff ihnen befohlen
Truchseßcn dero zeit chnrfursten vor ihren Herrn zu erkennen und demselben allen
wilfährigen gehorsam zu leisten, allcrinaßen anß den äoamnsmis, so noch anss
hcuttige stund bei einem erbarn rahtt zu Bon in ori^mali vorhanden, crwcißlich,

Alß nun höchstgemelter chnrfnrstlich trnchsüß sich der statt Bon in geschwinder
cill bemechtigt nnd mit kriegsvolck starck besetzen laßen, haben die bnrger und
nndcr denselben ich nach empfangenen bcfclch nicht wieniger thun sollen, dem ge¬
horsamen, bevorab da man uns sonstcn ohne das durch der Soldaten gemalt
dahin leichtlich zwingen können.

Hab gleichwoll nachgehcndts vor meine Person offtcrmallngelcgenheit gesucht
anß der statt an andere örtter zu fliehen, wie ich dan auch necine söhne und
dienstmägdtein gantz jähr vor der belcgerung hiehin anss Cölln außgcschickt sin
Meinung denselben zu folgen), bin aber jedesmal! wegen allcrhandt bcschwcrnus
daran verhindert.

In bctrachtuug alßpaldt im ansang höchstgcmcltcn Churfürstlichen Truchseßcn
Tischjunckcrn mit ihren dienern und Pferden bei mir zur herbcrg eingekehrt und
nit ein geringes verzert.

Wie im gleichen zu underschicdlichen malln beider Churfürsten Mentz und Trier
abgesandteauch der grast von Newenar der grast von Oberstem Caspar von Hcigcn
und sonsten Truchsesische rcutter und kriegsvolck und allerhand andere Personen mehr
(vor welcher zalung Herr Carll ec. jede zeit gesprochen) zu mir hcuffig einge¬
zogen, dapfer gczechet und gezeret. Ohngeachtet ich osftmals mit angebungmeiner
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großen angclegenheit darvor gebcttcn, aber bei gc. Herr Carlln nichts verfangen
können noch mögen.

Dan jedesmal! wen Ich umb meine bezalung angehalten oder nrlanb anßzn-
iveichen gebcttcn,bin ich abgewiesen und hartt betrewct, wafern ohne Herrn Carls
wistcn und willen nnßriße, Ivnrden die Soldaten mein hauß dergestalt zurichten,
daß ich nichts darin behalten, ja also verwüsten, ich die tag meines lcbcns daran
gedencken svltte. In maßen dieselbe schon an meinem hanß die gtaßfenstcr haben
anßgcschlagen, mein fleisch, wein und anders mir abgenommen und darneben
viel Mutwillens getrieben.

Sonderlich aber hat meine liebe Mutter (so eine alte, lamc, nnvcrmögendc
fraiv gewesen, die sich selbst weder anß noch anziehen können und allererst den
'llXovumb. !>o. x 83 in wercndcr belcgcrnng gestorben) mit ihrem vielseitigen pittei!
nnd weinen mir höchlich angelegen,ich sollte sie doch in ihrem hohen alteri-hnmb
und großer nnvcrmögenheitbei dem Znstandt nicht verlaßen.

Ueber dieß alles ist meine liebe hausfraw selig mit dem bandt der natnrcn
gebunden gewesen nnd eben der zeit als; etliche anßgczogcn (wie solchs nachbar-
knndig) eines kindts ingclcgcn.

Hieranß meines vcrhoffens mehr dan gnugsamb erscheinet, daß ich wider mei¬
nen willen zu meinem großen nachthcill nnd schaden die bclegcrung über auß-
daucrn nnd verpleibcn müßen.

Folgcnts sind die Ghslcr, so ivegen einrenmung der statt hineinkommen, bei
nur zur hcrberg gelegen, die ich zum zweitenmal! neben andern soldatcn in der
ölt nnd mehr Personen mit kost nnd tranck tag und nacht verpflegen müßen,
darauf) ein mercklichs gangen. Und ob woll der hauptman Geißbergcr wegen
jetzigen Churfürstensolches alles zu zalen bei wahren wortten, glauben nnd trawen
festiglich versprochen, ist doch mir biß aufs henttigc stnndt kein eintzigcr Heller
darvor entrichtet.

Nach erobcrung der statt, alß I. Churf. Gnaden mein gnedigsterHerr den
bürgern, welcher der belegcrnngin Uon ausgcharret, 4vt1<> Croncn zur Rantzion
ansflegcn laßen, hab ich an bcrurter Summen meine gnowm ans eines erbarn raths
bcfclch gleich andern erstatten müßen, ohnerwogen Gilles von Hcinßbeck, welcher
sich der Attelleri angenommen,mit seinem gesindt, Ivcib nnd kindern in die 2t>
Personen starck bei mir zur hcrberg eingekehrt, dem damals mehr andere zuge¬
fallen, so alle frey gezchrct, aber durchaus) nichts zalen wollen.

Diesem ist gleich I. Churf. G. damals gewesener gonoral Profoß, Ilierou/-
MUS tiliolmLlis gefolget, den ich über die 15 Wochen mit seinen dienern, Weib

nnd lindern in kost und tranck, auch seine pferdt so lang ich darvor fnder gehabt
nnd erhalten (will großer gestcrcicn gcschweigen, die er vor nnd nach in meinem
hanß gehalten) darzn alle gefangene nffm zoll nnd im Stockhauß mit wein, brodt,
eßig nnd saltz versehen, denselben mit dienen, kochen nnd darneben alle Capitcinen,
so vom zolhnuß in den grnncn waldt gcfnhret, mit speis nnd tranck verpflegen
Mußen. Welchs g. Utron^mus Aiolmslis I. Ch. G. angerechnet und von der¬
selben, wie gleichfalsvon den Capitcinen und andern gefangnen,was sie bei mir
verzcrt, gntt bezalung bekamen, mir aber den geringsten Pfenning darvor niemals
geben noch zirgestalt.

17»



Also daß ich in diesem Krieg bei jetzerzcltcnPasten allein mehr dan WW
thalcr knndlichcn schadcns erlitten habe.

Jnmiltels die zeit über ich obvcrlautter gestalt wider meinen willen binnen
Bon verharren müßen, kan kein lebendiger mensch mit warheit sagen, daß ich
vor, in oder nach der bclcgcrnngmich einiges Truchsischcnkriegwescns thcilhafftig
gemacht habe, viclwcnigcr soll in cwigkeit auf mich erwiesen werden, daß ich die
tag meines lcbcns ihtwas begangen,dadurch ich leib oder gutt verwircken könne».

Dan ich bezeuge vor Gott (der die höchste warheit) und aller Welt bei meiner
seelcn seligkeit und letzten hinfahrt, daß ich (wie mir doch von meinem wider-
wertigcn fälschlich zugelegt wirbt) keiner kirchen und geistlicher gnttcr genossen,
noch einigerlci weiß an mich bracht oder zu brcngcn bcgcrt habe, ungleichen daß
ich zu nbbrcchnng und vcrbrcnung der nmbliegcndcnstifft und clöstcr, ltsm Ver¬
wüstung 8. Ossii kirchen in Von, der geistlichen und Bürgcrhänßcr, keinen rahtt
noch thatt geben, sondern verschonen helsfcn, auch niemals bei einigem rahtschlag
gewesen, oder darzu vom kricgsrahtt erfordert worden.

Hingegenist vielmehr wahr und landkundig, daß ich dero Zeit wie zu offier-
makn allcrhandt gefangne, geistlich und weltlichen stnndts, Bürger und bawren
dieses ertzstisfts Cölln auch Gnlich und Bcrgische llndcrthanen gehn bvn inbracht
in Statthänßer und schwere gcfcngnns gclcgtt worden, mich derselben auß christ¬
lichem mitleiden angenommen, sie gcspcisctund getrencket, vor sie gebcttcn und
der harttcn gcfengnns viel ohne einige lllurt/.imr erlediget habe.

In maßen dan auch alß dermahlln eins durch den Kricgsraht beschloße»
gewesen (wie ich heimblich in crfahrung bracht) daß alle dörffcr ein meil Wegs
oder drey umb Lon her, sonderlich die vier dingstnll (davon I. Ch. G. jährliche
den besten wein auffhebcn laßen) abgebrnndt gleichfals alle wcingnrttcn, Hecken,
zäun und plancketten einer Mnßketenschnß weit ringS nmb die statt her, ab und
nicdcrgerißcnwerden sotten, ich ohne rnhm zu melden, so viel und lang ohne
nndcrlaß gebcttcn,daß solches verplieben, deßen folgcndts alß I. Chnrf. G. niit
ihrem Kricgsvolck sich der statt Bon genähert, ich mannigmall von den Capitcinen
befelchshabern nsid soldnten vcrwiß hören müßen, auch der Ursachen halben in
gcfahr meines lebcns gestanden.

Daß ich also mit meinem vcrpleiben binnen Bon niemandt vcrnachthcilet,
sondern I. Chnrf. G. zuvörderst darneben vielen bürgern, benachbarten und
fernsten andern gefangenen mcrcklichen nutz geschafft habe.

Dannoch haben meine widerwärtige (allein damit sie mit nieim und meiner
lieben Hansfrawen armntlcin sich bereichen mögtcn) so viel erworben und zn
wcgenbracht, daß ich im jähr 84 nach eroberung der statt lZon auf dcrn falsche
und erdichte bczichtignng gcfenglie^ angenommen, in das stockhanß gelegt, auch
daselbst und nff dem zolhauß mit nnseglicher beschwernus verhalten worden.
Aber alle, die mit mir gefangen gewesen und über mein thun und laßen scharps
nndcrfragt worden, haben wie mehr andere mich dnrchanß entschuldigt, dcrn anch
theils daruff gestorben und den todt gelitten.

So haben nach fleißig gehabter ingni-zition die Chnrf. hochwciscHerrn rähtte,
so bei der sxamiimtion gewesen, mich in offenbarer unschuldt befundenund daher»
aller aufflogen frey, loß und ledig gesprochen, bcruff mich dicserhalb nngeschcwt
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ansf wolernielter Herrn rähttc (die noch mehrnthcils im leben) Ib-otoeo! nnd der»

gethane rslatianes dan anch des burgermcisters zu Bon Hnlßinans cansas no-

tarii hicbei gefügte eidliche attsstntion.

Gleichwoll dieser meiner scheinbarer nnschnldt uncrwogen, ist nit desto wic-

nigcr Wilhelm von Hantzeler dcro zeit Bluttraht zugefahren nnd hatt ein ganz

nichtig blnttdnrstig nrtheill den 16. lllall a? x 84 wider mich gcfcÄet nnd mit

eigener Hand undcrschriebcn, alß solt ich der keyscrlicher abmannng nicht gehor-

samct, meinen Bnrgcreidt und der landts Vereinigung zuwider gegen I. Churf. G.

incincu gnedigsten Herrn nnd dcrn ertzstifft mich nsfgelchnet nnd Trnchscßen Par-

thei gehalten haben nnd solcher nnd ander nberfahrung halben höchstgcdachter

I. Chnrf. G. mit leib nnd gntt verfallen sein, mit dem anhang, der Gcncral-

Profoß Ilisrnnz-inns Nisbaelis die wurchlichc exssution wider meine Person nnd

der tiseris gegen meine guttcr thun sollen gestalt anst beigelegter copei mit I!.

notirt zu sehen nnd mit dem Original!, so noch vorhanden, kan und soll bcstcrckt
werden.

Da ich doch, wie oben vcrmcldt, von wolgedachtcn Churf. hochwciscn Herrn

Rühttcn nach fleißig über mich gehaltener inguisitian aller wider mich cingcstcltcr

Anfflagen frei und lcdig crkant, ehe und znvorn solch barbarisch blntt wider mich

ergangen ist.

Zum andern hab ich nnib so viel wicnigcr den kaiserlichen Mandaten nnd

Mmanungen widerstrebet, dwcill dieselbe nicht aufs die bnrger und mich, sondern

die obrigkcit und Soldaten äirigirt und gerichtet gewesen (wie mit I. Chnrf. G.
eigener Hand und sieget darneben den intruck öffentlich außgangencn Patenten nnd

Paßportten beweißlich) unser bnrger keinem anch jcmalln durch den kciscrlichcn

Hcroldt insinnirt worden.

Zum dritten hab ich bei meinem cidt behalten, daß ich die Landtsvcreinignng

niemalln selbst gelesen oder von andern gehört habe, hielte auch in meiner gerin¬

ger cinfalt es darvor, daß solche Chnr- und landtsfnrsten nicht Privatpersonen be¬

treffen nnd angehen thatten.

Zum vierdten hab ich alweg und noch flehentlich gebetten, man wolle den

gemeinen keyserlichcn rechten haltzgerichtsorwnnng und habender bürgerlichen frei-

heilen genieß mit mir handlen nnd verfahren, krafft welcher kein Bnrger zu Ilon

ohne Scheffen urtheilt vcrdambt werden mag, wil geschweige» wie unerhört und

hochstrüfflich es im heiligen Römischen Reich seic, daß man mich eins all» sausn«

eognitions nbsguo prnsseäsiitibus legitiinis probntlonibns guns in bninsnioäi

vnnsis oriininnlibus nbi äs vita boininis agitnr lass msriäinna slnrivros vsss

clsbont (insonderheit da ich albereit von den Chnrf. Herrn Rähttcn rechtmcßig

loß crkant) aller volckcr rechten ja gemeiner vernnnfft zuwider, nit allein zu ver¬

dammen, sonder auch mein nnd meiner lieben Hausfrawen guttcr allesampt zu

confisciren widerstanden.

Daß zum funfftcn mir zugemeßen wirdt, ich habe Trnchscßen Parthci ge

halten nnd sonst andere unthatteu begangen, scind solche handgrciffliche nnd er¬

dichte oabimnieil, daß sie keiner Verantwortung oder ablchnung bcdurfftig reksi-ire

und ziehe mich zu viclwolgeinelter Herrn rähttc (so neben scharvffer gethaner nn

dersrngnng vieler eingenommener knndschafft auch alle hinder inir liegende schrifs-
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tcn, briesf, rechnnngsbücher und registcr auff die Cantzlei brengen laßen und selbst
sleisig durchsehen,aber nichts vcrdcchtiges oder straffwnrdigcs darin gesunden)
Ill-otooollen und relaticmilms bnius eausao gewesenen irnt.-crii Hnlßmans gegebener
attsstatioir und sonst aller anffrichtiger lcutt, damit ich jcmalln ninbgangen,
zengnus. ^

Dcrwegcn ich dnn gegen angcdeutt widerrechtlichbarbarisch und tyrannisch
urtheilt öffentlich protostirt habe, daran doch gemeltcr Profoh ltllelmälls sich
wicnig seinem brauch und art nach gekeret, sondern mit folgenden lormalibus gc
antwortt: „Ja wcl Dcrick, Hantzelcr den Bloetrahtt hcefft dat Vonncs met eege-
ner handt nndcrteeckcnt, ick docn darop exaerltis, scidc ghy onschnldig, deste ehe
kompt de Secll by Gott, wilde ghy dichten, dat mögt ghy doen,"

Letzlich wan gleich wider mich gefeites blnttdurstigc urtheill fdarob sich billig alle
erbarc Bidcrlentt entsetzen mögen) an ihmc selbst krcftig gewesen wcre, wie nit, so
haben doch I. Churf. G. solches nachgchendts cassirt und aufgehobenund nachdem ich
nun meiner schweren gcfengnus erlediget, daß ich mich eines jahrs frist an nn-
parteischen örttcrn verhalten solle, mir allein zur straff anffcrlcgt, lautt derselben
besiegelten rooesses.

Und obwoll I. Churf. G. folgends nach meinen: abzng mein und meiner
hansfrawcn gereide gutter durch Uatrum Ilnlsmamr notarinm jetzigen bnrgcr-
mcister zu Bon inrsntrisireir und verzeichnen laßen, so haben doch dieselbe durch
gedachten Profoß lUielmslis zu viclmahlln gnedigst versprechen laßen, daß dnrch-
anß nichts von unsern gcrcidcn guttcrn cntfrcmbdt oder verenßert werden, son¬
dern uns zum Besten alle bcisamcn in gutter Verwahrsamverpleibcn und wir
nach Verlaufs bestimptcr jnhrsfrist zu denselben unsers gefnllcns widerumb ge¬
langen soltcn.

Aber alß ich sampt incincr Lieben Hausfrawen angeregtem rcceß nnderthcnigst
zu gehorsamen und zu gelicben von Bou hichin auff Cölln gezogen, hab ich kurtz
hernach erfahren, wnß maßen vorigem besiegelten rseess und meiner bewiesener
unschnldt uncrwogcn sonder hindan gesetzt I. Churf. G. Wider alle Hoffnung gc-
rurtte unsere samptliche haab und gutter licgendt und rörendt nichts anßgeschei-
dcn alß oacluairt und vcrwirckt (larll Uiliebs seiner viclfcltigenderselben und dem
Ertzstifst erzeigten trewen dienstcn fwelche ich an ihrem ortt stelle) halb gnedigst
und freiwillig gcschcnckt und übergeben, damitt seines gcfallens zu schaffen, zu
thun und zu laßen gleich anderen seinen cigenthnmblichcn guttcrn.

Daranff dan offgemcltcr Lleoeral Nialmälis in namen gedachtesLillaei sich
vollcndts unser gutter underzogen, dieselbe in der Pfarkirchcu öffentlich anßrufsen
laßen und folgcndts bescßen, genoßcn, vcrcußcrt und verbracht allerdings ob solche
ihme zugehört und ich sampt meiner hausfrawen und lindern dern rechtmeßig
und gentzlich entsetzt und verlustig worden wcrcn.

Und wiewoll meine liebe hausfraw selig hingegen offtmalig snpplicirt und
nndcrthcnigst und diemntigst gebetten in unser offenbarer nnschuldt obgcinclt
receß zuwider dergestalt nit zu xrooeäirn mit deni znsatz, wan gleich fwic in
ewigkeit nit kan erwiesen werden) ich vor meine Person etwas verschuldet, daß
dannoch ihre gutter dadurch nit verwirckt noch omrüseirt werden köndten.

Obwoll ich gleichfals anß-genulltes Laroll Illlnei fder sich annam, daß er
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meine gutter nit bcgerte, sonder angedeutter clonation vicllicber cntschlagen were)
selbst gegebenem und vorge'chlagencm raht, nnderschiedliche fürstliche intereession
schreiben alß ncinblich bei wcilnndt christseliger gcdechtnns Herrn Wilhelm dem
Elttern, Johan Wilhelm dem Jnngcrn Hertzogcn zn Gulich, Cleve und Berg zc,
dero zeit -almiaistratorn des stiffts Munster und dem abgestandenem Herrn Sa-
lentmo geworbennnd meinem gnedigstcn Churfürsten nnd Herrn übergeben laßen,
darin vorbittlich begcrct, wie auch von mir vielfcltig gcbetten worden, daß J>
Chnrf. G. nur gncdigst gnad erzeigen nnd mir meiner gutter restitntion forder¬
lich widerfahren laßen oder zum wicnigsten unparteiische Loinmissarien,vor welchen
ich meine nnschuldt der gcpur anßfnhren köndte, zu verordnen geruhen wollen.

So hatt doch solches nit allein keine frucht schaffen mögen, sondern vielmehr
haben I. Chnrf. G. den zwischen offtgemeltem llim-onz-moNiebaelis nnd Larolo
ltilaao über nrcine gutter anffgerichtcn siinulirton und vermeintenoontraet trans-
gort, eession und Übertrag ratificirt, aMrobirt nnd bckrefftigt, auch auß I-ntti^-
Iwreu under äato den 4. M"' ^.nno x 86 allen und jeden ihren ambt und bc-
felchslcnttcn, Vögten, schnlthcißcn, Scheffcn dnruudcr meine gutter zumahl oder zum
theilt gelegen, befohlen, ihnen I4i«ronvmnmzu mir znstendigen guttcru ohne Ver¬
zug, nsfenthalt oder hindcrnus komen zu laßen, darin zu immittiru zu setzen,
daran zu erben und mich zu enterben alles fernern Inhalts I. Chnrf, G. befelchs
wie bcilcigcnt mit <7. zu ersehen.

Daß ichs also endlich darvor gehalten, entwederI, Churf, G. solcher hoch-
geineltcr Fürsten und Herrn Vorschreiben ganz und zumahl vorenthalten worden,'
oder dieselbe durch gifftiger feindseligerböser lcutt einseitig und falsch antragen
wider ihre sonst angeborne fürstliche (llsmentiam mildt und guttigkcit gegen mich
dermaßen zn höchsten Ungnaden bewegt worden, daß keine vorbitt, flehen, noch
bitten statt finden mögen, Ohnaugcschcn meiner uotori und landkundiger nnschuldt,
die auch meine höchste fcind selbst wider ihren willen bekennen müßen. In maßen
hernach zu Cöllu jnstisicirtcr Hiaronxmns Niebaslis vor seinem todt dem Herrn
Illior» des ^nAustirisrklostcrsin Cölln seinem Bcichtsvattcr nach gethaner bricht
anff mein begercn und fragen frciwilliglich bekant hatt, daß nit einige Miße¬
that, die ich begangen hette, sonder meine gutter die ursach meiner Verdammung
gewesen.

Und obwoll folgendt jähr 87 der Obrister Nartiu Sallonelc nach cinncinnng
der Statt Bon niir durch den Lommissarium LlörAvn Urinell anbieten laßen, im fall
mich zu Bon wider einstellen wurde, daß er mir zu meinen guttern und allem
erlittenen schaden volkomlich verhelfen wollte, mit Vermeidung, er hette durch ge-
fcngliche anHaltung Uillae! nnd llliellaizlio hausfrawcndarzu gutte Mittel und gclegen-
hcit. So hab ich gleichwol solches undcrschicdlichbeschehcn anbicttcn nit anncmcn,
noch mich I. Chnrf. G. fcind keineswegs theilhaftig machen wollen, sondern gc-
antmortt, tvoltte meine sachc Gott und der Zeit befehlen,were nit gemeint obbc-
nente beide Frawcn, sonderlichdweill Uillasi hansfraw grob schwanger gangen,
über ihre gcfcugnus weiter zn beschweren, dahingegen gedachter Ilieronznnns
.llielmelis zuvor dergleichen meiner lieben hausfrawcn seliger gelegcnheitt nnd
znstandt nit angesehen, sonder ohne einige barmhcrtzigkcit dermaßen betrübet, daß



sic vor leid und uniuutt gestorben und die bei ihr lebendig trügende frucht im

Mutterleib erstickt.

Bin also ganh und gar, wie ich solches mit glaubhaftigen äocumvutsn be-

schcineu kau, von und auß der statt Bon pliebcu. Darzu neben vorerzeiten

Ursachen mich .meine landkundige unschuldt und daß I. Churf. G. hochwcise Herrn

rähtte mich jede zeit großgnustiglich vertröstet, meine sach in gcpurliche oon8ul-

tatlou zu ziehen und förderlich zu erledigen bewegt.

Wie ich dau auch nachdem I. Churf. G. die Statt wider erobert, ich zu

mein und meiner linder Erbguttern widergelaßeu worden, welche ich, dwcil sic

Wust und ungcbawt gelegen, dem Herrn Zölucr zu Bon, Weudeleu Rensch, und

seinem schwager öVvnamlan Zoldicner etliche fahr ohne einige i-ecompous nnß-

gcthan, allein daß sie wider etwas in baw möchten gebracht werden.

Jnmittels haben die spanische darin gelegte Soldaten meine behausnng znni

Grueuenwaldt gantz herundergerißcn und verwüstet dergestalt, daß solche mit

4Wl1 goltgnldcn in vorigen standt uit Wider uffzurichten.

Ob nun tvoll abermals mehr andere in erlangter xossesolou mich ferner zu

porwrbircm und zu betrüben uuderstaudcn, sein dieselbe gleichwoll durch dero

Churf. G. hochwcise Herrn Rähtte swelchen meine unschuldt bewust) ernstliche be-

selch davon abgchalttcn und ich dabei in das 3. jähr geruwiglich gelassen worden,

biß allererst in ncwlichlcit einer Gilbert Helmich genant, burger und faßbendcr

zu Bon, sich herfur gethan und underm schein oberzeltcr vermeinter eouliseatio»

und Churfurstlicher zulaßung meine gutter augrieffen mit dem vorwenden, I. Churf.

G. were ihme S4V thaller, so lZlU-mus und andere bei ihm verzehrt, schuldig, wolte

Verwegen meine gutter seines gefallcns verkaufen und vereusern, biß zu seiner

bczalung auch daran sich gerichtlich erbfest machen laßen.

Wan aber besagter Helmich von jederman zu Bon vor einen unruwigen,

verruchten man gehalten wirdt, der auch nichts zu verlieren hatt und nur damit

umbgehet, wie er sich unrecht fertig mitt frcmbder und ander leutt gutter bcreichen,

folgents ctwan außtretteu und sich davon machen möge, so erfordert meine hohe

notturft ansf mittcll und Wege zu gcdenckcn, welcher maßen jäh biß anhero wider

mich geübten Proceß, der allen naturlicher und Volcker rechten, Reichs (loustitutio-

neu, Ordnungen und abschieden zuwider und also im H. Romischen Reich teutscher

Nation niemals üblich noch gcbreuchlich gewesen, begegnen, zu mein und meiner

Kinder guttern wider gelangen und meines großen unbilligen und unvcrschuldtcii

erlittenen schadens völlige crstattung und ergctzung gehaben möge.

Demnach ist an E. G. mein undcrthenige demütige pitt, dieselbe wollen auß

christlichem gncdigem mitleiden in dieser meiner offenbarer unschuldt bei dem

Hochwiirdigsteu, Durchleuchtigsten und Hochgeborneu Fürsten und Herrn ErM

bischovcn und Churfürsten zu Cöllu zc. meinem gncdigsten Herrn vor mich g»c-

diglich iuterllöülru und I. Churf. G. durch vorbittlich schreiben, nrundliches vor¬

tragen oder in andere Wege meiner sachen grundliche beschaffenheit und gelegen-

heit zu erkennen geben, auch bei derselben die gnedigc beforderung thun, daß ich

und meine Kinder zu wurcklicher possessiou unser gutter vor allen Dingen wider

gelaßen, dabei geruwiglich erhalten, gehandhabtt und wider jedcrmenniglichs an-
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sprengt» geschützt, gejchirmpt und zugleich meines mercklich erlittenen schadcns voll-
kommene crgentzung überkommen möge.

Hieran erweisen und verrichtenE. G. ein hochlöblich christlich werck, welches
zu Gottes ehren, beforderungder heilsamen.justitian wie nit wieniger zu be-
schutzung unser armer hochbetrubter Lentt ungezwcisfclt gereichet und nmb E. G.
und alle die Ihrige Ivie die tag unsers lcbeus cußcrstcn Vermögensin nnder-
thcnigkeit zu verdienen schuldig, willig und geflißen sein.

E. G. sdie Gott der Almechtige in frischer gcsnndhcit, glücklicher Regierung,
zeitlich und ewiger wolfahrtt lang gefristcn wolle) mich zu gnaden nndcrthcniges
fleißcs befehleudt

E. G.
gantz underthcniger

Dietrich Holtz Bürger zu Cölln.

Z. Dir >>. Stiege auf dem Kreuzderge bei Bonn.

Die h. Stiege auf dem Krcuzbergc ist bekanntlich eine Nachahmungder beim
Lateran in Rom befindlichen „Scala santa", welche ans den 28 Marmorstnfen er¬
bant sein soll, die Hur Vorhalle des Prtttoriums in Jerusalem hinaufführten und
von Christus erstieget: wurden, als er vor Pilatus erschien. Der Kölner Erz-
bischof Clemens August I. legte am 18. Juli 1746 den Grundstein zu der Stiege
auf dem Krcuzbergc und vollendete sie im Jahre 175!. Ein früher zur Seite ange¬
brachtes, jetzt in fehlerhafter Fassung an der Außenseite des Treppenhausesüber
dem Balcon sichtbaresChronogramm auf das Jahr 1751 lautet:

I>I«Z nonls

-eVaVsro uI-uLlronu
rre
Lvl-anlrmsl

illr: .rVaVsru ininrlask!
uXsrnVtlr.v
izr rlxlr.v.

In jede einzelne Stufe der h. Stiege wurden Reliquien verschiedenerHeiligen
eingefügt. Auf der 2., II. und 28, Stufe sind vergoldete Messingkrcnze an¬
gebracht; es sind dies nach der Legende die Stufen, welche auf der von Christus
erstiegenen Treppe zu Jerusalem mit seinem Blute benetzt worden sind. Clemens
August I. verbot, djc h. Stiege in Stiefeln oder mit Waffen zu betreten. Das
betreffende Edict ist am Fuße derselben, rechts in lateinischer, links in deutscher
Sprache aufgehängt. Es lautet:

Wie Heilig man mit Heiligen Sachen umbgehen solle, ein solches hat der
AllerhöchsteSelbst auf dem geheiligten Berg Ilarab dem Xloz-si, welcher allzu
kühn dem aldort brennendenDornbusch zneplete, crklähret und zu verstehen ge



geben, da Er demselben mit folgeud-abschröckenden und betragenden wbrtcrcn

zugcrnffcn: löxoä: (laz,: 3. V. 5. komme nicht näher herzn, löse deine Schuhe auf

von deinen fttssen, dan das orth, darauf dn stehst, ist ein Heiliges Erdreich.

Gegenwärtiges blxeinplar oder Borbild jener Stiegen, welche vormahl Llo-istus

unser Erlöser im hanß Ullati des Landpflcgers init seinen Heiligen Füssen durch

dreymahliges auf- und absteigen bctrotten und mit seinem eigenen kostbahrsteu

Blut gehciligct hat, ist mit unterschiedlichen antlnmtisirtcn Heiligen Ileliguien

gczicret, und von Loneciieto dem XIV. jetzt Regierenden Römischen Pabst mit

auhuehmcnden Staatlichen Ablässen aufs freygebigste versehen worden. Indem

alßv dieser orth nicht minder Heilig ist, alß jener DornBusch aufm Berg Ilorati,

folgsam gebühret demselben von Unß alle, Heilig- und Ehrerbietigkeit. Damit

nun dieses anch Heilig beobachtet werden möge, Befehlen Seine Churfürst!. Durch¬

leucht Unser Gnädigster Herr und Ertz-Bischoff allen und jeden, welche diese

Heilige Stiegen andächtig besteigen wollen, daß selbige mit aller Gottesforcht und

cingezogcuheit dieses so heilige, heylsamc und verdienstliche Werck angrciffen und

keiner sich unterstehen solle erwähnte Heilige Stiegen weder mit Stisfelcn noch

mit einem Degen oder anderen gewähr angethan und bewaffnet hinauf zu gehen,

welches allein denen Ritteren eines Hohen Ordens gestattet wird. Gegeben

Poppelsdorff den 2y," April. 17öl.

(llswsnt. Xugmst Churfürst.

Vt. angimt IVllliin Frhr. V. IVoltk lllkttsrniolu

4. Zur Bangrfchichte des Bonner Münsters.

Däs Bonner Münster ist seit 1370 in einer durchgreifenden Restauration

nach den Plänen des Bauraths Esscnwein begriffen. Die Krypta, wohl der

interessanteste Theil des Münsters, ist vollendet, und es soll nunmehr bei der

so sehr verunstalteten Westseite der Kirche mit der Restaurirnng fortgefahren

werden. Um für die Beurtheilung der Pläne zur Wiederherstellung dieses Ban-

thcils eine sichere Grundlage zu gewinnen, hat der Kirchenvorstand jüngst von

sachkundiger Hand das Westende zum Zwecke der architektonischen Aufnahme genau

untersuchen lassen. Diese Untersuchung hat nach einem Berichte der „D. Rcichs-

Ztg." zu folgendem für die Bangeschichte des Münsters merkwürdigen Ergcbuitz

geführt.

Das Wcstende der Kirche, in früheren Urkunden vielfach der St. Petcrschoi

genannt, ist bekanntlich in seinem Innern unten halbrund. Auf erhöhtem, rings

herum laufendem Sattel stehen sechs Doppclsäulcu, und an den beiden äußeren

Enden, im Anschlüsse an die Eckpfeiler des Hauptschisfes, je eine Säule mit ge-

ringtcn Schäften. Diese bestehen in ihrem oberen Theile aus schwarzem po-

lirtcn Schiefer und tragen auf schönen, reich verzierten Capitalen eine fein pro

filirtc Bogcnstellnng, die mit einem sieben Seiten eines regulären Zehnccks sich

anschließenden Gesimse abgeschlossen ist.

Von hier an <in der Höhe der ersten Gallerie des Langschiffes) wird das
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Innere dieses Wcsttheilsviereckig, und ist nach oben mit einem den übrigen Ge
wölben der Kirche ähnlichen Kreuzgewölbe geschlossen.

Das Aenßere des Westcndcs ist geradlinig abgeschlossenund mit zwei Platten
Rundthürmen slankirt. In dieser Gicbelfn^ade, welche aus vielerlei Material
ans die ärmlichsteWeise zusammengeflickt ist, bemerkt man ein größeres, nach
oben rund geschlossenes,und zwei spitzbogigc Fenster, die, wenn auch ihre Um¬
rahmungen im Innern romanischeFormen zeigen, doch aus dem Anfang des
t7. Jahrhunderts zu stammen scheinen. Unterhalb dieser Fenster befindet sich
ein vermauertes, nach oben rund geschlossenes größeres Fenster, das im Innern
in der mittleren Sänlcnstellung als tiefe Nische erscheint, hinter dem dort jetzt
angebrachten Bälgekastcn. Das darunter befindliche große Rundfcnstcr, zur Er¬
leuchtung des Raumes unter der Orgclbühne bestimmt, ist aus neuerer Zeit.

In der Nord- und Südseite des viereckigen Baues wird der aufmerksame
Beobachter je ein, dein obengenanntenFenster hinter dem Bälgekastcn ähnliches,
jetzt ebenfalls vermauertes Fenster erkennen, darunter ein kleines Rnndfcnster.
Im Innern der Kirche kamen nach dem Losschlagen des Putzes diese Fenster deutlich
zu Tage. Das Losschlagen des Wandpntzes an anderen Stellen ergab, daß das
innere Halbrund früher nur durch diese drei größeren Fenster mit darunter be¬
findlichen kleinen Nundfcnstcrnerhellt wurde. Das Füllmanerwerk des südlichen
Fensters wurde herausgebrochen und es zeigten sich die Fenstcrlaibnngcn gut
verputzt bis zu einer Tiefe von fast Ü Fuß; hier war ein dicker Manerspalt und
das innere Manerwcrk trennte sich von dem äußeren deutlich ab; ersteres bestand
ans Tuff, letzteres aus Ziegelsteinen. An derselben Seite, jedoch am Fuße der Kirche,
wurde in dem ehmaligcn Kcltcrhause des Kapitels, nunmehr städtischen Spritzen-
Hanse, behufs Untersuchung des Mauerwcrks, welches hier in Folge der Difscrenz
zwischen innerem Halbrund und äußerem Viereck bis zu zg Fuß dick ist, die
Mauer angebrochen. Nach Herausnahme eines dicken Mauerkörpcrs zeigte sich,
dem inneren Halbrund entsprechend,eine runde verputzte Fläche. Es scheint
dies nnwidcrlcglich zu beweisen, daß ursprünglich eine auch nach
Außen rnnde (vielleicht oben fünfscitigc) Apsis die Westseite der
Kirche abgeschlossen hat, und das viereckige jetzige Gemäuer später
vorgesetzt worden ist.

Zwischen dein südlichen Rundthurm und dem viereckigen Vorbau zeigt die
ans dem Verband herausgebrochene Ecke deutlich, daß mau hier, um einem inantcl-
artigen Vorbau in der Ecke den nöthigen Halt zu geben, das neuere Manerwcrk
hineingcschobcn hat.

Von weiteren Spuren einer ehmaligcnapsisartigcn Gestaltung des westlichen
Theile? der Kirche mögen noch folgende angeführt werden. In beiden Rund¬
thürmen befinden sich verschiedene jetzt vermauerte Thüren. Zwei derselben führ¬
ten, wie es sich bei Herausnahme des Füllmanerwcrks zeigte, auf den plateau-
artigcn Abschluß, wo im Innern das Halbrund des Wcstchors plötzlich und nn
vermittelt ins Viereck übergeht. Vermuthlich führten sie auf eine hier früher
befindliche Gallerte (wahrscheinlich auch mit Fenstern), die sich den sieben Seiten
des jetzt noch vorhandenen Gesimses anschloß.

Weiter hinauf sind in beiden Rundthürmen ferner je eine Thür, welche man



vermauert hat, da sie in der platten südlichen und nördlichen Seitenmaner des
' Wcstchorsjetzt nutzlos sind und geöffnet höchst gefährlich sein würden. Es ist
zu vermuthen, daß diese beiden Thüren auf das früher die Apsis nach oben ab'
schließende Gewölbe geführt haben. Indem auf die Anführung weiterer Spuren
verzichtet wird, die auf das Vorhandenseineines runden resp, polygonalen äußeren
Chorabschlusses an der Westseite hinweisen, sei noch bemerkt, daß, da Abbildungen
der Stadt Bonn vom Jahre 1643 schon die Westsa^ade des Münsters in ihrem
jetzigen Znstande zeigen, die Zerstörung des chmaligcn Abschlusses in eine frühere
Zeit, vielleicht in die Truchseßischen Kämpfe und die Belagerung vom Jahre 1583
bis 4584, zu verlegen sein dürfte.

5. Das adelige Dnmenstist ni Mich.

Ans dem Hofe des chmaligen Bcncdictiuer- sjetzt Franziskaner-) Nonnen¬
klosters zu Vilich ist an einem gegenwärtig als Scheune benutzten Nebengebäude
ein etwas beschädigter Denkstein ans Tuff eingemauert, der wegen seiner bild¬
lichen Darstellung im Renaissancestile und der beigefügten Inschrift beachtenswcrth
ist. Derselbe wurde vor etwa zwölf Jahren im Manerwerkc des nämlichen Ge¬
bäudes aufgefunden,als man dessen oberen Theil zum Zwecke banlicher Verän¬
derungen abtrug. Bei einer Höhe von 3^2 Fuß und einer Breite .von fast 2 Fuß
zeigt dieser Denkstein zwischen zwei Pfeilcrchen zwei Wappen, von denen das
eine srechts) in einen: mit Rauten bestreuten Felde einen links aufspringenden
Hund mit einen: Ringe in: Maul, das andere slinks) einen Maueranker darstellt.
Ueber den: Wappen ist in einen: Medaillon die Uebergabeeiner Urkunde Mille?)
von Seiten eines Prälaten an eine weibliche Person sAcbtissin?) abgebildet. An:
Fuße des Denksteins steht die Inschrift:
XXO 83 VLA Xll XVKV8'1'I 18? VI8 8?!??? VVUclll 0X8 WAüf
XLIIAlSIVLSL N1? 1)4X1 LUX? AWSNVVU'I Vv 13118 XX0 96 Vv 97
V01U41 VII3 13115-V4UU)I«4l1301-13 VII-0 lültLNIllöKUIII I-V1W V0X
LI100I1 2VK W1? XZVI38Z WÜ8LVV8? 4VU3VWVÄUZ LKVX1VV?
1V01tvl3X.

Lnzie von Broch wurde am 3. Februar 1531 zur Aebtissin erwählt und
starb 1627. Ein ungefähr 3Vs Fuß langes und lU/2 Fuß breites Fragment
ihres Grabsteins liegt vor dem Eingange zum Kloster. Auch dieses zeigt die
vorhin erwähnten Wappen mit der verstümmeltenRnndschrift:
XXX0 V13X .. IVX?. 8NXIUZ . VI13 . VV0001)013 .V VM-
W001I. VW. 8IZIZ0. «0?. 013XX.

Näheres über diese Aebtissin ist nicht bekannt. Uebcrhanpt gehört die Ge¬
schichte des einst so bedeutenden und für die Vergangenheit unserer Gegend so
wichtigen Damenstiftes in Vilich zu den dunkelsten, wenngleich seine Gründung
nicht über das Ende des 10. Jahrhunderts hinausgeht. Das vormals sicherlich
reiche Urkundenmaterialdes Stiftsarchivs ist jetzt in alle Welt zerstreut, während
an Ort und Stelle nur spärliche Notizen zurückgeblieben sind.



Eine ziemliche Anzahl ineist älterer Urkunden liegt im Staatsarchiv zn

Düsseldorf, Unter dem, was in Vilich selbst aufbewahrt wird, ist eine Abschrift

der Statuten erwahnenswerth, welche der Erzbischos Kurfürst Ferdinand von

Köln am 6. November 1618 dem Stifte verlieh. Im S, Capitel, das „von deß

Stiffts guttcrcn vnd einkommen vnd deren aämmistrati-m" handelt, heißt es über
die Gerichtsbarkeit des Stiftes:

„Die durch die Abdißin angesetzte Amptman, Schultheiß, Gerichtsschrciber

und Bott zn Vilich sollen der Abdißincn Veraidt sein, auch der Abdißinncn sampt

dem Capitul holt vnd trcw zn sein in empfahnng ircr Amptcr vnd diensten an-

globcn. Die Bruchteil vnd gesell zn der Hocheit Vilich gehörig sollen die Ab¬

dißin vnnd Vogtt mir Zuthnnng des Ainptmans besitzen, cmpfahen vnd behalten,

wie von altcrs hcrkommendt vnd Vnscr snrisäieticm vnnachteilig,"

Die letzte Stiftsdame von Vilich, Franziska Reichsfreiin von Ritter, starb

am 3. Juli 1872 ans der Marienbnrg in der Pfarrei Quadrath. Seit längerer

Zeit ist Herr Pfarrer Peiffer zu Vilich damit beschäftigt/ alle auf das Stift be¬

züglichen Rachrichten zu sammeln und, was schon Gclenius svgl. dessen Vita s,

IlnAsIbarti S, 216) beabsichtigte, eine Geschichte desselben zn schreiben. Möge Herr

Peiffer ans das Ergebniß seiner Forschungen nicht allzulange warten lassen.

(!, Inschrift ilns dcm Griitidriiliinnt des !>, Atderirns in der

Pfarrkirche ;n Fiiffrnich.

Der h. Aldericns lebte um 1266 als Laienbruder im Prümonstratenscr-

Nonnenkloster zn Füssenich bei Zülpich, Nach der Legende war er ein franzö¬

sischer Königssohn und Thronerbe von Frankreich. Die Inschrift auf seinem

Grabdenkmal in der Pfarrkirche zn Füssenich legt ihm mit Rücksicht darauf den

Titel vschzbinas sfranz. Oanxbin) bei, was aber unrichtig ist, da jene Bezeichnung

siir den Thronerben erst im 14. Jahrhundert in Frankreich aufkam. Eine aus¬

führliche Lebensbeschreibung dcS h, Aldericus findet sich aus der Feder des Dürcncr

Geschichtschreibers Polius sf 1666) bei den Bollandisten unter dein 6. Februar,

Auch enthält ein seltenes, 1744 zu Köln erschienenes Büchlein: „Kurtzer Begriff

Deß Lebens und Wunder-Zeichen deß Heiligen dUllm-ie!, Ux ^ntigniorilms mann-

vai'Ioi'mugue Äloirastei'ioi'nin iastis 3.Q ti'aäitionikus, neo N0Q

eüitionilius zusauimen verfasset: Dessen glorwürdigen Beichtigers Ge-

deine ruhen und mit svndcrbahrcr Frucht verehrt werden In Dem uhraltcu Ad-

lichen Jnngfrawen Closter 8, 7>NLolai zu Füssenich, Präinonstratcnser Ordens im

Ampt Zülpich, Cöllnischcn Erzbischthumbs gelegen" interessante Nachrichten über

diesen Heiligen und seine besonders im 17. Jahrhundert blühende Verehrung.

Als Todestag ist darin sS. 26) nach einem alten Missale im Kloster Füssenich

»nd dem der 6. Februar angegeben. Die Grabinschrift lautet:
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7. Zur FumUinuirl'chichtc der Hcrrrn von Paiant.

Johann von Palant, Herr zu Wildenburg, Berg, Frechen, Bachern und
Wachcndorf, Landdrost von Jlllich und Amtmann zu Wilhelmstein, hinterließbei
seinem 1S33 erfolgten Absterben elf Kinder. Er war vcrheirathet mit Cäcilia
von Hompcsch, einer Tochter des Werner von Hompesch zu Wachendorf, Amtmann
zu Tvmberg, und der Anna von Harf svgl, Strange, Beiträge zur Genealogie
der adligen Geschlechter Hft. 1 S. 26). Ueber die Theilung des Nachlasses unter
die elf Kinder finde ich unter einem Haufen meist die Burg Nothbcrg bei Esch-
Weiler betreffender Papiere folgende Aufzeichnung aus dem 16. Jahrhundert:

Eß Ist Im leben gewesen Johan von Pallandt Landtdrost. Der hatt uachner-
lassen acht söhne vnd drey Döchter mitt nahmen Werner, Johan, Dham, Gerett,
Marsilius, Rcinert, Diedcrich, Emondt, Maria, Margreta vnd Zecilia.

Werner ist verheurath worden ahn Margrett von den Bongartten wittwcn
zu Breidenbcnt vnd hatt Kein Kinder hinderlasscn. Denrselben ist zugetheilt
worden das Hauß vnd Herschafft Bcrgh.

Johan ist bestatt worden ahn Marey von Flodorff. Demselben Ist zugetheilt
tvordeu daß hauß Nothberg mitsampt der herschafft Bettcndorff vnd wcyßweiller.

Dham ist verheurath In Lottringen ahn die von Rollingcn. Dem ist zu¬
getheilt das Hauß Lindenbergh.

Gerhardt Ist bestatt tvordeu ahn die Wicdtfraw Haßen zu Tornich. Dem
ist zugetheilt worden daß hauß vnd Herschafft Wachendorff.

Marsilius hatt genommen dieser obcnbemelterWittwen Haßen von Tornich
Dochter. Dem ist zugetheilt worden Freichen vnd Bachem.

Reinhart Ist Thumbherr zu Trier gewesen vnd hatt einen Verzicgk gethan.
Dicderich Ist Thumbherr gewesen vnd hatt gleichfalls verziehen.
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Ein out Ist ("iuioiullus zu Achen gewesen Und auch verziehen.
Die weltliche bruedcr haben das Haust Wildenburg vnucrlheilt gclaescn, ob

der geistlichen bruder csncm ein vngcmach zustundt, denselben darmit zn stewr
zu koimnen.

Marcy Ist bestatt worden an den Herrn von Gurtzenich In Zcitt Natter
und innttcr lebtagh und haben Jr zn heurathsgntt geben 41100 goltFuIllon.

Margret ist bestatt worden ahn den Herrn zur Heiden von Jrein weltlichen
brndcr vnd zu Heurathsgntt bekommen glcichfals 400V soltZuläon.

Vnd dwcil Gerhart von Pallant Jr brndcr albercit thodts verfahren ohn
lcibs erben, hatt sie anst dem stcrbfahl bekommen 100 xoltguläon. Vnd Ist In
der Heurats bercdnngh versehen, da Werner Jr brndcr ohn leibs erben, wie ge¬
schehen, abgehn wurde, das der Schwester anst seinen gucttern von seinen welt¬
lichen brndern noch gegeben solt werden 1500 Aoltguläen.

Cecilia ist bestat worden ahn Quaden von Bustchfclt vnd gleich lanth hcn-
raths Rottet wie Ire SchwesterMargreth.

Gerhart, der die Hasten von Turnich wittwcn gehapt vnd sein bruder Mar-
silius, der die Dochter gehapt, haben beyeinandcrhaustgchaltcn zu Wachcndorsf,
das Gerhartcn zugetheilt gewesen. Derselbig ist ohn leibs erben verstorben, also
das das Haust Wachcndorsf wieder vnder die weltliche geschwester gcsallcn, aus;
welchem bcifall der Herr von Gurtzenich bekommen 700 xaltguläon vnd der an
der Schwestern eine 500 AoltZulllou nach lauth Jrcr Heuraths. Nocttcln.

Dwcil Freichcn vnd Bachcm (hier ist für ein paar Worte Raum gelassen),
Ist Marsilicn vnd vorter sein Haustfrauw vnd söhn darin sitzen plicbcn wie noch.
Nachfolgcndts Ist Johan In Gott verstorben und verlassen dicßen lctzstcn ver¬
storbenen Wilhelms Vatter Johan.

Im Jar 52 Ist In Gott verstorben Werner von Pallant vnd seine haust¬
frauw hatt das haust vnd Herschafft Bergh lcibtZnchtigcrweiß besessen. 50 da
ist dicselbigh auch In Gott verstorben, das Haust vnd Herschafft Bergh wieder
ahn die Zwei brucder vnd des bruders Sohn Johannen von Pallant verfallen.

8. Das Amt Wwcnlwrg.

Die alten Rentmeisterei-Rechnnngen des Amtes Löwenberg sind für die Topo¬
graphie und Geschichte der Ortschaften, Höfe ec., welche in diesem Amte lagen,
nicht ohne Werth. Eine solche Rechnung,die aus dem Nachlasse des Baumeisters
vr. Hundcshagcnin Bonn stammt, ist in meinem Besitze. Sie ist betitelt: „Vier¬
zehnte Löwenbcrgische RhcndtMeisterey Rechnung.Wast anst befehl des durchlcnch-
iigsten fnrsten nndt Herren Herren dort Rbilchx Pfaltzgraffen bey Rhein des
heiligen Römischen Reichst ErtzschatzMeistercn nndt Churfürsten in bayercn, zu
Gnlich Cleve undt Berg Hertzogen, surften zu Möers zc. Ich lloau Illoemau <Zratk
ahn schatzgulden undt Rhenten zu Ihrer Churfurstl. Dhlt. landt nndt nmbts
löwenberg alst ggst. angeordneter Empfänger undt zu dcrosclbennutzen wieder
außgegeben, anfangend 1?» auA. 1732 undt endigend den letzten 1733."



Auf 105 Folioblüttern sind die Einnahmen und Ausgaben gebucht und den ein¬
zelnen Posten Bemerkungenbeigefügt,die für die Freunde der Loealgeschichteein
um so größeres Interesse haben, als sie meist Gegenstände betreffen, über die
uns urkundlicheNachrichten nur selten begegnen. Einige AnSzüge mögen hier
eine Stelle finden.

sSS. 3 -8.f Bericht der dingstnhlen nndt dörffer landts nndt ambts lö-
wenberg.

Vnter das ambt löwenberg gehören folgende 4 geeichter nndt sechs; KirSpelen.
lilmmell' das Hauptgericht nndt ein KirSpel, worunter gehören die honnschasften

llonnellratli, alias oeglclvberA, ein dorff nndt Kirspels 5birch, nndt ist eollator
der pfarr Ihre Chnrfnrstl. Dhlt. als; Herr zu löwenberg.

llUemlortt' Ein dorff vndt Hvnüschafft.
LomcäorK' ein dorff nndt Honnschafft, ssllioven ein dorff nndt Honnschafft, alle

ohne Kirchen, nndt gehören nacher Alnllbeiin in die Kirchpfnrr.
ölollüeim Ein dorff nndt Honnschafft, nndt ist Ihre Chnrfnrstl. Dhlt. eollator

der pfarr.
Oberüollerulorll' Ein dorff nndt Vntergericht, worunter gehöret das dorff

Kieclvrüollomloril' ein Kirspels Kirch nndt ist t'ollatrix der pfarr Abtisjin z»
Vvlioli.

lleisterbaoder rotlc Ein dorff nndt Honnschafft nndt gehöret nacher Xieclor-
üoilonclorji'.

ObvrtlasselEin dorff nndt Kirspels Kirch nndt Honnschafft nndt ist (laitati'ix
der pfarr Abtißinne zu Vz-liel,.

ISnäkIeoven ein dorff nndt Kirspels Kirch nndt Honnschafft, gehören hierunter
die dörffer nndt Honnschaffte I'amorstartk, beyde ober- nndt Xieäerlloltoru, Lcebcl-
kovan zur halbscheidt I-Imxrioli, nndt Bewell, (,'ollatrix der pfarr Äbtissinnzu
V)-Iieli.

Illmiät ist gleichfalsein Vntergericht, warunter gehöret das dorff nndt honn>
schafft Illioiät, Ein Kirspels Kirch, nndt ist eollator der pfarr das Capital ml
(lassinm et lAorentium binnen llonn.

Noch gehöret unter das gericht Ilbeiüt das dorff nndt Honnschafft dlieüor-
(lasset eine Kirspels Kirch, eujus llollatoros die freiherrn van Kebmiätberg nndt
Herr v. 8tein alternative.

Vnter dieße Honnschafft diieclertlassel gehören die dörffer llelreuäorlk nndt
stoebnm, beyde ohne Kirchen.

SivKlalir ist auch ein Vntergericht nndt gehöret darunter das dorff nndt
Honnschafft Kisglabr, ist ein Kirspels Kirch, (lollatores der pfarr der?r!elat zu
SioxlmrFund die Herren zum Stein alternative.

Noch gehöret unter das dorff 8ioAlsllr die dörffer löselnnar, Ixriosclorll' nndt
spieb ohne Kirchen.

lloclenliäreben ist gleichfals; ein Gericht vor sich, hat eine besonderepfahn,
enjns eollator der Abt zu st. Norton in Cölln undt gehöret unter die honnschafft
Rheidt, undt hat es mit diesem laden undt hoobsgericht diese beschaffenheit, daß
alle gnther zu lioüonlcirebenhoobsguthereseyndt.

Se. Chnrfnrstl.Dhlt. Mein ggster Herr seyndt darüber Waltere nndt die schesstu
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daheselbstanzusetzen, auch schätz, Stcwr, aoalnoonnndt brnchtcn,forth alle »upo-
nariwt zu genießen.

Ein zeitlicher bb-o-Iat daheselbsten Grundtherr nndt ahn den landtgerichteren
l'eissiävnt der schultheiß, hierüber ist Johann Iloltorp der Rechten Dolltor. Bndt
die schcssen seyndt folgende Benentlich diiSsMon, oelmlllnutson, Vogdt zu Nullbsiin
(dumer, Peters Wolsf, IZrann nndt ^.imlllono nndt nmß dencnselbcn der Desolat nach
anlaß des Weistnnibszum gehalt Jahrs drey Malder Roggen geben, wie auch
muß dcrselb nach dem alten Weistnmb, Ivan des Herren oder Vogdtengedingge¬
halten Ivirdt, die Verpflegungverschaffen,

fSS, 131- 133.j ltom im Ambt Löwenbcrgwerden gehalten 146 schützen,
die alle meinen! ggstcn Herren Veräydet seyndt. Dieselbe werden gebrauchet, wan
Jcmandt angegriffen nndt darzu Verbotten werden, nndt haben Vor ihre Beloh¬
nung ein Jeder eine Kugel mit der liefferung Englischen tuchß, nndt wirdt Von
Sr, Chnrfnrstl, Dhlt, wegen die halbscheidt,die andere halbscheidtVon denen
Vnterthancnbezahlt, nndt seyndt im Kirspel Ilonnoll 6» schützen, zum halben
theil Ihrer Kngclen 12 Ehlcn tuchß, jede per 8 Marck, lnoit 28 Kugeln Läiotl
1582 aä 26 -üb, nndt dergleichen alb, einen zu einem alb. 5 Vs hell, Cöllnisch ge¬
rechnet, jeden jzoltss, 112 alb,, also acht Aoltg'. 34 alb, nndt zu rthlr. per 86 alb,
II rthlr. S6 alb.

Zu vbor- undt Nicdcrdollendorfs nndt OberCaßclseyndt 46 Kugelschntzcn, zum
halben Theil ihrer Kugelcn gehören acht Ehlen tuchß, lnoit 19 Kugeln 24 alb,

Xmlskovon hat 24 schützen, zum halben Theil ihrer Kngelen gehören 4^/v
theil Ehlen Tuchß, taait Jedes Jahrs 11 rschilling16 alb, 4Vs hell.

Zu Itlmlät seyndt Zehn schützen, zu biillällrvaaoolsechß, zu Lisg'lnln' sechß, talllt 22 Ku
gclschutzen, zum halben theil ihrer Kngelen 4^/s theil Ehlen tuchß, lnoitll) Kugeln 16 alb.

Item die KirspelcnIlonnstk, obsräoUsnäorü', Knüllleovon, tilllliät, WaäerLlassol
nndt sie^lalir nemblich 73 zum halben Theil ihrer Kugele» zu machen, kostet der
eine zwey raalb., kamt Jahrs sieben Kugeln 16 alb. 4chs hell. Jeder Kauffmans
gülden 26 raalb. Jeden zu einem all>. SV- hell, Cöllnischgerechnetmachen zu
goltg. 12 Aoltg. 66 alb, 11 hell, nndt ahn rthlr, per 36 alb, aä 17 rthlr, so
->Ib. 11 hell,

sSS, 195 198,j Der Durchleuchtigstcrfnrst undt Herr Ksrarä zu Gulich,
Eleve undt Berg Hertzog hat in xosssssiono gehabt nachfolgendehosfzchndcn
gnthere.

Der Hofs zu ItlmiÄt, weßen Jetziger ?osses8or der Obrist hoff Narobal fhr.
von tilssoolratb.

Der Hoff zu lüoolnnnr, dcßen Jetziger xoooosoor der Bcrgischcr ilarelml fhr.
van b1ll88lllrtrtli.

Der Hofs zu Lieglalir, inoäornno 1'o88ll88or Statthalter im fest Rccklinghausen
fhr V, dloasslratb zum Stein.

Der Hoff undt Zehnde zu Dcllonäorlr, welchen gleichmäßig der Bcrgischcr
Ularelial fhr, von dlooaolrntb zu Lreoliovon in Besitz hat.

Der Hoff zu Ininxsrioli, rnoällrnuo xo88S88or von Ho8LllIroäs zum Stein.
Der Hoff zu dollendorff, der hauß Banmgart genant, jetziger l'oossosor von

Hll88ölratb zuin Stein.
Annalen des hist, Vereins. Heft Sl>, ' 13



Der Waldtdccker hoff zu HommS', deßen Jetzige t^ossossoras I^ntros CenLigen
iu Ehrenstein.

Der hoff In honneff, alle ini ambt Löwenberggelegen mit ihren gehnchtereu,
Herrlichkeiten,Zehnden, Zinsen, pfachten undt allen anderen recht undt Znbehöer nichts «
davon anßgeschciden nach inhalt der pfandtBerschreibungwie oben gemcltcr hertzog
besagtehösf, zehndennndtgntherc 1444Wcylandt IVillielmcn von Hsssalroäa snr 1166t> !
Zottx. Verschrieben undt pfandtwcist Vbcrlaßcn mit diesem beding, daß Ihre Chnr
fnrstl. Dhlt. Gnaden nndt deren Erben frey stehen solle, dieselbe gnthere wieder zu D
lösen undt angeregter summ nndt daß gemcltcr v. Hossolroäo und seine Erben von
berührten Gutheren wieder abtrettcn solle, welches dan obgemeltcr diessoli-nck» D
ttydtlich bedeuret nndt desfals ein roversnle Von sich gegeben, deine Jedoch ohn
geachtet daß Hertzog Wilhelm hochlöblichcr Gcdächtnns aa. 1658 4ViII»z1m von
dtossolroäe Erben nndt Nachfolgerc die Löesc anffkundigcn undt solche krafft pfnndt D
verschreibnng thuen laßen, haben die Erbgenahmen sich diese anzunehmen Verlveigert,
dahcro Ihre Churfurstl. Dhlt. Gnaden der 11666 goltZ. mit crbiethnng, was sich
dercnthalbcn wcithers gebühren wurde, thuen, diesen dlessolrmlischcn Erben in vim U
solntionis anerbotten, nndt alß die Erbgenahmen solches nicht annehmen wollen,
äoxanirt nndt oonsig-nirt, worüber ahm Kayserlichcn hoffCammcrGericht zu chivxi'
soweith xroooäirt, daß die sach vor Viellcn Jahren oonelmtirtVndt Bor beschlossen
anff- undt angenohmenhaben, anbey in dieser fachen nachfolgendergestalt sen-
tsntionirt worden. (Folgt der ^tsnor ssntontns," wonach die Beklagten resp.
Appellanten von btosoelroäische Erben „Von angelegter Klag zu' absatviren midi
zu entledigen" sind.)

sS. 266.) Der Viehc- nndt bawhoff zum hauß löwenberg gehörig ist -m»u
1664, wie selbiger in seinen hcggcn gelegen, sambt darahnschicßcndenwiesen gc
meßen undt befundenworden 18 Morgen 2 Viertel. Der garten nndt arthlandt
ist befundenworden das anhalt so aneinander ligt 24 Morgen 16 Ruthen, Vndt
ist dieser hoff einem zeitlichen RhcntMeistercn zu seinem gehalt zugelegt »ndl
Verordnet lauth 1718 in 1719 beygelegter Bestallung.

Item haben Ihre Churfurstl. Dhlt. ein hnndthaußgen zu Ilnnnetr, welches
ein gcfängnus nndt von den soldathen gantz rnmirt gewcßen, hat keine axnerti-
nvntien, sondern nur allein pur blose platz nebst bey der Kirchen gelegen nndt a»ss
die Kirchmanr ahnschicßcnd,etwa 13 biß 14 fueß in die Kant groß, welches
nnnmchro zum theil zu einem gefängnns »ptirt.

sSS. 264—263.) Eß hat Mein ggstcr Churfürst nndt Herr umb das hauß
löwenberg einen bnsch, der Hohn genant, welcher nun» 1764 genießen nndt befnii
den worden, daß mit dem alten graben von den ahnschießcnden Erben angegraben
nndt abgcsöndert, haltet mit dem platz, worauf das hauß Stehet, 12ö Morgen
12 rnthen, so numnehro verpflichtet.

Item haben Ihre Chiirfurstl. Dhlt. einen Bnsch, der Hartenbroich genant, so
nach o»tsu ahn Ihre Churfurstl. Dhlt. länderey Vndt bnschen zum schloß gehörend
zu einer scithen ahnschießcnd nndt nach seichen ahn die honnesfer gemarcken nndt
zu dem Norden langß Wolckenbnrg in einer heggcn liiidt Pöhlcn gelegen, worauß
das holtz Jährlichst nach notturfft znin haust löwenberg gebraucht nndt das Egger
nach getrag nndt gelegenheitcn den Vnterthanen nndt Nachbahren Verlehnet wirdt,
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hattet ahn Morgen Zahl 763 morgen. Zu diesem Busch haben sich befunden uu.
1604 Vngefehr 70 morgen wießen, so auß dein Busch anßgerottet worden.

Die Gemarcken zu Ilummtl, so 300 morgen groß, ligen, mit einer seithcn
langst den hartenbroich, darausf Ihre Churfurstl, Dhlt. zu zcithen guten Egger
eil 50 schwein zu treiben pflegen nndt für einen Obrist-Märckcrerkennet werden,
wie auch daselbsten einen förster anzusetzen haben. Weilen nun einige der Be^
guthctcr zu blommtt' gercchtigkeit darinnen holtz zu hawen nndt dardurch den busch
also Verhawen, daß darinnen kein Egger wachsen könne, so ist expost Krafft in
rechnnng 1696 in 1697 beygelegten beselchß Vom 23te» gwu- 1696 aufs erklähren
des scheffen nndt Vorsteherdem Richtereu denen Eingesessenen Kirspels Iloimvtl,
daß Jährlichst 300 Junge Eichen in Vorbcsagten Gemarckten pflantzen, auch die busch
also, damit derselb ahnwachsen könne, hawen sollen mit der oootinnatiou auffzn
geben, ggst. befohlen, daß bey betrettungs-fall Ihre Churfurstl. Dhlt. sothanen
busch einzuziehen ggst. gemeint sehe, undt RhendtMeistercnwaß besten Jährlichß
beschehcn, bey seiner Rechnung Jedesmahlen momoriren solle, so scyndt dies Jahr
die drey hundert Junge Eichen gesetzt undt gepflantzet worden und sehndt zeitigem
NhendtMeisteren zu löwenberg für sein gehalt ahn braudtholtz 20 wagen oder
10 Karrigen vcrmög in rechnnng1713 in 19 beygelegter bestallung anß dießen
gemarcken ggst. gcmilliget,so durch die förster angewiesen undt durch die Vuter-
thancn Kirspels llounoüratli gefahren werden svllei

Anff dem Waldtgcding, so Jährlichß einmahl auff den tag Lonvsroionisstl.
llanli gehalten, werden Ihre Churfurstl. Dhlt. für den ObristMarkcr undt Erben
augefragt Vndt ist zeitlichem RhendtMeistercn,Waldtfvrsterennndt solle darab Jedes
Jahr Von den sieben Honnschafftcn lZöenäorti) liommorstorü) lloiickortl, IZarvoll,
illullliuim, Kvlboll Vndt azZlä^d-zrg oder Erben sieben Malder Haberen zu Etn
pfangen haben, so nun mchro auß dem Kirspel Iloimettrutb gelicffcrt werden.

Zu llullakoveu ist ein busch, die hart genant, darzn Vngefehr 40 Marckge
uoßen gehörig, undt scyndt Ihre Churfurstl. Dhlt. wegen des Hanß zu itoltmgi
Marckgenossen,so Johan IVilliolm OImmu sambt selbigem hanß mit appertiumitien,
nunmchro denen Erbgenahmen des CainmcrRathen zuständig undt

Z» Jetziger zcith I^osssasarhosfrath 1'ubri Binnen 0o»u.

!). Dir Pfarrei Hoistrn sin 11 ruh.

Die folgenden Notizen sind dem Lagerbnch der katholischen Pfarrgemeinde zu
Hoisten entnommen, das 1837 unter dem Pfarrer Arnold Hubert Emonds ange-
sertjgt wurde. Sie machen auf hohen geschichtlichenWerth keinen Anspruch, sind
aber immerhin bei dxn wenigen Nachrichten, die wir über diesen Ort besitzen,
interessant genug, um mitgetheilt zn werden. In der „VaterländischenChronik"
von Vrewcr Jahrg. I <1825) S. 303 wurde die Frage nach der Lage der Burg
Hochstadenaufgeworfen. Der damalige Pfarrer von Hoistrn, Johann Heinrich
Küpper, ein Liebhaber und Sammler von Alterthümern, schrieb in Beantwortung
dieser Frage „über die Pfarre Hochsteden und die alten Grafen und Burggrafen
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von Hochstcdcn" eine ziemlich weitläufigeAbhandlung, von der aber, so viel ich
weiß, nur der erste Abschnitt in der Vaterländischen Chronik (Jahrg. 11 S. 689 ss.j
erschienen'ist, da die Zeitschriftbald nachher einging.

Die Pfarrkirche zu Hoistcn wurde 1738 ans den freiwilligen Beiträgen der Pfarr-
eingesessenenund einem Zuschüsse der Landesregierungzu Düsseldorf erbant. Sie liegt
an der Stelle der früheren Kirche, welche abgerissen wurde, weil sie den Einsturz drohte.
Die Pfarrei hat eine Stunde Wegs im Durchmesser und besteht aus den Ortschaften
Hoisten, Weckhovcn, Helpenstein und dem ans der linken Seite des Gillbachs ge
legencn Theile des Dorfes Speck. Obgeich das Psarrarchiv von allen wichtigen
Urkundender älteren Zeit fast ganz entblößt ist — ob es deren nie besessen hat,
oder ob sie durch Feuersbrunst oder ähnliche verheerende Ereignisse im Laufe der
Zeit untergegangen sind, steht dahin — so lassen sich doch aus den noch vorhan
denen alten Notizen die Pfarrer seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts in un¬
unterbrochener Reihenfolge nachweisen. Sie sind: 1463 -1439 Mathias Keif,
1439—1436 Johannes Regis de Hogingcn, 1436—1530 Johannes Rosscinins,
1536—1579 Heinrich Blaren, 1579—1666 Anton Fabry, 1666—1626 Johann
Konik, 1626—1663 Johannes Fabricius de Wanlo, 1663 1674 HeinrichDurst,
1674—1675 Paul Renten, 1675—1711 Ludwig Bellen, 1711—1765 Michael
Goerges, 1765—1777 Joseph Pümlcr, 1777—1773 Johann Kamps, Deserviwr,
1778—1735 Johann Wilhelm Pfennings, 1735—1819 Johann Wilhelm Kreitz,
1819—1829 Johann Heinrich Küpper, 1829—1831 Johann Bernhard Kamps
Die Pfarrstelle war bis zur Aufhebung des Zehnten durch die französische Rc
gierung reich dotirt. Neben den Einkünften von den Pastoralgrundstücken,Stal
gebühren und sonstigen Gerechtsamen hatte der zeitliche Pfarrer von 493 Morgen
den Genuß des Zehnten.

In der Pfarrei sollen vormals mehrere vornehme Adelsfamilien ansässig
gewesen sein, darunter nach der Sage auch die Grafen von Hochstadcn. Hoisten
führte früher, wie sich aus alten Schriftstückenergibt, den Namen Hochstadcn
(Hoesteden,Haestedcn), weshalb man die Grafen dieses Namens für die Be
gründcr des Dorfes hält. (Daß das Schloß Hochstaden in Hoisten gestanden
hat, wird jetzt allgemein angenommen;vgl. Lacomblet, Urkundcnbnch Bd. tl Nr.
354 i. d. N. und dessen Archiv Bd. IV S. 1; von Mülmann, Statistik des Re
gierungs-BezirkesDüsseldorf Bd. 1 S. 363; Annalen, Hft. 1S. 39 w.) Die Benennung
Hoisten ist erst seit der französischenZeit entstanden. Daß in vorigen Zeiten ein Adels¬
geschlecht hier seinen Wohnsitz gehabt hat, ist nicht bloß ein altes Gerede, es be
weisen dies, mehrere alte, obgleich durch den Sturm der Zeit fast verwitterte Mauer»
und Fundamente. Der 1837 (Zeit der Anfertigung des Lagerbnchs) von Herrn Engels
bewohnte Hof (vgl. darüber den Aufsatz von Küpper bei Brcwer, n. a. O. S. 692ff.) und
die dabei gelegene Anhöhe bezeichnen höchst wahrscheinlich die Stelle, wo die Grasen
von Hochstaden ihren Sitz hatten. Die Anhöhe, ans welcher das Schloß gestau
den haben soll, und das jetzige Hofgebäudc waren mit tiefen Gräben umgeben,
die zum Theil noch sichtbar sind. Auch befand sich am Eingänge in den Hos
eine große steinerne Brücke, die aber nicht mehr existirt. Nicht weit von diesem
Hof lag vormals ein kleines Rittergut, das die „Herren von Schlauch" (wohl
Schluch) bewohnten. Das eigentliche Wohngebände ist nicht mehr vorhanden,nur
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die Umschließungen, die dazu gehörten, bestehen noch und wurden 1837 von
der Familie Bartholomäns Limburger bewohnt. Zu Helpcnstein sollen die Grafen
von Bcnthcim ein Schloß besessen haben, einzelne Spuren davon sind noch er
halten. In diesem Dorfe bestand in früherer Zeit ein Gcrichtsamt, und man
findet in nicht sehr alten Urkundennoch die Bezeichnung: „im Amte und Gemeine
Helpenstcin". Auch haben dort der „Ritter Herr von Nöhagcn" (ein Hof zu
Nenenhagcn bei Hecrlcn wird von Quix, Schloß und ehemalige Herrschaft Rimbnrg
S, ii3 f. erwähnt) und die „Gräfin Eva von Alpcn-Linnip" (vielleicht Linnep
oe Linnig?) gewohnt, welche letztere zu Hoisten als Wohlthäterin noch im
''.»denkensteht. Nahe bei Wcckhovcn lag eine Ritterburg Röbelhovcn (Rüb-
linghoven),die ein „Herr von Waldas" besaß. Die Oekonomiegebäude und die
jetzige Wohnung sind neu erbant. Bon der Ritterburg ist nichts mehr vor¬
handen. Ebenso findet man bei dem Erprather Hofe (über Erprath vgl. v. Me
ring, Geschichte der Burgen Hft. VII S. 122; Gelcnius, äo mlmlr-anä-»«aora c>t.
rn Ui m.->.Fnit.näiim Ootolliao S. 75) noch die Nnincn eines Burghanscs, das einem
„Herrn von Kielbnrg" angehört haben soll. — Die vorangegcbcncn adligen
Nalnen sind fast alle unbekannt. Wahrscheinlich wurden sie nach mündlichen An
gaben aufgezeichnet und verschrieben. Der zeitige Pfarrer von Hoisten, Herr
Siein, ist vielleicht in der Lage, über die einzelnen Namen näheren Aufschluß
gebe» zu können. Eine darauf bezüglicheMittheilung würde gewiß manchem
Leser der Annalen willkommen sein.

1(1. Allerlei über Heijierbnch

Die Cisterzienser-Abtei Heisterbach wurde im Jahre 1333 aufgehoben. Bald
nachher, 1810, verkaufte die Regierung des Großherzogthnms Berg Kloster und
Kirche auf den Abbruch, und beide wurden bis auf die noch erhaltene Chornische
abgerissen. Die Steine, Trachyt und Tuff, wanderten nach Wesel, oder, wie An¬
dere berichten, nach Neust und Köln, um für Kanal- und Festungsbautcn benutzt
zu werden, während einzelne kleinere Uebcrrcste auf die benachbarten Dörfer zcr
streut und dort als Zicrath oder zu sonstigen Zwecken verwandt wurden. In
dein Garten des Rentners Kolb zu Limperich bei Beucl befinden sich zwei steinerne
Löwen, und in dem gegenüber liegenden Weinberge des Herrn Blcibtren sechs
gedoppelte Säulen ans Heisterbach. Im Jahre 1823 wurde das Klostergnt von dem
Reichsgrafcn zur Lippe zu Oberkasscl angekauft, und die Umgebung der Ruine in eine
Gnrtenanlagcumgewandelt. Die alten Wirthschaftsgcbändc(ans dem vorigen
Jahrhundert), welche allein von den weitläufigenAbteigcbändcnstehen geblieben
sind, werden seitdem wieder zu ökonomischen Zwecken benutzt und von einem
Pachter bewohnt. - Das Thorhaus, sonst des Bruder Pförtners Wohnung, wurde
gemäß der auf der Innenseite eingefügten Stcininschrift (Doppclchronikon) 1753
erbant. Diese Inschrift lautet:
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Ueber der Inschrift ist das Wappen des Erbauers, des (1748- 1763) Abtes
Angnstin Mcngelbcrg, abgebildet. Nach anßcn sieht man im Giebelfelds des
Thorhauses das Abteiwappcn, Baum (Heister) und Bach, darüber die Jnsignicn
des (infnlirtcn) Abtes, Stab und Mitra, mit Krone. In Nischen, rechts und
links, stehen als „heilige Thorhüter" die OrdensstiftcrSt. Benedict und St. Bernhard
in Holzfignr, jener mit Buch, Becher und Schlange, dieser mit Kreuz, Lanze,
Hysopstengel und Rosenkranz.— Zwei jetzt in den Anlagen unfern der Ruine
aufgestellte, ehmals wohl in der Kirche oder dem anstoßenden Krcuzgaugebefind
liehe Grabsteine gehören den bisher unbekannten (dgl. v. Stramberg, Rhein.
Antiqnarius Abth. III Bd. 8 S. S71; Müller, Sicgburg und der Sicgkrcis Bd.
II S. 184; 'v. Mering, Geschichte der Burgen Hft. V S. 149) Aebtcn Adain
Pangh (f 1728) und Engelbert Schmits (f 1747) an. Diese Grabsteine habe ich
bereits früher (Annalen, Hft. XX S. 426) beschrieben. Hier sei noch beigefügt, daß das
Wappen des Abtes Pangh nicht, wie jenes von Schmits, mit Stab und Mitra,
sondern bloß mit dem Stäbe geschmückt ist, was darauf hinzuweisen scheint,
daß der Abt Pangh starb, bevor er die Bestätigung erlangt hatte. — Hinter
der Chorruine stehen unregelmäßigdurch einander mehrere zum Theil in die Erde
eingesunkene schmucklose Grabkrenzc von Stein. Hiev war, wie es scheint, der
Kirchhof für das Dienstpersonal des Klosters und für solche auswärtige Personen, die
in einem ähnlichen Verhältnisse zu dein Kloster standen. Abgesehen von einem älteren
Kreuze, das, nach den gothischen Buchstaben seiner Inschrift: „abist manrici? reut"
(Reuter?) zu vermuthen, einer etwas früheren Zeit angehört, stammendiese Grab
kreuze sämmtlich ans dem 17. und 13. Jahrhundert. Von den Aufschriften setze
ich einige wenige hieher: 1634 äsn 9. Xbvomborstarb ckabnniiss das Ui'cmballcm
Lobn SIN Iloisorotb (Heisterbacherrott?)11. x. <1. 8. — ^»uo 1673 stun 16.. I>e
oombris starb Uva Rossen 11. A. ck. 8. — ^.nnn 1731 äsn I. ,Iun^ starb üvr
obrsaminsckasobns b'lertöbaobalt 79 Rasbsntsr ÜN Iloistorbasb. — Ein Anfangs
der S9er Jahre in den Gartcnanlagen aufgefundener alter Grabstein, 8V-st lang

> und Ist breit, vielleicht des Heinrich von Löwenberg (f 1341) und der Agnes
von Kuik dient jetzt als Tischplatte— gewiß ein characteristisches Zeichen nn
scrcr Zeit. Leider ist von der gothischen Randschriftbis auf den Namen ,,ag»cs"
nichts mehr zu unterscheiden. Der Grabstein zeigt das Bild eines Ritters und
seiner Gemahlin, ersteren mit einem (geschachtcn) Wappenschild. Kaufmann (Cac
sarius von Heisterbach 2. Aufl. S. 11) scheint diesen Grabstein auf die Gräfin
Agnes von Sain (f 1299) zu beziehen. Hiergegen spricht aber das Wappen und
die gothische Schrift. — Unter der Aufsicht des Abtes von Heistcrbachstand im
Anfange des 17. Jahrhunderts (1696) außer vielen anderen klösterlichen Anstalten
auch das ziemlich unbekannteCistcrzienser-Nonncnklostcr St. Göres bei Eschweilcr.
Dasselbe kam späterhin unter die Aufsicht des Abtes von Altcnbcrg, ohne daß

»VüsVN sä.x Iilkid mülizVnrl
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indes; etwas Näheres über diese Veränderung bekannt geworden ist (vgl. Eschweiler
„Sonntagsblatt" Jahrg. 1867 Nr. 39). Der von Altenberg abgeschicktePater,
Prior genannt, las in der Klosterkirche zu St. Göres taglich Messe. — Einige
recht launige Nachrichten über das Kloster Hcisterbach aus der letzten Zeit seines
Bestehens enthalt die 1781 zu Köln erschienene„Mahlerische-Rciseam Nieder
Rhein" des Baron von Hnpsch. Für Oenologcn hat daraus folgendeNotiz ein
besonderes Interesse: Der Klostcrkcller ist unter der Kirche und in diesem ein
ungeheures Weinfaß von 89 Ohmen befindlich. In diesem Faß wird weißer
Wein aufbewahrt. Wenn etwas daraus gezapft wird, wird es immer von
Neuem wieder aufgefüllt; es wird also eigentlich nie leer und mag wohl mehr
als 199jährigen Wein enthalten. Ans dein Klosterarchiv zn Hcisterbach
stammt ein altes, jetzt vermuthlich zn Königswinter aufbewahrtes Rechnungs-
bnch, das die Preise der Lebensbedürfnisseim 15. Jahrhundert angibt. Es
führt das Datnm 1-151 mit der Bemerkung: Das Jahr der Thcurnng. Ein
fetter Ochs kostete damals 3V-'Gulden, eine Knh 2 Gulden, ein Kalb Vs Gul¬
den, 25 Hämmel 8 Gulden, ein Schwein 1 Gnldcn, 25 junge Hühner 1 Gulden,
19 Dutzend Eier V-r Gulden, 13 Pfund Butter V- Gulden. Das war das Jahr
der Thcurnng, wo man der großen Noth wegen einen Expressen mit 3 Heller
von dem Aintsdvrfe Beicnberg nach Köln schickte, mit welchem Gelde dieser
die zweimalige Uebcrfahrt und seinen standesmäßigen Unterhalt bestritt (vgl,
„Bonner Wochenblatt"Jahrg. >817 Nr. 296). — Die Abtei Heisterbachbesaß
in mehreren benachbartenOrten einen Hof, der zugleich als Absteigequartierdes
Abtes und in kriegerischen Zeiten als Zufluchtsstättefür die Mönche diente. Einen
Heistcrbachcr Hof gab es n. A. in Königswinter und in Bonn. Der. Hof in
Königswinter existirt noch. Das stattliche Gebäude liegt am Rheinufcr auf der
Ecke der Heistcrbachcrhofstraße, und zeigt im Giebelfelde das Wappen von Hcisterbach
und die Jahrzahl 1761. An den Heisterbacher Hof in Bonn, der nicht mehr besteht,
erinnert noch heute die Heisterbacherhofstraße daselbst. Die Abtei besaß schon im An¬
fange des 11. Jahrhunderts einen Hof in Bonn, wie ein Register der Gefällc des
Hofes Mulhcim um 1329 (abgedruckt bei Hartes;, die Grafen von Bonn und die Vog-
tci des Cassiusstifts?c. S. 21 ff. in der Festschrift:Bonn. Beiträge zn seiner Ge¬
schichte n. seinen Denkmälern)ergibt, worin-die „mou-rob! cko llazrstarbaeli" mit
„qunrguv iruilckra tritier cuirr sumbrino ctv enr'to vrrrois ot !>Ari» sitis in UururaA
aufgeführt werden. — Zum Schlüsse möge noch verstattet sein, eine Angabe zu
berichtigen, die sich in der Lebensgeschichte des Cacsarins von Heisterbach bei
Kaufmann (a. a. O. S. 25) findet. Dort heißt es nämlich, Erzbischof Heinrich
von Köln habe am Tage seiner Weihe (29. Sept. 1226) vor dem Altare des h.
Petruse den Novizenmcistcr und Prior von Heisterbach Cacsarins feierlich auf¬
gefordert und beauftragt, ein schriftliches Denkmal für den ermordeten Erzbischof
Engelbert zu entwerfen. Vergleicht man aber hiermit, was Cacsarins darüber
selbst berichtet (Uo quickoirr ctis quc> saosrckotioiirrtiatus vst ssa. Ilvnriousj, all
-zlvriniri mart^ris ckilatairänirr eorairr altnri boat! Uatri sxiAuitati rrrvo Irurrrilitor
sntis iriiuirZvro ckiAnatus vst, nt, quo ab «c> insi^iütvr gssta surrt vt iirirnllul-i. qus
Nör «ZUMOorrrinus oxoratur, all postororuriruotitiairr sorfirt» trairsiirittsrviii. (turn-
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ernt, prsospit, (it ms soZoret obsäirs. (juoä st Isoit. Vgl. vitn s. Ungolbsrti
Üb. II onx. II bei Uülimor, tontss II, 320), so ergibt sich deutlich, das; am 20,
September 1226 Caesarius die Stelle eines Priors zu Hcisterbach uoch nicht be
kleidete. Er kauu frühestens erst Ende 1226 zu dieser Würde gelangt sein.
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Erzbischof Sifrid von Westerburg regierte von 1274—1297. In diese Zeit
fällt also die Gründung des Thurms. Franko, den die Inschrift als den Erbauer
bezeichnet, wird in einer zu Caster ausgestellten Urkunde vom 20. Mai 1311
„Iiülvs kü-anleo (1s Lvrüs" genannt. Er verkaufte damals zusammen mit mehreren
anderen Adligen die Gerichtsbarkeitec. in den Dörfern „Knnyncshovcn, Hovcr-
moirke und Elrehovcn" an den Grafen Gerhard von Jülich (Kremer, akademische

11. Dir Thurmruinr in Rhrinlirrg.

Zu Rhcinberg liegt in der Nähe der ehmaligen Kurfürstlich Kölnischen
Kellneret die Ruine eines mächtigen Rundthurms, bei Alt und Jung unter dein
Namen Pulverthnrm bekannt. Das Mauerwcrkdes Thurms besteht aus schweren,
durch TuffsteimnörtelverbundenenBasaltsteinen und hat eine Dicke von 12 Fuß.
Der innere Raum mißt 27 Fuß im Durchmesser, während die Höhe des Thurms
gegenwärtig noch 24 Fuß beträgt. Ans Mcrinn's Plan von „RheinBerck"('log»
grapbin nrsbioniseopntenrmNognictinsnsis, 'Ireniroimis st (lolonivnsisTaf. 43),
der eine hübsche Ansicht von den umfangreichen fortificatorischenAnlagen der
einst gcfürchtctcn Feste im 17. Jahrhundert (1646) darbietet, ist auch der sog.
Pulverthnrm abgebildet. Derselbe war damals noch vollständig erhalten und
stand auf der nordöstlichenEcke der ein längliches Viereck bildenden städtischen
Ringmauer, über die er hoch hinausragte. Nach dieser Abbildung zu vermuthen,
muß die ursprüngliche Höhe des Thurms eine ganz bedeutende gewesen sein.
Die Thurmruine war bis zur Zeit der Fremdherrschaft KnrkölnischesStaats-
eigcnthum. Durch Ankauf von der französischen DomäncmVcrwaltung kam sie
mit dem Kellncreigcbändcund dem dabei, gelegenen Burgplatzc in Privatbcsitz.
Jetzt gehört das Ganze dem Bierbrauer Friedrich Engels in Rheinbcrg. Ueber
die Zeit der Erbauung und die einstige Bestimmung des Thurms gibt näheren
Aufschluß eine schon von Hüpsch (Epigrammatographie Th. II S. 23 Nr. S6),
indeß nicht ganz corrcct, mitgetheilte Lapidar-Jnschrift, die ans der dem Städtchen
zugekehrten Seite des Thurms in der Höhe von etwa 20 Fuß angebracht war.
Hüpsch scheint (1801) den Stein, auf welchem die Inschrift ansgchauen war, noch
gesehen zu haben. Gegenwärtig ist er längst ausgebrochen und verschwunden.
Nach einer im Besitze des Herrn Pfarrers Palm zu Rheinbcrg befindlichen Kopie
bestand die Inschrift aus folgendenvier leoninischen Versen:

IVWI'UUUVUKIMSIL.8IUUIVI. (I0Ii,0MIM8I8.
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Beiträge zur Gülch- und Bergischen Geschichte Bd. M Urkunde»Zlr. 217). Ob
es derselbe Frank» ist, von welchem das Meiuorieubuchdes Kauouicheustifts S
Suidberti zu Kaiserswerth aus dein Aufauge des !4, Jahrhunderts und fortgc
führt (Lacomblct, Archiv Bd. lU S. 113) notirt: „Utt. Illus llami-crii. <>.
allnovatus. pro gao XXXIIII. llon. in lllrinv«, bleibt dahingestellt. Juuncrhiu
erscheint eine solche Vermuthung wegen der geringen Entfernung Linn's von Rhein
berg nicht ganz unbegründet. Erzbischof Sifrid starb, bevor der Thurm fertig
gestellt war, im Jahre 1297. Unter seinem Nachfolger, Wikbold von Holte,
wurde 1298 der feste Ban vollendet. Die <!rc>iiioa »rosulum (Annalen, Hft. lV
S. 214) bemerkt hierüber: „Illvm (so. Likrillns) otiain in o^iillo Uvrokvnsi oxtrs
^ortam supor littns Uoni ltinninis turriin mnnitissimam all oastolliam lioui oc»r

straxit »oll morto »rovontn» hisain Imporkootam roligccit, graun tainon srroevssor ipsin«
VViolrlnilllns rVeolriopisooMS nolniit.or oonsuinmarrit." (Vgl. auch Mcrssäns, Hata
logas S. 87.) Im Februar 1232 war Rheinbcrg durch Erzbischof Heinrich t. von
Molcnark zur Stadt erhoben und berechtigt worden, sich mit Mauern zu um
geben (Fahne in der Statistik des Ncgicrnngs Bezirkes Düsseldorfvon Mülmann
Bd. I S. 446). Ferner wird ans dein Jahre 1294 eine Urkunde des Erz
bischofs Sifrid über den Ausban und die Befestigung der Stadt Rheinberg
erwähnt (Annalen, Hft. VI S. 232). Da hiernach die Umwandlung von
Rheinberg in einen Wnsfenplatz und die Errichtung des Thurms der Zeit nach
ungefähr zusammenfallen, so liegt die Bermnthnng nahe, daß letzterer ansschlicß
lich zu militärischenZwecken erbaut wurde, so zwar, daß er zugleich als Wart
thnrm am Rhein und als eine Art Citadelle zum Schutze der Stadt nach der Rhein
seitc hin dienen sollte. Bekanntlichfloß in jener Zeit der Rhein noch ganz dicht
an Rheinbcrg vorbei (Annalen, Hft. VIl S. 151). Ein ähnlicher Thnrm, wieder
zu Rheinbcrg, wurde 1452—1438 zu Andernach,der Grcnzfcste des Erzstifts Köln
im Süden — Rheinberg war die Grenzfeste im Norden — errichtet (von Mcring,
Geschichteder Ritterburgen Hft. II S. 125 ff.). Mit jener Annahme stehen denn
auch die Worte der Inschrift „anstollia Uboni üo" und „'um puxno marto soll
-u-to", d. h. ich kämpfe nicht mittels des mars, sondern mittels der -u-s, im Ein
klang. Unter mars ist der Kampf im Felde, Mann gegen Mann zu verstehen; unter
ars dagegen der Kampf hinter der Mauer als ans dem Verstecke, der Feste. Unsere
Artillerie, verdankt ja einer solch künstlichen Kampfwcise ihren Namen, ^.rs wären
also hier diejenigenWaffen, welche man damals an der Stelle unserer Kanonen,
Gewehre :c. zum Kampfe verwandte. Ganz in der Nähe des Thurms lag ans
dem jetzt nach ihr benannten Burgplatze die crzbischöflichc Burg, ein stattliches
von vier Thürmen flankirtes Gebäude. Man darf vermuthen, daß zu ihrem be¬
sonderen Schutze der Thurm gerade an dieser Stelle errichtet wurde. Elzbischos
Salcntin (1567 — 1577) ließ die Burg bedeutend verbessern, sie wurde jedoch bald
nachher, 1598, durch eine Pnlvercxplosionderart beschädigt, daß sie abgebrochen
werden mußte (Fahne, a. a. O, Bd. I S. 447; Gelenius, llo allmiranlla. saora ot. oivili
müAliiwllino (loloiriao S. 76). Von ihr ist jetzt keine Spur mehr vorhanden;
ältere Leute wollen aber die Fundamente des Gebäudes noch im Anfang dieses
Jahrhunderts gesehen haben. Der Name Pnlverthurm, wie man heute gewöhn¬
lich die Thurmrnine bezeichnet,stammt jedenfalls aus später Zeit und wohl
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daher, weil das Pulver eine Zeit laug, wahrscheinlich nach der wiederholten Ex

plofion des eigentlichen Pulderthuruis (Iö98 durch eine feindliche Kugel und It>3l!

durch Blitz entzündet), in dem festen Gewölbe des Thurms untergebracht worden

ist. Bis vor wenigen Jahren waren außen an dem Thurm mehrere große

eiserne Ringe sichtbar, die wohl zum Befestigen der Schiffe gedient haben.

Hieraus hat man den Thurm für einen Zollthurm erklären «vollen und das

„guxm> arta" der Inschrift auf den Kampf mit den Eisschollen gedeutet, die er

vermittels seiner Läge am Wasser und seiner künstlichen Banart Hütte brechen

sollen, eine Auslegung, die aber mindestens gewagt erscheint. Hcnriqucz von

Strevcsdorfs (rVl'obiüiaveeuacm IMIcmiormijj clvacrigti" bmtor'ioo-guvtiaa 2. Aufl.

S. 132 f.) hat die Geschichte des Thurms in folgenden Versen kürz zusammen

gefaßt:

,1kl KIumum valiäam Rbvinbargau muivotorv tnrriin

IM 1-Vostorlmrgo 8i<krlcln« I>1xi«e»i>rl« "lim

Lst or«n», ?raasnl eüi gast >Vigb»läns ab Holt"

Ilieti tlitbricii klueevssur suoigtibns amglis

Lxtremam imguoi euravit in aetbara claxtram.
Havo Ikbvnano-Ilbiam üiractv limite 1'urris

^rabiäivaaasin äistingnit, et injieit "Ili

Vinalvnr mvtam, vvlut bnio vxoräia snngit

^rabiclioavssi Nnrris, gnaa äiaitnr rVIba,

.Intanaeum sngra, äv gua sain äiximns ant«.

Im Gegensatz zu dem weißen Thurm oberhalb Andcrnach soll der Thurm

in Rhcinberg den Namen schwarzer Thurm, wohl von der schwarzen Farbe seines

Baumaterials (Basalt), erhalten haben, eine Bezeichnung, die man noch heute

vielfach beim Volke antrifft.

12. Einige Rüchrichien über Bracheln.

Ans dein Pfarrdorfc Brnchcln (Brachelen) im Kreise Geilcnkirchen stammt

ein adliges Geschlecht des gleichen Namens, das schon frühe in Kölnischen und

Jülichschcn Urkunden erwähnt wird (Fahne, Geschichte der Kölnischen, Jülichscheu

und Bergischen Geschlechter Thl. l S. 47). Stephan von Bracheln, Godfricds

Sohn, veräußerte „seine ganze Erbschaft" (wahrscheinlich bloß einen Theil der

gcsammten Besitzungen dieser Familie) an Godfricd 1l. von Heinsberg. Der Kauf

brics ifb datirt tvria. soxta gast clium beati Nartini bxamalls 1303 (Krcmer, akn

demische Beiträge zur Gülch- und Bergischen Geschichte Bd. I S. 21). Das Haus

Bracheln, über welches unten eine kurze Notiz abgedruckt ist, wurde angeblich

aus den Trümmern der alten Brachclcr Burg erbaut, die im Kampfe gegen den

sehdclustigcn Ritter Bernhard von Bracheln am Ende des 13. Jahrhunderts zer¬

stört worden sein soll. Das Gericht zu Bracheln hieß früher „die Banck von

Brackel"; außer dem Orte selbst gehörten hierzu noch die Dörfer Hilfarth und

Lindern. Innerhalb dieses Gerichtsbczirks besaß 15S4 Dietrich von Hocrich

(Horrich) eine und Blnmenthal die zweite Latbank. Eine solche hatte ferner noch
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das Hans Horrich <die Erbgenamcn das hniß zum Horich) zu Gcilenkirchen )Ln
comblet, Archiv Bd. III S. 336 s.). Bai Kaltenbach sder Regierungsbezirk Aachcn
S. 324) und Offcrinauu sGeschichtedar Städte, Flecken, Dörfer zc. S. 171) wird
irrig Llnastasins von Bracheln 1271 — Osfcrmann gibt fälschlich das Jahr l27<l
an ^ Trnchseßdes Grafen Wilhelm von Jülich genannt. In der Urkunde (abgc
druckt bei Lacomblct, Urkundcnbnch Bd. II Nr. 624) heißt derselbe Statü fclv
Ua.iealo), was offenbar eine Zlbkürznng für Eustachius ist. Der in der „Spvai
üoatinn" unten erwähnte Kappbusch war ehmals iin Besitze der Herren von Heins
barg. Von ihnen erlangte die Genicindc Brachelnmehrere Sarvitutrechtc an dieser
Waldung fOffcrinann, a. a. O. S. 171 f.). An geschichtlichenNachrichten über
die Häuser Bracheln und Horrich sjctzt Landgut in der Bürgermeisterei Bracheln)
fehlt es meines Wissens fast gänzlich. Um so lieber theile ich hier ein paar Ans
züge mit, beide, wie es scheint, ans dem Erklärungsbnch der Mannkammer zu
Heinsberg vom Jahre 1717, die mir in beglaubigter Form vorliegen und eine
kurze Beschreibung der zu jenen Häusern gehörigen Grnndgütcr, Gerechtsame w.
enthalten.

^Nvvit'iaativa des hanß Uraoblen ahn gercchtigkcit , Ländereyen,
wiesen nndt banmgarthcn :c.

Erstlich frey gemeines lehn von der klammer llinskm-g üogonüirt, und wird
als; ein nhraltes Rittersitz anss Gulischen Landttag beschrieben,ligt in seinen
Weycrn und Dämmen, hatt ahn sich ein landtbanck,wovon 24 klspg-um und 31
hnncr, Etwas; pfenningsgelt und 6 Chnrmnth geben werden, hatt gerechtigkcit zu
Jagen und zu fischen; ahn landerey hatt ahn sich 153 s Morgen, ahn bendcn
431ls) nwrgen, haußplatz und garthen ungefehr 1 morgen, banmgarten 4 nlvrgcn,
bnsch gerechtigkeit aufs der Kappen bis 25 Kottcn.

In dießcs nriiiechalc! lehn gehört ein lehn, daß breminerlchn, welchs unter
die hanßlcnth vertheilt und vcrsplißcn ist, gelegen im Kirßpcl Dremmen, davon
Er lehnträger Jahrlichs ahn Erbpfacht Einpfangt 6 Mldr. Haber. Itum gehört
ein Erbpfacht von 16 snmbcr 1 Mütgcn Korn darzu, davon nur 2 Mldr. in
heben seint. .

Dicßes alles ist vcrpfacht vor 466 rthr. per 86 ->1b. Jahrlichs t,m. dlar-
»im zu zahlen; trucken weinkanfalle 12 Jahr 166 rthr.

Uxtraot auß dem Erklährungsbnchder MannLRinmvr Ilvinsburg äs !N>. 1717.
Hanoi; Lravblvn daß hanß Ilorriob

seyn begnthet mit anderthalb hundert morgen Landts, ahn tvicsen und bcnden
dreyßig sechs Morgen, ahn Hans; und hoff mit den Weycren und garthen zehn
morgen, Jahrlichs von der Kcllnerey Heinsberg vierzehn Rthlr. geldRenth, ahn
Zinßen, hüncr und klaxannvr funff Rthlr., ahn Erbpfacht sieben Maldcr Haber
und zwey Mldr. Roggen.

13. Znschrist ;n Linn.

Ende Februar 1784 fand am Niederrhein eine furchtbare Uebcrschwemmnngstatt,
die mit zerstörendem Eisgange verbunden war. Nach einem mehrtägigen harten Froste,



wobei der Rhein so fest zufror, daß beladcne Wagen und Karre» darüber fahren

konnten sin Bonn hielt man auf dem Rhein zum Andenken an das seltene Statur

ereigniß sogar mehrere Tage Markt), trat Thauwettcr ein, das ein enormes ^

Steigen des Wassers herbeiführte. Näheres hierüber enthält die Schrift! „Aus

sührliche Nachricht von dem erschrecklichen Eisgänge und den llcberschweinmnngcn

des Rheins im Jahre 1784" von I. L, Thelcn. Die Höhe, welche das Wasser

damals erreichte, ist in einzelnen Ufcrstädtcn des Rheins durch Merkzeichen an

verschiedenen Gebäuden m. angegeben. Zu Bonn finden sich z, B, solche Zeichen >

am Josephs und Rheinthor, in der Gcrtrndseapclle (vgl, Annalen, Hft, XX!V

S, 325) und in der sog, ersten Fahrgassc, zu Düsseldorf n, A, am Akademie

gebände (Eingang zur alten Münze) und an dem EitclJchen Hause in der Kurze-

strafte. In letzterer Stadt mußte Peter Cornelius, der damals erst fünf Monate

alt war, ans seinem Gcbnrtshause in der Knrzestrahc (Nr, 1b) geflüchtet werden,

Das Städtchen Linn gerietst bei dieser Uebcrschweinmung in die höchste Noth,

Da kamen ihm die wackeren Crefeldcr mit Kähnen und Lebensmitteln zu Hülfe,

Die Erinnerung an diese Begebenheit wird zu Linn durch einen am Crcfelder

Thore eingemauerten Stein mit folgendem Chronikon (mitgetheilt im „Düsseldorfer

Bolksblatt" Jahrg, 1872 Nr. 98) aufbewahrt:
nX'I'Vi:iII5N0

l.Ik'NTV i'Nii

I'TVANN'j'

14. Dir Burghnnsrr Röt!) gen und Püticni.

In der Pfarrkirche zu Eschwciler a, d. Jude sieht man auf einem alten

Kirchcnstnhl im südlichen Seitenschiffe zwei Wappen in Ho geschnitzt, deren Den

tnng schon durch die darunter befindliche Inschrift: lIä.V,8 i nahe gelegt

ist. Von diesen Wappen zeigt das eine 3 Seel . ittcr (nicht Herzen), das andere

dagegen ist aus 4 Feldern zusammengesetzt, von welchen das l. und 4. drei Kugeln

und darüber einen Tnrnierkragcn, das 2. und 3. Feld ein Hirschgeweih von vier

Enden enthält. Beide Wappen sind durch eine Krone verbunden, Letzteres ist

das Familienwappen der Herren von Schnesbcrg, ersteres solches der Herren

von Bnrtscheid, welche zu Röthgcn (früher „Merödchen" genannt) wohnten, und

von denen der Rittmeister Heinrich Ludwig, Freiherr von Bnrtscheid zu Pattern

gegen das Ende des 17, Jahrhunderts mit Jsabella Godfricda von Schacsberg,

vcrwittwetcn von Mcrode, verhcirathet war (Fahne, Geschichte der Kölnischen,

Jülichschcn und Bergischen Geschlechter Th. 1 S. 53 n, 376), Bon beiden Ehe

lcnten rührt wohl der Kirchcnstnhl her. Die Familie von Bnrtscheid hatte ihr

Erbbegräbnis) in der Pfarrkirche zu Eschwciler, wo ein Grabstein mit dem Wappen

derselben (3 Sccblättcr) und 8 Ahnen noch vorhanden ist. Bei der Kirche be-

fanden sich chmals mehrere Stiftungen dieser Familie. In einem „Vcrzcichnns

dcro Jnkomstcn der Kirchen zu Eswcyler" vom Jahre 1636 wird das „Häuft
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Roettgen" mit einer jährlichen Rente von 1 Pfnnd Wachs aufgeführt. In einem

anderen Kirchenregister von 1756 ist es, neben der Jahresrcnte von l Pfund

Wachs, mit einer Gcldrente von 5 Thlr, jährlich belastet. Daselbst heißt es:

„Daß hauß und rittcrsitz Mcrödgcn ist schuldig, Jährlichst 1 Pfnnd Wachs zu

lieberen, welcheß anch bis 175h einschließlich von selbiger Herrschasft beständig

gelicbcrt" nnd „daß hauß und rittersitz Mcroedgcn Ist ab einem Capital, so Jhro

Excellense Generalin frcyfraw von Bourdschcid 1727 fundirt, wegen der lvvchent

liehen Donnerstage Heilige Sacramcnts meßcn Jährlichst zu zahlen schuldig

5 rthlr." Auch besitzt die Kirche zu Eschwciler einen silbervergoldetcn Kelch, der

von einem Domherrn von Burtscheid (vielleicht von Emmerich v. B. Domherrn

zu Mainz) herrühren soll.

Die Geschichte der BurghäuserRöthgcn nnd Pattcrn ist dunkel. Die Röthgcr Burg

ist wahrscheinlich von Merode her gegründet worden; der alte Name „Mervdgcn"

weist darauf hin. Sie scheint schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts bestanden

zu haben, da ein wohl nach ihr benannter „klimmt van ms IkaitAsm' uns 1348

urkundlich begegnet (Lacomblet, llrkundeulmch Bd. III Nr. 459). Weitere Herren

dieses Namens werden bei Fahne (a. a. O. Th. II S. 276) angeführt. In einer

durch den Vogt und die Schöffen von Eschwciler bezeugten Urkunde vom Jahre

1512 wird unter den letzteren „Derich van me Roetgen" genannt (Qnix, das

ehemalige Dominikaner-Kloster ?c. in Aachen S. 37); in einer anderen Urkunde

des Cisterzienser-Nonnenklostcrs St. Göres bei Eschweiler vom Jahre 1518 (Esch¬

wciler „Sonntagsblatt" Jahrg. 1867 Nr. 39) figurirt der Statthalter vom Propstei-

waldc Edmund von Röthgen (Ilmcmt van Ilostxen statboläen) als Zeuge. Ein

Dorf „20 ms UsetAlien« wird ebenfalls schon 1369 erwähnt (Lacomblet, a. a. O.

Bd. III Nr. 696). Es ist aber das jetzige Rötgen in der Bürgermeisterei Forst.

Den Namen Röthgen (Rötgcn, Nötigen, Röttchen) tragen zahlreiche Dörfer, Höfe

und Häuser. Schady (Ortschafts-Berzeichniß S. 298 f.) zählt ihrer allein in der

Rheinprovinz ungefähr 36 auf. Seit dem Anfang dieses Jahrhunderts ist die

Röthger Burg von Pächtern bewohnt. Zu derselben gehören an Ländereicn »n

gefähr 186 Magdeburger Morgen, welche im Jahre 1862 an den damaligen

Pächter Stassen für 366 Thlr. verpachtet waren. Jetzt belänft sich der Pacht-

preis auf ungefähr 1466 Thlr.

Mit der Röthger Burg stand das Bnrghaus Pattern in naher Beziehung,

da beide zusammen im 17. Jahrhundert der Familie von Burtscheid zugchörtcn.

Im Änlicher Lande gab es der adligen Rittersitze Pattern mehrere, die in der

Ortsgeschichte häufig verwechselt werden. Bon dein Bnrghanse Pattern bei Esch¬

weiler ist gegenwärtig keine Spur mehr vorhanden. Dasselbe soll ein uraltes,

viereckiges Gebäude gewesen sein, das, wie man erzählt, von Thürmen umgeben

war nnd plötzlich über Mittag einstürzte. Nach der Mittheilung des Eigcn-

thümcrs der Besitzung, Herrn Knnmanns, lag die Burg südöstlich von dem jetzigen

Wohnhansc im Garten, wo noch in der letzten Zeit Reste der alten Fundamente

aufgedeckt wurden. Thcilweise erhalten sind noch die Wassergräben, welche in be

deutender Breite und Tiefe den Nittersitz umzogen. Nach einer im Besitze des

Herrn Kaumanns befindlichen „Hvlmeatis des Frey Adlichcn Rittersiz I'attsrn,

deren Acker, Ländereyen, Wiesen und Sonstig anklebende Vvpsmtsutisn unter dem
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Die Nicrsjunkcr. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 17. Jahr¬

hunderts von H. Ferber,' Ehrenmitglied des hist. Vereins für

Geldern und Umgegend, Mitglied der hist. Vereine für den

Niederrhein und für das Herzogthum Limburg. Düsseldorf, 1872.

Druck und Verlag von F. N. Palm k, Co.

Der durch seine „Geschichte der Familie Schenk von Nydcggen" rühmlichst be

kannte Verfasser gibt in dem vorliegenden, bloß 16 Octav-Seitcn umfassende»

Schriftchcn zunächst S. 1—7 einen Uebcrblick über den traurigen Znstand, welcher

am Ende des 16. Jahrhunderts, Dank den Verheerungen spanischer, staatischcr, trnch

sessischer und knrkölnischer Soldaten und in Folge derpolitischcn und religiösen Corrnp

tion des Volkes, in dem Drostamte Geldern, insbesondere in dem südlichen Theile, der

Vogtei, herrschte. Er macht uns sodann mit einer eigenthümlichen Art junker

lichcr Raufbolde bekannt, welche um jene Zeit und bis ins 18. Jahrhundert

hinein aus den zahlreich im Geldern'schen gelegenen kleinen „Ritterburgen" -

allein in den Gemeinden Capcllen, Wetten, Beert und Pont zählte man deren 22

hausten und deren Haupt-Tummelplatz die Wirthshäuser waren ; „hier fochten sie

mit Maul und Degen ihre faulen Streitigkeiten aus, hier tranken sie sich neuen

Muth an und ersäuften in Bier ihre hänslichen Leiden". Von ihnen heißt es:
dsirsam, Kamen in tAaleia,

Ilabitat aertam Iwminnm Aenas, jnuübar! voeant.ni'.

KpIvncliZe vivnnt,

Imute bibant,
Omnibns äebent

klt neinini aolvunt.

Die Geschichte dieser meist weither cingewanderten Niersjnnker, mit welchen

übrigens die eigentliche Ritterschaft nichts gemein hatte, beginnt mit der ans

Honselaer wohnenden Familie von Savclant, deren Begründer, Junker Gerit

von Savclant, ein spanischer Lieutenant, die Erbin jenes alten Rittergutes hei

rathete. Von den Gewaltthaten seiner Söhne und Enkel wissen die Handschriften

des Schloßarchivs zu Haag und die Gcrichts-Protocollc des Stadtarchivs zu

Geldern, ans welchen der Verfasser hauptsächlich geschöpft hat, genug zu erzählen.

Bei den weiteren ausführlichen Mittheilungen über die Junker begegnen wir ins-
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besondere den Namen von der Horst, de Bruy», von Borst, Wyenhvrst,
Fuirden, Barich, Langen, Horn, Ngris und Maele. Daß dem wüsten
Treiben derselben endlich Einhalt gethan wurde, ist vorzugsweiseder Energie der
damaligen Drosten, Freiherren von Hoensbroich, Vorfahren der heutigen
Reichsgrafengleichen Namens, z» verdanken. Die ganze Darstellung muß ein
ivohlgclungcnes, mit dem Reize der Neuheit ausgestattetes Gemälde aus dem
Cnltnrlebenjener Zeitperiode, die sich im Allgemeinen als die des dreißigjährigen
Krieges kennzeichnet, genannt werden.

Geschichte des Schlusses zu Düsseldorf von seiner Gründung bis zum
Brand am 20. März 1873 von Notar Strauven in Dnssel-
dorf. Düsseldorf, Druck und Verlag von F. N. Palm k Co.

Die nächste Veranlassung zur Heransgabe dieser an urkundlichen Belegen reichen
Abhandlungvon 49 Octav-Seiten war, wie schon der Titel vermuthen läßt, das
Brandnnglück, welches die alte Residenz der belgischen Grafen und Herzoge in
der Nacht vom 19. auf deu 29. März 1872 betroffen hat. Schon früher war
das Gebäude zweimal von größeren Fcucrsbrünsten heimgesucht worden, nämlich
151 >, bei welcher Gelegenheitder kranke Herzog Wilhelm in die Wohnung seines
Eapellans geflüchtet wurde, und 1794, als die FranzosenSchloß und Stadt bom
bardirten. Nach dem letzterwähntenBrande blieb das Schloß lange eine Ruine;
dem Umstände, daß der Verfasser in seiner Jugend den alten Maucrrcsten bcsom
dcre Aufmerksamkeit zuwandte, haben wir manche für die Baugcschichte wichtige
Aufzeichnung zu verdanken. Ueber die erste Entstehung der Düsseldorfer Burg ist
äußerst wenig bekannt. Der Verfasser stellt die Vermuthungans, daß au der Stelle,
wo jetzt das Schloß steht, ursprünglich ein Salhof — es gab allerdings schon
früh ein kurmödiges-Gut zu Düsseldorf— gewesen sei, und führt dann, insbe
sondere aus der Lage und Beschaffenheit der ältesten Theile des Gebäudes — der
Unterbau besteht zum Theil aus Hausteinen mit Stcinmctzzeichen, wie sie um I I5V
üblich waren — den Nachweis, daß diese schon vor den Hanptverändcrnngen,welche
das Rhcinbett zwischen Düsseldorfund Köln in der Zeit von, Ende des 12. Jahr-
bunderts bis zur großen Ucberschwemmnng von 1269 erlitten habe, jedenfalls aber
vor letzteren! Jahre errichtet worden sei. Die in Mindel's Wegweiser von Düsscl-
dorf jI819j S. 78 von Mertens aufgestellte Ansicht, als sei im Jahre 1217 anßer
den im Vergleiche der Gräfin Jrmgard mit ihrem Sohne Adolph sLacomblet,
iirkundenbuch II, 312) erwähnten vier Burgen keine andere in der Grasschaft
Berg vorhanden gewesen, wird mit triftigen Gründen widerlegt. Die.erste llr-
lunde, welche des Schlosses erwähnt, datirt allerdings erst vom Jahre 1386; in-
dessen bestand, abgesehen von dem oben Angeführten, ohne Zweifel bereits 1238,
als Graf Adolph in der Freude des bei Worringen errungenen Sieges dem bis¬
herigen Dorfe an der Düssel Stadtrechte verlieh und das neue Gemeinwesenmit
einem reich ausgestatteten Collegiatstifteschmückte, daselbst eine schützende Burg,
welche, wenn auch nur vorübergehend, als Sitz der bergischen Grafen diente.

Annalen des hist. Vereins. Heft Sä. 19



Äußer dieser ältesten Schloßnrknndc vom Jahre 1386 werden ans jener Zeit

S, 12 — 14 noch insbesondere folgende Urkunden erwähnt: 1. März 1392 Stif¬

tung der Propstci, Scholastcrie, Thesaurarie und Cantorie an der Kirche zu Dussel-

dorf, II. Juli 1392 Beschreibung des Weges, den die jährliche Apollinaris

Procession nehmen soll, 12. Juli 1392 crzbischöfliche Verordnung Aber den

Gottesdienst in der Schloßkapclle, 3. November 1393 Stiftung zu Gunsten

des Klosters Seligcnthal, 14. Januar 1393 feierliche Beglaubigung der Copic

einer päpstlichen, das Düsseldorfer Stift betreffenden Urkunde sin Gegenwart der

Aebte zu Altenberg, Deutz und Siegburg w.), und endlich eine Urkunde vom Jahre

1396, durch welche Herzog Wilhelm und seine Gemahlin Anna von Baicrn den

Capitelshänscrn zu Düsseldorf, vom Lewenhans bis zur Brücke am Schlosse,

Steuerfreiheit verleihen.

Auch die im 13. und 14. Jahrhundert am Niedcrrhein herrschenden pvli

tischen Verhältnisse, namentlich die wachsende Eifersucht zwischen Köln und Berg

konnten bei der gründlichen Untersuchung über die Entstehung und den allnntligen

Ausban des Schlosses nicht Übergängen werden. Im Jahre 1242 wird der Graf

von Berg verpflichtet, die zu Deutz angelegten Befestigungen, und 1286, die Werke !

zu Monheim zu zerstören. Hierauf 1233 die Schlacht bei Worringcn. 1324

gestattet König Ludwig die Verlegung des Rheinzolles vom Duisburger Walde

nach Düsseldorf.

Die Gestalt, welche das Schloß in den verschiedenen Perioden hatte — es er¬

fahr im Laufe der Zeit, besonders auch nach den verschiedenen Fcnersbrniistcn,

mannichfache Vergrößerung und Veränderung — wird bis in die kleinsten Einzel¬

heiten beschrieben. Das Schloß, welches in dem Unterbau seines ältesten Theiles

einige Aehnlichkcit mit dem Kaiserswerther Schlosse auszuweisen hat, war noch

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts, abgesehen von einzelnen Verzapfungen,

ein stattliches gothisches Gebäude. Am Schlüsse der Abhandlung wird der Wunsch

ausgesprochen, daß es auch in diesem Slyle wieder hergestellt werde, wozu die

noch vorhandenen Ansichten ans den Jahren 1536, 1649, 1713 und 1793 die

besten Anhaltspnnctc bieten würden.

Ständige Residenz scheint Düsseldorf erst mit dem im Jahre 1348 erfolgten

Regierungsantritte des Grafen Gerhard fch 1369 zu Schlcidcn) und dessen Ge¬

mahlin Margarctha geworden zu sein. Letztere führte nach dem jähen Tode ihreS

Gemahls einige Jahre die Regentschaft, da ihr Sohn Wilhelm noch minderjährig

war; sie starb 1384 und wurde in der Stiftskirche zu Düsseldorf, für welche sie

stets eine besondere Vorliebe gezeigt hatte, begraben. Bei Erwähnung dieser

Gräfin Margaretha ist ein Druckfehler zu berichtigen, welcher sich durch Ver¬

schieben zweier Ziffern cingeschlichen hat. Die Urkunde, durch welche Wilhelm 1

und Margarctha dem Stifte für gewisse Güter Steuerfreiheit gewähren — S. 16

n. 17 — datirt nämlich nicht von 1336, sondern von 1368. An dieser Stelle

müssen wir übrigens auch einiger wesentlich abweichenden Angaben erwähne»

aus einem Ende 1371 bei F. N. Palm 6- Co. in Düsseldorf gedruckten

Schriftchen: -„Das restaurirte Grabdenkmal der 1334 verstorbenen

Margarctha von Windeck, Gräfin von Berg und Ravensberg, in

"der Lambertus-Pfarrkirche zu Düsseldorf. In der Versammlung dcS
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historischen Vereins für den Nicdcrrhein zu Düsseldorfam 2. Oetober 1871 vor
getragen von Domcapitular Dechant Jocstcn." In diesem Aufsatze wird
als das Todesjahr der Gräfin Margarctha, Wittwe des 1360 verstorbenen
Grafen Gerhard, unrichtiger Weise 1389 angegeben, während deren Mutter
Margaretha von Windcck 1331 gestorben sein soll; letzterer sei denn auch -
Herr Dechant Jocsten gelangt zu diesem Schlüsse in A. durch eine eben
so scharfsinnigeals kühne Interpretation der anscheinendjüngeren Inschrift
>ll8Ml<i'0RV1^l!! - I'XWXri! - das in der Lambcrtus-Pfarrkirchevorhandene
mit einer jugendlichen Statue und dem getheilten Wappcnschilde von Waldeck,
Jiilich und Berg geschmückte Grabdenkmalerrichtet worden, während nach Ansicht
des Verfassersder „Geschichte des Schlosses",S, 17, dieses Epitaph die Ruhestätte
der kurz nach 1388 gestorbenen Elisabeth von Berg, Tochter Gerhard's und Mar
garctha's, und Gemahlin des Grafen Heinrich des Eisernen von Waldeck, ge¬
wesen ist.

Mit der Geschichtedes Schlosses steht die der Stadt im innigsten Zusammen
hange. Namentlichist das Jahr 1389, in welchem Graf Wilhelm die Hcrzogs-
würdc erhielt, für die Entwicklung der Stadt bedeutungsvoll. Nachdem Herzog
Wilhelm 1333 die ausgedehnten Besitzungendes Ritters Haick von Uingcrn,
welche von diesem 1335 dem Herzoge Neinold von Geldern zu Lehen aufgetragen
worden waren, im Wege eines Tausches erworben hatte, folgte zu Gunsten
Düsseldorf'sund seiner Vergrößerung ein Privilegium dem anderen. Im Jahre
1393 waren am Stifte bereits 49 Priester angestellt. Zu den reichen Reliquien-
Schätzen desselben fand 1394 eine großartige Heiligthumsfahrt statt. Ganz neue
Stadttheile mit eigenen Kirchen und Bürger- oder Rathhäusern wurden angelegt.
In den segensreichen Unternehmungendes Herzogs trat erst durch den unglück¬
lichen Ansgang der Schlacht bei Cleverhain vom 7. Juli 1397 eine Stockung ein.
Ain 24. Oetober des nämlichenJahres kam zwar eine Aussöhnung zwischen dem
Herzoge und seinen Söhnen, welche sich auf die Nachricht von des Vaters Ge¬
fangennahme sofort des Schlosses und der Stadt Düsseldorfbemächtigt hatten, zu
Stande filmt Iiornmb sollen ons onsss Svene onsse öloss inck stat Oussllckoej,
zur stant rvodoromb geven ind leversn mit alle deine, dat darinnen rvar van
elsz-node, brieven, IiN)-SAsraods ind anderen saoben, as rvir die dabzmnen Se-

laissen davon etc.); indessen setzte sich im Jahre 1493 der Jnngherzog Adolph,
nachdem er seinen Vater gefangen genommen hatte, wieder in den Besitz des Schlosses
und der Stadt und blieb in diesem Besitze auch nach der Befreiung des Herzogs
bis zum 2. Juli 1495. Herzog Wilhelm starb am 25. Juni 1498; am nämlichen
Tage fand sich Adolph zum Antritte der Regierung auf dem Schlosse zu Düssel¬
dorf ein und blieb daselbst bis zum 8. November desselben Jahres. Während
dieser Zeit mußte der Schultheiß von Düsseldorf, Heinrich von der Stocken, für
die herzogliche Hofhaltung fS. 25) 11 Malter Weizen, 112 Malter Roggen, 85
Malter Malz (zum Bier) und 27 Malter 2 Summer Hafer liefern. „Die ganze
Regicrnngszeit Herzog Adolph's, der sehr kriegerisch und hcrrschsüchtig war, — er
starb 1437 — war eine lange Reihe von Fehden." In dem „harten und schweren
Kriege" <so sagt Kaiser Sigismund in einer Urkundevom 13. December1416) mit
Köln dehnte sich der Kampf oft bis unter die Mauern Düsseldorf's aus. Im

19*
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Jahre 1419 plünderte ein Hänfen Bewaffneter in der Nähe von Düsseldorf799
Hühner nnd 3999 Eier nnd erhielt dafür von dem crzbischöflichen Rentmeisier
5 Gulden Trinkgeld. Der friedliebende Nachfolger Adolph's, Gerhard, nahm
wieder verschiedene Bauten am Schlosse vor. Er ließ n. A. S. 26: „e)-u ImuM
tu üv!> llsiu maolren,^ UNI „IZnroli iuä Ltat van 4>U)-S8olc1orp vur nsevomlige
^utüll cles Hoz-nstromsit'bass Ü0 lzoünlclo».^ S. 27: „Die nächste Ilcnderung
am Schlosse ist sodann nntcr dein Nachfolger Gerhard's, Herzog Wilhelm, dir
Anlegung eines Erkcrthurmes an der südlichen Ecke des Schlosses."— Im August
1496 herrscht in Düsseldorf die Pest. — 1511 Brand des Schlosses; „zu den
Reparaturen und Neubauten mußten sämmtliche bergische Aemter, wohl in Folge
des Landtagsbcschlusscs von 1513, einen jährlichen Beitrag liefern." S. 29 wird
der im Jahre 1545 stattgcfnndcncn Erbauung der Katsbahn nnd damit der Zeit
erwähnt, in welcher das Katsspiel, eine Art Bügclspiel oder Kricket, bei den fürst-
lichen Höfen in Aufnahme kam. „Es mußte dein im 17. Jahrhundert aufkommen¬
den Ballspiele und letzteres wiederum dem Billard weichen." — S. 31 folgt ein
Verzeichnis^ von fürstlichen Personen, welche auf dem Schlosse geboren wurden
oder starben. Sodann wird S. 31—34 eine längere Beschreibung der fürstlichen
Pracht nnd des glänzendenHoflebens gegeben, welches von 1693 bis 1716 unter
dem kunstlicbenden Kurfürsten Johann Wilhelm, dein Gründer der berühmten
1895 nach München geflüchteten Gemälde-Gallerte,ans dein Düsseldorfer Schlosse
herrschte. Die an dieser Stelle mitgetheilten interessantenNachrichtenbilden in
vieler Hinsicht eine Ergänzung zu einer früheren Schrift des Verfassers: „lieber
künstlerisches Leben und Wirken in Düsseldorf ze. Düsseldorf, 1862." Kurfürst Karl
Philipp verlegte seine Residenz wieder nach Mannheim. Einen Besuch seines Nach
solgcrs Karl Theodor, welcher auch nur zeitweise in Düsseldorf war, ließ sich die Stadt
Düsseldorf in, Jahre 1746 über 39,999 Thaler sDecoration, Illumination :c.)
kosten. Auf seine Anordnung erhielt das Schloß 1755, namentlichauch äußerlich,
eine Umwandlung im Geschmacke der Zeit. — Nach der Schlacht bei Crefeld, 23.
Juni 1758, wurde Düsseldorf am 28. nämlichen Monats durch die Hanno¬
veraner bombardirt, ohne daß das Schloß bedeutenden Schaden nahm sS. 35).
Letzteres war von 1759 bis 1762 Hauptquartier des französischen Marschalls
Coniadcs. — In der Nacht vom 5. auf den 6. October 1794 wieder Bombarde¬
ment der Stadt, dieses Mal durch die Franzosen. In Folge dessen brannte das
Schloß mit Ausnahme des Gallerte- und Bibliothek-Gebäudesbis auf den Grund
ab. Erst die 1819 erfolgte Ncnbcgründungder Kunstakademie gab Veranlassung
zu dem allmäligen Wiederaufbau des Schlosses. In den nothdürstig dccorirtcn
Ruinen wurde im Jahre 1322 das 5. Niedcrrheinische Musikfcst gefeiert: irrthüm
lich gibt der Verfasseran, das erste dieser Feste sei dort abgehalten worden. —
„Erst 1836 wurde dazu übergegangen, die Räume der ersten nnd zweiten Etage
des nach dem Rheine hin gelegenen Schloßflügels als Ateliers einzurichten" sS. 38).
An Stelle des eingestürztennördlichen Flügels wurde das Ständehans, zum
Theile nach einem von König Friedrich Wilhelm IV. eigenhändig entworfenen
Plane gebaut; die Grundsteinlegung erfolgte am 5. August 1845. Die letzten
Seiten dieser verdienstvollen localgeschichtlichcn Abhandlung sind der Beschreibung
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dcr bekannt?»Brand-Katastrophe und dein Wunsche nach stylgercchtcni Wieder-
ansban dcr zerstörten Theile des Schlosses gewidmet.

Was das letztere betrifft, so wüßten wir allerdings nicht, wo der Baumeister
ein reicheres Material sür das Studiuni dcr mittelalterlichenBurg finden könnte,
als gerade in dieser kleinen Schrift. Der Verfasser hat das ganze Gebäude in
seinen älteren und neueren Theilen gewissermaßen anatomisch zerlegt; er hat aber
auch, schöpfend aus dem reichen Schatze seiner fleißigen Forschungen,mit dcr Ge¬
schichte des Schlosses zahlreiche neue Einzelheitenmitgetheilt, von denen wir in
diesem Referate nur schwache Proben geben konnten.

Die !1ihci»l>nidc von Basel bis Holland. Von Hev'l und Berlepsch.
Zweite Auflage von „West-Deutschland". Hildburghausen, Biblio¬
graphisches Institut. 1871.

Die Besprechung eines modernen Reisehandbuches in einer historischen Zeit-
schrift bedarf fast der Entschuldigung. Indessen wird man bei näherer Durchsicht
des vorliegendenBuches die Ueberzeugung gewinnen, daß dasselbe wohl eben so
wenig in der Bibliothek des Geschichtssrcundes fehlen darf, wie feiner Zeit Se¬
bastian Münster's Kosinographie und Merian's Topographie. Wir sehen dabei
von dem nächsten Zwecke des Buches, ein Führer auf Reisen zu sein — wozu
allerdings jene dickleibigen Folianten kaum gedient haben mögen — ganz ab;
aber wir finden hier auf engem Raume über alle Theile dcr rheinischen Gauen,
Elsaß und Lothringen nicht ausgeschlossen, ein so reiches Detail localgeschicht-
lichcr Notizen in gedrängter Kürze und knapper Forin vereinigt, daß wir
uns kaum ein bequemeres Mittel denken können, um den kleineren Lücken des
Gedächtnisses in Bezug aus Ortsbeschreibungund Geschichte schnell nachzuhelfen.
Namentlich hat der Niederrhein, der ja bisher noch immer eines größeren
topographischen Werkes entbehrt, bei der letzten Umarbeitung des Buches unter
dcr geschickten Feder des Herrn Assessor Pick, Mitgliedes der wissenschaftlichenCom
Mission unseres Vereins, eine ganz ausgezeichnete Berücksichtigung gefunden. Wahre
Muster sind in dieser Hinsicht, sowohl was gewissenhafteAufzeichnung deS in
Geschichte und Sage Merkwürdigen,als die sonstige Ausstattung angeht, die Be¬
schreibung Köln's und Bonn's, insbesondere die Bangeschichtc des Kölner Doms und
dcr Bonner Mllnstcrkirche; aber auch kleinere Orte, wie Schwarzrhcindorf,Bran-
wciler, Altcnberg,Gerresheim,Kaiserswcrth zc., sind nicht vernachlässigt worden;
Ueber einzelne Puncte am Niedcrrhein werden in dem Reiscbnchesogar völlig
neue und wohl jedenfalls auf eigenen Localforschungen beruhende Nachrichten
mitgetheilt. So heißt es S. 473 von der Minoritcnkirchczu Bonn, sie sei 1274
bis 1318 erbant und zu Ehren des h. Ludwig von Toulouse geweiht worden;
S. 587 von dcr jetzt leider im Abbruch begriffenen Nothbcrgcr Burg, sie stamme
ans dem 12. Jahrhundert und verdanke ihre Gründung wahrscheinlicheinem
Grasen von Jülich w. Daß im Allgemeinen bei, den ortsgeschichtlichen Angaben



die neueste Literatur auf diesem Gebiete berücksichtigt worden ist, bedarf wohl

kaum der Erwähnung. Man wird, wie gesagt, schwerlich einen zuverlässigeren

Führer auf Reisen und ein bequemeres Nachschlagebuch finden. Die Ausstattung

ist wahrhaft glänzend.

Mgcmriucs Kiinstlcr-Lexiko».Unter Mitwirkung der namhaftesten
Fachgelehrten des In- und Auslandes herausgegeben von llr.
Julius Meyer. Zweite gänzlich neubearbeitete Auflage von
Nagler's Künstler-Lexikon. Erster Band. Leipzig, Verlag von
Wilhelm Engelmann. 1872.

Bei der gründlichen Umgestaltung, welche die Kunstwissenschaft durch die nun

fassenden Studien in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, ist ein jüngst von Dr.

Julius Meyer unter Mitwirkung namhafter Fachgelehrten (darunter auch Schnaase,

Kinkel und Springer) begonnenes Unternehmen als zeitgemäß willkommen zu

heißen, das die Herausgabe einer zweiten umgearbeiteten Auflage von K. G. Nagler's

Künstler-Lexikon zum Gegenstände hat. Es enthält dies Werk bekanntlich die

Meister aller Kunstgattungen, Architekten, Bildhauer, Maler, Zeichner, Kupfer¬

stecher, Radirer, Holzschneider, Medailleure und Kunsthandwerker von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart. Von allen diesen Künstlern bringt es, von ihrem Leben

wie von ihren Werken, mehr oder minder eingehende Nachrichten. Von der zweiten

Auflage, welche mit Recht eine „gänzlich ncnbearbeitcte" genannt werden darf, liegt

gegenwärtig der erste Band (Vorbericht I—XII. Text S. 1—727) vor. Die einzelnen

Artikel sind mit den Namen der Verfasser bezeichnet und enthalten am Schlüsse

eine kurze Aufzählung der Quellen, welche bei der Abfassung benutzt wurden.

Daß bei den vielen Angaben und Daten bisweilen auch Irrthümer nntcrgelaufeii

sind, kann bei dem umfangreichen und meist zerstreut vorhandenen Material, das

hier zu bewältigen ist, wohl kaum befremden. Es umspannt ja ein solches Werk

beinahe die ganze Masse des kunstgeschichtlichcn Stoffes. In dem Artikel: Johann

von Achcn, geb. 1552 (nicht 1562, wie das Lexikon S. 39 angibt) zu Köln, gest.

1615 zu Prag, wird unrichtig diesem Künstler eine angeblich um 1583 gemalte

Grablegung Christi in der Münsterkirche zu Bonn zugeschrieben. Besagtes Ge¬

mälde, ungefähr 4' breit und 5Vs" hoch, auf Holz, befindet sich rechts vom Haupt-

cingange auf dem ehemaligen Maria Magdalcna-Altar, der früher im Mittelschiff

der Kirche an der Stelle des Drcikonigcn-Altars stand und inschriftlich von dein

(1599—1638) Stiftsscholastcr Leonard Mcslorff errichtet wurde. Vgl. „Bonner

Zeitung" Jahrg. 1869 Nr. 79, wo die Inschrift mitgetheilt ist. Von zwei ver¬

goldeten, manicrirten Holzsäulen eingefaßt, zeigt das figurenreiche Bild als

Hauptdarstellung die Grablegung Christi, im Vordergründe kniet rechts die h.

Maria Magdalena, während links die Halbfigur des Donators mit gefalteten

Händen und Bart ä la Henri IV. in der damaligen Canonichcntracht
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abgebildet ist. Ueber den Meister des Bildes fehlt jede zuverlässigeNachricht.-
Augenscheinlich ist dasselbe aber eigens für den ncugestiftctenAltar gemalt wor
den. Dies und die ganze Darstellung lassen wohl mit Sicherheit vermuthen,daß
es eher nach 1599.als um 1583, also keinesfalls von Johann von Achen ange¬
fertigt wurde, zumal er seit 1599 und bis zu seinem Tode fern den rheinischen Lau
den, in München und Prag, weilte. Allerdings hat auch dieser eine Grablegung
Christi gemalt; sie befindet sich indeß nach I. I. Merlo (Nachrichten von dein
Leben und den Werken Kölnischer Künstler S. 8), der das Altargemäldeim Bonner
Münster als Achen'sches nicht kennt, im Privatbesitzezu Köln. — Bei dem Grafen
Alberti, dem Erbauer des Schlosses Bcnsberg (Lexikon S. 217) ist der Vorname
durch N. N. (— unbekannt) angedeutet. Er hieß nach einer an der östlichen
Fronte des Schlosses angebrachten Steininschrift vom Jahre 1719 Matthäus
(ilattaons eomos äs ^.lbertis Venetus Inventar et äireetor Inijns aeclilleii) und
war ^nsckikeiornm snxremus prasteetns" in Diensten des Kurfürsten Johann
Wilhelm zu Düsseldorf.Vgl. Gcrtncr, Bcnsberg und sein Kadcttcnhaus S. 63.—
Das ganze Werk ist auf 29 Bünde berechnet, von denen jährlich einer erscheinen
soll, und ist dem Kronprinzen des Teutschen Reichs gewidmet. Wünschenswert!)
wäre es, wenn am Schlüsse des Werkes die inzwischen von der Kritik oder sonst¬
wie aufgedeckten Irrthümer in einem besonderen Nachtrage berichtigt würden.

Nachrichten über Gerhard Vynhovc», Erbauer der Wallfahrtskapelle
Klein-Jerusalem bei Neersen, im Kreise M.-Gladbach.Aus hand¬
schriftlichen Quellen von Joh. Pet. Lentzen, Mitglied des hi¬
storischen Vereins für den Niederrhein. Nebst einer lithographirten
Tafel. Fischeln, 1870. Selbstverlag des Verfassers.

Ueber den Stifter der vielbesuchten WallfahrtskapelleKlein-Jerusalem bei
Neersen, Gerhard Vynhoven,war bisher nur Weniges bekannt. Herr I. P. Lentzen
hat das Verdienst, die zerstreut vorhandenen Nachrichten, gedruckte wie hand¬
schriftliche, über das Leben und Wirken des besonders durch seine Reisen nach
Palästina und durch seine Thätigkeit als Feldpredigcr im kaiserlich-deutschen
Heere interessantenMannes zuerst gesammelt und zu einer kurzen Biographie
zusammengestellt zu haben. Leider war dem Verfasserdie Benutzung des Kirchen¬
archivs zu Neersen, das wahrscheinlich noch werthvolle Notizen birgt, bei seiner
Arbeit nicht gestattet. Gerhard Vynhoven erblickte1596 auf dem Gute Vynhof
bei Neersen das Licht der Welt. Das Gut gehörte früher zur Pfarrei Anrath,
daher auch dieses Dorf bisweilen als der Geburtsort Vynhoven's bezeichnet wird
(S. 4). Im Jahre 1632 wurde er zum Pfarrer von Osterath ernannt. Hier
wirkte er bis zum Jahre 1642, wo er mit Lebensgefahr,vor den Hessen flüchten
mnßte (S. 5—7). Nach der Sage gelobte er in dieser Noth eine Wallfahrt zum
h. Lande und die Stiftung einer Kirche in seiner Hcimath (S. 3—19). Vynhoven
scheint auf seiner Flucht mit dem damals hier gerade anwesenden General Johann



von Werth zusammengetroffen zu sei»; bald nachher trat er als Feldprediger t»
dessen Dienste (S. 10). Um 1650 nnternahm er die Wallfahrt nach dein gelobten
Landen Dieselbe Reise wiederholte er im folgenden Jahre. Wie Herr Leichen
vermnthct, iollen Bynhoven's Tagebücher während der Zeit seines Fcldprcdiger
Amtes und seiner Reisen nach Palästina noch vorhanden sein. Nach dem Bor
bild der Grnbeskirche zn Jerusalem erbaute er dann 1656 die unter dem Namen
Neu Jerusalem bekannte Wallfahrtstapcllc (S. 17-21). Für die getreue Nach
ahiilnng sowohl der h. Grotte von Bethlehem wie auch des h. Grabes von Je¬
rusalem in dieser Kapelle findet sich bei Gehlen saus den Erlebnissen eines Pilgers
zum h. Lande S. 26) ein glaubhaftes Zeugniß. Vynhoven starb, wahrscheinlich
zu Düsseldorf,am 14. März 1674; seine letzte Ruhestätte erhielt er aber in der
von ihm gestifteten Kapelle, wo eine in die Wand eingemauerte Jnschrifttafcl
noch jetzt sein Grab bezeichnet.Vynhoven war ein entschiedener, edler Charakter.
Sein Name und sein Wirken hätten längst verdient, der Verborgenheit entrissen
zu werden. Herrn Leichen sind wir daher für die Herausgabe seiner Nach¬
richten zu Dank verpflichtet. Sechs urkundliche Beilagen über Vynhoven
und seine Stiftung geben dem Schriftchen noch einen besonderen Werth. Als
Nachtrag ist ein Excurs über den General Johann von Werth beigefügt, dessen
Todestag am 12. snicht 16.) September nachgewiesen wird.

Mrdicinischc Topographie des Schwalm- und Nette- und cincS Theiles

des Nicrs-Gcbictcs, insbesondere der Stadt nnd Gemeinde Viersen,

von Dr. Aloys Schmitz. Viersen, 1871. Drnck nnd Verlag

von I. H. Meyer.
Die Flußgebiete der Schwalm, Nette und Nicrs bilden da, wo sie sich ein¬

ander nähern, fast einen förmlichen Kreis, dessen geographischer Mittelpunct die
Stadt Dülken ist, nnd welcher einen Theil der politischen Kreise Erkelenz, Kempen,
Geldern und Gladbach umfaßt. Diesen durch seine natürliche Beschaffenheit wie
durch die Eigenthümlichkeit seiner Bewohner gleich merkwürdigen Landstrich hat
der Verfasser, dem Bereiche der Flüßchen nnd ihrer Nebcnbächefolgend, zum
Gegenstände einer ausführlichen Ortsbeschreibunggemacht, welche zwar zunächst
dem Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege dienen soll, indessen auch von dem
Historikermit besondererFreude begrüßt werden muß. Nicht nur, daß hier der
Geschichte, der treuen Verbündeten jeder wahren Wissenschaft, dnrchgehcnds die
gebührende Berücksichtigung geworden ist: es hat auch eine solche gewissenhafte
Beurkundung, wie sie in dieser Topographie über Verhältnisse der Gegenwart
stattgefunden,den doppelten Werth, vortreffliche Anhaltspnnctc zn Vcrgleichnnge»
mancherArt, namentlich aber schon nach Jahrzehnten ein reiches Geschichtsma
tcrial zur Beurtheilung unserer mit der Schnelligkeit des Dampfes sich verändern
den Zeit zu bilden. — Die drei Hauptabschnitte des sehr lehrreichen Buches, welchem
zur besseren Uebersicht des Gebietes eine kleine Landkarte beigegcben ist, behandeln



S. 1—99 die „Natnrvcrhältnijsc", namentlich Boden, Klima und Bevöl¬

kerung, sodann S. 100—140 die zum großen Theile wieder aus jenen cntsprin

gcndcu „Krankheitsvcrhältnisse" der an Sumpfen und Fabrikbcvölkerniig

gleich reichen Gegend und endlich S. 141—184 die besonderen Natur- und

Krankheitsverhältnisse der Stadtgemeindc Viersen nebst einer „Schlußbcmcr-

kung" über die Bedingungen zur Verbesserung der hygieinischen Lage; den

Schluß bilden vierzehn Seiten meistens geschichtlicher und etymologischer An¬

merkungen und ein kleiner Nachtrag, — Für den Geschichtsfreund dürften nament

lich folgende Capitel hervorzuheben sein: Ans dem ersten Abschnitte die Aus¬

führung über die „Wohnplätze" (S. 39—66), in welcher selbst kleinere Ortschaften

und Gehöfte, auch in geschichtlicher Beziehung, zur Besprechung gelangen ^ be¬

sonders interessant ist die Beschreibung von Brüggen, Dahlcu und Dulten, dem

nicdcrrheinischen „Schöppcnstedt", — ferner die Capitel über „Wohnungen"

<S. 72—74), „Kleidung" (S. 76 u, 77), „Volksfeste und Vergnügungen, Gebräuche

und Vorurtheile" (S. 89—91) und „Sprache" (S. 96 u. 97; über das Krämer-

latcin der Breyeller Handelsleute f. Aum, 25), sodann aus dem zweiten Abschnitte

die zahlreichen Notizen zur Geschichte der Epidemicen (Typhus, Pest, Pocken,

Scharlach, Ruhr ?c.) und der sporadischen Krankheiten, wie sie sich namcntlich

S, 105, 109, 113—126, 123 und in den Anmerkungen 26, 27 u, 28 finden

(1635 die Pest, 1767 Katarrh, 1772 und 1773 eine pestartige Krankheit, 1782

die „russische Krankheit", 1809 das Fanlfiebcr ?c.). Die S. 143—146 enthaltene

Tcrritorialgcschichte der Gemeinde Viersen (1018 Viersch, 1273 Viersen, auf dem

alten Schöffensiegel „Firschen") ist im Wesentlichen nach dem bekannten Schrötelcr-

schcn Werke und der Mülmann'schen Statistik bearbeitet. Ein besonderes Interesse

bietet noch die drei Seiten lange Anmerkung 19, welche neue Mittheilungen über

römische und germanische Alterthümer dortiger Gegend (bei Niederträchten, Amcrn

St, Georg, Brüggen, Dahlen :c.) enthält. — Schließlich einige Proben von den

Versuchen, welche der Verfasser auf dem nicht ungefährlichen Gebiete der Etymo

logic (in den Anmerkungen 4, 13, 16, 13 u. 32) gemacht hat: Der Name des Fliiß-

chens Schwalm wird mit dem der Schwalbe (iub -1. sn-alrvo, sevaliu) beziehungsweise

ihrem wellenförmigen Fluge in Verbindung gebracht, — „Tüschenbroich d, h,

zwischen Brüchen," Sollte hier nicht eine andere Herlcitung möglich sein, welche

Dr, Micck (vgl. seinen Aufsatz in diesem Hefte der Annalen S. 253 ff.) In dem

„Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier", 1369—71,

S, 48 in Bezug auf den Namen Düsseldorf (wxsssu, tüsobeu — rauschen) in

Anregung gebracht hat? — „Der Name Dülkcn kommt, wie angenommen wird,

von Dülkcn, Thälchcn, kleines oder enges Thal, her. Dillikrath scheint dem Namen

nach eine Colonie (?) von Dülken gewesen zu sein," — „Boisheim kommt her

von Buschhcim, d. i, Dorf im Busche. Der Name Lobberich scheint von Lohe

und Bruch, d- i. Torfbruch, zu kommen." — Den Namen Viersen leiten Einige

von vier Burgen, Andere von vier Bächen ab. Der Verfasser fügt dieser Ab¬

leitung eine neue „etymologisch richtige" hinzu: Der mündlichen Ueberlieferung

nach lag auf dem Bache eine Fähre und hieß die Stelle, an der sie lag, „an

der Viersch." Der älteste, vom Jahre 1018 überlieferte Name von Viersen lautet

ebenfalls „Viersch." Auch eine Stelle zwischen Süchteln und Oedt, wo eine Fähre
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über die NierS ging, hieß vormals „an der Vicrsch." Wenn wir nicht irren,

dürfte übrigens der Name Viersen mit den zahlreichen Weihern slat. vivarium)

in Verbindung zu bringen sein, welche dort früher waren und zum Theil noch

(f. „Gewässer" S. 147 der Topographie) vorhanden sind. Vgl. auch E. Fvrste-

mann, Deutsche Ortsnamen S. 77 n. 117. — Der besondere Werth dieses Buches

sür die Etymologie liegt übrigens in der großen Gewissenhaftigkeit, mit welcher

der Verfasser die Lage der in dieser Schrift aufgeführten Orte saus der Höhe,

Haidc, im Thale, am Wasser zc.) beschrieben hat; es sind dadurch die besten An-

haltspunctc für etymologische Studien gegeben. Das ganze Buch ist mit einer

Sorgfalt und Liebe ausgearbeitet, daß man kaum begreift, wie der Verfasser neben

seiner ausgedehnten anstrengenden Berufsthätigkeit die Muße für eine so fleißig

durchdachte, mühevolle Arbeit hat gewinnen können.



Druckfcylcr.

Seite 176 Zeile 36 statt 36 lies 121.
„ 177 „ 17 „ 221 „ 121.
„ 26S „ 3S „ dem „ dem Kölner Kirchenkalender.

278 „ 31 „ Ilöissrotd lies Ileissrolit.
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